
 

 
Dieser Prospekt stellt einen Basisprospekt der Volksbank Steiermark AG im Sinne von Artikel 8 (6) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren 
Zulassung an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (in der geltenden Fassung, die "Pros-
pektverordnung") dar. 
 

PROSPEKT VOM 02.09.2025 

 

 

 

Volksbank Steiermark AG 

Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen 

Nach den in diesem Basisprospekt (der "Prospekt" oder der "Basisprospekt") dargestellten Bestimmungen des Programms zur Begebung von 
Schuldverschreibungen (das "Programm") und im Einklang mit anwendbarem Recht kann die Volksbank Steiermark AG (die "Emittentin" oder 
die "Volksbank Steiermark") nicht-nachrangige, "preferred senior", "non-preferred senior" und nachrangige Schuldverschreibungen in Prozentno-
tiz (die "Schuldverschreibungen") begeben. Die Schuldverschreibungen unterliegen österreichischem Recht.  

Jede Emission von Schuldverschreibungen erfolgt unter Verwendung einer der im Abschnitt "Anleihebedingungen" ab Seite 70 des Prospekts 
beschriebenen Muster-Anleihebedingungen, die für die verschiedenen unter diesem Programm begebenen Kategorien von Schuldverschreibungen 
in vier unterschiedlichen Varianten ("Optionen") ausgestaltet sind und weitere Unteroptionen enthalten können (die "Muster-Anleihebedingun-
gen"). Die Muster-Anleihebedingungen werden für jede Serie von Schuldverschreibungen durch Endgültige Bedingungen (die "Endgültigen Be-
dingungen") vervollständigt (zusammen die "Anleihebedingungen"), indem die Endgültigen Bedingungen durch Verweis eine der Varianten der 
Muster-Anleihebedingungen für die maßgebliche Emission für anwendbar erklären und die in den Muster-Anleihebedingungen optional ausgeführ-
ten Informationsbestandteile auswählen und die in den Muster-Anleihebedingungen fehlenden Informationsbestandteile ergänzen. Ein Muster der 
Endgültigen Bedingungen findet sich ab Seite 156 des Prospekts. Die maßgeblichen Endgültigen Bedingungen stellen gegebenenfalls zusammen 
mit den maßgeblichen Muster-Anleihebedingungen die für eine bestimmte Serie von Schuldverschreibungen maßgeblichen Anleihebedingungen 
dar, aus denen sich die Rechte und Pflichten der Emittentin und der Inhaber der Schuldverschreibungen ergeben.  

Schuldverschreibungen der Emittentin, die ab dem Datum dieses Prospekts begeben werden, unterliegen den Bestimmungen dieses Prospekts. 
Dieser Prospekt wurde nach Maßgabe der Anhänge 6, 14, 15, 22, und 28 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 idgF erstellt und von der 
österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (die "FMA") in ihrer Funktion als zuständige Behörde gemäß Art 20 der Prospektverordnung iVm 
dem Kapitalmarktgesetz 2019 idgF gebilligt. 

Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem Prospekt gemachten Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung des Prospektes durch die FMA 
im Rahmen der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft den Prospekt ausschließlich auf Vollständigkeit, Kohärenz und 
Verständlichkeit gemäß Artikel 20 der Prospektverordnung. Eine solche Billigung sollte nicht als Bestätigung der Qualität der Schuld-
verschreibungen, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden und Anleger sollten ihre eigene Bewertung der Eignung dieser 
Schuldverschreibungen für die Anlage vornehmen. Die Beurteilung der aufsichtsrechtlichen Anrechenbarkeit der Schuldverschreibun-
gen als Eigenmittel gemäß den maßgeblichen aufsichtsrechtlichen Vorschriften ist nicht Gegenstand des Billigungsverfahrens der FMA. 

Die Emittentin hat keinen Antrag auf Zulassung des Programms zum Handel im Amtlichen Handel der Wiener Börse oder auf Einbeziehung des 
Programms in den Handel an dem von der Wiener Börse als Mulitlaterales Handelssystem (Multilateral Trading Facility – "MTF") geführten Vienna 
MTF gestellt, behält sich dies jedoch ausdrücklich vor. Die Zulassung einer Serie von Schuldverschreibungen zum Handel im Amtlichen Handel der 
Wiener Börse, der ein geregelter Markt im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15.05.2014 über 
Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinie 2002/92/EG und 2011/61/EU (Markets in Financial Instruments Directive II - "MiFID 
II") ist sowie die Einbeziehung einer Serie von Schuldverschreibungen in den Handel im Vienna MTF, der ein MTF ist, kann beantragt werden. 
Unter diesem Prospekt können auch Serien von Schuldverschreibungen begeben werden, die nicht notiert sind.  

Die jeweils für eine Serie von Schuldverschreibungen maßgeblichen Endgültigen Bedingungen geben an, ob diese Serie von Schuldverschreibun-
gen notiert sind oder nicht. Jede Serie von Schuldverschreibungen wird ab dem Begebungstag in einer auf den Inhaber lautenden nicht digitalen 
oder digitalen Sammelurkunde (eine "Sammelurkunde") verbrieft. Jede Sammelurkunde wird von einem oder im Namen eines Clearing Systems 
verwahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. "Clearing System" meint den Wertpapiersam-
melverwahrer VOLKSBANK WIEN AG - "VOLKSBANK WIEN" mit der Geschäftsanschrift 1030 Wien, Dietrichgasse 25 oder die Wertpapiersam-
melbank OeKB CSD GmbH ("CSD") mit der Geschäftsanschrift 1010 Wien, Strauchgasse 1-3 sowie jeweils jeden Funktionsnachfolger. 

Zukünftige Anleger sollten bedenken, dass eine Anlage in die Schuldverschreibungen Risiken beinhaltet und dass die Verwirklichung 
eines oder mehrerer Risiken, insbesondere eines der im Abschnitt "Risikofaktoren" beschriebenen, zum Verlust der gesamten Anlage-
summe oder eines wesentlichen Teils davon führen kann. Ein zukünftiger Anleger sollte seine Anlageentscheidung erst nach einer eige-
nen gründlichen Prüfung (einschließlich einer eigenen wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Analyse) treffen, da jede Bewertung 
der Angemessenheit einer Anlage in die Schuldverschreibungen für den jeweiligen Anleger von der zukünftigen Entwicklung seiner 
finanziellen und sonstigen Umstände abhängt. 

Der Prospekt ist 12 Monate nach dessen Billigung bis zum 03.09.2026 gültig. die Pflicht zur Erstellung eines Prospektnachtrags im Falle 
wichtiger neuer Umstände, wesentlicher Unrichtigkeiten oder wesentlicher Ungenauigkeiten besteht nicht, wenn der Prospekt ungültig 
geworden ist. 
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

Dieser Prospekt enthält, zusammen mit den in den im Anhang ./A, Anhang ./B und Anhang ./C 

aufgenommenen Dokumenten und den jeweils für eine Serie von Schuldverschreibungen maß-

geblichen Endgültigen Bedingungen, sämtliche Angaben, die entsprechend den Merkmalen der 

Emittentin und den Schuldverschreibungen erforderlich sind, damit Anleger sich ein fundiertes 

Urteil über die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die Finanzlage, die Gewinne und Ver-

luste, die Zukunftsaussichten der Emittentin sowie über die mit den Schuldverschreibungen ver-

bundenen Rechte bilden können. 

Zweck des Prospekts – Kein Angebot von Wertpapieren. Dieser Prospekt wurde zu dem Zweck 

verfasst, ein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen in Österreich zu ermöglichen; jegliche 

andere Nutzung des Prospekts ist unzulässig. Dieser Prospekt dient ausschließlich der Information 

potenzieller Anleger. Bei den im Prospekt enthaltenen Informationen handelt es sich insbesondere we-

der um eine Empfehlung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren noch um eine Aufforderung 

bzw eine Einladung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren. Falls Anleger Zweifel 

über den Inhalt oder die Bedeutung der im Prospekt enthaltenen Informationen haben, müssen sie 

eigene sachverständige Berater konsultieren. 

Haftung für den Prospekt. Die Emittentin übernimmt die Haftung für die in diesem Prospekt enthalte-

nen Informationen und erklärt die erforderliche Sorgfalt angewendet zu haben, um sicherzustellen, dass 

die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen richtig sind und keine Tatsachen verschwiegen wur-

den, die die Aussage des Prospekts wahrscheinlich verändern können. 

Ausschließliche Maßgeblichkeit des Prospekts. Keine Person ist berechtigt, Angaben zu einer Be-

gebung oder einem Angebot von Schuldverschreibungen zu machen oder diesbezügliche Erklärungen 

abzugeben, die nicht in diesem Prospekt (einschließlich der maßgeblichen Endgültigen Bedingungen) 

enthalten sind. Falls derartige Angaben gemacht oder Erklärungen abgegeben werden, darf nicht da-

von ausgegangen werden, dass diese von der Emittentin genehmigt wurden. Informationen oder Zusi-

cherungen, die im Zusammenhang mit dem Angebot, der Zeichnung oder dem Verkauf der Schuldver-

schreibungen gegeben werden und die über die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben hinausge-

hen, sind unbeachtlich. 

Eingeschränkte Aktualität und Nachträge zum Prospekt. Die Aushändigung des Prospekts oder ein 

Verkauf hierunter bedeuten unter keinen Umständen, dass die darin enthaltenen Angaben zur Emitten-

tin zu jedem Zeitpunkt nach dem Datum dieses Prospekts oder ggf dem letzten Nachtrag zu diesem 

Prospekt zutreffend sind. Insbesondere bedeuten weder die Aushändigung dieses Prospekts noch der 

Verkauf oder die Lieferung der Schuldverschreibungen, dass sich seit dem Datum dieses Prospekts, 

oder falls dies früher ist, das Datum auf das sich die entsprechende im Prospekt enthaltene Information 

bezieht, keine nachteiligen Änderungen ergeben haben oder Ereignisse eingetreten sind, die zu einer 

nachteiligen Änderung der Vermögens-, Finanz- und/oder Ertragslage der Emittentin führen oder führen 

können. Dies gilt ungeachtet der Verpflichtung der Emittentin gem Art 23 Prospektverordnung, einen 

Nachtrag zu diesem Prospekt zu erstellen, und diesen innerhalb von höchstens fünf Arbeitstagen auf 

die gleiche Art und Weise wie den Prospekt der zuständigen Behörde zur Billigung vorzulegen und 

zumindest gemäß denselben Regeln zu veröffentlichen, wie sie für die Veröffentlichung des ursprüng-

lichen Prospekts gemäß Art 21 Prospektverordnung galten, falls während der Dauer der Gültigkeit des 

Prospekts ein wichtiger neuer Umstand, eine wesentliche Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit in Bezug 

auf die im Prospekt enthaltenen Angaben, die die Bewertung der Schuldverschreibungen beeinflussen 
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könnten und die zwischen der Billigung des Prospekts und dem endgültigen Schluss des öffentlichen 

Angebots oder, falls später, der Eröffnung des Handels an einem geregelten Markt auftreten bzw fest-

gestellt werden. Der Prospekt umfasst daher auch etwaige Nachträge. 

Verkaufs- und Verbreitungsbeschränkungen. Die Verbreitung dieses Prospekts sowie das Angebot 

und der Verkauf von Schuldverschreibungen können rechtlichen Beschränkungen unterliegen (eine 

Beschreibung in Bezug auf die Verbreitung des Prospekts sowie Angebote und Verkäufe von Schuld-

verschreibungen findet sich auf Seite 179 dieses Prospekts). Personen, in deren Besitz dieser Prospekt 

gelangt, sind gegenüber der Emittentin, dem Arrangeur und den Dealern verpflichtet, sich selbst über 

diese Beschränkungen zu informieren und sie zu beachten.  

Entscheidungsgrundlagen für Anleger. Jedwede Entscheidung zur Investition in Schuldverschrei-

bungen der Emittentin sollte ausschließlich auf dem genauen Studium des Prospekts (einschließlich der 

durch Verweis inkorporierten Informationen und veröffentlichter Nachträge) zusammen mit den jeweili-

gen Endgültigen Bedingungen beruhen, wobei zu bedenken ist, dass jede Zusammenfassung oder Be-

schreibung rechtlicher Bestimmungen, gesellschaftsrechtlicher Strukturen oder Vertragsverhältnisse, 

die in diesem Prospekt enthalten sind, nur der Information dient und weder als Empfehlung der Emit-

tentin zum Erwerb von Schuldverschreibungen noch als Rechts- oder Steuerberatung betreffend die 

Auslegung oder Durchsetzbarkeit ihrer Bestimmungen oder Beziehungen angesehen werden sollte.  

Der Prospekt enthält die erforderlichen Informationen, die für den Anleger wesentlich sind, um sich ein 

fundiertes Urteil über die Emittentin und die Schuldverschreibungen bilden zu können, ersetzt aber nicht 

die in jedem individuellen Fall notwendige eigene Einschätzung der Anleger zur Emittentin sowie die 

Vorteile und Risiken, die mit der Investition in Schuldverschreibungen der Emittentin zusammenhängen 

und/oder im Falle von Zweifeln über den Inhalt oder die Bedeutung der in diesem Prospekt enthaltenen 

Informationen, die Beratung durch geeignete Berater der Anleger. 

Steuergesetzgebung. Potenzielle Anleihegläubiger werden darauf hingewiesen, dass sich die Steuer-

gesetzgebung des Mitgliedstaats des Anleihegläubigers und des Gründungsstaats der Emittentin auf 

die Erträge aus den Schuldverschreibungen auswirken könnte. Potenzielle Anleihegläubiger sollten ihre 

Steuerberater in Bezug auf die steuerlichen Auswirkungen des Besitzes und der Veräußerung der 

Schuldverschreibungen konsultieren. 
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DURCH VERWEIS INKORPORIERTE INFORMATIONEN 

Dieser Prospekt ist in Verbindung mit den folgenden Abschnitten der nachstehend bezeichneten Doku-

mente zu lesen, die bereits veröffentlicht wurden oder gleichzeitig mit diesem Prospekt veröffentlicht 

und bei der FMA hinterlegt werden und die durch Verweis (gemäß Art 19 Prospektverordnung) in diesen 

Prospekt einbezogen sind und einen integrierenden Bestandteil dieses Prospekts bilden: 

 Dokument / Abschnitt Seite im Dokument 

Die im Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen der VOLKSBANK WIEN AG (der 

"Basisprospekt 2025") vom 19.05.2025 und etwaigen Nachträgen enthaltenen Abschnitte 

4.6 ORGANISATORISCHE STRUKTUR 77 - 84 

 

Sämtliche Informationen, die in der vorstehenden Liste nicht angeführt sind, sind nicht durch Verweis in 

diesen Prospekt aufgenommen und sind nicht Teil dieses Prospekts, da sie entweder für Anleger nicht 

relevant oder bereits an anderer Stelle im Prospekt enthalten sind. 

Das oben angeführte Dokument, das durch Verweis in diesen Prospekt aufgenommene Informationen 

enthält, kann derzeit auf der Webseite der VOLKSBANK WIEN AG unter dem folgenden Link eingese-

hen werden: 

Basisprospekt 2025 der VOLKSBANK WIEN AG 
https://www.volksbankwien.at/basisprospekt_vb_wien  

INFORMATIONSQUELLEN 

Die in diesem Prospekt enthaltenen statistischen und sonstigen Daten zum Geschäft der Emittentin 

wurden den geprüften Jahresabschlüssen der Emittentin zum 31.12.2024 und zum 31.12.2023 entnom-

men.  

Die Emittentin verfügt über kein Rating. Angaben zum Rating des Volksbanken-Verbundes wurden den 

Webseiten von Fitch Ratings, Inc. (www .fitchratings.com) entnommen. Der Prospekt enthält weiters 

Daten vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (Basel Committee on Banking Supervision; "BCBS") 

(www .bis.org), Daten von der Europäischen Kommission (www .ec.europa.eu) und Daten vom 

Rechtsinformationssystem des Bundes (www .ris.bka.gv.at). 

Die Emittentin bestätigt, dass Angaben von Seiten Dritter korrekt wiedergegeben werden und – soweit 

der Emittentin bekannt ist und sie aus den von dieser dritten Partei veröffentlichten Informationen ablei-

ten konnte – keine Tatsachen fehlen, die die Angaben unkorrekt oder irreführend erscheinen lassen 

können. 

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN 

Dieser Prospekt enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen sind oder als solche gedeutet wer-

den können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen (die "zukunftsgerichteten Aussagen") schließen 

alle Themen ein, die keine historischen Tatsachen sind, sowie Aussagen über Absichten, Ansichten 

oder derzeitige Erwartungen der Emittentin, die ua das Ergebnis der Geschäftstätigkeit, die finanzielle 

Lage, die Liquidität, Ausblick, Wachstum, Strategien und die Dividendenpolitik sowie den Industriezweig 

und die Märkte, in denen die Emittentin tätig ist, betreffen. 

https://www.volksbankwien.at/basisprospekt_vb_wien
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In manchen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von zukunftsgerichteten 

Ausdrücken, wie beispielsweise "glauben", "schätzen", "vorhersehen", "erwarten", "beabsichtigen", "ab-

zielen", "können", "werden", "planen", "fortfahren" oder "sollen" oder im jeweiligen Fall deren negative 

Formulierungen oder Varianten oder eine vergleichbare Ausdrucksweise oder durch die Erörterung von 

Strategien, Plänen, Zielen, zukünftigen Ereignissen oder Absichten erkannt werden. Die in diesem Pros-

pekt enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten bestimmte Ziele. Sie können auch Ziele, die 

die Emittentin zu erreichen beabsichtigt, miteinschließen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Zu-

sicherungen einer künftigen Wert- oder sonstigen Entwicklung oder Zielerreichung. Potenzielle Anleger 

sollten daher kein Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen legen. 

Ihrer Natur nach umfassen zukunftsgerichtete Aussagen bekannte und unbekannte Risiken sowie Un-

sicherheiten, da sie sich auf Ereignisse und Umstände beziehen, die in der Zukunft eintreten oder nicht 

eintreten können. Manche dieser Faktoren werden, wenn sie nach Ansicht der Emittentin wesentlich 

sind, im Abschnitt "Risikofaktoren" genauer beschrieben. Sollten ein oder mehrere der in diesem Pros-

pekt beschriebenen Risiken eintreten oder sollte sich eine der zugrundeliegenden Annahmen als un-

richtig herausstellen, können die tatsächlichen Erträge oder sonstigen Entwicklungen wesentlich von 

den in diesem Prospekt als erwartet, vermutet oder geschätzt beschriebenen abweichen oder zur Gänze 

ausfallen.  

Der Prospekt wurde auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Billigung geltenden Rechtslage und Praxis 

der Rechtsanwendung erstellt. Diese können sich jederzeit, auch zum Nachteil der Anleger, ändern. 

ZUSTIMMUNG ZUR PROSPEKTVERWENDUNG 

Die Emittentin erteilt allen Kreditinstituten als Finanzintermediären, die im Sinne der Richtlinie 

2013/36/EU in einem EWR-Mitgliedstaat zugelassen sind, ihren Sitz in dem betreffenden Mitgliedstaat 

haben und die zum Emissionsgeschäft oder zum Vertrieb der Schuldverschreibungen berechtigt sind 

(die "Finanzintermediäre"), ihre ausdrückliche Zustimmung, diesen Prospekt samt aller durch Verweis 

einbezogenen Dokumente und allfälliger Nachträge, für den Vertrieb von unter diesem Prospekt bege-

benen Schuldverschreibungen in Österreich zu verwenden. Die Emittentin erklärt, dass sie die Haftung 

für den Inhalt des Prospekts auch hinsichtlich einer späteren Weiterveräußerung oder endgültigen Plat-

zierung der Schuldverschreibungen durch Finanzintermediäre übernimmt. Für Handlungen oder Unter-

lassungen der Finanzintermediäre übernimmt die Emittentin keine Haftung. Finanzintermediäre dürfen 

den Prospekt nur im Einklang mit den nachfolgenden Bestimmungen und unter der Bedingung verwen-

den, dass sie auf ihrer Internetseite angeben, den Prospekt mit Zustimmung der Emittentin zu verwen-

den. Die Angebotsfrist, während der die spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der 

Schuldverschreibungen durch Finanzintermediäre erfolgen kann, wird in den Endgültigen Bedingungen 

angegeben. 

Die Zustimmung entbindet ausdrücklich nicht von der Einhaltung der für das jeweilige Angebot gelten-

den Verkaufsbeschränkungen, von der Einhaltung allfälliger in den Endgültigen Bedingungen unter "Mi-

FID II Produktüberwachung" und "UK MIFIR Produktüberwachung" festgelegten Regelungen zum Ziel-

markt und zu den Vertriebskanälen sowie sämtlicher jeweils anwendbarer Vorschriften. Der Finanzin-

termediär wird dadurch nicht von der Einhaltung der auf ihn anwendbaren gesetzlichen Vorschriften 

entbunden.  
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Die Emittentin weist auf das Erfordernis hin, Anleger zum Zeitpunkt der Angebotsvorlage über 

die Bedingungen eines Angebots der Schuldverschreibungen zu unterrichten und auf der Inter-

netseite des Finanzintermediärs anzugeben, dass er den Prospekt mit Zustimmung der Emitten-

tin und gemäß den Bedingungen verwendet, an die die Zustimmung gebunden ist.  

Die Zustimmung wird für die Dauer der Gültigkeit des Prospekts erteilt. Ein jederzeitiger und fristloser 

Widerruf der hier enthaltenen Erklärung mit Wirkung für die Zukunft ohne Angaben von Gründen bleibt 

der Emittentin vorbehalten.  
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1.  RISIKOFAKTOREN 

1.1 RISIKEN IN BEZUG AUF DIE EMITTENTIN UND DEN VOLKSBANKEN-
VERBUND 

Potenzielle Inhaber von Schuldverschreibungen (die "Anleihegläubiger") sollten sich vor ei-

ner Entscheidung über eine Veranlagung in Schuldverschreibungen sorgfältig mit den nach-

folgend beschriebenen Risikofaktoren und sonstigen in diesem Prospekt enthaltenen Informa-

tionen vertraut machen. Potenzielle Anleihegläubiger sollten zur Kenntnis nehmen, dass die 

nachstehend beschriebenen Risiken nicht alle die Emittentin betreffenden Risiken umfassen. 

Die Emittentin beschreibt in diesem Abschnitt nur die im Zusammenhang mit ihrer  

Geschäfts-, Ertrags- und Finanzlage und ihren Zukunftsaussichten derzeit für sie erkennbaren 

und von ihr als für die Emittentin und/oder die Schuldverschreibungen als spezifisch erachte-

ten Risiken, die nach Ansicht der Emittentin im Hinblick auf eine fundierte Anlageentscheidung 

von wesentlicher Bedeutung sind. Zusätzliche, für die Emittentin derzeit nicht erkennbare oder 

von ihr nicht als wesentlich und/oder spezifisch eingestufte Risiken können durchaus beste-

hen und jedes dieser Risiken kann die unten beschriebenen Auswirkungen haben.  

Potenzielle Anleihegläubiger sollten auch die detaillierten Informationen an anderen Stellen 

dieses Prospekts lesen und ihre eigenen Berater konsultieren (einschließlich Finanz-, Steuer- 

und Rechtsberater) und sich selbst ein Bild machen, bevor sie eine Entscheidung über eine 

Veranlagung in Schuldverschreibungen treffen.  

Jeder der in diesem Abschnitt 1.1 behandelten Risikofaktoren kann erhebliche negative Aus-

wirkungen auf die Geschäfts-, Ertrags- und Finanzlage der Emittentin oder deren Zukunfts-

aussichten haben, die wiederum erhebliche negative Auswirkungen auf Zahlungen von Kapital 

und Zinsen (falls anwendbar) an die Anleihegläubiger der Schuldverschreibungen haben kön-

nen. Darüber hinaus kann sich jeder der nachstehend beschriebenen Risikofaktoren negativ 

auf den Marktwert der Schuldverschreibungen oder die Rechte der Anleger aus den Schuld-

verschreibungen auswirken, wodurch für die Anleger ein Teil- oder Totalverlust ihrer Anlage 

eintreten kann.  

Die Emittentin ist der Ansicht, dass die nachfolgenden Faktoren ihre Fähigkeit zur Erfüllung 

ihrer Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen beeinträchtigen können. Die meisten 

dieser Faktoren sind Ungewissheiten, die eintreten können oder auch nicht. Nachstehend ver-

anschaulicht die Emittentin ihre Sichtweise zur Wahrscheinlichkeit des Eintritts solcher Unge-

wissheiten zum Datum dieses Prospekts.  

Die Emittentin ist der Ansicht, dass die nachstehend beschriebenen Faktoren die wesentlichen 

Risiken im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen darstellen, allerdings können 

auch andere Ursachen, die für die Emittentin aufgrund der aktuell verfügbaren Informationen 

nicht erkennbar oder von ihr nicht als wesentlich eingestuft werden, die Fähigkeit der Emitten-

tin zur Bedienung der Zahlungsverpflichtungen von Zinsen (falls anwendbar) und Kapital auf-

grund oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen negativ beeinflussen.  
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Aktuelle Entwicklungen in Russland und der Ukraine können weitere Auswirkungen auf die 

Einstufung und Reihung der nachfolgenden Risikofaktoren nach Ihrer Wesentlichkeit und Ein-

trittswahrscheinlichkeit haben, die jedoch derzeit für die Emittentin aufgrund der aktuell ver-

fügbaren Informationen nicht erkennbar sind und keine präzisen Aussagen darüber ermögli-

chen. 

Die folgenden Risikofaktoren sind entsprechend ihrer Art in Kategorien eingestuft. In jeder der 

folgenden Kategorien werden die wesentlichsten Risikofaktoren in einer Reihenfolge ange-

führt, die mit der Bewertung ihrer Wesentlichkeit übereinstimmt:    

1.1.1 Risikofaktoren in Bezug auf die Geschäftstätigkeit der Emittentin 

Wirtschaftliche und/oder politische Entwicklungen und/oder ein Abschwung der Wirt-

schaft in Österreich können wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäfts-

tätigkeit der Emittentin haben.  

Die Geschäftstätigkeit der Emittentin konzentriert sich auf die Republik Österreich und umfasst 

zu einem sehr geringen Teil (ca 1,19% des Kundenexposures bzw ca 1,05% des Gesamtex-

posures) auch Geschäfte in Nachbarländern (überwiegend Deutschland). Daher ist die Ge-

schäftstätigkeit der Emittentin in hohem Maße volkswirtschaftlichen und anderen Faktoren, 

die das Wachstum im österreichischen Bankenmarkt, die Kreditwürdigkeit der österreichi-

schen Kunden der Emittentin und andere Faktoren, die die österreichische Wirtschaft im All-

gemeinen und den Volksbanken-Verbund im Besonderen beeinflussen, ausgesetzt.  

Zu den oben genannten Faktoren zählen unter anderem ein wirtschaftlicher Abschwung, aus-

gelöst zB durch eine globale Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise. Ebenso kann zB ein starker 

Anstieg (Inflation) von Produktionskosten (Löhne/Energie/Rohstoffe) einen wirtschaftlichen 

Abschwung auslösen. Ein nachhaltiger starker wirtschaftlicher Abschwung (Rezession) in Ös-

terreich würde sich daher unweigerlich auf die Ertrags- und Vermögenslage der Emittentin 

und anderer Mitglieder des Volksbanken-Verbundes in Form von höheren Kreditausfällen nie-

derschlagen und auch das Einlagen- und Wertpapierdepotgeschäft durch neue oder bereits 

bestehende Kunden verringern.  

Aber auch fallende Immobilienpreise bzw allgemeine Verwerfungen an den Immobilienmärk-

ten könnten zu höheren Kreditausfällen bei der Emittentin führen, da diese einen hohen Anteil 

ihrer Kredite für die Finanzierung von privaten und gewerblichen Immobilienprojekten verge-

ben hat. Gleichzeitig können auch eine von einer europäischen Staatsschuldenkrise ausge-

hende Rezession, eine Deflation, eine Hyperinflation, Arbeitslosigkeit, Terrorgefahr oder Fi-

nanzkrisen können hier als Faktoren, die die österreichische Wirtschaft beeinflussen, ange-

führt werden.  

Trotz der Konzentration der Geschäftstätigkeit der Emittentin auf den österreichischen Markt 

können die durch den seit Februar 2022 geführten Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine 

ausgelösten aktuellen Entwicklungen zu einem erhöhten geopolitischen und wirtschaftlichen 

Risiko führen. In diesem Zusammenhang können die damit einhergehenden Sanktionen ge-

gen Russland Auswirkungen auf die Ertrags- und Vermögenslage der Emittentin und anderer 

Mitglieder des Volksbanken-Verbundes haben. Geopolitische Unsicherheiten, wie auch neu 

errichtete wirtschaftliche Barrieren, steigende Preise für Rohstoffe und Energie und andere 

Konsumgüter und Dienstleistungen, mitverursacht durch die von den USA verhängten höhe-

ren Zöllen, aber auch die möglicherweise auf hohem Niveau verbleibende Inflationsrate, wie 
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sie aktuell aufgrund der Kriegshandlungen in der Ukraine und seiner Auswirkungen zu be-

obachten sind, können zu einer Verschlechterung der finanziellen Situation der Kunden der 

Emittentin und in der Folge zu einer Verschlechterung der Kreditwürdigkeit der Kunden der 

Emittentin sowie zu keiner Erfüllung von Verpflichtungen gegenüber der Emittentin führen und 

sich somit wesentlich negativ auf die Risikokosten der Emittentin auswirken. 

Zinsschwankungen können das operative Ergebnis der Emittentin negativ beeinflussen 

(Zinsänderungsrisiko).  

Nettozinserträge stellen etwa 66,3% der betrieblichen Erträge der Emittentin dar (Quelle: ei-

gene Berechnungen, gem Jahresabschluss 2024). Zinsschwankungen können sich negativ 

auf die Zinsmarge der Emittentin auswirken und somit ihre Zinserträge reduzieren, insbeson-

dere wenn die Veränderungen ungewöhnlich schnell erfolgen. Bei Veränderungen der Markt-

zinsen kann es sein, dass diese nicht ganz, nur teilweise oder mit einer Verzögerung in den 

Kundenkonditionen weitergegeben werden können. Dieser Umstand kann den Ertrag der 

Emittentin schmälern. 

Betroffen von Zinsschwankungen ist die Marge zwischen dem Zinssatz, den die Emittentin für 

Einlagen und Emissionen von Schuldtiteln zahlen muss und dem Zinssatz, den die Emittentin 

auf vergebene Kredite und andere Forderungen erhält. Ein Rückgang der Zinssätze für Aus-

leihungen, welche die Emittentin ihren Kunden verrechnet, reduziert die Nettozinsspanne, so-

fern die Zinssätze für Einlagen und andere Verbindlichkeiten nicht entsprechend herabgesetzt 

werden können. Sinkende Zinsen bis hin zu potenziellen Negativzinsen stellen das größte 

Zinsrisiko für die Emittentin dar, insbesondere da Negativzinsen in Österreich für einen Groß-

teil der Kundeneinlagen nicht weitergegeben werden dürfen. 

Eine Erhöhung der Zinssätze, welche die Emittentin ihren Kunden verrechnet, kann auch ne-

gative Auswirkungen auf ihren Nettozinsertrag haben. Einerseits könnten dadurch weniger 

Geldmittel durch ihre Kunden aufgenommen und/oder aus Gründen des Wettbewerbs und zur 

Erhaltung der Liquidität die Emittentin gezwungen werden, die Zinsen für Einlagen zu erhöhen, 

ohne dabei die Zinssätze für vergebene Kredite entsprechend anzuheben. Andererseits könn-

ten durch die erhöhten Zinssätze Bewertungsverluste für Aktiva entstehen, welche sich ent-

weder in stillen Lasten oder im Ergebnis niederschlagen.  

Durch die Interbank Offered Rates (IBOR) Umstellung im Zuge der Umsetzung zur Verord-

nung (EU) 2016/1011 idgF ("Benchmarks Verordnung") können Nachfolgeindikatoren von 

den EURIBOR-Sätzen abweichen. Daher kann es bei der Emittentin zur Veränderung oder 

auch Mindererträgen im Zinsergebnis kommen. 

Es besteht das Risiko von Wertminderungen von Sicherheiten und/oder Geschäfts- und 

Immobilienkrediten, dadurch könnte die Besicherungsquote verringert werden.  

Aufgrund sich ändernder Rahmenbedingungen auf den Geld- und Kapitalmärkten und/oder 

bei den Renditeerwartungen von Investoren kann es zu Veränderungen und wesentlichen 

Wertminderungen der Sicherheiten und/oder des Kreditportfolios der Emittentin kommen. Ein 

Sinken der Marktpreise der Sicherheiten würde zu einer Verringerung der Besicherungsquote 

des bestehenden Kreditportfolios der Emittentin sowie zu reduzierten Verwertungsmöglichkei-

ten der Sicherheiten bei Ausfall der Kreditnehmer der Emittentin führen. Für die Volksbank 

Steiermark AG betragen die Forderungen an Kunden zum 31.12.2024 rund EUR 2,5 Mrd 

(Bruttobuchwert), welchen angerechnete Sicherheitenwerte in Höhe von rund EUR 1,9 Mrd 

gegenüberstehen. Die Bilanzsumme der Volksbank Steiermark AG beträgt rund EUR 2,8 Mrd. 
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Es besteht das Risiko, dass sich die Refinanzierungsmöglichkeiten für die Emittentin 

verschlechtern und nur mehr zu höheren Kosten zur Verfügung stehen (Refinanzie-

rungsrisiko/Fundingverteuerungsrisiko).  

Das Refinanzierungsrisiko oder Fundingverteuerungsrisiko beschreibt die Gefahr einer uner-

warteten Erhöhung der Refinanzierungskosten. Refinanzierungskosten können sich zum Bei-

spiel aufgrund einer negativen Veränderung der eigenen Bonität oder aufgrund eines ver-

schärften Wettbewerbsumfelds für Kundeneinlagen für die Emittentin sowie aufgrund externer 

Faktoren erhöhen. 

Die Refinanzierungsmöglichkeiten der Emittentin hängen zu einem Teil von den nationalen 

und internationalen Kapitalmärkten ab. Die Fähigkeit der Emittentin, Refinanzierungsmöglich-

keiten in Zukunft zu vertretbaren wirtschaftlichen Bedingungen vorzufinden, hängt von der 

wirtschaftlichen Entwicklung und Lage der Emittentin sowie des Volksbanken-Verbundes und 

darüber hinaus von marktbedingten Faktoren, wie etwa dem Zinsniveau, der Verfügbarkeit 

liquider Mittel oder der Lage anderer Institute des Finanzsektors ab, auf die die Emittentin 

keinen Einfluss hat. Der Emittentin könnten in Zukunft Refinanzierungsmöglichkeiten zu ver-

tretbaren Konditionen auf dem Kapitalmarkt nicht zur Verfügung stehen. Wenn es der Emit-

tentin nicht gelingt, vertretbare Refinanzierungsmöglichkeiten auf dem Kapitalmarkt zu finden, 

könnte dies die Möglichkeiten der Liquiditätsbeschaffung der Emittentin verringern und folglich 

ihre Fähigkeit, Zahlungen auf die Schuldverschreibungen zu leisten, einschränken. 

Da die Emittentin Teile ihrer Forderungen der VOLKSBANK WIEN für deren Deckungs-

stock zur Verfügung stellt, besteht für die Emittentin ein hohes Risiko, im Fall der In-

solvenz oder der Abwicklung der VOLKSBANK WIEN Ausfälle und Verluste zu erleiden. 

Die Emittentin wäre in diesem Fall in ihrem Bestand gefährdet. 

Die Emittentin überlässt der VOLKSBANK WIEN gegen Provision einen Teil ihrer (hypotheka-

risch besicherten) Forderungen zur Einstellung in den Deckungsstock der VOLKSBANK WIEN 

für gedeckte Bankschuldverschreibungen. Diese Forderungen werden von der Emittentin treu-

händig für die VOLKSBANK WIEN gehalten und besichern die Ansprüche der Inhaber der 

gedeckten Bankschuldverschreibungen gegen die VOLKSBANK WIEN aus diesen gedeckten 

Bankschuldverschreibungen. Sollte die VOLKSBANK WIEN ihre Verbindlichkeiten gegenüber 

den Inhabern ihrer gedeckten Bankschuldverschreibungen nicht (oder nicht zur Gänze) erfül-

len, würden die Inhaber der gedeckten Bankschuldverschreibungen aus dem dem Deckungs-

stock gewidmeten Vermögen befriedigt werden. Dies hätte wesentlich nachteilige Auswirkun-

gen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin, da sie anstelle von hypothe-

karisch besicherten Forderungen lediglich unbesicherte Forderungen gegen die VOLKSBANK 

WIEN hätte. 

Es besteht das Risiko, dass der Emittentin Geldmittel zur Erfüllung ihrer Zahlungsver-

pflichtungen nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen oder diese nur zu für 

die Emittentin ungünstigen Konditionen beschafft werden können (Liquiditätsri-

siko/Zahlungsunfähigkeitsrisiko).  

Die Emittentin ist einem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, also der Gefahr, dass ihr liquide Zah-

lungsmittel zur Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen nicht in ausreichendem Maße zur Ver-

fügung stehen (Zahlungsunfähigkeitsrisiko).  
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Beim Zahlungsunfähigkeitsrisiko kann die Emittentin Zahlungsverpflichtungen zum Zeitpunkt 

der Fälligkeit nicht vollständig bedienen. Wenn fällige Verbindlichkeiten nicht refinanziert wer-

den können (Roll-Over-Risiko), Einleger bzw Investoren ihr Geld unerwartet vorzeitig abzie-

hen (Abrufrisiko), vereinbarte Zahlungszuflüsse nicht oder verspätet eintreffen (Terminrisiko) 

und eventuell zusätzlich liquide Aktiva an Wert verlieren (Marktliquiditätsrisiko), ist die Emit-

tentin einem Zahlungsunfähigkeitsrisiko ausgesetzt.  

Die Liquiditätssituation der Emittentin kann auch durch die Liquiditätssituation anderer Mitglie-

der des Volksbanken-Verbundes negativ beeinflusst werden. Die VOLKSBANK WIEN ist für 

das verbundweite Liquiditätsmanagement zuständig und fungiert als "lender of last resort" 

(Kreditgeber der letzten Instanz) für die zugeordneten Kreditinstitute. Über die VOLKSBANK 

WIEN decken die zugeordneten Kreditinstitute ihren Refinanzierungsbedarf ab und legen ihre 

Überschussliquidität an. Die Liquiditätssituation der Emittentin wird daher maßgeblich durch 

die Liquiditätssituation des gesamten Volksbanken-Verbundes beeinflusst.  

Aufgrund ihres Geschäftsmodells als Retailbank besteht für die Emittentin das Risiko der Zah-

lungsunfähigkeit hauptsächlich in einem Bankrun (Abrufrisiko). Dieser tritt ein, wenn Kunden 

aufgrund eines Vertrauensverlustes große Volumina an Einlagen innerhalb kurzer Zeit abzie-

hen und gleichzeitig der Emittentin alternative Refinanzierungsquellen nicht (mehr) zugänglich 

sind.  

Die Absicherungsstrategien der Emittentin könnten sich als unwirksam erweisen. 

Die Emittentin verwendet eine Reihe von Instrumenten und Strategien zur Absicherung von 

Risiken. Durch unvorhersehbare Marktentwicklungen, wie zB die aktuellen Entwicklungen in 

Russland und der Ukraine oder die Umstellung von Referenzwerten (zB durch die Bench-

marks Verordnung), können im Basis- bzw Kundengeschäft einerseits und dem dazugehöri-

gen Hedgegeschäft anderseits unterschiedliche Referenz(zins)sätze zur Anwendung kom-

men. Das dadurch entstehende Basisrisiko zwischen den beiden Referenz(zins)sätzen kann 

das Ergebnis negativ beeinflussen. Derartige, oder andere Marktentwicklungen, können we-

sentliche Auswirkungen auf die Wirksamkeit der Absicherungsmaßnahmen (Hedgeeffizienz) 

haben und damit die Volatilität der Geschäftsergebnisse der Emittentin erhöhen. 

1.1.2 Risikofaktoren in Bezug auf rechtliche und aufsichtsrechtliche Risiken der Emittentin 

Aufgrund der weitreichenden Entscheidungs- und Weisungsrechte der Zentralorgani-

sation, könnte die Emittentin in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt werden.  

Der Verbundvertrag sieht weitreichende Entscheidungs- und Weisungsrechte der 

VOLKSBANK WIEN als Zentralorganisation gegenüber den Mitgliedern des Volksbanken-Ver-

bundes einschließlich der Emittentin vor.  

Die Emittentin muss daher die Weisungen der Zentralorganisation beachten. Für den Fall, 

dass die Emittentin Weisungen nicht nachkommt, stehen der Zentralorganisation umfassende 

Durchsetzungskompetenzen, bis hin zu wesentlichen Konventionalstrafen und einem Aus-

schluss der Emittentin aus dem Volksbanken-Verbund, zu. 

Die Weisungskompetenz der Zentralorganisation umfasst ua die Sachbereiche administrative, 

technische und finanzielle Beaufsichtigung, Einhaltung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen, 

Risikobewertung und Risikokontrollverfahren, interne Kontrollmechanismen und die laufende 

Geschäftstätigkeit. Insbesondere obliegt der Zentralorganisation die Steuerung von Kapital, 
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Liquidität und Risiko innerhalb des Volksbanken-Verbundes. Die Zentralorganisation kann da-

mit die wirtschaftliche Handlungs- und Entscheidungsfreiheit der Emittentin auch zu ihrem 

Nachteil einschränken, wenn dies den Interessen des Volksbanken-Verbundes nützt. Daraus 

könnte sich ein negativer Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

ergeben. 

Es besteht das Risiko, dass die Verpflichtungen der Emittentin aus dem Volksbanken-

Verbund aufgrund der finanziellen Beitragspflicht nachteilige Auswirkungen auf die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben können (Verbundrisiko).  

Die VOLKSBANK WIEN als Zentralorganisation, die rechtlich selbstständigen Volksbanken 

und ein Spezialkreditinstitut bilden auf Basis eines Verbundvertrages (der "Verbundvertrag") 

aufgrund der erteilten Bewilligung der Europäischen Zentralbank (die "EZB") (als zuständige 

Behörde) einen Kreditinstitute-Verbund (der "Volksbanken-Verbund") gemäß § 30a BWG. 

Der Volksbanken-Verbund basiert ua auf (idR unbeschränkten) gegenseitigen Haftungsüber-

nahmen (zB in Liquiditätsnotfällen oder bei bedrohlicher Verschlechterung der Finanzlage ei-

nes Mitgliedes des Volksbanken-Verbundes) durch die Zentralorganisation und die zugeord-

neten Kreditinstitute ("Liquiditäts- und Haftungsverbund"). 

Die Emittentin ist verpflichtet, Beiträge an einen Leistungsfonds für den Volksbanken-Verbund 

zu leisten, damit (zB in Liquiditätsnotfällen eines Mitgliedes des Volksbanken-Verbundes) ge-

eignete (Interventions-)Maßnahmen nach den Bestimmungen des Verbundvertrages ergriffen 

werden können. 

In diesem Zusammenhang können sich wirtschaftliche Schwierigkeiten eines oder mehrerer 

Mitglieder des Volksbanken-Verbundes aufgrund der finanziellen Beitragspflicht negativ auf 

die übrigen Mitglieder – und somit auch auf die Emittentin – auswirken. Das bedeutet, dass 

die Emittentin andere Mitglieder mit Kapital und oder Liquidität unterstützen muss, welches ihr 

selbst zur Ausübung der eigenen Geschäftstätigkeit nicht mehr zur Verfügung stehen würde.  

Die Emittentin und der Volksbanken-Verbund unterliegen zahlreichen strengen und um-

fangreichen aufsichtsrechtlichen Anforderungen und Vorschriften. 

Die VOLKSBANK WIEN, die rechtlich selbstständigen Volksbanken und ein Spezialkreditin-

stitut bilden auf Basis des Verbundvertrages den Volksbanken-Verbund gemäß § 30a BWG. 

§ 30a BWG bezieht sich unter anderem auf die Kriterien in Artikel 10(1) CRR. 

Als österreichisches Kreditinstitut und österreichischer Kreditinstitute-Verbund sind die Emit-

tentin und der Volksbanken-Verbund verpflichtet, jederzeit zahlreiche aufsichtsrechtliche An-

forderungen und Vorschriften einzuhalten, die sich laufend ändern, umfangreicher und stren-

ger werden. 

• EU Bankenpakete und Reform der Bankenunion 

Die Bankenunion ist ein System zur Beaufsichtigung und Abwicklung von Kreditinstitu-

ten (wie der Emittentin) auf EU-Ebene, das auf EU-weiten Vorschriften basiert und der-

zeit aus dem Einheitlichen Aufsichtsmechanismus und dem Einheitlichen Abwicklungs-

mechanismus besteht. 

Am 7. Juni 2019 wurde ein Paket zur Überarbeitung der folgenden EU-Rechtsakte be-

treffend die Bankenunion ("EU Bankenpaket 1") veröffentlicht: (i) Richtlinie 2013/36/EU 

idgF (Capital Requirements Directive – "CRD"); (ii) CRR; (iii) Richtlinie 2014/59/EU idgF 
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(Bank Recovery and Resolution Directive – "BRRD"); und (iv) Verordnung (EU) Nr. 

806/2014 idgF (Single Resolution Mechanism Regulation – "SRMR"). 

Am 27. Oktober 2021 nahm die Europäische Kommission ein weiteres Paket von Über-

arbeitungen in der CRR und der CRD an ("EU Bankenpaket 2"). Am 14. Dezember 

2023 haben sich das Europäische Parlament und der Rat auf die letzten Bestandteile 

des EU Bankenpakets 2 geeinigt. Beide EU Institutionen nahmen die neuen Regelun-

gen ebenfalls an. Die neuen CRR Vorschriften gelten seit dem 1. Jänner 2025 (mit 

mehrjährigen Übergangsbestimmungen für den Output Floor (eine Maßnahme zur Si-

cherstellung einer Mindestgrenze für den nach internen Modellen berechneten Eigen-

kapitalbedarf) und einige andere Bestimmungen sowie die Umsetzung der "Grundle-

genden Überarbeitung des Handelsbuchs" (fundamental review of the trading book – 

FRTB), die auf 2026 verschoben wurde) und die in der CRD enthaltenen neuen Best-

immungen müssen von den Mitgliedsstaaten innerhalb von 18 Monaten nach Veröffent-

lichung der Rechtstexte im Amtsblatt der EU, die am 19. Juni 2024 erfolgte, in nationa-

les Recht umgesetzt werden.  

Dieses EU Bankenpaket 2 umfasst die folgenden Legislativvorschläge: 

• Umsetzung von Basel III (für Details siehe unten bei überarbeitete BCBS Stan-

dards); 

• Nachhaltigkeit (ESG); und 

• Stärkere Instrumente für die Aufsicht. 

Mit der geänderten CRD (CRD VI) werden weitere Erweiterungen eingeführt, darunter 

die Einbeziehung von ESG-Faktoren und Krypto-Assets in das Risikomanagement. 

• Überarbeitete BCBS Standards 

Am 07. Dezember 2017, am 11. Dezember 2018 und am 14. Jänner 2019 veröffent-

lichte der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (Basel Committee on Banking Supervi-

sion – "BCBS") überarbeitete Standards seines internationalen aufsichtsrechtlichen 

Rahmenwerks für Kreditinstitute. Innerhalb der EU müssen die überarbeiteten Normen 

in EU-Recht umgesetzt werden, um anwendbar zu sein. Diese Basel III-Reformen be-

inhalten ua folgende Maßnahmen, die ein spezifisches und wesentliches Risiko für die 

Emittentin darstellen, falls sie in EU-Recht umgesetzt werden: 

• Überarbeitung des Standardansatzes und des auf internen Ratings basierenden An-

satzes für die Berechnung von Kreditrisiken; 

• Überarbeitung des Regelungsrahmens für die kreditrisikobezogene Bewertungsan-

passung (credit valuation adjustment); 

• Überarbeitung des Standardansatzes für operationelle Risiken; 

• Überarbeitung der Messung der Verschuldungsquote (leverage ratio); und 

• das final überarbeitete Rahmenwerk für Marktrisiko. 

Die überarbeiteten BCBS Standards sind (aufgrund einer Verschiebung wegen COVID-

19) am 1. Jänner 2023 in Kraft getreten und werden schrittweise über einen Zeitraum 

von fünf Jahren eingeführt.  

Am 07. Dezember 2017 veröffentlichte das BCBS auch ein Diskussionspapier betref-

fend die aufsichtsrechtsrechtliche Behandlung von Staatsrisikopositionen, die für die 
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Emittentin zu höheren Risikogewichten für bestimmte Staatsrisikopositionen führen 

würde.  

Zudem veröffentlichte das BCBS am 31. März 2021 Dokumente betreffend die Grunds-

ätze für operationelles Risiko und operationelle Resilienz.  

Die Einhaltung dieser aufsichtsrechtlichen Anforderungen und Vorschriften, insbesondere 

auch das laufende Monitoring und die Umsetzung von neuen oder geänderten Anforderungen 

und Vorschriften, verursacht signifikante Kosten und zusätzlichen Aufwand für die Emittentin 

und deren (tatsächliche oder auch nur mögliche) Verletzung kann wesentliche aufsichtsrecht-

liche Maßnahmen nach sich ziehen und stellt ein großes Rechts- und Reputationsrisiko dar. 

Weiters führen strengere aufsichtsrechtliche Vorschriften und, wie etwa die EU-Bankenpakete 

1 und 2 und die überarbeiteten BCBS Standards, zu einem erheblichen Kapitalbedarf für die 

Emittentin und/oder resultieren in Einschränkungen und Begrenzungen des risikobezogenen 

Geschäfts und anderer Geschäfte der Emittentin. Letzteres wird sich negativ auf die Erträge 

und Einnahmen der Emittentin auswirken. 

Darüber hinaus können weitere regulatorische Änderungen und Neuerungen (z.B. Verord-

nung zur Begrenzung der systemischen Risiken bei Fremdkapitalfinanzierungen von Wohnim-

mobilien) und die Anforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeitsrisiken (insbesondere Klima- 

und Umweltrisiken) kosten- und aufwandstreibend wirken und sich negativ auf Erträge und 

Einnahmen der Emittentin auswirken. 

Die Emittentin ist verpflichtet, jederzeit die für sie geltenden aufsichtsrechtlichen Kapi-

talanforderungen einzuhalten.  

Die Emittentin und der Volksbanken-Verbund sind verpflichtet, jederzeit bestimmte aufsichts-

rechtliche Kapitalanforderungen (auf Einzelbasis und/oder konsolidierter Basis) einzuhalten: 

• So müssen die Emittentin und der Volksbanken-Verbund jederzeit die geltenden Mindest-

kapitalanforderungen gemäß Artikel 92 CRR (sog "Anforderungen nach Säule 1" – "Pillar 

1 requirements") erfüllen. Diese umfassen eine harte Kernkapitalquote von 4,5%, eine 

Kernkapitalquote von 6% und eine Gesamtkapitalquote von 8%. 

• Zusätzlich muss der Volksbanken-Verbund jederzeit die ihm von der EZB aufgrund des 

SREP vorgeschriebenen Kapitalanforderungen (sog "Anforderungen nach Säule 2" – "Pil-

lar 2 requirement") ("SREP-Aufschlag"), die sich aus einer Mindesteigenmittelanforderung 

und einer zusätzlichen Eigenmittelanforderung zusammensetzt, erfüllen. Zum Datum die-

ses Prospekts beträgt der für den Volksbanken-Verbund festgelegte SREP-Aufschlag 

2,25%. Daneben besteht die Anforderung an den Volksbanken-Verbund, die sog Empfeh-

lung der Säule 2 ("Pillar 2 guidance") zu erfüllen. 

• Weiters müssen die Emittentin und der Volksbanken-Verbund jederzeit die kombinierte 

Kapitalpuffer-Anforderung iSd § 22a BWG in Form von Instrumenten des harten Kernkapi-

tals (Common Equity Tier 1 – "CET 1") erfüllen. Für den Volksbanken-Verbund stellt diese 

die Summe aus der Kapitalpuffer-Anforderung für die Einhaltung (i) des Kapitalerhaltungs-
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puffers iHv 2,5%, (ii) des antizyklischen Kapitalpuffers für in Österreich belegene wesentli-

che Kreditrisikopositionen iHv 0%1, (iii) des Systemrisikopuffers iHv 0,5%, (iv), des Kapi-

talpuffers für Systemrelevante Institute (O-SII) iHv 0,45%, gemäß des Artikels 92(3) CRR 

berechneten Gesamtrisikobetrags, dar. Für die VOLKSBANK WIEN AG gelten der Kapital-

erhaltungspuffer iHv 2,5% und der antizyklische Kapitalpuffer für in Österreich belegene 

wesentliche Kreditrisikopositionen iHv 0%. 

• In der "Empfehlung für den Einsatz des sektoralen Systemrisikopuffers (FMSG/6/2024)" 

des österreichischen Finanzmarktstabilitätsgremiums ("FMSG") vom 3.10.2024 empfiehlt 

das FMSG der FMA, einen Systemrisikopuffer gemäß § 23e BWG für die Teilrisikoposition 

Gewerbeimmobilienkredite (sektoraler Systemrisikopuffer) in Höhe von 1% dieser Risi-

kopositionen auf konsolidierter und unkonsolidierter Ebene per 1.7.2025 festzulegen. Im 

dritten Quartal 2025 wird das FMSG die Notwendigkeit weiterer Erhöhungen in Zusam-

menschau mit den Auswirkungen der jüngsten Novelle der CRR auf die Kapitalerforder-

nisse der Banken evaluieren. 

• Daneben hat die Emittentin nach dem BaSAG / der SRMR auf Verlangen der Abwicklungs-

behörde MREL vorzuhalten. Diese MREL-Quote ist von der Abwicklungsbehörde festzu-

setzen und wird als prozentualer Anteil des Betrags der Eigenmittel und berücksichtigungs-

fähigen Verbindlichkeiten (a) am gemäß Artikel 92 Absatz 3 CRR berechneten Gesamtri-

sikobetrag (Total Risk Exposure Amount – TREA); und (b) am gemäß den Artikeln 429 und 

429a CRR berechneten Leverage Ratio Exposure berechnet.  

Strengere – für die Emittentin geltende – aufsichtsrechtliche Kapitalanforderungen und/oder 

die Nichteinhaltung solcher Anforderungen können zu (ungeplantem) zusätzlichem (quantita-

tiven oder qualitativen) Kapitalbedarf für die Emittentin und/oder zu Einschränkungen und Be-

grenzungen des risikobezogenen Geschäfts und anderer Geschäfte der Emittentin führen; 

letzteres würde sich negativ auf die Erträge und Einnahmen der Emittentin auswirken. 

Darüber hinaus bestehen noch weitere gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen, 

insbesondere an die Eigenmittelausstattung und die Liquidität, die von der Emittentin und/oder 

vom Volksbanken-Verbund einzuhalten sind. Die Nichteinhaltung der geltenden Aufsichtsan-

forderungen (insbesondere der Eigenmittel- und Liquiditätsanforderungen) durch die Emitten-

tin und/oder den Volksbanken-Verbund kann zu verstärkten aufsichtsrechtlichen Maßnahmen 

(einschließlich der Auflösung des Volksbanken-Verbundes) und (ungeplantem) zusätzlichem 

(quantitativen oder qualitativen) Kapitalbedarf für die Emittentin und den Volksbanken-Ver-

bund und/oder zu Einschränkungen und Begrenzungen des risikobezogenen Geschäfts und 

anderer Geschäfte der Emittentin und des Volksbanken-Verbunds führen; letzteres würde sich 

negativ auf die Erträge und Einnahmen der Emittentin und des Volksbanken-Verbunds aus-

wirken. 

Die Emittentin ist verpflichtet, Beiträge an den Einheitlichen Abwicklungsfonds und den 

Einlagensicherungsfonds abzuführen. 

 

 

1 Institutsspezifischer antizyklischer Kapitalpuffer (für nicht in Österreich belegene wesentliche Kreditrisikopo-

sitionen) iHv. < 0,1%. 
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Der Einheitliche Abwicklungsfonds (Single Resolution Fund – "SRF") wurde durch die SRMR 

errichtet und wird durch Beiträge der Kreditinstitute (einschließlich der Emittentin) und be-

stimmter Wertpapierfirmen in den teilnehmenden Mitgliedstaaten der Bankenunion zusam-

mengestellt. Der SRF wurde schrittweise innerhalb eines anfänglichen Zeitraums von acht 

Jahren (2016 – 2023) aufgebaut und hat die Zielausstattung von 1% der gedeckten Einlagen 

aller Kreditinstitute (einschließlich der Emittentin) der Bankenunion zum 31. Dezember 2023 

überschritten. Es besteht jedoch das Risiko, dass die Emittentin nach der nächsten Überprü-

fung, die Anfang 2026 oder, falls erforderlich, sogar 2025 stattfinden soll, verpflichtet sein 

könnte, Beiträge zum SRF zu leisten. 

Die Emittentin ist Mitglied der Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. ("ESA"), der gesetz-

lich verpflichtenden (österreichischen) Sicherungseinrichtung iSd Einlagensicherungs- und 

Anlegerentschädigungsgesetzes (ESAEG). Das ESAEG sieht eine Zielgröße des ex ante fi-

nanzierten Einlagensicherungsfonds der ESA iHv 0,8% der gedeckten Einlagen vor, die durch 

Beiträge ihrer Mitglieder (einschließlich der Emittentin) bis 03.07.2024 vollständig aufzubauen 

sind. Falls es (im Fall einer Krise eines Mitgliedinstituts) erforderlich ist, ist die Emittentin uU 

auch zur Leistung bestimmter ex ante Beiträge oder außerordentlicher ex post Beiträge an die 

ESA verpflichtet. 

Die Verpflichtung der Emittentin solche Beiträge zu leisten kann zu zusätzlichen finanziellen 

Belastungen für die Emittentin führen und sich negativ auf ihre Finanz- und Ertragslage aus-

wirken. 

Die Emittentin ist verpflichtet, umfangreiche Vorschriften und Regelungen einzuhalten, 

insbesondere zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, zu Fi-

nanzsanktionen und Embargos sowie zur Cybersicherheit. 

Die Emittentin unterliegt rechtlichen Vorschriften im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Ver-

hinderung von Geldwäsche, Korruption und Terrorismusfinanzierung (Anti Money Laundering-

Vorschriften), die laufend geändert und verschärft werden. 

Darüber hinaus unterliegt die Emittentin dem sogenannten Digital Operational Resilience Act 

(DORA). Die damit verbundenen Anforderungen sind Teil des Digital Finance Package der 

Europäischen Kommission, das insbesondere in der Verordnung (EU) 2022/2554 (DORA-

Verordnung) geregelt ist und seit dem 17. Januar 2025 gilt. 

Die Verpflichtung der Emittentin, diese umfangreichen Vorschriften und Regelungen einzuhal-

ten, verursacht maßgeblichen Aufwand und erhebliche Kosten für die Emittentin. Zudem kön-

nen etwaige (tatsächliche oder auch nur angebliche) Verstöße gegen diese Vorschriften mas-

sive negative rechtliche, finanzielle und reputationsmäßige Konsequenzen für die Emittentin 

nach sich ziehen. 

Für die Emittentin und/oder den Volksbanken-Verbund besteht das Risiko, dass die Er-

füllung des Mindestbetrags an berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, zu einer 

erheblichen finanziellen Mehrbelastung führt.  

Der Volksbanken-Verbund muss derzeit unter dem Einheitlichen Abwicklungsmechanismus 

(Single Resolution Mechanism – "SRM") auf konsolidierter Ebene den Mindestbetrag an be-

rücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten erfüllen. Diese Mindestanforderungen sind von der 

Abwicklungsbehörde festzusetzen und werden als prozentualer Anteil des Betrags der Eigen-

mittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (a) am gemäß Artikel 92 Absatz 3 CRR 
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berechneten Gesamtrisikobetrag (Total Risk Exposure Amount – TREA); und (b) am gemäß 

den Artikeln 429 und 429a CRR berechneten Leverage Ratio Exposure berechnet. Der Ein-

heitliche Abwicklungsausschuss (Single Resolution Board – "SRB") hat, umgesetzt mit Be-

scheid der FMA vom 18.04.2025, dem Volksbanken-Verbund vorgeschrieben, Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (MREL) auf konsolidierter Basis in Höhe von 

20,12% ihres Gesamtrisikobetrags (Total Risk Exposure Amount – TREA, zuzüglich dem 

Combined buffer Requirement) und 5,33% ihrer Gesamtrisikopositionsmessgröße (Leverage 

Ratio Exposure – LRE) seit 31.12.2024 zu erfüllen und danach jederzeit einzuhalten. 

Die mindestens erforderlichen berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten können zukünftig 

durch Emission von neuen Kapitalinstrumenten (CET 1, AT 1, Tier 2) und/oder non-preferred 

senior Verbindlichkeiten und/oder mögliche andere nicht-nachrangige Verbindlichkeiten erfüllt 

werden. Der VOLKSBANK WIEN AG als Zentralorganisation des Volksbanken-Verbundes 

kommt dabei die Aufgabe zu, die Emissionen zur Erfüllung der MREL-Quote zu einem Teil 

oder zur Gänze vorzunehmen. Es besteht das Risiko, dass künftig zu begebende MREL In-

strumente nur zu deutlich höheren Kosten begeben werden können. Dies würde mit höheren 

Kosten für den Volksbanken-Verbund einhergehen und könnte sich negativ auf die Ertrags-

lage der Emittentin auswirken.  

Es besteht das Risiko, dass eine Ratingagentur das Rating des Volksbanken-Verbun-

des aussetzt, herabstuft oder widerruft, was zu einem Bonitäts- und Liquiditätsrisiko 

führen könnte (Risiko der Ratingänderung).  

Der Volksbanken-Verbund verfügt über ein Rating der Ratingagentur Fitch Ratings, Inc. Ein 

Rating stellt eine durch eine Ratingagentur erstellte Bonitätseinschätzung dar, dh eine Vo-

rausschau bzw einen Indikator der Zahlungsfähigkeit der Emittentin und/oder des Volksban-

ken-Verbundes (im letzteren Fall indirekt auch der Emittentin).  

Eine Ratingagentur kann ein Rating in begründeten Fällen jederzeit aussetzen, herabstufen 

oder widerrufen. Derartiges kann die Bonität und Liquidität der Emittentin erheblich ver-

schlechtern und eine nachteilige Auswirkung auf den Marktpreis der Schuldverschreibungen 

haben. Das Rating des Volksbanken-Verbundes kann insbesondere durch eine Bonitätsver-

schlechterung anderer Mitglieder des Volksbanken-Verbundes negativ betroffen sein. Eine 

Herabstufung des Ratings kann auch zu einer Einschränkung des Zugangs zu Mitteln und zu 

höheren Refinanzierungskosten der Mitglieder des Volksbanken-Verbundes einschließlich der 

Emittentin führen. Ein Rating kann auch ausgesetzt oder zurückgezogen werden, wenn der 

Volksbanken-Verbund den Vertrag mit der maßgeblichen Ratingagentur kündigt oder fest-

stellt, dass es nicht mehr in seinem Interesse ist, der Ratingagentur weiterhin Finanzdaten zu 

liefern.  

Durch eine Aussetzung, Herabstufung oder den Widerruf eines Ratings des Volksbanken-

Verbundes kann das Vertrauen in die Emittentin untergraben werden, sich die Refinanzie-

rungskosten der Emittentin erhöhen, der Zugang zu Refinanzierungs- und Kapitalmärkten 

oder das Spektrum der Gegenparteien, Transaktionen mit der Emittentin einzugehen, be-

schränken. 

Die Emittentin unterliegt dem Risiko von Änderungen steuerlicher Rahmenbedingun-

gen, insbesondere betreffend Bankensteuern.  

Die zukünftige Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin ist unter 

anderem von den steuerlichen Rahmenbedingungen abhängig. Jede zukünftige Änderung der 
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Gesetzeslage, der Rechtsprechung oder der Verwaltungspraxis der Steuerbehörden kann 

nachteiligen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben, zum 

Beispiel aufgrund der Erhöhung und/oder Einführung von Bankensteuern, Finanztransaktions-

steuern, Maßnahmen zur Übergewinnsteuer, oder anderen Abgaben oder Mindestbesteue-

rungsverfahren. 

Bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen hat die Abwicklungsbehörde Ab-

wicklungsmaßnahmen in Bezug auf die Emittentin anzuordnen.  

Die BRRD und die SRMR bilden die wesentlichen rechtlichen Grundlagen für die Sanierung 

und Abwicklung von Kreditinstituten (einschließlich der Emittentin) in der Bankenunion. 

Bei Vorliegen der Abwicklungsvoraussetzungen hat die Abwicklungsbehörde Abwicklungs-

maßnahmen (i.e. Abwicklungsinstrumente und Abwicklungsbefugnisse) in Bezug auf die Emit-

tentin anzuordnen, um bei Ausfall (oder drohendem Ausfall) der Emittentin eine geordnete 

Abwicklung durchführen und die Finanzmarktstabilität wahren zu können. 

Die Voraussetzungen für eine Abwicklung der Emittentin sind: 

• Die zuständige Behörde oder die Abwicklungsbehörde stellt fest, dass die Emittentin aus-

fällt oder wahrscheinlich ausfällt; und 

• unter Berücksichtigung zeitlicher und anderer relevanter Umstände besteht nach vernünf-

tigem Ermessen keine Aussicht, dass der Ausfall der Emittentin innerhalb eines angemes-

senen Zeitrahmens durch alternative Maßnahmen der Privatwirtschaft, oder anderer Auf-

sichtsmaßnahmen, darunter Frühinterventionsmaßnahmen oder die Herabschreibung 

oder Umwandlung von relevanten Kapitalinstrumenten und berücksichtigungsfähigen Ver-

bindlichkeiten, die in Bezug auf die Emittentin getroffen werden, abgewendet werden kann; 

und 

• Abwicklungsmaßnahmen sind im öffentlichen Interesse erforderlich. 

Die Abwicklungsbehörde hat sog Abwicklungsbefugnisse, die sie im Rahmen oder zur Vorbe-

reitung der Anwendung eines Abwicklungsinstruments auf die Emittentin einzeln oder in Kom-

bination ausüben kann. Die verschiedenen Abwicklungsinstrumente sind: (i) das Instrument 

der Unternehmensveräußerung; (ii) das Instrument des Brückeninstituts; (iii) das Instrument 

der Ausgliederung von Vermögenswerten; und (iv) das Instrument der Gläubigerbeteiligung. 

Durch Anwendung des Instruments der Gläubigerbeteiligung kann die Abwicklungsbehörde in 

einer Verlusttragungskaskade berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten der Emittentin her-

abschreiben oder in Eigentumstitel umwandeln. Darüber hinaus kann die Abwicklungsbehörde 

die Trennung der werthaltigen Vermögenswerte von den wertgeminderten oder ausfallgefähr-

deteren Vermögenswerten vornehmen und Anteile an der Emittentin oder sämtliche oder ei-

nen Teil der Vermögenswerte der Emittentin auf einen privaten Käufer oder ein Brückeninstitut 

ohne Zustimmung der Anteilseigner übertragen. 

1.1.3 Risikofaktoren in Bezug auf weitere Risiken, die die Emittentin betreffen 

Das Eintreten von Nachhaltigkeitsrisiken kann sich negativ auf den Wert von Vermö-

genswerten bzw auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Reputation der 

Emittentin und/oder des Volksbanken-Verbundes auswirken. 

Nachhaltigkeitsrisiken bezeichnen Ereignisse oder Bedingungen in Bezug auf Klima, Umwelt, 

Soziales oder Unternehmensführung, dessen bzw deren Eintreten negative Auswirkungen auf 
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den Wert von Vermögenswerten bzw auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die 

Reputation der Emittentin und/oder des Volksbanken-Verbundes haben könnten. Nachhaltig-

keitsrisiken entstehen, weil Belange im Hinblick auf Klima, Umwelt, Soziales und Unterneh-

mensführung auf Gegenparteien, Kunden und andere Vertragspartner der Emittentin und/oder 

des Volksbanken-Verbundes wirken können. Beispielsweise können physische Risiken als 

Folge veränderter klimatischer und/oder umweltbezogener Bedingungen (zB Umweltkatastro-

phen, Extremwetterereignisse) oder Transitionsrisiken (= Übergangsrisiken) infolge des An-

passungsprozesses hin zu einer kohlenstoffärmeren und ökologisch nachhaltigeren Wirtschaft 

(zB zusätzlicher Investitionsbedarf, Abwertung des Anlagevermögens, Kosten aufgrund poli-

tischer Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz, neue Technologien) entstehen. 

Aufgrund von Unzulänglichkeiten oder des Versagens interner Prozesse, Menschen, 

Systeme oder externer Ereignisse kann es zum Eintritt wesentlicher unerwarteter Ver-

luste kommen (operationelles Risiko). 

Unter dem operationellen Risiko versteht die Emittentin das Risiko unerwarteter Verluste, die 

infolge der Unzulänglichkeiten oder des Versagens interner Kontrollen, Prozesse, Menschen, 

Systeme der Emittentin oder externer Ereignisse einschließlich des Rechtsrisikos eintreten. 

Unter dem Rechtsrisiko versteht die Emittentin beispielsweise die fehlende Berechtigung ei-

nes Vertragspartners der Emittentin zum Geschäftsabschluss, vertragliche Mängel oder eine 

unvollständige Dokumentation der Geschäfte, die dazu führen können, dass Forderungen/An-

sprüche der Emittentin aus Transaktionen rechtlich nicht durchsetzbar sind. Solche operatio-

nellen Risiken beinhalten bei der Emittentin das Risiko des unerwarteten Verlustes in Folge 

einzelner Ereignisse, die sich ua aus fehlerhaften Informationssystemen, unzureichenden Or-

ganisationsstrukturen oder ineffektiven Kontrollmechanismen ergeben. Derartige Risiken be-

inhalten bei der Emittentin außerdem das Risiko höherer Kosten oder des Verlustes aufgrund 

allgemein unvorteilhafter wirtschaftlicher oder handelsspezifischer Trends. Auch Reputations-

schäden, die die Emittentin aufgrund eines dieser Ereignisse erleiden könnte, fallen in diese 

Risikokategorie. 

Das Schlagendwerden von operationellem Risiko könnte zu unerwartet hohen Verlusten füh-

ren und folglich die Fähigkeit der Emittentin, Zahlungen auf die Schuldverschreibungen zu 

leisten, wesentlich schmälern sowie den Marktpreis der Schuldverschreibungen wesentlich 

negativ beeinflussen. 

1.2 ALLGEMEINE RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN 
SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

Potenzielle Inhaber von Schuldverschreibungen, die Gegenstand dieses Prospekts und der 

jeweiligen Endgültigen Bedingungen sind, sollten die nachfolgend beschriebenen Risikofakto-

ren, die spezifisch für die Schuldverschreibungen und wesentlich für das Treffen einer infor-

mierten Anlageentscheidung sind, berücksichtigen und eine solche Entscheidung nur auf der 

Grundlage dieses gesamten Prospekts, einschließlich der maßgeblichen Endgültigen Bedin-

gungen und der emissionsspezifischen Zusammenfassung, treffen.  

Keine Person sollte die Schuldverschreibungen erwerben, ohne eine genaue Kenntnis der 

Funktionsweise der jeweiligen Schuldverschreibung zu besitzen und sich des Risikos eines 

möglichen Verlusts bewusst zu sein. Jeder potenzielle Anleihegläubiger sollte genau prüfen, 
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ob für ihn unter den gegebenen Umständen und vor dem Hintergrund seiner persönlichen 

Verhältnisse und Vermögenssituation eine Anlage in die Schuldverschreibungen geeignet ist.  

Potenzielle Investoren sollten auch die detaillierten Informationen an anderen Stellen dieses 

Prospekts lesen und ihre eigenen Berater konsultieren (einschließlich Finanzberater, Wirt-

schaftsprüfer, Steuer- und Rechtsberater) und sich selbst ein Bild machen, bevor sie eine 

Anlageentscheidung treffen.  

Begriffe und Ausdrücke, die im Abschnitt "5. Anleihebedingungen" definiert sind, haben in die-

sem Abschnitt "1.2 Risikofaktoren in Bezug auf die Schuldverschreibungen" dieselben Bedeu-

tungen.  

Die folgenden Risikofaktoren sind entsprechend ihrer Art in Kategorien eingestuft. In jeder der 

folgenden Kategorien werden die wesentlichsten Risikofaktoren in einer Reihenfolge ange-

führt, die mit der Bewertung ihrer Wesentlichkeit übereinstimmt: 

1.2.1 Risikofaktoren in Bezug auf die Verzinsungsstruktur der Schuldverschreibungen 

Anleihegläubiger fix verzinster Schuldverschreibungen oder von Schuldverschreibun-

gen mit fix verzinsten Perioden in Bezug auf diese Perioden tragen das Risiko, dass der 

Marktpreis dieser Schuldverschreibungen aufgrund von Veränderungen des Marktzins-

niveaus sinkt. 

Anleihegläubiger fix verzinster Schuldverschreibungen (oder von Schuldverschreibungen mit 

fix verzinsten Perioden in Bezug auf diese Perioden) tragen das Risiko, dass der Marktpreis 

solcher Schuldverschreibungen aufgrund von Veränderungen des Marktzinsniveaus sinkt. 

Während der nominelle Zinssatz fix verzinster Schuldverschreibungen während der Laufzeit 

dieser Schuldverschreibungen (oder bei Schuldverschreibungen mit fix verzinsten Perioden in 

Bezug auf diese Perioden) im Vorhinein festgesetzt ist, ändert sich der Zinssatz auf den Ka-

pitalmärkten für vergleichbare Schuldverschreibungen (das "Marktzinsniveau") üblicher-

weise täglich und bewirkt eine tägliche Änderung des Marktpreises der Schuldverschreibun-

gen. 

Mit den Schwankungen des Marktzinsniveaus ändert sich auch der Marktpreis fix verzinster 

Schuldverschreibungen oder von Schuldverschreibungen mit fix verzinsten Perioden, typi-

scherweise vom Marktzinsniveau ausgehend in die entgegengesetzte Richtung. Wenn das 

Marktzinsniveau steigt, sinkt der Marktpreis fix verzinster Schuldverschreibungen oder von 

Schuldverschreibungen mit fix verzinsten Perioden üblicherweise so lange, bis die Rendite 

dieser Schuldverschreibungen etwa dem Marktzinsniveau entspricht. 

Das Zinsrisiko kommt zum Tragen, wenn fix verzinste Schuldverschreibungen oder Schuld-

verschreibungen mit fix verzinsten Perioden vor Endfälligkeit verkauft werden. Je länger der 

Zeitraum bis zur Endfälligkeit fix verzinster Schuldverschreibungen oder von Schuldverschrei-

bungen mit fix verzinsten Perioden und je niedriger der Zinssatz fix verzinster Schuldverschrei-

bungen oder von Schuldverschreibungen mit fix verzinsten Perioden ist, desto größer sind die 

Schwankungen des Marktpreises fix verzinster Schuldverschreibungen oder von Schuldver-

schreibungen mit fix verzinsten Perioden, wenn sich das Marktzinsniveau ändert. Das gleiche 

gilt für Schuldverschreibungen mit ansteigendem fixem Zinssatz (Stufenzinsanleihen), wenn 

die Marktzinssätze für vergleichbare Schuldverschreibungen höher als die für diese Schuld-

verschreibungen geltenden Zinssätze sind. 
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Veränderungen der Marktzinssätze haben auf die Marktpreise von Nullkupon-Schuld-

verschreibungen einen stärkeren Einfluss als auf die Marktpreise anderer Schuldver-

schreibungen. 

Nullkupon-Schuldverschreibungen weisen keinen Kupon auf. Ein Anleihegläubiger von Null-

kupon-Schuldverschreibungen trägt das Risiko, dass der Marktpreis dieser Schuldverschrei-

bungen aufgrund von Veränderungen des Marktzinsniveaus sinken kann. Der Marktpreis von 

Nullkupon-Schuldverschreibungen verhält sich volatiler als der Marktpreis von verzinsten 

Schuldverschreibungen und reagiert auf Änderungen des Marktzinsniveaus stärker als ver-

zinste Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Nullkupon-Schuldverschreibungen kön-

nen daher eine wesentlich höhere negative Beeinträchtigung ihres Marktpreises aufgrund von 

Änderungen des Marktzinssatzes erfahren. 

Anleihegläubiger von variabel verzinsten Schuldverschreibungen oder von Schuldver-

schreibungen mit variabel verzinsten Perioden in Bezug auf diese Perioden tragen das 

Risiko schwankender Zinsniveaus und ungewisser Zinserträge. 

Anleihegläubiger variabel verzinster Schuldverschreibungen (oder von Schuldverschreibun-

gen mit variabel verzinsten Perioden in Bezug auf diese Perioden) tragen das Risiko schwan-

kender Marktzinsniveaus und ungewisser Zinserträge. Aufgrund des schwankenden 

Marktzinsniveaus ist es nicht möglich, die Rendite variabel verzinster Schuldverschreibungen 

oder von Schuldverschreibungen mit variabel verzinsten Perioden in Bezug auf diese Perio-

den im Vorhinein zu bestimmen. Sind variabel verzinste Schuldverschreibungen oder Schuld-

verschreibungen mit variabel verzinsten Perioden in Bezug auf diese Perioden derart struktu-

riert, dass sie Multiplikatoren (Partizipationsfaktoren), Höchstzinssätze oder Mindestzinssätze, 

oder eine Kombination solcher Merkmale enthalten, kann sich der Marktpreis volatiler gestal-

ten, als jener variabel verzinster Schuldverschreibungen oder Schuldverschreibungen mit va-

riabel verzinsten Perioden, die solche Merkmale nicht enthalten. 

Die Wertentwicklung variabel verzinster Schuldverschreibungen oder von Schuldverschrei-

bungen mit variabel verzinsten Perioden in Bezug auf diese Perioden hängt insbesondere von 

der Entwicklung des Marktzinsniveaus, dem Angebot und der Nachfrage auf dem Sekundär-

markt und der Bonität der Emittentin ab. Bei Veränderungen eines oder mehrerer dieser Fak-

toren kann es daher zu Schwankungen des Marktpreises dieser Schuldverschreibungen kom-

men. Änderungen des Marktzinsniveaus während einer Zinsperiode können auch die Höhe 

der Verzinsung in den nachfolgenden Zinsperioden negativ beeinflussen. 

Bei Schuldverschreibungen mit fix zu variablem Zinssatz oder fix zu fix Zinssatz kann 

der Zinssatz nach Wechsel von einer fixen Verzinsung auf eine variable oder eine wei-

tere fixe Verzinsung weniger vorteilhaft für Anleihegläubiger sein als der vormals fixe 

Zinssatz. 

Der Wechsel von einer fixen auf eine variable Verzinsung oder von einer fixen auf eine weitere 

fixe Verzinsung beeinflusst den Marktpreis der Schuldverschreibungen. Beim Wechsel von 

einem fixen auf einen variablen Zinssatz oder von einem fixen auf einen weiteren fixen Zins-

satz, kann der variable oder fixe Zinssatz niedriger sein als jener der fixen Zinsperiode und 

jener einer vergleichbaren variablen oder fixen Schuldverschreibung. 

Bei Schuldverschreibungen mit einem Zielkupon trägt der Anleihegläubiger das Risiko 

einer vorzeitigen Rückzahlung sobald ein bestimmter Zinsbetrag erreicht wird. 
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Wenn Schuldverschreibungen einen Zielkupon beinhalten, trägt der Anleihegläubiger das Ri-

siko der vorzeitigen Rückzahlung, sobald die Summe der unter diesen Schuldverschreibungen 

ausbezahlten Zinsen einen bestimmten Betrag erreicht. Dies kann sich nachteilig auf die Li-

quiditätsplanung des Anleihegläubigers auswirken. Aufgrund der vorzeitigen Rückzahlung 

kann der Anleihegläubiger erwartete Erträge verlieren, da der Betrag, den er bei vorzeitiger 

Rückzahlung erhält, niedriger als der Marktpreis und/oder der Rückzahlungsbetrag der 

Schuldverschreibungen sein kann (siehe auch den Risikofaktor "Bei Schuldverschreibungen 

mit Recht auf vorzeitige Rückzahlung der Emittentin trägt der Anleihegläubiger neben dem 

Risiko der vorzeitigen Rückzahlung auch ein höheres Marktpreisrisiko (Risiko der vorzeitigen 

Rückzahlung)."). 

Änderungen bei den Referenzwerten, die den Schuldverschreibungen zugrunde liegen 

können, können wesentliche nachteilige Auswirkungen auf den Marktpreis und die Zah-

lungen unter den Schuldverschreibungen haben. 

Die Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR), ICE Swap Rates und vergleichbare Indizes kön-

nen als Referenz(zins)sätze, sogenannte Referenzwerte (Benchmarks), in Bezug auf die 

Schuldverschreibungen verwendet werden. Diese Referenzwerte können als ein Referenz-

wert ("Referenzwert") iSd Benchmarks Verordnung qualifiziert werden, deren Bestimmungen 

großteils seit 01.01.2018 anwendbar sind. Gemäß der Benchmarks Verordnung kann ein Re-

ferenzwert nicht als solcher verwendet werden, wenn sein Administrator keine Genehmigung 

beantragt hat, nicht registriert ist oder seinen Sitz in keinem EU Mitgliedstaat hat, wodurch 

(abhängig von anwendbaren Übergangsbestimmungen) die Bedingungen zur Gleichwertigkeit 

nicht erfüllt sind, er bis zu einer solchen Entscheidung nicht anerkannt ist oder für solche Zwe-

cke nicht genehmigt ist. Folglich wäre es nicht möglich, einen Referenzwert als Refe-

renz(zins)satz für die Schuldverschreibungen weiter zu verwenden. In einem solchen Fall 

könnten die Schuldverschreibungen, abhängig vom jeweiligen Referenzwert und von den 

maßgeblichen Endgültigen Bedingungen, angepasst, ihre Notierung oder Einbeziehung zu-

rückgenommen werden oder anderweitigen Auswirkungen ausgesetzt sein. 

Diese vorgenannten Benchmarks Verordnung, sowie eine Vielzahl an anderen Vorschlägen, 

Initiativen und Untersuchungen in diesem Zusammenhang können Auswirkungen auf die Re-

ferenzwerte haben. In Folge der Umsetzung einer oder mehrerer dieser möglichen Reformen 

könnte sich die Art der Administrierung der Referenzwerte ändern, wodurch diese anders als 

in der Vergangenheit funktionieren könnten, oder Referenzwerte könnten gänzlich eliminiert 

werden oder es könnten andere Konsequenzen eintreten, die derzeit nicht absehbar sind. Im 

Juni 2023 wurde als eine solche Konsequenz die Veröffentlichung der London Interbank Of-

fered Rate (LIBOR) eingestellt. 

Etwaige Änderungen bei einem Referenzwert aufgrund der Benchmarks Verordnung oder an-

derer Initiativen könnten wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Kosten der Refinanzie-

rung eines Referenzwertes oder auf die Kosten und Risiken der Administrierung oder ander-

weitigen Teilnahme an der Festsetzung eines Referenzwertes und der Erfüllung solcher Best-

immungen und Anforderungen haben. Solche Faktoren könnten dazu führen, dass Marktteil-

nehmer davon abgehalten werden, weiterhin bestimmte Referenzwerte zu administrieren oder 

daran teilzunehmen. Weiters könnten diese Faktoren, die für bestimmte Referenzwerte ver-

wendeten Regelungen und Methoden ändern, die Funktionsweise eines Referenzwertes 

nachteilig beeinflussen oder zum Wegfall bestimmter Referenzwerte führen. Potenzielle Anle-
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ger sollten sich des Risikos bewusst sein, dass etwaige Änderungen bei den jeweiligen Refe-

renzwerten wesentliche nachteilige Auswirkungen auf den Marktpreis und die Zahlungen unter 

den Schuldverschreibungen haben könnten. 

Schuldverschreibungen, die bestimmte für Anleihegläubiger vorteilhafte Ausstattungs-

merkmale wie beispielsweise einen Mindestzinssatz aufweisen, können auch für Anlei-

hegläubiger nachteilige Ausstattungsmerkmale wie beispielsweise einen Höchstzins-

satz oder einen höheren Emissionspreis aufweisen. 

Variabel verzinste Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen, die Perioden mit va-

riabler Verzinsung aufweisen, können über bestimmte für Anleihegläubiger vorteilhafte Aus-

stattungsmerkmale, wie beispielsweise eine Mindestverzinsung verfügen, weisen aber typi-

scherweise auch Ausstattungsmerkmale auf, die nachteiliger für Anleihegläubiger sein können 

(wie einen Höchstzinssatz oder einen höheren Emissionspreis) als die Ausstattungsmerkmale 

vergleichbarer Schuldverschreibungen, die keine Mindestverzinsung aufweisen. Wurde ein 

Höchstzinssatz festgelegt, wird die Höhe des variablen Zinssatzes niemals darüber hinaus-

steigen, weshalb der Anleihegläubiger nicht in der Lage sein wird, von einer günstigen, über 

den Höchstzinssatz hinausgehenden, Entwicklung des Referenz(zins)satzes zu profitieren. 

Die Rendite der Schuldverschreibungen könnte daher beträchtlich niedriger ausfallen, als jene 

ähnlich ausgestalteter Schuldverschreibungen ohne Höchstzinssatz. 

1.2.2 Risikofaktoren in Bezug auf den Rang der Schuldverschreibungen 

1.2.2.1 Risikofaktoren in Bezug auf nicht-nachrangige Schuldverschreibungen 

Anleihegläubiger der nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen sind dem Risiko ei-

ner gesetzlichen Verlustbeteiligungspflicht ausgesetzt. 

Durch den einheitlichen Abwicklungsmechanismus sollen die jeweiligen Abwicklungsbehör-

den einheitliche und wirksame Abwicklungsinstrumente und Abwicklungsbefugnisse zur Errei-

chung der Abwicklungsziele erhalten. 

Das wichtigste Abwicklungsinstrument ist das Instrument der Gläubigerbeteiligung (bail-in 

tool). Bei der Anwendung des Instruments der Gläubigerbeteiligung soll die Abwicklungsbe-

hörde ihre Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse unter Einhaltung der folgenden 

Abfolge (auch "Verlusttragungskaskade" genannt) anwenden: (i) CET 1 Instrumente; (ii) AT 1 

Instrumente; (iii) Tier 2 Instrumente; (iv) nachrangige Verbindlichkeiten, die kein AT 1 oder 

Tier 2 Kapital sind; (v) unbesicherte Forderungen aus Schuldtiteln, die die Voraussetzungen 

gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen (sog "nicht bevorrechtigte (non-preferred senior) 

Schuldtitel"); und (vi) die restlichen bail-in-fähigen Verbindlichkeiten (wie zB die nicht-nach-

rangigen Schuldverschreibungen) entsprechend der Rangfolge der Forderungen im Rahmen 

eines Konkursverfahrens, einschließlich der Rangfolge für Einlagen gemäß § 131 BaSAG, im 

erforderlichen Umfang herabsetzen. 

Erfüllt die Emittentin die Voraussetzungen für die Abwicklung und beschließt die Abwicklungs-

behörde, bei der Emittentin ein Abwicklungsinstrument anzuwenden, hat die Abwicklungsbe-

hörde Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung bei den relevanten Kapitalinstrumen-

ten (dh CET 1, AT 1 und Tier 2 Instrumente) und bestimmten berücksichtigungsfähigen Ver-

bindlichkeiten anzuwenden, bevor sie ein Abwicklungsinstrument (mit Ausnahme des Instru-

ments der Gläubigerbeteiligung) anwendet. 

Falls das Instrument der Gläubigerbeteiligung auf die Emittentin angewendet wird, kann der 
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Nennbetrag der nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen (ganz oder teilweise) herabge-

setzt oder in Eigentumstitel umgewandelt werden. 

Im Fall einer Insolvenz der Emittentin haben bestimmte Einlagen und bestimmte andere 

Forderungen einen höheren Rang als die Forderungen aus den nicht-nachrangigen 

Schuldverschreibungen. 

Gemäß § 131 BaSAG ist in einem über das Vermögen der Emittentin eröffneten Konkursver-

fahren auf Einlagen und nicht-nachrangige unbesicherte Forderungen folgende Insolvenz-

rangfolge anzuwenden: 

(a) (i) gedeckte Einlagen; und (ii) Einlagensicherungseinrichtungen, die im Fall der Insol-

venz in die Rechte und Pflichten der gesicherten Einleger eintreten; 

(b) (i) der Teil erstattungsfähiger Einlagen von natürlichen Personen, Kleinstunternehmen 

und kleinen und mittleren Unternehmen, der die gesicherten Einlagen überschreitet; 

und (ii) Einlagen, die als erstattungsfähige Einlagen von natürlichen Personen, Klein-

stunternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen gelten würden, wenn sie nicht 

auf Zweigstellen von Instituten mit Sitz in der EU zurückgegangen wären, die sich au-

ßerhalb der EU befinden. 

(c) die Liquiditätsreserve im Rahmen eines Liquiditätsverbundes und eines Kreditinstitute-

Verbundes gemäß § 30a BWG, jeweils in demselben gemäß § 27a BWG geforderten 

Ausmaß; 

(d) gewöhnliche nicht besicherte Forderungen (wie zB Forderungen aus den nicht-nach-

rangigen Schuldverschreibungen); und 

(e) unbesicherte Forderungen aus Schuldtiteln, die die Voraussetzungen gemäß § 131 

Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG (sog "nicht bevorrechtigte (non-preferred senior) Schuldtitel"), 

dh Schuldtitel, die die folgenden Bedingungen erfüllen: (i) die ursprüngliche vertragliche 

Laufzeit der Schuldtitel beträgt mindestens ein Jahr; (ii) die Schuldtitel beinhalten keine 

eingebetteten Derivate und sind selbst keine Derivate; und (iii) in den einschlägigen 

Vertragsunterlagen und gegebenenfalls dem Prospekt im Zusammenhang mit der 

Emission wird explizit auf den niedrigeren Rang nach § 131 Abs 3 BaSAG hingewiesen. 

Daher gilt im Falle eines Konkursverfahrens, das in Bezug auf das Vermögen der Emittentin 

eröffnet wurde, die in § 131 BaSAG festgelegte Insolvenzrangfolge und Forderungen aus den 

nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen sind nachrangig zu den in den Punkt (a) bis (c) 

angeführten Forderungen. Aus diesem Grund würden Zahlungen auf Forderungen aus den 

nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen nur dann geleistet, wenn und soweit die ihnen ge-

genüber vorrangigen Forderungen vollständig befriedigt wurden. Diese Rangfolge der Forde-

rungen ist auch für die Abfolge der Herabsetzung und Umwandlung maßgeblich, wenn die 

Abwicklungsbehörde eine Abwicklungsmaßnahme gegenüber der Emittentin anwendet. 

1.2.2.2 Risikofaktoren in Bezug auf berücksichtigungsfähige Schuldverschreibungen 

Anleihegläubiger der berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen sind dem Ri-

siko einer gesetzlichen Verlustbeteiligungspflicht ausgesetzt. 

Durch den einheitlichen Abwicklungsmechanismus sollen die jeweiligen Abwicklungsbehör-

den einheitliche und wirksame Abwicklungsinstrumente und Abwicklungsbefugnisse zur Errei-

chung der Abwicklungsziele erhalten. 
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Das wichtigste Abwicklungsinstrument ist das Instrument der Gläubigerbeteiligung (bail-in 

tool). Bei der Anwendung des Instruments der Gläubigerbeteiligung soll die Abwicklungsbe-

hörde ihre Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse unter Einhaltung der folgenden 

Abfolge (auch "Verlusttragungskaskade" genannt) anwenden: (i) CET 1 Instrumente; (ii) AT 1 

Instrumente; (iii) Tier 2 Instrumente; (iv) nachrangige Verbindlichkeiten, die kein AT 1 oder 

Tier 2 Kapital sind; (v) unbesicherte Forderungen aus Schuldtiteln, die die Voraussetzungen 

gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen (sog "nicht bevorrechtigte (non-preferred senior) 

Schuldtitel", wie zB die "non-preferred senior" Schuldverschreibungen); und (vi) die restlichen 

bail-in-fähigen Verbindlichkeiten (wie zB die "preferred senior" Schuldverschreibungen) ent-

sprechend der Rangfolge der Forderungen im Rahmen eines Konkursverfahrens, einschließ-

lich der Rangfolge gemäß § 131 BaSAG, im erforderlichen Umfang herabsetzen. 

Erfüllt die Emittentin die Voraussetzungen für die Abwicklung und beschließt die Abwicklungs-

behörde, bei der Emittentin ein Abwicklungsinstrument anzuwenden, hat die Abwicklungsbe-

hörde Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung bei den relevanten Kapitalinstrumen-

ten (dh CET 1, AT 1 und Tier 2 Instrumente) und bestimmten berücksichtigungsfähigen Ver-

bindlichkeiten (wie zB die "non-preferred senior" Schuldverschreibungen) anzuwenden, bevor 

sie ein Abwicklungsinstrument (mit Ausnahme des Instruments der Gläubigerbeteiligung) an-

wendet. 

Falls die Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung von relevanten Kapitalinstrumen-

ten und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten oder das Instrument der Gläubigerbeteili-

gung auf die Emittentin angewendet wird, kann der Nennbetrag der berücksichtigungsfähigen 

Schuldverschreibungen (ganz oder teilweise) herabgesetzt oder in Eigentumstitel umgewan-

delt werden, auch wenn Forderungen anderer Gläubiger nicht betroffen sein sollten.  

Im Fall einer Insolvenz der Emittentin haben bestimmte Einlagen und bestimmte andere 

Forderungen sowie möglicherweise auch nicht-nachrangige unbesicherte Forderungen 

einen höheren Rang als die Forderungen aus den berücksichtigungsfähigen Schuld-

verschreibungen. 

Gemäß § 131 BaSAG ist in einem über das Vermögen der Emittentin eröffneten Konkursver-

fahren auf Einlagen und nicht-nachrangige unbesicherte Forderungen folgende Insolvenz-

rangfolge anzuwenden: 

(a) (i) gedeckte Einlagen; und (ii) Einlagensicherungseinrichtungen, die im Fall der Insol-

venz in die Rechte und Pflichten der gesicherten Einleger eintreten; 

(b) (i) der Teil erstattungsfähiger Einlagen von natürlichen Personen, Kleinstunternehmen 

und kleinen und mittleren Unternehmen, der die gesicherten Einlagen überschreitet; 

und (ii) Einlagen, die als erstattungsfähige Einlagen von natürlichen Personen, Klein-

stunternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen gelten würden, wenn sie nicht 

auf Zweigstellen von Instituten mit Sitz in der EU zurückgegangen wären, die sich au-

ßerhalb der EU befinden. 

(c) die Liquiditätsreserve im Rahmen eines Liquiditätsverbundes und eines Kreditinstitute-

Verbundes gemäß § 30a BWG, jeweils im demselben gemäß § 27a BWG geforderten 

Ausmaß; 

(d) gewöhnliche nicht besicherte Forderungen (wie zB Forderungen aus den "preferred se-

nior" Schuldverschreibungen); und 
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(e) unbesicherte Forderungen aus Schuldtiteln, die die Voraussetzungen gemäß § 131 

Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG (sog "nicht bevorrechtigte (non-preferred senior) Schuldtitel", 

wie zB "non-preferred senior" Schuldverschreibungen), dh Schuldtitel, die die folgenden 

Bedingungen erfüllen: (i) die ursprüngliche vertragliche Laufzeit der Schuldtitel beträgt 

mindestens ein Jahr; (ii) die Schuldtitel beinhalten keine eingebetteten Derivate und 

sind selbst keine Derivate; und (iii) in den einschlägigen Vertragsunterlagen und gege-

benenfalls dem Prospekt im Zusammenhang mit der Emission wird explizit auf den nied-

rigeren Rang nach § 131 Abs 3 BaSAG hingewiesen. 

Daher gilt im Falle eines Konkursverfahrens, das in Bezug auf das Vermögen der Emittentin 

eröffnet wurde, die in § 131 BaSAG festgelegte Insolvenzrangfolge und Forderungen aus den 

"preferred senior" Schuldverschreibungen sind nachrangig zu den in den Punkten (a) bis (c) 

angeführten Forderungen; und Forderungen aus den "non-preferred senior" Schuldverschrei-

bungen sind nachrangig zu den in den Punkten (a) bis (d) angeführten Forderungen. Aus 

diesem Grund würden Zahlungen auf Forderungen aus den berücksichtigungsfähigen Schuld-

verschreibungen nur dann geleistet, wenn und soweit die ihnen gegenüber vorrangigen For-

derungen vollständig befriedigt wurden. Diese Rangfolge der Forderungen ist auch für die 

Abfolge der Herabsetzung und Umwandlung maßgeblich, wenn die Abwicklungsbehörde eine 

Abwicklungsmaßnahme gegenüber der Emittentin anwendet. 

Die berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen können nach Wahl der Anleihe-

gläubiger (wenn überhaupt) nur mit vorheriger Erlaubnis der Abwicklungsbehörde zu-

rückgezahlt werden. 

Wenn ein solches Recht in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen ist, haben Anleihegläu-

biger der berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen das Recht, die vorzeitige Rück-

zahlung ihrer berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen zu verlangen, jedoch nur un-

ter bestimmten Bedingungen, insbesondere im Wesentlichen nach vorheriger Erlaubnis durch 

die Abwicklungsbehörde. 

Daher können Anleihegläubiger der berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen ge-

zwungen sein, die finanziellen Risiken einer Investition in die berücksichtigungsfähigen 

Schuldverschreibungen bis zu ihrer Endfälligkeit zu tragen. 

Die Rechte der Emittentin auf vorzeitige Rückzahlung oder Rückkauf der berücksichti-

gungsfähigen Schuldverschreibungen sind von einer vorherigen Erlaubnis der Abwick-

lungsbehörde abhängig. 

Die Emittentin kann - die Zustimmung der zuständigen Behörde vorausgesetzt - nach eigenem 

Ermessen die berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen jederzeit aus steuerlichen 

(sofern ein solches Recht in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen vorgesehen ist) 

und/oder aufsichtsrechtlichen Gründen vorzeitig zurückzahlen. Weiters kann die Emittentin, 

falls ein solches Recht in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen ist, nach eigenem Er-

messen die berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen vor ihrer festgelegten Endfäl-

ligkeit an einem festgelegten Wahlrückzahlungstag oder sofern zu irgendeinem Zeitpunkt der 

ausstehende Gesamtnennbetrag einer Serie der berücksichtigungsfähigen Schuldverschrei-

bungen, die von anderen Personen als der Emittentin gehalten werden, unter einen in den 

maßgeblichen Endgültigen Bedingungen definierten Schwellenwert fällt, vorzeitig zurückzah-

len. Für jede vorzeitige Rückzahlung und jeden Rückkauf der berücksichtigungsfähigen 

Schuldverschreibungen müssen die Voraussetzungen für die vorzeitige Rückzahlung und den 
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Rückkauf (wie in den Emissionsbedingungen der berücksichtigungsfähigen Schuldverschrei-

bungen beschrieben) erfüllt sein. 

Jede vorzeitige Rückzahlung und jeder Rückkauf der berücksichtigungsfähigen Schuldver-

schreibungen bedürfen der vorherigen Erlaubnis der Abwicklungsbehörde. Gemäß der CRR 

darf die Abwicklungsbehörde Instituten die vorzeitige Rückzahlung und den Rückkauf von be-

rücksichtigungsfähigen Instrumenten (wie zB die berücksichtigungsfähigen Schuldverschrei-

bungen) nur bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen erlauben. Diese Voraussetzungen 

sowie einige technische Bestimmungen und Standards betreffend auf die Emittentin anwend-

bare aufsichtsrechtliche Kapitalanforderungen sind von der Abwicklungsbehörde bei ihrer Ent-

scheidung über die Erlaubnis einer vorzeitigen Rückzahlung oder eines Rückkaufs zu berück-

sichtigen. Es ist ungewiss, wie die Abwicklungsbehörde diese Kriterien in der Praxis anwen-

den wird und wie sich diese Bestimmungen und Standards während der Laufzeit der berück-

sichtigungsfähigen Schuldverschreibungen ändern. Daher ist es nicht abschätzbar, ob und 

falls ja, unter welchen Bedingungen die Abwicklungsbehörde ihre vorherige Erlaubnis für eine 

vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf der berücksichtigungsfähigen Schuldverschrei-

bungen erteilt. 

Des Weiteren, selbst wenn die Emittentin die vorherige Erlaubnis der Abwicklungsbehörde 

erhalten würde, wird jede Entscheidung der Emittentin über eine vorzeitige Rückzahlung der 

berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen nach eigenem Ermessen unter Berücksich-

tigung der Auswirkungen externer Faktoren (wie wirtschaftliche und marktbezogene Auswir-

kungen der Ausübung eines vorzeitigen Rückzahlungsrechts, aufsichtsrechtlicher Kapitalan-

forderungen und vorherrschende Marktbedingungen) erfolgen. Es besteht das Risiko, dass 

die Emittentin ein ihr in Bezug auf die berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen zu-

stehendes vorzeitiges Rückzahlungsrecht nicht ausüben wird und die Anleihegläubiger daher 

bis zum Fälligkeitsdatum der berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen in diesen in-

vestiert bleiben werden. 

Anleihegläubiger der berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen sind dem Ri-

siko ausgesetzt, dass die Emittentin weitere (vorrangige) Schuldtitel ausgeben oder 

weitere Verbindlichkeiten eingehen kann. 

Es bestehen keine (vertraglichen oder sonstigen) Beschränkungen in Bezug auf den Betrag 

an gewöhnlichen unbesicherten oder nachrangigen Schuldtiteln oder anderen Verbindlichkei-

ten, die die Emittentin ausgeben, aufnehmen und/oder eingehen darf (oder muss) und die 

vorrangig zu den berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen sind. 

Jede Emission solcher Instrumente und/oder jedes Eingehen solcher Verbindlichkeiten kann 

den durch Anleihegläubiger der berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen erstat-

tungsfähigen Betrag im Fall einer Insolvenz der Emittentin reduzieren.  

Die berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen können jederzeit aus steuerli-

chen und/oder aufsichtsrechtlichen Gründen vorzeitig zurückgezahlt werden. 

Falls ein solches Recht in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen vorgesehen ist, kann 

die Emittentin - die Zustimmung der zuständigen Behörde vorausgesetzt - nach eigenem Er-

messen die berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen vor ihrer festgelegten Endfäl-

ligkeit jederzeit aus steuerlichen Gründen vorzeitig zurückzahlen. 
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Die Emittentin kann - die Zustimmung der zuständigen Behörde vorausgesetzt - nach eigenem 

Ermessen die berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen vor ihrer festgelegten End-

fälligkeit jederzeit aus aufsichtsrechtlichen Gründen vorzeitig zurückzahlen. 

Es kann daher vorkommen, dass die berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen vor-

zeitig zurückgezahlt werden und die Anleger die berücksichtigungsfähigen Schuldverschrei-

bungen nicht bis zu ihrer Endfälligkeit halten und somit möglicherweise nicht die erwartete 

Rendite erzielen können. 

Die berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen berechtigen die Anleihegläubi-

ger nicht, diese zu kündigen oder deren Rückzahlung auf sonstige Weise zu beschleu-

nigen und dürfen auch keiner Aufrechnung oder Garantie unterliegen. 

Die Anleihebedingungen der berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen sehen keine 

Verzugsereignisse vor und Anleihegläubiger der berücksichtigungsfähigen Schuldverschrei-

bungen haben kein Recht, zu kündigen oder anderweitig die Rückzahlung der berücksichti-

gungsfähigen Schuldverschreibungen zu erwirken.  

Zudem sind die berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen nicht Gegenstand von Auf-

rechnungs- oder Verrechnungsvereinbarungen, die ihre Fähigkeit zur Verlusttragung in der 

Abwicklung untergraben würden, und sind weder besichert noch Gegenstand einer Garantie 

oder einer anderen Vereinbarung, die den Rang der Forderung aus den berücksichtigungsfä-

higen Schuldverschreibungen erhöht. 

Anleihegläubiger der berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen sind dem 

Risiko einer Ersetzung der Emittentin und einer Verlustbeteiligung auf Ebene der 

VOLKSBANK WIEN AG im Falle einer Verbundzusammenführung ausgesetzt. 

Droht eine Abwicklung der VOLKBANK WIEN AG, kann es zu einer Zusammenführung aller 

Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten der zugeordneten Kreditinstitute 

(wie zB der Emittentin) in die VOLKBANK WIEN AG kommen (Verbundzusammenführung). 

Davon wären auch die berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen betroffen.  

Zur Durchführung einer Verbundzusammenführung kann die VOLKSBANK WIEN AG 

beschließen, dass die VOLKSBANK WIEN AG die Emittentin als Schuldnerin der 

berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen (im Wege einer privativen 

Schuldübernahme) ersetzt, um für den Fall der Abwicklung nach dem BaSAG der 

Abwicklungsbehörde die Anwendung bestimmter Abwicklungsinstrumente bzw. -maßnahmen 

zu ermöglichen. Dazu zählen das Instrument der Herabschreibung und Umwandlung der 

berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen gemäß §§ 70 ff BaSAG und das Instrument 

der Gläubigerbeteiligung gemäß § 85 ff BaSAG (siehe hierzu auch den Risikofaktor 

"Anleihegläubiger der berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen sind dem Risiko ei-

ner gesetzlichen Verlustbeteiligungspflicht ausgesetzt."). Die Emittentin und die 

Anleihegläubiger haben kein Recht, eine solche Ersetzung oder Verbundzusammenführung 

abzulehnen oder dieser zu widersprechen, die Bestellung von Sicherheiten zu verlangen oder 

die berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen aus Anlass der Ersetzung zu kündigen. 

Im Falle einer Ersetzung der Emittentin im Zuge einer Verbundzusammenführung haftet 

ausschließlich die VOLKSBANK WIEN AG für Leistungen auf die berücksichtigungsfähigen 

Schuldverschreibungen, und die Emittentin wird von ihrer Haftung aus den 

berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen freigestellt.  
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Die Anleihegläubiger müssen daher berücksichtigen, dass im Fall einer 

Verbundzusammenführung die Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 

der zugeordneten Kreditinstitute bei der VOLKSBANK WIEN AG zusammengeführt sein 

werden, und dass dann die Anleihegläubiger dem Kreditrisiko der VOLKSBANK WIEN AG 

ausgesetzt sind. Es ist ungewiss, ob und in welchem Ausmaß in diesem Fall Zahlungen auf 

die berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten mit Zahlungen auf andere Verbindlichkeiten 

der VOLKSBANK WIEN AG konkurrieren und bedient werden können. Außerdem müssen 

sich Anleihegläubiger darüber bewusst sein, dass in einem solchen Fall die Anwendung von 

Abwicklungsinstrumenten und -maßnahmen durch die Abwicklungsbehörde zu einer 

wesentlichen Verringerung oder einem Totalausfall der berücksichtigungsfähigen 

Schuldverschreibungen und/oder zu einer Eigenkapitalbeteiligung an der VOLKSBANK WIEN 

AG führen kann. 

1.2.2.3 Risikofaktoren in Bezug auf nachrangige Schuldverschreibungen 

Anleihegläubiger der nachrangigen Schuldverschreibungen sind dem Risiko einer ge-

setzlichen Verlustbeteiligungspflicht ausgesetzt. 

Durch den einheitlichen Abwicklungsmechanismus sollen die jeweiligen Abwicklungsbehör-

den einheitliche und wirksame Abwicklungsinstrumente und Abwicklungsbefugnisse zur Errei-

chung der Abwicklungsziele erhalten. 

Das wichtigste Abwicklungsinstrument ist das Instrument der Gläubigerbeteiligung (bail-in 

tool). Bei der Anwendung des Instruments der Gläubigerbeteiligung soll die Abwicklungsbe-

hörde ihre Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse unter Einhaltung der folgenden 

Abfolge (auch "Verlusttragungskaskade" genannt) anwenden: (i) CET 1 Instrumente; (ii) AT 1 

Instrumente; (iii) Tier 2 Instrumente (wie zB die nachrangigen Schuldverschreibungen); (iv) 

nachrangige Verbindlichkeiten, die kein AT 1 oder Tier 2 Kapital sind; (v) unbesicherte Forde-

rungen aus Schuldtiteln, die die Voraussetzungen gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfül-

len (sog "nicht bevorrechtigte (non-preferred senior) Schuldtitel"); und (vi) die restlichen bail-

in-fähigen Verbindlichkeiten entsprechend der Rangfolge der Forderungen im Rahmen eines 

Konkursverfahrens, einschließlich der Rangfolge von Einlagen gemäß § 131 BaSAG, im er-

forderlichen Umfang herabsetzen. 

Erfüllt die Emittentin die Voraussetzungen für die Abwicklung und beschließt die Abwicklungs-

behörde, bei der Emittentin ein Abwicklungsinstrument anzuwenden, hat die Abwicklungsbe-

hörde die Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung bei den relevanten Kapitalinstru-

menten (dh CET 1, AT 1 und Tier 2 Instrumente) und bestimmten berücksichtigungsfähigen 

Verbindlichkeiten anzuwenden, bevor sie ein Abwicklungsinstrument (mit Ausnahme des In-

struments der Gläubigerbeteiligung) anwendet. 

Falls die Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung von relevanten Kapitalinstrumen-

ten oder das Instrument der Gläubigerbeteiligung auf die Emittentin angewendet wird, kann 

der Nennbetrag der nachrangigen Schuldverschreibungen (ganz oder teilweise) herabgesetzt 

oder in Eigentumstitel umgewandelt werden, auch wenn Forderungen anderer Gläubiger nicht 

betroffen sein sollten.  

Im Fall einer Insolvenz der Emittentin haben bestimmte Einlagen, bestimmte andere 

Forderungen und nicht-nachrangige unbesicherte Forderungen einen höheren Rang 

als die Forderungen aus den nachrangigen Schuldverschreibungen. 
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Gemäß § 131 BaSAG ist in einem über das Vermögen der Emittentin eröffneten Konkursver-

fahren auf Einlagen und nicht-nachrangige unbesicherte Forderungen folgende Insolvenz-

rangfolge anzuwenden: 

(a) (i) gedeckte Einlagen; und (ii) Einlagensicherungseinrichtungen, die im Fall der Insol-

venz in die Rechte und Pflichten der gesicherten Einleger eintreten; 

(b) (i) der Teil erstattungsfähiger Einlagen von natürlichen Personen, Kleinstunternehmen 

und kleinen und mittleren Unternehmen, der die gesicherten Einlagen überschreitet; 

und (ii) Einlagen, die als erstattungsfähige Einlagen von natürlichen Personen, Klein-

stunternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen gelten würden, wenn sie nicht 

auf Zweigstellen von Instituten mit Sitz in der EU zurückgegangen wären, die sich au-

ßerhalb der EU befinden. 

(c) die Liquiditätsreserve im Rahmen eines Liquiditätsverbundes und eines Kreditinstitute-

Verbundes gemäß § 30a BWG, jeweils im demselben gemäß § 27a BWG geforderten 

Ausmaß; 

(d) gewöhnliche nicht besicherte Forderungen; und 

(e) unbesicherte Forderungen aus Schuldtiteln, die die Voraussetzungen gemäß § 131 

Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG (sog "nicht bevorrechtigte (non-preferred senior) Schuldtitel"), 

dh Schuldtitel, die die folgenden Bedingungen erfüllen: (i) die ursprüngliche vertragliche 

Laufzeit der Schuldtitel beträgt mindestens ein Jahr; (ii) die Schuldtitel beinhalten keine 

eingebetteten Derivate und sind selbst keine Derivate; und (iii) in den einschlägigen 

Vertragsunterlagen und gegebenenfalls dem Prospekt im Zusammenhang mit der 

Emission wird explizit auf den niedrigeren Rang nach § 131 Abs 3 BaSAG hingewiesen. 

Weiters haben gemäß § 90(3) BaSAG, der Artikel 48(7) BRRD in Österreich umsetzt, alle 

Forderungen, die aus Eigenmittelbestandteilen resultieren (wie zB die nachrangigen Schuld-

verschreibungen, soweit die nachrangigen Schuldverschreibungen als Eigenmittelbestand-

teile qualifiziert werden), im Konkursverfahren einen niedrigeren Rang als jede Forderung, die 

nicht aus einem Eigenmittelbestandteil resultiert. Wird ein Instrument nur teilweise als Eigen-

mittelbestandteil anerkannt, so wird das gesamte Instrument wie eine Forderung aus einem 

Eigenmittelbestandteil behandelt und ist im Rang niedriger als jede Forderung, die nicht aus 

einem Eigenmittelbestandteil resultiert. 

In einem über das Vermögen der Emittentin eröffneten Konkursverfahren gilt die in § 131 Ba-

SAG festgelegte Insolvenzhierarchie. Daher sind Forderungen aus den nachrangigen Schuld-

verschreibungen im Falle eines über die Emittentin eröffneten Konkursverfahrens oder eines 

vergleichbaren Verfahrens (z.B. Abwicklungsverfahren) nachrangig gegenüber (i) Einlagen, 

(ii) vorrangigen unbesicherten Forderungen und (iii) bestimmten nachrangigen Forderungen 

(einschließlich etwaiger Verpflichtungen der Emittentin aus Tier 2 Instrumenten und/oder For-

derungen, die aus anderen ehemaligen Eigenmittelbestandteilen resultieren, die beide nicht 

mehr als Eigenmittelbestandteile anerkannt werden, sofern vorhanden). 

Daher gilt im Falle eines Konkursverfahrens, das in Bezug auf das Vermögen der Emittentin 

eröffnet wurde, die in § 131 BaSAG festgelegte Insolvenzrangfolge und Forderungen aus den 

nachrangigen Schuldverschreibungen sind nachrangig zu den in den Punkten (a) bis (e) an-

geführten Forderungen sowie gegenüber Forderungen aus allen anderen nachrangigen Ver-

bindlichkeiten der Emittentin, die in Übereinstimmung mit den jeweiligen Bedingungen oder 
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gemäß zwingender gesetzlicher Bestimmungen einen höheren Rang als die Verbindlichkeiten 

der Emittentin aus den nachrangigen Schuldverschreibungen zum jeweiligen Zeitpunkt haben 

oder bestimmungsgemäß haben sollen. Aus diesem Grund würden Zahlungen auf Forderun-

gen aus den nachrangigen Schuldverschreibungen nur dann geleistet, wenn und soweit die 

ihnen gegenüber vorrangigen Forderungen vollständig befriedigt wurden. Diese Rangfolge der 

Forderungen ist auch für die Abfolge der Herabsetzung und Umwandlung maßgeblich, wenn 

die Abwicklungsbehörde eine Abwicklungsmaßnahme gegenüber der Emittentin anwendet. 

Die Rechte der Emittentin auf vorzeitige Rückzahlung oder Rückkauf der nachrangigen 

Schuldverschreibungen sind von einer vorherigen Erlaubnis der zuständigen Behörde 

abhängig. 

Die Emittentin kann nach eigenem Ermessen die nachrangigen Schuldverschreibungen jeder-

zeit aus steuerlichen oder aufsichtsrechtlichen Gründen vorzeitig zurückzahlen. Weiters kann 

die Emittentin, falls ein solches Recht in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen vorge-

sehen ist, nach eigenem Ermessen die nachrangigen Schuldverschreibungen vor ihrer fest-

gelegten Endfälligkeit, frühestens aber fünf Jahre nach dem Zeitpunkt ihrer Emission, an ei-

nem festgelegten Wahlrückzahlungstag oder sofern zu irgendeinem Zeitpunkt der ausste-

hende Gesamtnennbetrag einer Serie der nachrangigen Schuldverschreibungen, die von an-

deren Personen als der Emittentin gehalten werden, unter einen in den maßgeblichen End-

gültigen Bedingungen definierten Schwellenwert fällt, vorzeitig zurückzahlen. Für jede vorzei-

tige Rückzahlung und jeden Rückkauf der nachrangigen Schuldverschreibungen müssen die 

Voraussetzungen für die vorzeitige Rückzahlung und den Rückkauf (wie in den Emissionsbe-

dingungen der nachrangigen Schuldverschreibungen beschrieben) erfüllt sein. 

Jede vorzeitige Rückzahlung und jeder Rückkauf der nachrangigen Schuldverschreibungen 

bedürfen der vorherigen Erlaubnis der zuständigen Behörde. Gemäß der CRR darf die zu-

ständige Behörde bzw die Abwicklungsbehörde Instituten die vorzeitige Rückzahlung und den 

Rückkauf von Tier 2 Instrumenten (wie zB die nachrangigen Schuldverschreibungen) nur bei 

Vorliegen bestimmter Voraussetzungen erlauben. Diese Voraussetzungen sowie einige tech-

nische Bestimmungen und Standards betreffend auf die Emittentin anwendbare aufsichts-

rechtliche Kapitalanforderungen sind von der zuständigen Behörde bei ihrer Entscheidung 

über die Erlaubnis einer vorzeitigen Rückzahlung oder eines Rückkaufs zu berücksichtigen. 

Es ist ungewiss, wie die zuständige Behörde diese Kriterien in der Praxis anwenden wird und 

wie sich diese Bestimmungen und Standards während der Laufzeit der nachrangigen Schuld-

verschreibungen ändern. Daher ist es nicht abschätzbar, ob und falls ja, unter welchen Bedin-

gungen die zuständige Behörde ihre vorherige Erlaubnis für eine vorzeitige Rückzahlung oder 

einen Rückkauf der nachrangigen Schuldverschreibungen erteilt. 

Selbst wenn die Emittentin die vorherige Erlaubnis der zuständigen Behörde erhalten würde, 

wird jede Entscheidung der Emittentin über eine vorzeitige Rückzahlung der nachrangigen 

Schuldverschreibungen nach eigenem Ermessen unter Berücksichtigung der Auswirkungen 

externer Faktoren (wie wirtschaftliche und marktbezogene Auswirkungen der Ausübung eines 

vorzeitigen Rückzahlungsrechts, aufsichtsrechtliche Kapitalanforderungen und vorherr-

schende Marktbedingungen) erfolgen. Es besteht das Risiko, dass die ein ihr in Bezug auf die 

nachrangigen Schuldverschreibungen zustehendes vorzeitiges Rückzahlungsrecht nicht aus-

üben wird und die Anleihegläubiger daher bis zum Fälligkeitsdatum der nachrangigen Schuld-

verschreibungen in diesen investiert bleiben werden. 
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Anleihegläubiger der nachrangigen Schuldverschreibungen sind dem Risiko ausge-

setzt, dass die Emittentin weitere Schuldtitel ausgeben oder weitere Verbindlichkeiten 

eingehen kann. 

Es bestehen keine (vertraglichen oder sonstigen) Beschränkungen in Bezug auf den Betrag 

an (gewöhnlichem unbesichertem oder nachrangigem) Fremdkapital, das die Emittentin aus-

geben und/oder aufnehmen darf (oder muss) und das gleichrangig mit oder vorrangig zu den 

nachrangigen Schuldverschreibungen ist. 

Jede Emission solcher Instrumente und/oder jedes Eingehen solcher Verbindlichkeiten kann 

den durch Anleihegläubiger der nachrangigen Schuldverschreibungen erstattungsfähigen Be-

trag im Fall einer Insolvenz der Emittentin reduzieren.  

Die nachrangigen Schuldverschreibungen berechtigen die Anleihegläubiger nicht, 

diese zu kündigen oder deren Rückzahlung auf sonstige Weise zu beschleunigen und 

dürfen auch keiner Aufrechnung oder Garantie unterliegen. 

Die Anleihebedingungen der nachrangigen Schuldverschreibungen sehen keine Verzugser-

eignisse vor und Anleihegläubiger der nachrangigen Schuldverschreibungen haben kein 

Recht, zu kündigen oder anderweitig die Rückzahlung der nachrangigen Schuldverschreibun-

gen zu erwirken.  

Zudem sind die nachrangigen Schuldverschreibungen nicht Gegenstand von Aufrechnungs- 

oder Verrechnungsvereinbarungen, die ihre Fähigkeit zur Verlusttragung in der Abwicklung 

untergraben würden, und sind weder besichert noch Gegenstand einer Garantie oder einer 

anderen Vereinbarung, die den Rang der Forderung aus den nachrangigen Schuldverschrei-

bungen erhöht. 

Die nachrangigen Schuldverschreibungen können nicht nach Wahl der Anleihegläubi-

ger vorzeitig zurückgezahlt werden. 

Anleihegläubiger der nachrangigen Schuldverschreibungen haben kein Recht, die vorzeitige 

Rückzahlung ihrer nachrangigen Schuldverschreibungen zu verlangen. Daher können Anlei-

hegläubiger der nachrangigen Schuldverschreibungen gezwungen sein, die finanziellen Risi-

ken einer Investition in die nachrangigen Schuldverschreibungen bis zu ihrer Endfälligkeit zu 

tragen. 

Die nachrangigen Schuldverschreibungen können jederzeit aus steuerlichen oder auf-

sichtsrechtlichen Gründen vorzeitig zurückgezahlt werden. 

Die Emittentin kann – die Zustimmung der zuständigen Behörde vorausgesetzt - nach eige-

nem Ermessen die nachrangigen Schuldverschreibungen vor ihrer festgelegten Endfälligkeit 

(auch vor Ablauf von fünf Jahren nach dem Datum ihrer Begebung) jederzeit aus steuerlichen 

Gründen vorzeitig zurückzahlen. 

Ebenso kann die Emittentin nach eigenem Ermessen die nachrangigen Schuldverschreibun-

gen vor ihrer festgelegten Endfälligkeit (auch vor Ablauf von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt 

der Emission) jederzeit aus aufsichtsrechtlichen Gründen vorzeitig zurückzahlen. 

Es kann daher vorkommen, dass die nachrangigen Schuldverschreibungen vorzeitig zurück-

gezahlt werden und die Anleger die nachrangigen Schuldverschreibungen nicht bis zu ihrer 

Endfälligkeit halten und somit möglicherweise nicht die erwartete Rendite erzielen könnten. 

1.2.3 Risikofaktoren in Bezug auf bestimmte Bestimmungen in den Anleihebedingungen der 
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Schuldverschreibungen 

Bei Schuldverschreibungen, die kein Recht der Anleihegläubiger auf vorzeitige Rück-

zahlung vorsehen, haben die Anleihegläubiger möglicherweise keine Möglichkeit, ihr 

Investment vorzeitig zu beenden. 

Die Schuldverschreibungen können vorsehen, dass die Anleihegläubiger kein Recht auf vor-

zeitige Rückzahlung haben. Sofern dies der Fall ist, trägt ein Anleihegläubiger daher grund-

sätzlich das Risiko, bis zum Ende der Laufzeit in den Schuldverschreibungen investiert bleiben 

zu müssen und keine vorzeitige Rückzahlung verlangen zu können. Weiters sollten Anleger 

bedenken, dass die Emittentin Schuldverschreibungen, die nicht fix verzinst sind und bei de-

nen der Emittentin ein Recht auf vorzeitige Rückzahlung eingeräumt wird, auch im Falle einer 

für die Emittentin nachteiligen Entwicklung des maßgeblichen Referenz(zins)satzes kündigen 

kann, wodurch den Anleihegläubigern die Chance auf eine höhere Rendite genommen wer-

den kann. Umgekehrt steht den Anleihegläubigern im Falle einer für sie nachteiligen Entwick-

lung des Referenz(zins)satzes keine Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung der Schuldver-

schreibungen zu und die Emittentin könnte von der für sie vorteilhaften Entwicklung des Re-

ferenz(zins)satzes bis zum Ende der Laufzeit der Schuldverschreibungen profitieren. 

Schuldverschreibungen, die Optionen enthalten, unterliegen Risiken im Zusammen-

hang mit einer möglichen Änderung des Werts der Optionen. 

Bestimmte Schuldverschreibungen können eine Option enthalten (wie zum Beispiel ein Recht 

auf Kündigung und vorzeitige Rückzahlung der Emittentin) oder mit einer solchen kombiniert 

sein. Solche Optionen haben selbst einen Marktpreis (dh es stellt an sich einen Wert dar, eine 

solche Option ausüben zu können, der "Optionspreis"). Der Optionspreis kann sich ändern 

und diese Änderung kann auch den Marktpreis der Schuldverschreibungen beeinflussen. Der 

Wert der Option verringert sich typischerweise gegen den Verfallstag hin, danach ist die Op-

tion völlig wertlos. Anleihegläubiger solcher Schuldverschreibungen tragen das Risiko einer 

ungünstigen Entwicklung des Optionspreises allfälliger mit den Schuldverschreibungen ver-

bundenen Optionen.  

Bei Schuldverschreibungen mit Recht auf vorzeitige Rückzahlung der Emittentin trägt 

der Anleihegläubiger neben dem Risiko der vorzeitigen Rückzahlung auch ein höheres 

Marktpreisrisiko (Risiko der vorzeitigen Rückzahlung). 

Wenn Anleihebedingungen ein Recht auf vorzeitige Rückzahlung der Emittentin vorsehen, 

kann die Emittentin entweder zu bestimmten Tagen (Wahlrückzahlungstage) oder bei Eintritt 

bestimmter Ereignisse (zB Rechtsänderung, Absicherungs-Störung, gestiegener Absiche-

rungs-Kosten oder aus aufsichtsrechtlichen oder steuerlichen Gründen), die Schuldverschrei-

bungen zu einem bestimmten Betrag (Wahlrückzahlungsbetrag, Amortisationsbetrag bzw vor-

zeitigen Rückzahlungsbetrag) an die Anleihegläubiger vorzeitig zurückzahlen. Dabei trägt der 

Anleihegläubiger das Risiko, dass der Betrag, den er bei vorzeitiger Rückzahlung erhält, nied-

riger als der Marktpreis und/oder der Rückzahlungsbetrag und/oder Amortisationsbetrag der 

Schuldverschreibungen ist. 

Da alle Anleihegläubiger dem Risiko einer vorzeitigen Rückzahlung durch die Emittentin un-

terliegen (dieses stellt eine Option dar), spiegelt sich dieses Ausübungsrisiko auch im Markt-

preis solcher Schuldverschreibungen wider. Dies kann zu Schwankungen des Preises der 

Schuldverschreibungen führen, wenn Änderungen der Zinssätze oder der Volatilität vorliegen. 
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1.2.4 Risikofaktoren in Bezug auf die Preisbildung von, die Kosten in Zusammenhang mit, 

den Markt von und die Abwicklung der Schuldverschreibungen 

Der Emittentin kann es ganz oder teilweise unmöglich oder untersagt sein, Zins- 

und/oder Kapitalrückzahlungen auf die Schuldverschreibungen zu leisten. 

Für Anleihegläubiger besteht das Risiko, dass es der Emittentin ganz oder teilweise unmöglich 

oder untersagt ist, jene Zinszahlungen und/oder Kapitalrückzahlungen zu leisten, zu denen 

sie aufgrund der jeweils maßgeblichen Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen ver-

pflichtet ist. Je schlechter die Bonität der Emittentin, umso höher ist dieses Risiko (Kreditri-

siko). Wird dieses Risiko schlagend, kann dies dazu führen, dass die Emittentin Zinszahlungen 

und/oder Kapitalrückzahlungen zum Teil oder zur Gänze (Totalausfall) nicht leistet. 

Anleihegläubiger sind dem Risiko nachteiliger Entwicklungen der Marktpreise ihrer 

Schuldverschreibungen ausgesetzt (Marktpreisrisiko). 

Die Entwicklung der Marktpreise der Schuldverschreibungen ist von verschiedenen Faktoren 

abhängig, wie etwa Bonität der Emittentin, Schwankungen des Marktzinsniveaus, der Politik 

der Zentralbanken, gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen, Inflationsraten oder einem Mangel 

an bzw einer überschießenden Nachfrage nach der maßgeblichen Art von Schuldverschrei-

bungen. Die Bedeutung der einzelnen Faktoren ist nicht direkt quantifizierbar und schwankt 

im Zeitablauf. 

Für Anleihegläubiger besteht daher das Risiko negativer Marktpreisentwicklungen der Schuld-

verschreibungen, das schlagend werden kann, wenn Anleihegläubiger die Schuldverschrei-

bungen vor Endfälligkeit verkaufen. Falls der von einem Anleihegläubiger bei einem Verkauf 

von Schuldverschreibungen erzielte Nettoerlös (samt etwaiger zwischenzeitlich auf die 

Schuldverschreibungen geleisteten Ausschüttungen) niedriger ist als der Preis (einschließlich 

allfälliger Spesen und Gebühren), zu dem er die Schuldverschreibungen erworben hat, erlei-

det der Anleihegläubiger einen Nettoverlust.  

Auch Änderungen des Credit Spreads, das ist jene Spanne, die die Emittentin einem Anleihe-

gläubiger als Aufschlag für das vom Anleihegläubiger eingegangene Kreditrisiko bezahlen 

muss bzw der Aufschlag auf den risikofreien Zinssatz, haben Einfluss auf den Marktpreis der 

Schuldverschreibungen. Weitet sich der Credit Spread der Emittentin aus, so sinkt der Markt-

preis der Schuldverschreibungen. 

Weiters reagiert der Marktpreis der Schuldverschreibungen von mit wesentlichem Ab- bzw 

Aufschlag emittierten Schuldtiteln auf allgemeine Änderungen von Zinssätzen in der Regel 

volatiler als die Marktpreise für herkömmliche verzinsliche Schuldverschreibungen. 

Anleihegläubiger tragen das Risiko, Erträge aus den Schuldverschreibungen möglich-

erweise nicht zu denselben oder günstigeren Konditionen, als den in den Schuldver-

schreibungen verbrieften, veranlagen zu können (Wiederveranlagungsrisiko). 

Das Wiederveranlagungsrisiko beschreibt das Risiko in Zusammenhang mit einer erneuten 

Anlage der aus der Schuldverschreibung frei gewordenen Geldmittel. 

Für Anleihegläubiger von Schuldverschreibungen hängt die Rendite einer Schuldverschrei-

bung neben ihrem Kurs und ihrer Nominalverzinsung auch davon ab, ob Zinserträge, die wäh-

rend der Laufzeit der Schuldverschreibung erzielt werden, zu einem gleich hohen oder bes-

seren Zinssatz als dem für die Schuldverschreibung maßgeblichen Zinssatz wieder angelegt 
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werden können. Das Risiko, dass der allgemeine Marktzins während der Laufzeit unter die 

Verzinsung der Schuldverschreibungen fällt, wird als Wiederveranlagungsrisiko bezeichnet. 

Die Höhe des Wiederveranlagungsrisikos hängt auch von der Ausgestaltung der jeweiligen 

Schuldverschreibungen ab. 

Mit dem Kauf und Verkauf von Schuldverschreibungen verbundene Nebenkosten kön-

nen das Ertragspotenzial der Schuldverschreibungen wesentlich beeinflussen. 

Beim Kauf oder Verkauf von Schuldverschreibungen fallen neben dem Kauf- oder Verkaufs-

preis meist verschiedene Arten von Nebenkosten (einschließlich Transaktionsgebühren und 

Provisionen) an. Institute des Finanzsektors verrechnen in der Regel Provisionen und Spesen 

entweder als fixe Mindestprovisionen und/oder als vom Auftragswert abhängige prozentuelle 

Provisionen. Soweit zusätzliche – inländische oder ausländische – Parteien an der Durchfüh-

rung eines Auftrags beteiligt sind, wie zum Beispiel inländische Händler oder Broker auf Aus-

landsmärkten, können Anlegern auch Brokergebühren, Provisionen und sonstige Gebühren 

und Kosten derartiger Parteien (Drittkosten) verrechnet werden. Neben den direkt mit dem 

Kauf der Schuldverschreibungen verbundenen Kosten (direkten Kosten) müssen Anleger 

auch Folgekosten (wie etwa Depotgebühren) berücksichtigen.  

Anleger unterliegen dem Risiko, dass diese Nebenkosten den Ertrag der Schuldverschreibun-

gen erheblich reduzieren oder gar aufheben können, insbesondere, wenn geringe Beträge in 

die Schuldverschreibungen investiert werden. 

Die Anleihegläubiger müssen sich auf die Funktionalität des maßgeblichen Clearing 

Systems verlassen. 

Die Abwicklung von Käufen und Verkäufen sowie die Gutschrift von Zahlungen im Zusam-

menhang mit Schuldverschreibungen erfolgt über ein Clearing System. Die Emittentin über-

nimmt keine Verantwortung dafür, dass die Schuldverschreibungen vom Clearing System tat-

sächlich in das Wertpapierdepot des jeweiligen Anleihegläubigers übertragen werden. Anlei-

hegläubiger müssen sich auf die Funktionsfähigkeit des Clearing Systems verlassen. Es be-

steht das Risiko, dass aufgrund der Verwendung des Clearing Systems Gutschriften auf das 

Konto des Anlegers nicht, nicht innerhalb des vom Anleger erwarteten Zeitraums oder verspä-

tet erfolgen. 

Die Schuldverschreibungen sind weder von der gesetzlichen noch einer freiwilligen 

Einlagensicherung gedeckt. 

Die Forderungen der Anleihegläubiger unter den Schuldverschreibungen sind weder von der 

gesetzlichen noch von der freiwilligen Einlagensicherung gedeckt. Im Falle einer Liquidation 

oder Insolvenz der Emittentin besteht daher für Anleihegläubiger das Risiko, dass sie das 

gesamte in die Schuldverschreibungen investierte Kapital verlieren. 

1.2.5 Risikofaktoren in Bezug auf die Zulassung oder Einbeziehung von Schuldverschreibun-

gen 

Bei Schuldverschreibungen, die nicht an einer Börse oder einem anderen Handelssys-

tem notiert sind, haben die Anleihegläubiger möglicherweise keine Gelegenheit, ihre 

Schuldverschreibungen zu verkaufen und damit ihr Investment vorzeitig zu beenden. 

Die Endgültigen Bedingungen von Schuldverschreibungen können vorsehen, dass die 

Schuldverschreibungen nicht im Amtlichen Handel der Wiener Börse oder einem anderen 
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Handelssystem notiert sind. Sofern dies der Fall ist und die Anleihegläubiger kein Kündigungs-

recht haben, trägt ein Anleihegläubiger das Risiko, bis zum Ende der Laufzeit in den Schuld-

verschreibungen investiert bleiben zu müssen, da die Anleihegläubiger ihre Schuldverschrei-

bungen möglicherweise nicht verkaufen können. 

Für die Schuldverschreibungen könnte sich kein liquider Sekundärmarkt entwickeln 

oder, falls er sich entwickelt, könnte dieser nicht bestehen bleiben. Auf einem illiquiden 

Markt sind Anleihegläubiger daher unter Umständen nicht in der Lage, ihre Schuldver-

schreibungen zu einem angemessenen Marktpreis oder überhaupt zu verkaufen. 

Schuldverschreibungen, die unter diesem Prospekt begeben werden, sind zum Teil Neuemis-

sionen. Für diese Schuldverschreibungen wird es zum Emissionszeitpunkt jedenfalls keinen 

liquiden Markt geben. 

Unabhängig von einem allfälligen Handel der Schuldverschreibungen an der Börse im gere-

gelten Markt oder im MTF könnte sich ein liquider Sekundärmarkt für die Schuldverschreibun-

gen nicht entwickeln, oder falls er sich entwickelt, könnte dieser nicht bestehen bleiben. No-

tieren die Schuldverschreibungen nicht an einer Börse, können Informationen über den Markt-

preis solcher Schuldverschreibungen schwieriger zu erhalten sein, was die Liquidität dieser 

Schuldverschreibungen negativ beeinflussen kann. In einem illiquiden Markt ist es einem An-

leihegläubiger unter Umständen nicht möglich, seine Schuldverschreibungen jederzeit über-

haupt oder zu angemessenen Preisen oder Preisen, die eine vergleichbare Rendite wie ähn-

liche Anlagen, für die ein entwickelter Sekundärmarkt besteht, zu verkaufen. Für Schuldver-

schreibungen dieser Art besteht typischerweise ein eingeschränkter Sekundärmarkt und ihr 

Marktpreis weist eine höhere Volatilität auf als der Marktpreis von Schuldtiteln, für die ein li-

quider Markt besteht. Illiquidität kann schwerwiegende negative Auswirkungen auf den Markt-

preis von Schuldverschreibungen haben. Die Möglichkeit der Anleihegläubiger, Schuldver-

schreibungen zu verkaufen, kann zusätzlich durch länderspezifische Umstände (zB aufgrund 

wertpapierspezifischer oder aufsichtsrechtlicher Bestimmungen) eingeschränkt sein. 

Anleihegläubiger von börsenotierten Schuldverschreibungen unterliegen dem Risiko, 

dass der Handel mit den Schuldverschreibungen ausgesetzt, unterbrochen oder been-

det wird. 

Notieren Schuldverschreibungen an einem geregelten Markt oder im MTF, kann die Notierung 

dieser Schuldverschreibungen - abhängig von den an diesem Markt geltenden Regelungen - 

vom maßgeblichen Markt selbst oder einer zuständigen Regulierungsbehörde aus verschie-

denen Ereignissen, insbesondere der Verletzung von Kurslimits, bei Verstößen gegen gesetz-

liche Bestimmungen, beim Auftreten operativer Probleme an den Märkten oder, ganz allge-

mein, wenn dies zur Aufrechterhaltung eines funktionierendes Marktes oder zur Wahrung von 

Anlegerinteressen für erforderlich gehalten wird, ausgesetzt oder unterbrochen werden. Wei-

ters kann der Handel mit Schuldverschreibungen aufgrund einer Entscheidung der Börse, ei-

ner Regulierungsbehörde oder auf Antrag der Emittentin beendet werden. Insbesondere kann 

der Fall eintreten, dass Anleihegläubiger bei Aussetzung, Unterbrechung oder Einstellung des 

Handels ihre Schuldverschreibungen nicht verkaufen können. Selbst im Falle einer Ausset-

zung, einer Unterbrechung oder einer Einstellung des Handels mit Schuldverschreibungen 

können derartige Maßnahmen unter Umständen weder ausreichend, noch adäquat oder zeit-

gerecht erfolgen, um Kursstörungen zu verhindern oder die Interessen der Anleger zu wahren. 

Wird der Handel mit Schuldverschreibungen etwa nach der Veröffentlichung von kursrelevan-

ten Informationen, die sich auf solche Schuldverschreibungen beziehen, ausgesetzt, kann der 
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Marktpreis der Schuldverschreibungen bereits negativ beeinflusst worden sein. Jedes dieser 

Risiken würde sich, falls es eintritt, wesentlich nachteilig auf die Anleihegläubiger auswirken 

und könnte für die Anleihegläubiger zu einem Verlust führen. 

1.2.6 Risikofaktor in Bezug auf allfällige Ratings von Schuldverschreibungen 

Allfällige Ratings von Schuldverschreibungen spiegeln nicht alle Risiken einer Anlage 

in diese Schuldverschreibungen adäquat wider und können ausgesetzt, herabgestuft 

und zurückgezogen werden (Ratingrisiko). 

Ein Rating von Schuldverschreibungen spiegelt möglicherweise nicht sämtliche Risiken einer 

Anlage in diese Schuldverschreibungen adäquat wider. Außerdem können Ratings ausge-

setzt, herabgestuft oder zurückgenommen werden. Jede Aussetzung, Herabstufung oder 

Rücknahme kann sich nachteilig auf den Marktpreis der Schuldverschreibungen auswirken. 

Ein Rating stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Schuldverschreibungen 

dar und kann jederzeit von der Ratingagentur überprüft oder zurückgenommen werden. 

1.2.7 Risikofaktoren in Bezug auf steuerliche und rechtliche Angelegenheiten  

Die steuerlichen Auswirkungen einer Anlage in Schuldverschreibungen sollten sorgfäl-

tig bedacht werden. 

Allfällige Zinszahlungen auf Schuldverschreibungen bzw von einem Anleihegläubiger bei Ver-

kauf oder Rückzahlung der Schuldverschreibungen realisierte Gewinne, können in seinem 

Heimatland oder in anderen Ländern zu versteuern sein. Anleihegläubiger sind dem Risiko 

ausgesetzt, dass die reale Rendite der Schuldverschreibungen aufgrund von Einflüssen an-

wendbarer Steuergesetzgebung wesentlich geringer als erwartet sein kann. Außerdem kön-

nen sich die geltenden Steuervorschriften in Zukunft zu Ungunsten der Anleihegläubiger än-

dern, was zu höherer Steuerbelastung und damit zu einer geringeren Rendite der Schuldver-

schreibungen führen könnte. 

Die Schuldverschreibungen unterliegen österreichischem Recht, Änderungen der gel-

tenden Gesetze, Verordnungen oder aufsichtsrechtlichen Vorschriften können negative 

Auswirkungen auf die Emittentin, die Schuldverschreibungen und die Anleihegläubiger 

haben. 

Die Anleihebedingungen unterliegen österreichischem Recht. Anleger sollten beachten, dass 

das für die Schuldverschreibungen geltende Recht unter Umständen nicht das Recht ihres 

eigenen Landes ist und dass das auf die Schuldverschreibungen anwendbare Recht ihnen 

unter Umständen keinen ähnlichen oder adäquaten Schutz bietet. Die Auswirkungen einer 

etwaigen gerichtlichen Entscheidung oder einer Änderung österreichischen Rechts (oder des 

in Österreich anwendbaren Rechts) bzw der nach dem Datum dieses Prospekts üblichen Ver-

waltungspraxis sind derzeit nicht absehbar. Anleihegläubiger unterliegen daher dem Risiko, 

dass das auf die Schuldverschreibungen anwendbare Recht für Anleihegläubiger unvorteilhaft 

ist und sich ändern kann. 

Ein österreichisches Gericht kann einen Treuhänder (Kurator) für die Schuldverschrei-

bungen ernennen, der die Rechte und Interessen der Anleihegläubiger in deren Namen 

ausübt und wahrnimmt, wodurch die Möglichkeit der Anleihegläubiger zur individuellen 

Geltendmachung ihrer Rechte aus den Schuldverschreibungen eingeschränkt werden 

kann. 
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Gemäß dem österreichischen Kuratorengesetz und dem österreichischen Kuratorenergän-

zungsgesetz kann auf Verlangen eines Beteiligten (zB eines Anleihegläubigers) oder auf Ver-

anlassung des zuständigen Gerichts von einem österreichischen Gericht ein Treuhänder (Ku-

rator) ernannt werden, der die gemeinsamen Interessen der Anleihegläubiger in Bezug auf 

alle Angelegenheiten vertritt, die ihre gemeinsamen Rechte berühren. Dies ist insbesondere 

möglich, wenn ein Insolvenzverfahren gegen die Emittentin eingeleitet wird, in Zusammen-

hang mit Änderungen der Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen oder Änderungen 

in Bezug auf die Emittentin oder in ähnlichen Fällen. Wenn ein Kurator ernannt wird, dann übt 

er die gemeinsamen Rechte aller Anleihegläubiger aus und vertritt die Interessen aller Anlei-

hegläubiger und kann in ihrem Namen Erklärungen abgeben, die für alle Anleihegläubiger 

bindend sind. In Fällen, in denen ein Kurator die Interessen der Anleihegläubiger vertritt und 

die Rechte der Anleihegläubiger ausübt, kann dies zu einer Benachteiligung bzw zu einer Kol-

lision mit den Interessen einzelner oder aller Anleihegläubiger führen. 

1.2.8 Risikofaktor in Bezug auf Währungen 

Anleihegläubiger können dem Risiko unvorteilhafter Wechselkursentwicklungen oder 

dem Risiko, dass Behörden Devisenkontrollen anordnen oder modifizieren, ausgesetzt 

sein (Währungsrisiko – Wechselkursrisiko). 

Die Rückzahlung sowie die Zahlung von Zinsen (soweit anwendbar) auf die Schuldverschrei-

bungen erfolgen in der in den Anleihebedingungen festgelegten Währung (die "festgelegte 

Währung"). Damit sind bestimmte Risiken im Zusammenhang mit Währungsumrechnungen 

verbunden, falls die Finanzgeschäfte eines Anleihegläubigers hauptsächlich in einer anderen 

Währung als der festgelegten Währung getätigt werden. Zu diesen Risiken zählen auch das 

Risiko einer erheblichen Wechselkursänderung (einschließlich Änderungen aufgrund einer 

Abwertung der festgelegten Währung oder einer Neubewertung der anderen Währung) sowie 

das Risiko, dass die für die andere Währung zuständigen Behörden Devisenkontrollen einfüh-

ren oder ändern. Eine Aufwertung der anderen Währung gegenüber der festgelegten Wäh-

rung würde (i) zu einer Verringerung des Gegenwerts des Ertrags aus den Schuldverschrei-

bungen in der anderen Währung, (ii) zu einer Verringerung des Gegenwerts des auf die 

Schuldverschreibungen zahlbaren Kapitalbetrags in der anderen Währung und (iii) zu einer 

Verringerung des Gegenwerts des Marktwerts der Schuldverschreibungen in der anderen 

Währung führen.  

Regierungs- und Währungsbehörden können (wie es in der Vergangenheit bereits teilweise 

geschehen ist) Devisenkontrollen und Währungsbindungen einführen oder aufheben, die sich 

nachteilig auf einen geltenden Wechselkurs auswirken könnten. Infolgedessen können Anlei-

hegläubiger geringere Zins- oder Rückzahlungsbeträge erhalten als erwartet oder auch über-

haupt keine. 
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2.  DAS PROGRAMM 

Hinweis:  Nachfolgend finden sich allgemeine Informationen zum Programm und den Schuldver-

schreibungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass diese Informationen keine voll-

ständige Darstellung der Schuldverschreibungen enthalten. Eine vollständige Beschrei-

bung der Schuldverschreibungen und der mit ihnen verbundenen Rechte ergibt sich nur 

aus den Muster-Anleihebedingungen (siehe ab Seite 70 des Prospekts), wie durch die für 

eine jede Serie von Schuldverschreibungen veröffentlichten Endgültigen Bedingungen er-

gänzt, die als Muster in diesem Prospekt enthalten sind (siehe ab Seite 156 des Pros-

pekts). 

Beschreibung: 

 

Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen (das "Pro-

gramm") als auf Inhaber lautende (i) nicht-nachrangige Schuldver-

schreibungen, (ii) "preferred senior" Schuldverschreibungen, 

(iii) "non-preferred senior" Schuldverschreibungen (die in (ii) und (iii) 

genannten Schuldverschreibungen stellen Instrumente berücksichti-

gungsfähiger Verbindlichkeiten gemäß Artikel 72b CRR dar) und 

(iv) nachrangige Schuldverschreibungen in Prozentnotiz (die 

"Schuldverschreibungen"). 

Emittentin: Volksbank Steiermark AG 

Hauptzahlstelle: VOLKSBANK WIEN AG 

 Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Ernennung der Haupt-

zahlstelle, allfälliger zusätzlicher Zahlstellen und der Berechnungs-

stelle jederzeit anders zu regeln oder zu beenden und eine andere 

Hauptzahlstelle oder zusätzliche oder andere Zahlstellen oder Be-

rechnungsstellen zu ernennen. Sie wird sicherstellen, dass jederzeit: 

(i) eine Hauptzahlstelle und eine Berechnungsstelle; (ii) eine Zahl-

stelle in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union; und (iii) solange 

die Schuldverschreibungen an einem geregelten Markt notieren, eine 

Zahlstelle mit einer benannten Geschäftsstelle an dem von der betref-

fenden Börse vorgeschriebenen Ort bestellt ist. Die Zahlstellen und 

die Berechnungsstelle behalten sich das Recht vor, jederzeit anstelle 

ihrer jeweils benannten Geschäftsstelle eine andere Geschäftsstelle 

in demselben Land zu bestimmen, Mitteilungen hinsichtlich aller Ver-

änderungen im Hinblick auf die Hauptzahlstelle, die Zahlstellen oder 

die Berechnungsstelle erfolgen unverzüglich durch die Emittentin im 

Einklang mit den Anleihebedingungen. 

Begebungsmethode: Die Schuldverschreibungen werden in Serien (jeweils eine "Serie") 

begeben. Die Anleihebedingungen einer jeden Serie von Schuldver-

schreibungen ergeben sich aus den maßgeblichen Endgültigen Be-

dingungen (die als Muster in diesem Prospekt ab Seite 156 enthalten 

sind, die "Endgültigen Bedingungen"), die auf die anwendbaren 

(Teile dieser) Muster-Anleihebedingungen (die in diesem Prospekt ab 
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Seite 70 enthalten sind, die "Muster-Anleihebedingungen") verwei-

sen oder diese wiedergeben (zusammen, die "Anleihebedingun-

gen").  

Schuldverschreibungen können als Einmal- oder Daueremissionen 

begeben werden. Einmalemissionen stellen Schuldverschreibungen 

dar, die während einer bestimmten Angebotsfrist gezeichnet und be-

geben werden können. Bei Daueremissionen liegt es im Ermessen 

der Emittentin, wann die Schuldverschreibungen während der gesam-

ten (oder einem Teil der) Laufzeit zur Zeichnung zur Verfügung stehen 

und begeben werden. Im Falle von Daueremissionen ist die Emittentin 

berechtigt, den Gesamtnennbetrag jederzeit aufzustocken oder zu re-

duzieren. 

Konsolidierung von 

Schuldverschreibungen: 

Schuldverschreibungen einer Serie können mit Schuldverschreibun-

gen einer anderen Serie derart konsolidiert werden, dass sie zusam-

men eine einheitliche Serie bilden. 

Emissionspreis: Die Schuldverschreibungen können zu ihrem Nennbetrag oder mit ei-

nem Aufschlag auf den oder einem Abschlag vom Nennbetrag aus-

gegeben werden.  

Der Erstemissionspreis von Schuldverschreibungen, die als Dauer-

emission begeben werden, wird für den Beginn ihrer Angebotsfrist in 

den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen angegeben und danach 

fortlaufend von der Emittentin nach Maßgabe der zum jeweiligen Aus-

gabezeitpunkt vorherrschenden Marktbedingungen angepasst. 

Vertriebsmethode: Die Schuldverschreibungen können auf syndizierter oder auf nicht-

syndizierter Basis sowie im Wege eines öffentlichen Angebots oder 

als Privatplatzierung begeben werden. 

Börsenotiz, Zulassung 

zum Handel bzw. Einbe-

ziehung in ein MTF: 

Die Emittentin hat zum Datum dieses Prospekts keinen Antrag auf 

Zulassung des Programms zum Handel im Amtlichen Handel der Wie-

ner Börse sowie auf Einbeziehung des Programms zum Handel an 

dem von der Wiener Börse als MTF geführten Vienna MTF gestellt, 

behält sich dies jedoch ausdrücklich vor. Unter diesem Prospekt kön-

nen Schuldverschreibungen begeben werden, die notiert und nicht 

notiert sind. Die jeweils für eine Serie von Schuldverschreibungen 

maßgeblichen Endgültigen Bedingungen werden angeben, ob diese 

Schuldverschreibungen notiert sind oder nicht. 

Anlegerkategorien, de-

nen die Schuldverschrei-

bungen angeboten wer-

den: 

Die Schuldverschreibungen können sowohl institutionellen Kunden 

als auch Privatkunden angeboten werden.  

Gründe für das Angebot 

und Verwendung des 

Emissionserlöses: 

Sofern in den Endgültigen Bedingungen nichts anderes angegeben 

ist, werden die Nettoerlöse aus der Ausgabe der Schuldverschreibun-

gen von der Emittentin zur Gewinnerzielung und für ihre allgemeinen 
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Refinanzierungsbedürfnisse verwendet, Emissionen von Schuldver-

schreibungen, die nachrangiges Kapital verbriefen, dienen zur Stär-

kung der Eigenmittelausstattung der Emittentin und Emissionen be-

rücksichtigungsfähiger Schuldverschreibungen dienen der Anrech-

nung als berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (MREL) gemäß 

Artikel 72k CRR. 

Bereitstellung der den 

Schuldverschreibungen 

zugrunde liegenden Re-

ferenz(zins)sätze 

Die Referenz(zins)sätze, die den Schuldverschreibungen zugrunde 

liegen können, werden durch mehrere Administratoren bereitgestellt. 

Zum Datum dieses Prospekts ist gemäß Artikel 36 Benchmarks Ver-

ordnung das European Money Markets Institute (EMMI), das die Euro 

Interbank Offered Rate (EURIBOR) bereitstellt, in das Register der 

ESMA eingetragen. Das Register ist auf der Website der ESMA unter 

"www .esma.europa.eu" veröffentlicht. Angaben zu etwaigen weiteren 

den Schuldverschreibungen zugrunde liegenden Swap-Sätzen oder 

Referenz(zins)sätzen und weitere Angaben, insbesondere zu den 

oben genannten Administratoren und Referenz(zins)sätzen, können 

in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen der Schuldverschrei-

bungen gemacht werden. 
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3.  ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU DEN 
SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

Dieses Kapitel enthält bestimmte, über die Anleihebedingungen hinausgehende Angaben zu den 

Schuldverschreibungen, die unter dem Programm begeben werden können. Es enthält (i) Angaben, die 

nach der Prospektverordnung verpflichtend in den Prospekt aufzunehmen, aber in den Anleihebedin-

gungen nicht enthalten sind (zB da es sich dabei zum Teil nicht um rechtliche Verhältnisse handelt), 

und (ii) bestimmte nähere Ausführungen und Erklärungen zu Angaben über die Schuldverschreibungen 

aus den Anleihebedingungen, die die Emittentin zum besseren Verständnis der Schuldverschreibungen 

für Anleger für sinnvoll erachtet. 

Warnung: Die aus einer Serie von Schuldverschreibungen der Emittentin und den Inhabern der Schuld-

verschreibungen (die "Anleihegläubiger") erwachsenden Rechte und Pflichten und damit die Funkti-

onsweise dieser Schuldverschreibungen ergeben sich ausschließlich aus den für die jeweilige Emission 

maßgeblichen Anleihebedingungen, dh den Endgültigen Bedingungen (die für jede Serie von Schuld-

verschreibungen auf der Webseite der Emittentin unter www .volksbank-stmk.at veröffentlicht werden 

und die als Muster in diesem Prospekt ab Seite 156 enthalten sind), und den Muster-Anleihebedingun-

gen (siehe ab Seite 70 des Prospekts). Die Anleihebedingungen sind rechtsverbindlich, die nachste-

henden Angaben dienen nur Informationszwecken. Anleger dürfen ihre Entscheidung über den Erwerb 

von Schuldverschreibungen nicht alleine auf dieses Kapitel stützen, sondern sind dazu angehalten, den 

gesamten Prospekt, etwaige Nachträge einschließlich der maßgeblichen Endgültigen Bedingungen (im 

Hinblick auf die Schuldverschreibungen insbesondere die Kapitel "1. Risikofaktoren" und "5. Anleihebe-

dingungen") zu studieren.  

3.1 RANG DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND ZUSÄTZLICHE 
ANGABEN 

 Die unter dem Programm begebenen Schuldverschreibungen weisen im Hinblick auf ihren 

Rang, dh im Hinblick auf die Reihenfolge, die die Emittentin bei der Bedienung ihrer Verbind-

lichkeiten einzuhalten hat, eine der folgenden Eigenschaften auf, die in § 2 der Muster-Anlei-

hebedingungen optional ausgestaltet sind und sich folglich aus den Endgültigen Bedingungen 

ergeben: (i) nicht-nachrangige, (ii) "preferred senior", (iii) "non-preferred senior" oder 

(iv) nachrangige Schuldverschreibungen. 

3.1.1 Nicht-nachrangige Schuldverschreibungen 

Die nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nicht-

nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, die im Fall der Insolvenz oder Liquidation der 

Emittentin den gleichen Rang untereinander und den gleichen Rang mit allen anderen unbe-

sicherten und nicht-nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin haben, 

ausgenommen jene Instrumente oder Verbindlichkeiten, die gesetzlich bevorrechtigt oder 

nachrangig sind.  
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3.1.2 "Preferred senior" Schuldverschreibungen 

Die "preferred senior" Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nicht 

nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin und sollen als berücksichtigungsfähige Verbind-

lichkeiten (im Sinne des Artikels 72a (1) lit a und Artikels 72b CRR mit Ausnahme von Artikel 

72b (2) lit d CRR) der Emittentin für die MREL Anforderung zählen, die im Fall der Insolvenz 

oder Liquidation der Emittentin den gleichen Rang untereinander und den gleichen Rang mit 

allen anderen unbesicherten und nicht nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der 

Emittentin haben, ausgenommen jene Instrumente oder Verbindlichkeiten, die gesetzlich be-

vorrechtigt oder nachrangig sind. 

3.1.3 "Non-preferred senior" Schuldverschreibungen 

Die "non-preferred senior" Schuldverschreibungen begründen direkte und unbesicherte Ver-

bindlichkeiten der Emittentin und sollen als berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (im 

Sinne des Artikels 72a (1) lit a und Artikels 72b CRR) der Emittentin für die MREL Anforderung 

zählen, jedoch mit der Maßgabe, dass Ansprüche unter den "non-preferred senior" Schuld-

verschreibungen im Fall eines regulären Insolvenzverfahrens (Konkursverfahren) der Emit-

tentin:  

(a) nachrangig gegenüber allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen unbesicherten 

und nicht nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin sind, die 

nicht die Kriterien für Schuldtitel gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen; 

(b) gleichrangig: (i) untereinander; und (ii) mit allen anderen gegenwärtigen oder zukünfti-

gen "non-preferred senior" Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin sind, die 

die Kriterien für Schuldtitel gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen (ausgenom-

men nicht nachrangige Instrumente oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die vorrangig 

oder nachrangig gegenüber den "non-preferred senior" Schuldverschreibungen sind 

oder diesen gegenüber als vorrangig oder nachrangig bezeichnet werden); und 

(c) vorrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus: 

(i) Stammaktien und anderen Instrumenten des harten Kernkapitals (Common Equity 

Tier 1) gemäß Artikel 28 CRR der Emittentin; (ii) Instrumenten des zusätzlichen Kern-

kapitals (Additional Tier 1) gemäß Artikel 52 CRR der Emittentin; (iii) Instrumenten des 

Ergänzungskapitals (Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR der Emittentin; und (iv) allen ande-

ren nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin sind. 

3.1.4 Nachrangige Schuldverschreibungen 

Die unter dem Programm begebenen nachrangigen Schuldverschreibungen sollen Instru-

mente des Ergänzungskapitals (Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR darstellen, unterliegen jeweils 

den dortigen Bestimmungen und Beschränkungen und haben eine Mindestlaufzeit von fünf 

Jahren. 

Die nachrangigen Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nachrangige 

Verbindlichkeiten der Emittentin, jedoch mit der Maßgabe, dass Ansprüche unter den nach-

rangigen Schuldverschreibungen im Fall der Insolvenz oder Liquidation der Emittentin und 

soweit die nachrangigen Schuldverschreibungen (zumindest teilweise) als Eigenmittelposten 

anerkannt werden: 
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(a) nachrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus (i) un-

besicherten und nicht nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emitten-

tin; (ii) Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gemäß Artikel 72b 

CRR der Emittentin; (iii) Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die sich 

nicht aus Eigenmittelposten der Emittentin ergeben; und (iv) alle anderen nachrangi-

gen Verbindlichkeiten der Emittentin, die in Übereinstimmung mit den jeweiligen Be-

dingungen oder gemäß zwingender gesetzlicher Bestimmungen einen höheren Rang 

als die Verbindlichkeiten der Emittentin aus den nachrangigen Schuldverschreibun-

gen zum jeweiligen Zeitpunkt haben oder bestimmungsgemäß haben sollen, sind; 

(b) gleichrangig: (i) untereinander; und (ii) mit allen anderen gegenwärtigen oder zukünf-

tigen Ansprüchen aus Tier 2 Instrumenten und anderen nachrangigen Instrumenten 

oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die sich aus Eigenmittelposten der Emittentin 

ergeben, die gleichrangig mit Tier 2 Instrumenten sind, sind; und  

(c) vorrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus: (i) In-

strumenten des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1) gemäß Artikel 52 CRR 

der Emittentin; (ii) Stammaktien und anderen Instrumenten des harten Kernkapitals 

(Common Equity Tier 1) gemäß Artikel 28 CRR der Emittentin; und (iii) allen anderen 

nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die sich aus Eigen-

mittelposten der Emittentin ergeben, die gegenüber den nachrangigen Schuldver-

schreibungen nachrangig sind. 

3.2 AUSZAHLUNGSPROFILE, VERZINSUNG 

Die unter dem Programm begebenen Schuldverschreibungen gehören im Hinblick auf ihre 

Verzinsung zu einer der folgenden vier Varianten (jeweils eine "Variante"), die als optionale 

Muster-Anleihebedingungen ausgestaltet sind; die Endgültigen Bedingungen geben an, wel-

che Variante der Muster-Anleihebedingungen anwendbar ist: (i) Variante 1 – fixer Zinssatz, 

(ii) Variante 2 - Nullkupon-Schuldverschreibungen, (iii) Variante 3 – Variabler Zinssatz oder 

(iv) Variante 4 – Fix zu variabler Zinssatz oder fix zu fix Zinssatz. Jede der Muster-Anleihebe-

dingungen für eine Variante verfügt ua im Hinblick auf die Verzinsung über weitere Optionen 

(je eine "Option"), die in den Endgültigen Bedingungen ausgewählt werden. Aus den Varian-

ten und Optionen ergeben sich im Hinblick auf die Verzinsung die folgenden Ausgestaltungs-

möglichkeiten der Schuldverschreibungen. 

3.2.1 Variante 1 – Fixer Zinssatz 

Schuldverschreibungen mit fixem Zinssatz werden über ihre gesamte Laufzeit mit einem im 

Vorhinein prozentuell fixierten Zinssatz (zB 2,5% vom Nennbetrag per annum) verzinst. Dieser 

fixe Zinssatz kann entweder für die gesamte Laufzeit der Schuldverschreibungen gleich sein 

(Option 1) oder ansteigen (Option 2) (zB 2,0% vom Nennbetrag per annum in den ersten vier 

Jahren der Laufzeit und danach 2,8% vom Nennbetrag per annum). 

3.2.2 Variante 2 - Nullkupon-Schuldverschreibungen 

Schuldverschreibungen, die Nullkupon-Schuldverschreibungen darstellen, werden nicht lau-

fend verzinst, sondern weisen typischerweise einen Rückzahlungsbetrag aus, der gleich oder 
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höher als der Nennbetrag ist und/oder werden zu einem Emissionspreis gleich oder unter ih-

rem Nennbetrag begeben. Ein möglicher zinsäquivalenter Ertrag für den Anleihegläubiger 

ergibt sich (unter Außerachtlassung allfälliger Inflation, Abgaben, Spesen und Gebühren im 

Zusammenhang mit dem Erwerb, Halten oder dem Verkauf von Schuldverschreibungen) aus 

der Differenz zwischen dem Rückzahlungsbetrag bzw dem Preis, den ein Anleihegläubiger 

bei einem Verkauf der Schuldverschreibungen erhält und dem Emissionspreis der Schuldver-

schreibungen bzw dem Preis, den der Anleger beim Erwerb der Schuldverschreibungen be-

zahlt hat. 

3.2.3 Variante 3 – Variabler Zinssatz  

Bei Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung ist der Zinssatz nicht über die Laufzeit 

fixiert, sondern fest an einen Referenz(zins)satz gebunden. Der variable Zinssatz entspricht 

dem Referenz(zins)satz oder einem Teil bzw Vielfachen des Referenz(zins)satzes zu- oder 

abzüglich einer Marge, zB 0,8 * 3M-Euribor + 20 Basispunkte per annum. An bestimmten 

Tagen (sogenannte Zinsfeststellungstage) während der Laufzeit der Schuldverschreibungen 

wird von der Berechnungsstelle die Höhe des Referenz(zins)satzes festgestellt und aufgrund 

des festgestellten Wertes des Referenz(zins)satzes der variable Zinssatz für einen bestimm-

ten Zeitraum (sogenannte Zinsperiode) während der Laufzeit der Schuldverschreibungen fi-

xiert, dh der an diesem Zinsfeststellungstag nach der in den Anleihebedingungen angegebene 

Zinssatz gilt dann für eine Zinsperiode. Beim nächsten Zinsfeststellungstag wird der variable 

Zinssatz erneut berechnet und für eine Zinsperiode (so eine folgt) fixiert. Schuldverschreibun-

gen mit variabler Verzinsung können auch einen Mindest- und/oder einen Höchstzinssatz auf-

weisen; in diesem Fall kommt, falls die oben genannte Berechnung einen Zinssatz ergeben 

würde, der unter dem Mindestzinssatz liegt, für die maßgebliche Zinsperiode der Mindestzins-

satz zur Anwendung und falls die oben genannte Berechnung einen Zinssatz ergeben würde, 

der über dem Höchstzinssatz liegt, der Höchstzinssatz zur Anwendung. Der variable Zinssatz 

der Schuldverschreibungen ist im Falle der Anwendbarkeit dieser Optionen nach oben hin mit 

dem Höchstzinssatz und/oder nach unten hin mit dem Mindestzinssatz begrenzt und kann 

niemals kleiner als der Mindestzinssatz bzw größer als der Höchstzinssatz werden. 

Als Referenzsätze für die Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz kommen der 

EURIBOR und ein CMS-Satz (Constant-Maturity-Swap) in Frage. 

EURIBOR. EURIBOR ist die Abkürzung für "Euro Interbank Offered Rate", ein im Rahmen der 

Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion in Kraft getretenes System der Referenzzinss-

ätze im Euromarkt. Der EURIBOR ist Referenzzinssatz für einwöchige Gelder sowie Ein- bis 

Dreimonatsgelder, Sechsmonatsgelder und Zwölfmonatsgelder. Der EURIBOR wird zu die-

sem Zweck an T2 (Real Time Gross Settlement System betrieben von Eurosystem oder jedes 

Nachfolgesystem) Tagen ermittelt. Hierzu übermitteln die EURIBOR-Panelbanken ihre (über 

ein Wasserfallprinzip an Hand strenger Vorgaben ermittelten) Zinssätze im Interbankenhandel 

im Euroraum an einen Bildschirmdienst, der den EURIBOR um 11.00 Uhr MEZ veröffentlicht.  

CMS. CMS steht kurz für Constant-Maturity-Swap. Dabei werden, wie bei allen anderen For-

men von Zinsswaps auch, zwei unterschiedliche Zinssätze ausgetauscht. Im Gegensatz zu 

einem Standardswap, bei dem ein vereinbarter Festzins gegen einen variablen Zinssatz ge-

tauscht wird, erfolgt bei einem Constant-Maturity-Swap der Austausch zweier variabler Zinss-

ätze. Beim CMS wird ein kurzfristiger Geldmarktzinssatz gegen einen langfristigen Kapital-
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marktzinssatz getauscht, allerdings mit dem Unterschied, dass auch der zu zahlende Kapital-

marktzinssatz regelmäßig und periodisch neu festgelegt wird und damit ebenfalls variabel ist. 

Die Höhe dieser Zahlungen ist dabei abhängig von einem Zinssatz für Swaps mit immer glei-

cher Laufzeit. Lautet der Swap zum Beispiel auf den 10-Jahres CMS-Satz, so wird der Zahl-

betrag des Swaps einmal jährlich zu einem vorab definierten Datum an den Zinssatz für 10-

jährige Laufzeiten angepasst. Steigt dieser Zinssatz im Verlauf der Swaplaufzeit an, dann 

muss auch derjenige Swappartner, der den CMS-Satz zu zahlen hat, an den anderen Swap-

partner höhere Zahlungen leisten. Umgekehrt ist es bei fallenden Zinsen, dann verringern sich 

die zu zahlenden Beträge analog. Als Referenz für den CMS-Satz gilt die jeweils zugehörige 

ICE Swap Rate. 

3.2.4 Variante 4 – Fix zu variabler Zinssatz oder fix zu fix Zinssatz 

Schuldverschreibungen können auch anfänglich mit fixer und später mit variabler Verzinsung 

oder anfänglich mit fixer und später mit einer weiteren fixen Verzinsung ausgestaltet sein. Dies 

bedeutet für den Fall fix zu variabler Verzinsung, dass die fixe Verzinsung (wie in Punkt 3.2.1 

beschrieben) nach einer in den Endgültigen Bedingungen bestimmten Zeit in einen variablen 

Zinssatz (wie in Punkt 3.2.3 beschrieben) und für den Fall fix zu fix Verzinsung, dass die fixe 

Verzinsung nach einer in den Endgültigen Bedingungen bestimmten Zeit in einen anderen 

fixen Zinssatz geändert wird. 

3.3 METHODE ZUR FESTSETZUNG DES EMISSIONSPREISES DER 
SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

Der Emissionspreis der Schuldverschreibungen wird von der Emittentin unter Berücksichti-

gung verschiedener preisrelevanter Faktoren wie zB des aktuellen Zinsniveaus und sonstiger 

produktspezifischer Kriterien festgesetzt. Zusätzlich kann der Emissionspreis auch einen Aus-

gabeaufschlag beinhalten, welcher Provisionen für die Emittentin oder sonstige im Zusam-

menhang mit der Begebung und Absicherung der Schuldverschreibungen entstehende Ne-

benkosten abdecken soll. Weiters hängt die Methode zur Festsetzung des Emissionspreises 

einer Serie von Schuldverschreibungen von der Vertriebsmethode ab.  

Im Falle eines nicht-syndizierten Vertriebs setzt die Emittentin den Emissionspreis auf Basis 

der allgemein geltenden Marktbedingungen im eigenen Ermessen vor dem Begebungstag fest 

und passt ihn danach im Falle von Daueremissionen laufend an die vorherrschenden Markt-

bedingungen an. 

Beim syndizierten Vertrieb von Schuldverschreibungen wird vor Beginn des öffentlichen An-

gebots der Schuldverschreibungen ein Bookbuildingverfahren bei institutionellen Anlegern 

durchgeführt, im Rahmen dessen die Nachfrage der institutionellen Anleger in Abhängigkeit 

vom Emissionspreis gemessen wird. Das Ergebnis des Bookbuildingverfahrens fließt in den 

Emissionspreis der Schuldverschreibungen ein, bei dessen Festsetzung die Emittentin frei ist. 

Anleger erhalten Informationen über den aktuellen Emissionspreis über ihre jeweilige Depot-

bank. 
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3.4 RENDITE DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

Die Rendite der Schuldverschreibungen ist unter anderem von ihrer Verzinsung abhängig und 

kann daher nur für solche Schuldverschreibungen im Vorhinein angegeben werden, für die 

die anwendbaren Zinssätze, für die gesamte Laufzeit im Vorhinein feststehen. Dies trifft auf 

Schuldverschreibungen der Variante 1 – fixer Zinssatz und solche der Variante 2 – Nullkupon-

Schuldverschreibungen zu; für diese Schuldverschreibungen wird die Rendite in den maßgeb-

lichen Endgültigen Bedingungen angegeben werden. Die angegebene Rendite trifft nur dann 

zu, wenn die Schuldverschreibungen nicht vor dem Endfälligkeitstag verkauft oder ordentlich 

oder außerordentlich gekündigt werden. Bei Schuldverschreibungen der Variante 3 – variabler 

Zinssatz und der Variante 4 - Fix zu variabler Zinssatz oder fix zu fix Zinssatz kann aufgrund 

der unbestimmten Erträge der Schuldverschreibungen keine Rendite berechnet werden. 

Siehe zu den einzelnen Varianten das Kapitel 5.1 Anleihebedingungen ab Seite 70 des Pros-

pekts.  

Eine allenfalls in den Endgültigen Bedingungen angegebene Rendite wird am (Erst-) Bege-

bungstag auf Basis des Erstemissionspreises berechnet und stellt keine Indikation für eine 

Rendite in der Zukunft dar. Die Rendite wird mithilfe der Internen-Zinsfuß-Methode (IRR, In-

ternal Rate of Return) berechnet.  

3.5 VERTRETUNG DER ANLEIHEGLÄUBIGER 

Grundsätzlich sind alle Rechte aus Emissionen von Schuldverschreibungen durch den einzel-

nen Anleihegläubiger selbst oder den von ihm bestellten Rechtsvertreter gegenüber der Emit-

tentin direkt, an deren Sitz zu den üblichen Geschäftsstunden, sowie in schriftlicher Form oder 

im ordentlichen Rechtsweg geltend zu machen.  

Seitens der Emittentin ist keine organisierte Vertretung der Anleihegläubiger vorgesehen. 

Die Anleihegläubiger können jedoch in einem Gerichtsverfahren oder in einem Insolvenzver-

fahren, welches in Österreich gegen die Emittentin eingeleitet werden könnte, durch einen 

Treuhänder (Kurator), der vom Landesgericht Graz ernannt wird und diesem verantwortlich 

ist, gemäß dem Gesetz vom 24.04.1874, Reichsgesetzblatt Nr 49 idgF (das "Kuratorenge-

setz") und dem Gesetz vom 05.12.1877, Reichsgesetzblatt Nr 111 idgF (das "Kuratorener-

gänzungsgesetz") vertreten werden, wenn die Rechte der Gläubiger der Schuldverschrei-

bungen mangels einer gemeinsamen Vertretung gefährdet sind, oder wenn die Rechte einer 

anderen Person dadurch verzögert würden und vom zuständigen Gericht ein Kurator bestellt 

wird. Das Kuratorengesetz und das Kuratorenergänzungsgesetz können im Internet unter der 

Webseite www .ris.bka.gv.at abgerufen werden.  

Eine Veröffentlichung von Verträgen, die solche Interessensvertretungen regeln, ist auf der 

Website der Emittentin nicht vorgesehen.  

3.6 ÜBERTRAGBARKEIT DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

Falls in den Anleihebedingungen die Verwahrung der Schuldverschreibungen bei der 

VOLKSBANK WIEN vorgesehen ist, ist der Anleihegläubiger bei Erwerb der Schuldverschrei-
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bungen verpflichtet, ein Depot bei der Emittentin oder einem anderen Kreditinstitut im Volks-

banken-Verbund zu eröffnen. Die Schuldverschreibungen können in diesem Fall daher nicht 

auf ein Depot bei einem anderen Kreditinstitut außerhalb des Volksbanken-Verbundes über-

tragen werden. Dadurch ist die Übertragbarkeit solcher Schuldverschreibungen einge-

schränkt. 

Falls in den Anleihebedingungen die Verwahrung der Schuldverschreibungen bei der OeKB 

CSD GmbH vorgesehen ist, können die Schuldverschreibungen gemäß den jeweils anwend-

baren Bestimmungen der Clearingsysteme und anwendbarem Recht frei übertragen werden. 

3.7 ANLEGERKATEGORIEN UND EIGENE TRANCHEN FÜR BESTIMMTE 
MÄRKTE 

Die Einladung zur Angebotsstellung erfolgt grundsätzlich an keine bestimmte oder begrenzte 

Zielgruppe. Die Emittentin beabsichtigt nicht, eigene Tranchen für bestimmte Märkte zu bege-

ben, da eine Begebung von Tranchen nicht vorgesehen ist. 

3.8 ZEICHNUNGSVERFAHREN 

Die Einladung zur Angebotsstellung durch Ersterwerber erfolgt durch die Emittentin sowie et-

waige Vertriebspartner. Die Angebotsstellung zur Zeichnung der Schuldverschreibungen hat 

durch die Anleger über ihr depotführendes Kreditinstitut zu erfolgen. Die Emittentin behält sich 

die (gänzliche oder teilweise) Annahme der Zeichnungsangebote vor. 

3.9 ZUTEILUNGEN, ERSTATTUNG VON BETRÄGEN 

Eine Reduzierung der Zeichnungen ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Der Emittentin steht 

aber das Recht zur Verkürzung der Zeichnungen in ihrem freien Ermessen zu; falls die Emit-

tentin von diesem Recht Gebrauch macht, werden den Anleihegläubigern die von diesen zu 

viel bezahlten Beträge von der Emittentin über deren depotführendes Kreditinstitut rückerstat-

tet werden. 

Die Anleihegläubiger werden entweder über ihr depotführendes Kreditinstitut über die ihnen 

zugeteilten Schuldverschreibungen verständigt oder gemäß einem anderen Verfahren, das in 

den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen angegeben ist. Eine Angabe, ob eine Aufnahme 

des Handels vor dem Meldeverfahren möglich ist, entfällt dementsprechend. 
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4. DIE EMITTENTIN 

4.1 VERANTWORTLICHE PERSONEN 

4.1.1 Alle Personen, die für die im Prospekt gemachten Angaben bzw für bestimmte Ab-

schnitte des Prospekts verantwortlich sind 

Die Volksbank Steiermark AG (die "Emittentin") mit Sitz in Graz und der Geschäftsanschrift 

Schmiedgasse 31, 8010 Graz, eingetragen im Firmenbuch unter FN 421966p, übernimmt die 

Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Prospekt enthaltenen In-

formationen. 

4.1.2 Erklärung der für den Prospekt verantwortlichen Personen, dass die Angaben im Pros-

pekt ihres Wissens nach richtig sind und dass das Registrierungsformular keine Aus-

lassungen enthält, die die Aussage verzerren könnten 

Die Emittentin erklärt, die erforderliche Sorgfalt angewendet zu haben, um sicherzustellen, 

dass die in diesem Prospekt genannten Angaben ihres Wissens nach richtig sind und keine 

Tatsachen ausgelassen worden sind, die die Aussagen des Prospekts wahrscheinlich verän-

dern können. 

4.1.3 Erklärung zu Sachverständigen und Informationen seitens Dritter 

In den Prospekt wurden keine Berichte von Sachverständigen und keine Informationen von 

Seiten Dritter aufgenommen. 

4.1.4 Erklärung der Emittentin 

Der Emittent erklärt, dass 

a) der Prospekt durch die FMA als zuständiger Behörde nach § 13 KMG 2019 in Verbindung 

mit Artikel 20 Verordnung (EU) 2017/1129 gebilligt wurde, 

b) die FMA diesen Prospekt nur bezüglich der Standards der Vollständigkeit, Verständlich-

keit und Kohärenz gemäß Artikel 20 der Verordnung (EU) 2017/1129 iVm Kapitel V der 

delegierten Verordnung (EU) 2019/980 billigt, 

c) eine solche Billigung nicht als eine Befürwortung der Emittentin, die Gegenstand dieses 

Prospekts ist, erachtet werden sollte. 

4.2 ABSCHLUSSPRÜFER 

4.2.1 Name und Anschrift des Abschlussprüfers 

Die Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre 2024 und 2023 sind in den Anhängen ./A und 

./B aufgenommen und wurden vom Österreichischen Genossenschaftsverband (Schulze-De-
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litzsch), Löwelstraße 14, 1010 Wien, geprüft und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermer-

ken versehen. Der Österreichische Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch) ist Mitglied 

der Vereinigung Österreichischer Revisionsverbände. 

4.2.2 Wechsel Abschlussprüfer  

Während des von den historischen Finanzinformationen abgedeckten Zeitraums gab es kei-

nen Wechsel des Abschlussprüfers. 

4.3 RISIKOFAKTOREN 

Siehe Abschnitt 1 "RISIKOFAKTOREN". 

4.4 ANGABEN ÜBER DIE EMITTENTIN 

4.4.1 Geschäftsgeschichte und Geschäftsentwicklung 

Die Emittentin ist im Wege der Sachgründung durch gleichzeitige Einbringung der bankge-

schäftlichen Unternehmen der VOLKSBANK GRAZ-BRUCK e.Gen. (FN 41389 t), der Volks-

bank für die Süd- und Weststeiermark eG (FN 70343 x) und der VOLKSBANK für den Bezirk 

Weiz registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (FN 46742 p) als Sacheinlage 

nach § 92 Bankwesengesetz entstanden. In der Folge haben auch die Volksbank Obersteier-

mark e.Gen. (FN 62740 s) und die Volksbank Süd-Oststeiermark e.Gen. (FN 37960 z) ihre 

bankgeschäftlichen Unternehmen in die Gesellschaft gemäß § 92 Bankwesengesetz einge-

bracht. 

Zum Stichtag 31.12.2024 beschäftigte die Volksbank Steiermark AG 266 Mitarbeiter in 26 Ge-

schäftsstellen. 

4.4.2 Gesetzliche und kommerzielle Bezeichnung der Emittentin 

Die Emittentin ist eine auf unbestimmte Dauer gegründete Aktiengesellschaft und im Firmen-

buch des Landesgerichts für Zivilrechtssachen Graz  zu FN 421966 p unter der Firma "Volks-

bank Steiermark AG" eingetragen. Sie ist unter dem kommerziellen Namen "Volksbank Stei-

ermark" tätig. Die LEI-Nummer (Rechtsträgerkennung) der Emittentin lautet 

529900AB1TM69EG83E75. Die Emittentin wurde in Österreich gegründet und ist nach der 

Rechtsordnung der Republik Österreich tätig. 

Der Sitz und die Geschäftsanschrift der Emittentin lauten 8010 Graz, Schmiedgasse 31. Die 
zentrale Telefonnummer lautet +43 (0) 50 901. 

4.4.3 Jüngste Ereignisse, die für die Emittentin eine besondere Bedeutung haben und die in 

hohem Maße für eine Bewertung der Solvenz der Emittentin relevant sind  

Auswirkungen der weltweit bestehenden Konflikte sowie des Präsidentenwechsel in 

den USA 
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Das Geschäftsjahr 2024 war politisch geprägt vom Krieg in der Ukraine sowie den bewaffneten 

Konflikten in Israel, Palästina und weiteren Teilen des arabischen Raums. Aber auch der Prä-

sidentenwechsel in den USA führte zu einem neuen Unsicherheitsfaktor für die Weltwirtschaft. 

Die vom US-Präsidenten im April 2025 verhängten höheren Zölle können zu Verteuerungen 

für den internationalen Handel sowie für Unsicherheit auf den internationalen Märkten führen, 

die Verbraucherpreise erhöhen und das Wachstum bremsen. Dadurch wächst die Gefahr ei-

ner weltweiten Rezession. Verlagerungen in der Produktion können zu Lieferkettenproblemen 

führen. 

Die Auswirkungen dieser Konflikte und die mit dem Russland/Ukraine Krieg verbundenen 

Sanktionen sowie die Auswirkungen des Konfliktes im Nahen Osten sind derzeit für die Emit-

tentin weiterhin nicht abschätzbar. Die Emittentin war zwar bisher nicht durch Aktivitäten in 

den umkämpften Regionen betroffen, aber indirekt durch mögliche Implikationen auf die Roh-

stoffmärkte, durch Auswirkungen auf die Volkswirtschaften, die Finanzbranche und die Kun-

dinnen und Kunden. Besonders der Anstieg der Energiepreise und der Inflation belasten in 

unterschiedlich starkem Ausmaß weiterhin die Unternehmen und Privatkunden. Die weiteren 

Auswirkungen dieser Kriegshandlungen und die Entwicklung der geopolitischen Lage werden 

von der Emittentin laufend evaluiert. Aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive ergeben sich aus 

dem Russland/Ukraine-Krieg voraussichtlich Belastungen des BIP auf Grund zusätzlicher Lie-

ferkettenprobleme, gestiegener Rohstoff- und Energiepreise und einer möglicherweise auf ho-

hem Niveau bestehend bleibender Inflationsrate. Auch weitere Verzerrungen an den Energie-

märkten sind zu erwarten, wovon energieintensive Branchen stark betroffen sein werden. Da 

zahlreiche Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren (wirtschaftlichen) Entwicklung und des 

Zeithorizonts bestehen, ist eine Beurteilung der mittelfristigen Auswirkungen sowohl qualitativ 

als auch quantitativ für die Emittentin und den Volksbanken-Verbund nicht abschließend mög-

lich. Kurzfristige direkte Auswirkungen werden weiterhin aufgrund der regionalen Ausrichtung 

und der Kundenzusammensetzung des Volksbanken-Verbundes als gering eingestuft, da der 

Volksbanken-Verbund insgesamt keine direkten wirtschaftlichen und finanziellen Aktivitäten in 

Osteuropa und insbesondere in der Ukraine und Russland unterhält. Es werden auch keine 

Anleihen von Emittenten aus diesen Regionen gehalten. 

Aufsichtlicher Überprüfungs- und Evaluierungsprozess  

Abhängig vom Geschäftsmodell, Kontroll- und Risikomanagement, von der Kapitaladäquanz 

und der Liquiditätslage eines Kreditinstituts legt die EZB als zuständige Behörde jedes Jahr 

individuelle zusätzliche Eigenmittelerfordernisse für jedes Kreditinstitut fest, welche sich aus 

dem aufsichtlichen Überprüfungs- und Evaluierungsprozesses (Supervisory Review and Eva-

luation Process – "SREP") im Rahmen des einheitlichen Aufsichtsmechanismus der EZB er-

geben. Dieser umfasst neben einer zusätzlichen Säule 2 Kapitalanforderung auch eine Säule 

2 Kapitalempfehlung, welche sich aus dem Ergebnis des letzten Stresstests ableitet. Abhängig 

von der finanziellen Situation des Volksbanken-Verbundes (inkl der Emittentin) können sich 

die Anforderungen und Empfehlungen jährlich unterscheiden. 

Der Volksbanken-Verbund durchlief im Jahr 2024 erneut den jährlichen SREP und hat im Jahr 

2023 am zweijährlichen SSM Stresstest teilgenommen. Mit Beschluss der EZB vom 

10.12.2024 wurde der VOLKSBANK WIEN als Zentralorganisation des Volksbanken-Verbun-

des das Ergebnis des aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses übermittelt. Für 

den Volksbanken-Verbund ergeben sich ab 01.01.2025 folgende Kapitalquoten: 
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Die für den Volksbanken-Verbund festgelegte CET1 Kapitalempfehlung beträgt 10,52% und 

setzt sich wie folgt zusammen: Säule 1 CET1 Anforderung von 4,50%, Säule 2 CET1 Anfor-

derung von 1,27%, kombinierte Kapitalpufferanforderung (KPA) von 3,50% (Kapitalerhal-

tungspuffer von 2,50%, Systemrisikopuffer von 0,50%, Puffer für systemrelevante Institute von 

0,45%, Antizyklischer Kapitalpuffer2 (AzKP) von 0,05%) und Säule 2 Kapitalempfehlung von 

1,25%. Ein AT1/Tier 2 Shortfall erhöht den CET1 Bedarf entsprechend. Shortfall bedeutet in 

diesem Zusammenhang, dass AT1-/Tier 2-Anforderungen, die nicht durch AT1-/Tier 2-Kapital 

abgedeckt werden können, durch CET1 erfüllt werden. 

Der Tier 1 Kapitalbedarf ergibt sich in Höhe von 12,44% (Säule 1 Anforderung von 6,00%, 

Säule 2 Tier 1 Anforderung von 1,69%, KPA von 3,50% und Säule 2 Kapitalempfehlung von 

1,25%).  

Der Gesamtkapitalbedarf beträgt 15,00% (Säule 1 Anforderung von 8,00%, Säule 2 Anforde-

rung von 2,25%, KPA von 3,50% und Säule 2 Kapitalempfehlung von 1,25%). 

Die Säule 2 Anforderung ist unverändert zu 2024 und liegt bei 2,25%. Der systemrelevante  

Institute Puffer hat sich im Vergleich zum Jahr 2024 von 0,90% auf 0,45% ab 01.01.2025 

reduziert. Darüber hinaus soll ab 01.07.2025 für die Teilrisikoposition Gewerbeimmobilienkre-

dite ein sektoraler Systemrisikopuffer iHv 1% festgelegt werden. Diese Einführung sowie ein 

Managementpuffer werden in der Kapitalplanung und -limitierung bereits berücksichtigt. 

Als Zentralorganisation des Volksbanken-Verbundes hat die VOLKSBANK WIEN die SREP-

Anforderungen auf konsolidierter Basis für alle Mitglieder des Volksbanken-Verbundes gem 

§ 30a BWG zu erfüllen. 

MREL Quote für den Volksbanken-Verbund 

Zur Gewährleistung der Wirksamkeit des bail-in tool und anderer durch die BRRD eingeführter 

Abwicklungsinstrumente muss der Volksbanken-Verbund auf konsolidierter Ebene den Min-

destbetrag an berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten erfüllen. Der SRB hat, umgesetzt 

mit Bescheid der FMA vom 18.04.2025, dem Volksbanken-Verbund vorgeschrieben, Eigen-

mittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (MREL) auf konsolidierter Basis in Höhe 

von 20,12% ihres Gesamtrisikobetrags (Total Risk Exposure Amount – TREA, zuzüglich dem 

Combined buffer Requirement) und 5,33% ihrer Gesamtrisikopositionsmessgröße (Leverage 

Ratio Exposure – LRE) seit 31.12.2024 zu erfüllen und danach jederzeit einzuhalten.  

Die VOLKSBANK WIEN AG als Zentralorganisation des Volksbanken-Verbundes hat im März 

2023 eine preferred senior Anleihe mit einem Emissionsvolumen von EUR 500 Mio platziert; 

mit 09.04.2024 mit Genehmigung der EZB vom 29.02.2024 ihr Kündigungsrecht der AT1 

Emission vom April 2019 ausgeübt und im Gegenzug am 21.03.2024 eine nachrangige (Tier 

2) Anleihe mit einem Emissionsvolumen von EUR 500 Mio platziert, gefolgt von einer weiteren 

nachrangigen (Tier 2) Emission mit Volumen von EUR 500 Mio am 04.09.2024. 

Die Schuldverschreibungen dienen unter anderem der Einhaltung der gesetzlichen MREL-

Bestimmungen und erfüllen die Vorgaben des § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG.  

 

 

2 Der AzKP in Österreich wurde mit 0% festgelegt. Auf Basis des Exposures 2023 ergibt sich für nicht in Österreich belegene 

wesentliche Kreditrisikopositionen ein AzKP iHv 0,04%. 
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Kapitalpufferanforderungen für den Volksbanken-Verbund  

Die Emittentin und der Volksbanken-Verbund müssen jederzeit die kombinierte Kapitalpuffer-

Anforderung (KPA) iSd § 22a BWG in Form von CET1 Kapital erfüllen. Für den Volksbanken-

Verbund stellt diese die Summe aus der Kapitalpuffer-Anforderung für die Einhaltung (i) des 

Kapitalerhaltungspuffers iHv 2,5%, (ii) des antizyklischen Kapitalpuffers iHv 0,05% (iii) des 

Systemrisikopuffers iHv 0,5%, des Kapitalpuffers für Systemrelevante Institute (O-SII) iHv 

0,45%, gemäß des Artikels 92(3) CRR berechneten Gesamtrisikobetrags, dar. Für die 

VOLKSBANK WIEN AG gelten der Kapitalerhaltungspuffer iHv 2,5% und der antizyklische 

Kapitalpuffer für in Österreich belegene wesentliche Kreditrisikopositionen iHv 0%. 

4.4.4 Rating 

Fitch Ratings – a branch of Fitch Ratings Ireland Limited ("Fitch") hat am 21.05.2025 das Rating 

für den Volksbanken-Verbund, das auf jedes einzelne Mitglied des Volksbanken-Verbundes 

anwendbar ist, wie folgt aktualisiert: von "BBB+/Ausblick Stabil" auf "BBB+/Ausblick Negative" 

für das "Long Term Issuer Default Rating", das "Viability Rating" wurde mit „bbb+" bestätigt (zu 

Fitch siehe unten).  

Detaillierte Informationen zum Rating können auf der Webseite der Emittentin (www .volks-

bank-stmk.at, derzeit unter: "Private/Investor Relations/Kundeninformationen/Rating Volksban-

ken-Verbund") abgerufen werden.  

Allgemeine Informationen zur Bedeutung des Ratings und zu den Einschränkungen, die im Zu-

sammenhang damit beachtet werden müssen, können auf der Webseite von Fitch (www .fit-

chratings.com) abgerufen werden.  

Fitch hat die Geschäftsanschrift in Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main 

(Amtsgericht Frankfurt – HRB 117946).  

Fitch ist gemäß der Verordnung (EG) Nr 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 16.09.2009 über Ratingagenturen rechtswirksam registriert. 

Ein Rating ist keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Schuldverschreibungen 

und kann jederzeit von der Rating Agentur ausgesetzt, geändert oder entzogen werden. 

Für die Schuldverschreibungen ist zum Zeitpunkt der Prospektbilligung kein Rating vorgese-

hen. In Zukunft kann aber ein Rating für die Schuldverschreibungen beantragt werden. Ein 

allfälliges Rating der Schuldverschreibungen wird in den Endgültigen Bedingungen angegeben. 

4.4.5 Angaben zu wesentlichen Veränderungen in der Schulden- und Finanzierungsstruktur 

der Emittentin seit dem letzten Geschäftsjahr  

Seit dem letzten Geschäftsjahr haben sich keine wesentlichen Änderungen in der Schulden- 

und Finanzierungsstruktur der Emittentin ergeben. 

4.4.6 Beschreibung der erwarteten Finanzierung der Tätigkeiten der Emittentin  

Das Refinanzierungs- und Liquiditätsprofil der Emittentin entspricht und wird ihrem Geschäfts-

modell entsprechen, welches sich vorwiegend auf das Privat- und Firmenkundengeschäft in 
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Österreich konzentriert und konzentrieren wird. Dementsprechend sind und werden die Haupt-

finanzierungsquellen in der Reihenfolge ihrer Bedeutung Kunden- und Spareinlagen und Re-

finanzierung über die Zentralorganisation. 

4.5 GESCHÄFTSÜBERBLICK 

4.5.1 Haupttätigkeitsfelder  

Die Emittentin ist vor allem in folgenden Geschäftsfeldern tätig:  

• Kreditgeschäft; 

• Einlagengeschäft; 

• Wertpapierdepotgeschäft; 

• Privatkundengeschäft,  

• Kommerzkundengeschäft. 

Die Emittentin ist ein regionales Kreditinstitut mit folgendem Gesellschaftszweck und Gegen-

stand des Unternehmens:  

(1) Die Emittentin betreibt ihr Unternehmen mit förderwirtschaftlicher Zielsetzung. Sie ver-

wirklicht ihre förderwirtschaftliche Zielsetzung im Verbund der gewerblichen Genossen-

schaften nach dem System Schulze-Delitzsch sowie im Volksbanken-Verbund der 

Volksbanken nach § 30a BWG als der Zentralorganisation zugeordnetes Kreditinstitut. 

Zentralorganisation ist die VOLKSBANK WIEN AG mit Sitz in Wien. Gesetzlicher Revi-

sionsverband ist der Österreichische Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch). 

(2) Zweck der Emittentin ist innerhalb der aktiengesetzlichen Schranken im Wesentlichen 

die Förderung des Erwerbes und der Wirtschaft ihrer Aktionäre sowie der Mitglieder der 

vermögensverwaltenden Eigentümergenossenschaften mit Förderungsleistungen, wie 

sie die einbringenden Genossenschaften bisher selbst erbracht haben, durch das viel-

fältige Leistungsangebot einer Universalbank. 

(3) Die Emittentin wird daher als Gesamtrechtsnachfolgerin der VOLKSBANK GRAZ 

BRUCK e.Gen, der Volksbank für die Süd- und Weststeiermark eG, der VOLKSBANK 

für den Bezirk Weiz registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, der Volks-

bank Obersteiermark e.Gen. und der Volksbank Süd-Oststeiermark e.Gen. ihre Ge-

schäftstätigkeit so gestalten, dass die durch ihre Rechtsvorgängerinnen angestrebten 

Ziele unter Bedachtnahme auf deren Rechtsform und Aufgaben als Genossenschaft 

weiterverfolgt werden. 

(4) Gegenstand des Unternehmens der Emittentin ist:  

a) die Entgegennahme fremder Gelder zur Verwaltung oder als Einlage (Einlagenge-

schäft) - § 1 Abs. 1 Z 1 BWG;  

b) die Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und des Abrechnungsver-

kehrs in laufender Rechnung für andere (Girogeschäft) - § 1 Abs. 1 Z 2 BWG;  

c) der Abschluss von Geldkreditverträgen und die Gewährung von Gelddarlehen (Kre-

ditgeschäft) -§ 1 Abs. 1 Z 3 BWG;  
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d) der Kauf von Schecks und Wechseln, insbesondere die Diskontierung von Wechseln 

(Diskontgeschäft) - § 1 Abs. 1 Z 4 BWG:  

e) die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren für andere (Depotgeschäft) - § 1 

Abs. 1 Z 5 BWG;  

f) die Ausgabe und Verwaltung von Zahlungsmitteln wie Kreditkarten, Bankschecks 

und Reisechecks - § 1 Abs. 1 Z 6 BWG;  

g) der Handel auf eigene oder fremde Rechnung mit  

•  ausländischen Zahlungsmitteln (Devisen- und Valutengeschäft) - § 1 Abs. 1 Z 7 

lit a BWG; • Geldmarktinstrumenten - § 1 Abs. 1 Z 7 lit b BWG;  

•  Finanzterminkontrakten (Futures) einschließlich gleichwertigen Instrumenten mit 

Barzahlung und Kauf- und Verkaufsoptionen auf die in Punkt eins und Punkt vier 

bis sechs genannten Instrumente einschließlich gleichwertigen Instrumenten mit 

Barzahlung (Termin- und Optionsgeschäft) - § 1 Abs. 1 Z 7 lit c BWG;  

•  Zinsterminkontrakten, Zinsausgleichsvereinbarungen (Forward Rate Agree-

ments, FRA), Zins- und Devisenswaps sowie Swaps auf Substanzwerte oder Ak-

tienindices ("equity swaps") - § 1 Abs. 1 Z 7 lit d BWG;  

•  Wertpapieren (Effektengeschäft) - § 1 Abs. 1 Z 7 lit e BWG;  

•  und von Punkt zwei bis fünf abgeleiteten Instrumenten, sofern der Handel nicht 

für das Privatvermögen erfolgt - § 1 Abs. 1 Z 7 lit f BWG.  

h)  die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Haftungen für andere, 

sofern die übernommene Verpflichtung auf Geldleistungen lautet (Garantiegeschäft) 

- § 1 Abs. 1 Z 8 BWG;  

i)  die Ausgabe anderer festverzinslicher Wertpapiere zur Veranlagung des Erlöses in 

anderen Bankgeschäften (sonstiges Wertpapieremissionsgeschäft) - § 1 Abs. 1 Z 

10 BWG;  

j)  die Teilnahme an der Emission Dritter eines oder mehrerer der in lit g Punkt zwei bis 

sechs genannten Instrumente und die diesbezüglichen Dienstleistungen (Loroemis-

sionsgeschäft) - § 1 Abs. 1 Z 11 BWG;  

k) der Ankauf von Forderungen aus Warenlieferungen oder Dienstleistungen, die Über-

nahme des Risikos der Einbringlichkeit solcher Forderungen - ausgenommen die 

Kreditversicherung — und im Zusammenhang damit der Einzug solcher Forderun-

gen (Factoringgeschäft) - § 1 Abs. 1 Z 16 BWG;  

l) der Betrieb von Geldmaklergeschäften im Interbankenmarkt - § 1 Abs. 1 Z 17 BWG:  

m) die Vermittlung von Geschäften nach  

•  lit a, ausgenommen durch Unternehmen der Vertragsversicherung - § 1 Abs. 1 Z 

18 lit a BWG;  

•  lit c, ausgenommen die im Rahmen der Gewerbe der Immobilienmakler und der 

Vermittlung von Personalkrediten, Hypothekarkrediten und Vermögensberatung 

vorgenommene Vermittlung von Hypothekar- und Personalkrediten- § 1 Abs. 1 Z 

18 lit b BWG;  

•  lit g, erster Punkt, soweit diese das Devisengeschäft betrifft - § 1 Abs. 1 Z 18 lit c 

BWG; 5/24  

•  lit h - § 1 Abs. 1 Z 18 lit d BWG;  
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n) die Erbringung folgender Wertpapierdienstleistungen:  

• die Anlageberatung in Bezug auf Finanzinstrumente;  

•  die Portfolioverwaltung durch Verwaltung von Portfolios auf Einzelkundenbasis 

mit einem Ermessensspielraum im Rahmen einer Vollmacht des Kunden, sofern 

das Kundenportfolio ein oder mehrere Finanzinstrumente enthält;  

• Annahme und Übermittlung von Aufträgen, sofern diese Tätigkeit ein oder meh-

rere Finanzinstrumente zum Gegenstand haben.  

o) die Ausgabe von elektronischem Geld (E-Geldgeschäft 

(5) Als zugeordnetes Kreditinstitut (§ 30a BWG) hat die Emittentin sämtliche gesetzlichen, 

satzungsmäßigen und vertraglichen Pflichten als Mitglied des Volksbanken-Verbundes 

zu erfüllen, insbesondere am Liquiditäts- und Haftungsverbund teilzunehmen und den 

Weisungen der Zentralorganisation (§ 30a BWG) Rechnung zu tragen. Verfügbare 

Geldbestände sind nach Maßgabe der Regelungen im Volksbanken-Verbund (§ 30a 

BWG) bei der Zentralorganisation anzulegen. 

(6) Die Emittentin ist weiters nach Maßgabe von Punkt 3.5 der Satzung berechtigt,  

Zweig-, Zahl-, Annahmestellen oder andere der Verfolgung des Gesellschaftszwecks 

dienende Einrichtungen zu schaffen und zu betreiben. 

(7) Des Weiteren ist die Emittentin nach Maßgabe von Punkt 3.5 berechtigt, Instrumente 

des harten Kernkapitals, Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals und Instrumente 

des Ergänzungskapitals nach Maßgabe der Bestimmungen des BWG und der CRR 

aufzunehmen. 

(8) Die Emittentin betreibt ferner im Rahmen der devisenrechtlichen Vorschriften den Han-

del mit Münzen und Medaillen sowie mit Barren aus Edelmetallen, die Vermietung von 

Schrankfächern (Safes) unter Mitverschluss durch die Vermieterin, die Bausparkassen-

beratung und die Vermittlung von Bausparverträgen, die Versicherungsvermittlung, 

Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung, die Vermögensberatung und 

-verwaltung, Geschäftsstellen von Kraftfahrerorganisationen, den Vertrieb von Spielan-

teilen behördlich genehmigter Glücksspiele sowie Ausspielungen gemäß Glücksspiel-

gesetz und das Reisebürogeschäft, jeweils nach Maßgabe der diesbezüglichen gesetz-

lichen Vorschriften. Sie kauft, verkauft, mietet, pachtet, verpachtet und verwaltet, ver-

mittelt Liegenschaften und Mobilien. Darüber hinaus betreibt die Emittentin alle sonsti-

gen gemäß § 1 Abs. 2 und 3 BWG zulässigen Tätigkeiten. 

(9) Die Emittentin ist zu allen Geschäften berechtigt, die geeignet sind, die Erreichung des 

Gesellschaftszweckes unmittelbar oder mittelbar zu fördern. 

(10) Weiters ist die Emittentin berechtigt, nach Maßgabe von Punkt 3.5 der Satzung im In- 

und Ausland Zweigniederlassungen zu errichten, sich an anderen Unternehmungen 

jeglicher Rechtsform zu beteiligen, Unternehmungen zu erwerben, zu errichten, Vertre-

tungen zu übernehmen und Interessensgemeinschaftsverträge einzugehen oder die 

Geschäfts- oder Betriebsführung von Unternehmen auch im Namen und auf Rechnung 

Dritter zu übernehmen. 
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4.5.2 Hauptmärkte 

Der wichtigste geographische Markt der Emittentin ist das Bundesland Steiermark, Österreich. 

Die Hauptgeschäftsstelle findet sich dabei in Graz. 

4.5.3 Grundlage für etwaige Angaben der Emittentin zu ihrer Wettbewerbsposition 

Trifft nicht zu. 

4.6 ORGANISATORISCHE STRUKTUR  

4.6.1 Volksbanken-Verbund  

Siehe die durch Verweis aufgenommenen im Programm zur Begebung von Schuldverschrei-

bungen der VOLKSBANK WIEN AG (der "Basisprospekt 2025") vom 19.05.2025 und in etwa-

igen Nachträgen enthaltenen Abschnitte (4.6 ORGANISATORISCHE STRUKTUR).Aufgrund 

der starken gegenseitigen Verflechtungen im Volksbanken-Verbund und einer Reihe von auf-

sichtsrechtlichen Anforderungen, die auf Ebene des Volksbanken-Verbundes oder von der 

VOLKSBANK WIEN AG als Zentralorganisation erfüllt werden müssen, besteht für die Emit-

tentin eine Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Situation der anderen Mitglieder des Volks-

banken-Verbundes. 

4.7 TRENDINFORMATIONEN  

Mit Ausnahme der im Punkt 4.4.3 "Jüngste Ereignisse, die für die Emittentin eine besondere 

Bedeutung haben und die in hohem Maße für eine Bewertung der Solvenz der Emittentin 

relevant sind" dargestellten Ereignisse, hat es keine wesentlichen Verschlechterungen in den 

Aussichten der Emittentin und keine wesentlichen Änderungen der Finanz- und Ertragslage 

seit dem Datum des letzten veröffentlichten geprüften Jahresabschluss per 31.12.2024 gege-

ben. 

Als bekannte Trends, welche die Aussichten der Emittentin und der Branche, in der sie ihre 

Geschäftstätigkeit ausübt, beeinflussen, sind das herausfordernde makroökonomische Um-

feld und die weiterhin schwierigen Bedingungen an den Finanz- und Kapitalmärkten sowie 

allgemeine Verwerfungen an den Immobilienmärkten anzusehen.  

Bedeutend für die österreichische Konjunktur bleiben der Krieg in der Ukraine und damit ver-

bunden neue Inflationsschübe, hinzu kommt der Konflikt im Nahen Osten, der im Falle der 

Ausweitung in andere Regionen die gerade wieder hergestellten internationalen Lieferketten 

gefährdet. Eine länger dauernde Hochinflationsphase oder Industrieschwäche bergen zudem 

Risiken für den Export- und Arbeitsmarkt. Diese Entwicklungen hatten in der Vergangenheit 

und können möglicherweise auch in der Zukunft negative Auswirkungen auf die Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben, insbesondere auch auf ihre Kapitalkosten.  

Der Oberste Gerichtshof Österreichs erkannte mit Entscheidung vom 23.01.2025 in einem 

Verbandsklageverfahren über die Zulässigkeit der von einer österreichischen Bank bei Ver-

braucherkreditverträgen eingehobenen Bearbeitungsgebühr. In dieser Entscheidung (7 Ob 
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169/24i) beurteilte der OGH die Verrechnung solcher Kreditbearbeitungsgebühren im Ver-

braucherbereich weiterhin als prinzipiell zulässig. In der Entscheidung kritisiert der Gerichtshof 

die Art und Weise der Berechnung des Kreditbearbeitungsentgelts, nämlich die prozentuelle 

Berechnung. Aufgrund des abstrakten Charakters des Verbandsverfahrens bewirkte die Ent-

scheidung keine unmittelbare Rückzahlung von Bearbeitungsgebühren an die Kreditnehmer. 

Vor dem Hintergrund weiterer anhängiger Verfahren zur Zulässigkeit solcher Entgelte ist von 

einer fortschreitenden Entwicklung der Rechtslage auszugehen. Die konkreten Auswirkungen 

der Entscheidung auf die Emittentin werden weiter beobachtet. 

Darüber hinaus können sich Änderungen des aufsichtsrechtlichen Umfelds oder Initiativen zur 

Durchsetzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen negativ auf die Emittentin auswirken. Neue 

Herausforderungen können sich dabei auch beim Management von Nachhaltigkeitsrisiken in 

Bezug auf Klima, Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung ergeben, da die bestehenden 

gesetzlichen Vorgaben Unternehmen dazu verpflichten, neben dem Risikomanagement auch 

Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken zu beachten. Insbesondere können neue gesetzli-

che oder aufsichtsrechtliche Erfordernisse und eine Änderung der als erforderlich erachteten 

Vorgaben für Eigenmittel, Liquidität und Verschuldungsquote zu höheren Anforderungen und 

Quoten für Eigenmittel und Liquidität führen. Ebenso stellen weitere Regulierungsmaßnahmen 

(wie zB erweiterte Finanzmarktregeln durch MIFID II, MiFIR, BRRD, etc) große Herausforde-

rungen für die Emittentin und die Finanzbranche dar.  

4.8 ERWARTETER ODER GESCHÄTZTER GEWINN  

Die Emittentin hat keine Gewinnprognosen oder Gewinnschätzungen in den Prospekt aufge-

nommen. 

4.9 VERWALTUNGS-, LEITUNGS- UND AUFSICHTSORGANE 

4.9.1 Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane  

NAME FUNKTIONEN außerhalb der Emittentin 

VORSTAND  

GD DI Monika Cisar-Leibetseder Aufsichtsrat 

Vorsitzende des Vorstandes Volksbanken-Beteiligungsgesellschaft m.b.H. 

Ing. Hannes Zwanzger Vorstand 

Stellvertreter der Vorsitzenden Volksbank Vertriebs- und Marketing eG 

 Aufsichtsrat 

 Volksbanken - Versicherungsdienst - Gesell-

schaft m.b.H. in Liqu. 

 Vizepräsidentin im Präsidium des ÖGV 

(Funktionsdauer: 1 Jahr) 

AUFSICHTSRAT  

http://gb.m086/WirtschaftsCompass/profile/company/5db25b73-34eb-4b90-b84d-8ac01ca0577e
http://gb.m086/WirtschaftsCompass/profile/company/5db25b73-34eb-4b90-b84d-8ac01ca0577e
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Mag. Gerald Pilz Gesellschafter und Geschäftsführer 

Vorsitzender des Aufsichtsrats P. & R. Wirtschaftstreuhand GmbH 

 p5 Steuerberatungs GmbH 

 PMSCS Regional Franchise Services GmbH 

 Gesellschafter 

 Pilz Immobilien GmbH 

 Unbeschränkt haftender Gesellschafter 

 GC Immobilien OG 

 Miteigentumsgemeinschaft Pilz & Rath OG, 

 Kommanditist 

 Apotheke Mag.pharm Renate Leeb KG 

 Pilz + Rath Steuer- und Wirtschaftsberatungs 

GmbH & Co KG 

 Tennishalle Gleisdorf KG 

 Geschäftsführer 

 PMSCS Regional Franchise Services GmbH 

 Aufsichtsrat 

 RINGANA Holding GmbH 

DI Josef Schriebl Gesellschafter und Geschäftsführer 

1. Stellvertreter des Vorsitzenden ARTiMO Immobilien GmbH 

 Artivo Planung + Bauleitung Gmbh 

 Designfabrik gmbH 

Mag. Mario Kleissner 

2. Stellvertreter des Vorsitzenden 

Geschäftsführer 

"Rottenmanner Bauträgergesellschaft" Ge-

sellschaft m.b.H. 

 DAG - Dienstleistungen am Gebäude - Ge-

sellschaft m.b.H. 

 Immobilien Josef Suppan GmbH 

 Vorstand 

 Rottenmanner Siedlungsgenossenschaft 

gemeinnützige eGen m.b.H. 

 Siedlungsgenossenschaft Donawitz ge-

meinnützige registrierte Wohnbaugenos-

senschaft mit beschränkter Haftung 

Reinhard Allmer - 

Mitglied  

Mag. Beatrix Doppler 

Mitglied 

Unbeschränkt haftender Gesellschafter 

und Geschäftsführer 

 Hötzl + Partner GmbH Wirtschaftsprüfer + 

Steuerberater 

 Kommanditist 

 Mag. pharm. Alexandra Fuchsbichler KG 

Dipl.Ing. Gerald Fleischmann 

Mitglied 

Vorstand 

Volksbank Vertriebs- und Marketing eG 

http://gb.m086/WirtschaftsCompass/profile/company/a9707f16-dbe7-41f3-861c-f22dcf936f3a
http://gb.m086/WirtschaftsCompass/profile/company/9ac02b96-dcdc-48e8-a396-e002e50f0d30
http://gb.m086/WirtschaftsCompass/profile/company/24651f90-dad7-41cd-893a-4ed7156682b2
http://gb.m086/WirtschaftsCompass/profile/company/eee39ce0-3683-4d73-942b-64f25dc9c553
http://gb.m086/WirtschaftsCompass/profile/company/bcdf61c7-5af5-42ad-b8e8-7cdf90c96075
http://gb.m086/WirtschaftsCompass/profile/company/bcdf61c7-5af5-42ad-b8e8-7cdf90c96075
http://gb.m086/WirtschaftsCompass/profile/company/7b390d09-5645-4d22-ada9-0d29e81c35f3
http://gb.m086/WirtschaftsCompass/profile/company/8e09ae9b-eb47-46cc-bf1e-4b1fed6d569c
http://gb.m086/WirtschaftsCompass/profile/company/27193553-c537-4f9f-b7cb-039998b52172
http://gb.m086/WirtschaftsCompass/profile/company/785e35f7-a33d-4aa1-81cc-c9f2f5034328
http://gb.m086/WirtschaftsCompass/profile/company/48e7b1a0-49ac-4ec1-b663-2f0fe2244861
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(Vorsitzender) 

 Abwickler, Liquidator 

 VB Rückzahlungsgesellschaft mbH in Liqu. 

(Firma am 19.08.2023 gelöscht) 

 Aufsichtsrat 

 Volksbank Steiermark AG 

 ARZ Allgemeines Rechenzentrum GmbH 

(Vorsitzender) 

 Österreichische Beamtenversicherung,  

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 

 Volksbank Kärnten eG 

Volksbanken Holding eGen (Vors.Stv.) 

 Beirat 

 TeamBank AG Nürnberg 

 Mitglied Exekutivkomitee 

 Confédération Internationale des Banques 

Populaires (CIBP) 

 Vorsitzender des Lenkungsausschusses 

 Volksbank Akademie 

 Mitglied der Spartenkonferenz 

 Bundessparte Bank und Versicherung der 

WKÖ 

Renate Friedl  

Mitglied, vom Betriebsrat delegiert  

Claudia Hinterleitner - 

Mitglied, vom Betriebsrat delegiert  

MMag. Kathrin Graschi-Raffler Gesellschafter und Geschäftsführer 

Mitglied 

 

 

SBT Steuerberatungs GmbH 

SBT Wirtschaftsprüfungs GmbH 

Kommanditist 

 SBT Steuerberatungs GmbH & Co KG 

  

Mag. Ing. Angelika Weber, BSc 

Mitglied 

Geschäftsführer und Gesellschafter 

Axtesys GmbH 

Mag. Theodor Größing 

Mitglied 

Unbeschränkt haftender Gesellschafter 

Öffentlicher Notar Mag. Theodor Größing 

und Partner 

 Vorstand 

 A.S.M.E. Familien Privatstiftung 

 FIDES Privatstiftung 

 Orthuber Privatstiftung 

Edit Veitschegger -  

Mitglied, vom Betriebsrat delegiert  

Quelle: Eigene Aufzeichnungen der Emittentin 
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Die Geschäftsanschrift aller Mitglieder des Vorstandes und Aufsichtsrates lautet Schmied-

gasse 31, 8010 Graz, Österreich. 

4.9.2 Interessenkonflikte 

Die Mitglieder des Vorstandes, des Aufsichtsrates und des oberen Managements der Emit-

tentin haben neben ihrer Funktion bei der Emittentin zum Teil noch weitere Funktionen inne. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich aus Doppelfunktionen von Mitgliedern des 

Vorstandes, des Aufsichtsrats und/oder des oberen Managements der Emittentin in anderen 

Organisationen und Unternehmen Interessenkonflikte ergeben, die zu Entscheidungen füh-

ren, die nicht im Interesse der Emittentin und/oder den Wertpapierinhabern liegen. 

Hinsichtlich der oben aufgelisteten Personen hat die Emittentin keine Kenntnis von Interes-

senkonflikten zwischen deren Verpflichtungen gegenüber der Emittentin und ihren privaten 

oder sonstigen Interessen. 

4.10 HAUPTAKTIONÄRE DER EMITTENTIN 

4.10.1 Hauptaktionäre  

Als Aktiengesellschaft befindet sich die Emittentin im Eigentum ihrer Aktionäre. Die Aktionäre 

können durch aktienrechtliche Bestimmungen sowohl in der Hauptversammlung als auch über 

ihre Vertreter im Aufsichtsrat und in dessen Ausschüssen einen Einfluss auf die Emittentin 

ausüben. 

Aktionäre der Emittentin zum Stichtag 31.07.2025 % 

VB-Beteiligungsgenossenschaft für die Süd-/Weststeiermark & Graz eG 32,88 

VB-Beteiligungsgenossenschaft der Obersteiermark eG 20,72 

VB-Beteiligungsgenossenschaft Süd-Oststeiermark eG 19,07 

VB-Beteiligungsgenossenschaft für den Bezirk Weiz eG 7,49 

VOLKSBANK WIEN AG 5,11 

Volksbank Oberösterreich AG 4,62 

Volksbank Tirol AG 2,37 

Volksbank Salzburg eG 2,00 

Volksbank Niederösterreich AG 1,71 

VOLKSBANK VORARLBERG e. Gen. 1,49 

Volksbank Kärnten eG 1,25 

Österreichische Ärzte- und Apothekerbank AG 0,93 

VB Verbund-Beteiligung eG 0,36 

(Quelle: Eigene Angaben der Emittentin) 

Der VB-Beteiligungsgenossenschaft für die Süd-/Weststeiermark & Graz eG werden aufgrund 

ihres Anteils von 32,88% Kontroll- und Einflussrechte beigemessen. Darüber hinaus verfügen 

die VB-Beteiligungsgenossenschaft der Obersteiermark eG und die VB-

Beteiligungsgenossenschaft Süd-Oststeiermark eG mit einem Anteil von mehr als 10% jeweils 

über eine qualifizierte Beteiligung. 

http://gb.m086/WirtschaftsCompass/profile/company/0de1ef4b-43c5-4cd6-a087-235699bb5af5
http://gb.m086/WirtschaftsCompass/profile/company/8ff9088a-79b1-4a5b-bc49-75f7991f24c4
http://gb.m086/WirtschaftsCompass/profile/company/b0fbe98a-f4a4-4137-9694-cd2e311dfb4c
http://gb.m086/WirtschaftsCompass/profile/company/cf95a069-45cd-47fd-9a80-88ac968dbb15
http://gb.m086/WirtschaftsCompass/profile/company/ca8ea796-7656-4749-84ad-c9f7e0a54abc
http://gb.m086/WirtschaftsCompass/profile/company/983d2411-4c76-4a27-8e9c-38b3500411ca
http://gb.m086/WirtschaftsCompass/profile/company/63e9a255-c4c5-493d-8a0f-9f77f3c0d507
http://gb.m086/WirtschaftsCompass/profile/company/a1732a6c-15b6-4ea3-ba5a-66b05aac2c1d
http://gb.m086/WirtschaftsCompass/profile/company/ce6f4c4b-3e5e-4f68-8a4d-6bdf48dbf588
http://gb.m086/WirtschaftsCompass/profile/company/ecd1a85f-8df0-4e89-bf36-27342acc1f75
http://gb.m086/WirtschaftsCompass/profile/company/bb551048-8640-47b5-bd0c-243ac1275555
http://gb.m086/WirtschaftsCompass/profile/company/0de1ef4b-43c5-4cd6-a087-235699bb5af5
http://gb.m086/WirtschaftsCompass/profile/company/8ff9088a-79b1-4a5b-bc49-75f7991f24c4
http://gb.m086/WirtschaftsCompass/profile/company/8ff9088a-79b1-4a5b-bc49-75f7991f24c4
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An der Emittentin bestehen außerhalb der oben dargestellten Aktionärsstruktur keine unmit-

telbaren oder mittelbaren Beteiligungen oder Beherrschungsverhältnisse.  

4.10.2 Vereinbarungen betreffend Veränderungen der Beherrschung der Emittentin 

Aus Sicht des Vorstandes der Emittentin sind abgesehen vom österreichischen Aktienrecht 

Maßnahmen zur Verhinderung des Missbrauchs der Kontrolle nicht erforderlich. Darüber hin-

aus sind der Emittentin auch keine Vereinbarungen bekannt, deren Ausübung zu einem spä-

teren Zeitpunkt zu einer Veränderung bei der Kontrolle der Emittentin führen kann. 

4.11 FINANZINFORMATIONEN ÜBER DIE VERMÖGENS-, FINANZ- UND 
ERTRAGSLAGE DER EMITTENTIN  

4.11.1 Historische Finanzinformationen  

Die jüngsten geprüften Finanzinformationen stammen aus dem geprüften Jahresabschluss 

nach UGB zum 31.12.2024 der Emittentin, welcher in den Anhang ./A aufgenommen ist; der 

geprüfte Jahresabschluss nach UGB um 31.12.2023 ist als Anhang ./B und die geprüfte Geld-

flussrechnung sowie die Eigenkapitalveränderungsverrechnung sind als Anhang ./C aufge-

nommen.  

Die nachfolgenden Positionen der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung (die "GuV") 

stellen Auszüge aus dem geprüften Jahresabschluss nach UGB zum 31.12.2024 dar.  

Bilanz in EUR Tausend 31.12.2024 31.12.2023 

Forderungen an Kreditinstitute  297.209 278.998 

Forderungen an Kunden 2.419.137 2.422.321 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 334.774 476.298 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 2.143.749 2.052.582 

Verbriefte Verbindlichkeiten 37.026 - 

Eigenkapital *) 293.738 275.037 

Bilanzsumme 2.834.888 2.825.768 

 

GuV in EUR Tausend 1-12/2024 1-12/2023 

Nettozinsertrag 69.897 74.381 

Betriebserträge 105.430 104.783 

Betriebsaufwendungen -62.333 -58.943 

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 22.774 43.809 

Jahresüberschuss 20.343 40.258 

Jahresgewinn 2.373 2.258 

(Quelle: geprüfter Jahresabschluss (UGB) der Emittentin zum 31.12.2024, Zahlen sind auf Tausend EUR 
gerundet.) 

*) Das Eigenkapital errechnet sich aus der Summe des Fonds für allgemeine Bankrisken, des gezeichneten Kapitals, 
der Kapitalrücklagen, der Gewinnrücklagen, der Haftrücklage gem § 57 Abs 5 BWG, dem Bilanzgewinn, dem Er-
gänzungskapital gem. Teil 2 Titel 1 Kapital 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und dem zusätzlichem Kernkapital 
gem Teil 2 Titel1 Kapitel 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. 

Eigenmittel der Emittentin  
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Die Eigenmittel betrugen zum 31.12.2024 EUR290,5 Mio. (31.12.2023 EUR 274,5 Mio). Die 

Eigenmittelquote bezogen auf das Gesamtrisiko zum 31.12.2024 errechnet sich mit 19,03% 

(31.12.2023: 17,99%). Das Kernkapital betrug zum 31.12.2024 EUR 290,2 Mio (31.12.2023 

EUR 274 Mio). Die Kernkapitalquote bezogen auf das Gesamtrisiko zum 31.12.2024 errech-

net sich mit 19,01% (31.12.2023: 17,95%). 

Kapitalerhöhungen Das Grundkapital der Emittentin beträgt zum 31.12.2024 TEUR 69.504 

und ist somit unverändert zum 31.12.2023. 

Kapitalflussrechnung  

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Kapitalflussrechnung der Emittentin zu den Ge-

schäftsjahren 2024 sowie 2023 und deren Quellen: 

KAPITALFLUSSRECHNUNG 
(in EUR) 2024 2023 

   

Ergebnis vor Steuern (EGT) 22.774.465,72 43.809.886,04 

   

Im Jahresüberschuss enthaltene zahlungsunwirk-
same Posten   

+/- Abschreibungen auf Finanz- und Sachanlagen 1.792.755,50 2.271.821,03 

+/- Zuschreibungen auf Finanz- und Sachanlagen -1.176.621,23 -6.302.370,65 

+/- Ergebnis aus der Veräußerung von Finanz- und 
Sachanlagen 

-1.462,46 -21.008,40 

+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen 722.452,79 1.307.546,86 

+/- Zunahme/Abnahme von Risikovorsorgen 21.266.448,86 8.509.062,74 

- Zinsergebnis -69.897.493,55 -74.381.670,23 

- Dividenden -5.596.605,11 -516.107,20 

+/- sonstige Anpassungen 1.499.125,53 88.700,78 

Summe der zahlungsunwirksamen Posten und sons-
tigen Anpassungen -51.391.399,67 -69.044.025,07 

Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkei-
ten aus operativer Geschäftstätigkeit nach Korrektur 
um zahlungsunwirksame Bestandteile 

 

 
+/- Abnahme/Zunahme Forderungen an Kreditinsti-
tute 

-18.230.780,16 -13.417.040,02 

+/- Abnahme/Zunahme Forderungen an Kunden -20.042.994,14 -36.436.709,34 

+/- Abnahme/Zunahme Sonstige Aktiva -710.725,02 -1.616.770,16 

+/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen-
über Kreditinstituten 

-139.890.625,27 -195.751.583,01 

+/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegen-
über Kunden 

88.187.049,72 197.048.382,71 

+/- Zunahme/Abnahme Verbriefte Verbindlichkeiten 37.000.000,00 -460.000,00 

+/- Zunahme/Abnahme Sonstige Passiva 5.245.172,51 200.944,27 

+/- Zunahme/Abnahme Rückstellungen -3.103.990,41 -1.094.341,87 

Gezahlte Steuern -1.066.970,98 -1.898.198,40 

Erhaltene Steuern 31.687,62 159.337,39 

Erhaltene Zinsen 119.181.817,16 108.954.978,26 

Gezahlte Zinsen -46.812.356,74 -28.962.000,88 

erhaltene Dividende 4.197.546,40 516.107,20 

Cash-Flow aus operativer Geschäftstätigkeit -4.632.103,26 2.008.967,12 

   

Mittelzufluss aus der Veräußerung bzw. Tilgung von 3.298.111,25 1.665.021,49 

Wertpapieren   

Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unter-
nehmen 

10.596.748,59 1,00 

Sachanlagen 2.400,10 114.091,98 
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Mittelabfluss durch Investitionen in   

Wertpapieren -2.759.486,00 -1.804.771,80 

Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unter-
nehmen 

-312.441,31 0,00 

Sachanlagen -3.586.866,21 -2.218.832,65 

Cash-Flow aus Investitionstätigkeit 7.238.466,42 -2.244.489,98 

   

+ Einzahlungen Geschäftskapital 0,00 0,00 

- Auszahlungen Geschäftskapital 0,00 0,00 

- Dividendenzahlungen -1.651.917,11 -360.805,84 

+ Einzahlungen aus der Begebung von Nachrangka-
pital 

0,00 0,00 

- Auszahlungen aus der Begebung von Nachrangka-
pital 

0,00 0,00 

Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit -1.651.917,11 -360.805,84 

   

Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode  17.349.873,14 17.946.201,84 

Cash-Flow aus operativer Geschäftstätigkeit -4.632.103,26 2.008.967,12 

Cash-Flow aus Investitionstätigkeit 7.238.466,42 -2.244.489,98 

Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit -1.651.917,11 -360.805,84 

Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode 18.304.319,19 17.349.873,14 

(Quelle: Bericht über die Prüfung der Geldflussrechnung und der Eigenkapitalveränderungsrechnung iZm VO 
(EU) 2019/980 zum 31.12.2023 und 31.12.2024) 

4.11.2 Zwischeninformationen und sonstige Finanzinformationen 

Die Emittentin veröffentlicht keine Zwischeninformationen und sonstigen Finanzinformationen. 

4.11.3 Bestätigungsvermerke  

Die Bestätigungsvermerke der Abschlussprüfer über den geprüften Jahresabschluss 2024 

und den geprüften Jahresabschluss 2023 sind in den Prospekt in den Anhängen ./A und ./B 

aufgenommen.  

Der Abschlussprüfer, der Österreichische Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch), mit 

der Anschrift Löwelstraße 1, 1010 Wien, hat die geprüften Jahresabschlüsse der Emittentin 

zum 31.12.2024 und zum 31.12.2023 geprüft und mit uneingeschränkten Bestätigungsver-

merken versehen.  

Der Österreichische Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch) ist Mitglied der Vereini-

gung Österreichischer Revisionsverbände. 

4.11.4 Gerichts- und Schiedsgerichtsverfahren  

Die Emittentin ist an diversen Gerichtsverfahren sowohl auf Kläger- als auch auf der Beklag-

tenseite beteiligt. Diese Verfahren sind auf das laufende Bankgeschäft zurückzuführen. Das 

Ausmaß ist nicht ungewöhnlich. Der Ausgang dieser Verfahren wird sich voraussichtlich nicht 

erheblich auf die Finanzlage und Rentabilität der Bank auswirken. 

Darüber hinaus bestehen keine staatlichen Interventionen, Gerichts- oder Schiedsgerichtsver-

fahren (einschließlich derjenigen Verfahren, die nach Kenntnis der Emittentin noch anhängig 

sind oder eingeleitet werden könnten), die im Zeitraum der mindestens letzten zwölf Monate 
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bestanden/abgeschlossen wurden, und die sich erheblich auf die Finanzlage oder die Renta-

bilität der Emittentin auswirken bzw in jüngster Zeit ausgewirkt haben.    

4.11.5 Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage der Emittentin 

Die Aussichten der Emittentin haben sich seit dem Datum des letzten veröffentlichten geprüf-

ten Jahresabschlusses nicht wesentlich verschlechtert; ebenso hat die Emittentin seit dem 

letzten Geschäftsjahr keine wesentlichen Veränderungen in ihrer Finanzlage oder Handelspo-

sitionen festgestellt. 

4.12 WEITERE ANGABEN 

4.12.1 Grundkapital 

Das Grundkapital der Emittentin setzt sich zum Stichtag 31.12.2024 aus 695.044 Stückaktien 

mit einem Nominale von insgesamt TEUR 69.504 zusammen.  

4.12.2 Satzung und Statuten der Gesellschaft 

Die Emittentin ist im Firmenbuch unter FN 421966 eingetragen. Die Emittentin ist eine regio-

nale Bank und betreibt ihr Unternehmen gemäß § 3 der Satzung mit förderwirtschaftlicher 

Zielsetzung, Details siehe auch Punkt 4.5.1 "Haupttätigkeitsfelder". 

4.13 WESENTLICHE VERTRÄGE 

Siehe die durch Verweis aufgenommenen im Programm zur Begebung von Schuldverschrei-

bungen der VOLKSBANK WIEN AG (der "Basisprospekt 2024") vom 17.05.2024 und in etwa-

igen Nachträgen enthaltenen Abschnitte (4.6 ORGANISATORISCHE STRUKTUR). 

Abgesehen von den dort aufgelisteten Verträgen wurden von der Emittentin keine wichtigen 

Verträge außerhalb ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit abgeschlossen.  

4.14 EINSEHBARE DOKUMENTE 

Die Satzung der Emittentin und die geprüften Jahresabschlüsse 2024 und 2023 sind für zwölf 

Monate ab dem Tag der Billigung dieses Prospekts am Sitz der Emittentin, während der übli-

chen Geschäftszeiten, kostenlos verfügbar. 

Die Satzung ist unter folgendem Pfad veröffentlicht: www .volksbank-stmk.at, derzeit unter: 

"Investor Relations/Offenlegungen/Satzung der Volksbank Steiermark AG" 

Dieser Prospekt und etwaige Nachträge zum Prospekt werden unter folgendem Pfad veröf-

fentlicht und dort für mindestens zehn Jahre lang ab Prospektbilligung in elektronischer Form 

öffentlich zugänglich sein: www .volksbank-stmk.at, derzeit unter: "Börsen & Märkte/Ba-

sisprospekt". 

 

file://///m044.local/data/1st_Legal_Support/_UPDATE%20Prospekte%202024/VB%20Tirol/3.%20Einr.%20(xx.xx.2024)/www
file://///m044.local/data/1st_Legal_Support/_UPDATE%20Prospekte%202024/VB%20Tirol/3.%20Einr.%20(xx.xx.2024)/www
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5. ANLEIHEBEDINGUNGEN 

5.1 ANLEIHEBEDINGUNGEN 

 Die nachfolgenden Muster-Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen (die "Muster-An-

leihebedingungen") sind in 4 Ausgestaltungsvarianten aufgeführt: 

• Variante 1 umfasst Muster-Anleihebedingungen für Schuldverschreibungen mit fixem 

Zinssatz. 

• Variante 2 umfasst Muster-Anleihebedingungen für Nullkupon-Schuldverschreibungen. 

• Variante 3 umfasst Muster-Anleihebedingungen für Schuldverschreibungen mit variablem 

Zinssatz; und 

• Variante 4 umfasst Muster-Anleihebedingungen für Schuldverschreibungen mit fix zu va-

riablem Zinssatz oder fix zu fix Zinssatz. 

 Die Muster-Anleihebedingungen für jede Variante enthalten bestimmte weitere Optionen, die 

durch Instruktionen und Erklärungen in fetter, kursiver Schrift in eckigen Klammern innerhalb 

der Muster-Anleihebedingungen gekennzeichnet sind.  

 In den für eine Serie von Schuldverschreibungen maßgeblichen Endgültigen Bedingungen 

wird die Emittentin festlegen, welche der Varianten 1 bis 4 der Muster-Anleihebedingungen 

(einschließlich der jeweils enthaltenen bestimmten weiteren Optionen) für diese Serie von 

Schuldverschreibungen zur Anwendung kommt, indem entweder die betreffenden Angaben 

wiederholt werden (zB im Fall von Angeboten an Kleinanlegern) oder auf die betreffenden 

Optionen verwiesen wird.  

 Soweit die Emittentin zum Zeitpunkt der Billigung des Prospektes keine Kenntnis von be-

stimmten Angaben hatte, die auf eine Serie von Schuldverschreibungen anwendbar sind, ent-

halten die Muster-Anleihebedingungen Platzhalter oder Leerstellen in eckigen Klammern, die 

durch die Endgültigen Bedingungen vervollständigt werden.  

 Falls die maßgeblichen Endgültigen Bedingungen, die für eine einzelne Emission von Schuld-

verschreibungen anwendbar sind, nur auf die weiteren Optionen verweisen (zB im Falle von 

Angeboten an institutionelle Investoren), die im Satz der Muster-Anleihebedingungen der Op-

tion 1 bis 4 enthalten sind, ist folgendes anwendbar, die nachfolgenden Muster-Anleihebedin-

gungen sind gemeinsam mit dem Teil 1 der "Endgültigen Bedingungen", die die Muster-

Anleihebedingungen jeder Serie von Schuldverschreibungen ergänzen und konkretisieren, zu 

lesen. Die Muster-Anleihebedingungen und die Endgültigen Bedingungen bilden gegebenen-

falls zusammen die "Anleihebedingungen" der jeweiligen Serie von Schuldverschreibungen. 

Die Leerstellen in den auf die Schuldverschreibungen anwendbaren Bestimmungen dieser 

Muster-Anleihebedingungen gelten als durch die in den Endgültigen Bedingungen enthaltenen 

Angaben ausgefüllt, als ob die Leerstellen in den betreffenden Bestimmungen durch diese 

Angabe ausgefüllt wären, alternative oder wählbare Bestimmungen dieser Muster-Anleihebe-

dingungen, die in den Endgültigen Bedingungen nicht ausgefüllt oder gelöscht oder als nicht 

anwendbar erklärt sind, gelten als aus diesen Muster-Anleihebedingungen gelöscht; sämtliche 

auf die Schuldverschreibungen nicht anwendbare Bestimmungen dieser Anleihebedingungen 

(einschließlich der Anweisungen, Anmerkungen und der Texte in eckigen Klammern) gelten 

als aus diesen Anleihebedingungen gelöscht.  



 

 

71 

 Kopien der Anleihebedingungen sind auf der Webseite der Emittentin unter www .volksbank-

stmk.at, derzeit unter: "Börsen&Märkte/Eigenemissionen" oder kostenlos am Sitz der Emitten-

tin während der üblichen Geschäftszeiten verfügbar. 

5.1.1 Variante 1– Fixer Zinssatz 

§ 1 

(Währung. Form. Emissionsart. Stückelung. Verbriefung. Verwahrung) 

(1) Währung. Stückelung. Die Volksbank Steiermark AG (die "Emittentin") begibt gemäß den Best-

immungen dieser Anleihebedingungen (die "Anleihebedingungen") am (oder ab dem) [Datum 

des (Erst-)Begebungstags einfügen] (der "Begebungstag") im Wege einer [Emissionsart 

einfügen] Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen" und jede eine "Schuldver-

schreibung") in [festgelegte Währung einfügen] (die "festgelegte Währung") im Gesamt-

nennbetrag von [Gesamtnennbetrag einfügen] (in Worten: [Gesamtnennbetrag in Worten 

einfügen]) [mit Auf- und Abstockungsmöglichkeit] und mit einem Nennbetrag von je [Nennbe-

trag einfügen] (der "Nennbetrag"). 

(2) Form. Die Schuldverschreibungen lauten auf den Inhaber.  

[Falls die Schuldverschreibungen durch eine nicht-digitale Sammelurkunde verbrieft werden, 

einfügen: 

(3) Sammelurkunde. Diese Serie von Schuldverschreibungen wird in einer Sammelurkunde (die 

"Sammelurkunde") gemäß § 24 lit b Depotgesetz in der jeweils geltenden Fassung ohne Zins-

scheine verbrieft. Die Sammelurkunde trägt die eigenhändigen oder faksimilierten Unterschriften 

von zwei vertretungsberechtigten Personen der Emittentin oder deren Bevollmächtigten und ist 

nach Wahl der Emittentin von der Hauptzahlstelle oder in deren Namen mit einer Kontrollunter-

schrift versehen. Einzelurkunden und Zinsscheine werden nicht ausgegeben. Solange diese Se-

rie von Schuldverschreibungen nicht vollständig zurückgezahlt oder zurückgekauft worden ist, 

behält sich die Emittentin das Recht vor, die Sammelurkunde ohne Zustimmung der Gläubiger 

durch eine digitale Sammelurkunde zu ersetzen.] 

[Falls die Schuldverschreibungen durch eine digitale Sammelurkunde verbrieft werden, einfü-
gen: 

(3)  Digitale Sammelurkunde. Diese Serie von Schuldverschreibungen wird in einer digitalen Sam-

melurkunde (die "Sammelurkunde") gemäß §§ 1 Abs 4 und 24 lit e Depotgesetz in der jeweils 

geltenden Fassung verbrieft, die durch Anlegung eines elektronischen Datensatzes bei einer 

Wertpapiersammelbank auf Basis der an die Wertpapiersammelbank von der Emittentin elektro-

nisch mitgeteilten Angaben entstanden ist.] 

[Im Fall der Verwahrung einer nicht-digitalen Sammelurkunde bei der VOLKSBANK WIEN AG 

einfügen: 

(4) Verwahrung. Die Sammelurkunde wird von einem oder im Namen eines Clearing System ver-

wahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. 

"Clearing System" meint den Wertpapiersammelverwahrer VOLKSBANK WIEN AG mit der Ge-

schäftsanschrift Dietrichgasse 25, 1030 Wien, Österreich sowie jeden Funktionsnachfolger.] 

[Im Fall der Verwahrung bei der OeKB einfügen: 

(4)  Verwahrung. Die Sammelurkunde wird von einem oder im Namen eines Clearing System ver-

wahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. 

"Clearing System" meint die Wertpapiersammelbank der OeKB, die OeKB CSD GmbH ("CSD") 
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mit der Geschäftsanschrift Strauchgasse 1-3, 1010 Wien, Österreich sowie jeden Funktionsnach-

folger.] 

(5) Anleihegläubiger. "Anleihegläubiger" bezeichnet jeden Inhaber von Miteigentumsanteilen oder 

anderen vergleichbaren Rechten an der Sammelurkunde, die in Übereinstimmung mit anwend-

barem Recht, diesen Anleihebedingungen und den Bestimmungen des Clearing Systems auf ei-

nen neuen Anleihegläubiger übertragen werden können. 

§ 2 

(Rang) 

[Im Fall von nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nicht-nachrangige Verbindlich-

keiten der Emittentin, die im Fall der Insolvenz oder Liquidation der Emittentin den gleichen Rang 

untereinander und den gleichen Rang mit allen anderen unbesicherten und nicht-nachrangigen 

Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin haben, ausgenommen jene Instrumente oder 

Verbindlichkeiten, die gesetzlich bevorrechtigt oder nachrangig sind.] 

[Im Fall von "preferred senior" Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlich-

keiten der Emittentin und sollen als berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (im Sinne des Ar-

tikels 72a (1) lit a und Artikels 72b CRR mit Ausnahme von Artikel 72b (2) lit d CRR) der Emittentin 

für die MREL Anforderung zählen, die im Fall der Insolvenz oder Liquidation der Emittentin den 

gleichen Rang untereinander und den gleichen Rang mit allen anderen unbesicherten und nicht 

nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin haben, ausgenommen jene In-

strumente oder Verbindlichkeiten, die gesetzlich bevorrechtigt oder nachrangig sind. 

(2) Kein Anleihegläubiger darf etwaige Ansprüche aus den Schuldverschreibungen gegen Ansprü-

che der Emittentin aufrechnen. Die Schuldverschreibungen unterliegen keinen Aufrechnungs- 

oder Nettingvereinbarungen, die deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung beein-

trächtigen würden und sind nicht (und sollen zu keiner Zeit) besichert oder Gegenstand einer 

Garantie der Emittentin oder einer anderen Person oder einer anderen Regelung (sein), die den 

Ansprüchen der Forderungen aus den Schuldverschreibungen einen höheren Rang verleiht. 

(3) Nachträglich können der Rang der Schuldverschreibungen nicht geändert sowie die Laufzeit der 

Schuldverschreibungen und jede anwendbare Kündigungsfrist nicht verkürzt werden. 

(4) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 

anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 

Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 

der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-

mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 

oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 

Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. Die Anleihegläubiger 

sind an die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder an die Abwick-

lungsmaßnahmen in Bezug auf die Schuldverschreibungen gebunden. Kein Anleihegläubiger hat 

einen Anspruch oder ein sonstiges Recht gegen die Emittentin, das sich aus der Ausübung der 

Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder dem Ergreifen einer Abwicklungsmaß-

nahme ergibt. Insbesondere stellt die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbe-

fugnis oder das Ergreifen einer Abwicklungsmaßnahme keinen Verzug dar. 
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(5) Definitionen: 

"BaSAG" bezeichnet das österreichische Sanierungs- und Abwicklungsgesetz in der jeweils gel-

tenden Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen auf die maßgeblichen 

Bestimmungen im BaSAG umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzlichen Bestimmun-

gen, die diese Bestimmungen von Zeit zu Zeit ändern oder ersetzen. 

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Capital Requirements Regulation) in der 

jeweils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-

gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 

"MREL Anforderung" bezeichnet die Mindestanforderungen für berücksichtigungsfähige Ver-

bindlichkeiten (MREL), die für die Emittentin gilt oder gegebenenfalls gelten wird, und zwar ge-

mäß: 

(i) § 100 BaSAG; oder 

(ii) Artikel 12 der SRMR, 

"SRMR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regula-

tion) in der jeweils geltenden oder ersetzten Fassung, und jegliche Bezugnahmen auf maßgebli-

che Bestimmungen der SRMR in diesen Emissionsbedingungen beinhalten Bezugnahmen auf 

jede anwendbare Gesetzesbestimmung, die diese Bestimmungen jeweils ändert oder ersetzt. 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 4 Abs 1 Z 130 CRR, 

die für eine Abwicklung der Emittentin auf Einzel- und/oder konsolidierter Ebene verantwortlich 

ist.] 

[Im Fall von "non-preferred senior" Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte und unbesicherte Verbindlichkeiten der Emittentin 

und sollen als berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (im Sinne des Artikels 72a (1) lit a und 

Artikels 72b CRR) der Emittentin für die MREL Anforderung zählen, jedoch mit der Maßgabe, 

dass Ansprüche unter den Schuldverschreibungen im Fall eines regulären Insolvenzverfahrens 

(Konkursverfahren) der Emittentin: 

(a) nachrangig gegenüber allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen unbesicherten und 

nicht nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin sind, die nicht die 

Kriterien für Schuldtitel gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen; 

(b) gleichrangig: (i) untereinander; und (ii) mit allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen 

non-preferred senior Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin sind, die die Kri-

terien für Schuldtitel gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen (ausgenommen nicht 

nachrangige Instrumente oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die vorrangig oder nach-

rangig gegenüber den Schuldverschreibungen sind oder diesen gegenüber als vorrangig 

oder nachrangig bezeichnet werden); und 

(c) vorrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus: (i) Stammak-

tien und anderen Instrumenten des harten Kernkapitals (Common Equity Tier 1) gemäß 

Artikel 28 CRR der Emittentin; (ii) Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (Additional 

Tier 1) gemäß Artikel 52 CRR der Emittentin; (iii) Instrumenten des Ergänzungskapitals 

(Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR der Emittentin; und (iv) allen anderen nachrangigen Instru-

menten oder Verbindlichkeiten der Emittentin sind. 

(2) Kein Anleihegläubiger darf etwaige Ansprüche aus den Schuldverschreibungen gegen Ansprü-

che der Emittentin aufrechnen. Die Schuldverschreibungen unterliegen keinen Aufrechnungs- 
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oder Nettingvereinbarungen, die deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung beein-

trächtigen würden und sind nicht (und sollen zu keiner Zeit) besichert oder Gegenstand einer 

Garantie der Emittentin oder einer anderen Person oder einer anderen Regelung (sein), die den 

Ansprüchen der Forderungen aus den Schuldverschreibungen einen höheren Rang verleiht. 

(3) Nachträglich können der Rang der Schuldverschreibungen nicht geändert sowie die Laufzeit der 

Schuldverschreibungen und jede anwendbare Kündigungsfrist nicht verkürzt werden. 

(4) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 

anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 

Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 

der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-

mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 

oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 

Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. Die Anleihegläubiger 

sind an die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder an die Abwick-

lungsmaßnahmen in Bezug auf die Schuldverschreibungen gebunden. Kein Anleihegläubiger hat 

einen Anspruch oder ein sonstiges Recht gegen die Emittentin, das sich aus der Ausübung der 

Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder dem Ergreifen einer Abwicklungsmaß-

nahme ergibt. Insbesondere stellt die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbe-

fugnis oder das Ergreifen einer Abwicklungsmaßnahme keinen Verzug dar. 

(5) Definitionen: 

"BaSAG" bezeichnet das österreichische Sanierungs- und Abwicklungsgesetz in der jeweils gel-

tenden Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen auf die maßgeblichen 

Bestimmungen im BaSAG umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzlichen Bestimmun-

gen, die diese Bestimmungen von Zeit zu Zeit ändern oder ersetzen. 

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Capital Requirements Regulation) in der 

jeweils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-

gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 

"MREL Anforderung" bezeichnet die Mindestanforderungen für berücksichtigungsfähige Ver-

bindlichkeiten (MREL), die für die Emittentin gilt oder gegebenenfalls gelten wird, und zwar ge-

mäß: 

(i) § 100 BaSAG; oder 

(ii) Artikel 12 der SRMR, 

"SRMR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regula-

tion) in der jeweils geltenden oder ersetzten Fassung, und jegliche Bezugnahmen auf maßgebli-

che Bestimmungen der SRMR in diesen Emissionsbedingungen beinhalten Bezugnahmen auf 

jede anwendbare Gesetzesbestimmung, die diese Bestimmungen jeweils ändert oder ersetzt. 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 4 (1)(130) CRR, die 

für eine Abwicklung der Emittentin auf Einzel- und/oder konsolidierter Ebene verantwortlich ist.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nachrangige Verbindlichkeiten 

der Emittentin und sollen Tier 2 Instrumente (wie nachstehend definiert) der Emittentin darstellen, 

jedoch mit der Maßgabe, dass Ansprüche unter den Schuldverschreibungen im Fall der Insolvenz 

oder Liquidation der Emittentin und soweit die Schuldverschreibungen (zumindest teilweise) als 

Eigenmittelposten anerkannt werden: 
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(a) nachrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus (i) unbesi-

cherten und nicht nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin; (ii) In-

strumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gemäß Artikel 72b CRR der Emit-

tentin; (iii) Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die sich nicht aus Eigenmit-

telposten der Emittentin ergeben; und (iv) alle anderen nachrangigen Verbindlichkeiten der 

Emittentin, die in Übereinstimmung mit den jeweiligen Bedingungen oder gemäß zwingen-

der gesetzlicher Bestimmungen einen höheren Rang als die Verbindlichkeiten der Emitten-

tin aus den Schuldverschreibungen zum jeweiligen Zeitpunkt haben oder bestimmungsge-

mäß haben sollen, sind; 

(b) gleichrangig: (i) untereinander; und (ii) mit allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen 

Ansprüchen aus Tier 2 Instrumenten und anderen nachrangigen Instrumenten oder Ver-

bindlichkeiten der Emittentin, die sich aus Eigenmittelposten der Emittentin ergeben, die 

gleichrangig mit Tier 2 Instrumenten sind, sind; und  

(c) vorrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus: (i) Instrumen-

ten des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1) gemäß Artikel 52 CRR der Emittentin; 

(ii) Stammaktien und anderen Instrumenten des harten Kernkapitals (Common Equity 

Tier 1) gemäß Artikel 28 CRR der Emittentin; und (iii) allen anderen nachrangigen Instru-

menten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die sich aus Eigenmittelposten der Emitten-

tin ergeben, die gegenüber den Schuldverschreibungen nachrangig sind. 

(2) Kein Anleihegläubiger darf etwaige Ansprüche aus den Schuldverschreibungen gegen Ansprü-

che der Emittentin aufrechnen. Die Schuldverschreibungen unterliegen keinen Aufrechnungs- 

oder Nettingvereinbarungen, die deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung, Insolvenz 

oder Liquidation der Emittentin beeinträchtigen würden und sind nicht (und sollen zu keiner Zeit) 

besichert oder Gegenstand einer Garantie der Emittentin oder einer anderen Person oder einer 

anderen Regelung (sein), die den Ansprüchen der Forderungen aus den Schuldverschreibungen 

einen höheren Rang verleiht. 

(3) Nachträglich können der Rang der Schuldverschreibungen nicht geändert sowie die Laufzeit der 

Schuldverschreibungen und jede anwendbare Kündigungsfrist nicht verkürzt werden. 

(4) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 

anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 

Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 

der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-

mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 

oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 

Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. Die Anleihegläubiger 

sind an die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder an die Abwick-

lungsmaßnahmen in Bezug auf die Schuldverschreibungen gebunden. Kein Anleihegläubiger hat 

einen Anspruch oder ein sonstiges Recht gegen die Emittentin, das sich aus der Ausübung der 

Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder dem Ergreifen einer Abwicklungsmaß-

nahme ergibt. Insbesondere stellt die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbe-

fugnis oder das Ergreifen einer Abwicklungsmaßnahme keinen Verzug dar. 

(5) Definitionen: 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 4 (1)(130) CRR, die 

für eine Abwicklung der Emittentin auf Einzel- und/oder konsolidierter Ebene verantwortlich ist. 

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und 
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zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Capital Requirements Regulation) in der je-

weils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-

gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 

"Tier 2 Instrumente" bezeichnet alle (direkt oder indirekt begebenen) Kapitalinstrumente der 

Emittentin, die zu Instrumenten des Ergänzungskapitals (Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR zählen, 

einschließlich aller Kapitalinstrumente, die aufgrund von CRR-Übergangsbestimmungen zu den 

Instrumenten des Ergänzungskapitals zählen.] 

§ 3 

(Zinsen) 

[Falls die Schuldverschreibungen mit einem gleichbleibenden Zinssatz ausgestattet sind, einfü-

gen: 

(1) Zinssatz und Zinszahlungstage. Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren Nennbe-

trag ab dem [Verzinsungsbeginn einfügen] (der "Verzinsungsbeginn") (einschließlich) bis 

zum Verzinsungsende (wie nachstehend definiert) [Frequenz einfügen] (einschließlich) mit ei-

nem Zinssatz von [Zinssatz einfügen] % per annum (der "Zinssatz") verzinst. Die Zinsen sind 

nachträglich am [Zinszahlungstag einfügen] eines jeden Jahres zahlbar (jeweils ein "Zinszah-

lungstag"). Die erste Zinszahlung erfolgt am [ersten Zinszahlungstag einfügen].] 

[Falls die Schuldverschreibungen mit einem ansteigenden Zinssatz ausgestattet sind, einfügen: 

(1) Zinssatz und Zinszahlungstage. Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren Nennbe-

trag ab dem [Verzinsungsbeginn einfügen] (der "Verzinsungsbeginn") (einschließlich) bis 

zum Verzinsungsende (wie nachstehend definiert) (einschließlich) jährlich mit den nachstehen-

den Zinssätzen (jeweils ein "Zinssatz") verzinst: 

 

Zinssatz vom (einschließlich) bis (einschließlich) 

[Zinssätze einfügen: 

% per annum] 

[Daten einfügen] [Daten einfügen] 

 [weitere Zeilen einfügen]  

Die Zinsen sind nachträglich am [Zinszahlungstag einfügen] eines jeden Jahres (jeweils ein 

"Zinszahlungstag") zahlbar. Die erste Zinszahlung erfolgt am [ersten Zinszahlungstag einfü-

gen].] 

(2)  Zinsbetrag. Die Berechnungsstelle (wie in § 9 definiert) wird vor jedem Zinszahlungstag den auf 

jede Schuldverschreibung zahlbaren Zinsbetrag (der "Zinsbetrag") für einen beliebigen Zeitraum 

berechnen. Der Zinsbetrag wird ermittelt, indem der Zinssatz und der Zinstagequotient auf den 

Nennbetrag angewendet werden, wobei der resultierende Betrag, falls die festgelegte Währung 

Euro ist, auf den nächsten 0,01 Euro auf- oder abgerundet wird, wobei 0,005 Euro aufgerundet 

werden, und, falls die festgelegte Währung nicht Euro ist, auf die kleinste Einheit der festgelegten 

Währung auf- oder abgerundet wird, wobei 0,5 solcher Einheiten aufgerundet werden. 

(3)  Zinsperiode. Der Zeitraum ab dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zu dem Kalendertag 

(einschließlich), der dem ersten Zinszahlungstag vorangeht, sowie jeder folgende Zeitraum ab 
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einem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zu dem Kalendertag (einschließlich), der dem unmit-

telbar folgenden Zinszahlungstag vorangeht, wird als Zinsperiode (jeweils eine "Zinsperiode") 

bezeichnet. Die Zinsperioden werden [nicht] angepasst.  

(4)  Berechnung der Zinsen für Teile von Zeiträumen. Sofern Zinsen für einen Zeitraum von weniger 

als einem Jahr zu berechnen sind, erfolgt die Berechnung auf der Grundlage des Zinstagequoti-

enten (wie nachstehend definiert). 

"Zinstagequotient" bezeichnet im Hinblick auf die Berechnung des Zinsbetrages auf eine 

Schuldverschreibung für einen beliebigen Zeitraum (der "Zinsberechnungszeitraum"): 

[Im Fall von Actual/Actual (ICMA) einfügen: 

"Actual/Actual (ICMA)" meint, falls der Zinsberechnungszeitraum gleich oder kürzer als die Zins-

periode ist, innerhalb welche er fällt, die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeit-

raum, dividiert durch das Produkt von (A) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in der jeweiligen 

Zinsperiode und (B) der Anzahl der Zinsperioden, die normalerweise in einem Jahr enden. 

Falls der Zinsberechnungszeitraum länger als eine Zinsperiode ist, die Summe aus (A) der tat-

sächlichen Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, der in die Zinsperiode fällt, in der 

er beginnt, geteilt durch das Produkt von (x) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in dieser Zins-

periode und (y) der Anzahl von Zinsperioden, die normalerweise in einem Jahr enden, und (B) 

der tatsächlichen Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, der in die nächste Zinsperi-

ode fällt, geteilt durch das Produkt von (x) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in dieser Zinspe-

riode und (y) der Anzahl von Zinsperioden, die normalerweise in einem Jahr enden.] 

[Im Fall von 30/360 einfügen: 

"30/360" meint die Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, dividiert durch 360, wobei 

die Anzahl der Tage auf der Grundlage eines Jahres von 360 mit zwölf Monaten zu 30 Tagen zu 

ermitteln ist (es sei denn, (A) der letzte Tag des Zinsberechnungszeitraumes fällt auf den 31. Tag 

eines Monats, während der erste Tag des Zinsberechnungszeitraumes weder auf den 30. noch 

auf den 31. Tag eines Monats fällt, wobei in diesem Fall der diesen Tag enthaltende Monat nicht 

als ein auf 30 Tage gekürzter Monat zu behandeln ist, oder (B) der letzte Tag des Zinsberech-

nungszeitraumes fällt auf den letzten Tag des Monats Februar, wobei in diesem Fall der Monat 

Februar nicht als ein auf 30 Tage verlängerter Monat zu behandeln ist).] 

[Im Fall von ACT/360 einfügen: 

"ACT/360" meint die tatsächliche Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, dividiert 

durch 360.] 

(5)  Auflaufende Zinsen. Der Zinslauf der Schuldverschreibungen endet mit Ablauf des Tages (das 

"Verzinsungsende"), der dem Tag vorangeht, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden. Sollte 

die Emittentin die Schuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht einlösen, endet die Verzinsung an 

dem Tag, der dem Tag der tatsächlichen Rückzahlung vorausgeht. 

(6)  Stückzinsen. Bei unterjährigen Käufen und/oder Verkäufen sind Stückzinsen [zahlbar/ zum jewei-

ligen Zinssatz zahlbar/nicht zahlbar]. 

§ 4 

(Rückzahlung) 

(1) Rückzahlung bei Endfälligkeit. Die Schuldverschreibungen werden, soweit sie nicht zuvor bereits 

ganz oder teilweise zurückgezahlt oder zurückgekauft wurden und vorbehaltlich einer Anpassung 
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in Übereinstimmung mit den in § 6 (3) enthaltenen Bestimmungen, am [Endfälligkeitstag einfü-

gen] (der "Endfälligkeitstag") zu ihrem Rückzahlungsbetrag von [Rückzahlungskurs einfü-

gen] des Nennbetrags (der "Rückzahlungsbetrag") zurückgezahlt. 

§ 5 

(Vorzeitige Rückzahlung) 

[Falls die Emittentin das Wahlrecht hat, Schuldverschreibungen vorzeitig zurückzuzahlen, ein-

fügen: 

(1) Vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Es steht der Emit-

tentin frei, die Schuldverschreibungen zu kündigen und an den nachfolgend angeführten Wahl-

rückzahlungstagen (Call) (jeweils ein "Wahlrückzahlungstag (Call)") vollständig oder teilweise 

zu den nachstehend angeführten Wahlrückzahlungsbeträgen (Call) (jeweils ein "Wahlrückzah-

lungsbetrag (Call)") zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig zurückzuzahlen. 

Wahlrückzahlungstag(e) (Call) Wahlrückzahlungsbeträge (Call) 

[jeder Geschäftstag während des Zeitraums ab 

dem [⚫] (einschließlich) bis zum [⚫] (ausschließ-

lich)][⚫] 

[100%][Nennbetrag][⚫] 

 Die vorzeitige Rückzahlung ist den Anleihegläubigern mindestens [Kündigungsfrist (Call) ein-

fügen] Geschäftstage (wie in § 6 definiert) vor dem maßgeblichen Wahlrückzahlungstag (Call) 

gemäß § 11 mitzuteilen (wobei diese Erklärung den für die Rückzahlung der Schuldverschreibun-

gen festgelegten Wahlrückzahlungstag (Call) angeben muss).  

 Im Fall einer Teilrückzahlung von Schuldverschreibungen werden die zurückzuzahlenden Schuld-

verschreibungen spätestens 30 Tage vor dem zur Rückzahlung festgelegten Datum in Überein-

stimmung mit den Regeln und Verfahrensabläufen des jeweiligen Clearing Systems ausgewählt.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Eine solche vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern der Zeitpunkt der Emission mindes-

tens fünf Jahre zurückliegt und die Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung nach 

§ 5 (5/6) erfüllt sind.] 

[Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Eine solche vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen für eine vorzei-

tige Rückzahlung nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind.]] 

[Falls die Emittentin kein Wahlrecht auf vorzeitige Rückzahlung von nicht-nachrangigen Schuld-

verschreibungen hat, einfügen: 

(1) Keine vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Eine vorzei-

tige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin ist ausgeschlossen.] 

[Falls die Emittentin kein Wahlrecht auf vorzeitige Rückzahlung von berücksichtigungsfähigen 

oder nachrangigen Schuldverschreibungen hat, einfügen: 

(1) Keine vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Mit Aus-

nahme nach § 5 (3) [Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen mit vor-

zeitiger Rückzahlung aus steuerlichen Gründen einfügen: [,] [und] (4)] [Falls vorzeitige 

Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibun-

gen nach Wahl der Emittentin vorgesehen ist, einfügen: und ([4/5])] der Anleihebedingungen 
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ist die Emittentin nicht berechtigt, die Schuldverschreibungen vor ihrem Fälligkeitstag vorzeitig 

zurückzuzahlen.] 

[Falls die Anleihegläubiger das Wahlrecht haben, die vorzeitige Rückzahlung von nicht-nachran-

gigen oder berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen zu verlangen, einfügen: 

(2) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleihegläubiger. Die Emittentin hat, sofern ein Anleihe-

gläubiger der Emittentin die entsprechende Absicht mindestens [Mindestkündigungsfrist (Put) 

einfügen] und höchstens [Höchstkündigungsfrist (Put) einfügen] Geschäftstage (wie in § 6 

definiert) im Voraus mitteilt, die maßgeblichen Schuldverschreibungen dieses Anleihegläubigers 

an einem der nachstehenden Wahlrückzahlungstage (Put) (jeweils ein "Wahlrückzahlungstag 

(Put)") zu ihrem maßgeblichen Wahlrückzahlungsbetrag (Put) wie nachstehend definiert (der 

"Wahlrückzahlungsbetrag (Put)") zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig zurückzuzahlen.  

Wahlrückzahlungstage (Put) Wahlrückzahlungsbeträge (Put) 

[                   ] [                   ] 

[                   ] [                   ] 

Um dieses Recht auszuüben, muss der Anleihegläubiger eine ordnungsgemäß ausgefüllte Aus-

übungserklärung in der bei der Zahlstelle und der Emittentin erhältlichen Form abgeben. Ein Wi-

derruf einer erfolgten Ausübung dieses Rechts ist nicht möglich. 

[Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Eine solche vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen für eine vorzei-

tige Rückzahlung nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind.]] 

[Falls die Anleihegläubiger kein Wahlrecht haben, die vorzeitige Rückzahlung von nicht-nach-

rangigen oder berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen zu verlangen, sowie im Fall 

von nachrangigen Schuldverschreibungen, einfügen:  

(2) Kein Recht auf Kündigung oder vorzeitige Rückzahlung durch die Anleihegläubiger. Die Anleihe-

gläubiger sind nicht berechtigt, die Schuldverschreibungen zu kündigen oder anderweitig deren 

Rückzahlung zu erwirken.] 

[Falls bei nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen "Vorzeitige Rückzahlung bei Vorliegen ei-

ner Rechtsänderung, einer Absicherungs-Störung und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten" 

anwendbar ist, einfügen: 

(3) Vorzeitige Rückzahlung bei Vorliegen einer Rechtsänderung, einer Absicherungs-Störung 

und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten. Die Emittentin kann die Schuldverschreibungen je-

derzeit vor dem Endfälligkeitstag bei Vorliegen einer Rechtsänderung und/oder, Absicherungs-

Störung und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten (wie jeweils nachstehend definiert) kündi-

gen und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungskurs einfü-

gen] des Nennbetrags (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") zuzüglich aufgelaufener Zinsen 

vorzeitig zurückzahlen. Die Emittentin wird die Schuldverschreibungen vollständig (aber nicht nur 

teilweise) am zweiten Geschäftstag (wie in § 6 definiert) zurückzahlen, nach dem die Benachrich-

tigung der vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 11 erfolgt ist, vorausgesetzt, dass dieser Tag nicht 

später als zwei Geschäftstage vor dem Endfälligkeitstag liegt (der "Vorzeitige Rückzahlungs-

tag") und wird den vorzeitigen Rückzahlungsbetrag im Hinblick auf die Schuldverschreibungen 

an die Anleihegläubiger zahlen oder eine entsprechende Zahlung veranlassen, im Einklang mit 

den maßgeblichen Steuergesetzen oder sonstigen gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften 

und in Einklang mit und gemäß diesen Anleihebedingungen. Zahlungen von Steuern oder vorzei-

tigen Rückzahlungsgebühren sind von den Anleihegläubigern zu tragen und die Emittentin über-

nimmt keine Haftung hierfür. 
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 Wobei: 

 "Rechtsänderung" bedeutet, dass (i) aufgrund des Inkrafttretens von Änderungen der Gesetze 

oder Verordnungen (einschließlich aber nicht beschränkt auf Steuergesetze) oder (ii) der Ände-

rungen der Auslegung von gerichtlichen oder behördlichen Entscheidungen, die für die entspre-

chenden Gesetze oder Verordnungen relevant sind (einschließlich der Aussagen der Steuerbe-

hörden), die Emittentin feststellt, dass die Kosten, die mit ihren Verpflichtungen aus den Schuld-

verschreibungen verbunden sind, wesentlich gestiegen sind (einschließlich aber nicht beschränkt 

auf Erhöhungen der Steuerverpflichtungen, der Senkung von steuerlichen Vorteilen oder anderen 

negativen Auswirkungen auf die steuerrechtliche Behandlung), falls solche Änderungen an oder 

nach dem Begebungstag wirksam werden; 

 "Absicherungs-Störung" bedeutet, dass die Emittentin, unter Anwendung wirtschaftlich vernünf-

tiger Bemühungen nicht in der Lage ist, (i) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder abzu-

wickeln bzw Vermögenswerte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, welche 

die Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den 

Schuldverschreibungen für notwendig erachtet, oder (ii) die Erlöse aus den Transaktionen bzw 

Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewinnen oder weiterzuleiten; und 

"Gestiegene Absicherungs-Kosten" bedeutet, dass die Emittentin im Vergleich zum Bege-

bungstag einen wesentlich höheren Betrag an Steuern, Abgaben, Aufwendungen und Gebühren 

(außer Maklergebühren) entrichten muss, um (i) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder 

abzuwickeln bzw Vermögenswerte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, 

welche die Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus 

den Schuldverschreibungen für notwendig erachtet oder (ii) Erlöse aus diesen Transaktionen bzw 

Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewinnen oder weiterzuleiten, unter der Vorausset-

zung, dass Beträge, die sich nur erhöht haben, weil die Kreditwürdigkeit der Emittentin zurückge-

gangen ist, nicht als Gestiegene Absicherungs-Kosten angesehen werden.] 

[Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen:  

[Falls eine vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen vorgesehen ist, einfügen: 

(3) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können insge-

samt, jedoch nicht teilweise, jederzeit nach Wahl der Emittentin mit einer Kündigungsfrist von 

nicht weniger als 30 Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der Anlei-

hebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwider-

ruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungskurs 

einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener 

Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") vorzeitig zurückgezahlt werden, wenn sich die 

geltende steuerliche Behandlung der Schuldverschreibungen ändert, und sofern die Vorausset-

zungen nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind.] 

(3/4) Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können 

insgesamt, jedoch nicht teilweise, jederzeit nach Wahl der Emittentin mit einer Kündigungsfrist 

von nicht weniger als 30 Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der 

Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwi-

derruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungs-

kurs einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelau-

fener Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") vorzeitig zurückgezahlt werden, wenn sich 

die aufsichtsrechtliche Einstufung der Schuldverschreibungen ändert, was wahrscheinlich zu ih-

rem gänzlichen oder teilweisen Ausschluss aus den für den Mindestbetrag an Eigenmitteln und 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (minimum requirement for own funds and eligible lia-

bilities – MREL) gemäß der MREL Anforderung führen würde, und falls die Voraussetzungen 

nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind. 
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[Falls vorzeitige Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldver-

schreibungen nach Wahl der Emittentin vorgesehen ist, einfügen: 

(4/5) Vorzeitige Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags. Die Schuldver-

schreibungen können insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit 

einer Kündigungsfrist von nicht weniger als 30 Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mittei-

lung gemäß § 11 der Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei 

diese Kündigung unwiderruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeiti-

gen Rückzahlungskurs einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (aus-

schließlich) aufgelaufener Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") vorzeitig zurückge-

zahlt werden, sofern zu irgendeinem Zeitpunkt der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Schuld-

verschreibungen, die von anderen Personen als der Emittentin und ihren Tochtergesellschaften 

gehalten werden, auf 25 Prozent oder weniger des Gesamtnennbetrags der ursprünglich bege-

benen Schuldverschreibungen (einschließlich aller weiterer gemäß § 13 (1) begebenen Schuld-

verschreibungen) gefallen ist. 

Eine solche Vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen nach § 5 (4/5/6) 

erfüllt sind.] 

(4/5/6) Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf. 

Eine vorzeitige Rückzahlung nach diesem § 5 und ein Rückkauf nach § 13 (2) setzen voraus, 

dass die Emittentin zuvor die Erlaubnis der Abwicklungsbehörde zur vorzeitigen Rückzahlung 

und zum Rückkauf in Übereinstimmung mit Artikel 77 und 78a CRR erhalten hat, sofern und in-

soweit eine solche vorherige Erlaubnis zu diesem Zeitpunkt erforderlich ist. 

[Falls eine vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen vorgesehen ist, einfügen: Im 

Falle einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 5 (3) kann eine solche Genehmigung ferner vo-

raussetzen, dass die Emittentin der Abwicklungsbehörde hinreichend nachgewiesen hat, dass 

die maßgebliche Änderung der steuerlichen Behandlung wesentlich ist und zum Begebungstag 

der Schuldverschreibungen nicht vorherzusehen war.] 

Klarstellend wird festgehalten, dass eine Weigerung der Abwicklungsbehörde, eine erforderliche 

Erlaubnis, Bewilligung oder andere Zustimmung zu erteilen, keinen Ausfall oder Verzug darstellt.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(3) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können insge-

samt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit einer Kündigungsfrist von 

nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der Anleihebedin-

gungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwiderruflich ist) 

und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungskurs einfügen] 

des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen (der 

"Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") an die Anleihegläubiger zurückgezahlt werden, wenn sich 

die geltende steuerliche Behandlung der Schuldverschreibungen ändert;und die Voraussetzun-

gen nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind. 

(4) Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können 

insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit einer Kündigungsfrist 

von nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der Anlei-

hebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwider-

ruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungskurs 

einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener 

Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") an die Anleihegläubiger zurückgezahlt werden, 

falls infolge einer Änderung oder Ergänzung der in der Europäischen Union oder der Republik 
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Österreich geltenden Richtlinien, Gesetze und Verordnungen oder deren Auslegung, sich die auf-

sichtsrechtliche Einstufung der Schuldverschreibungen ändert, was wahrscheinlich zu ihrem 

gänzlichen oder teilweisen Ausschluss aus den Eigenmitteln oder ihrer Neueinstufung als Eigen-

mittel geringerer Qualität führen würde.  

Eine solche Vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen nach § 5 (5/6) 

erfüllt sind. 

[Falls vorzeitige Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldver-

schreibungen nach Wahl der Emittentin vorgesehen ist, einfügen: 

(5) Vorzeitige Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags. Die Schuldver-

schreibungen können insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit 

einer Kündigungsfrist von nicht weniger als 30Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mittei-

lung gemäß § 11 der Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei 

diese Kündigung unwiderruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeiti-

gen Rückzahlungskurs einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (aus-

schließlich) aufgelaufener Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") vorzeitig zurückge-

zahlt werden, sofern zu irgendeinem Zeitpunkt der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Schuld-

verschreibungen, die von anderen Personen als der Emittentin und ihren Tochtergesellschaften 

gehalten werden, auf 25 Prozent oder weniger des Gesamtnennbetrags der ursprünglich bege-

benen Schuldverschreibungen (einschließlich aller weiterer gemäß § 13 (1) begebenen Schuld-

verschreibungen) gefallen ist. 

Eine solche Vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen nach § 5 (5/6) 

erfüllt sind.] 

(5/6) Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf. Eine vorzeitige Rück-

zahlung nach diesem § 5 und ein Rückkauf nach § 13 (2) setzen voraus, dass: 

(a) der Emittentin zuvor die Erlaubnis der Zuständigen Behörde (wie nachstehend definiert) 

zur vorzeitigen Rückzahlung oder zum Rückkauf der Schuldverschreibungen in Überein-

stimmung mit den Artikeln 77 und 78 CRR erteilt wurde, wobei diese Erlaubnis unter an-

derem voraussetzen kann, dass: 

(i) die Emittentin vor oder gleichzeitig mit der vorzeitigen Rückzahlung oder einem sol-

chen Rückkauf die Schuldverschreibungen durch Eigenmittelinstrumente zumindest 

gleicher Qualität zu Bedingungen ersetzt, die im Hinblick auf die Ertragsmöglichkei-

ten der Emittentin nachhaltig sind; oder  

(ii) die Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend nachgewiesen hat, dass die 

Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten der Emittentin nach ei-

ner solchen vorzeitigen Rückzahlung oder einem solchen Rückkauf die Anforderun-

gen der CRR in den Richtlinien 2013/36/EU und 2014/59/EU, beide in der jeweils 

geltenden Fassung, um eine Spanne übersteigen, die die Zuständige Behörde für 

erforderlich hält; und 

(b) im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung oder eines Rückkaufs vor fünf Jahren nach dem 

Zeitpunkt der Emission der Schuldverschreibungen, zusätzlich, sofern dies zu diesem Zeit-

punkt für die Emittentin anwendbar ist: 

im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung aus steuerlichen Gründen gemäß § 5 (3), die 

Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend nachgewiesen hat, dass die gel-

tende Änderung der steuerlichen Behandlung wesentlich ist und zum Ausgabetag 

der Schuldverschreibungen nicht vorherzusehen war; oder 
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im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen gemäß 

§ 5 (4), die Zuständige Behörde diese Änderung für ausreichend sicher hält und die 

Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend nachgewiesen hat, dass die maß-

gebliche Änderung der aufsichtsrechtlichen Neueinstufung der Schuldverschreibun-

gen zum Ausgabetag der Schuldverschreibungen nicht vorherzusehen war; oder 

im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung in anderen als den in Punkt (i) oder (ii) ge-

nannten Umständen, wenn die Emittentin die Schuldverschreibungen vor oder 

gleichzeitig mit dieser Handlung durch Eigenmittelinstrumente zumindest gleicher 

Qualität zu Bedingungen ersetzt, die im Hinblick auf die Ertragsmöglichkeiten der 

Emittentin nachhaltig sind, und die Zuständige Behörde diese Handlung auf der 

Grundlage der Feststellung erlaubt hat, dass sie aus aufsichtlicher Sicht vorteilhaft 

und durch außergewöhnliche Umstände gerechtfertigt ist. 

Klarstellend wird festgehalten, dass eine Weigerung der Zuständigen Behörde, eine erforderliche 

Erlaubnis, Bewilligung oder andere Zustimmung zu erteilen, keinen Ausfall oder Verzug darstellt. 

Wobei: 

"Zuständige Behörde" bezeichnet die zuständige Behörde gemäß Artikel 4 (1)(40) CRR, die für 

die Beaufsichtigung der Emittentin auf Einzelbasis und/oder konsolidierter Basis verantwortlich 

ist.] 

§ 6 

(Zahlungen) 

(1) Währung. Zahlungen von Kapital und Zinsen auf die Schuldverschreibungen erfolgen in der fest-

gelegten Währung (siehe § 1 (1)).  

(2) Zahlungen. Die Zahlung von Kapital und Zinsen erfolgt, vorbehaltlich geltender steuerlicher und 

sonstiger gesetzlicher Vorschriften, über die Zahlstelle(n) zur Weiterleitung an die Clearing Sys-

teme oder nach deren Anweisung durch Gutschrift auf die jeweilige für den Anleihegläubiger de-

potführende Stelle. 

(3) Zahlungen an einem Geschäftstag. Fällt der Fälligkeitstag einer Zahlung in Bezug auf eine 

Schuldverschreibung auf einen Tag, der kein Geschäftstag (wie nachstehend definiert) ist, wird 

der Fälligkeitstag gemäß der Geschäftstag-Konvention (wie nachstehend definiert) verschoben. 

Sollte ein für die Zahlung von Kapital [Im Fall von nicht-angepassten Zinsperioden einfügen: 

und Zinsen] vorgesehener Tag verschoben werden, haben Anleihegläubiger keinen Anspruch 

auf Zahlung vor dem angepassten Fälligkeitstag und sind nicht berechtigt, weitere Zinsen und 

sonstige Zahlungen aufgrund dieser Verschiebung zu verlangen. 

 "Record Date" ist der unmittelbar vor dem Fälligkeitstag einer Zahlung in Bezug auf eine Schuld-

verschreibung liegende Geschäftstag.    

[Falls die festgelegte Währung EUR ist, einfügen: 

 "Geschäftstag" ist jeder Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem (i) das Clearing 

System in Betrieb ist und (ii) das Real Time Gross Settlement System betrieben von Eurosystem 

oder jedes Nachfolgesystem (T2) in Betrieb sind und Zahlungen in Euro abwickeln.] 

[Falls die festgelegte Währung nicht EUR ist, einfügen: 

"Geschäftstag" ist jeder Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem (i) jedes Clearing 

System in Betrieb ist; und (ii) die Banken in [maßgebliche(s) Finanzzentrum(en) einfügen] (das 
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"maßgebliches Finanzzentrum (oder –zentren)") für Geschäfte (einschließlich Devisenhan-

delsgeschäfte und Fremdwährungseinlagengeschäfte) in der festgelegten Währung geöffnet 

sind.]   

[Sofern Folgender-Geschäftstag-Konvention zur Anwendung kommt, einfügen: 

 Fällt ein im Sinne dieser Anleihebedingungen für eine Zahlung maßgeblicher Tag auf einen Tag, 

der kein Geschäftstag ist, wird der betreffende Tag auf den nächstfolgenden Geschäftstag ver-

schoben ("Folgender-Geschäftstag-Konvention").] 

[Sofern Modifizierter-Folgender-Geschäftstag-Konvention zur Anwendung kommt, einfügen: 

 Fällt ein im Sinne dieser Anleihebedingungen für eine Zahlung maßgeblicher Tag auf einen Tag, 

der kein Geschäftstag ist, wird der betreffende Tag auf den nächstfolgenden Geschäftstag ver-

schoben, es sei denn, jener würde dadurch in den nächsten Kalendermonat fallen; in diesem Fall 

wird der betreffende Tag auf den unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag vorgezogen ("Modi-

fizierter-Folgender-Geschäftstag-Konvention").] 

(4) Bezugnahmen. Bezugnahmen in diesen Anleihebedingungen auf das Kapital der Schuldver-

schreibungen schließen, soweit anwendbar, [den Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibun-

gen,] [den Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibungen,] [den Wahlrückzah-

lungsbetrag (Call),] [den Wahlrückzahlungsbetrag (Put),] sowie sonstige auf oder in Bezug auf 

die Schuldverschreibungen fälligen Beträge mit ein.  

(5) Gerichtliche Hinterlegung. Die Emittentin ist berechtigt, beim zuständigen Gericht Kapitalbeträge 

zu hinterlegen, die von den Anleihegläubigern nicht innerhalb von zwölf Monaten nach dem maß-

geblichen Fälligkeitstag beansprucht worden sind, auch wenn die Anleihegläubiger sich nicht in 

Annahmeverzug befinden. Soweit eine solche Hinterlegung erfolgt, und auf das Recht der Rück-

nahme verzichtet wird, erlöschen die Ansprüche der Anleihegläubiger gegen die Emittentin. 

(6) Verzugszinsen. Wenn die Emittentin eine fällige Zahlung auf die Schuldverschreibungen aus ir-

gendeinem Grund nicht leistet, wird der ausstehende Betrag ab dem Tag der Fälligkeit (ein-

schließlich) bis zum Tag der vollständigen Zahlung (ausschließlich) mit Verzugszinsen in Höhe 

von zwei Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verzinst. Dabei ist der Basiszinssatz, der am 

letzten Kalendertag eines Halbjahres gilt, für das nächste Halbjahr maßgebend. 

§ 7 

(Besteuerung) 

Sämtliche Zahlungen von Kapital und Zinsen in Bezug auf die Schuldverschreibungen werden ohne 

Einbehalt oder Abzug von Steuern, Abgaben, Festsetzungen oder behördlichen Gebühren jedweder Art 

(die "Steuern") geleistet, die von der Republik Österreich oder einer ihrer Gebietskörperschaften oder 

Behörden mit der Befugnis zur Erhebung von Steuern auferlegt, erhoben, eingezogen, einbehalten oder 

festgesetzt werden, es sei denn, ein solcher Einbehalt oder Abzug ist oder wird in Zukunft gesetzlich 

vorgeschrieben. In diesem Fall wird die Emittentin die betreffenden Steuern einbehalten oder abziehen, 

und die einbehaltenen oder abgezogenen Beträge an die zuständigen Behörden zahlen. Die Emittentin 

ist nicht verpflichtet, wegen eines solchen Einbehalts oder Abzugs zusätzliche Beträge an Kapital 

und/oder Zinsen zu zahlen. 
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§ 8 

(Verjährung) 

Ansprüche gegen die Emittentin auf Zahlungen hinsichtlich der Schuldverschreibungen verjähren, so-

fern diese nicht innerhalb von dreißig Jahren (im Falle des Kapitals) und innerhalb von drei Jahren (im 

Falle von Zinsen) geltend gemacht werden. 

§ 9 

(Beauftragte Stellen) 

(1) Hauptzahlstelle. Die VOLKSBANK WIEN AG, Dietrichgasse 25, 1030 Wien, Österreich, handelt 

als Hauptzahlstelle in Bezug auf die Schuldverschreibungen (die "Hauptzahlstelle" und zusam-

men mit allfällig bestellten zusätzlichen Zahlstellen, jeweils eine "Zahlstelle").  

[Falls weitere Zahlstellen ernannt werden, einfügen: 

 Die zusätzliche(n) Zahlstelle(n):  

 Zahlstelle(n): [Firmenwortlaut und Geschäftsanschrift der zusätzlichen Zahlstelle(n) einfü-

gen]] 

(2) Berechnungsstelle. Die [Firmenwortlaut und Geschäftsanschrift der Berechnungsstelle ein-

fügen] handelt als Berechnungsstelle für die Schuldverschreibungen (die "Berechnungsstelle"). 

(3) Ersetzung. Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Ernennung der Hauptzahlstelle, allfälliger 

zusätzlicher Zahlstellen und der Berechnungsstelle jederzeit anders zu regeln oder zu beenden 

und eine andere Hauptzahlstelle oder zusätzliche oder andere Zahlstellen oder Berechnungsstel-

len zu ernennen. Sie wird sicherstellen, dass jederzeit: (i) eine Hauptzahlstelle und eine Berech-

nungsstelle; (ii) eine Zahlstelle in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union; und (iii) solange 

die Schuldverschreibungen an einem geregelten Markt notieren, eine Zahlstelle mit einer benann-

ten Geschäftsstelle an dem von der betreffenden Börse vorgeschriebenen Ort bestellt ist. Die 

Zahlstellen und die Berechnungsstelle behalten sich das Recht vor, jederzeit anstelle ihrer jeweils 

benannten Geschäftsstelle eine andere Geschäftsstelle in demselben Land zu bestimmen, Mit-

teilungen hinsichtlich aller Veränderungen im Hinblick auf die Hauptzahlstelle, die Zahlstellen 

oder die Berechnungsstelle erfolgen unverzüglich durch die Emittentin gemäß § 11. 

(4) Kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis. Die Zahlstellen und die Berechnungsstelle handeln aus-

schließlich als Beauftragte der Emittentin und übernehmen keine Verpflichtungen gegenüber den 

Anleihegläubigern; es wird dadurch kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis zwischen ihnen und 

den Anleihegläubigern begründet. Die Emittentin kann sich bei Ausübung ihrer Rechte gemäß 

diesen Anleihebedingungen der Zahlstellen und/oder der Berechnungsstelle bedienen. 

(5) Verbindlichkeit der Festsetzungen. Alle Bescheinigungen, Mitteilungen, Gutachten, Festsetzun-

gen, Berechnungen, Quotierungen und Entscheidungen, die von der Emittentin, einer Zahlstelle 

und/oder der Berechnungsstelle für die Zwecke dieser Anleihebedingungen gemacht, abgege-

ben, getroffen oder eingeholt werden, sind (sofern nicht ein offensichtlicher Irrtum vorliegt) für die 

Emittentin, die Zahlstelle(n) und die Anleihegläubiger bindend. 

(6) Haftungsausschluss. Weder die Zahlstelle(n), noch die Berechnungsstelle übernehmen eine Haf-

tung für irgendeinen Irrtum oder eine Unterlassung oder irgendeine darauf beruhende nachträg-

liche Korrektur in der Berechnung oder Veröffentlichung irgendeines Betrags oder einer Festle-

gung in Bezug auf die Schuldverschreibungen, außer im Falle von grober Fahrlässigkeit und Vor-

satz.  
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[Im Fall von nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen und nachrangigen Schuldverschrei-

bungen einfügen: 

§ 10 

(Schuldnerersetzung) 

(1) Ersetzung. Die Emittentin ist [Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen:, 

vorbehaltlich der Einhaltung der anwendbaren aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Anerken-

nung der Schuldverschreibungen als Tier 2 Instrumente (einschließlich, soweit relevant, der Vo-

raussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf gemäß § 5 (4/5/6)),] jeder-

zeit berechtigt, ohne Zustimmung der Anleihegläubiger eine andere Gesellschaft, die direkt oder 

indirekt von der Emittentin kontrolliert wird, als neue Emittentin für alle sich aus oder im Zusam-

menhang mit den Schuldverschreibungen ergebenden Verpflichtungen mit schuldbefreiender 

Wirkung für die Emittentin an die Stelle der Emittentin zu setzen (die "Neue Emittentin"), sofern 

(a) die Neue Emittentin sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus oder im Zusammenhang 

mit den Schuldverschreibungen übernimmt; 

(b) die Emittentin, sofern eine Zustellung an die Neue Emittentin außerhalb der Republik Ös-

terreich erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der Republik Österreich be-

stellt; 

(c)  die Neue Emittentin sämtliche für die Schuldnerersetzung und die Erfüllung der Verpflich-

tungen aus oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen erforderlichen Ge-

nehmigungen erhalten hat; 

(d)  die Emittentin unbedingt und unwiderruflich die Verpflichtungen der Neuen Emittentin aus 

den Schuldverschreibungen zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder An-

leihegläubiger wirtschaftlich mindestens so gestellt wird, wie er ohne die Ersetzung stehen 

würde; und 

(e) die Neue Emittentin in der Lage ist, sämtliche zur Erfüllung der aufgrund der Schuldver-

schreibungen bestehenden Zahlungsverpflichtungen erforderlichen Beträge in der festge-

legten Währung an das Clearing System zu zahlen, und zwar ohne Abzug oder Einbehalt 

von Steuern oder sonstigen Abgaben jedweder Art, die von dem Land (oder den Ländern), 

in dem (in denen) die Neue Emittentin ihren Sitz oder Steuersitz hat, auferlegt, erhoben 

oder eingezogen werden. 

(2) Bezugnahmen.  

(a) Im Fall einer Schuldnerersetzung gemäß § 10 (1) gilt jede Bezugnahme in diesen Anlei-

hebedingungen auf die "Emittentin" als eine solche auf die "Neue Emittentin" und jede Be-

zugnahme auf die Republik Österreich als eine solche auf den Staat, in welchem die Neue 

Emittentin steuerlich ansässig ist. 

(b) In § 7 gilt, falls eine solche Bezugnahme aufgrund des vorhergehenden Absatzes fehlen 

würde, eine alternative Bezugnahme auf die Republik Österreich als aufgenommen (zu-

sätzlich zu der Bezugnahme nach Maßgabe des vorstehenden Satzes auf den Staat, in 

welchem die Neue Emittentin steuerlich ansässig ist). 

(3) Bekanntmachung und Wirksamwerden der Ersetzung. Die Ersetzung der Emittentin ist gemäß 

§ 11 mitzuteilen. Mit der Mitteilung über die Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und die Emit-

tentin und im Fall einer wiederholten Anwendung dieses § 10 jede frühere neue Emittentin von 

ihren sämtlichen Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen frei (unbeschadet der Garantie 

gemäß § 10 (1) (d)). Im Fall einer solchen Schuldnerersetzung werden allfällige geregelte Märkte 

informiert, an denen die Schuldverschreibungen notiert sind.] 
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[Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

§ 10 

(Ersetzung der Emittentin bei Verbundzusammenführung) 

(1) Ersetzung. Die Emittentin wird im Falle des Eintritts eines Ersetzungsereignisses als Schuldnerin 

unter den Schuldverschreibungen zum Wirksamkeitstag durch die Nachfolgeschuldnerin (wie 

nachstehend definiert) ersetzt (die "Ersetzung"). 

(2) Zustimmung der Abwicklungsbehörde. Eine Ersetzung setzt voraus, dass die 

Abwicklungsbehörde zuvor der Ersetzung zugestimmt hat. 

(3) Folgen der Ersetzung. Am Wirksamkeitstag tritt die Nachfolgeschuldnerin an die Stelle der 

Emittentin als Schuldnerin unter den Schuldverschreibungen, und die Bedingungen der 

Schuldverschreibungen gelten als geändert und ergänzt, um der Ersetzung Wirksamkeit zu 

verleihen und die Emittentin von allen ihren Verpflichtungen als Schuldnerin in Bezug auf die 

Schuldverschreibungen zu befreien (privative Schuldübernahme durch die 

Nachfolgeschuldnerin), ohne dass es einer weiteren Zustimmung oder Handlung der Emittentin 

oder der Anleihegläubiger bedarf. Den Anleihegläubigern kommt insbesondere kein Recht zu, die 

Ersetzung abzulehnen oder dieser zu widersprechen, die Bestellung von Sicherheiten zu 

verlangen oder die Schuldverschreibungen aus Anlass der Ersetzung zu kündigen.  

(4) Bekanntmachung. Die Emittentin hat den Anleihegläubigern den Eintritt eines 

Ersetzungsereignisses innerhalb von fünf Tagen gemäß § 11 dieser Emissionsbedingungen 

mitzuteilen, wobei die Mitteilung als an dem Tag wirksam erfolgt gilt, der dem Tag folgt, an dem 

die Mitteilung , je nach gewählter Mitteilungsart, auf der Website der Emittentin zugänglich 

gemacht wurde, den Anleihegläubigern über die depotführenden Stellen zugeleitet wurde, in 

einem gesetzlich bestimmten Medium veröffentlicht wurde oder der Verwahrstelle mitgeteilt 

wurde. Die Mitteilung hat den Wirksamkeitstag zu nennen. 

(5) Sammelurkunde. Die Emittentin ist berechtigt, die erforderlichen Änderungen der 

Sammelurkunde durchführen. 

(6) Definitionen. 

"Ersetzungsereignis" meint, dass die Nachfolgeschuldnerin eine Verbundzusammenführung 

beschließt. Der Beschluss bedarf keiner Zustimmung der Emittentin oder der Anleihegläubiger.  

"Nachfolgeschuldnerin" meint die VOLKSBANK WIEN AG, Dietrichgasse 25, 1030 Wien, 

FN  211524s, und ihre Rechtsnachfolger. 

"Verbundzusammenführung" meint für Zwecke dieses § 10 die Zusammenführung der 

Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten der zugeordneten Kreditinstitute in 

der VOLKSBANK WIEN AG, um für den Fall der Abwicklung nach dem BaSAG die Anwendung 

bestimmter Abwicklungsinstrumente bzw -maßnahmen zu ermöglichen. 

"Wirksamkeitstag" meint den Tag, an dem die Ersetzung nach dem Beschluss der 

Nachfolgeschuldnerin wirksam wird.] 

§ 11 

(Mitteilungen) 

(1) Mitteilungen. Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Mitteilungen sind wirksam erfolgt, 

wenn diese auf der Webseite [Webseite einfügen] abgerufen werden können oder wenn sie den 

Anleihegläubigern direkt oder über die für sie maßgeblichen depotführenden Stellen zugeleitet 

werden und – soweit gesetzlich zwingend erforderlich – in den gesetzlich bestimmten Medien 



 

 

88 

veröffentlicht wurden. Jede derartig erfolgte Mitteilung gilt am fünften Tag nach der Veröffentli-

chung (oder bei mehreren Veröffentlichungen am fünften Tag nach der ersten solchen Veröffent-

lichung) als wirksam erfolgt. 

(2) Mitteilung an das Clearing System. Die Emittentin ist berechtigt, eine Veröffentlichung nach 

§ 11 (1) durch eine Mitteilung an das Clearing System (gemäß § 1 (4)) zur Weiterleitung an die 

Anleihegläubiger zu ersetzen. Jede derartige Bekanntmachung gilt am fünften Geschäftstag nach 

dem Tag der Mitteilung an die Verwahrstelle als wirksam. 

§ 12 

(Unwirksamkeit. Änderungen) 

(1) Salvatorische Klausel. Sollten zu irgendeinem Zeitpunkt eine oder mehrere der Bestimmungen 

der Anleihebedingungen unwirksam, unrechtmäßig oder undurchsetzbar gemäß dem Recht ei-

nes Staates sein oder werden, dann sind diese Bestimmungen im Hinblick auf die betreffende 

Jurisdiktion nur im notwendigen Ausmaß unwirksam, ohne die Gültigkeit, Rechtmäßigkeit und 

Durchsetzbarkeit der verbleibenden Bestimmungen der Anleihebedingungen zu berühren oder 

zu verhindern.  

(2) Änderungen. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Anleihebedingungen ohne Zustimmung der 

Anleihegläubiger offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder sonstige offensichtliche Irrtü-

mer zu berichtigen, widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen zu ändern bzw zu ergän-

zen, wobei nur solche Änderungen bzw Ergänzungen zulässig sind, die unter Berücksichtigung 

der Interessen der Emittentin für die Anleihegläubiger zumutbar sind, dh deren finanzielle Situa-

tion nicht wesentlich verschlechtern. Eine Pflicht zur Bekanntmachung von Änderungen bzw Er-

gänzungen dieser Bedingungen besteht nicht, soweit die finanzielle Situation der Anleihegläubi-

ger nicht wesentlich verschlechtert wird. 

§ 13 

(Begebung weiterer Schuldverschreibungen und Rückkauf) 

(1)  Begebung weiterer Schuldverschreibungen. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zustim-

mung der Anleihegläubiger weitere Schuldverschreibungen mit den gleichen Bedingungen (ge-

gebenenfalls mit Ausnahme des Begebungstages, des Verzinsungsbeginns und/oder des Aus-

gabepreises) in der Weise zu begeben, dass sie mit den Schuldverschreibungen konsolidiert 

werden und eine einheitliche Serie bilden. 

(2)  Rückkauf. Die Emittentin ist berechtigt, Schuldverschreibungen im Markt oder anderweitig zu je-

dem beliebigen Preis zu erwerben, sofern dies im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen zu-

lässig ist. Die von der Emittentin erworbenen Schuldverschreibungen können nach Wahl der 

Emittentin von ihr gehalten, weiterverkauft oder bei der Zahlstelle zur Entwertung eingereicht 

werden. [Im Fall von berücksichtigungsfähigen und nachrangigen Schuldverschreibungen 

einfügen: Ein solcher Rückkauf ist nur unter Beachtung aller anwendbaren aufsichtsrechtlichen 

und sonstigen gesetzlichen Beschränkungen und unter der Voraussetzung, dass die Vorausset-

zungen nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind, möglich.] 
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§ 14 

(Anwendbares Recht. Erfüllungsort. Gerichtsstand) 

(1) Anwendbares Recht. Erfüllungsort. Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die ver-

traglichen und außervertraglichen Rechte und Pflichten der Anleihegläubiger und der Emittentin 

im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen bestimmen sich ausschließlich nach dem 

Recht der Republik Österreich unter Ausschluss seiner Regelungen des internationalen Privat-

rechts soweit diese die Anwendbarkeit fremden Rechts zur Folge hätten. Erfüllungsort ist Graz, 

Republik Österreich.  

(2) Gerichtsstand. Nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus den in diesen Anleihebedin-

gungen geregelten Rechtsverhältnissen ergebenden Rechtsstreitigkeiten mit der Emittentin ist, 

soweit gesetzlich zulässig, Graz, Österreich. Die Gerichtsstandsvereinbarung beschränkt nicht 

das Recht eines Anleihegläubigers, wenn und soweit durch anwendbare Gesetze angeordnet, 

Verfahren vor einem Verbrauchergerichtsstand anzustrengen. 
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5.1.2 Variante 2 – Nullkupon-Schuldverschreibungen 

§ 1 

(Währung. Form. Emissionsart. Stückelung. Verbriefung. Verwahrung) 

(1) Währung. Stückelung. Die Volksbank Steiermark AG (die "Emittentin") begibt gemäß den Best-

immungen dieser Anleihebedingungen (die "Anleihebedingungen") am (oder ab dem) [Datum 

des (Erst-)Begebungstags einfügen] (der "Begebungstag") im Wege einer [Emissionsart 

einfügen] Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen" und jede eine "Schuldver-

schreibung") in [festgelegte Währung einfügen] (die "festgelegte Währung") im Gesamt-

nennbetrag von [Gesamtnennbetrag einfügen] (in Worten: [Gesamtnennbetrag in Worten 

einfügen]) [mit Auf- und Abstockungsmöglichkeit] und mit einem Nennbetrag von je [Nennbe-

trag einfügen] (der "Nennbetrag"). 

(2)  Form. Die Schuldverschreibungen lauten auf den Inhaber.  

[Falls die Schuldverschreibungen durch eine nicht-digitale Sammelurkunde verbrieft werden, 

einfügen: 

(3) Sammelurkunde. Diese Serie von Schuldverschreibungen wird in einer Sammelurkunde (die 

"Sammelurkunde") gemäß § 24 lit b Depotgesetz in der jeweils geltenden Fassung verbrieft. Die 

Sammelurkunde trägt die eigenhändigen oder faksimilierten Unterschriften von zwei vertretungs-

berechtigten Personen der Emittentin oder deren Bevollmächtigten und ist nach Wahl der Emit-

tentin von der Hauptzahlstelle oder in deren Namen mit einer Kontrollunterschrift versehen. Ein-

zelurkunden und Zinsscheine werden nicht ausgegeben. Solange diese Serie von Schuldver-

schreibungen nicht vollständig zurückgezahlt oder zurückgekauft worden ist, behält sich die Emit-

tentin das Recht vor, die Sammelurkunde ohne Zustimmung der Gläubiger durch eine digitale 

Sammelurkunde zu ersetzen.] 

[Falls die Schuldverschreibungen durch eine digitale Sammelurkunde verbrieft werden, einfü-
gen: 

(3)  Digitale Sammelurkunde. Diese Serie von Schuldverschreibungen wird in einer digitalen Sam-

melurkunde (die "Sammelurkunde") gemäß §§ 1 Abs 4 und 24 lit e Depotgesetz in der jeweils 

geltenden Fassung verbrieft, die durch Anlegung eines elektronischen Datensatzes bei einer 

Wertpapiersammelbank auf Basis der an die Wertpapiersammelbank von der Emittentin elektro-

nisch mitgeteilten Angaben entstanden ist.] 

[Im Fall der Verwahrung einer nicht-digitalen Sammelurkunde bei der VOLKSBANK WIEN AG 

einfügen: 

(4) Verwahrung. Die Sammelurkunde wird von einem oder im Namen eines Clearing System ver-

wahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. 

"Clearing System" meint den Wertpapiersammelverwahrer VOLKSBANK WIEN AG mit der Ge-

schäftsanschrift Dietrichgasse 25, 1030 Wien, Österreich sowie jeden Funktionsnachfolger.] 

[Im Fall der Verwahrung bei der OeKB einfügen: 

(4)  Verwahrung. Die Sammelurkunde wird von einem oder im Namen eines Clearing System ver-

wahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. 

"Clearing System" meint die Wertpapiersammelbank der OeKB, die OeKB  CSD GmbH ("CSD") 

mit der Geschäftsanschrift Strauchgasse 1-3, 1010 Wien, Österreich sowie jeden Funktionsnach-

folger. 
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(5) Anleihegläubiger. "Anleihegläubiger" bezeichnet jeden Inhaber von Miteigentumsanteilen oder 

anderen vergleichbaren Rechten an der Sammelurkunde, die in Übereinstimmung mit anwend-

barem Recht, diesen Anleihebedingungen und den Bestimmungen des Clearing Systems auf ei-

nen neuen Anleihegläubiger übertragen werden können. 

§ 2 

(Rang) 

[Im Fall von nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nicht-nachrangige Verbindlich-

keiten der Emittentin, die im Fall der Insolvenz oder Liquidation der Emittentin den gleichen Rang 

untereinander und den gleichen Rang mit allen anderen unbesicherten und nicht-nachrangigen 

Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin haben, ausgenommen jene Instrumente oder 

Verbindlichkeiten, die gesetzlich bevorrechtigt oder nachrangig sind.] 

[Im Fall von "preferred senior" Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlich-

keiten der Emittentin und sollen als berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (im Sinne des Ar-

tikels 72a (1) lit a und Artikels 72b CRR mit Ausnahme von Artikel 72b (2) lit d CRR) der Emittentin 

für die MREL Anforderung zählen, die im Fall der Insolvenz oder Liquidation der Emittentin den 

gleichen Rang untereinander und den gleichen Rang mit allen anderen unbesicherten und nicht 

nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin haben, ausgenommen jene In-

strumente oder Verbindlichkeiten, die gesetzlich bevorrechtigt oder nachrangig sind. 

(2) Kein Anleihegläubiger darf etwaige Ansprüche aus den Schuldverschreibungen gegen Ansprü-

che der Emittentin aufrechnen. Die Schuldverschreibungen unterliegen keinen Aufrechnungs- 

oder Nettingvereinbarungen, die deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung beein-

trächtigen würden und sind nicht (und sollen zu keiner Zeit) besichert oder Gegenstand einer 

Garantie der Emittentin oder einer anderen Person oder einer anderen Regelung (sein), die den 

Ansprüchen der Forderungen aus den Schuldverschreibungen einen höheren Rang verleiht. 

(3) Nachträglich können der Rang der Schuldverschreibungen nicht geändert sowie die Laufzeit der 

Schuldverschreibungen und jede anwendbare Kündigungsfrist nicht verkürzt werden. 

(4) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 

anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 

Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 

der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-

mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 

oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 

Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. Die Anleihegläubiger 

sind an die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder an die Abwick-

lungsmaßnahmen in Bezug auf die Schuldverschreibungen gebunden. Kein Anleihegläubiger hat 

einen Anspruch oder ein sonstiges Recht gegen die Emittentin, das sich aus der Ausübung der 

Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder dem Ergreifen einer Abwicklungsmaß-

nahme ergibt. Insbesondere stellt die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbe-

fugnis oder das Ergreifen einer Abwicklungsmaßnahme keinen Verzug dar. 

(5) Definitionen: 

"BaSAG" bezeichnet das österreichische Sanierungs- und Abwicklungsgesetz in der jeweils gel-

tenden Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen auf die maßgeblichen 
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Bestimmungen im BaSAG umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzlichen Bestimmun-

gen, die diese Bestimmungen von Zeit zu Zeit ändern oder ersetzen. 

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Capital Requirements Regulation) in der 

jeweils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-

gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 

"MREL Anforderung" bezeichnet die Mindestanforderungen für berücksichtigungsfähige Ver-

bindlichkeiten (MREL), die für die Emittentin gilt oder gegebenenfalls gelten wird, und zwar ge-

mäß: 

(i) § 100 BaSAG; oder 

(ii) Artikel 12 der SRMR, 

"SRMR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regula-

tion) in der jeweils geltenden oder ersetzten Fassung, und jegliche Bezugnahmen auf maßgebli-

che Bestimmungen der SRMR in diesen Emissionsbedingungen beinhalten Bezugnahmen auf 

jede anwendbare Gesetzesbestimmung, die diese Bestimmungen jeweils ändert oder ersetzt. 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 4 Abs 1 Z 130 CRR, 

die für eine Abwicklung der Emittentin auf Einzel- und/oder konsolidierter Ebene verantwortlich 

ist.] 

[Im Fall von "non-preferred senior" Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte und unbesicherte Verbindlichkeiten der Emittentin 

und sollen als berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (im Sinne des Artikels 72a (1) lit a und 

Artikels 72b CRR) der Emittentin für die MREL Anforderung zählen, jedoch mit der Maßgabe, 

dass Ansprüche unter den Schuldverschreibungen im Fall eines regulären Insolvenzverfahrens 

(Konkursverfahren) der Emittentin: 

(a) nachrangig gegenüber allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen unbesicherten und 

nicht nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin sind, die nicht die 

Kriterien für Schuldtitel gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen; 

(b) gleichrangig: (i) untereinander; und (ii) mit allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen 

non-preferred senior Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin sind, die die Kri-

terien für Schuldtitel gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen (ausgenommen nicht 

nachrangige Instrumente oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die vorrangig oder nach-

rangig gegenüber den Schuldverschreibungen sind oder diesen gegenüber als vorrangig 

oder nachrangig bezeichnet werden); und 

(c) vorrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus: (i) Stammak-

tien und anderen Instrumenten des harten Kernkapitals (Common Equity Tier 1) gemäß 

Artikel 28 CRR der Emittentin; (ii) Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (Additional 

Tier 1) gemäß Artikel 52 CRR der Emittentin; (iii) Instrumenten des Ergänzungskapitals 

(Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR der Emittentin; und (iv) allen anderen nachrangigen Instru-

menten oder Verbindlichkeiten der Emittentin sind. 

(2) Kein Anleihegläubiger darf etwaige Ansprüche aus den Schuldverschreibungen gegen Ansprü-

che der Emittentin aufrechnen. Die Schuldverschreibungen unterliegen keinen Aufrechnungs- 

oder Nettingvereinbarungen, die deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung beein-

trächtigen würden und sind nicht (und sollen zu keiner Zeit) besichert oder Gegenstand einer 

Garantie der Emittentin oder einer anderen Person oder einer anderen Regelung (sein), die den 

Ansprüchen der Forderungen aus den Schuldverschreibungen einen höheren Rang verleiht. 
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(3) Nachträglich können der Rang der Schuldverschreibungen nicht geändert sowie die Laufzeit der 

Schuldverschreibungen und jede anwendbare Kündigungsfrist nicht verkürzt werden. 

(4) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 

anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 

Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 

der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-

mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 

oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 

Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. Die Anleihegläubiger 

sind an die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder an die Abwick-

lungsmaßnahmen in Bezug auf die Schuldverschreibungen gebunden. Kein Anleihegläubiger hat 

einen Anspruch oder ein sonstiges Recht gegen die Emittentin, das sich aus der Ausübung der 

Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder dem Ergreifen einer Abwicklungsmaß-

nahme ergibt. Insbesondere stellt die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbe-

fugnis oder das Ergreifen einer Abwicklungsmaßnahme keinen Verzug dar. 

(5) Definitionen: 

"BaSAG" bezeichnet das österreichische Sanierungs- und Abwicklungsgesetz in der jeweils gel-

tenden Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen auf die maßgeblichen 

Bestimmungen im BaSAG umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzlichen Bestimmun-

gen, die diese Bestimmungen von Zeit zu Zeit ändern oder ersetzen. 

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Capital Requirements Regulation) in der 

jeweils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-

gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 

"MREL Anforderung" bezeichnet die Mindestanforderungen für berücksichtigungsfähige Ver-

bindlichkeiten (MREL), die für die Emittentin gilt oder gegebenenfalls gelten wird, und zwar ge-

mäß: 

(i) § 100 BaSAG; oder 

(ii) Artikel 12 der SRMR, 

"SRMR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regula-

tion) in der jeweils geltenden oder ersetzten Fassung, und jegliche Bezugnahmen auf maßgebli-

che Bestimmungen der SRMR in diesen Emissionsbedingungen beinhalten Bezugnahmen auf 

jede anwendbare Gesetzesbestimmung, die diese Bestimmungen jeweils ändert oder ersetzt. 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 4 (1)(130) CRR, die 

für eine Abwicklung der Emittentin auf Einzel- und/oder konsolidierter Ebene verantwortlich ist.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nachrangige Verbindlichkeiten 

der Emittentin und sollen Tier 2 Instrumente (wie nachstehend definiert) der Emittentin darstellen, 

jedoch mit der Maßgabe, dass Ansprüche unter den Schuldverschreibungen im Fall der Insolvenz 

oder Liquidation der Emittentin und soweit die Schuldverschreibungen (zumindest teilweise) als 

Eigenmittelposten anerkannt werden:  

(a) nachrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus (i) unbesi-

cherten und nicht nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin; (ii) In-

strumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gemäß Artikel 72b CRR der Emit-
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tentin; (iii) Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die sich nicht aus Eigenmit-

telposten der Emittentin ergeben; und (iv) alle anderen nachrangigen Verbindlichkeiten der 

Emittentin, die in Übereinstimmung mit den jeweiligen Bedingungen oder gemäß zwingen-

der gesetzlicher Bestimmungen einen höheren Rang als die Verbindlichkeiten der Emitten-

tin aus den Schuldverschreibungen zum jeweiligen Zeitpunkt haben oder bestimmungsge-

mäß haben sollen, sind; 

(b) gleichrangig: (i) untereinander; und (ii) mit allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen 

Ansprüchen aus Tier 2 Instrumenten und anderen nachrangigen Instrumenten oder Ver-

bindlichkeiten der Emittentin, die sich aus Eigenmittelposten der Emittentin ergeben, die 

gleichrangig mit Tier 2 Instrumenten sind, und  

(c) vorrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus: (i) Instrumen-

ten des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1) gemäß Artikel 52 CRR der Emittentin; 

(ii) Stammaktien und anderen Instrumenten des harten Kernkapitals (Common Equity 

Tier 1) gemäß Artikel 28 CRR der Emittentin; und (iii) allen anderen nachrangigen Instru-

menten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die sich aus Eigenmittelposten der Emitten-

tin ergeben, die gegenüber den Schuldverschreibungen nachrangig sind. 

(2) Kein Anleihegläubiger darf etwaige Ansprüche aus den Schuldverschreibungen gegen Ansprü-

che der Emittentin aufrechnen. Die Schuldverschreibungen unterliegen keinen Aufrechnungs- 

oder Nettingvereinbarungen, die deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung, Insolvenz 

oder Liquidation der Emittentin beeinträchtigen würden und sind nicht (und sollen zu keiner Zeit) 

besichert oder Gegenstand einer Garantie der Emittentin oder einer anderen Person oder einer 

anderen Regelung (sein), die den Ansprüchen der Forderungen aus den Schuldverschreibungen 

einen höheren Rang verleiht. 

(3) Nachträglich können der Rang der Schuldverschreibungen nicht geändert sowie die Laufzeit der 

Schuldverschreibungen und jede anwendbare Kündigungsfrist nicht verkürzt werden. 

(4) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 

anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 

Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 

der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-

mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 

oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 

Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. Die Anleihegläubiger 

sind an die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder an die Abwick-

lungsmaßnahmen in Bezug auf die Schuldverschreibungen gebunden. Kein Anleihegläubiger hat 

einen Anspruch oder ein sonstiges Recht gegen die Emittentin, das sich aus der Ausübung der 

Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder dem Ergreifen einer Abwicklungsmaß-

nahme ergibt. Insbesondere stellt die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbe-

fugnis oder das Ergreifen einer Abwicklungsmaßnahme keinen Verzug dar. 

(5) Definitionen: 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 4 (1)(130) CRR, die 

für eine Abwicklung der Emittentin auf Einzel- und/oder konsolidierter Ebene verantwortlich ist. 

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Capital Requirements Regulation) in der 

jeweils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-

gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 

"Tier 2 Instrumente" bezeichnet alle (direkt oder indirekt begebenen) Kapitalinstrumente der 

Emittentin, die zu Instrumenten des Ergänzungskapitals (Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR zählen, 
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einschließlich aller Kapitalinstrumente, die aufgrund von CRR-Übergangsbestimmungen zu den 

Instrumenten des Ergänzungskapitals zählen.] 

§ 3 

(Zinsen) 

Keine periodischen Zinszahlungen. Es erfolgen keine laufenden Zinszahlungen auf die Schuldverschrei-

bungen.  

§ 4 

(Rückzahlung) 

(1) Rückzahlung bei Endfälligkeit. Die Schuldverschreibungen werden, soweit sie nicht zuvor bereits 

ganz oder teilweise zurückgezahlt oder zurückgekauft wurden und vorbehaltlich einer Anpassung 

in Übereinstimmung mit den in § 6 (3) enthaltenen Bestimmungen, am [Endfälligkeitstag einfü-

gen] (der "Endfälligkeitstag") zu ihrem Rückzahlungsbetrag von [Rückzahlungskurs einfü-

gen] des Nennbetrags (der "Rückzahlungsbetrag") zurückgezahlt.  

§ 5 

(Vorzeitige Rückzahlung) 

[Falls die Emittentin das Wahlrecht hat, Schuldverschreibungen vorzeitig zurückzuzahlen, ein-

fügen: 

(1) Vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Es steht der Emit-

tentin frei, die Schuldverschreibungen zu kündigen und an den nachfolgend angeführten Wahl-

rückzahlungstagen (Call) (jeweils ein "Wahlrückzahlungstag (Call)") vollständig oder teilweise 

zu den nachstehend angeführten Wahlrückzahlungsbeträgen (Call) (jeweils ein "Wahlrückzah-

lungsbetrag (Call)") vorzeitig zurückzuzahlen. 

Wahlrückzahlungstag(e) (Call) Wahlrückzahlungsbeträge (Call) 

[jeder Geschäftstag während des Zeitraums ab 

dem [⚫] (einschließlich) bis zum [⚫] (aus-

schließlich)][⚫] 

[100%][Nennbetrag][⚫] 

 Die vorzeitige Rückzahlung ist den Anleihegläubigern mindestens [Kündigungsfrist (Call) ein-

fügen] Geschäftstage (wie in § 6 definiert) vor dem maßgeblichen Wahlrückzahlungstag (Call) 

gemäß § 11 mitzuteilen (wobei diese Erklärung den für die Rückzahlung der Schuldverschreibun-

gen festgelegten Wahlrückzahlungstag (Call) angeben muss).  

 Im Fall einer Teilrückzahlung von Schuldverschreibungen werden die zurückzuzahlenden Schuld-

verschreibungen spätestens 30 Tage vor dem zur Rückzahlung festgelegten Datum in Überein-

stimmung mit den Regeln und Verfahrensabläufen des jeweiligen Clearing Systems ausgewählt.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Eine solche vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern der Zeitpunkt der Emission mindes-

tens fünf Jahre zurückliegt und die Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung nach 

§ 5 (5/6) erfüllt sind.] 

[Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 
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Eine solche vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen für eine vorzei-

tige Rückzahlung nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind.]] 

[Falls die Emittentin kein Wahlrecht auf vorzeitige Rückzahlung von nicht-nachrangigen Schuld-

verschreibungen hat, einfügen: 

(1) Keine vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Eine vorzei-

tige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin ist ausgeschlossen.] 

[Falls die Emittentin kein Wahlrecht auf vorzeitige Rückzahlung von berücksichtigungsfähigen 

oder nachrangigen Schuldverschreibungen hat, einfügen: 

(1) Keine vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Mit Aus-

nahme nach § 5 (3) [Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen mit vor-

zeitiger Rückzahlung aus steuerlichen Gründen einfügen: [,] [und] (4)] [Falls vorzeitige 

Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibun-

gen nach Wahl der Emittentin vorgesehen ist, einfügen: und ([4/5])]  der Anleihebedingungen 

ist die Emittentin nicht berechtigt, die Schuldverschreibungen vor ihrem Fälligkeitstag vorzeitig 

zurückzuzahlen.] 

[Falls die Anleihegläubiger das Wahlrecht haben, die vorzeitige Rückzahlung von nicht-nachran-

gigen oder berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen zu verlangen, einfügen:  

(2) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleihegläubiger. Die Emittentin hat, sofern ein Anleihe-

gläubiger der Emittentin die entsprechende Absicht mindestens [Mindestkündigungsfrist (Put) 

einfügen] und höchstens [Höchstkündigungsfrist (Put) einfügen] Geschäftstage (wie in § 6 

definiert) im Voraus mitteilt, die maßgeblichen Schuldverschreibungen dieses Anleihegläubigers 

an einem der nachstehenden Wahlrückzahlungstage (Put) (jeweils ein "Wahlrückzahlungstag 

(Put)") zu ihrem maßgeblichen Wahlrückzahlungsbetrag (Put) wie nachstehend definiert (der 

"Wahlrückzahlungsbetrag (Put)") vorzeitig zurückzuzahlen.  

Wahlrückzahlungstage (Put) Wahlrückzahlungsbeträge (Put) 

[                   ] [                   ] 

[                   ] [                   ] 

Um dieses Recht auszuüben, muss der Anleihegläubiger eine ordnungsgemäß ausgefüllte Aus-

übungserklärung in der bei der Zahlstelle und der Emittentin erhältlichen Form abgeben. Ein Wi-

derruf einer erfolgten Ausübung dieses Rechts ist nicht möglich.  

[Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Eine solche vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen für eine vorzei-

tige Rückzahlung nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind.]] 

[Falls die Anleihegläubiger kein Wahlrecht haben, die vorzeitige Rückzahlung von nicht-nach-

rangigen oder berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen zu verlangen, sowie im Fall 

von nachrangigen Schuldverschreibungen, einfügen:  

(2) Kein Recht auf Kündigung oder vorzeitige Rückzahlung durch die Anleihegläubiger. Die Anleihe-

gläubiger sind nicht berechtigt, die Schuldverschreibungen zu kündigen oder anderweitig deren 

Rückzahlung zu erwirken.] 

[Falls bei nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen "Vorzeitige Rückzahlung bei Vorliegen ei-

ner Rechtsänderung, einer Absicherungs-Störung und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten" 

anwendbar ist, einfügen: 
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(3) Vorzeitige Rückzahlung bei Vorliegen einer Rechtsänderung, einer Absicherungs-Störung 

und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten. Die Emittentin kann die Schuldverschreibungen je-

derzeit vor dem Endfälligkeitstag bei Vorliegen einer Rechtsänderung und/oder, Absicherungs-

Störung und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten (wie jeweils nachstehend definiert) kündi-

gen und zu ihrem Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag vorzeitig zurückzahlen. Die Emittentin wird die 

Schuldverschreibungen vollständig (aber nicht nur teilweise) am zweiten Geschäftstag (wie in § 6 

definiert) zurückzahlen, nach dem die Benachrichtigung der vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 11 

erfolgt ist, vorausgesetzt, dass dieser Tag nicht später als zwei Geschäftstage vor dem Endfällig-

keitstag liegt (der "Vorzeitige Rückzahlungstag") und wird den vorzeitigen Rückzahlungsbetrag 

im Hinblick auf die Schuldverschreibungen an die Anleihegläubiger zahlen oder eine entspre-

chende Zahlung veranlassen, im Einklang mit den maßgeblichen Steuergesetzen oder sonstigen 

gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften und in Einklang mit und gemäß diesen Anleihebe-

dingungen. Zahlungen von Steuern oder vorzeitigen Rückzahlungsgebühren sind von den Anlei-

hegläubigern zu tragen und die Emittentin übernimmt keine Haftung hierfür. 

 Wobei: 

 "Rechtsänderung" bedeutet, dass (i) aufgrund des Inkrafttretens von Änderungen der Gesetze 

oder Verordnungen (einschließlich aber nicht beschränkt auf Steuergesetze) oder (ii) der Ände-

rungen der Auslegung von gerichtlichen oder behördlichen Entscheidungen, die für die entspre-

chenden Gesetze oder Verordnungen relevant sind (einschließlich der Aussagen der Steuerbe-

hörden), die Emittentin feststellt, dass die Kosten, die mit ihren Verpflichtungen aus den Schuld-

verschreibungen verbunden sind, wesentlich gestiegen sind (einschließlich aber nicht beschränkt 

auf Erhöhungen der Steuerverpflichtungen, der Senkung von steuerlichen Vorteilen oder anderen 

negativen Auswirkungen auf die steuerrechtliche Behandlung), falls solche Änderungen an oder 

nach dem Begebungstag wirksam werden; 

 "Absicherungs-Störung" bedeutet, dass die Emittentin, unter Anwendung wirtschaftlich vernünf-

tiger Bemühungen nicht in der Lage ist, (i) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder abzu-

wickeln bzw Vermögenswerte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, welche 

die Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den 

Schuldverschreibungen für notwendig erachtet, oder (ii) die Erlöse aus den Transaktionen bzw 

Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewinnen oder weiterzuleiten; und 

"Gestiegene Absicherungs-Kosten" bedeutet, dass die Emittentin im Vergleich zum Bege-

bungstag einen wesentlich höheren Betrag an Steuern, Abgaben, Aufwendungen und Gebühren 

(außer Maklergebühren) entrichten muss, um: (i) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder 

abzuwickeln bzw Vermögenswerte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, 

welche die Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus 

den Schuldverschreibungen für notwendig erachtet oder (ii) Erlöse aus diesen Transaktionen bzw 

Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewinnen oder weiterzuleiten, unter der Vorausset-

zung, dass Beträge, die sich nur erhöht haben, weil die Kreditwürdigkeit der Emittentin zurückge-

gangen ist, nicht als Gestiegene Absicherungs-Kosten angesehen werden.] 

[Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

[Falls eine vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen vorgesehen ist, einfügen: 

(3) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können insge-

samt, jedoch nicht teilweise, jederzeit nach Wahl der Emittentin mit einer Kündigungsfrist von 

nicht weniger als 30 Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der Anlei-

hebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwider-

ruflich ist) und zu ihrem Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag vorzeitig zurückgezahlt werden, wenn 

sich die geltende steuerliche Behandlung der Schuldverschreibungen ändert, und sofern die Vo-

raussetzungen nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind.] 
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(3/4) Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können 

insgesamt, jedoch nicht teilweise, jederzeit nach Wahl der Emittentin mit einer Kündigungsfrist 

von nicht weniger als 30 Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der 

Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwi-

derruflich ist) und zu ihrem Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag vorzeitig zurückgezahlt werden, 

wenn sich die aufsichtsrechtliche Einstufung der Schuldverschreibungen ändert, was wahrschein-

lich zu ihrem gänzlichen oder teilweisen Ausschluss aus den für den Mindestbetrag an Eigenmit-

teln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (minimum requirement for own funds and 

eligible liabilities – MREL) gemäß der MREL Anforderung führen würde, und falls die Vorausset-

zungen nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind. 

[Falls vorzeitige Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldver-

schreibungen nach Wahl der Emittentin vorgesehen ist, einfügen: 

(4/5) Vorzeitige Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags. Die Schuldver-

schreibungen können insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit 

einer Kündigungsfrist von nicht weniger als 30 Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mittei-

lung gemäß § 11 der Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei 

diese Kündigung unwiderruflich ist) und zu ihrem Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag vorzeitig zu-

rückgezahlt werden, sofern zu irgendeinem Zeitpunkt der Gesamtnennbetrag der ausstehenden 

Schuldverschreibungen, die von anderen Personen als der Emittentin und ihren Tochtergesell-

schaften gehalten werden, auf 25 Prozent oder weniger des Gesamtnennbetrags der ursprüng-

lich begebenen Schuldverschreibungen (einschließlich aller weiterer gemäß § 13 (1) begebenen 

Schuldverschreibungen) gefallen ist. 

Eine solche Vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen nach § 5 (4/5/6) 

erfüllt sind.] 

(4/5/6)  Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf.  

Eine vorzeitige Rückzahlung nach diesem § 5 und ein Rückkauf nach § 13 (2) setzen voraus, 

dass die Emittentin zuvor die Erlaubnis der Abwicklungsbehörde zur vorzeitigen Rückzahlung 

und zum Rückkauf in Übereinstimmung mit Artikel 77 und 78a CRR erhalten hat, sofern und in-

soweit eine solche vorherige Erlaubnis zu diesem Zeitpunkt erforderlich ist. 

[Falls eine vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen vorgesehen ist, einfügen: Im 

Falle einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 5 (3) kann eine solche Genehmigung ferner vo-

raussetzen, dass die Emittentin der Abwicklungsbehörde hinreichend nachgewiesen hat, dass 

die maßgebliche Änderung der steuerlichen Behandlung wesentlich ist und zum Begebungstag 

der Schuldverschreibungen nicht vorherzusehen war.] 

Klarstellend wird festgehalten, dass eine Weigerung der Abwicklungsbehörde eine erforderliche 

Erlaubnis, Bewilligung oder andere Zustimmung zu erteilen, keinen Ausfall oder Verzug darstellt.]  

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(3) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können insge-

samt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit einer Kündigungsfrist von 

nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der Anleihebedin-

gungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwiderruflich ist) 

und zu ihrem Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag an die Anleihegläubiger zurückgezahlt werden, 

wenn sich die geltende steuerliche Behandlung der Schuldverschreibungen ändert; , und die Vo-

raussetzungen nach § 5 (5/6) erfüllt sind. 

(4) Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können 

insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit einer Kündigungsfrist 
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von nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der Anlei-

hebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwider-

ruflich ist) und zu ihrem Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag an die Anleihegläubiger zurückgezahlt 

werden, falls infolge einer Änderung oder Ergänzung der in der Europäischen Union oder der 

Republik Österreich geltenden Richtlinien, Gesetze und Verordnungen oder deren Auslegung, 

sich die aufsichtsrechtliche Einstufung der Schuldverschreibungen ändert, was wahrscheinlich zu 

ihrem gänzlichen oder teilweisen Ausschluss aus den Eigenmitteln oder ihrer Neueinstufung als 

Eigenmittel geringerer Qualität führen würde.  

Eine solche Vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen nach § 5 (5/6) 

erfüllt sind. 

[Falls vorzeitige Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldver-

schreibungen nach Wahl der Emittentin vorgesehen ist, einfügen: 

(5) Vorzeitige Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags. Die Schuldver-

schreibungen können insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit 

einer Kündigungsfrist von nicht weniger als 30Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mittei-

lung gemäß § 11 der Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei 

diese Kündigung unwiderruflich ist) und zu ihrem Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag vorzeitig zu-

rückgezahlt werden, sofern zu irgendeinem Zeitpunkt der Gesamtnennbetrag der ausstehenden 

Schuldverschreibungen, die von anderen Personen als der Emittentin und ihren Tochtergesell-

schaften gehalten werden, auf 25 Prozent oder weniger des Gesamtnennbetrags der ursprüng-

lich begebenen Schuldverschreibungen (einschließlich aller weiterer gemäß § 13 (1) begebenen 

Schuldverschreibungen) gefallen ist. 

Eine solche Vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen nach § 5 (5/6) 

erfüllt sind.] 

(5/6) Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf. Eine vorzeitige Rück-

zahlung nach diesem § 5 und ein Rückkauf nach § 13 (2) setzen voraus, dass: 

(a) der Emittentin zuvor die Erlaubnis der Zuständigen Behörde (wie nachstehend definiert) 

zur vorzeitigen Rückzahlung oder zum Rückkauf der Schuldverschreibungen in Überein-

stimmung mit den Artikeln 77 und 78 CRR erteilt wurde, wobei diese Erlaubnis unter an-

derem voraussetzen kann, dass: 

(i) die Emittentin vor oder gleichzeitig mit der vorzeitigen Rückzahlung oder einem sol-

chen Rückkauf die Schuldverschreibungen durch Eigenmittelinstrumente zumindest 

gleicher Qualität zu Bedingungen ersetzt, die im Hinblick auf die Ertragsmöglichkei-

ten der Emittentin nachhaltig sind; oder  

(ii) die Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend nachgewiesen hat, dass die 

Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten der Emittentin nach ei-

ner solchen vorzeitigen Rückzahlung oder einem solchen Rückkauf die Anforderun-

gen der CRR in den Richtlinien 2013/36/EU und 2014/59/EU, beide in der jeweils 

geltenden Fassung, um eine Spanne übersteigen, die die Zuständige Behörde für 

erforderlich hält; und 

(b) im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung oder eines Rückkaufs vor fünf Jahren nach dem 

Zeitpunkt der Emission der Schuldverschreibungen, zusätzlich, sofern dies zu diesem Zeit-

punkt für die Emittentin anwendbar ist: 
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im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung aus steuerlichen Gründen gemäß § 5 (3), die 

Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend nachgewiesen hat, dass die gel-

tende Änderung der steuerlichen Behandlung wesentlich ist und zum Ausgabetag 

der Schuldverschreibungen nicht vorherzusehen war; oder 

im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen gemäß 

§ 5 (4), die Zuständige Behörde diese Änderung für ausreichend sicher hält und die 

Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend nachgewiesen hat, dass die maß-

gebliche Änderung der aufsichtsrechtlichen Neueinstufung der Schuldverschreibun-

gen zum Ausgabetag der Schuldverschreibungen nicht vorherzusehen war; oder 

im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung in anderen als den in Punkt (i) oder (ii) ge-

nannten Umständen, wenn die Emittentin die Schuldverschreibungen vor oder 

gleichzeitig mit dieser Handlung durch Eigenmittelinstrumente zumindest gleicher 

Qualität zu Bedingungen ersetzt, die im Hinblick auf die Ertragsmöglichkeiten der 

Emittentin nachhaltig sind, und die Zuständige Behörde diese Handlung auf der 

Grundlage der Feststellung erlaubt hat, dass sie aus aufsichtlicher Sicht vorteilhaft 

und durch außergewöhnliche Umstände gerechtfertigt ist. 

Klarstellend wird festgehalten, dass eine Weigerung der Zuständigen Behörde, eine erforderliche 

Erlaubnis, Bewilligung oder andere Zustimmung zu erteilen, keinen Ausfall oder Verzug darstellt. 

Wobei: 

"Zuständige Behörde" bezeichnet die zuständige Behörde gemäß Artikel 4 (1)(40) CRR, die für 

die Beaufsichtigung der Emittentin auf Einzelbasis und/oder konsolidierter Basis verantwortlich 

ist.] 

[Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen und nachrangigen Schuldver-

schreibungen sowie falls bei nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen "Vorzeitige Rückzah-

lung bei Vorliegen einer Rechtsänderung, einer Absicherungs-Störung und/oder Gestiegenen 

Absicherungs-Kosten" anwendbar ist, einfügen: 

([6/7]) Weitere Definitionen. 

"Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag" meint den Amortisationsbetrag der Schuldverschreibungen 

(wie nachstehend definiert). 

"Amortisationsbetrag" meint den vorgesehenen Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibung 

am Endfälligkeitstag, abgezinst mit einem jährlichen Satz (als Prozentsatz ausgedrückt), der von 

der Emittentin wie folgt berechnet wird: Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibungen abge-

zinst auf den Emissionspreis am Begebungstag auf Basis einer jährlichen Verzinsung unter Be-

rücksichtigung bereits aufgelaufener Zinsen, wobei das Ergebnis kaufmännisch auf zwei Nach-

kommastellen gerundet wird. Ist eine solche Rechnung für einen Zeitraum von weniger als einem 

Jahr aufzustellen, so liegt ihr der Zinstagequotient (wie nachstehend definiert) zugrunde. 

"Zinstagequotient" bezeichnet im Hinblick auf die Berechnung eines Betrages für einen beliebi-

gen Zeitraum (der "Zinsberechnungszeitraum") [Anwendbare Zinsberechnungsmethode 

einfügen: ([Actual/Actual (ICMA)] [30/360] [30E/360 oder Eurobond Basis] [Actual/365 oder Ac-

tual/Actual (ISDA)] [Actual/365 (Fixed)] [Actual/360])]: 

[Im Falle der Anwendung von Actual/Actual (ICMA) einfügen: 

(i) Falls der Zinsberechnungszeitraum gleich oder kürzer als die Aufzinsungsperiode bzw Dis-

kontierungsperiode ist, innerhalb welche er fällt, die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zins-

berechnungszeitraum, dividiert durch das Produkt (A) der tatsächlichen Anzahl von Tagen 
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in der jeweiligen Aufzinsungsperiode bzw Diskontierungsperiode und (B) der Anzahl der 

Aufzinsungsperioden bzw Diskontierungsperioden in einem Jahr. 

(ii) Falls der Zinsberechnungszeitraum länger als eine Aufzinsungsperiode bzw Diskontie-

rungsperiode ist, die Summe: (A) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in demjenigen Zins-

berechnungszeitraum, der in die Aufzinsungsperiode bzw Diskontierungsperiode fällt, in 

der er beginnt, geteilt durch das Produkt von (x) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in 

dieser Aufzinsungsperiode bzw Diskontierungsperiode und (y) die Anzahl von Aufzin-

sungsperioden bzw Diskontierungsperioden in einem Jahr, und (B) der tatsächlichen An-

zahl von Tagen in demjenigen Zinsberechnungszeitraum, der in die nächste Aufzinsungs-

periode bzw Diskontierungsperiode fällt, geteilt durch das Produkt von (x) der tatsächlichen 

Anzahl von Tagen in dieser Aufzinsungsperiode bzw Diskontierungsperiode und (y) die 

Anzahl von Aufzinsungsperioden bzw Diskontierungsperioden in einem Jahr.] 

[Im Falle der Anwendung von 30/360 einfügen: 

Die Anzahl von Tagen im jeweiligen Zinsberechnungszeitraum, dividiert durch 360 (wobei die 

Anzahl der Tage auf der Grundlage eines Jahres von 360 mit zwölf Monaten zu 30 Tagen zu 

ermitteln ist (es sei denn, (A) der letzte Tag des Zinsberechnungszeitraumes fällt auf den 31. Tag 

eines Monats, während der erste Tag des Zinsberechnungszeitraumes weder auf den 30. noch 

auf den 31. Tag eines Monats fällt, wobei in diesem Fall der diesen Tag enthaltende Monat nicht 

als ein auf 30 Tage gekürzter Monat zu behandeln ist, oder (B) der letzte Tag des Zinsberech-

nungszeitraumes fällt auf den letzten Tag des Monats Februar, wobei in diesem Fall der Monat 

Februar nicht als ein auf 30 Tage verlängerter Monat zu behandeln ist)).] 

[Im Falle der Anwendung von 30E/360 oder Eurobond Basis einfügen: 

Die Anzahl der Tage im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 360 (es sei denn, im Fall des 

letzten Zinsberechnungszeitraumes fällt der Endfälligkeitstag auf den letzten Tag des Monats 

Februar, in welchem Fall der Monat Februar als nicht auf einen Monat zu 30 Tagen verlängert 

gilt).] 

[Im Falle der Anwendung von Actual/365 oder Actual/Actual (ISDA) einfügen: 

Die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum, dividiert durch 365 (oder, falls 

ein Teil dieses Zinsberechnungszeitraumes in ein Schaltjahr fällt, die Summe aus (i) der tatsäch-

lichen Anzahl der in das Schaltjahr fallenden Tage des Zinsberechnungszeitraumes dividiert 

durch 366 und (ii) die tatsächliche Anzahl der nicht in das Schaltjahr fallenden Tage des Zinsbe-

rechnungszeitraumes dividiert durch 365).] 

[Im Falle der Anwendung von Actual/365 (Fixed) einfügen: 

Die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum dividiert durch 365.] 

[Im Falle der Anwendung von Actual/360 einfügen:  

Die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum, dividiert durch 360.]] 

§ 6 

(Zahlungen) 

(1) Währung. Zahlungen von Kapital auf die Schuldverschreibungen erfolgen in der festgelegten 

Währung (siehe § 1 (1)).  

(2) Zahlungen. Die Zahlung von Kapital erfolgt, vorbehaltlich geltender steuerlicher und sonstiger 

gesetzlicher Vorschriften, über die Zahlstelle(n) zur Weiterleitung an die Clearing Systeme oder 
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nach deren Anweisung durch Gutschrift auf die jeweilige für den Anleihegläubiger depotführende 

Stelle. 

(3) Zahlungen an einem Geschäftstag. Fällt der Fälligkeitstag einer Zahlung in Bezug auf eine 

Schuldverschreibung auf einen Tag, der kein Geschäftstag (wie nachstehend definiert) ist, wird 

der Fälligkeitstag gemäß der Geschäftstag-Konvention (wie nachstehend definiert) verschoben. 

Sollte ein für die Zahlung von Kapital vorgesehener Tag verschoben werden, haben Anleihegläu-

biger keinen Anspruch auf Zahlung vor dem angepassten Fälligkeitstag und sind nicht berechtigt, 

sonstige Zahlungen aufgrund dieser Verschiebung zu verlangen. 

"Record Date" ist der unmittelbar vor dem Fälligkeitstag einer Zahlung in Bezug auf eine Schuld-

verschreibung liegende Geschäftstag.    

[Falls die festgelegte Währung EUR ist, einfügen: 

 "Geschäftstag" ist jeder Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem (i) das Clearing 

System in Betrieb ist und (ii) das Real Time Gross Settlement System betrieben von Eurosystem 

oder jedes Nachfolgesystem (T2) in Betrieb sind und Zahlungen in Euro abwickeln.] 

[Falls die festgelegte Währung nicht EUR ist, einfügen: 

"Geschäftstag" ist jeder Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem (i) jedes Clearing 

System in Betrieb ist und (ii) die Banken in [maßgebliche(s) Finanzzentrum(en) einfügen] (das 

"maßgebliches Finanzzentrum (oder –zentren)") für Geschäfte (einschließlich Devisenhan-

delsgeschäfte und Fremdwährungseinlagengeschäfte) in der festgelegten Währung geöffnet 

sind.]  

[Sofern Folgender-Geschäftstag-Konvention zur Anwendung kommt, einfügen: 

 Fällt ein im Sinne dieser Anleihebedingungen für eine Zahlung maßgeblicher Tag auf einen Tag, 

der kein Geschäftstag ist, wird der betreffende Tag auf den nächstfolgenden Geschäftstag ver-

schoben ("Folgender-Geschäftstag-Konvention").] 

[Sofern Modifizierter-Folgender-Geschäftstag-Konvention zur Anwendung kommt, einfügen: 

 Fällt ein im Sinne dieser Anleihebedingungen für eine Zahlung maßgeblicher Tag auf einen Tag, 

der kein Geschäftstag ist, wird der betreffende Tag auf den nächstfolgenden Geschäftstag ver-

schoben, es sei denn, jener würde dadurch in den nächsten Kalendermonat fallen; in diesem Fall 

wird der betreffende Tag auf den unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag vorgezogen ("Modi-

fizierter-Folgender-Geschäftstag-Konvention").] 

(4) Bezugnahmen. Bezugnahmen in diesen Anleihebedingungen auf das Kapital der Schuldver-

schreibungen schließen, soweit anwendbar, [den Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibun-

gen,] [den Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibungen,] [den Wahlrückzah-

lungsbetrag (Call),] [den Wahlrückzahlungsbetrag (Put),] sowie sonstige auf oder in Bezug auf 

die Schuldverschreibungen fälligen Beträge mit ein.  

(5) Gerichtliche Hinterlegung. Die Emittentin ist berechtigt, beim zuständigen Gericht Kapitalbeträge 

zu hinterlegen, die von den Anleihegläubigern nicht innerhalb von zwölf Monaten nach dem maß-

geblichen Fälligkeitstag beansprucht worden sind, auch wenn die Anleihegläubiger sich nicht in 

Annahmeverzug befinden. Soweit eine solche Hinterlegung erfolgt, und auf das Recht der Rück-

nahme verzichtet wird, erlöschen die Ansprüche der Anleihegläubiger gegen die Emittentin. 

(6) Verzugszinsen. Wenn die Emittentin eine fällige Zahlung auf die Schuldverschreibungen aus ir-

gendeinem Grund nicht leistet, wird der ausstehende Betrag ab dem Tag der Fälligkeit (ein-

schließlich) bis zum Tag der vollständigen Zahlung (ausschließlich) mit Verzugszinsen in Höhe 

von zwei Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verzinst. Dabei ist der Basiszinssatz, der am 

letzten Kalendertag eines Halbjahres gilt, für das nächste Halbjahr maßgebend. 
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§ 7 

(Besteuerung) 

Sämtliche Zahlungen von Kapital in Bezug auf die Schuldverschreibungen werden ohne Einbehalt oder 

Abzug von Steuern, Abgaben, Festsetzungen oder behördlichen Gebühren jedweder Art (die "Steuern") 

geleistet, die von der Republik Österreich oder einer ihrer Gebietskörperschaften oder Behörden mit der 

Befugnis zur Erhebung von Steuern auferlegt, erhoben, eingezogen, einbehalten oder festgesetzt wer-

den, es sei denn, ein solcher Einbehalt oder Abzug ist oder wird in Zukunft gesetzlich vorgeschrieben. 

In diesem Fall wird die Emittentin die betreffenden Steuern einbehalten oder abziehen, und die einbe-

haltenen oder abgezogenen Beträge an die zuständigen Behörden zahlen. Die Emittentin ist nicht ver-

pflichtet, wegen eines solchen Einbehalts oder Abzugs zusätzliche Beträge an Kapital zu zahlen.  

§ 8 

(Verjährung) 

Ansprüche gegen die Emittentin auf Zahlungen hinsichtlich der Schuldverschreibungen verjähren, so-

fern diese nicht innerhalb von dreißig Jahren (im Falle des Kapitals) und innerhalb von drei Jahren (im 

Falle von Zinsen) geltend gemacht werden. 

§ 9 

(Beauftragte Stellen) 

(1) Hauptzahlstelle. Die VOLKSBANK WIEN AG, Dietrichgasse 25, 1030 Wien, Österreich handelt 

als Hauptzahlstelle in Bezug auf die Schuldverschreibungen (die "Hauptzahlstelle" und zusam-

men mit allfällig bestellten zusätzlichen Zahlstellen, jeweils eine "Zahlstelle").  

[Falls weitere Zahlstellen ernannt werden, einfügen: 

 Die zusätzliche(n) Zahlstelle(n):  

 Zahlstelle(n): [Firmenwortlaut und Geschäftsanschrift der zusätzlichen Zahlstelle(n) einfü-

gen]] 

(2) Berechnungsstelle. Die [Firmenwortlaut und Geschäftsanschrift der Berechnungsstelle ein-

fügen] handelt als Berechnungsstelle für die Schuldverschreibungen (die "Berechnungsstelle"). 

(3) Ersetzung. Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Ernennung der Hauptzahlstelle, allfälliger 

zusätzlicher Zahlstellen und der Berechnungsstelle jederzeit anders zu regeln oder zu beenden 

und eine andere Hauptzahlstelle oder zusätzliche oder andere Zahlstellen oder Berechnungsstel-

len zu ernennen. Sie wird sicherstellen, dass jederzeit: (i) eine Hauptzahlstelle und eine Berech-

nungsstelle; (ii) eine Zahlstelle in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union; und (iii) solange 

die Schuldverschreibungen an einem geregelten Markt notieren, eine Zahlstelle mit einer benann-

ten Geschäftsstelle an dem von der betreffenden Börse vorgeschriebenen Ort bestellt ist. Die 

Zahlstellen und die Berechnungsstelle behalten sich das Recht vor, jederzeit anstelle ihrer jeweils 

benannten Geschäftsstelle eine andere Geschäftsstelle in demselben Land zu bestimmen, Mit-

teilungen hinsichtlich aller Veränderungen im Hinblick auf die Hauptzahlstelle, die Zahlstellen 

oder die Berechnungsstelle erfolgen unverzüglich durch die Emittentin gemäß § 11. 

(4) Kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis. Die Zahlstellen und die Berechnungsstelle handeln aus-

schließlich als Beauftragte der Emittentin und übernehmen keine Verpflichtungen gegenüber den 

Anleihegläubigern; es wird dadurch kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis zwischen ihnen und 
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den Anleihegläubigern begründet. Die Emittentin kann sich bei Ausübung ihrer Rechte gemäß 

diesen Anleihebedingungen der Zahlstellen und/oder der Berechnungsstelle bedienen. 

(5) Verbindlichkeit der Festsetzungen. Alle Bescheinigungen, Mitteilungen, Gutachten, Festsetzun-

gen, Berechnungen, Quotierungen und Entscheidungen, die von der Emittentin, einer Zahlstelle 

und/oder der Berechnungsstelle für die Zwecke dieser Anleihebedingungen gemacht, abgege-

ben, getroffen oder eingeholt werden, sind (sofern nicht ein offensichtlicher Irrtum vorliegt) für die 

Emittentin, die Zahlstelle(n) und die Anleihegläubiger bindend. 

(6) Haftungsausschluss. Weder die Zahlstelle(n), noch die Berechnungsstelle übernehmen eine Haf-

tung für irgendeinen Irrtum oder eine Unterlassung oder irgendeine darauf beruhende nachträg-

liche Korrektur in der Berechnung oder Veröffentlichung irgendeines Betrags oder einer Festle-

gung in Bezug auf die Schuldverschreibungen, außer im Falle von grober Fahrlässigkeit und Vor-

satz.  

[Im Fall von nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen und nachrangigen Schuldverschrei-

bungen einfügen: 

§ 10 

(Schuldnerersetzung) 

(1) Ersetzung. Die Emittentin ist [Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen:, 

vorbehaltlich der Einhaltung der anwendbaren aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Anerken-

nung der Schuldverschreibungen als Tier 2 Instrumente (einschließlich, soweit relevant, der Vo-

raussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf gemäß § 5 (4/5/6)),] jeder-

zeit berechtigt, ohne Zustimmung der Anleihegläubiger eine andere Gesellschaft, die direkt oder 

indirekt von der Emittentin kontrolliert wird, als neue Emittentin für alle sich aus oder im Zusam-

menhang mit den Schuldverschreibungen ergebenden Verpflichtungen mit schuldbefreiender 

Wirkung für die Emittentin an die Stelle der Emittentin zu setzen (die "Neue Emittentin"), sofern 

(a) die Neue Emittentin sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus oder im Zusammenhang 

mit den Schuldverschreibungen übernimmt; 

(b) die Emittentin, sofern eine Zustellung an die Neue Emittentin außerhalb der Republik Ös-

terreich erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der Republik Österreich be-

stellt; 

(c)  die Neue Emittentin sämtliche für die Schuldnerersetzung und die Erfüllung der Verpflich-

tungen aus oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen erforderlichen Ge-

nehmigungen erhalten hat; 

(d)  die Emittentin unbedingt und unwiderruflich die Verpflichtungen der Neuen Emittentin aus 

den Schuldverschreibungen zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder An-

leihegläubiger wirtschaftlich mindestens so gestellt wird, wie er ohne die Ersetzung stehen 

würde; und 

(e) die Neue Emittentin in der Lage ist, sämtliche zur Erfüllung der aufgrund der Schuldver-

schreibungen bestehenden Zahlungsverpflichtungen erforderlichen Beträge in der festge-

legten Währung an das Clearing System zu zahlen, und zwar ohne Abzug oder Einbehalt 

von Steuern oder sonstigen Abgaben jedweder Art, die von dem Land (oder den Ländern), 

in dem (in denen) die Neue Emittentin ihren Sitz oder Steuersitz hat, auferlegt, erhoben 

oder eingezogen werden. 

(2) Bezugnahmen.  
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(a) Im Fall einer Schuldnerersetzung gemäß § 10 (1) gilt jede Bezugnahme in diesen Anlei-

hebedingungen auf die "Emittentin" als eine solche auf die "Neue Emittentin" und jede Be-

zugnahme auf die Republik Österreich als eine solche auf den Staat, in welchem die Neue 

Emittentin steuerlich ansässig ist. 

(b) In § 7 gilt, falls eine solche Bezugnahme aufgrund des vorhergehenden Absatzes fehlen 

würde, eine alternative Bezugnahme auf die Republik Österreich als aufgenommen (zu-

sätzlich zu der Bezugnahme nach Maßgabe des vorstehenden Satzes auf den Staat, in 

welchem die Neue Emittentin steuerlich ansässig ist). 

(3) Bekanntmachung und Wirksamwerden der Ersetzung. Die Ersetzung der Emittentin ist gemäß 

§ 11 mitzuteilen. Mit der Mitteilung über die Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und die Emit-

tentin und im Fall einer wiederholten Anwendung dieses § 10 jede frühere neue Emittentin von 

ihren sämtlichen Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen frei (unbeschadet der Garantie 

gemäß § 10 (1) (d)). Im Fall einer solchen Schuldnerersetzung werden allfällige geregelte Märkte 

informiert, an denen die Schuldverschreibungen notiert sind. 

[Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

§ 10 

(Ersetzung der Emittentin bei Verbundzusammenführung) 

(1) Ersetzung. Die Emittentin wird im Falle des Eintritts eines Ersetzungsereignisses als Schuldnerin 

unter den Schuldverschreibungen zum Wirksamkeitstag durch die Nachfolgeschuldnerin (wie 

nachstehend definiert) ersetzt (die "Ersetzung"). 

(2) Zustimmung der Abwicklungsbehörde. Eine Ersetzung setzt voraus, dass die 

Abwicklungsbehörde zuvor der Ersetzung zugestimmt hat. 

(3) Folgen der Ersetzung. Am Wirksamkeitstag tritt die Nachfolgeschuldnerin an die Stelle der 

Emittentin als Schuldnerin unter den Schuldverschreibungen, und die Bedingungen der 

Schuldverschreibungen gelten als geändert und ergänzt, um der Ersetzung Wirksamkeit zu 

verleihen und die Emittentin von allen ihren Verpflichtungen als Schuldnerin in Bezug auf die 

Schuldverschreibungen zu befreien (privative Schuldübernahme durch die 

Nachfolgeschuldnerin), ohne dass es einer weiteren Zustimmung oder Handlung der Emittentin 

oder der Anleihegläubiger bedarf. Den Anleihegläubigern kommt insbesondere kein Recht zu, die 

Ersetzung abzulehnen oder dieser zu widersprechen, die Bestellung von Sicherheiten zu 

verlangen oder die Schuldverschreibungen aus Anlass der Ersetzung zu kündigen.  

(4) Bekanntmachung. Die Emittentin hat den Anleihegläubigern den Eintritt eines 

Ersetzungsereignisses innerhalb von fünf Tagen gemäß § 11 dieser Emissionsbedingungen 

mitzuteilen, wobei die Mitteilung als an dem Tag wirksam erfolgt gilt, der dem Tag folgt, an dem 

die Mitteilung , je nach gewählter Mitteilungsart, auf der Website der Emittentin zugänglich 

gemacht wurde, den Anleihegläubigern über die depotführenden Stellen zugeleitet wurde, in 

einem gesetzlich bestimmten Medium veröffentlicht wurde oder der Verwahrstelle mitgeteilt 

wurde. Die Mitteilung hat den Wirksamkeitstag zu nennen. 

(5) Sammelurkunde. Die Emittentin ist berechtigt, die erforderlichen Änderungen der 

Sammelurkunde durchführen. 

(6) Definitionen. 

"Ersetzungsereignis" meint, dass die Nachfolgeschuldnerin eine Verbundzusammenführung 

beschließt. Der Beschluss bedarf keiner Zustimmung der Emittentin oder der Anleihegläubiger.  
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"Nachfolgeschuldnerin" meint die VOLKSBANK WIEN AG, Dietrichgasse 25, 1030 Wien, 

FN  211524s, und ihre Rechtsnachfolger. 

"Verbundzusammenführung" meint für Zwecke dieses § 10 die Zusammenführung der 

Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten der zugeordneten Kreditinstitute in 

der VOLKSBANK WIEN AG, um für den Fall der Abwicklung nach dem BaSAG die Anwendung 

bestimmter Abwicklungsinstrumente bzw -maßnahmen zu ermöglichen. 

"Wirksamkeitstag" meint den Tag, an dem die Ersetzung nach dem Beschluss der 

Nachfolgeschuldnerin wirksam wird.]  

§ 11 

(Mitteilungen) 

(1) Mitteilungen. Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Mitteilungen sind wirksam erfolgt, 

wenn diese auf der Webseite [Webseite einfügen] abgerufen werden können oder wenn sie den 

Anleihegläubigern direkt oder über die für sie maßgeblichen depotführenden Stellen zugeleitet 

werden und – soweit gesetzlich zwingend erforderlich – in den gesetzlich bestimmten Medien 

veröffentlicht wurden. Jede derartig erfolgte Mitteilung gilt am fünften Tag nach der Veröffentli-

chung (oder bei mehreren Veröffentlichungen am fünften Tag nach der ersten solchen Veröffent-

lichung) als wirksam erfolgt. 

(2) Mitteilung an das Clearing System. Die Emittentin ist berechtigt, eine Veröffentlichung nach 

§ 11 (1) durch eine Mitteilung an das Clearing System (gemäß § 1 (4)) zur Weiterleitung an die 

Anleihegläubiger zu ersetzen. Jede derartige Bekanntmachung gilt am fünften Geschäftstag nach 

dem Tag der Mitteilung an die Verwahrstelle als wirksam. 

§ 12 

(Unwirksamkeit. Änderungen) 

(1) Salvatorische Klausel. Sollten zu irgendeinem Zeitpunkt eine oder mehrere der Bestimmungen 

der Anleihebedingungen unwirksam, unrechtmäßig oder undurchsetzbar gemäß dem Recht ei-

nes Staates sein oder werden, dann sind diese Bestimmungen im Hinblick auf die betreffende 

Jurisdiktion nur im notwendigen Ausmaß unwirksam, ohne die Gültigkeit, Rechtmäßigkeit und 

Durchsetzbarkeit der verbleibenden Bestimmungen der Anleihebedingungen zu berühren oder 

zu verhindern.  

(2) Änderungen. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Anleihebedingungen ohne Zustimmung der 

Anleihegläubiger offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder sonstige offensichtliche Irrtü-

mer zu berichtigen, widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen zu ändern bzw zu ergän-

zen, wobei nur solche Änderungen bzw Ergänzungen zulässig sind, die unter Berücksichtigung 

der Interessen der Emittentin für die Anleihegläubiger zumutbar sind, dh deren finanzielle Situa-

tion nicht wesentlich verschlechtern. Eine Pflicht zur Bekanntmachung von Änderungen bzw Er-

gänzungen dieser Bedingungen besteht nicht, soweit die finanzielle Situation der Anleihegläubi-

ger nicht wesentlich verschlechtert wird.  
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§ 13 

(Begebung weiterer Schuldverschreibungen und Rückkauf) 

(1)  Begebung weiterer Schuldverschreibungen. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zustim-

mung der Anleihegläubiger weitere Schuldverschreibungen mit den gleichen Bedingungen (ge-

gebenenfalls mit Ausnahme des Begebungstages und/oder des Ausgabepreises) in der Weise 

zu begeben, dass sie mit den Schuldverschreibungen konsolidiert werden und eine einheitliche 

Serie bilden. 

(2)  Rückkauf. Die Emittentin ist berechtigt, Schuldverschreibungen im Markt oder anderweitig zu je-

dem beliebigen Preis zu erwerben, sofern dies im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen zu-

lässig ist. Die von der Emittentin erworbenen Schuldverschreibungen können nach Wahl der 

Emittentin von ihr gehalten, weiterverkauft oder bei der Zahlstelle zur Entwertung eingereicht 

werden. [Im Fall von berücksichtigungsfähigen und nachrangigen Schuldverschreibungen 

einfügen: Ein solcher Rückkauf ist nur unter Beachtung aller anwendbaren aufsichtsrechtlichen 

und sonstigen gesetzlichen Beschränkungen und unter der Voraussetzung, dass die Vorausset-

zungen nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind, möglich.] 

§ 14 

(Anwendbares Recht. Erfüllungsort. Gerichtsstand) 

(1) Anwendbares Recht. Erfüllungsort. Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die ver-

traglichen und außervertraglichen Rechte und Pflichten der Anleihegläubiger und der Emittentin 

im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen bestimmen sich ausschließlich nach dem 

Recht der Republik Österreich unter Ausschluss seiner Regelungen des internationalen Privat-

rechts soweit diese die Anwendbarkeit fremden Rechts zur Folge hätten. Erfüllungsort ist Graz, 

Republik Österreich.  

(2) Gerichtsstand. Nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus den in diesen Anleihebedin-

gungen geregelten Rechtsverhältnissen ergebenden Rechtsstreitigkeiten mit der Emittentin ist, 

soweit gesetzlich zulässig, Graz, Österreich. Die Gerichtsstandsvereinbarung beschränkt nicht 

das Recht eines Anleihegläubigers, wenn und soweit durch anwendbare Gesetze angeordnet, 

Verfahren vor einem Verbrauchergerichtsstand anzustrengen.  
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5.1.3 Variante 3 – Variabler Zinssatz 

§ 1 

(Währung. Form. Emissionsart. Stückelung. Verbriefung. Verwahrung) 

(1) Währung. Stückelung. Die Volksbank Steiermark AG (die "Emittentin") begibt gemäß den Best-

immungen dieser Anleihebedingungen (die "Anleihebedingungen") am (oder ab dem) [Datum 

des (Erst-)Begebungstags einfügen] (der "Begebungstag") im Wege einer [Emissionsart 

einfügen] Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen" und jede eine "Schuldver-

schreibung") in [festgelegte Währung einfügen] (die "festgelegte Währung") im Gesamt-

nennbetrag von [Gesamtnennbetrag einfügen] (in Worten: [Gesamtnennbetrag in Worten 

einfügen]) [mit Auf- und Abstockungsmöglichkeit] und mit einem Nennbetrag von je [Nennbe-

trag einfügen] (der "Nennbetrag"). 

(2)  Form. Die Schuldverschreibungen lauten auf den Inhaber.  

[Falls die Schuldverschreibungen durch eine nicht-digitale Sammelurkunde verbrieft werden, 

einfügen: 

(3) Sammelurkunde. Diese Serie von Schuldverschreibungen wird in einer Sammelurkunde (die 

"Sammelurkunde") gemäß § 24 lit b Depotgesetz in der jeweils geltenden Fassung ohne Zins-

scheine verbrieft. Die Sammelurkunde trägt die eigenhändigen oder faksimilierten Unterschriften 

von zwei vertretungsberechtigten Personen der Emittentin oder deren Bevollmächtigten und ist 

nach Wahl der Emittentin von der Hauptzahlstelle oder in deren Namen mit einer Kontrollunter-

schrift versehen. Einzelurkunden und Zinsscheine werden nicht ausgegeben. Solange diese Se-

rie von Schuldverschreibungen nicht vollständig zurückgezahlt oder zurückgekauft worden ist, 

behält sich die Emittentin das Recht vor, die Sammelurkunde ohne Zustimmung der Gläubiger 

durch eine digitale Sammelurkunde zu ersetzen.] 

[Falls die Schuldverschreibungen durch eine digitale Sammelurkunde verbrieft werden, einfü-
gen: 

(3)  Digitale Sammelurkunde. Diese Serie von Schuldverschreibungen wird in einer digitalen Sam-

melurkunde (die "Sammelurkunde") gemäß §§ 1 Abs 4 und 24 lit e Depotgesetz in der jeweils 

geltenden Fassung verbrieft, die durch Anlegung eines elektronischen Datensatzes bei einer 

Wertpapiersammelbank auf Basis der an die Wertpapiersammelbank von der Emittentin elektro-

nisch mitgeteilten Angaben entstanden ist.] 

[Im Fall der Verwahrung einer nicht-digitalen Sammelurkunde bei der VOLKSBANK WIEN AG 

einfügen: 

(4) Verwahrung. Die Sammelurkunde wird von einem oder im Namen eines Clearing System ver-

wahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. 

"Clearing System" meint den Wertpapiersammelverwahrer VOLKSBANK WIEN AG mit der Ge-

schäftsanschrift Dietrichgasse 25, 1030 Wien, Österreich sowie jeden Funktionsnachfolger.] 

[Im Fall der Verwahrung bei der OeKB einfügen: 

(4) Verwahrung. Die Sammelurkunde wird von einem oder im Namen eines Clearing System ver-

wahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. 

"Clearing System" meint die Wertpapiersammelbank der OeKB, die OeKB CSD GmbH ("CSD") 
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mit der Geschäftsanschrift Strauchgasse 1-3, 1010 Wien, Österreich sowie jeden Funktionsnach-

folger. 

(5) Anleihegläubiger. "Anleihegläubiger" bezeichnet jeden Inhaber von Miteigentumsanteilen oder 

anderen vergleichbaren Rechten an der Sammelurkunde, die in Übereinstimmung mit anwend-

barem Recht, diesen Anleihebedingungen und den Bestimmungen des Clearing Systems auf ei-

nen neuen Anleihegläubiger übertragen werden können. 

§ 2 

(Rang) 

[Im Fall von nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nicht-nachrangige Verbindlich-

keiten der Emittentin, die im Fall der Insolvenz oder Liquidation der Emittentin den gleichen Rang 

untereinander und den gleichen Rang mit allen anderen unbesicherten und nicht-nachrangigen 

Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin haben, ausgenommen jene Instrumente oder 

Verbindlichkeiten, die gesetzlich bevorrechtigt oder nachrangig sind.] 

[Im Fall von "preferred senior" Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlich-

keiten der Emittentin und sollen als berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (im Sinne des Ar-

tikels 72a (1) lit a und Artikels 72b CRR mit Ausnahme von Artikel 72b (2) lit d CRR) der Emittentin 

für die MREL Anforderung zählen, die im Fall der Insolvenz oder Liquidation der Emittentin den 

gleichen Rang untereinander und den gleichen Rang mit allen anderen unbesicherten und nicht 

nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin haben, ausgenommen jene In-

strumente oder Verbindlichkeiten, die gesetzlich bevorrechtigt oder nachrangig sind. 

(2) Kein Anleihegläubiger darf etwaige Ansprüche aus den Schuldverschreibungen gegen Ansprü-

che der Emittentin aufrechnen. Die Schuldverschreibungen unterliegen keinen Aufrechnungs- 

oder Nettingvereinbarungen, die deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung beein-

trächtigen würden und sind nicht (und sollen zu keiner Zeit) besichert oder Gegenstand einer 

Garantie der Emittentin oder einer anderen Person oder einer anderen Regelung (sein), die den 

Ansprüchen der Forderungen aus den Schuldverschreibungen einen höheren Rang verleiht. 

(3) Nachträglich können der Rang der Schuldverschreibungen nicht geändert sowie die Laufzeit der 

Schuldverschreibungen und jede anwendbare Kündigungsfrist nicht verkürzt werden. 

(4) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 

anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 

Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 

der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-

mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 

oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 

Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. Die Anleihegläubiger 

sind an die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder an die Abwick-

lungsmaßnahmen in Bezug auf die Schuldverschreibungen gebunden. Kein Anleihegläubiger hat 

einen Anspruch oder ein sonstiges Recht gegen die Emittentin, das sich aus der Ausübung der 

Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder dem Ergreifen einer Abwicklungsmaß-

nahme ergibt. Insbesondere stellt die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbe-

fugnis oder das Ergreifen einer Abwicklungsmaßnahme keinen Verzug dar. 
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(5) Definitionen: 

"BaSAG" bezeichnet das österreichische Sanierungs- und Abwicklungsgesetz in der jeweils gel-

tenden Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen auf die maßgeblichen 

Bestimmungen im BaSAG umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzlichen Bestimmun-

gen, die diese Bestimmungen von Zeit zu Zeit ändern oder ersetzen. 

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Capital Requirements Regulation) in der 

jeweils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-

gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 

"MREL Anforderung" bezeichnet die Mindestanforderungen für berücksichtigungsfähige Ver-

bindlichkeiten (MREL), die für die Emittentin gilt oder gegebenenfalls gelten wird, und zwar ge-

mäß: 

(i) § 100 BaSAG; oder 

(ii) Artikel 12 der SRMR, 

"SRMR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regula-

tion) in der jeweils geltenden oder ersetzten Fassung, und jegliche Bezugnahmen auf maßgebli-

che Bestimmungen der SRMR in diesen Emissionsbedingungen beinhalten Bezugnahmen auf 

jede anwendbare Gesetzesbestimmung, die diese Bestimmungen jeweils ändert oder ersetzt. 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 4 Abs 1 Z 130 CRR, 

die für eine Abwicklung der Emittentin auf Einzel- und/oder konsolidierter Ebene verantwortlich 

ist.] 

[Im Fall von "non-preferred senior" Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte und unbesicherte Verbindlichkeiten der Emittentin 

und sollen als berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (im Sinne des Artikels 72a (1) lit a und 

Artikels 72b CRR) der Emittentin für die MREL Anforderung zählen, jedoch mit der Maßgabe, 

dass Ansprüche unter den Schuldverschreibungen im Fall eines regulären Insolvenzverfahrens 

(Konkursverfahren) der Emittentin: 

(a) nachrangig gegenüber allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen unbesicherten und 

nicht nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin sind, die nicht die 

Kriterien für Schuldtitel gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen; 

(b) gleichrangig: (i) untereinander; und (ii) mit allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen 

non-preferred senior Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin sind, die die Kri-

terien für Schuldtitel gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen (ausgenommen nicht 

nachrangige Instrumente oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die vorrangig oder nach-

rangig gegenüber den Schuldverschreibungen sind oder diesen gegenüber als vorrangig 

oder nachrangig bezeichnet werden); und 

(c) vorrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus: (i) Stammak-

tien und anderen Instrumenten des harten Kernkapitals (Common Equity Tier 1) gemäß 

Artikel 28 CRR der Emittentin; (ii) Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (Additional 

Tier 1) gemäß Artikel 52 CRR der Emittentin; (iii) Instrumenten des Ergänzungskapitals 

(Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR der Emittentin; und (iv) allen anderen nachrangigen Instru-

menten oder Verbindlichkeiten der Emittentin sind.  

(2) Kein Anleihegläubiger darf etwaige Ansprüche aus den Schuldverschreibungen gegen Ansprü-

che der Emittentin aufrechnen. Die Schuldverschreibungen unterliegen keinen Aufrechnungs- 
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oder Nettingvereinbarungen, die deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung beein-

trächtigen würden und sind nicht (und sollen zu keiner Zeit) besichert oder Gegenstand einer 

Garantie der Emittentin oder einer anderen Person oder einer anderen Regelung (sein), die den 

Ansprüchen der Forderungen aus den Schuldverschreibungen einen höheren Rang verleiht. 

(3) Nachträglich können der Rang der Schuldverschreibungen nicht geändert sowie die Laufzeit der 

Schuldverschreibungen und jede anwendbare Kündigungsfrist nicht verkürzt werden. 

(4) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 

anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 

Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 

der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-

mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 

oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 

Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. Die Anleihegläubiger 

sind an die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder an die Abwick-

lungsmaßnahmen in Bezug auf die Schuldverschreibungen gebunden. Kein Anleihegläubiger hat 

einen Anspruch oder ein sonstiges Recht gegen die Emittentin, das sich aus der Ausübung der 

Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder dem Ergreifen einer Abwicklungsmaß-

nahme ergibt. Insbesondere stellt die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbe-

fugnis oder das Ergreifen einer Abwicklungsmaßnahme keinen Verzug dar. 

(5) Definitionen: 

"BaSAG" bezeichnet das österreichische Sanierungs- und Abwicklungsgesetz in der jeweils gel-

tenden Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen auf die maßgeblichen 

Bestimmungen im BaSAG umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzlichen Bestimmun-

gen, die diese Bestimmungen von Zeit zu Zeit ändern oder ersetzen. 

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Capital Requirements Regulation) in der 

jeweils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-

gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 

"MREL Anforderung" bezeichnet die Mindestanforderungen für berücksichtigungsfähige Ver-

bindlichkeiten (MREL), die für die Emittentin gilt oder gegebenenfalls gelten wird, und zwar ge-

mäß: 

(i) § 100 BaSAG; oder 

(ii) Artikel 12 der SRMR, 

"SRMR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regula-

tion) in der jeweils geltenden oder ersetzten Fassung, und jegliche Bezugnahmen auf maßgebli-

che Bestimmungen der SRMR in diesen Emissionsbedingungen beinhalten Bezugnahmen auf 

jede anwendbare Gesetzesbestimmung, die diese Bestimmungen jeweils ändert oder ersetzt. 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 4 (1)(130) CRR, die 

für eine Abwicklung der Emittentin auf Einzel- und/oder konsolidierter Ebene verantwortlich ist.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nachrangige Verbindlichkeiten 

der Emittentin und sollen Tier 2 Instrumente (wie nachstehend definiert) der Emittentin darstellen, 

jedoch mit der Maßgabe, dass Ansprüche unter den Schuldverschreibungen im Fall der Insolvenz 

oder Liquidation der Emittentin und soweit die Schuldverschreibungen (zumindest teilweise) als 

Eigenmittelposten anerkannt werden:  
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(a) nachrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus (i) unbesi-

cherten und nicht nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin; (ii) In-

strumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gemäß Artikel 72b CRR der Emit-

tentin; (iii) Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die sich nicht aus Eigenmit-

telposten der Emittentin ergeben; und (iv) alle anderen nachrangigen Verbindlichkeiten der 

Emittentin, die in Übereinstimmung mit den jeweiligen Bedingungen oder gemäß zwingen-

der gesetzlicher Bestimmungen einen höheren Rang als die Verbindlichkeiten der Emitten-

tin aus den Schuldverschreibungen zum jeweiligen Zeitpunkt haben oder bestimmungsge-

mäß haben sollen, sind; 

(b) gleichrangig: (i) untereinander; und (ii) mit allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen 

Ansprüchen aus Tier 2 Instrumenten und anderen nachrangigen Instrumenten oder Ver-

bindlichkeiten der Emittentin, die sich aus Eigenmittelposten der Emittentin ergeben, die 

gleichrangig mit Tier 2 Instrumenten sind, sind; und  

(c) vorrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus: (i) Instrumen-

ten des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1) gemäß Artikel 52 CRR der Emittentin; 

(ii) Stammaktien und anderen Instrumenten des harten Kernkapitals (Common Equity 

Tier 1) gemäß Artikel 28 CRR der Emittentin; und (iii) allen anderen nachrangigen Instru-

menten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die sich aus Eigenmittelposten der Emitten-

tin ergeben, die gegenüber den Schuldverschreibungen nachrangig sind. 

(2) Kein Anleihegläubiger darf etwaige Ansprüche aus den Schuldverschreibungen gegen Ansprü-

che der Emittentin aufrechnen. Die Schuldverschreibungen unterliegen keinen Aufrechnungs- 

oder Nettingvereinbarungen, die deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung, Insolvenz 

oder Liquidation der Emittentin beeinträchtigen würden und sind nicht (und sollen zu keiner Zeit) 

besichert oder Gegenstand einer Garantie der Emittentin oder einer anderen Person oder einer 

anderen Regelung (sein), die den Ansprüchen der Forderungen aus den Schuldverschreibungen 

einen höheren Rang verleiht. 

(3) Nachträglich können der Rang der Schuldverschreibungen nicht geändert sowie die Laufzeit der 

Schuldverschreibungen und jede anwendbare Kündigungsfrist nicht verkürzt werden. 

(4) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 

anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 

Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 

der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-

mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 

oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 

Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. Die Anleihegläubiger 

sind an die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder an die Abwick-

lungsmaßnahmen in Bezug auf die Schuldverschreibungen gebunden. Kein Anleihegläubiger hat 

einen Anspruch oder ein sonstiges Recht gegen die Emittentin, das sich aus der Ausübung der 

Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder dem Ergreifen einer Abwicklungsmaß-

nahme ergibt. Insbesondere stellt die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbe-

fugnis oder das Ergreifen einer Abwicklungsmaßnahme keinen Verzug dar. 

(5) Definitionen: 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 4 (1)(130) CRR, die 

für eine Abwicklung der Emittentin auf Einzel- und/oder konsolidierter Ebene verantwortlich ist. 



 

 

113 

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Capital Requirements Regulation) in der 

jeweils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-

gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 

"Tier 2 Instrumente" bezeichnet alle (direkt oder indirekt begebenen) Kapitalinstrumente der 

Emittentin, die zu Instrumenten des Ergänzungskapitals (Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR zählen, 

einschließlich aller Kapitalinstrumente, die aufgrund von CRR-Übergangsbestimmungen zu den 

Instrumenten des Ergänzungskapitals zählen.] 

§ 3 

(Zinsen) 

(1)  Zinszahlungstage. Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren Nennbetrag [Frequenz 

einfügen] ab dem [Verzinsungsbeginn einfügen] (der "Verzinsungsbeginn") (einschließlich) 

bis zum Verzinsungsende (wie nachstehend definiert) (einschließlich) verzinst. Die Zinsen sind 

nachträglich an jedem [Zinszahlungstag(e) einfügen] zahlbar (jeweils ein "Zinszahlungstag"). 

Die erste Zinszahlung erfolgt am [ersten Zinszahlungstag einfügen]. 

[Falls als Referenzzinssatz EURIBOR angegeben wurde, einfügen:  

(2) Variabler Zinssatz. Der Zinssatz (der "Zinssatz") für jede Zinsperiode (wie nachstehend definiert) 

entspricht [Partizipationsfaktor einfügen] % vom [Angebotssatz einfügen] (der "Referenz-

zinssatz") per annum [plus/minus] [Zu-/Abschlag einfügen] per annum (die "Marge"), der auf 

der Bildschirmseite [Bildschirmseite einfügen] (die "Bildschirmseite") oder jeder Nachfol-

geseite am Zinsfeststellungstag (wie in § 3 (3) definiert) vor [Beginn/Ende einfügen] der maß-

geblichen Zinsperiode ab ca. 11.00 Uhr MEZ (die "festgelegte Zeit") angezeigt wird, wobei die 

Festlegung durch die Berechnungsstelle (wie in § 9 definiert) vorgenommen wird.] 

[Falls als Referenzsatz CMS angegeben wurde, einfügen:  

(2) Variabler Zinssatz. Der Zinssatz (der "Zinssatz") für jede Zinsperiode (wie nachstehend definiert) 

entspricht [Partizipationsfaktor einfügen] % vom [[Anzahl]-Jahres Swap-Satz einfügen] (der 

mittlere Swapsatz gegen den [●]-Monats Euribor, ausgedrückt als Prozentsatz per annum) (der 

"[Anzahl]-Jahres Swapsatz") (der "Referenzsatz") per annum der auf der Bildschirmseite [Bild-

schirmseite einfügen] (die "Bildschirmseite") oder jeder Nachfolgeseite am Zinsfeststellungs-

tag (wie in § 3 (3) definiert) vor [Beginn/Ende einfügen] der maßgeblichen Zinsperiode um ca. 

11.00 Uhr MEZ (die "festgelegte Zeit") angezeigt wird, wobei die Festlegung durch die Berech-

nungsstelle (wie in § 9 definiert) vorgenommen wird, [plus/minus] [Zu-/Abschlag einfügen] per 

annum (die "Marge")] 

Falls der Referenz[zins]satz zur festgelegten Zeit am relevanten Zinsfeststellungstag nicht auf 

der Bildschirmseite erscheint, wird der Referenz[zins]satz am Zinsfeststellungstag dem Refe-

renz[zins]satz auf der Bildschirmseite am letzten Tag vor dem Zinsfeststellungstag entsprechen, 

an dem dieser Referenz[zins]satz auf der Bildschirmseite angezeigt wurde. 

[Im Fall von "preferred senior" Schuldverschreibungen und "non-preferred senior" 

Schuldverschreibungen einfügen: 

Wenn nach Auffassung der Emittentin als Ergebnis der Festlegung des Referenz[zins]satzes 

(i) die Schuldverschreibungen nicht mehr der anwendbaren MREL-Anforderung entsprechen 

würden und/oder (ii) vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass eine solche Fest-

legung dazu führen könnte, dass die Abwicklungsbehörde den nächsten Zinszahlungstag und 

nicht den Endfälligkeitstag als effektiven Fälligkeitstag der Schuldverschreibungen heranzieht, ist 
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der auf die nächste und jede folgende Zinsperiode anwendbare Referenz[zins]satz jener, der am 

letzten Zinsfeststellungstag ermittelt wurde. Sofern diese Klausel am Zinsfeststellungstag vor 

dem Beginn der ersten Zinsperiode anzuwenden ist, ist der auf die erste und jede folgende Zins-

periode anwendbare Referenz[zins]satz [[Reoffer-Rendite zum Zeitpunkt der Preisfestset-

zung der Schuldverschreibungen abzüglich der Marge][sonstigen Ausweichsatz einfü-

gen]] % per annum.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Wenn nach Auffassung der Emittentin die Festlegung des Referenz[zins]satzes wahrscheinlich 

dazu führen würde, dass (I) die Schuldverschreibungen von Zeit zu Zeit von den Eigenmitteln 

gemäß der CRR ausgeschlossen werden; oder (II) eine Neueinstufung als Eigenmittel von gerin-

gerer Qualität erfolgt, ist der auf die nächste und jede folgende Zinsperiode anwendbare Refe-

renz[zins]satz jener, der am letzten Zinsfeststellungstag ermittelt wurde. Sofern diese Klausel am 

Zinsfeststellungstag vor dem Beginn der ersten Zinsperiode anzuwenden ist, ist der auf die erste 

und jede folgende Zinsperiode anwendbare Referenz[zins]satz [[Reoffer-Rendite zum Zeit-

punkt der Preisfestsetzung der Schuldverschreibungen abzüglich der Marge][sonstigen 

Ausweichsatz einfügen]] % per annum.]] 

Im Fall eines Benchmark-Ereignisses (wie nachstehend definiert): (i) bemüht sich die Emittentin 

im angemessenen Umfang einen Unabhängigen Berater zu ernennen, um im billigen Ermessen 

des Unabhängigen Beraters (in Abstimmung mit der Berechnungsstelle und in gutem Glauben 

und auf eine wirtschaftlich vernünftige Weise handelnd) einen Ersatz-Referenz[zins]satzes (das 

"Ersetzungsziel") zu bestimmen, der an die Stelle des vom Benchmark-Ereignis betroffenen ur-

sprünglichen Referenz[zins]satzes tritt; oder (ii) falls der Unabhängige Berater von der Emittentin 

nicht ernannt wird oder nicht zeitgerecht ernannt werden kann oder falls ein Unabhängiger Bera-

ter von der Emittentin ernannt wird, aber dieser keinen Ersatz-Referenz[zins]satz bestimmt, dann 

kann die Emittentin (unter Berücksichtigung des Ersetzungsziels) bestimmen, welcher Satz (falls 

überhaupt) den vom Benchmark-Ereignis betroffenen ursprünglichen Referenz[zins]satz ersetzt 

hat. Ein Ersatz-Referenz[zins]satz gilt ab dem vom Unabhängigen Berater oder von der Emitten-

tin (je nachdem) im billigen Ermessen bestimmten Zinsfeststellungstag (einschließlich), frühes-

tens jedoch ab dem Zinsfeststellungstag, der mit dem Benchmark-Ereignis zusammenfällt oder 

auf dieses folgt, erstmals mit Wirkung für die Zinsperiode, für die an diesem Zinsfeststellungstag 

der Zinssatz festgelegt wird. Der "Ersatz-Referenz[zins]satz" ist ein Satz (ausgedrückt als Pro-

zentsatz per annum), der sich aus einem vom Unabhängigen Berater oder von der Emittentin (je 

nachdem) im billigen Ermessen festgelegten Alternativ-Referenz[zins]satz (der "Alternativ-Re-

ferenz[zins]satz"), der von einem Dritten bereitgestellt wird und der alle anwendbaren rechtli-

chen Voraussetzungen erfüllt, um ihn zur Bestimmung von Zahlungsverpflichtungen aus den 

Schuldverschreibungen zu verwenden, mit den vom Unabhängigen Berater oder von der Emit-

tentin (je nachdem) im billigen Ermessen gegebenenfalls bestimmten Anpassungen (zB in Form 

von Auf- oder Abschlägen) ergibt. 

Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden kann die Emittentin insbesondere, aber 

ohne Beschränkung, ein Amtliches Ersetzungskonzept, eine Branchenlösung oder eine Allge-

mein Akzeptierte Marktpraxis umsetzen. 

Bestimmt der Unabhängige Berater oder die Emittentin (je nachdem) einen Ersatz-Refe-

renz[zins]satz, so besteht auch das Recht, nach billigem Ermessen diejenigen verfahrensmäßi-

gen Festlegungen in Bezug auf die Bestimmung des aktuellen Ersatz-Referenz[zins]satzes (zB 

Zinsfeststellungstag, maßgebliche festgelegte Zeit, maßgebliche Bildschirmseite für den Bezug 

des Alternativ-Referenz[zins]satzes sowie Ausfallbestimmungen für den Fall der Nichtverfügbar-

keit der maßgeblichen Bildschirmseite) zu treffen und diejenigen Anpassungen an die Definition 
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von "Geschäftstag" in § 6 (3) und die Bestimmungen zur Geschäftstagekonvention in § 6 (3) vor-

zunehmen, die in Übereinstimmung mit der allgemein akzeptierten Marktpraxis erforderlich oder 

zweckmäßig sind, um die Ersetzung des Referenz[zins]satzes durch den Ersatz-Refe-

renz[zins]satz praktisch durchführbar zu machen. 

Ein "Benchmark-Ereignis" tritt ein wenn: 

(a) eine öffentliche Erklärung oder Veröffentlichung von Informationen durch oder im Namen 

der Aufsichtsbehörde des Administrators des Referenz[zins]satzes erfolgt, aus der hervor-

geht, dass dieser Administrator die Bereitstellung des Referenz[zins]satzes dauerhaft oder 

auf unbestimmte Zeit eingestellt hat oder einstellen wird, es sei denn, es gibt einen Nach-

folge-Administrator, der den Referenz[zins]satz weiterhin bereitstellt; oder 

(b) eine öffentliche Erklärung oder Veröffentlichung von Informationen durch oder im Namen 

des Administrators des Referenz[zins]satzes erfolgt, aus der hervorgeht, dass dieser Ad-

ministrator die Bereitstellung des Referenz[zins]satzes dauerhaft oder auf unbestimmte 

Zeit eingestellt hat oder einstellen wird, es sei denn, es gibt einen Nachfolge-Administrator, 

der den Referenz[zins]satz weiterhin bereitstellen wird; oder 

(c) eine öffentliche Erklärung der Aufsichtsbehörde des Administrators des Referenz[zins]sat-

zes, dass der Referenz[zins]satz ihrer Ansicht nach nicht mehr repräsentativ für den zu-

grunde liegenden Markt ist oder sein wird, den er zu messen vorgibt, und dass keine Maß-

nahmen zur Behebung einer solchen Situation ergriffen wurden oder erwartet werden, wie 

von der Aufsichtsbehörde des Administrators des Referenz[zins]satzes gefordert; oder 

(d) es aus irgendeinem Grund nach einem Gesetz oder einer Verordnung, die für die Zahl-

stelle, die Berechnungsstelle, die Emittentin oder eine andere Partei gelten, rechtswidrig 

geworden ist, den Referenz[zins]satz zu verwenden; oder 

(e) der Referenz[zins]satz ohne vorherige offizielle Ankündigung durch die Aufsichtsbehörde 

oder den Administrator dauerhaft nicht mehr veröffentlicht wird; oder 

(f) eine wesentliche Änderung an der Methode des Referenz[zins]satzes vorgenommen wird. 

"Amtliches Ersetzungskonzept" bezeichnet eine verbindliche oder unverbindliche Äußerung ei-

ner Zentralbank, einer Aufsichtsbehörde oder eines öffentlich-rechtlich konstituierten oder besetz-

ten Aufsichts- oder Fachgremiums der Finanzbranche, wonach ein bestimmter Referenzsatz, ge-

gebenenfalls unter Vornahme bestimmter Anpassungen, an die Stelle des Referenz[zins]satzes 

treten solle oder könne oder wonach ein bestimmtes Verfahren zur Bestimmung von Zahlungs-

verpflichtungen, die ansonsten unter Bezugnahme auf den Referenz[zins]satz bestimmt werden 

würden, zur Anwendung gelangen solle oder könne. 

"Branchenlösung" bezeichnet eine Äußerung der International Swaps and Derivatives Associa-

tion (ISDA), der International Capital Markets Association (ICMA), der Association for Financial 

Markets in Europe (AFME), der Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA), 

der SIFMA Asset Management Group (SIFMA AMG), der Loan Markets Association (LMA), des 

Bundesverbandes für strukturierte Wertpapiere (BSW),, des Zertifikate Forum Austria oder eines 

sonstigen privaten Branchenverbands der Finanzwirtschaft, wonach ein bestimmter Referenz-

satz, gegebenenfalls unter Vornahme bestimmter Anpassungen, an die Stelle des Refe-

renz[zins]satzes treten solle oder könne oder wonach ein bestimmtes Verfahren zur Bestimmung 

von Zahlungsverpflichtungen, die ansonsten unter Bezugnahme auf den Referenz[zins]satz be-

stimmt werden würden, zur Anwendung gelangen solle oder könne. 

"Allgemein Akzeptierte Marktpraxis" bezeichnet die Verwendung eines bestimmten Referenz-

satzes, gegebenenfalls unter Vornahme bestimmter Anpassungen, anstelle des Refe-

renz[zins]satzes oder die vertragliche oder anderweitige Regelung eines bestimmten Verfahrens 
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zur Bestimmung von Zahlungsverpflichtungen, die ansonsten unter Bezugnahme auf den Refe-

renz[zins]satz bestimmt worden wären, in einer Vielzahl von Anleiheemissionen nach dem Eintritt 

eines Benchmark-Ereignisses oder eine sonstige allgemein akzeptierte Marktpraxis zur Erset-

zung des Referenz[zins]satzes als Referenzsatz für die Bestimmung von Zahlungsverpflichtun-

gen. 

Für die Zwecke dieses Unterabsatzes bezeichnet der "Unabhängige Berater" ein unabhängiges 

Finanzinstitut von internationaler Reputation oder einen anderen unabhängigen Finanzberater in 

der Eurozone mit Erfahrung am internationalen Kapitalmarkt, der jeweils von der Emittentin auf 

ihre eigenen Kosten ernannt wird. 

Der Unabhängige Berater oder die Emittentin (je nachdem) sind nach billigem Ermessen berech-

tigt, aber nicht verpflichtet, in Bezug auf ein und dasselbe Benchmark-Ereignis mehrfach einen 

Ersatz-Referenz[zins]satz nach Maßgabe der Bestimmungen zu bestimmen, wenn diese spätere 

Bestimmung besser geeignet ist als die jeweils vorangegangene, das Ersetzungsziel zu errei-

chen. Die Bestimmungen gelten auch entsprechend für den Fall, dass in Bezug auf einen vom 

Unabhängigen Berater oder von der Emittentin (je nachdem) zuvor bestimmten Alternativ-Refe-

renz[zins]satz ein Benchmark-Ereignis eintritt. 

Hat der Unabhängige Berater oder die Emittentin (je nachdem) nach Eintritt eines Benchmark-

Ereignisses einen Ersatz-Referenz[zins]satz bestimmt, so wird veranlasst, dass der Eintritt des 

Benchmark-Ereignisses, der vom Unabhängigen Berater oder von der Emittentin (je nachdem) 

bestimmte Ersatz-Referenz[zins]satz sowie alle weiteren damit zusammenhängenden Festset-

zungen des Unabhängigen Beraters oder der Emittentin (je nachdem) gemäß der vorstehenden 

Bestimmungen der Berechnungsstelle baldmöglichst, aber keinesfalls später als am vierten auf 

die Bestimmung des Ersatz-Referenz[zins]satzes folgenden Geschäftstag mitgeteilt werden. 

So rasch wie möglich in Anschluss an diese Mitteilung wird veranlasst, dass der Eintritt des 

Benchmark-Ereignisses, der vom Unabhängigen Berater oder von der Emittentin (je nachdem) 

bestimmte Ersatz-Referenz[zins]satz sowie alle weiteren damit zusammenhängenden Festset-

zungen des Unabhängigen Beraters oder der Emittentin (je nachdem) den Gläubigern gemäß 

§ 11 sowie jeder Börse, an der die betreffenden Schuldverschreibungen zu diesem Zeitpunkt auf 

Initiative der Emittentin notiert sind und deren Regeln eine Mitteilung an die Börse verlangen, 

mitgeteilt werden. Solche Mitteilungen sind unwiderruflich. 

[Falls die Schuldverschreibungen mit einem Mindestzinssatz ausgestattet sind, einfügen:  

Mindestzinssatz. Wenn der gemäß den obigen Bestimmungen für eine Zinsperiode ermittelte 

Zinssatz niedriger ist als [Mindestzinssatz einfügen] % per annum (der "Mindestzinssatz"), so 

entspricht der Zinssatz für diese Zinsperiode dem Mindestzinssatz.] 

[Falls die Schuldverschreibungen mit einem Höchstzinssatz ausgestattet sind, einfügen:  

Höchstzinssatz. Wenn der gemäß den obigen Bestimmungen für eine Zinsperiode ermittelte Zins-

satz höher ist als [Höchstzinssatz einfügen] % per annum (der "Höchstzinssatz"), so entspricht 

der Zinssatz für diese Zinsperiode dem Höchstzinssatz.] 

(3)  Zinsfeststellungstag. Der "Zinsfeststellungstag" bezeichnet den [Anzahl einfügen] [Londoner] 

/ [Frankfurter] / [New-Yorker] / [T2]-Geschäftstag vor [Beginn/Ende einfügen] der maßgebli-

chen Zinsperiode. ["[Londoner] / [Frankfurter] / [New-Yorker]-Geschäftstag" bezeichnet einen 

Tag (außer einem Samstag, Sonntag oder Feiertag), an dem Geschäftsbanken in [London] / 

[Frankfurt] / [New-York] für Geschäfte (einschließlich Devisen- und Sortengeschäfte) geöffnet 

sind.] [Ein "T2-Geschäftstag" bezeichnet einen Tag, an dem das Real Time Gross Settlement 

System betrieben von Eurosystem oder jedes Nachfolgesystem (T2) betriebsbereit ist.] 
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(4)  Zinsbetrag. Die Berechnungsstelle (wie in § 9 definiert) wird vor jedem Zinszahlungstag den auf 

jede Schuldverschreibung zahlbaren Zinsbetrag (der "Zinsbetrag") für einen beliebigen Zeitraum 

berechnen. Der Zinsbetrag wird ermittelt, indem der Zinssatz und der Zinstagequotient auf den 

Nennbetrag angewendet werden, wobei der resultierende Betrag, falls die festgelegte Währung 

Euro ist, auf den nächsten 0,01 Euro auf- oder abgerundet wird, wobei 0,005 Euro aufgerundet 

werden, und, falls die festgelegte Währung nicht Euro ist, auf die kleinste Einheit der festgelegten 

Währung auf- oder abgerundet wird, wobei 0,5 solcher Einheiten aufgerundet werden. 

(5) Mitteilung von Zinssatz und Zinsbetrag. Die Berechnungsstelle wird veranlassen, dass den An-

leihegläubigern sobald als praktisch möglich nach jedem Feststellungstag der variable Zinssatz 

(soweit anwendbar) und der Zinsbetrag für die maßgebliche Zinsperiode sowie der maßgebliche 

Zinszahlungstag durch Mitteilung gemäß § 11 mitgeteilt werden; die Berechnungsstelle wird 

diese Mitteilung ferner auch gegenüber jeder Börse vornehmen, an der die Schuldverschreibun-

gen zu diesem Zeitpunkt auf Initiative der Emittentin notiert sind und deren Regeln eine Mitteilung 

an die Börse verlangen. Im Fall einer Verlängerung oder Verkürzung der Zinsperiode können der 

mitgeteilte Zinsbetrag und Zinszahlungstag ohne Vorankündigung nachträglich angepasst (oder 

andere geeignete Anpassungsmaßnahmen getroffen) werden. Jede solche Anpassung wird um-

gehend allen Börsen, an denen die Schuldverschreibungen zu diesem Zeitpunkt auf Initiative der 

Emittentin notiert sind und deren Regeln eine Mitteilung an die Börse verlangen, sowie den An-

leihegläubigern mitgeteilt.  

(6)  Zinsperiode. Der Zeitraum ab dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zu dem Kalendertag 

(einschließlich), der dem ersten Zinszahlungstag vorangeht, sowie jeder folgende Zeitraum ab 

einem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zu dem Kalendertag (einschließlich), der dem unmit-

telbar folgenden Zinszahlungstag vorangeht, wird als Zinsperiode (jeweils eine "Zinsperiode") 

bezeichnet. Die Zinsperioden werden [nicht] angepasst.   

(7)  Berechnung der Zinsen für Teile von Zeiträumen. Sofern Zinsen für einen Zeitraum von weniger 

als einem Jahr zu berechnen sind, erfolgt die Berechnung auf der Grundlage des Zinstagequoti-

enten (wie nachstehend definiert). 

 "Zinstagequotient" bezeichnet im Hinblick auf die Berechnung des Zinsbetrages auf eine 

Schuldverschreibung für einen beliebigen Zeitraum (der "Zinsberechnungszeitraum"): 

[Im Fall von Actual/Actual (ICMA)einfügen: 

"Actual/Actual (ICMA)" meint falls der Zinsberechnungszeitraum gleich oder kürzer als die Zins-

periode ist, innerhalb welche er fällt, die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeit-

raum, dividiert durch das Produkt von: (A) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in der jeweiligen 

Zinsperiode und (B) der Anzahl der Zinsperioden, die normalerweise in einem Jahr enden. 

Falls der Zinsberechnungszeitraum länger als eine Zinsperiode ist, die Summe aus (A) der tat-

sächlichen Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, der in die Zinsperiode fällt, in der 

er beginnt, geteilt durch das Produkt von: (x) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in dieser Zins-

periode und (y) der Anzahl von Zinsperioden, die normalerweise in einem Jahr enden, und (B) 

der tatsächlichen Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, der in die nächste Zinsperi-

ode fällt, geteilt durch das Produkt von: (x) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in dieser Zinspe-

riode und (y) der Anzahl von Zinsperioden, die normalerweise in einem Jahr enden.] 

[Im Fall von 30/360 einfügen: 

"30/360" meint die Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, dividiert durch 360, wobei 

die Anzahl der Tage auf der Grundlage eines Jahres von 360 mit zwölf Monaten zu 30 Tagen zu 

ermitteln ist (es sei denn: (A) der letzte Tag des Zinsberechnungszeitraumes fällt auf den 31. Tag 

eines Monats, während der erste Tag des Zinsberechnungszeitraumes weder auf den 30. noch 

auf den 31. Tag eines Monats fällt, wobei in diesem Fall der diesen Tag enthaltende Monat nicht 
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als ein auf 30 Tage gekürzter Monat zu behandeln ist, oder (B) der letzte Tag des Zinsberech-

nungszeitraumes fällt auf den letzten Tag des Monats Februar, wobei in diesem Fall der Monat 

Februar nicht als ein auf 30 Tage verlängerter Monat zu behandeln ist).] 

[Im Fall von ACT/360 einfügen: 

"ACT/360" meint die tatsächliche Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, dividiert 

durch 360.] 

(8)  Auflaufende Zinsen. Der Zinslauf der Schuldverschreibungen endet mit Ablauf des Tages (das 

"Verzinsungsende"), der dem Tag vorangeht, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden. Sollte 

die Emittentin die Schuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht einlösen, endet die Verzinsung an 

dem Tag, der dem Tag der tatsächlichen Rückzahlung vorausgeht. 

(9)  Stückzinsen. Bei unterjährigen Käufen und/oder Verkäufen sind Stückzinsen [zahlbar/mindes-

tens zum Mindestzinssatz zahlbar / [und] höchstens zum Höchstzinssatz zahlbar/ nicht zahlbar]. 

§ 4 

(Rückzahlung) 

(1) Rückzahlung bei Endfälligkeit. Die Schuldverschreibungen werden, soweit sie nicht zuvor bereits 

ganz oder teilweise zurückgezahlt oder zurückgekauft wurden und vorbehaltlich einer Anpassung 

in Übereinstimmung mit den in § 6 (3) enthaltenen Bestimmungen, am [Endfälligkeitstag einfü-

gen] (der "Endfälligkeitstag") zu ihrem Rückzahlungsbetrag von [Rückzahlungskurs einfü-

gen] des Nennbetrags (der "Rückzahlungsbetrag") zurückgezahlt.  

§ 5 

(Vorzeitige Rückzahlung) 

[Falls die Emittentin das Wahlrecht hat, Schuldverschreibungen vorzeitig zurückzuzahlen, ein-

fügen: 

(1) Vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Es steht der Emit-

tentin frei, die Schuldverschreibungen zu kündigen und an den nachfolgend angeführten Wahl-

rückzahlungstagen (Call) (jeweils ein "Wahlrückzahlungstag (Call)") vollständig oder teilweise 

zu den nachstehend angeführten Wahlrückzahlungsbeträgen (Call) (jeweils ein "Wahlrückzah-

lungsbetrag (Call)") zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig zurückzuzahlen. 

Wahlrückzahlungstag(e) (Call) Wahlrückzahlungsbeträge (Call) 

[jeder Geschäftstag während des Zeitraums ab 

dem [⚫] (einschließlich) bis zum [⚫] (ausschließ-

lich)][⚫] 

[100%][Nennbetrag][⚫] 

 Die vorzeitige Rückzahlung ist den Anleihegläubigern mindestens [Kündigungsfrist (Call) ein-

fügen] Geschäftstage (wie in § 6 definiert) vor dem maßgeblichen Wahlrückzahlungstag (Call) 

gemäß § 11 mitzuteilen (wobei diese Erklärung den für die Rückzahlung der Schuldverschreibun-

gen festgelegten Wahlrückzahlungstag (Call) angeben muss).  

 Im Fall einer Teilrückzahlung von Schuldverschreibungen werden die zurückzuzahlenden Schuld-

verschreibungen spätestens 30 Tage vor dem zur Rückzahlung festgelegten Datum in Überein-

stimmung mit den Regeln und Verfahrensabläufen des jeweiligen Clearing Systems ausgewählt.] 
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[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Eine solche vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern der Zeitpunkt der Emission mindes-

tens fünf Jahre zurückliegt und die Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung nach 

§ 5 (5/6) erfüllt sind.] 

[Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Eine solche vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen für eine vorzei-

tige Rückzahlung nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind.]] 

[Falls die Emittentin kein Wahlrecht auf vorzeitige Rückzahlung von nicht-nachrangigen Schuld-

verschreibungen hat, einfügen: 

(1) Keine vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Eine vorzei-

tige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin ist ausgeschlossen.] 

[Falls die Emittentin kein Wahlrecht auf vorzeitige Rückzahlung von berücksichtigungsfähigen 

oder nachrangigen Schuldverschreibungen hat, einfügen: 

(1) Keine vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Mit Aus-

nahme nach § 5 (3) [Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen mit vor-

zeitiger Rückzahlung aus steuerlichen Gründen einfügen: [,] [und] (4)] [Falls vorzeitige 

Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibun-

gen nach Wahl der Emittentin vorgesehen ist, einfügen: und ([4/5])] der Anleihebedingungen 

ist die Emittentin nicht berechtigt, die Schuldverschreibungen vor ihrem Fälligkeitstag vorzeitig 

zurückzuzahlen.] 

[Falls die Anleihegläubiger das Wahlrecht haben, die vorzeitige Rückzahlung von nicht-nachran-

gigen oder berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen zu verlangen, einfügen:  

(2) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleihegläubiger. Die Emittentin hat, sofern ein Anleihe-

gläubiger der Emittentin die entsprechende Absicht mindestens [Mindestkündigungsfrist (Put) 

einfügen] und höchstens [Höchstkündigungsfrist (Put) einfügen] Geschäftstage (wie in § 6 

definiert) im Voraus mitteilt, die maßgeblichen Schuldverschreibungen dieses Anleihegläubigers 

an einem der nachstehenden Wahlrückzahlungstage (Put) (jeweils ein "Wahlrückzahlungstag 

(Put)") zu ihrem maßgeblichen Wahlrückzahlungsbetrag (Put) wie nachstehend definiert (der 

"Wahlrückzahlungsbetrag (Put)") zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig zurückzuzahlen.  

Wahlrückzahlungstage (Put) Wahlrückzahlungsbeträge (Put) 

[                   ] [                   ] 

[                   ] [                   ] 

Um dieses Recht auszuüben, muss der Anleihegläubiger eine ordnungsgemäß ausgefüllte Aus-

übungserklärung in der bei der Zahlstelle und der Emittentin erhältlichen Form abgeben. Ein Wi-

derruf einer erfolgten Ausübung dieses Rechts ist nicht möglich. 

[Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Eine solche vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen für eine vorzei-

tige Rückzahlung nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind.]] 

[Falls die Anleihegläubiger kein Wahlrecht haben, die vorzeitige Rückzahlung von nicht-nach-

rangigen oder berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen zu verlangen, sowie im Fall 

von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen:  
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(2) Kein Recht auf Kündigung oder vorzeitige Rückzahlung durch die Anleihegläubiger. Die Anleihe-

gläubiger sind nicht berechtigt, die Schuldverschreibungen zu kündigen oder anderweitig deren 

Rückzahlung zu erwirken.] 

[Falls bei nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen "Vorzeitige Rückzahlung bei Vorliegen ei-

ner Rechtsänderung, einer Absicherungs-Störung und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten" 

anwendbar ist, einfügen: 

(3) Vorzeitige Rückzahlung bei Vorliegen einer Rechtsänderung, einer Absicherungs-Störung 

und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten. Die Emittentin kann die Schuldverschreibungen je-

derzeit vor dem Endfälligkeitstag bei Vorliegen einer Rechtsänderung und/oder, Absicherungs-

Störung und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten (wie jeweils nachstehend definiert) kündi-

gen und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungskurs einfü-

gen] des Nennbetrags (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") zuzüglich aufgelaufener Zinsen 

vorzeitig zurückzahlen. Die Emittentin wird die Schuldverschreibungen vollständig (aber nicht nur 

teilweise) am zweiten Geschäftstag (wie in § 6 definiert) zurückzahlen, nach dem die Benachrich-

tigung der vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 11 erfolgt ist, vorausgesetzt, dass dieser Tag nicht 

später als zwei Geschäftstage vor dem Endfälligkeitstag liegt (der "Vorzeitige Rückzahlungs-

tag") und wird den vorzeitigen Rückzahlungsbetrag im Hinblick auf die Schuldverschreibungen 

an die Anleihegläubiger zahlen oder eine entsprechende Zahlung veranlassen, im Einklang mit 

den maßgeblichen Steuergesetzen oder sonstigen gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften 

und in Einklang mit und gemäß diesen Anleihebedingungen. Zahlungen von Steuern oder vorzei-

tigen Rückzahlungsgebühren sind von den Anleihegläubigern zu tragen und die Emittentin über-

nimmt keine Haftung hierfür. 

 Wobei: 

 "Rechtsänderung" bedeutet, dass (i) aufgrund des Inkrafttretens von Änderungen der Gesetze 

oder Verordnungen (einschließlich aber nicht beschränkt auf Steuergesetze) oder (ii) der Ände-

rungen der Auslegung von gerichtlichen oder behördlichen Entscheidungen, die für die entspre-

chenden Gesetze oder Verordnungen relevant sind (einschließlich der Aussagen der Steuerbe-

hörden), die Emittentin feststellt, dass die Kosten, die mit ihren Verpflichtungen aus den Schuld-

verschreibungen verbunden sind, wesentlich gestiegen sind (einschließlich aber nicht beschränkt 

auf Erhöhungen der Steuerverpflichtungen, der Senkung von steuerlichen Vorteilen oder anderen 

negativen Auswirkungen auf die steuerrechtliche Behandlung), falls solche Änderungen an oder 

nach dem Begebungstag wirksam werden; 

 "Absicherungs-Störung" bedeutet, dass die Emittentin, unter Anwendung wirtschaftlich vernünf-

tiger Bemühungen nicht in der Lage ist: (i) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder abzu-

wickeln bzw Vermögenswerte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, welche 

die Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den 

Schuldverschreibungen für notwendig erachtet; oder (ii)  die Erlöse aus den Transaktionen bzw 

Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewinnen oder weiterzuleiten; und 

"Gestiegene Absicherungs-Kosten" bedeutet, dass die Emittentin im Vergleich zum Bege-

bungstag einen wesentlich höheren Betrag an Steuern, Abgaben, Aufwendungen und Gebühren 

(außer Maklergebühren) entrichten muss, um: (i) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder 

abzuwickeln bzw Vermögenswerte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, 

welche die Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus 

den Schuldverschreibungen für notwendig erachtet; oder (ii) Erlöse aus diesen Transaktionen 

bzw Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewinnen oder weiterzuleiten, unter der Voraus-

setzung, dass Beträge, die sich nur erhöht haben, weil die Kreditwürdigkeit der Emittentin zurück-

gegangen ist, nicht als Gestiegene Absicherungs-Kosten angesehen werden.] 
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[Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

[Falls eine vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen vorgesehen ist, einfügen: 

(3) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können insge-

samt, jedoch nicht teilweise, jederzeit nach Wahl der Emittentin mit einer Kündigungsfrist von 

nicht weniger als 30 Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der Anlei-

hebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwider-

ruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungskurs 

einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener 

Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") vorzeitig zurückgezahlt werden, wenn sich die 

geltende steuerliche Behandlung der Schuldverschreibungen ändert, und sofern die Vorausset-

zungen nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind.] 

(3/4) Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können 

insgesamt, jedoch nicht teilweise, jederzeit nach Wahl der Emittentin mit einer Kündigungsfrist 

von nicht weniger als 30 Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der 

Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwi-

derruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungs-

kurs einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelau-

fener Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") vorzeitig zurückgezahlt werden, wenn sich 

die aufsichtsrechtliche Einstufung der Schuldverschreibungen ändert, was wahrscheinlich zu ih-

rem gänzlichen oder teilweisen Ausschluss aus den für den Mindestbetrag an Eigenmitteln und 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (minimum requirement for own funds and eligible lia-

bilities – MREL) gemäß der MREL Anforderung führen würde, und falls die Voraussetzungen 

nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind. 

[Falls vorzeitige Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldver-

schreibungen nach Wahl der Emittentin vorgesehen ist, einfügen: 

(4/5) Vorzeitige Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags. Die Schuldver-

schreibungen können insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit 

einer Kündigungsfrist von nicht weniger als 30 Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mittei-

lung gemäß § 11 der Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei 

diese Kündigung unwiderruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeiti-

gen Rückzahlungskurs einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (aus-

schließlich) aufgelaufener Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") vorzeitig zurückge-

zahlt werden, sofern zu irgendeinem Zeitpunkt der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Schuld-

verschreibungen, die von anderen Personen als der Emittentin und ihren Tochtergesellschaften 

gehalten werden, auf 25 Prozent oder weniger des Gesamtnennbetrags der ursprünglich bege-

benen Schuldverschreibungen (einschließlich aller weiterer gemäß § 13 (1) begebenen Schuld-

verschreibungen) gefallen ist. 

Eine solche Vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen nach § 5 (4/5/6) 

erfüllt sind.] 

(4/5/6) Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf. 

Eine vorzeitige Rückzahlung nach diesem § 5 und ein Rückkauf nach § 13 (2) setzen voraus, 

dass die Emittentin zuvor die Erlaubnis der Abwicklungsbehörde zur vorzeitigen Rückzahlung 

und zum Rückkauf in Übereinstimmung mit Artikel 77 und 78a CRR erhalten hat, sofern und in-

soweit eine solche vorherige Erlaubnis zu diesem Zeitpunkt erforderlich ist. 

[Falls eine vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen vorgesehen ist, einfügen: Im 

Falle einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 5 (3) kann eine solche Genehmigung ferner vo-

raussetzen, dass die Emittentin der Abwicklungsbehörde hinreichend nachgewiesen hat, dass 
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die maßgebliche Änderung der steuerlichen Behandlung wesentlich ist und zum Begebungstag 

der Schuldverschreibungen nicht vorherzusehen war.] 

Klarstellend wird festgehalten, dass eine Weigerung der Abwicklungsbehörde, eine erforderliche 

Erlaubnis, Bewilligung oder andere Zustimmung zu erteilen, keinen Ausfall oder Verzug darstellt.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(3)  Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können insge-

samt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit einer Kündigungsfrist von 

nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der Anleihebedin-

gungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwiderruflich ist) 

und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungskurs einfügen] 

des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen (der 

"Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") an die Anleihegläubiger zurückgezahlt werden, wenn sich 

die geltende steuerliche Behandlung der Schuldverschreibungen ändert; und die Voraussetzun-

gen nach § 5 (5/6) erfüllt sind. 

(4) Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können 

insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit einer Kündigungsfrist 

von nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der Anlei-

hebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwider-

ruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungskurs 

einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener 

Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") an die Anleihegläubiger zurückgezahlt werden, 

falls infolge einer Änderung oder Ergänzung der in der Europäischen Union oder der Republik 

Österreich geltenden Richtlinien, Gesetze und Verordnungen oder deren Auslegung, sich die auf-

sichtsrechtliche Einstufung der Schuldverschreibungen ändert, was wahrscheinlich zu ihrem 

gänzlichen oder teilweisen Ausschluss aus den Eigenmitteln oder ihrer Neueinstufung als Eigen-

mittel geringerer Qualität führen würde.  

Eine solche Vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen nach § 5 (5/6) 

erfüllt sind. 

[Falls vorzeitige Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldver-

schreibungen nach Wahl der Emittentin vorgesehen ist, einfügen: 

(5) Vorzeitige Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags. Die Schuldver-

schreibungen können insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit 

einer Kündigungsfrist von nicht weniger als 30Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mittei-

lung gemäß § 11 der Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei 

diese Kündigung unwiderruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeiti-

gen Rückzahlungskurs einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (aus-

schließlich) aufgelaufener Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") vorzeitig zurückge-

zahlt werden, sofern zu irgendeinem Zeitpunkt der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Schuld-

verschreibungen, die von anderen Personen als der Emittentin und ihren Tochtergesellschaften 

gehalten werden, auf 25 Prozent oder weniger des Gesamtnennbetrags der ursprünglich bege-

benen Schuldverschreibungen (einschließlich aller weiterer gemäß § 13 (1) begebenen Schuld-

verschreibungen) gefallen ist. 

Eine solche Vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen nach § 5 (5/6) 

erfüllt sind.] 

(5/6) Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf. Eine vorzeitige Rück-

zahlung nach diesem § 5 und ein Rückkauf nach § 13 (2) setzen voraus, dass: 
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(a) der Emittentin zuvor die Erlaubnis der Zuständigen Behörde (wie nachstehend definiert) 

zur vorzeitigen Rückzahlung oder zum Rückkauf der Schuldverschreibungen in Überein-

stimmung mit den Artikeln 77 und 78 CRR erteilt wurde, wobei diese Erlaubnis unter an-

derem voraussetzen kann, dass: 

(i) die Emittentin vor oder gleichzeitig mit der vorzeitigen Rückzahlung oder einem sol-

chen Rückkauf die Schuldverschreibungen durch Eigenmittelinstrumente zumindest 

gleicher Qualität zu Bedingungen ersetzt, die im Hinblick auf die Ertragsmöglichkei-

ten der Emittentin nachhaltig sind; oder  

(ii) die Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend nachgewiesen hat, dass die 

Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten der Emittentin nach ei-

ner solchen vorzeitigen Rückzahlung oder einem solchen Rückkauf die Anforderun-

gen der CRR in den Richtlinien 2013/36/EU und 2014/59/EU, beide in der jeweils 

geltenden Fassung, um eine Spanne übersteigen, die die Zuständige Behörde für 

erforderlich hält; und 

(b) im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung oder eines Rückkaufs vor fünf Jahren nach dem 

Zeitpunkt der Emission der Schuldverschreibungen, zusätzlich, sofern dies zu diesem Zeit-

punkt für die Emittentin anwendbar ist: 

im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung aus steuerlichen Gründen gemäß § 5 (3), die 

Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend nachgewiesen hat, dass die gel-

tende Änderung der steuerlichen Behandlung wesentlich ist und zum Ausgabetag 

der Schuldverschreibungen nicht vorherzusehen war; oder 

im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen gemäß 

§ 5 (4), die Zuständige Behörde diese Änderung für ausreichend sicher hält und die 

Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend nachgewiesen hat, dass die maß-

gebliche Änderung der aufsichtsrechtlichen Neueinstufung der Schuldverschreibun-

gen zum Ausgabetag der Schuldverschreibungen nicht vorherzusehen war; oder 

im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung in anderen als den in Punkt (i) oder (ii) ge-

nannten Umständen, wenn die Emittentin die Schuldverschreibungen vor oder 

gleichzeitig mit dieser Handlung durch Eigenmittelinstrumente zumindest gleicher 

Qualität zu Bedingungen ersetzt, die im Hinblick auf die Ertragsmöglichkeiten der 

Emittentin nachhaltig sind, und die Zuständige Behörde diese Handlung auf der 

Grundlage der Feststellung erlaubt hat, dass sie aus aufsichtlicher Sicht vorteilhaft 

und durch außergewöhnliche Umstände gerechtfertigt ist. 

Klarstellend wird festgehalten, dass eine Weigerung der Zuständigen Behörde, eine erforderliche 

Erlaubnis, Bewilligung oder andere Zustimmung zu erteilen, keinen Ausfall oder Verzug darstellt. 

Wobei: 

"Zuständige Behörde" bezeichnet die zuständige Behörde gemäß Artikel 4 (1)(40) CRR, die für 

die Beaufsichtigung der Emittentin auf Einzelbasis und/oder konsolidierter Basis verantwortlich 

ist.] 
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§ 6 

(Zahlungen) 

(1) Währung. Zahlungen von Kapital und Zinsen auf die Schuldverschreibungen erfolgen in der fest-

gelegten Währung (siehe § 1 (1)).  

(2) Zahlungen. Die Zahlung von Kapital und Zinsen erfolgt, vorbehaltlich geltender steuerlicher und 

sonstiger gesetzlicher Vorschriften, über die Zahlstelle(n) zur Weiterleitung an die Clearing Sys-

teme oder nach deren Anweisung durch Gutschrift auf die jeweilige für den Anleihegläubiger de-

potführende Stelle. 

(3) Zahlungen an einem Geschäftstag. Fällt der Fälligkeitstag einer Zahlung in Bezug auf eine 

Schuldverschreibung auf einen Tag, der kein Geschäftstag (wie nachstehend definiert) ist, wird 

der Fälligkeitstag gemäß der Geschäftstag-Konvention (wie nachstehend definiert) verschoben. 

Sollte ein für die Zahlung von Kapital [Im Fall von nicht-angepassten Zinsperioden einfügen: 

und Zinsen] vorgesehener Tag verschoben werden, haben Anleihegläubiger keinen Anspruch 

auf Zahlung vor dem angepassten Fälligkeitstag und sind nicht berechtigt, weitere Zinsen und 

sonstige Zahlungen aufgrund dieser Verschiebung zu verlangen. 

 "Record Date" ist der unmittelbar vor dem Fälligkeitstag einer Zahlung in Bezug auf eine Schuld-

verschreibung liegende Geschäftstag.    

[Falls die festgelegte Währung EUR ist, einfügen: 

 "Geschäftstag" ist jeder Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem (i) das Clearing 

System in Betrieb ist und (ii) das Real Time Gross Settlement System betrieben von Eurosystem 

oder jedes Nachfolgesystem (T2) in Betrieb sind und Zahlungen in Euro abwickeln.] 

[Falls die festgelegte Währung nicht EUR ist, einfügen: 

"Geschäftstag" ist jeder Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem (i) jedes Clearing 

System in Betrieb ist und (ii) die Banken in [maßgebliche(s) Finanzzentrum(en) einfügen] (das 

"maßgebliches Finanzzentrum (oder –zentren)") für Geschäfte (einschließlich Devisenhan-

delsgeschäfte und Fremdwährungseinlagengeschäfte) in der festgelegten Währung geöffnet 

sind.]  

[Sofern Folgender-Geschäftstag-Konvention zur Anwendung kommt, einfügen: 

 Fällt ein im Sinne dieser Anleihebedingungen für eine Zahlung maßgeblicher Tag auf einen Tag, 

der kein Geschäftstag ist, wird der betreffende Tag auf den nächstfolgenden Geschäftstag ver-

schoben ("Folgender-Geschäftstag-Konvention").] 

[Sofern Modifizierter-Folgender-Geschäftstag-Konvention zur Anwendung kommt, einfügen: 

 Fällt ein im Sinne dieser Anleihebedingungen für eine Zahlung maßgeblicher Tag auf einen Tag, 

der kein Geschäftstag ist, wird der betreffende Tag auf den nächstfolgenden Geschäftstag ver-

schoben, es sei denn, jener würde dadurch in den nächsten Kalendermonat fallen; in diesem Fall 

wird der betreffende Tag auf den unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag vorgezogen ("Modi-

fizierter-Folgender-Geschäftstag-Konvention").] 

(4) Bezugnahmen. Bezugnahmen in diesen Anleihebedingungen auf das Kapital der Schuldver-

schreibungen schließen, soweit anwendbar, [den Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibun-

gen,] [den Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibungen,] [den Wahlrückzah-

lungsbetrag (Call),] [den Wahlrückzahlungsbetrag (Put),] sowie sonstige auf oder in Bezug auf 

die Schuldverschreibungen fälligen Beträge mit ein.  
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(5) Gerichtliche Hinterlegung. Die Emittentin ist berechtigt, beim zuständigen Gericht Kapitalbeträge 

zu hinterlegen, die von den Anleihegläubigern nicht innerhalb von zwölf Monaten nach dem maß-

geblichen Fälligkeitstag beansprucht worden sind, auch wenn die Anleihegläubiger sich nicht in 

Annahmeverzug befinden. Soweit eine solche Hinterlegung erfolgt, und auf das Recht der Rück-

nahme verzichtet wird, erlöschen die Ansprüche der Anleihegläubiger gegen die Emittentin. 

(6) Verzugszinsen. Wenn die Emittentin eine fällige Zahlung auf die Schuldverschreibungen aus ir-

gendeinem Grund nicht leistet, wird der ausstehende Betrag ab dem Tag der Fälligkeit (ein-

schließlich) bis zum Tag der vollständigen Zahlung (ausschließlich) mit Verzugszinsen in Höhe 

von zwei Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verzinst. Dabei ist der Basiszinssatz, der am 

letzten Kalendertag eines Halbjahres gilt, für das nächste Halbjahr maßgebend. 

§ 7 

(Besteuerung) 

Sämtliche Zahlungen von Kapital und Zinsen in Bezug auf die Schuldverschreibungen werden ohne 

Einbehalt oder Abzug von Steuern, Abgaben, Festsetzungen oder behördlichen Gebühren jedweder Art 

(die "Steuern") geleistet, die von der Republik Österreich oder einer ihrer Gebietskörperschaften oder 

Behörden mit der Befugnis zur Erhebung von Steuern auferlegt, erhoben, eingezogen, einbehalten oder 

festgesetzt werden, es sei denn, ein solcher Einbehalt oder Abzug ist oder wird in Zukunft gesetzlich 

vorgeschrieben. In diesem Fall wird die Emittentin die betreffenden Steuern einbehalten oder abziehen, 

und die einbehaltenen oder abgezogenen Beträge an die zuständigen Behörden zahlen. Die Emittentin 

ist nicht verpflichtet, wegen eines solchen Einbehalts oder Abzugs zusätzliche Beträge an Kapital 

und/oder Zinsen zu zahlen.  

§ 8 

(Verjährung) 

Ansprüche gegen die Emittentin auf Zahlungen hinsichtlich der Schuldverschreibungen verjähren, so-

fern diese nicht innerhalb von dreißig Jahren (im Falle des Kapitals) und innerhalb von drei Jahren (im 

Falle von Zinsen) geltend gemacht werden. 

§ 9 

(Beauftragte Stellen) 

(1) Hauptzahlstelle. Die VOLKSBANK WIEN AG, Dietrichgasse 25, 1030 Wien, Österreich handelt 

als Hauptzahlstelle in Bezug auf die Schuldverschreibungen (die "Hauptzahlstelle" und zusam-

men mit allfällig bestellten zusätzlichen Zahlstellen, jeweils eine "Zahlstelle").  

[Falls weitere Zahlstellen ernannt werden, einfügen: 

 Die zusätzliche(n) Zahlstelle(n):  

 Zahlstelle(n): [Firmenwortlaut und Geschäftsanschrift der zusätzlichen Zahlstelle(n) einfü-

gen]] 

(2) Berechnungsstelle. Die [Firmenwortlaut und Geschäftsanschrift der Berechnungsstelle ein-

fügen] handelt als Berechnungsstelle für die Schuldverschreibungen (die "Berechnungsstelle"). 

(3) Ersetzung. Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Ernennung der Hauptzahlstelle, allfälliger 

zusätzlicher Zahlstellen und der Berechnungsstelle jederzeit anders zu regeln oder zu beenden 
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und eine andere Hauptzahlstelle oder zusätzliche oder andere Zahlstellen oder Berechnungsstel-

len zu ernennen. Sie wird sicherstellen, dass jederzeit: (i) eine Hauptzahlstelle und eine Berech-

nungsstelle; (ii) eine Zahlstelle in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union; und (iii) solange 

die Schuldverschreibungen an einem geregelten Markt notieren, eine Zahlstelle mit einer benann-

ten Geschäftsstelle an dem von der betreffenden Börse vorgeschriebenen Ort bestellt ist. Die 

Zahlstellen und die Berechnungsstelle behalten sich das Recht vor, jederzeit anstelle ihrer jeweils 

benannten Geschäftsstelle eine andere Geschäftsstelle in demselben Land zu bestimmen, Mit-

teilungen hinsichtlich aller Veränderungen im Hinblick auf die Hauptzahlstelle, die Zahlstellen 

oder die Berechnungsstelle erfolgen unverzüglich durch die Emittentin gemäß § 11. 

(4) Kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis. Die Zahlstellen und die Berechnungsstelle handeln aus-

schließlich als Beauftragte der Emittentin und übernehmen keine Verpflichtungen gegenüber den 

Anleihegläubigern; es wird dadurch kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis zwischen ihnen und 

den Anleihegläubigern begründet. Die Emittentin kann sich bei Ausübung ihrer Rechte gemäß 

diesen Anleihebedingungen der Zahlstellen und/oder der Berechnungsstelle bedienen. 

(5) Verbindlichkeit der Festsetzungen. Alle Bescheinigungen, Mitteilungen, Gutachten, Festsetzun-

gen, Berechnungen, Quotierungen und Entscheidungen, die von der Emittentin, einer Zahlstelle 

und/oder der Berechnungsstelle für die Zwecke dieser Anleihebedingungen gemacht, abgege-

ben, getroffen oder eingeholt werden, sind (sofern nicht ein offensichtlicher Irrtum vorliegt) für die 

Emittentin, die Zahlstelle(n) und die Anleihegläubiger bindend. 

(6) Haftungsausschluss. Weder die Zahlstelle(n), noch die Berechnungsstelle übernehmen eine Haf-

tung für irgendeinen Irrtum oder eine Unterlassung oder irgendeine darauf beruhende nachträg-

liche Korrektur in der Berechnung oder Veröffentlichung irgendeines Betrags oder einer Festle-

gung in Bezug auf die Schuldverschreibungen, außer im Falle von grober Fahrlässigkeit und Vor-

satz.  

[Im Fall von nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen und nachrangigen Schuldverschrei-

bungen einfügen: 

§ 10 

(Schuldnerersetzung) 

(1) Ersetzung. Die Emittentin ist [Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen:, 

vorbehaltlich der Einhaltung der anwendbaren aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Anerken-

nung der Schuldverschreibungen als per Tier 2 Instrumente (einschließlich, soweit relevant, der 

Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf gemäß § 5 (4/5/6)),] je-

derzeit berechtigt, ohne Zustimmung der Anleihegläubiger eine andere Gesellschaft, die direkt 

oder indirekt von der Emittentin kontrolliert wird, als neue Emittentin für alle sich aus oder im 

Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen ergebenden Verpflichtungen mit schuldbefrei-

ender Wirkung für die Emittentin an die Stelle der Emittentin zu setzen (die "Neue Emittentin"), 

sofern 

(a) die Neue Emittentin sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus oder im Zusammenhang 

mit den Schuldverschreibungen übernimmt; 

(b) die Emittentin, sofern eine Zustellung an die Neue Emittentin außerhalb der Republik Ös-

terreich erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der Republik Österreich be-

stellt; 

(c)  die Neue Emittentin sämtliche für die Schuldnerersetzung und die Erfüllung der Verpflich-
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tungen aus oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen erforderlichen Ge-

nehmigungen erhalten hat; 

(d)  die Emittentin unbedingt und unwiderruflich die Verpflichtungen der Neuen Emittentin aus 

den Schuldverschreibungen zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder An-

leihegläubiger wirtschaftlich mindestens so gestellt wird, wie er ohne die Ersetzung stehen 

würde; und 

(e) die Neue Emittentin in der Lage ist, sämtliche zur Erfüllung der aufgrund der Schuldver-

schreibungen bestehenden Zahlungsverpflichtungen erforderlichen Beträge in der festge-

legten Währung an das Clearing System zu zahlen, und zwar ohne Abzug oder Einbehalt 

von Steuern oder sonstigen Abgaben jedweder Art, die von dem Land (oder den Ländern), 

in dem (in denen) die Neue Emittentin ihren Sitz oder Steuersitz hat, auferlegt, erhoben 

oder eingezogen werden. 

(2) Bezugnahmen.  

(a) Im Fall einer Schuldnerersetzung gemäß § 10 (1) gilt jede Bezugnahme in diesen Anlei-

hebedingungen auf die "Emittentin" als eine solche auf die "Neue Emittentin" und jede Be-

zugnahme auf die Republik Österreich als eine solche auf den Staat, in welchem die Neue 

Emittentin steuerlich ansässig ist. 

(b) In § 7 gilt, falls eine solche Bezugnahme aufgrund des vorhergehenden Absatzes fehlen 

würde, eine alternative Bezugnahme auf die Republik Österreich als aufgenommen (zu-

sätzlich zu der Bezugnahme nach Maßgabe des vorstehenden Satzes auf den Staat, in 

welchem die Neue Emittentin steuerlich ansässig ist). 

(3) Bekanntmachung und Wirksamwerden der Ersetzung. Die Ersetzung der Emittentin ist gemäß 

§ 11 mitzuteilen. Mit der Mitteilung über die Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und die Emit-

tentin und im Fall einer wiederholten Anwendung dieses § 10 jede frühere neue Emittentin von 

ihren sämtlichen Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen frei (unbeschadet der Garan-

tie gemäß § 10 (1) (d)). Im Fall einer solchen Schuldnerersetzung werden allfällige geregelte 

Märkte informiert, an denen die Schuldverschreibungen notiert sind.] 

[Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

§ 10 

(Ersetzung der Emittentin bei Verbundzusammenführung) 

(1) Ersetzung. Die Emittentin wird im Falle des Eintritts eines Ersetzungsereignisses als Schuldnerin 

unter den Schuldverschreibungen zum Wirksamkeitstag durch die Nachfolgeschuldnerin (wie 

nachstehend definiert) ersetzt (die "Ersetzung"). 

(2) Zustimmung der Abwicklungsbehörde. Eine Ersetzung setzt voraus, dass die 

Abwicklungsbehörde zuvor der Ersetzung zugestimmt hat. 

(3) Folgen der Ersetzung. Am Wirksamkeitstag tritt die Nachfolgeschuldnerin an die Stelle der 

Emittentin als Schuldnerin unter den Schuldverschreibungen, und die Bedingungen der 

Schuldverschreibungen gelten als geändert und ergänzt, um der Ersetzung Wirksamkeit zu 

verleihen und die Emittentin von allen ihren Verpflichtungen als Schuldnerin in Bezug auf die 

Schuldverschreibungen zu befreien (privative Schuldübernahme durch die 

Nachfolgeschuldnerin), ohne dass es einer weiteren Zustimmung oder Handlung der Emittentin 

oder der Anleihegläubiger bedarf. Den Anleihegläubigern kommt insbesondere kein Recht zu, die 

Ersetzung abzulehnen oder dieser zu widersprechen, die Bestellung von Sicherheiten zu 

verlangen oder die Schuldverschreibungen aus Anlass der Ersetzung zu kündigen.  
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(4) Bekanntmachung. Die Emittentin hat den Anleihegläubigern den Eintritt eines 

Ersetzungsereignisses innerhalb von fünf Tagen gemäß § 11 dieser Emissionsbedingungen 

mitzuteilen, wobei die Mitteilung als an dem Tag wirksam erfolgt gilt, der dem Tag folgt, an dem 

die Mitteilung , je nach gewählter Mitteilungsart, auf der Website der Emittentin zugänglich 

gemacht wurde, den Anleihegläubigern über die depotführenden Stellen zugeleitet wurde, in 

einem gesetzlich bestimmten Medium veröffentlicht wurde oder der Verwahrstelle mitgeteilt 

wurde. Die Mitteilung hat den Wirksamkeitstag zu nennen. 

(5) Sammelurkunde. Die Emittentin ist berechtigt, die erforderlichen Änderungen der 

Sammelurkunde durchführen. 

(6) Definitionen. 

"Ersetzungsereignis" meint, dass die Nachfolgeschuldnerin eine Verbundzusammenführung 

beschließt. Der Beschluss bedarf keiner Zustimmung der Emittentin oder der Anleihegläubiger.  

"Nachfolgeschuldnerin" meint die VOLKSBANK WIEN AG, Dietrichgasse 25, 1030 Wien, 

FN  211524s, und ihre Rechtsnachfolger. 

"Verbundzusammenführung" meint für Zwecke dieses § 10 die Zusammenführung der 

Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten der zugeordneten Kreditinstitute in 

der VOLKSBANK WIEN AG, um für den Fall der Abwicklung nach dem BaSAG die Anwendung 

bestimmter Abwicklungsinstrumente bzw -maßnahmen zu ermöglichen. 

"Wirksamkeitstag" meint den Tag, an dem die Ersetzung nach dem Beschluss der 

Nachfolgeschuldnerin wirksam wird.] 

§ 11 

(Mitteilungen) 

(1) Mitteilungen. Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Mitteilungen sind wirksam erfolgt, 

wenn diese auf der Webseite [Webseite einfügen] abgerufen werden können oder wenn sie den 

Anleihegläubigern direkt oder über die für sie maßgeblichen depotführenden Stellen zugeleitet 

werden und – soweit gesetzlich zwingend erforderlich – in den gesetzlich bestimmten Medien 

veröffentlicht wurden. Jede derartig erfolgte Mitteilung gilt am fünften Tag nach der Veröffentli-

chung (oder bei mehreren Veröffentlichungen am fünften Tag nach der ersten solchen Veröffent-

lichung) als wirksam erfolgt. 

(2) Mitteilung an das Clearing System. Die Emittentin ist berechtigt, eine Veröffentlichung nach 

§ 11 (1) durch eine Mitteilung an das Clearing System (gemäß § 1 (4)) zur Weiterleitung an die 

Anleihegläubiger zu ersetzen. Jede derartige Bekanntmachung gilt am fünften Geschäftstag nach 

dem Tag der Mitteilung an die Verwahrstelle als wirksam. 

§ 12 

(Unwirksamkeit. Änderungen) 

(1) Salvatorische Klausel. Sollten zu irgendeinem Zeitpunkt eine oder mehrere der Bestimmungen 

der Anleihebedingungen unwirksam, unrechtmäßig oder undurchsetzbar gemäß dem Recht ei-

nes Staates sein oder werden, dann sind diese Bestimmungen im Hinblick auf die betreffende 

Jurisdiktion nur im notwendigen Ausmaß unwirksam, ohne die Gültigkeit, Rechtmäßigkeit und 

Durchsetzbarkeit der verbleibenden Bestimmungen der Anleihebedingungen zu berühren oder 

zu verhindern.  
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(2) Änderungen. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Anleihebedingungen ohne Zustimmung der 

Anleihegläubiger offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder sonstige offensichtliche Irrtü-

mer zu berichtigen, widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen zu ändern bzw zu ergän-

zen, wobei nur solche Änderungen bzw Ergänzungen zulässig sind, die unter Berücksichtigung 

der Interessen der Emittentin für die Anleihegläubiger zumutbar sind, dh deren finanzielle Situa-

tion nicht wesentlich verschlechtern. Eine Pflicht zur Bekanntmachung von Änderungen bzw Er-

gänzungen dieser Bedingungen besteht nicht, soweit die finanzielle Situation der Anleihegläubi-

ger nicht wesentlich verschlechtert wird.  

§ 13 

(Begebung weiterer Schuldverschreibungen und Rückkauf) 

(1)  Begebung weiterer Schuldverschreibungen. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zustim-

mung der Anleihegläubiger weitere Schuldverschreibungen mit den gleichen Bedingungen (ge-

gebenenfalls mit Ausnahme des Begebungstages, des Verzinsungsbeginns und/oder des Aus-

gabepreises) in der Weise zu begeben, dass sie mit den Schuldverschreibungen konsolidiert 

werden  und eine einheitliche Serie bilden. 

(2)  Rückkauf. Die Emittentin ist berechtigt, Schuldverschreibungen im Markt oder anderweitig zu je-

dem beliebigen Preis zu erwerben, sofern dies im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen zu-

lässig ist. Die von der Emittentin erworbenen Schuldverschreibungen können nach Wahl der 

Emittentin von ihr gehalten, weiterverkauft oder bei der Zahlstelle zur Entwertung eingereicht 

werden. [Im Fall von berücksichtigungsfähigen und nachrangigen Schuldverschreibungen 

einfügen: Ein solcher Rückkauf ist nur unter Beachtung aller anwendbaren aufsichtsrechtlichen 

und sonstigen gesetzlichen Beschränkungen und unter der Voraussetzung, dass die Vorausset-

zungen nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind, möglich.] 

§ 14 

(Anwendbares Recht. Erfüllungsort. Gerichtsstand) 

(1) Anwendbares Recht. Erfüllungsort. Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die ver-

traglichen und außervertraglichen Rechte und Pflichten der Anleihegläubiger und der Emittentin 

im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen bestimmen sich ausschließlich nach dem 

Recht der Republik Österreich unter Ausschluss seiner Regelungen des internationalen Privat-

rechts soweit diese die Anwendbarkeit fremden Rechts zur Folge hätten. Erfüllungsort ist Graz, 

Republik Österreich.  

(2) Gerichtsstand. Nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus den in diesen Anleihebedin-

gungen geregelten Rechtsverhältnissen ergebenden Rechtsstreitigkeiten mit der Emittentin ist, 

soweit gesetzlich zulässig, Graz, Österreich. Die Gerichtsstandsvereinbarung beschränkt nicht 

das Recht eines Anleihegläubigers, wenn und soweit durch anwendbare Gesetze angeordnet, 

Verfahren vor einem Verbrauchergerichtsstand anzustrengen.  
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5.1.4 Variante 4 – Fix zu variabler Zinssatz oder fix zu fix Zinssatz 

§ 1 

(Währung. Form. Emissionsart. Stückelung. Verbriefung. Verwahrung) 

(1) Währung. Stückelung. Die Volksbank Steiermark AG (die "Emittentin") begibt gemäß den Best-

immungen dieser Anleihebedingungen (die "Anleihebedingungen") am (oder ab dem) [Datum 

des (Erst-)Begebungstags einfügen] (der "Begebungstag") im Wege einer [Emissionsart 

einfügen] Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen" und jede eine "Schuldver-

schreibung") in [festgelegte Währung einfügen] (die "festgelegte Währung") im Gesamt-

nennbetrag von [Gesamtnennbetrag einfügen] (in Worten: [Gesamtnennbetrag in Worten 

einfügen]) [mit Auf- und Abstockungsmöglichkeit] und mit einem Nennbetrag von je [Nennbe-

trag einfügen] (der "Nennbetrag"). 

(2) Form. Die Schuldverschreibungen lauten auf den Inhaber.  

[Falls die Schuldverschreibungen durch eine nicht-digitale Sammelurkunde verbrieft werden, 

einfügen: 

(3) Sammelurkunde. Diese Serie von Schuldverschreibungen wird in einer Sammelurkunde (die 

"Sammelurkunde") gemäß § 24 lit b Depotgesetz in der jeweils geltenden Fassung ohne Zins-

scheine verbrieft. Die Sammelurkunde trägt die eigenhändigen oder faksimilierten Unterschriften 

von zwei vertretungsberechtigten Personen der Emittentin oder deren Bevollmächtigten und ist 

nach Wahl der Emittentin von der Hauptzahlstelle oder in deren Namen mit einer Kontrollunter-

schrift versehen. Einzelurkunden und Zinsscheine werden nicht ausgegeben. Solange diese Se-

rie von Schuldverschreibungen nicht vollständig zurückgezahlt oder zurückgekauft worden ist, 

behält sich die Emittentin das Recht vor, die Sammelurkunde ohne Zustimmung der Gläubiger 

durch eine digitale Sammelurkunde zu ersetzen.] 

[Falls die Schuldverschreibungen durch eine digitale Sammelurkunde verbrieft werden, einfü-
gen: 

(3)  Digitale Sammelurkunde. Diese Serie von Schuldverschreibungen wird in einer digitalen Sam-

melurkunde (die "Sammelurkunde") gemäß §§ 1 Abs 4 und 24 lit e Depotgesetz in der jeweils 

geltenden Fassung verbrieft, die durch Anlegung eines elektronischen Datensatzes bei einer 

Wertpapiersammelbank auf Basis der an die Wertpapiersammelbank von der Emittentin elektro-

nisch mitgeteilten Angaben entstanden ist.] 

[Im Fall der Verwahrung einer nicht-digitalen Sammelurkunde bei der VOLKSBANK WIEN AG 

einfügen: 

(4) Verwahrung. Die Sammelurkunde wird von einem oder im Namen eines Clearing System ver-

wahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. 

"Clearing System" meint den Wertpapiersammelverwahrer VOLKSBANK WIEN AG mit der Ge-

schäftsanschrift Dietrichgasse 25, 1030 Wien, Österreich sowie jeden Funktionsnachfolger.] 

[Im Fall der Verwahrung bei der OeKB einfügen: 

(4)  Verwahrung. Die Sammelurkunde wird von einem oder im Namen eines Clearing System ver-

wahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. 

"Clearing System" meint die Wertpapiersammelbank der OeKB, die OeKB CSD GmbH ("CSD") 

mit der Geschäftsanschrift Strauchgasse 1-3, 1010 Wien, Österreich sowie jeden Funktionsnach-

folger.  



 

 

131 

(5) Anleihegläubiger. "Anleihegläubiger" bezeichnet jeden Inhaber von Miteigentumsanteilen oder 

anderen vergleichbaren Rechten an der Sammelurkunde, die in Übereinstimmung mit anwend-

barem Recht, diesen Anleihebedingungen und den Bestimmungen des Clearing Systems auf ei-

nen neuen Anleihegläubiger übertragen werden können. 

§ 2 

(Rang) 

[Im Fall von nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nicht-nachrangige Verbindlich-

keiten der Emittentin, die im Fall der Insolvenz oder Liquidation der Emittentin den gleichen Rang 

untereinander und den gleichen Rang mit allen anderen unbesicherten und nicht-nachrangigen 

Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin haben, ausgenommen jene Instrumente oder 

Verbindlichkeiten, die gesetzlich bevorrechtigt oder nachrangig sind.] 

[Im Fall von "preferred senior" Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlich-

keiten der Emittentin und sollen als berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (im Sinne des Ar-

tikels 72a (1) lit a und Artikels 72b CRR mit Ausnahme von Artikel 72b (2) lit d CRR) der Emittentin 

für die MREL Anforderung zählen, die im Fall der Insolvenz oder Liquidation der Emittentin den 

gleichen Rang untereinander und den gleichen Rang mit allen anderen unbesicherten und nicht 

nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin haben, ausgenommen jene In-

strumente oder Verbindlichkeiten, die gesetzlich bevorrechtigt oder nachrangig sind. 

(2) Kein Anleihegläubiger darf etwaige Ansprüche aus den Schuldverschreibungen gegen Ansprü-

che der Emittentin aufrechnen. Die Schuldverschreibungen unterliegen keinen Aufrechnungs- 

oder Nettingvereinbarungen, die deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung beein-

trächtigen würden und sind nicht (und sollen zu keiner Zeit) besichert oder Gegenstand einer 

Garantie der Emittentin oder einer anderen Person oder einer anderen Regelung (sein), die den 

Ansprüchen der Forderungen aus den Schuldverschreibungen einen höheren Rang verleiht. 

(3) Nachträglich können der Rang der Schuldverschreibungen nicht geändert sowie die Laufzeit der 

Schuldverschreibungen und jede anwendbare Kündigungsfrist nicht verkürzt werden. 

(4) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 

anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 

Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 

der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-

mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 

oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 

Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. Die Anleihegläubiger 

sind an die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder an die Abwick-

lungsmaßnahmen in Bezug auf die Schuldverschreibungen gebunden. Kein Anleihegläubiger hat 

einen Anspruch oder ein sonstiges Recht gegen die Emittentin, das sich aus der Ausübung der 

Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder dem Ergreifen einer Abwicklungsmaß-

nahme ergibt. Insbesondere stellt die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbe-

fugnis oder das Ergreifen einer Abwicklungsmaßnahme keinen Verzug dar. 

(5) Definitionen: 

"BaSAG" bezeichnet das österreichische Sanierungs- und Abwicklungsgesetz in der jeweils gel-

tenden Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen auf die maßgeblichen 



 

 

132 

Bestimmungen im BaSAG umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzlichen Bestimmun-

gen, die diese Bestimmungen von Zeit zu Zeit ändern oder ersetzen. 

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Capital Requirements Regulation) in der 

jeweils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-

gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 

"MREL Anforderung" bezeichnet die Mindestanforderungen für berücksichtigungsfähige Ver-

bindlichkeiten (MREL), die für die Emittentin gilt oder gegebenenfalls gelten wird, und zwar ge-

mäß: 

(i) § 100 BaSAG; oder 

(ii) Artikel 12 der SRMR, 

"SRMR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regula-

tion) in der jeweils geltenden oder ersetzten Fassung, und jegliche Bezugnahmen auf maßgebli-

che Bestimmungen der SRMR in diesen Emissionsbedingungen beinhalten Bezugnahmen auf 

jede anwendbare Gesetzesbestimmung, die diese Bestimmungen jeweils ändert oder ersetzt. 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 4 Abs 1 Z 130 CRR, 

die für eine Abwicklung der Emittentin auf Einzel- und/oder konsolidierter Ebene verantwortlich 

ist.] 

[Im Fall von "non-preferred senior" Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte und unbesicherte Verbindlichkeiten der Emittentin 

und sollen als berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (im Sinne des Artikels 72a (1) lit a und 

Artikels 72b CRR) der Emittentin für die MREL Anforderung zählen, jedoch mit der Maßgabe, 

dass Ansprüche unter den Schuldverschreibungen im Fall eines regulären Insolvenzverfahrens 

(Konkursverfahren) der Emittentin: 

(a) nachrangig gegenüber allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen unbesicherten und 

nicht nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin sind, die nicht die 

Kriterien für Schuldtitel gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen; 

(b) gleichrangig: (i) untereinander; und (ii) mit allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen 

non-preferred senior Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin sind, die die Kri-

terien für Schuldtitel gemäß § 131 Abs 3 Z 1 bis 3 BaSAG erfüllen (ausgenommen nicht 

nachrangige Instrumente oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die vorrangig oder nach-

rangig gegenüber den Schuldverschreibungen sind oder diesen gegenüber als vorrangig 

oder nachrangig bezeichnet werden); und 

(c) vorrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus: (i) Stammak-

tien und anderen Instrumenten des harten Kernkapitals (Common Equity Tier 1) gemäß 

Artikel 28 CRR der Emittentin; (ii) Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (Additional 

Tier 1) gemäß Artikel 52 CRR der Emittentin; (iii) Instrumenten des Ergänzungskapitals 

(Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR der Emittentin; und (iv) allen anderen nachrangigen Instru-

menten oder Verbindlichkeiten der Emittentin sind. 

(2) Kein Anleihegläubiger darf etwaige Ansprüche aus den Schuldverschreibungen gegen Ansprü-

che der Emittentin aufrechnen. Die Schuldverschreibungen unterliegen keinen Aufrechnungs- 

oder Nettingvereinbarungen, die deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung beein-

trächtigen würden und sind nicht (und sollen zu keiner Zeit) besichert oder Gegenstand einer 

Garantie der Emittentin oder einer anderen Person oder einer anderen Regelung (sein), die den 

Ansprüchen der Forderungen aus den Schuldverschreibungen einen höheren Rang verleiht. 
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(3) Nachträglich können der Rang der Schuldverschreibungen nicht geändert sowie die Laufzeit der 

Schuldverschreibungen und jede anwendbare Kündigungsfrist nicht verkürzt werden. 

(4) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 

anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 

Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 

der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-

mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 

oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 

Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. Die Anleihegläubiger 

sind an die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder an die Abwick-

lungsmaßnahmen in Bezug auf die Schuldverschreibungen gebunden. Kein Anleihegläubiger hat 

einen Anspruch oder ein sonstiges Recht gegen die Emittentin, das sich aus der Ausübung der 

Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder dem Ergreifen einer Abwicklungsmaß-

nahme ergibt. Insbesondere stellt die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbe-

fugnis oder das Ergreifen einer Abwicklungsmaßnahme keinen Verzug dar. 

(5) Definitionen: 

"BaSAG" bezeichnet das österreichische Sanierungs- und Abwicklungsgesetz in der jeweils gel-

tenden Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen auf die maßgeblichen 

Bestimmungen im BaSAG umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzlichen Bestimmun-

gen, die diese Bestimmungen von Zeit zu Zeit ändern oder ersetzen. 

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Capital Requirements Regulation) in der 

jeweils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-

gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 

"MREL Anforderung" bezeichnet die Mindestanforderungen für berücksichtigungsfähige Ver-

bindlichkeiten (MREL), die für die Emittentin gilt oder gegebenenfalls gelten wird, und zwar ge-

mäß: 

(i) § 100 BaSAG; oder 

(ii) Artikel 12 der SRMR, 

"SRMR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regula-

tion) in der jeweils geltenden oder ersetzten Fassung, und jegliche Bezugnahmen auf maßgebli-

che Bestimmungen der SRMR in diesen Emissionsbedingungen beinhalten Bezugnahmen auf 

jede anwendbare Gesetzesbestimmung, die diese Bestimmungen jeweils ändert oder ersetzt. 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 4 (1)(130) CRR, die 

für eine Abwicklung der Emittentin auf Einzel- und/oder konsolidierter Ebene verantwortlich ist.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nachrangige Verbindlichkeiten 

der Emittentin und sollen Tier 2 Instrumente (wie nachstehend definiert) der Emittentin darstellen, 

jedoch mit der Maßgabe, dass Ansprüche unter den Schuldverschreibungen im Fall der Insolvenz 

oder Liquidation der Emittentin und soweit die Schuldverschreibungen (zumindest teilweise) als 

Eigenmittelposten anerkannt werden: 

(a) nachrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus (i) unbesi-

cherten und nicht nachrangigen Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin; (ii) In-

strumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gemäß Artikel 72b CRR der Emit-
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tentin; (iii) Instrumenten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die sich nicht aus Eigenmit-

telposten der Emittentin ergeben; und (iv) alle anderen nachrangigen Verbindlichkeiten der 

Emittentin, die in Übereinstimmung mit den jeweiligen Bedingungen oder gemäß zwingen-

der gesetzlicher Bestimmungen einen höheren Rang als die Verbindlichkeiten der Emitten-

tin aus den Schuldverschreibungen zum jeweiligen Zeitpunkt haben oder bestimmungsge-

mäß haben sollen, sind; 

(b) gleichrangig: (i) untereinander; und (ii) mit allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen 

Ansprüchen aus Tier 2 Instrumenten und anderen nachrangigen Instrumenten oder Ver-

bindlichkeiten der Emittentin, die sich aus Eigenmittelposten der Emittentin ergeben, die 

gleichrangig mit Tier 2 Instrumenten sind, sind; und 

(c) vorrangig gegenüber allen gegenwärtigen oder zukünftigen Ansprüchen aus: (i) Instrumen-

ten des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1) gemäß Artikel 52 CRR der Emittentin; 

(ii) Stammaktien und anderen Instrumenten des harten Kernkapitals (Common Equity 

Tier 1) gemäß Artikel 28 CRR der Emittentin; und (iii) allen anderen nachrangigen Instru-

menten oder Verbindlichkeiten der Emittentin, die sich aus Eigenmittelposten der Emitten-

tin ergeben, die gegenüber den Schuldverschreibungen nachrangig sind. 

(2) Kein Anleihegläubiger darf etwaige Ansprüche aus den Schuldverschreibungen gegen Ansprü-

che der Emittentin aufrechnen. Die Schuldverschreibungen unterliegen keinen Aufrechnungs- 

oder Nettingvereinbarungen, die deren Verlustabsorptionsfähigkeit bei der Abwicklung, Insolvenz 

oder Liquidation der Emittentin beeinträchtigen würden und sind nicht (und sollen zu keiner Zeit) 

besichert oder Gegenstand einer Garantie der Emittentin oder einer anderen Person oder einer 

anderen Regelung (sein), die den Ansprüchen der Forderungen aus den Schuldverschreibungen 

einen höheren Rang verleiht. 

(3) Nachträglich können der Rang der Schuldverschreibungen nicht geändert sowie die Laufzeit der 

Schuldverschreibungen und jede anwendbare Kündigungsfrist nicht verkürzt werden. 

(4) Vor einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin kann die Abwicklungsbehörde gemäß den 

anwendbaren Bankenabwicklungsgesetzen die Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß den 

Schuldverschreibungen (bis auf Null) herabschreiben, sie in Anteile oder andere Eigentumstitel 

der Emittentin umwandeln, jeweils insgesamt oder teilweise, oder andere Abwicklungsinstru-

mente oder -maßnahmen anwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) eines Aufschubs 

oder einer Übertragung der Verbindlichkeiten auf ein anderes Unternehmen, einer Änderung der 

Emissionsbedingungen oder einer Kündigung der Schuldverschreibungen. Die Anleihegläubiger 

sind an die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder an die Abwick-

lungsmaßnahmen in Bezug auf die Schuldverschreibungen gebunden. Kein Anleihegläubiger hat 

einen Anspruch oder ein sonstiges Recht gegen die Emittentin, das sich aus der Ausübung der 

Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnis oder dem Ergreifen einer Abwicklungsmaß-

nahme ergibt. Insbesondere stellt die Ausübung der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbe-

fugnis oder das Ergreifen einer Abwicklungsmaßnahme keinen Verzug dar. 

(5) Definitionen: 

"Abwicklungsbehörde" bezeichnet die Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 4 (1)(130) CRR, die 

für eine Abwicklung der Emittentin auf Einzel- und/oder konsolidierter Ebene verantwortlich ist. 

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Capital Requirements Regulation) in der 

jeweils geltenden oder ersetzten Fassung, und alle Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingun-

gen auf die maßgeblichen Artikel der CRR umfassen Bezugnahmen auf alle geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen, die diese Artikel jeweils ändern oder ersetzen. 

"Tier 2 Instrumente" bezeichnet alle (direkt oder indirekt begebenen) Kapitalinstrumente der 

Emittentin, die zu Instrumenten des Ergänzungskapitals (Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR zählen, 



 

 

135 

einschließlich aller Kapitalinstrumente, die aufgrund von CRR-Übergangsbestimmungen zu den 

Instrumenten des Ergänzungskapitals zählen.] 

§ 3 

(Zinsen) 

(1) Fixer Zinssatz und fixe Zinszahlungstage. Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren 

Nennbetrag ab dem [Verzinsungsbeginn einfügen] (der "Verzinsungsbeginn") (einschließlich) 

bis zum [Zinssatzwechseltag einfügen] (der "Zinssatzwechseltag") (ausschließlich) [Fre-

quenz einfügen] mit einem fixen Zinssatz von [fixen Zinssatz einfügen] % per annum (der "fixe 

Zinssatz") [Im Fall von Schuldverschreibungen mit einem fix zu fix Zinssatz einfügen: und 

vom Zinssatzwechseltag (einschließlich) bis zum Endfälligkeitstag (wie in § 4 (1) definiert) (aus-

schließlich) (der "Zweite Zeitraum") mit dem Wechselzinssatz (der gemäß § 3 (2) festgelegt 

wird)] verzinst. Die Zinsen sind nachträglich am [fixen Zinszahlungstag einfügen] [eines jeden 

Jahres] zahlbar ([jeweils] ein "fixer Zinszahlungstag" oder ein "Zinszahlungstag"). Die [erste] 

Zinszahlung erfolgt am [ersten fixen Zinszahlungstag einfügen]. 

[Im Fall von Schuldverschreibungen mit einem fix zu fix Zinssatz einfügen: 

(2) (a) Bestimmung des Wechselzinssatzes. Der Zinssatz für den Zweiten Zeitraum (der "Wechsel-

zinssatz") ist der Referenzsatz (wie nachstehend definiert) [Im Fall einer Marge einfügen: [zu-

züglich] [abzüglich] der Marge (wie nachstehend definiert)] [Im Fall eines Faktors einfügen: 

[und] multipliziert mit dem Faktor [Faktor einfügen]], mindestens aber 0,00% per annum. 

[Falls die Schuldverschreibungen mit einem Mindestzinssatz ausgestattet sind, einfügen:  

Wenn der gemäß den obigen Bestimmungen für den Zweiten Zeitraum ermittelte Wechselzins-

satz niedriger ist als [Mindestzinssatz einfügen] % per annum, so ist der Wechselzinssatz für 

den Zweiten Zeitraum [Mindestzinssatz einfügen] % per annum.] 

[Falls die Schuldverschreibungen mit einem Höchstzinssatz ausgestattet sind, einfügen:  

Wenn der gemäß den obigen Bestimmungen für Zweiten Zeitraum ermittelte Wechselzinssatz 

höher ist als [Höchstzinssatz einfügen] % per annum, so ist der Wechselzinssatz für Zweiten 

Zeitraum [Höchstzinssatz einfügen] % per annum.] 

Die Berechnungsstelle wird den maßgeblichen Referenzsatz gemäß diesem § 3 (2)(a) für den 

Zinssatzwechseltag am Zinswechselfeststellungstermin bestimmen. 

Der "Referenzsatz" für den Zinssatzwechseltag wird, 

(A) solange kein Benchmark-Ereignis (wie in § 3 ([5]) definiert) eingetreten ist, der von der 

Berechnungsstelle ermittelte Original-Benchmarksatz am Zinswechselfeststellungstermin 

sein; oder 

(B) falls ein Benchmark-Ereignis eingetreten ist, gemäß § 3 ([5]) für den Zweiten Zeitraum be-

stimmt[; oder][.] 

[Im Fall von "preferred senior" Schuldverschreibungen und "non-preferred senior" 

Schuldverschreibungen einfügen: 

(C) wenn nach Auffassung der Emittentin als Ergebnis der Festlegung des Referenzsatzes 

(i) die Schuldverschreibungen nicht mehr der anwendbaren MREL-Anforderung entspre-

chen würden und/oder (ii) vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass eine 

solche Festlegung dazu führen könnte, dass die Abwicklungsbehörde den nächsten Zins-
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zahlungstag und nicht den Endfälligkeitstag als effektiven Fälligkeitstag der Schuldver-

schreibungen heranzieht, als der auf den Zweiten Zeitraum anwendbare Referenzsatz mit 

[[Reoffer-Rendite zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung der Schuldverschreibungen 

abzüglich der Marge][sonstigen Ausweichsatz einfügen]] % per annum festgelegt.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(C) wenn nach Auffassung der Emittentin die Festlegung des Referenzsatzes wahrscheinlich 

dazu führen würde, dass (I) die Schuldverschreibungen von Zeit zu Zeit von den Eigenmit-

teln gemäß der CRR ausgeschlossen werden; oder (II) eine Neueinstufung als Eigenmittel 

von geringerer Qualität erfolgt, als der auf den Zweiten Zeitraum anwendbare Referenzsatz 

mit [[Reoffer-Rendite zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung der Schuldverschreibung 

abzüglich der Marge][sonstigen Ausweichsatz einfügen]] % per annum festgelegt.] 

[Falls sich die Laufzeit des Referenzsatzes von der Laufzeit der regulären Zinszahlungen 

(vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich) unterscheidet, einfügen: Für die Zwecke 

der Bestimmung des Wechselzinssatzes, der auf einem Referenzsatz basiert, der auf Ba-

sis eines Benchmarksatzes bestimmt wird, der nicht als ein [Im Fall eines vierteljährli-

chen Satzes, einfügen: vierteljährlicher] [Im Fall eines halbjährlichen Satzes, einfü-

gen: halbjährlicher] [Im Fall eines jährlichen Satzes, einfügen: jährlicher] Satz ausge-

drückt wird, wird die Summe aus diesem Referenzsatz und der Marge durch den Unab-

hängigen Berater in [Im Fall eines vierteljährlichen Satzes, einfügen: einen vierteljähr-

lichen] [Im Fall eines halbjährlichen Satzes, einfügen: einen halbjährlichen] [Im Fall 

eines jährlichen Satzes, einfügen: einen jährlichen] Satz in kaufmännisch angemesse-

ner Weise umgewandelt.] 

"Original-Benchmarksatz" in Bezug auf den Zweiten Zeitraum bezeichnet den jährlichen 

Swapsatz (ausgedrückt als ein Prozentsatz) für Swaptransaktionen in der festgelegten Währung 

mit einer Laufzeit [von [maßgebliche Laufzeit einfügen]] [, die der Laufzeit des Zweiten Zeit-

raums entspricht, die am Zinssatzwechseltag beginnt,] der um [maßgebliche Zeit einfügen] 

([maßgebliches Finanzzentrum einfügen] Zeit) am relevanten Zinswechselfeststellungstermin 

(wie nachstehend definiert) auf der Bildschirmseite (wie nachstehend definiert) angezeigt wird 

und der von seinem Benchmark-Administrator unter Anwendung der zum Verzinsungsbeginn gel-

tenden Methodik berechnet wird, jeweils wie von der Berechnungsstelle ermittelt. 

Falls der Original-Benchmarksatz zu der genannten Zeit am maßgeblichen Zinswechselfeststel-

lungstermin nicht auf der Bildschirmseite angezeigt wird, jedoch kein Stichtag eines Benchmark-

Ereignisses eingetreten ist, entspricht der Referenzsatz am Zinswechselfeststellungstermin dem 

Original-Benchmarksatz auf der Bildschirmseite am letzten Tag vor dem Zinswechselfeststel-

lungstermin, an dem dieser Referenzsatz auf der Bildschirmseite angezeigt wurde. 

"Marge" bedeutet [Marge einfügen (für berücksichtigungsfähige Schuldverschreibungen 

und nachrangige Schuldverschreibungen die anfängliche Kreditspanne zum Preisfestset-

zungstag einfügen (die keine Erhöhung des Zinssatzes oder andere Anreize zur Rückzah-

lung der Schuldverschreibungen beinhaltet)] % per annum. 

Wobei: 

"Zinswechselfeststellungstermin" bezeichnet den [ersten] [zweiten] [andere relevante Zahl 

von Geschäftstagen einfügen] Geschäftstag [(wie in § 6 (3) definiert)] vor dem Zinssatzwech-

seltag. [falls eine von der in § 6 (3) geltenden Definition des Begriffs "Geschäftstag" abwei-

chende Definition benötigt wird, einfügen: Nur im Rahmen dieses § 3 (2) bezeichnet "Ge-

schäftstag" einen Kalendertag (außer einem Samstag oder Sonntag [falls der Referenzsatz 

der USD Swapsatz ist, einfügen: oder einem Kalendertag, an dem die Securities Industry and 

Financial Markets Association (oder ein Nachfolger dazu) empfiehlt, dass die Abteilungen für 
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festverzinsliche Wertpapiere ihrer Mitglieder für den Handel mit U.S. Staatsanleihen den ganzen 

Tag geschlossen bleiben])[,][.] [falls anwendbar, einfügen: an dem [falls T2 geöffnet sein soll, 

einfügen: alle maßgeblichen Teile des Real Time Gross Settlement System betrieben von Euro-

system oder jedes Nachfolgesystem (T2) zur Ausführung von Zahlungen geöffnet ist] [[und] Ge-

schäftsbanken und Devisenmärkte in [relevante Finanzzentren einfügen] Zahlungen abwickeln 

und für den allgemeinen Geschäftsverkehr (einschließlich des Handels in Devisen und Fremd-

währungseinlagen) geöffnet sind]]. 

"Bildschirmseite" bezeichnet [maßgebliche Bildschirmseite, Überschrift, Titel einfügen] 

oder die Nachfolgeseite, die vom selben Informationsdienst oder einem anderen Informations-

dienst, der von der Berechnungsstelle als Ersatzinformationsdienst für Zwecke der Anzeige des 

Referenzsatzes nominiert wird, angezeigt wird. 

(b) Mitteilung des Wechselzinssatzes. Die Berechnungsstelle wird veranlassen, dass der Wech-

selzinssatz der Emittentin, jeder Börse, an der die Schuldverschreibungen von Zeit zu Zeit notiert 

sind (falls dies nach den Regeln einer solchen Börse erforderlich ist), und den Gläubigern gemäß 

§ 11 so bald wie möglich nach seiner Festlegung mitgeteilt wird.] 

[Im Fall von Schuldverschreibungen mit einem fix zu variablen Zinssatz einfügen: 

(2) Variable Zinszahlungstage. Ab dem Zinssatzwechseltag (einschließlich) werden die Schuldver-

schreibungen bezogen auf ihren Nennbetrag [Frequenz einfügen] bis zu dem Endfälligkeitstag 

(gemäß § 4) vorangehenden Kalendertag (einschließlich) mit dem variablen Zinssatz (wie nach-

stehend definiert) verzinst. Die variablen Zinsen sind nachträglich an jedem [variable Zinszah-

lungstag(e) einfügen] zahlbar ([jeweils] ein "variabler Zinszahlungstag" und zusammen mit 

den fixen Zinszahlungstagen jeweils ein "Zinszahlungstag"). Die erste variable Zinszahlung er-

folgt am [ersten variablen Zinszahlungstag einfügen].] 

(3) Zinsperioden. Der Zeitraum ab dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zu dem Kalendertag 

(einschließlich), der dem ersten fixen Zinszahlungstag vorangeht, sowie jeden folgenden Zeit-

raum ab dem fixen Zinszahlungstag (einschließlich) bis zu dem Kalendertag (einschließlich), der 

dem unmittelbar folgenden letzten fixen Zinszahlungstag vorangeht wird als fixe Zinsperiode (die 

"fixe Zinsperiode" zusammen, die "Zinsperioden") bezeichnet. Die fixen Zinsperioden werden 

[nicht] angepasst. [Im Fall von Schuldverschreibungen mit einem fix zu variablen Zinssatz 

einfügen: Der Zeitraum vom Zinssatzwechseltag bzw von jedem variablen Zinszahlungstag (ein-

schließlich) bis zu dem Kalendertag (einschließlich), der dem nächsten variablen Zinszahlungstag 

vorangeht, wird als variable Zinsperiode (die "variable Zinsperiode" und die variable Zinsperio-

den zusammen mit den fixen Zinsperioden, die "Zinsperioden") bezeichnet. Die variablen Zins-

perioden werden [nicht] angepasst.]  

[Im Fall von Schuldverschreibungen mit einem fix zu variablen Zinssatz einfügen: 

[Falls als Referenzzinssatz EURIBOR angegeben wurde, einfügen:  

(4) Variabler Zinssatz. Der variable Zinssatz (der "variable Zinssatz") für jede variable Zinsperiode 

entspricht [Partizipationsfaktor einfügen] % vom [Angebotssatz einfügen] (der "Referenz-

zinssatz") per annum [plus/minus] [Marge einfügen (für berücksichtigungsfähige Schuldver-

schreibungen und nachrangige Schuldverschreibungen die anfängliche Kreditspanne 

zum Preisfestsetzungstag einfügen (die keine Erhöhung des Zinssatzes oder andere An-

reize zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen beinhaltet))] per annum (die "Marge"), 

der auf der Bildschirmseite [Bildschirmseite einfügen] (die "Bildschirmseite") oder jeder Nach-

folgeseite am Zinsfeststellungstag (wie in § 3 (5) definiert) vor [Beginn/Ende einfügen] der maß-

geblichen Zinsperiode ab ca. 11.00 Uhr MEZ (die "festgelegte Zeit") angezeigt wird, wobei die 

Festlegung durch die Berechnungsstelle (wie in § 9 definiert) vorgenommen wird.]  

[Falls als Referenzsatz CMS angegeben wurde, einfügen:  
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(4) Variabler Zinssatz. Der variable Zinssatz (der "variable Zinssatz") für jede variable Zinsperiode 

entspricht [Partizipationsfaktor einfügen] % vom [[Anzahl]-Jahres Swap-Satz einfügen] (der 

mittlere Swapsatz gegen den [●]-Monats Euribor, ausgedrückt als Prozentsatz per annum) (der 

"[Anzahl]-Jahres Swapsatz") (der "Referenzsatz") per annum der auf der Bildschirmseite [Bild-

schirmseite einfügen] (die "Bildschirmseite") oder jeder Nachfolgeseite am Zinsfeststellungs-

tag (wie in § 3 (5) definiert) vor [Beginn/Ende einfügen] der maßgeblichen Zinsperiode um ca. 

11.00 Uhr MEZ (die "festgelegte Zeit") angezeigt wird, wobei die Festlegung durch die Berech-

nungsstelle (wie in § 9 definiert) vorgenommen wird, [plus/minus] [Marge einfügen (für berück-

sichtigungsfähige Schuldverschreibungen und nachrangige Schuldverschreibungen die 

anfängliche Kreditspanne zum Preisfestsetzungstag einfügen (die keine Erhöhung des 

Zinssatzes oder andere Anreize zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen beinhaltet)] 

per annum (die "Marge").]  

[Falls als Zinssatz entweder der Referenz(zins)satz oder der Zinssatz der Vorperiode angegeben 

wurde, einfügen:  

(4) Variabler Zinssatz. Der variable Zinssatz (der "variable Zinssatz") für jede Zinsperiode entspricht 

entweder dem Zinssatz der Vorperiode oder dem [Angebotssatz einfügen] (der "Referenzzins-

satz") per annum [plus/minus] [Marge einfügen (für berücksichtigungsfähige Schuldver-

schreibungen und nachrangige Schuldverschreibungen die anfängliche Kreditspanne 

zum Preisfestsetzungstag einfügen (die keine Erhöhung des Zinssatzes oder andere An-

reize zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen beinhaltet)] per annum (die "Marge"), der 

auf der Bildschirmseite [Bildschirmseite einfügen] (die "Bildschirmseite") oder jeder Nachfol-

geseite am Zinsfeststellungstag (wie in § 3 (5) definiert) ab ca. 11.00 Uhr MEZ (die "festgelegte 

Zeit") angezeigt wird, wobei die Festlegung durch die Berechnungsstelle (wie in § 9 definiert) 

vorgenommen wird, und der am Zinsfeststellungstag höhere Wert maßgebend ist.] 

[Falls als Zinssatz das Ergebnis einer Berechnung zweier Zinssätze angegeben wurde, einfügen:  

(4) Variabler Zinssatz. Der variable Zinssatz (der "variable Zinssatz") für jede variable Zinsperiode 

wird gemäß folgender Formel unter Einbeziehung von zwei Referenzwerten (wie unten definiert) 

berechnet: [Partizipationsfaktor einfügen] multipliziert mit der Differenz aus Referenzsatz 1 und 

Referenzsatz 2. Der Referenzsatz 1 (der "Referenzsatz 1") entspricht dem [[Anzahl]-Jahres 

Swap-Satz einfügen] (der mittlere Swapsatz gegen den [●]-Monats Euribor, ausgedrückt als 

Prozentsatz per annum) (der "[Anzahl]-Jahres Swapsatz") per annum der auf der Bildschirm-

seite [Bildschirmseite einfügen] (die "Bildschirmseite") oder jeder Nachfolgeseite am Zins-

feststellungstag (wie in § 3 (5) definiert) vor [Beginn/Ende einfügen] der maßgeblichen Zinspe-

riode um ca. 11.00 Uhr MEZ (die "festgelegte Zeit") angezeigt wird, wobei die Festlegung durch 

die Berechnungsstelle (wie in § 9 definiert) vorgenommen wird. Der Referenzsatz 2 (der "Refe-

renzsatz 2") entspricht dem [[Anzahl]-Jahres Swap-Satz einfügen] (der mittlere Swapsatz ge-

gen den [●]-Monats Euribor, ausgedrückt als Prozentsatz per annum) (der "[Anzahl]-Jahres 

Swapsatz") per annum der auf der Bildschirmseite oder jeder Nachfolgeseite am Zinsfeststel-

lungstag (wie in § 3 (5) definiert) vor [Beginn/Ende einfügen] der maßgeblichen Zinsperiode um 

ca. 11.00 Uhr MEZ (die "festgelegte Zeit") angezeigt wird, wobei die Festlegung durch die Be-

rechnungsstelle (wie in § 9 definiert) vorgenommen wird.] 

[Falls die Schuldverschreibungen mit einem Mindestzinssatz ausgestattet sind, einfügen:  

Mindestzinssatz. Wenn der gemäß den obigen Bestimmungen für eine Zinsperiode ermittelte 

Zinssatz niedriger ist als [Mindestzinssatz einfügen] % per annum (der "Mindestzinssatz"), so 

entspricht der Zinssatz für diese Zinsperiode dem Mindestzinssatz.] 

[Falls die Schuldverschreibungen mit einem Höchstzinssatz ausgestattet sind, einfügen:  
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Höchstzinssatz. Wenn der gemäß den obigen Bestimmungen für eine Zinsperiode ermittelte Zins-

satz höher ist als [Höchstzinssatz einfügen] % per annum (der "Höchstzinssatz"), so entspricht 

der Zinssatz für diese Zinsperiode dem Höchstzinssatz.] 

[Falls ein Zielkupon zur Anwendung kommt (ausgenommen bei nachrangigen Schuldverschrei-

bungen sowie berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen), einfügen:  

(4) Zielkupon. Die Summe aller jährlichen Zinszahlungen beträgt maximal [Zahl einfügen] % des 

Nennbetrages (der "Zielkupon"). Die letzte Zinszahlung ist der Zielkupon minus der Summe aller 

vorher geleisteten Zinszahlungen.] 

Falls der Referenz[zins]satz zur festgelegten Zeit am relevanten Zinsfeststellungstag nicht auf 

der Bildschirmseite erscheint, wird der Referenz[zins]satz am Zinsfeststellungstag dem Refe-

renz[zins]satz auf der Bildschirmseite am letzten Tag vor dem Zinsfeststellungstag entsprechen, 

an dem dieser Referenz[zins]satz auf der Bildschirmseite angezeigt wurde.] 

[Im Fall von "preferred senior" Schuldverschreibungen und "non-preferred senior" 

Schuldverschreibungen einfügen: 

Wenn nach Auffassung der Emittentin als Ergebnis der Festlegung des Referenz[zins]satzes 

(i) die Schuldverschreibungen nicht mehr der anwendbaren MREL-Anforderung entsprechen 

würden und/oder (ii) vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass eine solche Fest-

legung dazu führen könnte, dass die Abwicklungsbehörde den nächsten Zinszahlungstag und 

nicht den Endfälligkeitstag als effektiven Fälligkeitstag der Schuldverschreibungen heranzieht, ist 

der auf die nächste und jede folgende variable Zinsperiode anwendbare Referenz[zins]satz jener, 

der am letzten Zinsfeststellungstag ermittelt wurde. Sofern diese Klausel am Zinsfeststellungstag 

vor dem Beginn der ersten variablen Zinsperiode anzuwenden ist, ist der auf die erste und jede 

folgende  Zinsperiode anwendbare Referenz[zins]satz [[Reoffer-Rendite zum Zeitpunkt der 

Preisfestsetzung der Schuldverschreibungen abzüglich der Marge][sonstigen Ausweich-

satz einfügen]] % per annum.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Wenn nach Auffassung der Emittentin die Festlegung des Referenz[zins]satzes wahrscheinlich 

dazu führen würde, dass (I) die Schuldverschreibungen von Zeit zu Zeit von den Eigenmitteln 

gemäß der CRR ausgeschlossen werden; oder (II) eine Neueinstufung als Eigenmittel von gerin-

gerer Qualität erfolgt, ist der auf die nächste und jede folgende variable Zinsperiode anwendbare 

Referenz[zins]satz jener, der am letzten Zinsfeststellungstag ermittelt wurde. Sofern diese Klau-

sel am Zinsfeststellungstag vor dem Beginn der ersten variablen Zinsperiode anzuwenden ist, ist 

der auf die erste und jede folgende  Zinsperiode anwendbare Referenz[zins]satz [[Reoffer-Ren-

dite zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung der Schuldverschreibungen abzüglich der 

Marge][sonstigen Ausweichsatz einfügen]] % per annum.]] 

([5]) Neuer [Referenz[zins]satzes][Benchmarksatz]. Im Fall eines Benchmark-Ereignisses (wie nach-

stehend definiert): (i) bemüht sich die Emittentin im angemessenen Umfang einen Unabhängigen 

Berater zu ernennen, um im billigen Ermessen des Unabhängigen Beraters (in Abstimmung mit 

der Berechnungsstelle und in gutem Glauben und auf eine wirtschaftlich vernünftige Weise han-

delnd) einen Ersatz-[Referenz[zins]satzes][Benchmarksatzes] (das "Ersetzungsziel") zu be-

stimmen, der an die Stelle des vom Benchmark-Ereignis betroffenen ursprünglichen [Refe-

renz[zins]satzes][Original-Benchmarksatzes] tritt; oder (ii) falls der Unabhängige Berater von der 

Emittentin nicht ernannt wird oder nicht zeitgerecht ernannt werden kann oder falls ein Unabhän-

giger Berater von der Emittentin ernannt wird, aber dieser keinen Ersatz-Referenz[zins]satz be-

stimmt, dann kann die Emittentin (unter Berücksichtigung des Ersetzungsziels) bestimmen, wel-

cher Satz (falls überhaupt) den vom Benchmark-Ereignis betroffenen ursprünglichen [Refe-
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renz[zins]satz][Original-Benchmarksatz] ersetzt hat. Ein Ersatz-[Referenz[zins]satz][Bench-

marksatz] gilt ab dem vom Unabhängigen Berater oder von der Emittentin (je nachdem) im billi-

gen Ermessen bestimmten [Zinsfeststellungstag][Zinswechselfeststellungstermin] (einschließ-

lich), frühestens jedoch ab dem [Zinsfeststellungstag][Zinswechselfeststellungstermin], der mit 

dem Benchmark-Ereignis zusammenfällt oder auf dieses folgt, erstmals mit Wirkung für die Zins-

periode, für die an diesem [Zinsfeststellungstag][Zinswechselfeststellungstermin] der Zinssatz 

festgelegt wird. Der "Ersatz-[Referenz[zins]satz][Benchmarksatz]" ist ein Satz (ausgedrückt 

als Prozentsatz per annum), der sich aus einem vom Unabhängigen Berater oder von der Emit-

tentin (je nachdem) im billigen Ermessen festgelegten Alternativ-[Referenz[zins]satz][Bench-

marksatz] (der "Alternativ-[Referenz[zins]satz][Benchmarksatz]"), der von einem Dritten be-

reitgestellt wird und der alle anwendbaren rechtlichen Voraussetzungen erfüllt, um ihn zur Be-

stimmung von Zahlungsverpflichtungen aus den Schuldverschreibungen zu verwenden, mit den 

vom Unabhängigen Berater oder von der Emittentin (je nachdem) im billigen Ermessen gegebe-

nenfalls bestimmten Anpassungen (zB in Form von Auf- oder Abschlägen) ergibt. 

Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden kann die Emittentin insbesondere, aber 

ohne Beschränkung, ein Amtliches Ersetzungskonzept, eine Branchenlösung oder eine Allge-

mein Akzeptierte Marktpraxis umsetzen. 

Bestimmt der Unabhängige Berater oder die Emittentin (je nachdem) einen Ersatz-[Refe-

renz[zins]satz][Benchmarksatz], so besteht auch das Recht, nach billigem Ermessen diejenigen 

verfahrensmäßigen Festlegungen in Bezug auf die Bestimmung des aktuellen Ersatz-[Refe-

renz[zins]satzes][Benchmarksatzes] (zB [Zinsfeststellungstag][Zinswechselfeststellungstermin], 

maßgebliche festgelegte Zeit, maßgebliche Bildschirmseite für den Bezug des Alternativ-[Refe-

renz[zins]satzes][Benchmarksatzes] sowie Ausfallbestimmungen für den Fall der Nichtverfüg-

barkeit der maßgeblichen Bildschirmseite) zu treffen und diejenigen Anpassungen an die Defini-

tion von "Geschäftstag" in § 6 (3) und die Bestimmungen zur Geschäftstagekonvention in § 6 (3) 

vorzunehmen, die in Übereinstimmung mit der allgemein akzeptierten Marktpraxis erforderlich 

oder zweckmäßig sind, um die Ersetzung des [Referenz[zins]satzes][Original-Benchmarksatzes] 

durch den [Ersatz-Referenz[zins]satz][Benchmarksatz] praktisch durchführbar zu machen. 

Ein "Benchmark-Ereignis" tritt ein wenn: 

(a) eine öffentliche Erklärung oder Veröffentlichung von Informationen durch oder im Namen 

der Aufsichtsbehörde des Administrators des [Referenz[zins]satzes][Original-Benchmark-

satzes] erfolgt, aus der hervorgeht, dass dieser Administrator die Bereitstellung des [Refe-

renz[zins]satzes][Original-Benchmarksatzes] dauerhaft oder auf unbestimmte Zeit einge-

stellt hat oder einstellen wird, es sei denn, es gibt einen Nachfolge-Administrator, der den 

[Referenz[zins]satz][Original-Benchmarksatzes] weiterhin bereitstellt; oder 

(b) eine öffentliche Erklärung oder Veröffentlichung von Informationen durch oder im Namen 

des Administrators des [Referenz[zins]satzes][Original-Benchmarksatzes] erfolgt, aus der 

hervorgeht, dass dieser Administrator die Bereitstellung des [Referenz[zins]satzes][Origi-

nal-Benchmarksatzes] dauerhaft oder auf unbestimmte Zeit eingestellt hat oder einstellen 

wird, es sei denn, es gibt einen Nachfolge-Administrator, der den [Referenz[zins]satz][Ori-

ginal-Benchmarksatz] weiterhin bereitstellen wird; oder 

(c) eine öffentliche Erklärung der Aufsichtsbehörde des Administrators des [Referenz[zins]sat-

zes][Original-Benchmarksatzes], dass der [Referenz[zins]satz][Original-Benchmarksat-

zes] ihrer Ansicht nach nicht mehr repräsentativ für den zugrunde liegenden Markt ist oder 

sein wird, den er zu messen vorgibt, und dass keine Maßnahmen zur Behebung einer sol-

chen Situation ergriffen wurden oder erwartet werden, wie von der Aufsichtsbehörde des 

Administrators des [Referenz[zins]satzes][Original-Benchmarksatzes] gefordert; oder 
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(d) es aus irgendeinem Grund nach einem Gesetz oder einer Verordnung, die für die Zahl-

stelle, die Berechnungsstelle, die Emittentin oder eine andere Partei gelten, rechtswidrig 

geworden ist, den [Referenz[zins]satz][Original-Benchmarksatz] zu verwenden; oder 

(e) der [Referenz[zins]satz][Original-Benchmarksatz] ohne vorherige offizielle Ankündigung 

durch die Aufsichtsbehörde oder den Administrator dauerhaft nicht mehr veröffentlicht wird; 

oder 

(f) eine wesentliche Änderung an der Methode des [Referenz[zins]satzes][Original-Bench-

marksatzes] vorgenommen wird. 

"Amtliches Ersetzungskonzept" bezeichnet eine verbindliche oder unverbindliche Äußerung ei-

ner Zentralbank, einer Aufsichtsbehörde oder eines öffentlich-rechtlich konstituierten oder besetz-

ten Aufsichts- oder Fachgremiums der Finanzbranche, wonach ein bestimmter Referenzsatz, ge-

gebenenfalls unter Vornahme bestimmter Anpassungen, an die Stelle des [Referenz[zins]sat-

zes][Original-Benchmarksatzes] treten solle oder könne oder wonach ein bestimmtes Verfahren 

zur Bestimmung von Zahlungsverpflichtungen, die ansonsten unter Bezugnahme auf den [Refe-

renz[zins]satz][Original-Benchmarksatz] bestimmt werden würden, zur Anwendung gelangen 

solle oder könne. 

"Branchenlösung" bezeichnet eine Äußerung der International Swaps and Derivatives Associa-

tion (ISDA), der International Capital Markets Association (ICMA), der Association for Financial 

Markets in Europe (AFME), der Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA), 

der SIFMA Asset Management Group (SIFMA AMG), der Loan Markets Association (LMA), des 

Bundesverbandes für strukturierte Wertpapiere (BSW), des Zertifikate Forum Austria oder eines 

sonstigen privaten Branchenverbands der Finanzwirtschaft, wonach ein bestimmter Referenz-

satz, gegebenenfalls unter Vornahme bestimmter Anpassungen, an die Stelle des [Refe-

renz[zins]satzes][Original-Benchmarksatzes] treten solle oder könne oder wonach ein bestimm-

tes Verfahren zur Bestimmung von Zahlungsverpflichtungen, die ansonsten unter Bezugnahme 

auf den [Referenz[zins]satz][Original-Benchmarksatz] bestimmt werden würden, zur Anwendung 

gelangen solle oder könne. 

"Allgemein Akzeptierte Marktpraxis" bezeichnet die Verwendung eines bestimmten Referenz-

satzes, gegebenenfalls unter Vornahme bestimmter Anpassungen, anstelle des [Refe-

renz[zins]satzes][Original-Benchmarksatzes] oder die vertragliche oder anderweitige Regelung 

eines bestimmten Verfahrens zur Bestimmung von Zahlungsverpflichtungen, die ansonsten unter 

Bezugnahme auf den [Referenz[zins]satz][Original-Benchmarksatz] bestimmt worden wären, in 

einer Vielzahl von Anleiheemissionen nach dem Eintritt eines Benchmark-Ereignisses oder eine 

sonstige allgemein akzeptierte Marktpraxis zur Ersetzung des [Referenz[zins]satzes][Original-

Benchmarksatzes] als Referenzsatz für die Bestimmung von Zahlungsverpflichtungen. 

Für die Zwecke dieses Unterabsatzes bezeichnet der "Unabhängige Berater" ein unabhängiges 

Finanzinstitut von internationaler Reputation oder einen anderen unabhängigen Finanzberater in 

der Eurozone mit Erfahrung am internationalen Kapitalmarkt, der jeweils von der Emittentin auf 

ihre eigenen Kosten ernannt wird. 

Der Unabhängige Berater oder die Emittentin (je nachdem) sind nach billigem Ermessen berech-

tigt, aber nicht verpflichtet, in Bezug auf ein und dasselbe Benchmark-Ereignis mehrfach einen 

Ersatz-[Referenz[zins]satz][Benchmarksatz] nach Maßgabe der Bestimmungen zu bestimmen, 

wenn diese spätere Bestimmung besser geeignet ist als die jeweils vorangegangene, das Erset-

zungsziel zu erreichen. Die Bestimmungen gelten auch entsprechend für den Fall, dass in Bezug 

auf einen vom Unabhängigen Berater oder von der Emittentin (je nachdem) zuvor bestimmten 

Alternativ-[Referenz[zins]satz][Benchmarksatz] ein Benchmark-Ereignis eintritt. 



 

 

142 

Hat der Unabhängige Berater oder die Emittentin (je nachdem) nach Eintritt eines Benchmark-

Ereignisses einen Ersatz-Referenz[zins]satz bestimmt, so wird veranlasst, dass der Eintritt des 

Benchmark-Ereignisses, der vom Unabhängigen Berater oder von der Emittentin (je nachdem) 

bestimmte Ersatz-Referenz[zins]satz sowie alle weiteren damit zusammenhängenden Festset-

zungen des Unabhängigen Beraters oder der Emittentin (je nachdem) gemäß der vorstehenden 

Bestimmungen der Berechnungsstelle baldmöglichst, aber keinesfalls später als am vierten auf 

die Bestimmung des Ersatz-Referenz[zins]satzes folgenden Geschäftstag mitgeteilt werden. 

So rasch wie möglich in Anschluss an diese Mitteilung wird veranlasst, dass der Eintritt des 

Benchmark-Ereignisses, der vom Unabhängigen Berater oder von der Emittentin (je nachdem) 

bestimmte Ersatz-Referenz[zins]satz sowie alle weiteren damit zusammenhängenden Festset-

zungen des Unabhängigen Beraters oder der Emittentin (je nachdem) den Gläubigern gemäß 

§ 11 sowie jeder Börse, an der die betreffenden Schuldverschreibungen zu diesem Zeitpunkt auf 

Initiative der Emittentin notiert sind und deren Regeln eine Mitteilung an die Börse verlangen, 

mitgeteilt werden. Solche Mitteilungen sind unwiderruflich. 

[Im Fall von Schuldverschreibungen mit einem fix zu variablen Zinssatz einfügen: 

([6]) Zinsfeststellungstag. Der "Zinsfeststellungstag" bezeichnet den [Anzahl einfügen] [Londoner] 

/ [Frankfurter] / [New-Yorker] / [T2]-Geschäftstag vor [Beginn/Ende einfügen] der jeweiligen 

variablen Zinsperiode. ["[Londoner] / [Frankfurter] / [New-Yorker]-Geschäftstag" bezeichnet 

einen Tag (außer einem Samstag, Sonntag oder Feiertag), an dem Geschäftsbanken in [London] 

/ [Frankfurt] / [New-York] für Geschäfte (einschließlich Devisen- und Sortengeschäfte) geöffnet 

sind.] [Ein "T2-Geschäftstag" bezeichnet einen Tag, an dem das Real Time Gross Settlement 

System betrieben von Eurosystem oder jedes Nachfolgesystem (T2) betriebsbereit ist.]]  

([7]) Zinsbetrag. Die Berechnungsstelle (wie in § 9 definiert) wird vor jedem Zinszahlungstag den auf 

jede Schuldverschreibung zahlbaren Zinsbetrag (der "Zinsbetrag") für einen beliebigen Zeitraum 

berechnen. Der Zinsbetrag wird ermittelt, indem der (fixe Zinssatz bzw [variable Zinssatz][Wech-

selzinssatz]) Zinssatz und der Zinstagequotient auf den Nennbetrag angewendet werden, wobei 

der resultierende Betrag, falls die festgelegte Währung Euro ist, auf den nächsten 0,01 Euro auf- 

oder abgerundet wird, wobei 0,005 Euro aufgerundet werden, und, falls die festgelegte Währung 

nicht Euro ist, auf die kleinste Einheit der festgelegten Währung auf- oder abgerundet wird, wobei 

0,5 solcher Einheiten aufgerundet werden. 

[Im Fall von Schuldverschreibungen mit einem fix zu variablen Zinssatz einfügen: 

([8]) Mitteilung von Zinssatz und Zinsbetrag. Die Berechnungsstelle wird veranlassen, dass den An-

leihegläubigern sobald als praktisch möglich nach jedem Feststellungstag der variable Zinssatz 

(soweit anwendbar) und der Zinsbetrag für die maßgebliche Zinsperiode sowie der maßgebliche 

Zinszahlungstag durch Mitteilung gemäß § 11 mitgeteilt werden; die Berechnungsstelle wird 

diese Mitteilung ferner auch gegenüber jeder Börse vornehmen, an der die Schuldverschreibun-

gen zu diesem Zeitpunkt auf Initiative der Emittentin notiert sind und deren Regeln eine Mitteilung 

an die Börse verlangen. Im Fall einer Verlängerung oder Verkürzung der Zinsperiode können der 

mitgeteilte Zinsbetrag und Zinszahlungstag ohne Vorankündigung nachträglich angepasst (oder 

andere geeignete Anpassungsmaßnahmen getroffen) werden. Jede solche Anpassung wird um-

gehend allen Börsen, an denen die Schuldverschreibungen zu diesem Zeitpunkt auf Initiative der 

Emittentin notiert sind und deren Regeln eine Mitteilung an die Börse verlangen, sowie den An-

leihegläubigern mitgeteilt.] 

([9])  Berechnung der Zinsen für Teile von Zeiträumen. Sofern Zinsen für einen Zeitraum von weniger 

als einem Jahr zu berechnen sind, erfolgt die Berechnung auf der Grundlage des Zinstagequoti-

enten (wie nachstehend definiert). 
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 "Zinstagequotient" bezeichnet im Hinblick auf die Berechnung des Zinsbetrages auf eine 

Schuldverschreibung für einen beliebigen Zeitraum einer fixen Zinsperiode [Actual/Actual 

(ICMA)] [30/360] [ACT/360] [Im Fall von Schuldverschreibungen mit einem fix zu variablen 

Zinssatz einfügen: und für einen beliebigen Zeitraum einer variablen Zinsperiode [Actual/Actual 

(ICMA)] [30/360] [ACT/360]] (jeweils ein "Zinsberechnungszeitraum"): 

 Wobei:  

[Im Fall von Actual/Actual (ICMA) einfügen: 

"Actual/Actual (ICMA)" meint, falls der Zinsberechnungszeitraum gleich oder kürzer als die Zins-

periode ist, innerhalb welche er fällt, die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeit-

raum, dividiert durch das Produkt von: (A) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in der jeweiligen 

Zinsperiode und (B) der Anzahl der Zinsperioden, die normalerweise in einem Jahr enden. 

Falls der Zinsberechnungszeitraum länger als eine Zinsperiode ist, die Summe aus (A) der tat-

sächlichen Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, der in die Zinsperiode fällt, in der 

er beginnt, geteilt durch das Produkt von: (x) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in dieser Zins-

periode und (y) der Anzahl von Zinsperioden, die normalerweise in einem Jahr enden, und (B) 

der tatsächlichen Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, der in die nächste Zinsperi-

ode fällt, geteilt durch das Produkt von (x) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in dieser Zinspe-

riode und (y) der Anzahl von Zinsperioden, die normalerweise in einem Jahr enden.] 

[Im Fall von 30/360 einfügen: 

"30/360" meint die Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, dividiert durch 360, wobei 

die Anzahl der Tage auf der Grundlage eines Jahres von 360 mit zwölf Monaten zu 30 Tagen zu 

ermitteln ist (es sei denn: (A) der letzte Tag des Zinsberechnungszeitraumes fällt auf den 31. Tag 

eines Monats, während der erste Tag des Zinsberechnungszeitraumes weder auf den 30. noch 

auf den 31. Tag eines Monats fällt, wobei in diesem Fall der diesen Tag enthaltende Monat nicht 

als ein auf 30 Tage gekürzter Monat zu behandeln ist, oder (B) der letzte Tag des Zinsberech-

nungszeitraumes fällt auf den letzten Tag des Monats Februar, wobei in diesem Fall der Monat 

Februar nicht als ein auf 30 Tage verlängerter Monat zu behandeln ist).] 

[Im Fall von ACT/360 einfügen: 

"ACT/360" meint die tatsächliche Anzahl von Tagen des Zinsberechnungszeitraums, dividiert 

durch 360.] 

([10]) Auflaufende Zinsen. Der Zinslauf der Schuldverschreibungen endet mit Ablauf des Tages (das 

"Verzinsungsende"), der dem Tag vorangeht, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden. Sollte 

die Emittentin die Schuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht einlösen, endet die Verzinsung an 

dem Tag, der dem Tag der tatsächlichen Rückzahlung vorausgeht. 

([11])  Stückzinsen. Bei einer fixen Zinsperiode sind bei unterjährigen Käufen und/oder Verkäufen Stück-

zinsen [zahlbar / nicht zahlbar.] [Im Fall von Schuldverschreibungen mit einem fix zu variab-

len Zinssatz einfügen: Bei einer variablen Zinsperiode sind bei unterjährigen Käufen und/oder 

Verkäufen Stückzinsen [zahlbar / mindestens zum Mindestzinssatz zahlbar / [und] höchstens 

zum Höchstzinssatz zahlbar / nicht zahlbar].] 

§ 4 

(Rückzahlung) 

(1) Rückzahlung bei Endfälligkeit. Die Schuldverschreibungen werden, soweit sie nicht zuvor bereits 

ganz oder teilweise zurückgezahlt oder zurückgekauft wurden und vorbehaltlich einer Anpassung 
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in Übereinstimmung mit den in § 6 (3) enthaltenen Bestimmungen, am [Endfälligkeitstag einfü-

gen] (der "Endfälligkeitstag") [bei Zielkupon einfügen: oder am Zinszahlungstag an dem der 

Zielkupon erreicht wurde], zu ihrem Rückzahlungsbetrag von [Rückzahlungskurs einfügen] des 

Nennbetrags (der "Rückzahlungsbetrag") zurückgezahlt.  

§ 5 

(Vorzeitige Rückzahlung) 

[Falls die Emittentin das Wahlrecht hat, Schuldverschreibungen vorzeitig zurückzuzahlen, ein-

fügen: 

(1) Vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Es steht der 

Emittentin frei, die Schuldverschreibungen zu kündigen und an den nachfolgend angeführten 

Wahlrückzahlungstagen (Call) (jeweils ein "Wahlrückzahlungstag (Call)") vollständig oder teil-

weise zu den nachstehend angeführten Wahlrückzahlungsbeträgen (Call) (jeweils ein "Wahl-

rückzahlungsbetrag (Call)") zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig zurückzuzahlen. 

Wahlrückzahlungstag(e) (Call) Wahlrückzahlungsbeträge (Call) 

[jeder Geschäftstag während des Zeitraums ab 

dem [⚫] (einschließlich) bis zum [⚫] (ausschließ-

lich)][⚫] 

[100%][Nennbetrag][⚫] 

 Die vorzeitige Rückzahlung ist den Anleihegläubigern mindestens [Kündigungsfrist (Call) ein-

fügen] Geschäftstage (wie in § 6 definiert) vor dem maßgeblichen Wahlrückzahlungstag (Call) 

gemäß § 11 mitzuteilen (wobei diese Erklärung den für die Rückzahlung der Schuldverschreibun-

gen festgelegten Wahlrückzahlungstag (Call) angeben muss).  

 Im Fall einer Teilrückzahlung von Schuldverschreibungen werden die zurückzuzahlenden Schuld-

verschreibungen spätestens 30 Tage vor dem zur Rückzahlung festgelegten Datum in Überein-

stimmung mit den Regeln und Verfahrensabläufen des jeweiligen Clearing Systems ausgewählt.] 

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Eine solche vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern der Zeitpunkt der Emission mindes-

tens fünf Jahre zurückliegt und die Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung nach 

§ 5 (5/6) erfüllt sind.] 

[Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Eine solche vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen für eine vorzei-

tige Rückzahlung nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind.]] 

[Falls die Emittentin kein Wahlrecht auf vorzeitige Rückzahlung von nicht-nachrangigen Schuld-

verschreibungen hat, einfügen: 

(1) Keine vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Eine vorzei-

tige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin ist ausgeschlossen.] 

[Falls die Emittentin kein Wahlrecht auf vorzeitige Rückzahlung von berücksichtigungsfähigen 

oder nachrangigen Schuldverschreibungen hat, einfügen: 

(1) Keine vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen nach Wahl der Emittentin. Mit Aus-

nahme nach § 5 (3) [Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen mit vor-

zeitiger Rückzahlung aus steuerlichen Gründen einfügen: [,] [und] (4)] [Falls vorzeitige 

Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibun-

gen nach Wahl der Emittentin vorgesehen ist, einfügen: und ([4/5])] der Anleihebedingungen 
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ist die Emittentin nicht berechtigt, die Schuldverschreibungen vor ihrem Fälligkeitstag vorzeitig 

zurückzuzahlen.] 

[Falls die Anleihegläubiger das Wahlrecht haben, die vorzeitige Rückzahlung von nicht-nachran-

gigen oder berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen zu verlangen, einfügen:  

(2) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleihegläubiger. Die Emittentin hat, sofern ein Anleihe-

gläubiger der Emittentin die entsprechende Absicht mindestens [Mindestkündigungsfrist (Put) 

einfügen] und höchstens [Höchstkündigungsfrist (Put) einfügen] Geschäftstage (wie in § 6 

definiert) im Voraus mitteilt, die maßgeblichen Schuldverschreibungen dieses Anleihegläubigers 

an einem der nachstehenden Wahlrückzahlungstage (Put) (jeweils ein "Wahlrückzahlungstag 

(Put)") zu ihrem maßgeblichen Wahlrückzahlungsbetrag (Put) wie nachstehend definiert (der 

"Wahlrückzahlungsbetrag (Put)") zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig zurückzuzahlen.  

Wahlrückzahlungstage (Put) Wahlrückzahlungsbeträge (Put) 

[                   ] [                   ] 

[                   ] [                   ] 

Um dieses Recht auszuüben, muss der Anleihegläubiger eine ordnungsgemäß ausgefüllte Aus-

übungserklärung in der bei der Zahlstelle und der Emittentin erhältlichen Form abgeben. Ein Wi-

derruf einer erfolgten Ausübung dieses Rechts ist nicht möglich. 

[Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

Eine solche vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen für eine vorzei-

tige Rückzahlung nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind.]] 

[Falls die Anleihegläubiger kein Wahlrecht haben, die vorzeitige Rückzahlung von nicht-nach-

rangigen oder berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen zu verlangen, sowie im Fall 

von nachrangigen Schuldverschreibungen, einfügen:  

(2) Kein Recht auf Kündigung oder vorzeitige Rückzahlung durch die Anleihegläubiger. Die Anleihe-

gläubiger sind nicht berechtigt, die Schuldverschreibungen zu kündigen oder anderweitig deren 

Rückzahlung zu erwirken.] 

[Falls bei nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen "Vorzeitige Rückzahlung bei Vorliegen ei-

ner Rechtsänderung, einer Absicherungs-Störung und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten" 

anwendbar ist, einfügen: 

(3) Vorzeitige Rückzahlung bei Vorliegen einer Rechtsänderung, einer Absicherungs-Störung 

und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten. Die Emittentin kann die Schuldverschreibungen je-

derzeit vor dem Endfälligkeitstag bei Vorliegen einer Rechtsänderung und/oder, Absicherungs-

Störung und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten (wie jeweils nachstehend definiert) kündi-

gen und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungskurs einfü-

gen] des Nennbetrags (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") zuzüglich aufgelaufener Zinsen 

vorzeitig zurückzahlen. Die Emittentin wird die Schuldverschreibungen vollständig (aber nicht nur 

teilweise) am zweiten Geschäftstag (wie in § 6 definiert) zurückzahlen, nach dem die Benachrich-

tigung der vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 11 erfolgt ist, vorausgesetzt, dass dieser Tag nicht 

später als zwei Geschäftstage vor dem Endfälligkeitstag liegt (der "Vorzeitige Rückzahlungs-

tag") und wird den vorzeitigen Rückzahlungsbetrag im Hinblick auf die Schuldverschreibungen 

an die Anleihegläubiger zahlen oder eine entsprechende Zahlung veranlassen, im Einklang mit 

den maßgeblichen Steuergesetzen oder sonstigen gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften 

und in Einklang mit und gemäß diesen Anleihebedingungen. Zahlungen von Steuern oder vorzei-

tigen Rückzahlungsgebühren sind von den Anleihegläubigern zu tragen und die Emittentin über-

nimmt keine Haftung hierfür. 
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 Wobei: 

 "Rechtsänderung" bedeutet, dass (i) aufgrund des Inkrafttretens von Änderungen der Gesetze 

oder Verordnungen (einschließlich aber nicht beschränkt auf Steuergesetze) oder (ii) der Ände-

rungen der Auslegung von gerichtlichen oder behördlichen Entscheidungen, die für die entspre-

chenden Gesetze oder Verordnungen relevant sind (einschließlich der Aussagen der Steuerbe-

hörden), die Emittentin feststellt, dass die Kosten, die mit ihren Verpflichtungen aus den Schuld-

verschreibungen verbunden sind, wesentlich gestiegen sind (einschließlich aber nicht beschränkt 

auf Erhöhungen der Steuerverpflichtungen, der Senkung von steuerlichen Vorteilen oder anderen 

negativen Auswirkungen auf die steuerrechtliche Behandlung), falls solche Änderungen an oder 

nach dem Begebungstag wirksam werden; 

 "Absicherungs-Störung" bedeutet, dass die Emittentin, unter Anwendung wirtschaftlich vernünf-

tiger Bemühungen nicht in der Lage ist: (i) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder abzu-

wickeln bzw Vermögenswerte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, welche 

die Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den 

Schuldverschreibungen für notwendig erachtet; oder (ii)  die Erlöse aus den Transaktionen bzw 

Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewinnen oder weiterzuleiten; und 

"Gestiegene Absicherungs-Kosten" bedeutet, dass die Emittentin im Vergleich zum Bege-

bungstag einen wesentlich höheren Betrag an Steuern, Abgaben, Aufwendungen und Gebühren 

(außer Maklergebühren) entrichten muss, um: (i) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder 

abzuwickeln bzw Vermögenswerte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, 

welche die Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus 

den Schuldverschreibungen für notwendig erachtet; oder (ii) Erlöse aus diesen Transaktionen 

bzw Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewinnen oder weiterzuleiten, unter der Voraus-

setzung, dass Beträge, die sich nur erhöht haben, weil die Kreditwürdigkeit der Emittentin zurück-

gegangen ist, nicht als Gestiegene Absicherungs-Kosten angesehen werden.] 

[Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

[Falls eine vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen vorgesehen ist, einfügen: 

(3) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können insge-

samt, jedoch nicht teilweise, jederzeit nach Wahl der Emittentin mit einer Kündigungsfrist von 

nicht weniger als 30 Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der Anlei-

hebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwider-

ruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungskurs 

einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener 

Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") vorzeitig zurückgezahlt werden, wenn sich die 

geltende steuerliche Behandlung der Schuldverschreibungen ändert, und sofern die Vorausset-

zungen nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind.] 

(3/4) Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können 

insgesamt, jedoch nicht teilweise, jederzeit nach Wahl der Emittentin mit einer Kündigungsfrist 

von nicht weniger als 30 Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der 

Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwi-

derruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungs-

kurs einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelau-

fener Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") vorzeitig zurückgezahlt werden, wenn sich 

die aufsichtsrechtliche Einstufung der Schuldverschreibungen ändert, was wahrscheinlich zu ih-

rem gänzlichen oder teilweisen Ausschluss aus den für den Mindestbetrag an Eigenmitteln und 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (minimum requirement for own funds and eligible lia-

bilities – MREL) gemäß der MREL Anforderung führen würde, und falls die Voraussetzungen 

nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind. 
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[Falls vorzeitige Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldver-

schreibungen nach Wahl der Emittentin vorgesehen ist, einfügen: 

(4/5) Vorzeitige Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags. Die Schuldver-

schreibungen können insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit 

einer Kündigungsfrist von nicht weniger als 30 Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mittei-

lung gemäß § 11 der Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei 

diese Kündigung unwiderruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeiti-

gen Rückzahlungskurs einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (aus-

schließlich) aufgelaufener Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") vorzeitig zurückge-

zahlt werden, sofern zu irgendeinem Zeitpunkt der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Schuld-

verschreibungen, die von anderen Personen als der Emittentin und ihren Tochtergesellschaften 

gehalten werden, auf 25 Prozent oder weniger des Gesamtnennbetrags der ursprünglich bege-

benen Schuldverschreibungen (einschließlich aller weiterer gemäß § 13 (1) begebenen Schuld-

verschreibungen) gefallen ist. 

Eine solche Vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen nach § 5 (4/5/6) 

erfüllt sind.] 

(4/5/6)  Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf. 

Eine vorzeitige Rückzahlung nach diesem § 5 und ein Rückkauf nach § 13 (2) setzen voraus, 

dass die Emittentin zuvor die Erlaubnis der Abwicklungsbehörde zur vorzeitigen Rückzahlung 

und zum Rückkauf in Übereinstimmung mit Artikel 77 und 78a CRR erhalten hat, sofern und in-

soweit eine solche vorherige Erlaubnis zu diesem Zeitpunkt erforderlich ist. 

[Falls eine vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen vorgesehen ist, einfügen: Im 

Falle einer vorzeitigen Rückzahlung gemäß § 5 (3) kann eine solche Genehmigung ferner vo-

raussetzen, dass die Emittentin der Abwicklungsbehörde hinreichend nachgewiesen hat, dass 

die maßgebliche Änderung der steuerlichen Behandlung wesentlich ist und zum Begebungstag 

der Schuldverschreibungen nicht vorherzusehen war.] 

Klarstellend wird festgehalten, dass eine Weigerung der Abwicklungsbehörde, eine erforderliche 

Erlaubnis, Bewilligung oder andere Zustimmung zu erteilen, keinen Ausfall oder Verzug darstellt.]  

[Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

(3) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können insge-

samt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit einer Kündigungsfrist von 

nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der Anleihebedin-

gungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwiderruflich ist) 

und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungskurs einfügen] 

des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen (der 

"Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") an die Anleihegläubiger zurückgezahlt werden, wenn sich 

die geltende steuerliche Behandlung der Schuldverschreibungen ändert; und die Voraussetzun-

gen nach § 5 (5/6) erfüllt sind. 

(4) Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen. Die Schuldverschreibungen können 

insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit einer Kündigungsfrist 

von nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Tagen durch Mitteilung gemäß § 11 der Anlei-

hebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei diese Kündigung unwider-

ruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeitigen Rückzahlungskurs 

einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufener 

Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") an die Anleihegläubiger zurückgezahlt werden, 

falls infolge einer Änderung oder Ergänzung der in der Europäischen Union oder der Republik 
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Österreich geltenden Richtlinien, Gesetze und Verordnungen oder deren Auslegung, sich die auf-

sichtsrechtliche Einstufung der Schuldverschreibungen ändert, was wahrscheinlich zu ihrem 

gänzlichen oder teilweisen Ausschluss aus den Eigenmitteln oder ihrer Neueinstufung als Eigen-

mittel geringerer Qualität führen würde.  

Eine solche Vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen nach § 5 (5/6) 

erfüllt sind. 

[Falls vorzeitige Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldver-

schreibungen nach Wahl der Emittentin vorgesehen ist, einfügen: 

(5) Vorzeitige Rückzahlung wegen minimal ausstehenden Gesamtnennbetrags. Die Schuldver-

schreibungen können insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin jederzeit mit 

einer Kündigungsfrist von nicht weniger als 30Tagen und nicht mehr als 60 Tagen durch Mittei-

lung gemäß § 11 der Anleihebedingungen gegenüber den Anleihegläubigern gekündigt (wobei 

diese Kündigung unwiderruflich ist) und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag von [vorzeiti-

gen Rückzahlungskurs einfügen] des Nennbetrags zuzüglich bis zum Rückzahlungstag (aus-

schließlich) aufgelaufener Zinsen (der "Vorzeitige Rückzahlungsbetrag") vorzeitig zurückge-

zahlt werden, sofern zu irgendeinem Zeitpunkt der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Schuld-

verschreibungen, die von anderen Personen als der Emittentin und ihren Tochtergesellschaften 

gehalten werden, auf 25 Prozent oder weniger des Gesamtnennbetrags der ursprünglich bege-

benen Schuldverschreibungen (einschließlich aller weiterer gemäß § 13 (1) begebenen Schuld-

verschreibungen) gefallen ist. 

Eine solche Vorzeitige Rückzahlung ist nur möglich, sofern die Voraussetzungen nach § 5 (5/6) 

erfüllt sind.] 

(5/6) Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf. Eine vorzeitige Rück-

zahlung nach diesem § 5 und ein Rückkauf nach § 13 (2) setzen voraus, dass: 

(a) der Emittentin zuvor die Erlaubnis der Zuständigen Behörde (wie nachstehend definiert) 

zur vorzeitigen Rückzahlung oder zum Rückkauf der Schuldverschreibungen in Überein-

stimmung mit den Artikeln 77 und 78 CRR erteilt wurde, wobei diese Erlaubnis unter an-

derem voraussetzen kann, dass: 

(i) die Emittentin vor oder gleichzeitig mit der vorzeitigen Rückzahlung oder einem sol-

chen Rückkauf die Schuldverschreibungen durch Eigenmittelinstrumente zumindest 

gleicher Qualität zu Bedingungen ersetzt, die im Hinblick auf die Ertragsmöglichkei-

ten der Emittentin nachhaltig sind; oder  

(ii) die Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend nachgewiesen hat, dass die 

Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten der Emittentin nach ei-

ner solchen vorzeitigen Rückzahlung oder einem solchen Rückkauf die Anforderun-

gen der CRR in den Richtlinien 2013/36/EU und 2014/59/EU, beide in der jeweils 

geltenden Fassung, um eine Spanne übersteigen, die die Zuständige Behörde für 

erforderlich hält; und 

(b) im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung oder eines Rückkaufs vor fünf Jahren nach dem 

Zeitpunkt der Emission der Schuldverschreibungen, zusätzlich, sofern dies zu diesem Zeit-

punkt für die Emittentin anwendbar ist: 

im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung aus steuerlichen Gründen gemäß § 5 (3), die 

Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend nachgewiesen hat, dass die gel-

tende Änderung der steuerlichen Behandlung wesentlich ist und zum Ausgabetag 

der Schuldverschreibungen nicht vorherzusehen war; oder 
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im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen gemäß 

§ 5 (4), die Zuständige Behörde diese Änderung für ausreichend sicher hält und die 

Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend nachgewiesen hat, dass die maß-

gebliche Änderung der aufsichtsrechtlichen Neueinstufung der Schuldverschreibun-

gen zum Ausgabetag der Schuldverschreibungen nicht vorherzusehen war; oder 

im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung in anderen als den in Punkt (i) oder (ii) ge-

nannten Umständen, wenn die Emittentin die Schuldverschreibungen vor oder 

gleichzeitig mit dieser Handlung durch Eigenmittelinstrumente zumindest gleicher 

Qualität zu Bedingungen ersetzt, die im Hinblick auf die Ertragsmöglichkeiten der 

Emittentin nachhaltig sind, und die Zuständige Behörde diese Handlung auf der 

Grundlage der Feststellung erlaubt hat, dass sie aus aufsichtlicher Sicht vorteilhaft 

und durch außergewöhnliche Umstände gerechtfertigt ist. 

Klarstellend wird festgehalten, dass eine Weigerung der Zuständigen Behörde, eine erforderliche 

Erlaubnis, Bewilligung oder andere Zustimmung zu erteilen, keinen Ausfall oder Verzug darstellt. 

Wobei: 

"Zuständige Behörde" bezeichnet die zuständige Behörde gemäß Artikel 4 (1)(40) CRR, die für 

die Beaufsichtigung der Emittentin auf Einzelbasis und/oder konsolidierter Basis verantwortlich 

ist.] 

§ 6 

(Zahlungen) 

(1) Währung. Zahlungen von Kapital und Zinsen auf die Schuldverschreibungen erfolgen in der fest-

gelegten Währung (siehe § 1 (1)).  

(2) Zahlungen. Die Zahlung von Kapital und Zinsen erfolgt, vorbehaltlich geltender steuerlicher und 

sonstiger gesetzlicher Vorschriften, über die Zahlstelle(n) zur Weiterleitung an die Clearing Sys-

teme oder nach deren Anweisung durch Gutschrift auf die jeweilige für den Anleihegläubiger de-

potführende Stelle. 

(3) Zahlungen an einem Geschäftstag. Fällt der Fälligkeitstag einer Zahlung in einer fixen Zinsperi-

ode in Bezug auf eine Schuldverschreibung auf einen Tag, der kein Geschäftstag (wie nachste-

hend definiert) ist, wird der Fälligkeitstag gemäß der Geschäftstag-Konvention (wie nachstehend 

definiert) verschoben. Sollte ein für die Zahlung von Kapital [Im Fall von nicht-angepassten 

Zinsperioden einfügen: und Zinsen] vorgesehener Tag verschoben werden, haben Anleihe-

gläubiger keinen Anspruch auf Zahlung vor dem angepassten Fälligkeitstag und sind nicht be-

rechtigt, weitere Zinsen und sonstige Zahlungen aufgrund dieser Verschiebung zu verlangen. 

[Im Fall von Schuldverschreibungen mit einem fix zu variablen Zinssatz einfügen: 

Fällt der Fälligkeitstag einer Zahlung in einer variablen Zinsperiode in Bezug auf eine Schuldver-

schreibung auf einen Tag, der kein Geschäftstag (wie nachstehend definiert) ist, wird der Fällig-

keitstag gemäß der Geschäftstag-Konvention (wie nachstehend definiert) verschoben. Sollte ein 

für die Zahlung von Kapital [Im Fall von nicht-angepassten Zinsperioden einfügen: und Zin-

sen] vorgesehener Tag verschoben werden, haben Anleihegläubiger keinen Anspruch auf Zah-

lung vor dem angepassten Fälligkeitstag und sind nicht berechtigt, weitere Zinsen und sonstige 

Zahlungen aufgrund dieser Verschiebung zu verlangen.] 

"Record Date" ist der unmittelbar vor dem Fälligkeitstag einer Zahlung in Bezug auf eine Schuld-

verschreibung liegende Geschäftstag. 
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[Falls die festgelegte Währung EUR ist, einfügen: 

 "Geschäftstag" ist jeder Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem (i) das Clearing 

System in Betrieb ist und (ii) das Real Time Gross Settlement System betrieben von Eurosystem 

oder jedes Nachfolgesystem (T2) in Betrieb sind und Zahlungen in Euro abwickeln.] 

[Falls die festgelegte Währung nicht EUR ist, einfügen: 

"Geschäftstag" ist jeder Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem (i) jedes Clearing 

System in Betrieb ist und (ii) die Banken in [maßgebliche(s) Finanzzentrum(en) einfügen] (das 

"maßgebliches Finanzzentrum (oder –zentren)") für Geschäfte (einschließlich Devisenhan-

delsgeschäfte und Fremdwährungseinlagengeschäfte) in der festgelegten Währung geöffnet 

sind.]  

[Sofern Folgender-Geschäftstag-Konvention zur Anwendung kommt, einfügen: 

 Fällt ein im Sinne dieser Anleihebedingungen für eine Zahlung maßgeblicher Tag [während einer 

fixen Zinsperiode] [und] [während einer variablen Zinsperiode] auf einen Tag, der kein Geschäfts-

tag ist, wird der betreffende Tag auf den nächstfolgenden Geschäftstag verschoben ("Folgender-

Geschäftstag-Konvention").] 

[Sofern Modifizierter-Folgender-Geschäftstag-Konvention zur Anwendung kommt, einfügen: 

 Fällt ein im Sinne dieser Anleihebedingungen für eine Zahlung maßgeblicher Tag [während einer 

fixen Zinsperiode] [und] [während einer variablen Zinsperiode] auf einen Tag, der kein Geschäfts-

tag ist, wird der betreffende Tag auf den nächstfolgenden Geschäftstag verschoben, es sei denn, 

jener würde dadurch in den nächsten Kalendermonat fallen; in diesem Fall wird der betreffende 

Tag auf den unmittelbar vorausgehenden Geschäftstag vorgezogen ("Modifizierter-Folgender-

Geschäftstag-Konvention").] 

(4) Bezugnahmen. Bezugnahmen in diesen Anleihebedingungen auf das Kapital der Schuldver-

schreibungen schließen, soweit anwendbar, [den Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibun-

gen,] [den Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibungen,] [den Wahlrückzah-

lungsbetrag (Call),] [den Wahlrückzahlungsbetrag (Put),] sowie sonstige auf oder in Bezug auf 

die Schuldverschreibungen fälligen Beträge mit ein.  

(5) Gerichtliche Hinterlegung. Die Emittentin ist berechtigt, beim zuständigen Gericht Kapitalbeträge 

zu hinterlegen, die von den Anleihegläubigern nicht innerhalb von zwölf Monaten nach dem maß-

geblichen Fälligkeitstag beansprucht worden sind, auch wenn die Anleihegläubiger sich nicht in 

Annahmeverzug befinden. Soweit eine solche Hinterlegung erfolgt, und auf das Recht der Rück-

nahme verzichtet wird, erlöschen die Ansprüche der Anleihegläubiger gegen die Emittentin. 

(6) Verzugszinsen. Wenn die Emittentin eine fällige Zahlung auf die Schuldverschreibungen aus ir-

gendeinem Grund nicht leistet, wird der ausstehende Betrag ab dem Tag der Fälligkeit (ein-

schließlich) bis zum Tag der vollständigen Zahlung (ausschließlich) mit Verzugszinsen in Höhe 

von zwei Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verzinst. Dabei ist der Basiszinssatz, der am 

letzten Kalendertag eines Halbjahres gilt, für das nächste Halbjahr maßgebend. 

§ 7 

(Besteuerung) 

Sämtliche Zahlungen von Kapital und Zinsen in Bezug auf die Schuldverschreibungen werden ohne 

Einbehalt oder Abzug von Steuern, Abgaben, Festsetzungen oder behördlichen Gebühren jedweder Art 

(die "Steuern") geleistet, die von der Republik Österreich oder einer ihrer Gebietskörperschaften oder 

Behörden mit der Befugnis zur Erhebung von Steuern auferlegt, erhoben, eingezogen, einbehalten oder 
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festgesetzt werden, es sei denn, ein solcher Einbehalt oder Abzug ist oder wird in Zukunft gesetzlich 

vorgeschrieben. In diesem Fall wird die Emittentin die betreffenden Steuern einbehalten oder abziehen, 

und die einbehaltenen oder abgezogenen Beträge an die zuständigen Behörden zahlen. Die Emittentin 

ist nicht verpflichtet, wegen eines solchen Einbehalts oder Abzugs zusätzliche Beträge an Kapital 

und/oder Zinsen zu zahlen. 

§ 8 

(Verjährung) 

Ansprüche gegen die Emittentin auf Zahlungen hinsichtlich der Schuldverschreibungen verjähren, so-

fern diese nicht innerhalb von dreißig Jahren (im Falle des Kapitals) und innerhalb von drei Jahren (im 

Falle von Zinsen) geltend gemacht werden. 

§ 9 

(Beauftragte Stellen) 

(1) Hauptzahlstelle. Die VOLKSBANK WIEN AG, Dietrichgasse 25, 1030 Wien, Österreich handelt 

als Hauptzahlstelle in Bezug auf die Schuldverschreibungen (die "Hauptzahlstelle" und zusam-

men mit allfällig bestellten zusätzlichen Zahlstellen, jeweils eine "Zahlstelle").  

[Falls weitere Zahlstellen ernannt werden, einfügen: 

 Die zusätzliche(n) Zahlstelle(n):  

 Zahlstelle(n): [Firmenwortlaut und Geschäftsanschrift der zusätzlichen Zahlstelle(n) einfü-

gen]] 

(2) Berechnungsstelle. Die [Firmenwortlaut und Geschäftsanschrift der Berechnungsstelle ein-

fügen] handelt als Berechnungsstelle für die Schuldverschreibungen (die "Berechnungsstelle"). 

(3) Ersetzung. Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Ernennung der Hauptzahlstelle, allfälliger 

zusätzlicher Zahlstellen und der Berechnungsstelle jederzeit anders zu regeln oder zu beenden 

und eine andere Hauptzahlstelle oder zusätzliche oder andere Zahlstellen oder Berechnungsstel-

len zu ernennen. Sie wird sicherstellen, dass jederzeit: (i) eine Hauptzahlstelle und eine Berech-

nungsstelle; (ii) eine Zahlstelle in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union; und (iii) solange 

die Schuldverschreibungen an einem geregelten Markt notieren, eine Zahlstelle mit einer benann-

ten Geschäftsstelle an dem von der betreffenden Börse vorgeschriebenen Ort bestellt ist. Die 

Zahlstellen und die Berechnungsstelle behalten sich das Recht vor, jederzeit anstelle ihrer jeweils 

benannten Geschäftsstelle eine andere Geschäftsstelle in demselben Land zu bestimmen, Mit-

teilungen hinsichtlich aller Veränderungen im Hinblick auf die Hauptzahlstelle, die Zahlstellen 

oder die Berechnungsstelle erfolgen unverzüglich durch die Emittentin gemäß § 11. 

(4) Kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis. Die Zahlstellen und die Berechnungsstelle handeln aus-

schließlich als Beauftragte der Emittentin und übernehmen keine Verpflichtungen gegenüber den 

Anleihegläubigern; es wird dadurch kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis zwischen ihnen und 

den Anleihegläubigern begründet. Die Emittentin kann sich bei Ausübung ihrer Rechte gemäß 

diesen Anleihebedingungen der Zahlstellen und/oder der Berechnungsstelle bedienen. 

(5) Verbindlichkeit der Festsetzungen. Alle Bescheinigungen, Mitteilungen, Gutachten, Festsetzun-

gen, Berechnungen, Quotierungen und Entscheidungen, die von der Emittentin, einer Zahlstelle 

und/oder der Berechnungsstelle für die Zwecke dieser Anleihebedingungen gemacht, abgege-

ben, getroffen oder eingeholt werden, sind (sofern nicht ein offensichtlicher Irrtum vorliegt) für die 

Emittentin, die Zahlstelle(n) und die Anleihegläubiger bindend. 
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(6) Haftungsausschluss. Weder die Zahlstelle(n), noch die Berechnungsstelle übernehmen eine Haf-

tung für irgendeinen Irrtum oder eine Unterlassung oder irgendeine darauf beruhende nachträg-

liche Korrektur in der Berechnung oder Veröffentlichung irgendeines Betrags oder einer Festle-

gung in Bezug auf die Schuldverschreibungen, außer im Falle von grober Fahrlässigkeit und Vor-

satz.  

[Im Fall von nicht-nachrangigen Schuldverschreibungen und nachrangigen Schuldverschrei-

bungen einfügen: 

§ 10 

(Schuldnerersetzung) 

(1) Ersetzung. Die Emittentin ist [Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen:, 

vorbehaltlich der Einhaltung der anwendbaren aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Anerken-

nung der Schuldverschreibungen als Tier 2 Instrumente (einschließlich, soweit relevant, der Vo-

raussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung oder einen Rückkauf gemäß § 5 (4/5/6)),] jeder-

zeit berechtigt, ohne Zustimmung der Anleihegläubiger eine andere Gesellschaft, die direkt oder 

indirekt von der Emittentin kontrolliert wird, als neue Emittentin für alle sich aus oder im Zusam-

menhang mit den Schuldverschreibungen ergebenden Verpflichtungen mit schuldbefreiender 

Wirkung für die Emittentin an die Stelle der Emittentin zu setzen (die "Neue Emittentin"), sofern 

(a) die Neue Emittentin sämtliche Verpflichtungen der Emittentin aus oder im Zusammenhang 

mit den Schuldverschreibungen übernimmt; 

(b) die Emittentin, sofern eine Zustellung an die Neue Emittentin außerhalb der Republik Ös-

terreich erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der Republik Österreich be-

stellt; 

(c)  die Neue Emittentin sämtliche für die Schuldnerersetzung und die Erfüllung der Verpflich-

tungen aus oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen erforderlichen Ge-

nehmigungen erhalten hat; 

(d)  die Emittentin unbedingt und unwiderruflich die Verpflichtungen der Neuen Emittentin aus 

den Schuldverschreibungen zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder An-

leihegläubiger wirtschaftlich mindestens so gestellt wird, wie er ohne die Ersetzung stehen 

würde; und 

(e) die Neue Emittentin in der Lage ist, sämtliche zur Erfüllung der aufgrund der Schuldver-

schreibungen bestehenden Zahlungsverpflichtungen erforderlichen Beträge in der festge-

legten Währung an das Clearing System zu zahlen, und zwar ohne Abzug oder Einbehalt 

von Steuern oder sonstigen Abgaben jedweder Art, die von dem Land (oder den Ländern), 

in dem (in denen) die Neue Emittentin ihren Sitz oder Steuersitz hat, auferlegt, erhoben 

oder eingezogen werden. 

(2) Bezugnahmen.  

(a) Im Fall einer Schuldnerersetzung gemäß § 10 (1) gilt jede Bezugnahme in diesen Anleihebedin-

gungen auf die "Emittentin" als eine solche auf die "Neue Emittentin" und jede Bezugnahme auf 

die Republik Österreich als eine solche auf den Staat, in welchem die Neue Emittentin steuerlich 

ansässig ist. 

(b) In § 7 gilt, falls eine solche Bezugnahme aufgrund des vorhergehenden Absatzes fehlen würde, 

eine alternative Bezugnahme auf die Republik Österreich als aufgenommen (zusätzlich zu der 



 

 

153 

Bezugnahme nach Maßgabe des vorstehenden Satzes auf den Staat, in welchem die Neue Emit-

tentin steuerlich ansässig ist). 

(3) Bekanntmachung und Wirksamwerden der Ersetzung. Die Ersetzung der Emittentin ist gemäß 

§ 11 mitzuteilen. Mit der Mitteilung über die Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und die Emit-

tentin und im Fall einer wiederholten Anwendung dieses § 10 jede frühere neue Emittentin von 

ihren sämtlichen Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen frei (unbeschadet der Garantie 

gemäß § 10 (1) (d)). Im Fall einer solchen Schuldnerersetzung werden allfällige geregelte Märkte 

informiert, an denen die Schuldverschreibungen notiert sind.]  

[Im Fall von berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen einfügen: 

§ 10 

(Ersetzung der Emittentin bei Verbundzusammenführung) 

(1) Ersetzung. Die Emittentin wird im Falle des Eintritts eines Ersetzungsereignisses als Schuldnerin 

unter den Schuldverschreibungen zum Wirksamkeitstag durch die Nachfolgeschuldnerin (wie 

nachstehend definiert) ersetzt (die "Ersetzung"). 

(2) Zustimmung der Abwicklungsbehörde. Eine Ersetzung setzt voraus, dass die 

Abwicklungsbehörde zuvor der Ersetzung zugestimmt hat. 

(3) Folgen der Ersetzung. Am Wirksamkeitstag tritt die Nachfolgeschuldnerin an die Stelle der 

Emittentin als Schuldnerin unter den Schuldverschreibungen, und die Bedingungen der 

Schuldverschreibungen gelten als geändert und ergänzt, um der Ersetzung Wirksamkeit zu 

verleihen und die Emittentin von allen ihren Verpflichtungen als Schuldnerin in Bezug auf die 

Schuldverschreibungen zu befreien (privative Schuldübernahme durch die 

Nachfolgeschuldnerin), ohne dass es einer weiteren Zustimmung oder Handlung der Emittentin 

oder der Anleihegläubiger bedarf. Den Anleihegläubigern kommt insbesondere kein Recht zu, die 

Ersetzung abzulehnen oder dieser zu widersprechen, die Bestellung von Sicherheiten zu 

verlangen oder die Schuldverschreibungen aus Anlass der Ersetzung zu kündigen.  

(4) Bekanntmachung. Die Emittentin hat den Anleihegläubigern den Eintritt eines 

Ersetzungsereignisses innerhalb von fünf Tagen gemäß § 11 dieser Emissionsbedingungen 

mitzuteilen, wobei die Mitteilung als an dem Tag wirksam erfolgt gilt, der dem Tag folgt, an dem 

die Mitteilung , je nach gewählter Mitteilungsart, auf der Website der Emittentin zugänglich 

gemacht wurde, den Anleihegläubigern über die depotführenden Stellen zugeleitet wurde, in 

einem gesetzlich bestimmten Medium veröffentlicht wurde oder der Verwahrstelle mitgeteilt 

wurde. Die Mitteilung hat den Wirksamkeitstag zu nennen. 

(5) Sammelurkunde. Die Emittentin ist berechtigt, die erforderlichen Änderungen der 

Sammelurkunde durchführen. 

(6) Definitionen. 

"Ersetzungsereignis" meint, dass die Nachfolgeschuldnerin eine Verbundzusammenführung 

beschließt. Der Beschluss bedarf keiner Zustimmung der Emittentin oder der Anleihegläubiger.  

"Nachfolgeschuldnerin" meint die VOLKSBANK WIEN AG, Dietrichgasse 25, 1030 Wien, 

FN  211524s, und ihre Rechtsnachfolger. 

"Verbundzusammenführung" meint für Zwecke dieses § 10 die Zusammenführung der 

Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten der zugeordneten Kreditinstitute in 

der VOLKSBANK WIEN AG, um für den Fall der Abwicklung nach dem BaSAG die Anwendung 

bestimmter Abwicklungsinstrumente bzw -maßnahmen zu ermöglichen. 
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"Wirksamkeitstag" meint den Tag, an dem die Ersetzung nach dem Beschluss der 

Nachfolgeschuldnerin wirksam wird.] 

§ 11 

(Mitteilungen) 

(1) Mitteilungen. Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Mitteilungen sind wirksam erfolgt, 

wenn diese auf der Webseite [Webseite einfügen] abgerufen werden können oder wenn sie den 

Anleihegläubigern direkt oder über die für sie maßgeblichen depotführenden Stellen zugeleitet 

werden und – soweit gesetzlich zwingend erforderlich – in den gesetzlich bestimmten Medien 

veröffentlicht wurden. Jede derartig erfolgte Mitteilung gilt am fünften Tag nach der Veröffentli-

chung (oder bei mehreren Veröffentlichungen am fünften Tag nach der ersten solchen Veröffent-

lichung) als wirksam erfolgt. 

(2) Mitteilung an das Clearing System. Die Emittentin ist berechtigt, eine Veröffentlichung nach 

§ 11 (1) durch eine Mitteilung an das Clearing System (gemäß § 1 (4)) zur Weiterleitung an die 

Anleihegläubiger zu ersetzen. Jede derartige Bekanntmachung gilt am fünften Geschäftstag nach 

dem Tag der Mitteilung an die Verwahrstelle als wirksam. 

§ 12 

(Unwirksamkeit. Änderungen) 

(1) Salvatorische Klausel. Sollten zu irgendeinem Zeitpunkt eine oder mehrere der Bestimmungen 

der Anleihebedingungen unwirksam, unrechtmäßig oder undurchsetzbar gemäß dem Recht ei-

nes Staates sein oder werden, dann sind diese Bestimmungen im Hinblick auf die betreffende 

Jurisdiktion nur im notwendigen Ausmaß unwirksam, ohne die Gültigkeit, Rechtmäßigkeit und 

Durchsetzbarkeit der verbleibenden Bestimmungen der Anleihebedingungen zu berühren oder 

zu verhindern.  

(2) Änderungen. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Anleihebedingungen ohne Zustimmung der 

Anleihegläubiger offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder sonstige offensichtliche Irrtü-

mer zu berichtigen, widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen zu ändern bzw zu ergän-

zen, wobei nur solche Änderungen bzw Ergänzungen zulässig sind, die unter Berücksichtigung 

der Interessen der Emittentin für die Anleihegläubiger zumutbar sind, dh deren finanzielle Situa-

tion nicht wesentlich verschlechtern. Eine Pflicht zur Bekanntmachung von Änderungen bzw Er-

gänzungen dieser Bedingungen besteht nicht, soweit die finanzielle Situation der Anleihegläubi-

ger nicht wesentlich verschlechtert wird. 

§ 13 

(Begebung weiterer Schuldverschreibungen und Rückkauf) 

(1)  Begebung weiterer Schuldverschreibungen. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zustim-

mung der Anleihegläubiger weitere Schuldverschreibungen mit den gleichen Bedingungen (ge-

gebenenfalls mit Ausnahme des Begebungstages, des Verzinsungsbeginns und/oder des Aus-

gabepreises) in der Weise zu begeben, dass sie mit den Schuldverschreibungen konsolidiert 

werden und eine einheitliche Serie bilden. 
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(2)  Rückkauf. Die Emittentin ist berechtigt, Schuldverschreibungen im Markt oder anderweitig zu je-

dem beliebigen Preis zu erwerben, sofern dies im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen zu-

lässig ist. Die von der Emittentin erworbenen Schuldverschreibungen können nach Wahl der 

Emittentin von ihr gehalten, weiterverkauft oder bei der Zahlstelle zur Entwertung eingereicht 

werden. [Im Fall von berücksichtigungsfähigen und nachrangigen Schuldverschreibungen 

einfügen: Ein solcher Rückkauf ist nur unter Beachtung aller anwendbaren aufsichtsrechtlichen 

und sonstigen gesetzlichen Beschränkungen und unter der Voraussetzung, dass die Vorausset-

zungen nach § 5 (4/5/6) erfüllt sind, möglich.] 

§ 14 

(Anwendbares Recht. Erfüllungsort. Gerichtsstand) 

(1) Anwendbares Recht. Erfüllungsort. Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die ver-

traglichen und außervertraglichen Rechte und Pflichten der Anleihegläubiger und der Emittentin 

im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen bestimmen sich ausschließlich nach dem 

Recht der Republik Österreich unter Ausschluss seiner Regelungen des internationalen Privat-

rechts soweit diese die Anwendbarkeit fremden Rechts zur Folge hätten. Erfüllungsort ist Graz, 

Republik Österreich.  

(2) Gerichtsstand. Nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus den in diesen Anleihebedin-

gungen geregelten Rechtsverhältnissen ergebenden Rechtsstreitigkeiten mit der Emittentin ist, 

soweit gesetzlich zulässig, Graz, Österreich. Die Gerichtsstandsvereinbarung beschränkt nicht 

das Recht eines Anleihegläubigers, wenn und soweit durch anwendbare Gesetze angeordnet, 

Verfahren vor einem Verbrauchergerichtsstand anzustrengen.  
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5.2 MUSTER DER ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN 

[Datum einfügen]  

Endgültige Bedingungen 

[der/des] 

[Emissionsbezeichnung einfügen] 

begeben unter dem 

Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen 

vom 02.09.2025 

der 

Volksbank Steiermark AG 

Serie [⚫] 

ISIN [⚫] 

[Bei Daueremission einfügen: 

Der Erstemissionspreis beträgt zu Beginn der Angebotsfrist [⚫] % des Nennbetrags [plus [⚫] % Aus-

gabeaufschlag] und wird danach von der Emittentin laufend nach Marktgegebenheiten angepasst.]  

Begebungstag: [⚫] 

Endfälligkeitstag: [⚫] 

EINLEITUNG 

Dieses Dokument enthält die Endgültigen Bedingungen (die "Endgültigen Bedingungen") einer Emis-

sion von Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen") der Volksbank Steiermark AG (die 

"Emittentin"), die unter dem Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen (das "Programm") 

begeben wird. Diese Endgültigen Bedingungen wurden in Übereinstimmung mit Artikel 8 der Verord-

nung (EU) 2017/1129, idgF (die "Prospektverordnung"), erstellt und sind gemeinsam mit dem Pro-

gramm zur Begebung von Schuldverschreibungen vom 02.09.2025und etwaigen Nachträgen (der 

"Prospekt") zu lesen. 

[Bei Daueremission einfügen: 

WARNUNG: Der Prospekt wird voraussichtlich bis zum 03.09.2026 gültig sein. Danach wird die 

Emittentin voraussichtlich einen neuen aktualisierten und von der Finanzmarktaufsichtsbehörde 

gebilligten Prospekt auf ihrer Webseite (www.volksbank-stmk.at, derzeit unter: "Bör-

sen&Märkte/Basisprospekt") veröffentlichen und die Endgültigen Bedingungen sind für öffentli-

che Angebote ab diesem Zeitpunkt gemeinsam mit diesem neuen Prospekt zu lesen.] 

Um sämtliche Angaben zu den Schuldverschreibungen zu erhalten, sind diese Endgültigen Bedingun-

gen, der Prospekt und etwaige Nachträge zusammen zu lesen. Der Prospekt und allfällige Nachträge 

sowie Dokumente, auf die allenfalls in diesen Endgültigen Bedingungen oder im Prospekt verwiesen 

wird, können bei jeder Zahlstelle und am Sitz der Emittentin während der üblichen Geschäftszeiten und 

in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin unter www .volksbank-stmk.at, derzeit un-

ter: "Börsen&Märkte/Eigenemissionen" eingesehen werden und Kopien dieser Dokumente und der End-

gültigen Bedingungen sind bei diesen Stellen kostenlos erhältlich.  
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[Falls die MiFID II Produktüberwachung zur Anwendung kommt, einfügen: MiFID II Produktüber-

wachung: Ausschließlich für die Zwecke des Produktgenehmigungsverfahrens [bei einem Konzep-

teur einfügen: des Konzepteurs] [bei mehreren Konzepteuren einfügen: der Konzepteure] hat die 

Zielmarktbewertung in Bezug auf die Schuldverschreibungen zu dem Ergebnis geführt, dass (i) der Ziel-

markt für die Schuldverschreibungen [falls geeignete Gegenparteien anwendbar ist, einfügen: ge-

eignete Gegenparteien][,] [und] [falls professionelle Kunden anwendbar ist, einfügen: professio-

nelle Kunden] [und] [falls Kleinanleger anwendbar ist, einfügen: Kleinanleger] (wie jeweils in der 

Richtlinie 2014/65/EU in der jeweils geltenden Fassung (Markets in Financial Instruments Directive II - 

"MiFID II") definiert) sind; [und] [falls alle Vertriebskanäle anwendbar sind, einfügen: (ii) alle Kanäle 

für den Vertrieb der Schuldverschreibungen an geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden 

geeignet sind] [falls einzelne Vertriebskanäle für Kleinanleger anwendbar sind, einfügen:; und 

([iii]) die folgenden Vertriebskanäle in Bezug auf die Schuldverschreibungen für Kleinanleger geeignet 

sind: [Anlageberatung] [,][und] [Portfolioverwaltung] [,][und] [Käufe ohne Beratung] [und reine Ausfüh-

rungsdienstleistungen] [, abhängig von den jeweils anwendbaren Eignungs- und Angemessenheitsver-

pflichtungen des Vertreibers (wie nachstehend definiert) gemäß MiFID II]]. [Etwaige negative Ziel-

märkte berücksichtigen]. Jede Person, die die Schuldverschreibungen später anbietet, verkauft oder 

empfiehlt (ein "Vertreiber"), sollte die Zielmarktbewertung [bei einem Konzepteur einfügen: des Kon-

zepteurs] [bei mehreren Konzepteuren einfügen: der Konzepteure] berücksichtigen. Allerdings ist ein 

der MiFID II unterliegender Vertreiber für die Durchführung einer eigenen Zielmarktbewertung in Bezug 

auf die Schuldverschreibungen (entweder durch Übernahme oder weitergehende Spezifizierung der 

Zielmarktbewertung [bei einem Konzepteur einfügen: des Konzepteurs] [bei mehreren Konzepteu-

ren einfügen: der Konzepteure]) und für die Festlegung der geeigneten Vertriebskanäle verantwortlich 

[, abhängig von den jeweils anwendbaren Eignungs- und Angemessenheitsverpflichtungen des Vertrei-

bers gemäß MiFID II].] 

[Falls die UK MIFIR Produktüberwachung zur Anwendung kommt, einfügen: UK MIFIR Produkt-

überwachung: Ausschließlich für die Zwecke des Produktgenehmigungsverfahrens [bei einem Kon-

zepteur einfügen: des Konzepteurs] [bei mehreren Konzepteuren einfügen: der Konzepteure] hat 

die Zielmarktbewertung in Bezug auf die Schuldverschreibungen zu dem Ergebnis geführt, dass: (i) der 

Zielmarkt für die Schuldverschreibungen [falls geeignete Gegenparteien anwendbar ist, einfügen: 

geeignete Gegenparteien, wie im FCA-Handbuch Conduct of Business Sourcebook (UK MiFIR Product 

Governance Rules) ("COBS") definiert] [,] [und] [falls professionelle Kunden anwendbar ist, einfü-

gen: professionelle Kunden, wie in der Verordnung 2014/600/EU wie sie aufgrund des European Union 

(Withdrawal) Act 2018 ("EUWA") Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ("UK") ist (UK 

MiFIR),] [und] [falls Kleinanleger anwendbar ist, einfügen: Kleinanleger im Sinne von Artikel 2 Num-

mer 8 der Verordnung (EU) Nr. 2017/565 wie sie aufgrund des EUWA Teil des nationalen Rechts des 

UK ist,] sind; [und] [falls alle Vertriebskanäle anwendbar sind, einfügen: (ii) alle Kanäle für den Ver-

trieb der Schuldverschreibungen an geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden geeignet 

sind][falls einzelne Vertriebskanäle für Kleinanleger anwendbar sind, einfügen:; und ([iii]) die fol-

genden Vertriebskanäle in Bezug auf die Schuldverschreibungen für Kleinanleger geeignet sind: [Anla-

geberatung] [,][und] [Portfolioverwaltung] [,][und] [Käufe ohne Beratung] [und reine Ausführungs-

dienstleistungen] [, abhängig von den jeweils anwendbaren Eignungs- und Angemessenheitsverpflich-

tungen des Vertreibers (wie nachstehend definiert) gemäß COBS]]. [Etwaige negative Zielmärkte be-

rücksichtigen]. Jede Person, die die Schuldverschreibungen später anbietet, verkauft oder empfiehlt, 

(ein "Vertreiber"), sollte die Zielmarktbewertung [bei einem Konzepteur einfügen: des Konzepteurs] 

[bei mehreren Konzepteuren einfügen: der Konzepteure] berücksichtigen. Allerdings ist ein dem 

COBS unterliegender Vertreiber für die Durchführung einer eigenen Zielmarktbewertung in Bezug auf 

die Schuldverschreibungen (entweder durch Übernahme oder weitergehende Spezifizierung der Ziel-

marktbewertung [bei einem Konzepteur einfügen: des Konzepteurs] [bei mehreren Konzepteuren 

einfügen: der Konzepteure]) und für die Festlegung der geeigneten Vertriebskanäle verantwortlich[, 
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abhängig von den jeweils anwendbaren Eignungs- und Angemessenheitsverpflichtungen des Vertrei-

bers gemäß COBS].] 

[Sofern der Verkauf an Kleinanleger im Europäischen Wirtschaftsraum verboten ist, einfügen: 

Verbot des Verkaufs an Kleinanleger im Europäischen Wirtschaftsraum: Die Schuldverschreibun-

gen sind nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigen Zurverfügungstellung an Kleinanleger im 

Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR") bestimmt und sollten Kleinanlegern im EWR nicht angeboten, 

nicht an diese verkauft und diesen auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt werden. Für die 

Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff Kleinanleger eine Person, die eines (oder mehrere) 

der folgenden Kriterien erfüllt: (i) sie ist ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 11 MiFID II; 

[oder] (ii) sie ist ein Kunde im Sinne der Richtlinie 2016/97/EU (in der jeweils gültigen Fassung, "Versi-

cherungsvertriebsrichtlinie"), soweit dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Arti-

kel 4 Abs. 1 Nr. 10 MiFID II gilt[; oder (iii) sie ist kein qualifizierter Anleger im Sinne der Prospektverord-

nung (in der jeweils gültigen Fassung)]. Entsprechend wurde kein nach der Verordnung (EU) Nr. 

1286/2014 (in der jeweils geltenden Fassung, die "PRIIPs-Verordnung") erforderliches Basisinformati-

onsblatt für das Angebot oder den Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Schuldverschrei-

bungen an Kleinanleger im EWR erstellt; daher kann das Angebot oder der Verkauf oder die sonstige 

Zurverfügungstellung der Schuldverschreibungen an Kleinanleger im EWR nach der PRIIPs-Verord-

nung rechtswidrig sein.] 

[Sofern der Verkauf an Kleinanleger im Vereinigten Königreich verboten ist, einfügen: Verbot 

des Verkaufs an Kleinanleger im Vereinigten Königreich: Die Schuldverschreibungen sind nicht 

zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigen Zurverfügungstellung an Kleinanleger im Vereinigten 

Königreich ("UK") bestimmt und sollten Kleinanlegern im UK nicht angeboten, nicht an diese verkauft 

und diesen auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt werden. Für die Zwecke dieser Bestim-

mung bezeichnet der Begriff Kleinanleger eine Person, die eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien 

erfüllt: (i) sie ist ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 2 Nummer 8 der Verordnung (EU) Nr. 2017/565 

wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA") Teil des nationalen Rechts des 

UK ist; [oder] (ii) ein Kunde im Sinne der Bestimmungen des Financial Services and Markets Act 2000 

(in der jeweils gültigen Fassung, "FSMA") und jeglicher Vorschriften oder Verordnungen, die im Rahmen 

des FSMA zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 erlassen wurden, soweit dieser Kunde nicht als 

professioneller Kunde im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 8 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, 

wie sie aufgrund des EUWA Teil des innerstaatlichen Rechts des UK ist, gilt[; oder (iii) sie ist kein qua-

lifizierter Anleger im Sinne des Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129, wie sie aufgrund des EUWA 

Teil des nationalen Rechts des UK ist]. Entsprechend wurde kein nach der Verordnung (EU) Nr. 

1286/2014, wie sie aufgrund des EUWA Teil des nationalen Rechts des UK ist (die "UK PRIIPs-Ver-

ordnung"), erforderliches Basisinformationsblatt für das Angebot oder den Verkauf oder die sonstige 

Zurverfügungstellung der Schuldverschreibungen an Kleinanleger im UK erstellt; daher kann das Ange-

bot oder der Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Schuldverschreibungen an Kleinanle-

ger im UK nach der UK PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.] 

[Eine emissionsspezifische Zusammenfassung (die "Emissionsspezifische Zusammenfassung") der 

Schuldverschreibungen ist diesen Endgültigen Bedingungen als Anlage 1 beigefügt.]  

[Die Anleihebedingungen sind diesen Endgültigen Bedingungen als Anlage [1][2] beigefügt.] 

 



 

 

159 

TEIL I 

ANLEIHEBEDINGUNGEN 

[A. Falls die für die Schuldverschreibungen geltenden Optionen durch Wiederholung der betref-
fenden im Prospekt als eine der Optionen 1 bis 4 aufgeführten Angaben (einschließlich der je-
weils enthaltenen bestimmten weiteren Optionen) bestimmt und die entsprechenden Leerstellen 
ausgefüllt werden, einfügen: 

Die für die Schuldverschreibungen geltenden Anleihebedingungen (die "Bedingungen") sind wie nach-
folgend aufgeführt. 

[Hier die betreffenden Angaben einer der Optionen 1 bis 4 einschließlich der betreffenden weite-
ren Optionen wiederholen und betreffende Leerstellen vervollständigen] 

[B. Falls die für die Schuldverschreibungen geltenden Optionen, die durch Verweisung auf die 
betreffenden im Prospekt als eine der Optionen 1 bis 4 aufgeführten Angaben (einschließlich der 
jeweils enthaltenen bestimmten weiteren Optionen) bestimmt werden, einfügen: 

Dieser Teil 1 der Endgültigen Bedingungen ist in Verbindung mit den Muster-Anleihebedingungen für 

Schuldverschreibungen der Volksbank Steiermark AG in der [Variante 1 - Fixer Zinssatz] [Variante 2 – 

Nullkupon-Schuldverschreibungen] [Variante 3 - Variabler Zinssatz] [Variante 4 - Fix zu variabler Zins-

satz oder fix zu fix Zinssatz] (die "Muster-Anleihebedingungen"), die im Prospekt abgedruckt sind, zu 

lesen. Begriffe, die im Teil 1 dieser Endgültigen Bedingungen nicht anders definiert sind, haben die 

gleiche Bedeutung, wie sie in den Muster-Anleihebedingungen festgelegt sind. 

Die Leerstellen und/oder Platzhalter in den auf die Schuldverschreibung anwendbaren Bestimmungen 

der Muster-Anleihebedingungen gelten als durch die in den Endgültigen Bedingungen enthaltenen An-

gaben ausgefüllt, als ob die Leerstellen in den betreffenden Bestimmungen der Muster-Anleihebedin-

gungen durch diese Angaben ausgefüllt wären. Sämtliche Bestimmungen der Muster-Anleihebedingun-

gen, die sich auf alternative oder wählbare Bestimmungen dieser Endgültigen Bedingungen beziehen, 

die weder angekreuzt oder die als nicht anwendbar erklärt werden, gelten hinsichtlich dieser Schuldver-

schreibungen als aus den Muster-Anleihebedingungen gelöscht. Die gemäß den vorstehenden Regeln 

vervollständigten Muster-Anleihebedingungen stellen die Anleihebedingungen der Schuldverschreibun-

gen dar (die "Bedingungen"). 

 

§ 1 Währung. Form. Emissionsart. Stücke-

lung. Verbriefung. Verwahrung 

 

 (Erst-) Begebungstag [⚫] 

 Emissionsart  Daueremission  

 Einmalemission 

 Festgelegte Währung [⚫]  

 Gesamtnennbetrag  [⚫][mit Auf- und Abstockungsmöglichkeit]   

 Nennbetrag [⚫] 

 Sammelurkunde [nicht-digitale] [digitale] Sammelurkunde 

 Clearing System  Wertpapiersammelbank (OeKB CSD GmbH)  

 1011 Wien, Strauchgasse 3 

 Wertpapiersammelverwahrer 

 (VOLKSBANK WIEN AG) 

 1030 Wien, Dietrichgasse 25 
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§ 2 Rang  

 

 Nicht-nachrangig / senior 

 Preferred senior  

 Non-preferred senior 

 Nachrangig 

§ 3 Zinsen  

 Fixer Zinssatz (Variante 1) [Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Gleichbleibender Zinssatz  [Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Verzinsungsbeginn [⚫] 

 Frequenz  monatlich 

 quartalsweise 

 halbjährlich 

 jährlich 

 Zinssatz [⚫]  

 Ansteigender Zinssatz  

 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Verzinsungsbeginn [⚫] 

 
Zinssatz vom (einschließlich) bis (einschließlich) 

[Zinssätze einfügen:  

% per annum] 

[Daten einfügen] [Daten einfügen] 

 [weitere Zeilen einfügen] 

 

 

 

 Zinszahlungstag [⚫]  

 Erster Zinszahlungstag [⚫]  

 Zinstagequotient  Actual/Actual (ICMA) 

 30/360 

 ACT/360 

 Zinsperioden  nicht angepasst 

 angepasst  

 Nullkupon (Variante 2)  

 Variable Verzinsung (Variante 3) [Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Frequenz  monatlich 

 quartalsweise 
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 halbjährlich 

 jährlich 

 Verzinsungsbeginn [⚫]  

 Zinszahlungstag(e) [⚫]  

 Erster Zinszahlungstag [⚫]  

 EURIBOR [Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Referenzzinssatz [ein/drei/sechs/zwölf]-Monats Euribor 

 Partizipationsfaktor [⚫] 

 Marge  plus 

 minus 

[⚫] 

 Bildschirmseite [⚫] 

 CMS  

(Constant-Maturity-Swap) 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Jahres-Swap-Satz [ein/zwei/fünf/zehn/zwanzig/dreißig]-Jahres 

Swap Satz 

Der mittlere Swapsatz gegen den [drei/sechs]-

Monats Euribor 

 Partizipationsfaktor [⚫] 

 Marge  plus 

 minus 

[⚫] 

 Bildschirmseite [⚫] 

[Im Fall von "preferred senior" Schuldverschreibungen, "non-preferred senior" Schuldver-

schreibungen und nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

 Ausweichsatz [[Reoffer-Rendite zum Zeitpunkt der Preis-

festsetzung der Schuldverschreibungen 

abzüglich der Marge][sonstigen Ausweich-

satz einfügen]] % per annum] 

 Mindestzinssatz [[⚫] % per annum]] [Nicht anwendbar] 

 Höchstzinssatz [[⚫] % per annum]] [Nicht anwendbar] 

 Zinsfeststellungstag [Anzahl einfügen] [Londoner] [Frankfurter] 

[New-Yorker] / [T2]-Geschäftstag vor [Be-

ginn/Ende] der jeweiligen Zinsperiode 

 Zinsperioden  nicht angepasst 

 angepasst  

 Zinstagequotient  Actual/Actual (ICMA) 
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 30/360 

 ACT/360 

 Fix zu variabler Zinssatz oder fix zu fix 

Zinssatz (Variante 4) 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Verzinsungsbeginn [⚫] 

 Zinssatzwechseltag [⚫] 

 Frequenz  monatlich 

 quartalsweise 

 halbjährlich 

 jährlich 

 Fixer Zinssatz [⚫] 

 Fixer Zinszahlungstag [⚫][eines jeden Jahres] 

 [Erster] fixer Zinszahlungstag [⚫] 

 [Im Fall von Schuldverschreibungen mit einem fix zu fix Zinssatz einfügen: 

 Wechselzinssatz Referenzsatz [[zuzüglich] [abzüglich] der 

Marge] [[und] multipliziert mit dem Faktor] 

 ☐ Marge  

 ☐ zuzüglich [Marge einfügen (für berücksichtigungsfä-

hige Schuldverschreibungen und nachran-

gige Schuldverschreibungen die anfängli-

che Kreditspanne zum Preisfestset-

zungstag einfügen (die keine Erhöhung des 

Zinssatzes oder andere Anreize zur Rück-

zahlung der Schuldverschreibungen bein-

haltet)] % per annum 

 ☐ abzüglich [Marge einfügen (für berücksichtigungsfä-

hige Schuldverschreibungen und nachran-

gige Schuldverschreibungen die anfängli-

che Kreditspanne zum Preisfestset-

zungstag einfügen (die keine Erhöhung des 

Zinssatzes oder andere Anreize zur Rück-

zahlung der Schuldverschreibungen bein-

haltet)] % per annum 

 ☐ Faktor [⚫] 

 ☐ Mindestzinssatz [⚫] % per annum 

 ☐ Höchstzinssatz [⚫] % per annum 

[Im Fall von "preferred senior" Schuldverschreibungen, "non-preferred senior" Schuldver-

schreibungen und nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

 Ausweichsatz [[Reoffer-Rendite zum Zeitpunkt der Preis-

festsetzung der Schuldverschreibungen 
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abzüglich der Marge][sonstigen Ausweich-

satz einfügen]] % per annum] 

 [Laufzeit des Referenzsatzes3 [vierteljährlich] [halbjährlich] [jährlich]] 

 Original-Benchmarksatz [maßgebliche Laufzeit einfügen] 

 Uhrzeit der Bildschirmfeststellung [maßgebliche Zeit einfügen] 

 Laufzeit [maßgebliche Laufzeit einfügen][, die der 

Laufzeit des Zweiten Zeitraums entspricht und 

die am Zinswechseltag beginnt] 

 Zinswechselfeststellungstermin [ersten] [zweiten] [andere relevante Zahl von 

Geschäftstagen einfügen] Geschäftstag 

[(wie in § 6 (3) definiert)] 

 [Geschäftstag4  

 ☐ [T2  

 [Finanzzentren [relevante Finanzzentren einfügen]]] 

 Bildschirmseite [maßgebliche Bildschirmseite, Überschrift, 

Titel einfügen]] 

 [Im Fall von Schuldverschreibungen mit einem fix zu variablen Zinssatz einfügen: 

 Frequenz  monatlich 

 quartalsweise 

 halbjährlich 

 jährlich 

 Variable Zinszahlungstag(e) [⚫]  

 Erster variabler Zinszahlungstag [⚫]] 

 Fixe Zinsperioden  nicht angepasst 

 angepasst  

 [Im Fall von Schuldverschreibungen mit einem fix zu variablen Zinssatz einfügen: 

 Variable Zinsperioden  nicht angepasst 

 angepasst  

 Referenzsatz für variablen Zinssatz:  [Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 EURIBOR  

 Referenzzinssatz [ein/drei/sechs/zwölf]-Monats Euribor  

 Partizipationsfaktor [⚫] 

 

 

3 Nicht ausfüllen, falls sich die Laufzeit des Referenzsatzes von der Laufzeit der regulären Zinszahlungen nicht unter-

scheidet. 

4 Nur auszufüllen, falls eine von der in § 6 (3) geltenden Definition des Begriffs "Geschäftstag" abweichende Definition 

benötigt wird. 
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 Marge  plus 

 minus 

[Marge einfügen (für berücksichtigungsfä-

hige Schuldverschreibungen und nachran-

gige Schuldverschreibungen die anfängli-

che Kreditspanne zum Preisfestset-

zungstag einfügen (die keine Erhöhung des 

Zinssatzes oder andere Anreize zur Rück-

zahlung der Schuldverschreibungen bein-

haltet)] 

 Bildschirmseite [⚫] 

 CMS  

(Constant-Maturity-Swap) 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Jahres-Swap-Satz [ein/zwei/fünf/zehn/zwanzig/dreißig]-Jahres 

Swap-Satz 

Der mittlere Swapsatz gegen den [drei/sechs]-

Monats Euribor 

 Partizipationsfaktor [⚫] 

 Marge  plus 

 minus 

[Marge einfügen (für berücksichtigungsfä-

hige Schuldverschreibungen und nachran-

gige Schuldverschreibungen die anfängli-

che Kreditspanne zum Preisfestset-

zungstag einfügen (die keine Erhöhung des 

Zinssatzes oder andere Anreize zur Rück-

zahlung der Schuldverschreibungen bein-

haltet)] 

 Bildschirmseite [⚫] 

 Referenzsatz oder Zinssatz der  

Vorperiode  

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Referenzsatz [drei/sechs/neun/zwölf]-Monats Euribor  

 Marge  plus 

 minus 

[Marge einfügen (für berücksichtigungsfä-

hige Schuldverschreibungen und nachran-

gige Schuldverschreibungen die anfängli-

che Kreditspanne zum Preisfestset-

zungstag einfügen (die keine Erhöhung des 

Zinssatzes oder andere Anreize zur Rück-

zahlung der Schuldverschreibungen bein-

haltet)] 

 Bildschirmseite [⚫] 
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 Ergebnis einer Berechnung zweier Zinss-

ätze  

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Partizipationsfaktor [⚫] 

 Referenzsatz 1 [ein/zwei/fünf/zehn/zwanzig/dreißig]-Jahres 

CMS 

Der mittlere Swapsatz gegen den [drei/sechs]-

Monats Euribor 

 Referenzsatz 2 [ein/zwei/fünf/zehn/zwanzig/dreißig]-Jahres 

CMS 

Der mittlere Swapsatz gegen den [drei/sechs]-

Monats Euribor 

 Bildschirmseite [⚫] 

 Mindestzinssatz [[⚫] % per annum] [Nicht anwendbar] 

 Höchstzinssatz [[⚫] % per annum] [Nicht anwendbar] 

 Zielkupon5 [Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Höhe des Zielkupon [⚫] %  

[Im Fall von "preferred senior" Schuldverschreibungen, "non-preferred senior" Schuldver-

schreibungen und nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: 

 Ausweichsatz [[Reoffer-Rendite zum Zeitpunkt der Preis-

festsetzung der Schuldverschreibungen 

abzüglich der Marge][sonstigen Ausweich-

satz einfügen]] % per annum] 

 Zinsfeststellungstag [Anzahl einfügen] [Londoner] [Frankfurter] 

[New-Yorker] / [T2]-Geschäftstag vor [Be-

ginn/Ende] der jeweiligen Zinsperiode] 

 Zinstagequotient für Fixzinsperioden  Actual/Actual (ICMA) 

 30/360 

 ACT/360 

[Im Fall von Schuldverschreibungen mit einem fix zu variablen Zinssatz einfügen: 

 Zinstagequotient für variable Zinsperioden  Actual/Actual (ICMA) 

 30/360 

 ACT/360] 

 Bestimmungen über Stückzinsen [Nicht anwendbare Optionen streichen] 

   bei unterjährigen Käufen / Verkäufen sind 

 Stückzinsen [in der fixen Zinsperiode] 

 

 

5  Im Fall von nachrangigen Schuldverschreibungen und berücksichtigungsfähigen Schuldverschreibungen 

ist ein Zielkupon nicht anwendbar. 
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[und] [in der variablen Zinsperiode] [nicht] 

zahlbar  

 bei unterjährigen Käufen / Verkäufen sind 

 Stückzinsen [in der variablen Zinsperiode] 

 [mindestens zum Mindestzinssatz] [und] 

 [höchstens zum Höchstzinssatz] zahlbar 

 bei unterjährigen Käufen / Verkäufen sind 

 Stückzinsen zum jeweiligen Zinssatz 

 zahlbar 

§ 4 Rückzahlung  

 Endfälligkeitstag [⚫]  

 Rückzahlungsbetrag [Rückzahlungskurs einfügen] 

§ 5  Vorzeitige Rückzahlung   

 Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der 

Emittentin 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Wahlrückzahlungstag(e) (Call) Wahlrückzahlungsbeträge (Call) 

[jeder Geschäftstag während des Zeitraums ab 

dem [⚫] (einschließlich) bis zum [⚫] (aus-

schließlich)][⚫] 

[100%][Nennbetrag][⚫] 

 

 Kündigungsfrist (Call) [⚫]  

 Keine vorzeitige Rückzahlung nach Wahl 

der Emittentin 

 

 Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der 

Anleihegläubiger 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Mindestkündigungsfrist (Put) [⚫] 

 Höchstkündigungsfrist (Put) [⚫] 

 Wahlrückzahlungstage (Put) Wahlrückzahlungsbeträge (Put) 

[                   ] [                   ] 

[                   ] [                   ] 
 

 Kein Recht auf Kündigung oder vorzeitige 

Rückzahlung durch die Anleihegläubiger 

 

 Vorzeitige Rückzahlung bei Vorliegen ei-

ner Rechtsänderung, einer Absicherungs-

Störung und/oder Gestiegenen Absiche-

rungs-Kosten 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag [vorzeitigen Rückzahlungskurs einfügen] 

[Nicht anwendbar] [sofern anwendbar, nur 

im Fall von Nullkupon-Schuldverschreibun-

gen einfügen: Amortisationsbetrag der 

Schuldverschreibungen] 
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 Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen 

Gründen (im Fall von berücksichtigungsfä-

higen Schuldverschreibungen) 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag [vorzeitigen Rückzahlungskurs einfügen] 

[Nicht anwendbar] [sofern anwendbar, nur 

im Fall von Nullkupon-Schuldverschreibun-

gen einfügen: Amortisationsbetrag der 

Schuldverschreibungen] 

 Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichts-

rechtlichen Gründen (im Fall von berück-

sichtigungsfähigen Schuldverschreibun-

gen) 

[Nicht anwendbar] [Falls nicht anwendbar, 

Unterabsätze streichen.] 

 Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag [vorzeitigen Rückzahlungskurs einfügen] 

[Nicht anwendbar] [sofern anwendbar, nur 

im Fall von Nullkupon-Schuldverschreibun-

gen einfügen: Amortisationsbetrag der 

Schuldverschreibungen] 

 Vorzeitige Rückzahlung wegen minimal 

ausstehenden Gesamtnennbetrags der 

Schuldverschreibungen nach Wahl der 

Emittentin (im Fall von berücksichtigungs-

fähigen Schuldverschreibungen) 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag [vorzeitigen Rückzahlungskurs einfügen] 

[Nicht anwendbar] [sofern anwendbar, nur 

im Fall von Nullkupon-Schuldverschreibun-

gen einfügen: Amortisationsbetrag der 

Schuldverschreibungen] 

 Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen 

Gründen (im Fall von nachrangigen 

Schuldverschreibungen) 

[Nicht anwendbar] [Falls nicht anwendbar, 

Unterabsätze streichen.] 

 Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag  [vorzeitigen Rückzahlungskurs einfügen] 

[Nicht anwendbar] [sofern anwendbar, nur 

im Fall von Nullkupon-Schuldverschreibun-

gen einfügen: Amortisationsbetrag der 

Schuldverschreibungen] 

 Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichts-

rechtlichen Gründen (im Fall von nachran-

gigen Schuldverschreibungen) 

[Nicht anwendbar] [Falls nicht anwendbar, 

Unterabsätze streichen.] 

 Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag  [vorzeitigen Rückzahlungskurs einfügen] 

[Nicht anwendbar] [sofern anwendbar, nur 

im Fall von Nullkupon-Schuldverschreibun-

gen einfügen: Amortisationsbetrag der 

Schuldverschreibungen] 

 Vorzeitige Rückzahlung wegen minimal 

ausstehenden Gesamtnennbetrags der 

Schuldverschreibungen nach Wahl der 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 
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Emittentin (im Fall von nachrangigen 

Schuldverschreibungen) 

 Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag [vorzeitigen Rückzahlungskurs einfügen] 

[Nicht anwendbar] [sofern anwendbar, nur 

im Fall von Nullkupon-Schuldverschreibun-

gen einfügen: Amortisationsbetrag der 

Schuldverschreibungen] 

[Im Fall von Nullkupon-Schuldverschreibun-

gen und falls eine Vorzeitige Rückzahlung bei 

Vorliegen einer Rechtsänderung, einer Absi-

cherungs-Störung und/oder Gestiegenen Ab-

sicherungs-Kosten, eine Vorzeitige Rückzah-

lung aus aufsichtsrechtlichen, steuerlichen 

Gründen oder wegen minimal ausstehenden 

Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibun-

gen (im Fall von berücksichtigungsfähigen 

Schuldverschreibungen) oder eine Vorzeitige 

Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen und 

steuerlichen Gründen oder wegen minimal 

ausstehenden Gesamtnennbetrags der 

Schuldverschreibungen (im Fall von nachran-

gigen Schuldverschrei-bungen) anwendbar 

ist, einfügen bzw falls nicht anwendbar, die 

folgende Zeilen löschen: 

 

 Zinstagequotient: [Anwendbares einfügen, Rest löschen]  

[Actual/Actual (ICMA)] 

[30/360] 

[30E/360 oder Eurobond Basis] 

[Actual/365 oder Actual/Actual (ISDA)] 

[Actual/365 (Fixed)] 

[Actual/360]] 

§ 6 Zahlungen  

 Zahlungen  Nicht angepasste Zinsperioden 

 Angepasste Zinsperioden  

 Nicht anwendbar, siehe Variante 4 

 Zahlungen bei einer fixen Zinsperiode 

(Variante 4) 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Nicht angepasste Zinsperioden 

 Angepasste Zinsperioden 

 Zahlungen bei einer variablen Zinsperiode 

(Variante 4) 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Nicht angepasste Zinsperioden 

 Angepasste Zinsperioden 
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 Geschäftstag [Falls die festgelegte Währung EUR ist, diese 

und die folgende Zeile löschen] 

 Maßgebliche Finanzzentren [⚫] 

 Geschäftstagkonvention  Folgender-Geschäftstag-Konvention 

 Modifizierte-Folgender-Geschäftstag-

 Konvention 

 Nicht anwendbar 

 Geschäftstagkonvention bei einer fixen 

Zinsperiode 

(Variante 4) 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Folgender-Geschäftstag-Konvention 

 Modifizierte-Folgender-Geschäftstag-

 Konvention 

 Geschäftstagkonvention bei einer variab-

len Zinsperiode 

(Variante 4) 

[Falls nicht anwendbar, Unterabsätze strei-

chen.] 

 Folgender-Geschäftstag-Konvention 

 Modifizierte-Folgender-Geschäftstag-

 Konvention 

§ 9 Beauftragte Stellen  

 Weitere Zahlstellen  [⚫]  

 Berechnungsstelle   [⚫] 

 

§ 11 Mitteilungen  

 Webseite [⚫] 
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TEIL II  

ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU DEN SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND DEM ANGEBOT 

[Bei öffentlichem Angebot von Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von weniger 

als EUR 100.000 sind die folgenden Abschnitte anzuführen und auszufüllen; bei öffentlichem 

Angebot von Schuldverschreibungen mit einer Mindeststückelung von EUR 100.000 sind die 

Angaben in diesen Abschnitten grundsätzlich zu löschen, sie können aber – soweit erforder-

lich – teilweise angeführt werden: 

Konditionen des Angebots 

 Bedingungen, denen das Angebot unter-

liegt 

[Keine] [•] [Einzelheiten angeben][Öffentli-

ches Angebot in [•]. Die Einladung zur Ange-

botserteilung gegenüber Ersterwerbern erfolgt 

durch die Emittentin. Die Anbotstellung zur 

Zeichnung der Schuldverschreibungen hat 

durch die Anleger zu erfolgen. Interessierte In-

vestoren, die die Zeichnung der Schuldver-

schreibungen in [•] beabsichtigen, können ab 

dem Beginn der Angebotsfrist ein Angebot zur 

Zeichnung der Schuldverschreibungen bei der 

jeweiligen depotführenden Bank in [•], das 

heißt bei [der Emittentin oder einem anderen 

Kreditinstitut im Volksbanken-Verbund] [jener 

Bank in [•], bei der die interessierten Investo-

ren ihr Wertpapierdepot haben], abgeben. Die 

Emittentin behält sich die (gänzliche oder teil-

weise) Annahme der Zeichnungsangebote 

vor.] 

 Art und Weise und Termin, auf die bzw 

an dem die Ergebnisse des Angebots of-

fen zu legen sind. 

[⚫] [Nicht anwendbar] [Da es sich bei dieser 

Emission um eine Daueremission handelt, er-

folgt keine Bekanntgabe der Ergebnisse eines 

Angebotes von Schuldverschreibungen.] 

 Frist – einschließlich etwaiger Änderun-

gen – während der das Angebot vorliegt 

[⚫] [Ab dem [⚫] bis längstens zum Tag vor 

dem Endfälligkeitstag, wobei sich die Emitten-

tin eine vorzeitige Schließung des Angebots 

ohne Angabe von Gründen vorbehält.] 

 Beschreibung des Antragsverfahrens [⚫] [Zeichnungsanträge sind bei der Emittentin 

[und] [allen österreichischen Volksbanken (Mit-

glieder des Volksbanken-Verbundes)] [und ge-

gebenenfalls weiteren [•] Kreditinstituten] er-

hältlich und werden von [dieser] [diesen] ent-

gegengenommen.] 

 Angebotsfrist, während der die spätere 

Weiterveräußerung oder endgültige Plat-

zierung der Schuldverschreibungen durch 

Finanzintermediäre erfolgen kann 

[⚫] 
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 Beschreibung der Möglichkeit zur Redu-

zierung der Zeichnungen und der Art und 

Weise der Erstattung des zu viel gezahl-

ten Betrags an die Zeichner 

[Einzelheiten angeben] [Eine Reduzierung 

der Zeichnungen ist grundsätzlich nicht vorge-

sehen. Der Emittentin steht aber das Recht zur 

Verkürzung der Zeichnungen in ihrem freien 

Ermessen zu; falls die Emittentin von diesem 

Recht Gebrauch macht, werden von den Anle-

gern zu viel bezahlte Beträge über ihre Depot-

bank rückerstattet werden.] 

 Methode und Fristen für die Bedienung 

der Schuldverschreibungen und ihre Lie-

ferung 

[Lieferung gegen Zahlung innerhalb marktübli-

cher Fristen] [Einzelheiten angeben] 

 Modalitäten und Termin für die Veröffent-

lichung der Ergebnisse des Angebots  

[Einzelheiten einfügen] [Die Ergebnisse des 

Angebots werden am Endfälligkeitstag auf der 

Webseite der Emittentin veröffentlicht.] [Die 

Ergebnisse eines Angebotes von Schuldver-

schreibungen werden unverzüglich nach Be-

endigung des Angebotes durch die Emittentin 

der OeKB CSD GmbH als Wertpapiersammel-

bank der Schuld-verschreibungen durch die 

Emittentin offengelegt.] 

 Mindestzeichnungshöhe [⚫] [Nicht anwendbar] [Das Angebot sieht 

keine Mindestzeichnungshöhe vor, aufgrund 

des Nennbetrags der Schuldverschreibungen 

von [⚫] ergibt sich aber eine Mindestinvestition 

in dieser Höhe.] 

 Höchstzeichnungshöhe [⚫] [Nicht anwendbar]  

 Verteilungs- und Zuteilungsplan 

 Verfahren zur Meldung des den Zeich-

nern zugeteilten Betrags und Angabe, ob 

eine Aufnahme des Handels vor dem 

Meldeverfahren möglich ist 

[⚫] [Zeichner werden über ihre Depotbank 

über die Anzahl, der ihnen zugeteilten Stücke 

informiert.] 

 

Preisfestsetzung 

 Kosten, die speziell dem Zeichner oder 

Käufer über die banküblichen Spesen in 

Rechnung gestellt werden. 

[⚫] [Nicht anwendbar] 

 Steuern, die speziell dem Zeichner oder 

Käufer in Rechnung gestellt werden. 

[⚫] [Nicht anwendbar] 

 Platzierung und Übernahme (Underwriting) 

 Koordinatoren des Angebots (und sofern 

der Emittentin oder Bieter bekannt, Name 

und Anschrift derjenigen, die das Angebot 

in den verschiedenen Staaten platzieren) 

[⚫] 
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 Vertriebsmethode  

 Nicht Syndizierte  

 Syndiziert  

 Name, Anschrift und Legal Entity Identifier 

Code der Institute, die sich fest zur Über-

nahme einer Emission verpflichtet haben, 

sowie Name, Anschrift und Legal Entity 

Identifier Code der Institute, die die Emis-

sion ohne verbindliche Zusage oder zu 

den bestmöglichen Bedingungen platzie-

ren. 

[⚫] 

 Hauptmerkmale des Übernahmevertrags [Im Übernahmevertrag verpflichtet sich die 

Emittentin die Schuldverschreibungen zu bege-

ben und die [Joint Lead] [Manager] verpflichten 

sich, die Schuldverschreibungen zu zeichnen 

und die Emittentin und die [Joint Lead] [Mana-

ger] vereinbaren die [Provisionen][Gebühren].] 

[Sonstige Gebühren/Provisionen angeben, ein-

schließlich Quoten; wird die Emission nicht zur 

Gänze übernommen, ist eine Erklärung zum 

verbleibenden Teil einzufügen] [Nicht anwend-

bar] 

 Datum des Übernahmevertrages [⚫] 

 Provisionen 

 Management – und Übernahmeprovision [⚫] 

 Verkaufsprovision [⚫] 

 Börsenzulassungsprovision [⚫] 

 Andere [⚫] 

 Zulassung bzw Einbeziehung zum Handel und Handelsmodalitäten 

 Börsenotierung  

 Keine [Wenn nicht anwendbar, Unterabsätze 

streichen.] 

 Wiener Börse  Amtlicher Handel 

 Vienna MTF 

 Voraussichtlicher Termin der Zulassung 

bzw Einbeziehung 

[⚫] 

 Geschätzte Gesamtkosten bezüglich der 

Zulassung zum Amtlichen Handel bzw 

der Einbeziehung in den Vienna MTF 

[⚫] 

 [Nur bei öffentlichem Angebot von 

Schuldverschreibungen mit einem 
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Nennbetrag von weniger als EUR 

100.000 auszufüllen: 

 Name und Anschrift der Institute, die auf-

grund einer Zusage als Intermediäre im 

Sekundärhandel tätig sind und Liquidität 

mittels Geld- und Briefkursen schaffen, 

und Beschreibung des wesentlichen In-

halts ihrer Zusage 

[⚫] 

 [Diese Endgültigen Bedingungen enthalten die Angaben, die für die Zulassung bzw Einbe-

ziehung dieser Emission von Schuldverschreibungen gemäß dem Programm zur Bege-

bung von Schuldverschreibungen der Volksbank Steiermark AG zum Handel an der Wie-

ner Börse erforderlich sind.] 

 Geregelte oder gleichwertige Märkte so-

wie MTFs, an denen bereits Wertpapiere 

derselben Gattung zum Handel zugelas-

sen sind 

[⚫][Nicht anwendbar] 

  

 [Falls EURIBOR nicht zur Anwendung kommt, gesamten Abschnitt streichen: 

Weitere Angaben zum Referenzzinssatz EURIBOR 

 [Bezeichnung einfügen] [Beschreibung des Referenzzinssatzes 

EURIBOR einfügen] 

  [Hinweis darauf, wo Informationen über die 

vergangene und künftige Entwicklung des 

Referenzzinssatzes EURIBOR und dessen 

Volatilität auf elektronischem Wege erhält-

lich sind und ob dies mit Kosten verbun-

den ist, einfügen.] ] 

   

 [Falls CMS nicht zur Anwendung kommt, gesamten Abschnitt streichen: 

Weitere Angaben zum Referenzsatz CMS 

 [Bezeichnung einfügen] [Beschreibung des Referenzsatzes CMS 

einfügen] 

  [Hinweis darauf, wo Informationen über die 

vergangene und künftige Entwicklung des 

Referenzsatzes CMS und dessen Volatilität 

auf elektronischem Wege erhältlich sind 

und ob dies mit Kosten verbunden ist, ein-

fügen.] ] 

 Weitere Angaben 

 [Nur bei öffentlichem Angebot von 

Schuldverschreibungen mit einem 

Nennbetrag von weniger als EUR 

[Einzelheiten einfügen] [⚫]][Die Nettoerlöse 

aus der Ausgabe der Schuldverschreibungen 
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100.000 einfügen: Gründe für das Ange-

bot und] Verwendung des Emissionserlö-

ses 

werden von der Emittentin zur Gewinnerzie-

lung und für ihre allgemeinen Refinanzierungs-

bedürfnisse verwendet.] 

 [Bei öffentlichem Angebot von Schuld-

verschreibungen mit einem Nennbe-

trag von mehr als EUR 100.000 einfü-

gen und gegebenenfalls bei öffentli-

chem Angebot von Schuldverschrei-

bungen mit einem Nennbetrag von we-

niger als EUR 100.000 einfügen: Ge-

schätzter Nettobetrag der Erträge 

[⚫][Da die Schuldverschreibungen im Wege 

einer Daueremission mit Auf- und Absto-

ckungsmöglichkeit begeben werden, ist der 

Nettobetrag der Erträge ungewiss und kann 

nicht angegeben werden.] 

[Einzelheiten einfügen]  

[Sofern die Erlöse für verschiedene wich-

tige Verwendungszwecke bestimmt sind, 

sind diese aufzuschlüsseln und nach der 

Priorität der Verwendungszwecke darzu-

stellen.]] 

 [Gegebenenfalls bei öffentlichem An-

gebot von Schuldverschreibungen mit 

einem Nennbetrag von weniger als EUR 

100.000 einfügen: Geschätzte Gesamt-

kosten der Emission 

[⚫] 

[Sofern die Kosten für verschiedene wich-

tige Verwendungszwecke bestimmt sind, 

sind diese aufzuschlüsseln und nach der 

Priorität der Verwendungszwecke darzu-

stellen.]] 

 Rendite [⚫][, die Emissionsrendite wurde am Bege-

bungstag auf Basis des Erstemissionspreises 

berechnet und ist keine Indikation für eine 

Rendite in der Zukunft.] [Nicht anwend-

bar][Aufgrund der variablen Verzinsung, kann 

die Rendite nicht angegeben werden.] 

 Interessen und Interessenkonflikte  [⚫][Nicht anwendbar] [An dem Angebot sind 

keine Personen außer der Emittentin maßgeb-

lich beteiligt.] 

[bei "Preferred senior" Schuldverschreibun-

gen und "Non-preferred senior Schuldver-

schreibungen einfügen: [⚫][Nicht anwend-

bar] [Die berücksichtigungsfähigen Schuldver-

schreibungen sollen von der Emittentin als be-

rücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten gemäß 

Artikel 72k der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

(CRR) angerechnet werden können. Die Emit-

tentin hat daher ein Eigeninteresse beim Ver-

trieb dieser Schuldverschreibungen.]] 

[bei nachrangigen Schuldverschreibungen 

einfügen: Die nachrangigen Schuldverschrei-

bungen sollen von der Emittentin als Eigenmit-

tel angerechnet werden können und die Emit-

tentin hat daher ein Eigeninteresse beim Ver-

trieb dieser Schuldverschreibungen.] 
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 Beschlüsse, Ermächtigungen und Geneh-

migungen, aufgrund derer die Schuldver-

schreibungen begeben werden 

[⚫]  

 Es gelten die im Prospekt wiedergegebe-

nen Verkaufsbeschränkungen 

 Nicht anwendbar 

 Anwendbar 

 Zusätzliche Verkaufsbeschränkungen  [⚫] 

 Rating der Schuldverschreibungen  Für die Schuldverschreibungen ist kein Ra-

ting vorgesehen   

 [⚫] [Angabe des Ratings (einschließlich ei-

ner kurzen Erläuterung der Bedeutung des 

Ratings) und vollständiger Name der juristi-

schen Person, die das Rating abgegeben 

hat] 

 [Angaben gemäß Benchmarks Verord-

nung: 

 

 (i) Referenzzins[satz][sätze]:  [⚫] 

 (ii) Name[n] [des Administrators] [der Ad-

ministratoren]: 

[⚫] 

 (iii) Eintragung im öffentlichen Register 

der European Securities and Markets Au-

thority (ESMA) gemäß der Benchmarks 

Verordnung: 

Zum Datum dieser Endgültigen Bedingun-

gen [ist][sind] [Name(n) des Administra-

tors/der Administratoren einfügen] im öf-

fentlichen Register [nicht] genannt [und 

[Name(n) des Administrators/der Admi-

nistratoren einfügen] im öffentlichen Re-

gister nicht genannt]. 

[Falls einer oder mehrere Administrato-

ren nicht im öffentlichen Register einge-

tragen sind, einfügen: Soweit der Emitten-

tin bekannt, ist die Erlangung einer Zulas-

sung oder Registrierung (oder, bei einem 

Sitz außerhalb der Europäischen Union, An-

erkennung, Übernahme oder Gleichstel-

lung) durch [Name(n) des Administra-

tors/der Administratoren einfügen] der-

zeit nicht erforderlich, weil [Name(n) des 

Administrators/der Administratoren ein-

fügen] unter die Übergangsbestimmungen 

in Artikel 51 der Benchmarks Verordnung 

[fällt][fallen].] 
 

 

Verantwortlichkeit 

Die Emittentin übernimmt die Verantwortung für die in diesen Endgültigen Bedingungen ent-

haltenen Informationen wie im Prospekt bestimmt. Hinsichtlich der hierin enthaltenen und als 

solche gekennzeichneten Informationen von Seiten Dritter gilt Folgendes: (i) Die Emittentin 

bestätigt, dass diese Informationen zutreffend wiedergegeben worden sind und – soweit es 
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der Emittentin bekannt ist und sie aus den von diesen Dritten zur Verfügung gestellten Infor-

mationen ableiten konnte – keine Fakten ausgelassen wurden, deren Fehlen die reprodu-

zierten Informationen unzutreffend oder irreführend gestalten würden; (ii) die Emittentin hat 

diese Informationen nicht selbständig überprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre 

Richtigkeit. 

Volksbank Steiermark AG 

Durch: 

  

 

____________________________              ______________________________ 
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[ANLAGE 1 

Emissionsspezifische Zusammenfassung 

[Emissionsspezifische Zusammenfassung einfügen]] 
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6.  ZEICHNUNG UND VERKAUF 

6.1 VERKAUFSBESCHRÄNKUNGEN  

Mit Ausnahme von Österreich darf dieser Prospekt in keinem Staat veröffentlicht werden, in 

dem Vorschriften über die Registrierung, Zulassung oder sonstige Vorschriften im Hinblick auf 

ein öffentliches Angebot bestehen oder bestehen könnten, die einer Veröffentlichung oder 

einem Angebot der Schuldverschreibungen entgegenstehen könnten. Insbesondere darf die-

ser Prospekt nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika gebracht werden. 

Die unter diesem Prospekt begebenen Schuldverschreibungen der Emittentin sind und wer-

den auch in Zukunft nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 ("Securities 

Act") registriert und unterliegen als Inhaberpapiere bestimmten Voraussetzungen des 

U.S. Steuerrechtes. Abgesehen von bestimmten Ausnahmen, die im U.S. Steuerrecht festge-

legt werden, dürfen die Schuldverschreibungen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten von 

Amerika oder an U.S. Personen (wie im Securities Act definiert) angeboten, verkauft oder ge-

liefert werden. Die Schuldverschreibungen wurden und werden auch nicht gemäß den an-

wendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada, Japan oder dem 

Vereinigten Königreich registriert und dürfen nicht an Personen, die in Australien, Kanada, 

Japan oder dem Vereinigten Königreich ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. 

EWR 

Verkaufsbeschränkung für öffentliche Angebote nach der Prospektverordnung 

Unter folgenden Bedingungen kann ein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen je-

doch in einem EWR-Mitgliedstaat erfolgen: 

(a) ab dem Tag der Veröffentlichung des Prospekt, der von der FMA gebilligt wurde oder 

die zuständige Behörde in einem anderen EWR-Mitgliedstaat durch die FMA von der 

Billigung unterrichtet wurde, vorausgesetzt, dass der Prospekt in Übereinstimmung mit 

der Prospektverordnung ergänzt wurde und vorausgesetzt, dass das prospektpflichtige 

Angebot nur in dem Zeitraum unterbreitet wird, dessen Beginn und Ende im Prospekt 

angegeben wurde, und nur, sofern die Emittentin deren Verwendung zum Zwecke des 

prospektpflichtigen Angebots schriftlich zugestimmt hat;  

(b) zu jedem Zeitpunkt an Personen, die qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektverord-

nung sind; 

(c) zu jedem Zeitpunkt an weniger als 150 natürliche oder juristische Personen (die keine 

qualifizierten Anleger im Sinne der Prospektverordnung sind) vorbehaltlich der Einho-

lung der vorherigen Zustimmung des bzw. der jeweiligen von der Emittentin für dieses 

Angebot bestellten Platzeurs bzw. Platzeure; oder; oder 

(d) zu jedem Zeitpunkt unter anderen in Artikel 1 Abs 4 der Prospektverordnung vorgese-

henen Umständen, 

sofern keines dieser unter (b) bis (d) fallenden Angebote die Emittentin oder die Anbieterin 

verpflichtet, einen Prospekt gemäß Artikel 6 der Prospektverordnung oder einen Nachtrag zu 

einem Prospekt gemäß Artikel 23 der Prospektverordnung zu veröffentlichen. 
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Für die Zwecke dieser Verkaufsbeschränkungen bezeichnet der Ausdruck "öffentliches Ange-

bot der Schuldverschreibungen" in Bezug auf Schuldverschreibungen in einem EWR-

Mitgliedstaat eine Mitteilung an die Öffentlichkeit in jedweder Form und auf jedwede Art und 

Weise, die ausreichende Informationen über die Angebotsbedingungen und die anzubieten-

den Schuldverschreibungen enthält, um einen Anleger in die Lage zu versetzen, sich für den 

Kauf oder die Zeichnung jener Schuldverschreibungen zu entscheiden. Der Begriff "Prospekt-

verordnung" bezeichnet die Europäische Verordnung (EU) 2017/1129, in der jeweils gelten-

den Fassung. 

Verbot des Verkaufs an Kleinanleger im EWR 

Der Arrangeur als Dealer sichert zu und erklärt, und jeder weitere unter dem Programm be-

stellte Dealer wird verpflichtet sein, zuzusichern und zu erklären, dass er keine Schuldver-

schreibungen, die Gegenstand des in diesem durch die jeweiligen Endgültigen Bedingungen 

ergänzten Prospekts vorgesehenen Angebots sind, einem Kleinanleger im EWR angeboten, 

verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt hat und nicht anbieten, verkaufen oder an-

derweitig zur Verfügung stellen wird. Für die Zwecke dieser Bestimmung: 

(a) bezeichnet der Ausdruck "Kleinanleger" eine Person, die einer (oder mehrere) der fol-

genden Punkte ist: 

(i) ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 der MiFID II; oder 

(ii) ein Kunde im Sinne der Versicherungsvertriebsrichtlinie, wenn dieser Kunde 

nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 der 

MiFID II eingestuft werden würde; oder  

(iii) kein qualifizierter Anleger im Sinne der Prospektverordnung; und 

(b) der Ausdruck "Angebot" umfasst die Übermittlung ausreichender Informationen über die 

Bedingungen des Angebots und die anzubietenden Schuldverschreibungen in jeglicher 

Form und auf jeglichem Wege, um einen Anleger in die Lage zu versetzen, sich für den 

Kauf oder die Zeichnung der Schuldverschreibungen zu entscheiden. 

Vereinigtes Königreich 

Verkaufsbeschränkung für öffentliche Angebote nach der UK Prospektverordnung 

Unter folgenden Bedingungen kann ein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen je-

doch in das Vereinigte Königreich erfolgen: 

(a) ab dem Tag der Veröffentlichung des Prospekts in Bezug auf diese Schuldverschrei-

bungen, der entweder (i) von der Financial Conduct Authority gebilligt wurde, oder (ii) 

in Übereinstimmung mit der Übergangsbestimmung Regel 74 des Prospectus (Amend-

ment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 so zu behandeln ist, als ob er von der Financial 

Conduct Authority gebilligt worden wäre, vorausgesetzt, dass der Prospekt ergänzt 

wurde und vorausgesetzt, dass das prospektpflichtige Angebot nur in dem Zeitraum 

unterbreitet wird, dessen Beginn und Ende durch Angaben im Prospekt angegeben 

wurde, und nur, sofern der Emittent deren Verwendung zum Zwecke des prospektpflich-

tigen Angebots schriftlich zugestimmt hat; 

(b) zu jedem Zeitpunkt an Personen, die qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 2 der 

UK Prospektverordnung sind; 
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(c) zu jedem Zeitpunkt an weniger als 150 natürliche oder juristische Personen im Verei-

nigten Königreich (die keine qualifizierten Anleger im Sinne von Artikel 2 der 

UK Prospektverordnung sind) vorbehaltlich der Einholung der vorherigen Zustimmung 

des bzw. der jeweiligen von der Emittentin für dieses Angebot bestellten Platzeurs bzw. 

Platzeure; oder; oder 

(d) zu jedem Zeitpunkt unter anderen in Section 86 des Financial Services and Markets Act 

2000, in der jeweils gültigen Fassung, ("FSMA") vorgesehenen Umständen, 

sofern keines dieser unter (b) bis (d) fallenden Angebote die Emittentin oder die Anbie-

terin verpflichtet, einen Prospekt Section 85 des FSMA oder einen Nachtrag zu einem 

Prospekt gemäß Artikel 23 der UK Prospektverordnung zu veröffentlichen. 

Für die Zwecke dieser Verkaufsbeschränkungen bezeichnet der Ausdruck "öffentliches Ange-

bot der Schuldverschreibungen" in Bezug auf Schuldverschreibungen eine Mitteilung an die 

Öffentlichkeit in jedweder Form und auf jedwede Art und Weise, die ausreichende Informatio-

nen über die Angebotsbedingungen und die anzubietenden Schuldverschreibungen enthält, 

um einen Anleger in die Lage zu versetzen, sich für den Kauf oder die Zeichnung jener Schuld-

verschreibungen zu entscheiden. Der Begriff "UK Prospektverordnung" bezeichnet die Euro-

päische Verordnung (EU) 2017/1129, in der jeweils geltenden Fassung, wie sie aufgrund des 

European Union (Withdrawal) Act 2018 und der dazu erlassenen Verordnungen Teil des nati-

onalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist. 

Verbot des Verkaufs an Kleinanleger im Vereinigten Königreich 

Der Arrangeur als Dealer sichert zu und erklärt, und jeder weitere unter dem Programm be-

stellte Dealer wird verpflichtet sein, zuzusichern und zu erklären, dass er keine Schuldver-

schreibungen, die Gegenstand des in diesem durch die jeweiligen Endgültigen Bedingungen 

ergänzten Prospekts vorgesehenen Angebots sind, einem Kleinanleger im Vereinigten König-

reich angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt hat und nicht anbieten, ver-

kaufen oder anderweitig zur Verfügung stellen wird. Für die Zwecke dieser Bestimmung: 

(a) bezeichnet der Ausdruck "Kleinanleger" eine Person, die einer (oder mehrere) der fol-

genden Punkte ist: 

(i) ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 der MiFID II, wie sie 

aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA") Teil des natio-

nalen Rechts geworden ist; oder 

(ii) ein Kunde im Sinne der Bestimmungen des FSMA und jeglicher Vorschriften oder 

Verordnungen, die im Rahmen des FSMA zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2016/97 erlassen wurden, wenn dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im 

Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 8 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, wie 

sie aufgrund des EUWA Teil des nationalen Rechts geworden ist, eingestuft wer-

den würde; oder 

(iii) kein qualifizierter Anleger im Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 

ist, wie sie aufgrund des EUWA Teil des nationalen Rechts geworden ist; und 

(b) der Ausdruck "Angebot" umfasst die Übermittlung ausreichender Informationen über die 

Bedingungen des Angebots und die anzubietenden Schuldverschreibungen in jeglicher 
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Form und auf jeglichem Wege, um einen Anleger in die Lage zu versetzen, sich für den 

Kauf oder die Zeichnung der Schuldverschreibungen zu entscheiden. 

Sonstige regulatorische Beschränkungen 

Jeder Platzeur verpflichtet sich und sichert gegenüber der Emittentin zu, dass: 

(a) er eine Aufforderung oder einen Anreiz zu einer Anlagetätigkeit (im Sinne von Sec-

tion 21 (Financial Promotion) des FSMA) ausschließlich weitergegeben hat oder wei-

tergeben wird oder eine solche Weitergabe veranlasst hat oder veranlassen wird, wenn 

er diese im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf der Schuldverschrei-

bungen erhalten hat, wobei Section 21 (1) des FSMA nicht auf die Emittentin anwend-

bar ist, wenn es keine autorisierte Person gewesen ist; und 

(b) er alle anwendbaren Bestimmungen des FSMA und des Financial Conduct Authority 

Handbook, die er in Bezug auf die Schuldverschreibungen, soweit sie im Vereinigten 

Königreich erfolgen, eingehalten hat und einhalten wird. 
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HAFTUNGSERKLÄRUNG 

Die Volksbank Steiermark AG (die Emittentin) mit Sitz in der Steiermark und der Geschäftsanschrift 

Schmiedgasse 31, 8010 Graz, übernimmt die Haftung für die in diesem Prospekt enthaltenen Informa-

tionen und erklärt, die erforderliche Sorgfalt angewendet zu haben, um sicherzustellen, dass die in die-

sem Prospekt enthaltenen Angaben ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen ausgelassen 

worden sind, die die Aussage des Prospekts wahrscheinlich verändern können. 

Volksbank Steiermark AG 

als Emittentin 
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GLOSSAR UND ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

Zur leichteren Lesbarkeit finden sich nachstehend bestimmte Abkürzungen und Definitionen, die in die-

sem Prospekt verwendet werden. Die Leser dieses Prospekts sollten immer die vollständige Beschrei-

bung eines in diesem Prospekt enthaltenen Ausdrucks verwenden. 

"30/360" meint im Hinblick auf die Berechnung des Zinsbetrages auf eine 

Schuldverschreibung die Anzahl von Tagen des Zinsberechnungs-

zeitraums, dividiert durch 360, wobei die Anzahl der Tage auf der 

Grundlage eines Jahres von 360 mit zwölf Monaten zu 30 Tagen zu 

ermitteln ist (es sei denn, (A) der letzte Tag des Zinsberechnungs-

zeitraumes fällt auf den 31. Tag eines Monats, während der erste 

Tag des Zinsberechnungszeitraumes weder auf den 30. noch auf 

den 31. Tag eines Monats fällt, wobei in diesem Fall der diesen Tag 

enthaltende Monat nicht als ein auf 30 Tage gekürzter Monat zu be-

handeln ist, oder (B) der letzte Tag des Zinsberechnungszeitraumes 

fällt auf den letzten Tag des Monats Februar, wobei in diesem Fall 

der Monat Februar nicht als ein auf 30 Tage verlängerter Monat zu 

behandeln ist). 

"Absicherungs-Störung" meint Absicherungsstörung wie in § 5 der Muster-Anleihebedingun-

gen definiert. 

"ACT/360" meint im Hinblick auf die Berechnung des Zinsbetrages auf eine 

Schuldverschreibung die tatsächliche Anzahl von Tagen des Zinsbe-

rechnungszeitraums, dividiert durch 360. 

"Actual/Actual (ICMA)" meint im Hinblick auf die Berechnung des Zinsbetrages auf eine 

Schuldverschreibung falls der Zinsberechnungszeitraum gleich oder 

kürzer als die Zinsperiode ist, innerhalb welche er fällt, die tatsächli-

che Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum, dividiert durch 

das Produkt (A) der tatsächlichen Anzahl von Tagen in der jeweiligen 

Zinsperiode und (B) der Anzahl der Zinsperioden, die normalerweise 

in einem Jahr enden. 

"Amortisationsbetrag" meint den vorgesehenen Rückzahlungsbetrag der Schuldverschrei-

bung am Endfälligkeitstag, abgezinst mit einem jährlichen Satz (als 

Prozentsatz ausgedrückt), der von der Emittentin wie folgt berechnet 

wird: Rückzahlungsbetrag der Schuldverschreibungen abgezinst auf 

den Emissionspreis am Begebungstag auf Basis einer jährlichen 

Verzinsung unter Berücksichtigung bereits aufgelaufener Zinsen, 

wobei das Ergebnis kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen ge-

rundet wird. 

"Anleihebedingungen" meint die Muster-Anleihebedingungen gemeinsam mit den Endgülti-

gen Bedingungen im Sinne von Artikel 26 (5) der Delegierten Ver-

ordnung (EU) 2019/980. 

"Anleihegläubiger" meint die Inhaber von Schuldverschreibungen.  
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"AT 1" meint zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1 capital) gemäß Art 

52 CRR. 

"Ausgabeaufschlag" meint einen Aufschlag auf den Emissionspreis, der Provisionen oder 

sonstige im Zusammenhang mit der Begebung und Absicherung der 

Schuldverschreibungen entstehende Nebenkosten der Emittentin 

abdecken soll. 

"BaSAG" meint das Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von 

Banken. 

"Basel III" meint das Maßnahmenpaket des BCBS zur Novellierung der auf Kre-

ditinstitute anwendbaren Eigenmittel- und Liquiditätsvorschriften. 

"Basisprospekt" siehe "Prospekt". 

"BCBS" meint den Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (Basel Committee 

on Banking Supervision). 

"Begebungstag" meint den Tag, an dem die Emittentin gemäß den Bestimmungen der 

Muster-Anleihebedingungen Schuldverschreibungen begibt (wie in 

§ 1 (1) der Muster-Anleihebedingungen definiert).  

"Benchmarks Verordnung" meint die Verordnung (EU) 2016/1011 idgF. 

"Bildschirmseite" meint die jeweilige Bildschirmseite, auf der ein maßgeblicher Zins-

satz angezeigt wird. 

"Berechnungsstelle" meint die Berechnungsstelle für die Schuldverschreibungen (wie in 

§ 9 (2) der Anleihebedingungen definiert). 

"BRRD" meint die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung 

und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen  und zur 

Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtli-

nien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 

2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der 

Verordnungen (EU) Nr 1093/2010 und (EU) Nr 648/2012 des Euro-

päischen Parlaments und des Rates (Bank Recovery and Resolution 

Directive). 

"BWG" meint das Bankwesengesetz. 

"CET 1" meint hartes Kernkapital (Common Equity Tier 1 capital) gemäß Ar-

tikel 26 CRR. 

"Clearing System" meint das Clearing System wie in § 1 (4) der Anleihebedingungen 

definiert. 

"COVID-19" meint das Coronavirus. 

"CRR" meint die Verordnung (EU) Nr 575/2013 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderun-

gen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der 

Verordnung (EU) Nr 648/2012 (Capital Requirements Regulation). 
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"CSD" meint die Wertpapiersammelbank der OeKB CSD GmbH. 

"Eigenmittel" meint das aufsichtsrechtlich erforderliche Kapital der Emittentin. 

"Emittentin" meint die Volksbank Steiermark AG. 

"Endfälligkeitstag" meint den Tag, an dem die Schuldverschreibungen zu ihrem Rück-

zahlungsbetrag zurückgezahlt werden. 

"Endgültige Bedingungen" meint die Endgültigen Bedingungen einer Serie von Schuldver-

schreibungen im Sinne von Artikel 26 (5) der Delegierten Verordnung 

(EU) 2019/980. 

"ESA" meint Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H., die einheitliche Si-

cherungseinrichtung gemäß Einlagensicherungs- und Anlegerent-

schädigungsgesetz 

"EU" meint die Europäische Union. 

"EUR", "€"oder "Euro" meint die Währung der dritten Stufe der Europäischen Wirtschafts- 

und Währungsunion gemäß dem Vertrag zur Gründung der Europä-

ischen Gemeinschaft in der Fassung des Vertrags über die Europä-

ische Union bzw die in Österreich jeweils offizielle Währung.  

"EURIBOR" ist die Abkürzung für "Euro Interbank Offered Rate", ein im Rahmen 

der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion in Kraft getrete-

nes System der Referenzzinssätze im Euromarkt. 

"Eurozone" meint das Gebiet derjenigen Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union, die gemäß dem Vertrag über die Gründung der Europäischen 

Gemeinschaft (unterzeichnet in Rom am 25. März 1957), geändert 

durch den Vertrag über die Europäische Union (unterzeichnet in 

Maastricht am 7. Februar 1992), den Amsterdamer Vertrag vom 2. 

Oktober 1997 und den Vertrag von Lissabon vom 13. Dezember 

2007, in seiner jeweiligen Fassung, eine einheitliche Währung ein-

geführt haben oder jeweils eingeführt haben werden. 

"festgelegte Währung" meint die Währung, in der die Schuldverschreibungen von der Emit-

tentin am Begebungstag begeben werden (wie in § 1 (1) der Muster-

Anleihebedingen definiert). 

"festgelegte Zeit" meint den Zeitpunkt, zu dem der Zinssatz auf der jeweiligen Bild-

schirmseite angezeigt wird. 

"Finanzintermediäre" meint alle Kreditinstitute, die im Sinne der Richtlinie 2013/36/EU in 

einem EWR-Mitgliedstaat zugelassen sind, ihren Sitz in dem betref-

fenden Mitgliedstaat haben und die zum Emissionsgeschäft oder 

zum Vertrieb von Schuldverschreibungen berechtigt sind. 

"Fitch" meint Fitch Ratings.  

"fixe Zinsperiode" meint den Zeitraum ab dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis 

zu dem Kalendertag (einschließlich), der dem ersten fixen Zinszah-

lungstag vorangeht, sowie jeden folgenden Zeitraum ab dem fixen 
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Zinszahlungstag (einschließlich) bis zu dem Kalendertag (ein-

schließlich), der dem unmittelbar folgenden letzten fixen Zinszah-

lungstag vorangeht. 

"fixer Zinssatz" meint den fixen Zinssatz wie ggf. in den Anleihebedingungen defi-

niert. 

"fixer Zinszahlungstag" meint den Tag eines jeden Monats, Quartals, Halbjahres oder Jah-

res, an dem die fixen Zinsen zahlbar sind. 

"FMA" meint die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde. 

"Geschäftstag" meint einen Geschäftstag wie in § 6 der Anleihebedingungen defi-

niert. 

"Gestiegene Absicherungs-

Kosten" 

meint, dass die Emittentin im Vergleich zum Begebungstag einen 

wesentlich höheren Betrag an Steuern, Abgaben, Aufwendungen 

und Gebühren (außer Maklergebühren) entrichten muss, um (i) 

Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder abzuwickeln bzw 

Vermögenswerte zu erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu 

veräußern, welche die Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken 

im Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen 

für notwendig erachtet oder (ii) Erlöse aus diesen Transaktionen bzw 

Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewinnen oder weiterzu-

leiten, unter der Voraussetzung, dass Beträge, die sich nur erhöht 

haben, weil die Kreditwürdigkeit der Emittentin zurückgegangen ist, 

nicht als Gestiegene Absicherungs-Kosten angesehen werden. 

"GuV" meint Gewinn- und Verlustrechnung. 

"Haftungsverbund" 

 

 

meint, dass die Zentralorganisation auf Basis des Verbundvertrages 

und des Treuhandvertrages Leistungsfonds Leistungen zB in Form 

von kurz- und mittelfristigen Liquiditätshilfen, Garantien und sonsti-

gen Haftungen, nachrangigen Darlehen, Einlösungen fremder For-

derungen und Zufuhr von Eigenkapital erbringen kann. 

"Herabschreibungs- und 

Umwandlungsbefugnisse" 

meint die Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse gemäß 

der BRRD bzw dem BaSAG. 

"Höchstzinssatz" meint der für eine bestimmte Zinsperiode festgelegte, höchste an-

wendbare Zinssatz. 

"Hauptzahlstelle" meint die Hauptzahlstelle wie in § 9 (1) der Anleihebedingungen de-

finiert. 

"ICE Swap Rate" meint die veröffentlichten Swap-Sätze. ICE Swap Rate ist ein Bild-

schirmservice, welches die durchschnittlichen Swap Sätze für die 

drei Hauptwährungen (Euro, britisches Pfund und US Dollar) für aus-

gewählte Laufzeiten auf täglicher Basis veröffentlicht. 

"ISIN" meint die International Securities Identification Number. 

"Kuratorengesetz" meint das Gesetz vom 24. April 1874 betreffend die gemeinsame 

Vertretung der Rechte der Besitzer von auf Inhaber lautenden oder 
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durch Indossament übertragbaren Teilschuldverschreibungen und 

die bücherliche Behandlung der für solche Teilschuldverschreibun-

gen eingeräumten Hypothekarrechte, RGBl. Nr 49/1874. 

"Kuratorenergänzungsge-

setz" 

meint das Gesetz vom 05. Dezember 1877, womit ergänzende Best-

immungen zu den Gesetzen vom 24. April 1874 betreffend die Ver-

tretung der Besitzer von Pfandbriefen oder von auf Inhaber lauten-

den oder durch Indossament übertragbaren Teilschuldverschreibun-

gen erlassen wurden, RGBl. Nr 111/1877. 

"Liquiditätsverbund" meint, dass die zugeordneten Kreditinstitute des Volksbanken-Ver-

bundes verpflichtet sind, ihre Liquidität nach Maßgabe der generel-

len Weisungen der VOLKSBANK WIEN in ihrer Funktion als Zentral-

organisation bei der VOLKSBANK WIEN zu veranlagen sowie die 

Möglichkeit der VOLKSBANK WIEN, bei Eintritt eines Liquiditäts-

Verbundnotfalls auf alle Aktiva der zugeordneten Kreditinstitute zu-

greifen zu können, um den Notfall zu beheben.  

"Marge" meint einen Zu- oder Abschlag per annum innerhalb einer bestimm-

ten Zinsperiode. 

"Marktzinsniveau" meint Zinssätze auf den Geld- und Kapitalmärkten für vergleichbare 

Schuldverschreibungen. 

"Mindestzinssatz" meint den für eine bestimmte Zinsperiode festgelegten, niedrigsten 

anwendbaren Zinssatz. 

"Mitglieder des Volksban-

ken-Verbundes" 

meint die VOLKSBANK WIEN als Zentralorganisation und die ihr zu-

geordneten Kreditinstitute sowie die Volksbank Vertriebs- und Mar-

keting eG. 

"MTF" meint den von der Wiener Börse als Multiliterales Handelssystem 

(Multiliteral Trading Facility – "MTF") geführten Vienna MTF. 

"Muster-Anleihebedingun-

gen" 

meint die Bedingungen für die verschiedenen, in vier unterschiedli-

chen Varianten unter diesem Programm begebenen, Kategorien von 

Schuldverschreibungen. 

"Nennbetrag" meint den Nennbetrag wie in § 1 (1) der Anleihebedingungen defi-

niert und setzt sich aus der festgelegten Währung und der ge-

wünschten Stückelung zusammen. 

"Neue Emittentin" meint eine andere Gesellschaft, die direkt oder indirekt von der Emit-

tentin kontrolliert wird und als neue Emittentin für alle sich aus oder 

im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen ergebenden 

Verpflichtungen mit schuldbefreiender Wirkung für die Emittentin an 

die Stelle der Emittentin tritt. 

"Option" meint jede der 4 Ausgestaltungsvarianten, in denen die Muster-An-

leihebedingungen der Schuldverschreibungen ausgeführt sind, näm-

lich Variante 1, die die Muster-Anleihebedingungen für Schuldver-

schreibungen mit fixem Zinssatz umfasst, Variante 2, die die Muster-

Anleihebedingungen für Nullkupon-Schuldverschreibungen umfasst, 
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Variante 3, die die Muster-Anleihebedingungen für Schuldverschrei-

bungen mit variablem Zinssatz umfasst und Variante 4, die die Mus-

ter-Anleihebedingungen für Schuldverschreibungen mit fix zu variab-

lem Zinssatz oder fix zu fix Zinssatz umfasst und ab Seite 70 dieses 

Prospekts angeführt sind. 

"ÖGV" meint den Österreichischen Genossenschaftsverband (Schulze-De-

litzsch). 

"ÖVAG" meint die Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft. 

"Panelbanken" meint die Gruppe von Banken, aus deren geltenden Zinssätzen der 

EURIBOR berechnet wird. 

"Programm" meint das Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen als 

auf den Inhaber lautende nicht-nachrangige, preferred senior, non-

preferred senior und nachrangige Schuldverschreibungen in Pro-

zentnotiz. 

"Prospekt" meint das Programm zur Begebung von Schuldverschreibungen. 

"Prospektverordnung" meint die Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim 

öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung 

zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur 

Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG. 

"Rechtsänderung" meint, dass (i) aufgrund des Inkrafttretens von Änderungen der Ge-

setze oder Verordnungen (einschließlich aber nicht beschränkt auf 

Steuergesetze) oder (ii) der Änderungen der Auslegung von gericht-

lichen oder behördlichen Entscheidungen, die für die entsprechen-

den Gesetze oder Verordnungen relevant sind (einschließlich der 

Aussagen der Steuerbehörden), die Emittentin feststellt, dass die 

Kosten, die mit ihren Verpflichtungen aus den Schuldverschreibun-

gen verbunden sind, wesentlich gestiegen sind (einschließlich aber 

nicht beschränkt auf Erhöhungen der Steuerverpflichtungen, der 

Senkung von steuerlichen Vorteilen oder anderen negativen Auswir-

kungen auf die steuerrechtliche Behandlung), falls solche Änderun-

gen an oder nach dem Begebungstag wirksam werden. 

"Referenzbanken" meint die Euro-Zone Hauptgeschäftsstellen von vier großen Refe-

renzbanken (gemessen an deren Bilanzsumme), deren Angebotss-

ätze im Euro-Zonen Interbankenmarkt zur Bestimmung des zuletzt 

auf der Bildschirmseite erschienenen Referenz(zins)satzes verwen-

det wurden, die jeweils von der Berechnungsstelle ausgewählt wer-

den. 

"Referenz(zins)satz" meint den für eine Zinsperiode maßgeblichen Referenz(zins)satz, 

der je nach Option für eine Variante auf der jeweiligen Bildschirm-

seite angezeigt wird. 
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"Risikofaktoren" meint Risiken, die eine Anlage in die Schuldverschreibungen bein-

haltet (siehe Abschnitt zu Risikofaktoren). 

"Rückzahlungsbetrag" meint den Betrag, zu dem die Schuldverschreibungen am Endfällig-

keitstag zurückgezahlt werden. 

"Sammelurkunde" meint eine nicht digitale oder digitale Sammelurkunde gemäß § 24 

lit b oder gemäß § 24 lit e Depotgesetz, durch die Schuldverschrei-

bungen verbrieft sind. 

"Schwellenwert" Die VOLKSBANK WIEN setzte für den Volksbanken-Verbund Früh-

warnindikatoren gemäß dem Gruppensanierungsplan fest. Die 

Schwellenwerte werden dabei als "rote" und "gelbe" Schwellenwerte 

bezeichnet, wobei der rote Schwellenwert die gesetzlichen regulato-

rischen Mindestquoten repräsentiert und der gelbe Schwellenwert in-

tern festgelegten Quoten entspricht, die höher angesetzt sind als der 

rote Schwellenwert und als Puffer fungieren. 

"Schuldverschreibung" meint die unter diesem Programm begebenen Schuldverschreibun-

gen. 

"Securities Act" meint den United States Securities Act of 1933. 

"Serie" meint eine Serie von Schuldverschreibungen. 

"SRB" meint die zentrale europäische Abwicklungsbehörde, den Aus-

schuss für die einheitliche Abwicklung mit Sitz in Brüssel (Single Re-

solution Board) 

"SRF" meint den einheitlichen Abwicklungsfonds (Single Resolution Fund).  

"SRM" meint den einheitlichen Abwicklungsmechanismus (Single Resolu-

tion Mechanism). 

"SRMR" meint die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 idgF (Single Resolution Me-

chanism Regulation) 

"T2" meint das Real Time Gross Settlement System betrieben von Euro-

system. 

"T2-Geschäftstag" meint einen Tag, an dem das Real Time Gross Settlement System 

betrieben von Eurosystem betriebsbereit ist. 

"Tier 1" meint Kernkapital gemäß Art 25 CRR. 

"Tier 2" meint Ergänzungskapital gemäß Art 63 CRR. 

"Variabler Zinssatz" meint den variablen Zinssatz wie ggf. in den Anleihebedingungen 

definiert. 

"Variante" meint eine der vier im Hinblick auf ihre Verzinsung unterschiedliche 

Ausgestaltungsmöglichkeiten der Schuldverschreibungen. 
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"Verbundvertrag" meint den zwischen der VOLKSBANK WIEN (als Zentralorganisa-

tion), den zugeordneten Kreditinstituten zur Bildung eines Kreditin-

stitute-Verbundes gemäß § 30a BWG akkordierten und im Jahr 2016 

abgeschlossenen Vertrag, der am 01.07.2016 wirksam wurde. 

"Verzinsungsbeginn" meint den Zeitpunkt, ab dem die Schuldverschreibungen bezogen 

auf ihren Nennbetrag bis zum Verzinsungsende verzinst werden. 

"Verzinsungsende" meint den Zeitpunkt, zu dem der Zinslauf der Schuldverschreibun-

gen endet. 

"Volksbanken-Sektor" meint alle dem Volksbanken-Sektor des ÖGV zugeteilten Kreditinsti-

tute, wobei die Mitglieder des Volksbanken-Sektors nicht mit den Mit-

gliedern des Volksbanken-Verbundes übereinstimmen müssen. 

"Volksbanken-Verbund" meint den auf Basis des Verbundvertrages, abgeschlossen zwi-

schen der VOLKSBANK WIEN als Zentralorganisation und den zu-

geordneten Kreditinstituten, gebildeten Kreditinstitute-Verbund ge-

mäß § 30a BWG. Die Volksbank Vertriebs- und Marketing eG gehört 

ebenfalls zum Volksbanken-Verbund, verfügt jedoch über keine Kon-

zession als Kreditinstitut gemäß BWG und ist somit nicht Teil des 

Kreditinstitute-Verbundes gemäß 30a BWG. 

"VOLKSBANK WIEN" meint die VOLKSBANK WIEN AG. 

"Vorzeitiger Rückzahlungs-

betrag" 

meint den Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag wie in § 5 (3) der Anlei-

hebedingungen definiert. 

"Wahlrückzahlungsbetrag 

(Call)" 

meint den Wahlrückzahlungsbetrag (Call) wie ggf. in § 5 (1) der An-

leihebedingungen definiert. 

"Wahlrückzahlungsbetrag 

(Put)" 

meint den Wahlrückzahlungsbetrag (Put) wie ggf. in § 5 (2) der An-

leihebedingungen definiert. 

"Wahlrückzahlungstag 

(Call)" 

meint den Wahlrückzahlungstag wie ggf. in § 5 (1) der Anleihebedin-

gungen definiert. 

"Wahlrückzahlungstag  

(Put)" 

meint den Wahlrückzahlungstag wie ggf. in § 5 (2) der Anleihebedin-

gungen definiert. 

"Zahlstelle" meint die Zahlstelle wie in § 9 (1) der Anleihebedingungen definiert. 

"Zielkupon" meint die Summe aller maximalen jährlichen Zinszahlungen. 

"Zinsberechnungszeitraum" meint einen beliebigen Zeitraum im Hinblick auf die Berechnung des 

Zinsbetrages auf eine Schuldverschreibung. 

"Zinsfeststellungstag" meint einen bestimmten Geschäftstag vor Beginn oder Ende der 

maßgeblichen Zinsperiode. 

"Zinsperiode" meint den Zeitraum ab dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis 

zu dem Kalendertag (einschließlich), der dem ersten Zinszahlungs-
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tag vorangeht, sowie jeder folgende Zeitraum ab einem Zinszah-

lungstag (einschließlich) bis zu dem Kalendertag (einschließlich), der 

dem unmittelbar folgenden Zinszahlungstag vorangeht. 

"Zinstagequotient" meint im Hinblick auf die Berechnung des Zinsbetrages auf eine 

Schuldverschreibung für einen Zinsberechnungszeitraum das Ver-

hältnis einer bestimmten Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeit-

raum zur Anzahl der Tage der Zinsperiode. 

"Zinssatz" meint den jeweiligen Zinssatz in Prozent per annum mit dem die je-

weilige Serie von Schuldverschreibungen verzinst ist. 

"Zinszahlungstag" meint den Tag, an dem die Zinsen nachträglich zahlbar sind. 

"zugeordnete Kreditinsti-

tute" 

 

meint jene Kreditinstitute eines Kreditinstitute-Verbundes gemäß 

§ 30a BWG mit Sitz im Inland, die der Zentralorganisation ständig 

zugeordnet sind; im Fall des Volksbanken-Verbundes sind dies zum 

Zeitpunkt der Prospektbilligung folgende Kreditinstitute, dh die sie-

ben regionalen Volksbanken sowie ein Spezialkreditinstitut: 

1. Volksbank Kärnten eG 

2. Volksbank Niederösterreich AG 

3. Volksbank Oberösterreich AG 

4. Volksbank Steiermark AG 

5. Volksbank Salzburg eG 

6. Volksbank Tirol AG 

7. VOLKSBANK VORARLBERG e. Gen. 

8. Österreichische Ärzte- und Apothekerbank AG (Spezialkreditin-

stitut)  

"Zuständige Behörde" meint die zuständige Behörde gemäß Artikel 4 (1)(40) CRR, die für 

die Beaufsichtigung der Emittentin auf Einzelbasis und/oder konsoli-

dierter Basis verantwortlich ist. 

"zukunftsgerichtete Aussa-

gen" 

meint die in diesem Prospekt enthaltenen zukunftsgerichteten Aus-

sagen, die nicht historische Tatsachen sind. 
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EMITTENTIN 

Volksbank Steiermark AG 

Schmiedgasse 31 

8010 Graz 

Österreich 

 

HAUPTZAHLSTELLE 

VOLKSBANK WIEN AG 

Dietrichgasse 25 

1030 Wien 

Österreich  

 

ABSCHLUSSPRÜFER 

Österreichischer Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch) 

Löwelstraße 14 
1010 Wien 

Österreich 
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Anhang ./C Geldflussrechnung und Eigenkapitalveränderungsrechnung zum 31.12.2023 und 

31.12.2024 

Bericht über die Prüfung der Geldflussrechnung und der Eigenkapitalveränderungsrechnung iZm VO 

(EU) 2019/980 zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2024 



BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

AKTIVA € € € Vorjahr in T€

1. Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbanken
und Postgiroämtern 18.304.319,19 17.349

2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel,
die zur Refinanzierung bei der
Zentralnotenbank zugelassen sind:
a) Schuldtitel öffentlicher Stellen und ähnliche Wertpapiere 6.736.148,97 6.592
b) zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken 

zugelassene Wechsel --,-- 6.736.148,97 -- 6.592
3. Forderungen an Kreditinstitute

a) täglich fällig 289.242.369,53 271.198
b) sonstige Forderungen 7.966.905,67 297.209.275,20 7.799 278.998

4. Forderungen an Kunden 2.419.137.259,99 2.422.321
5. Schuldverschreibungen und andere

festverzinsliche Wertpapiere
a) von öffentlichen Emittenten --,-- --
b) von anderen Emittenten 11.566.486,84 11.566.486,84 12.112 12.112

darunter:
eigene Schuldverschreibungen --,-- --

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere --,-- --
7. Beteiligungen 57.746.248,39 66.223

darunter:
an Kreditinstituten 51.203.131,07 50.891

8. Anteile an verbundenen Unternehmen --,-- 1.097
darunter:
an Kreditinstituten --,-- --

9. Immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens --,-- --

10. Sachanlagen 11.964.001,54 9.829
darunter:
Grundstücke und Bauten, die vom 
Kreditinstitut im Rahmen seiner eigenen
Tätigkeit genutzt werden 1.913.478,29 1.943

11. Anteile an einer herrschenden oder
an mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft --,-- --

darunter:
Nennwert --,-- --

12. Sonstige Vermögensgegenstände 8.559.067,86 6.311
13. Gezeichnetes Kapital, das eingefordert,

aber noch nicht eingezahlt ist --,-- --
14. Rechnungsabgrenzungsposten 276.902,46 121
15. Aktive latente Steuern 3.388.317,75 4.810

SUMME DER AKTIVA 2.834.888.028,19 2.825.768

Posten unter der Bilanz
1. Auslandsaktiva 22.659.269,05 25.582
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BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

PASSIVA € € € Vorjahr in T€

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
a) täglich fällig 81.093.493,34 22.042
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 253.680.859,23 334.774.352,57 454.255 476.298

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
a) Spareinlagen 244.126.697,68 335.666

darunter:
aa) täglich fällig 229.401.514,21 320.165
bb) mit vereinbarter Laufzeit 

oder Kündigungsfrist 14.725.183,47 15.500
b) Sonstige Verbindlichkeiten 1.899.622.455,33 2.143.749.153,01 1.716.915 2.052.582

darunter:
aa) täglich fällig 1.406.984.234,34 1.286.844
bb) mit vereinbarter Laufzeit 

oder Kündigungsfrist 492.638.220,99 430.071
3. Verbriefte Verbindlichkeiten

a) begebene Schuldverschreibungen --,-- --
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 37.025.809,56 37.025.809,56 -- --

4. Sonstige Verbindlichkeiten 9.602.504,27 4.335
5. Rechnungsabgrenzungsposten 4.454.990,37 3.590
6. Rückstellungen

a) Rückstellungen für Abfertigungen 4.382.304,00 4.430
b) Rückstellungen für Pensionen 1.344.586,00 1.464
c) Steuerrückstellungen --,-- 1.155
d) sonstige 5.816.324,94 11.543.214,94 6.873 13.924

6a. Fonds für allgemeine Bankrisiken --,-- --

7. 1.309.820,06 1.300

8. --,-- --

--,-- --
8b. --,-- --

9. Gezeichnetes Kapital 88.378.082,78 88.378
10. Kapitalrücklagen

a) gebundene 40.532.921,40 40.532
b) nicht gebundene --,-- 40.532.921,40 -- 40.532

11. Gewinnrücklagen
a) gesetzliche Rücklage 860.000,00 860
b) satzungsmäßige Rücklagen --,-- --
c) andere Rücklagen 123.096.891,36 123.956.891,36 104.520 105.380

12. Haftrücklage gemäß § 57 Abs. 5 BWG 37.187.334,41 37.187
13. Bilanzgewinn 2.372.953,46 2.258

SUMME DER PASSIVA 2.834.888.028,19 2.825.768
Posten unter der Bilanz

1. Eventualverbindlichkeiten 778.533.266,05 858.210
darunter:
a) Akzepte und Indossamentverbindlichkeiten aus 

weitergegebenen Wechseln --,-- --
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Haftung 

aus der Bestellung von Sicherheiten 778.533.266,05 858.210
2. Kreditrisiken 278.270.766,93 264.394

--,-- --
3. Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften 148.890,00 95
4. Anrechenbare Eigenmittel gemäß Teil 2 der 

290.481.690,42 274.483

331.442,09 588
5.

--,-- --
darunter:

--,-- --,--

--,-- --,--

--,-- --,--
6. Auslandspassiva 38.030.286,12 41.841

Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel 1 Kapitel 4 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013

(harte Kernkapitalquote in %)

darunter: Ergänzungskapital gemäß Teil 2 
Titel 1 Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Instrumente ohne Stimmrechte gemäß § 26a BWG

darunter: Pflichtwandelschuldverschreibungen 
gemäß § 26a BWG

Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 der 

Zusätzliches Kernkapital gemäß Teil 2 Titel 1 Kapitel 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92
Abs. 1 lit a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

-19929,363443Kontrollsumme

Abs. 1 lit b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013
Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92

darunter: Verbindlichkeiten  aus Pensionsgeschäften

(Gesamtkapitalquote in %)
Abs. 1 lit  c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013
Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92

(Kernkapitalquote in %)
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2024

€ € € Vorjahr in T€

1. Zinsen und ähnliche Erträge 118.233.736,35 108.909
darunter:
aus festverzinslichen Wertpapieren 417.890,87 325

2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -48.336.242,80 -34.527

I. NETTOZINSERTRAG 69.897.493,55 74.381
3. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen

a) Erträge aus Aktien, anderen Anteilsrechten und
nicht festverzinslichen Wertpapieren --,-- --

b) Erträge aus Beteiligungen 5.596.605,11 247
c) Erträge aus Anteilen an verbundenen Unternehmen --,-- 5.596.605,11 269 516

4. Provisionserträge 30.840.835,54 30.287
5. Provisionsaufwendungen -2.284.946,29 -2.262
6. Erträge / Aufwendungen aus Finanzgeschäften --,-- --
7. Sonstige betriebliche Erträge 1.379.755,75 1.860

II. BETRIEBSERTRÄGE 105.429.743,66 104.783
8. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

a) Personalaufwand -22.693.123,37 -22.090
darunter:

aa) Löhne und Gehälter -17.018.431,70 -16.640
bb) Aufwand für gesetzlich vorgeschriebene soziale

Abgaben und vom Entgelt abhängige
Abgaben und Pflichtbeiträge -4.444.035,81 -4.255

cc) sonstiger Sozialaufwand -365.470,58 -259
dd) Aufwendungen für Altersversorgung

und Unterstützung -446.957,01 -429
ee) Dotierung der

Pensionsrückstellung 120.260,00 115
ff) Aufwendungen für Abfertigungen und 

Leistungen an betriebliche 
Mitarbeitervorsorgekassen -538.488,27 -620

b) sonstige Verwaltungsaufwendungen (Sachaufwand) -37.547.894,07 -60.241.017,44 -33.059 -55.150
9. Wertberichtigungen auf die in den Aktivposten 9

und 10 enthaltenen Vermögensgegenstände -1.695.557,62 -2.193
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen -395.967,36 -1.599

III. BETRIEBSAUFWENDUNGEN -62.332.542,42 -58.943

IV. BETRIEBSERGEBNIS 43.097.201,24 45.840

11.+12. Saldo aus Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu
Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten sowie
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen
und aus Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten -21.382.558,13 -8.411

13.+14. Saldo aus Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die wie
Finanzanlagen bewertet sind, sowie auf Beteiligungen
Erträge aus Wertberichtigungen auf Wertpapiere,
die wie Finanzanlagen bewertet sind, sowie auf Beteiligungen 1.059.822,61 6.381

V. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 22.774.465,72 43.809

-19929,363443Kontrollsumme
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€ € € Vorjahr in T€

15. Außerordentliche Erträge --,-- --
darunter:
Entnahmen aus dem Fonds
für allgemeine Bankrisiken --,-- --

16. Außerordentliche Aufwendungen --,-- --
darunter:
Zuweisungen zum Fonds
für allgemeine Bankrisiken --,-- --

17. Außerordentliches Ergebnis --,-- --
(Zwischensumme aus Posten 15 und 16)

18. Steuern vom Einkommen und Ertrag -2.031.538,59 -3.127

19. Sonstige Steuern, soweit nicht in Posten 18 auszuweisen -399.973,67 -423

VI. JAHRESÜBERSCHUSS 20.342.953,46 40.258
Dotierung (-) Auflösung (+)

20. Rücklagenbewegung -17.970.000,00 --,-- -17.970.000,00 -38.000 -- -38.000
davon: 
Haftrücklage --,-- --,-- -- --

VII. JAHRESGEWINN 2.372.953,46 2.258
21. Gewinnvortrag --,-- --

VIII. BILANZGEWINN 2.372.953,46 2.258

Graz, am 3. April 2025

GD DI Monika Cisar-Leibetseder e.h. Dir. Ing. Hannes-Zwanzger e.h.

Dotierung (-) Auflösung (+)

-19929,363443Kontrollsumme
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Volksbank Steiermark AG 

ANHANG  zum  JAHRESABSCHLUSS 2024 
1. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN 
Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Bestimmungen des Bankwesengesetzes 
und des Unternehmensgesetzbuches. 
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie 
der Generalnorm, die die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Unternehmens fordert, aufgestellt. 
Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbe-
wertung sowie des Stetigkeitsgrundsatzes in der Bewertung beachtet und von der Fortführung des 
Unternehmens ausgegangen. 
Dem Vorsichtsprinzip wurde unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Bankgeschäftes Rech-
nung getragen, indem insbesondere nur die am Abschlussstichtag verwirklichten Gewinne ausge-
wiesen wurden. Alle erkennbaren Risiken und drohende Verluste, die im Geschäftsjahr oder einem 
vorhergehenden Geschäftsjahr entstanden sind, wurden berücksichtigt. 
Die Vergleichswerte des Vorjahres wurden auf volle Tausend Euro (T€) gerundet und sind im Anhang 
in Klammern angemerkt, in der Summenbildung sind daher Rundungsdifferenzen nicht auszuschlie-
ßen. 
Die Form der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ist gegenüber dem Vor-
jahr unverändert. 
Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten in ausländischen Währungen wurden mit dem ent-
sprechenden Mittelkurs bewertet. 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die durch Devisentermingeschäfte oder sonstige Siche-
rungsgeschäfte gedeckt waren, wurden unter Berücksichtigung dieser Geschäfte bewertet. 
Bewertung von Forderungen an Kreditinstitute und an Kunden (Umlaufvermögen iSd UGB) 
Forderungen an Kreditinstitute und an Kunden werden zu Anschaffungskosten angesetzt. 
Die Folgebewertung erfolgt zum niedrigeren beizulegenden Zeitwert gemäß § 207 UGB iVm § 189a 
Z 4 UGB. Die Ermittlung der Risikovorsorgen/Wertberichtigungen erfolgt gemäß IFRS 9 unter Be-
achtung der Empfehlungen „Gemeinsames Positionspapier des AFRAC und FMA - Fragen der 
Folgebewertung bei Kreditinstituten“. 
Für finanzielle Verträge, die Schuldinstrumente sind, kommt folgender Bilanzierungs- und Bewer-
tungsgrundsatz (unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wesentlichkeit) zur Anwendung: So-
fern im Ursprungsvertrag keine entsprechende Möglichkeit zu einer Vertragsanpassung bestand, 
wird im Falle einer späteren - nicht erheblichen - Vertragsanpassung eine Wertminderung des Schul-
dinstruments erfasst. Im Falle einer erheblichen Vertragsanpassung wird der Buchwert des (alten) 
Schuldinstruments vor Vertragsanpassung ausgebucht und der beizulegende Zeitwert des (neuen) 
Schuldinstrumentes nach Vertragsanpassung eingebucht. 
Grundsatz der Ermittlung der Risikovorsorgen/Wertberichtigungen auf Kreditforderungen 
Für die Entwicklung der Modelle zur Bestimmung des ECL sowie für die regelmäßige Rekalibrierung 
der Risikoparameter sind Daten auf Verbundebene ausschlaggebend. Darunter fallen z.B. Ausfalls-
zeitreihen oder Portfolio-Zusammensetzungen. Daten externer Herkunft, wie z.B. makroökonomi-
sche Prognosen der EZB, haben ebenfalls für den gesamten Verbund Gültigkeit. Somit besteht 
grundsätzlich methodische Einheitlichkeit für sämtliche Aspekte in der Ermittlung der Wertminderung 
in allen Verbundbanken. Verbundbank-individuelle Methoden bzw. Vorgehensweisen bilden die ab-
solute Ausnahme und unterliegen einer strengen Governance im Verbund. 
  

R44CFBA
Maschinengeschriebenen Text
Anhang ./A Finanzinformationen zum 31.12.2024                                                                                        Jahresabschluss 2024



Erwartete Verluste werden entweder auf der Basis des 12-M-ECL oder des Gesamtlaufzeit-ECL er-
fasst. Dies richtet sich danach, ob sich das Kreditrisiko für das Finanzinstrument seit dem erstmali-
gen Ansatz signifikant erhöht hat. Monatlich findet ein Prozess für die Bewertung der Kreditforde-
rungen statt. 
Eine signifikante Erhöhung des Kreditrisikos wird in erster Linie anhand einer Ratingverschlechte-
rung gemessen. Zusätzlich wird ein Leistungsverzug von mindestens 30 Tagen, die Einstufung als 
„forborne“ oder der Wechsel des Kunden in die Intensivbetreuung als eine signifikante Erhöhung 
des Kreditrisikos interpretiert. 
Angaben zur Berechnungslogik: 
- Zeithorizont: Die erwarteten Verluste werden entweder für einen 12-Monatszeitraum oder für die 

gesamte Restlaufzeit berechnet.  
- Einzelgeschäfts- bzw. Portfoliobetrachtung: Die Berechnung der Wertminderung auf Einzelge-

schäftsebene erfolgt in der Regel für Kunden in Stufe 3 ab einer bestimmten Obligogröße von 
750 T€ (Einzelwertberichtigungen und -rückstellungen). Für alle anderen Obligos wird die Berech-
nung zwar ebenfalls für jedes Geschäft einzeln durchgeführt, die dazu verwendeten Parameter 
(PD, LGD, etc.) werden allerdings aus Portfolien mit denselben Risikocharakteristika abgeleitet. 

- Szenarioanalyse: Die Wertminderung wird anhand von mindestens zwei wahrscheinlichkeitsge-
wichteten Szenarien ermittelt. 

- Erwartete Cashflows: Für die Ermittlung der erwarteten Verluste gibt es Vorgaben für die Schät-
zung der erwarteten Cashflows (Ermittlung Sicherheiten Cashflows, Cashflows aus dem laufenden 
Betrieb, etc.). 

- Zeitwert des Geldes: Der erwartete Verlust beinhaltet den Zeitwert des Geldes und stellt damit 
einen diskontierten Wert dar. 

- Berücksichtigung von verfügbaren Informationen: Für die Berechnung der Wertminderung werden 
schuldnerspezifische, geschäftsspezifische und makroökonomische Informationen über vergan-
gene Ereignisse, aktuelle Bedingungen und Prognosen über die Zukunft im Rahmen der angewen-
deten PD-, LGD- und Cashflow Modelle berücksichtigt. 

Für unwiderrufliche Kreditzusagen und Finanzgarantien werden Wertminderungen unter Anwen-
dung des für Kreditforderungen verwendeten Verfahrens ermittelt und als Rückstellungen ausgewie-
sen. 
Zukunftsgerichtete Informationen und Post Model Adjustments 
Für die Bewertung des ECL werden zukunftsorientierte Informationen verwendet. Aktuelle makro-
ökonomische Prognosen externer Institutionen wie z.B. EZB/OeNB, WIFO, EU-Kommission und 
IWF dienen dabei als Ankerpunkt. Bei der Gewichtung der Szenarien wird die Risikosituation und 
Zusammensetzung des Kreditportfolios auf Verbundebene berücksichtigt. Die Ausgangsbasis bilden 
grundsätzlich 3 Szenarien: Ein Baseline Szenario, mit einer Gewichtung von 60 %, sowie 2 vom 
Baseline Szenario abweichende Szenarien - optimistisch und pessimistisch - mit einer Gewichtung 
von jeweils 20 %. Anschließend werden Verbund-spezifische Kennzahlen ermittelt, um eine ange-
passte Gewichtung zu ermitteln. Folgende Kennzahlen kommen hierbei zur Anwendung: 
- Die Entwicklung der Bruttowertschöpfung der einzelnen Branchen im Vergleich mit der durch-

schnittlichen Entwicklung der Wirtschaftsleistung in Österreich, gewichtet mit den jeweiligen Expo-
sures und Ausfallswahrscheinlichkeiten. 

- Die beobachteten Ratingmigrationen über die Referenzperiode von einem Jahr. Es werden die 
Ratingherabstufungen (insb. die wesentlichen Herabstufungen in die bonitätsschwächeren Rating-
stufen) als Indikator für eine erwartete (negative) Entwicklung der Portfolio-Qualität interpretiert. 
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Die Entwicklung der Bruttowertschöpfung der einzelnen Branchen, sowie die beobachteten Rating-
migrationen im Portfolio werden gemäß der definierten Methodik aggregiert und dadurch die Aus-
gangsgewichte der Szenarien dadurch verschoben. Die Anwendung der internen Methode zur Be-
stimmung der Szenario-Gewichtung ergibt eine Gewichtung von 49 % (2023: 48 %) Baseline-Sze-
nario und 35 % (2023: 35 %) Adverse-Szenario und 16 % (2023: 17 %) Optimistisch-Szenario.  
In den Vorjahren wurden die methodisch ermittelten Gewichtungen verworfen und somit ein Overlay 
bzw. In-Model Adjustment gebildet. Hauptgrund dafür war das Risiko aus möglichen Extremereig-
nissen wie Energielieferstopp in Österreich, Stagflation oder weitere Zinsanstiege und damit zusam-
menhängende Unsicherheiten. Anstatt der methodisch ermittelten Gewichtung wurde daher eine 
Gewichtung von 25 % Baseline und 75 % Adverse vorgenommen. Diese Unsicherheiten sind aus 
heutiger Sicht und zukunftsblickend geringer geworden, wodurch die im Modell enthaltenen Sicher-
heitspannen auch ohne Overlays als ausreichend bewertet werden können. 
Risiken, die noch nicht vollständig in den vorhandenen Daten abgebildet sind, werden als Post-
Model-Adjustments erfasst. Per Jahresende 2024 wurde der Effekte einer künftigen Ratingrekalib-
rierung des Ratingmodells UA (bilanzierende Unternehmen) als Post-Model-Adjustment vorgezo-
gen. Darüber hinaus wurde ein Post-Model-Adjustment auf Basis eines Ratingdowngrades von 
2 Stufen für Kunden aus energieintensiven Branchen gebildet, da künftig weiterhin hohe Energie-
preise bzw. eine hohe Volatilität in den Energiepreisen erwartet wird. Ein weiteres Post-Model-Ad-
justment wurde auf Basis eines Stage-2-Transfers für bestimmte Kunden aus den Branchen Bau-
wirtschaft und Immobilien gebildet, da teilweise deutliche Anstiege in den Insolvenzen eingetreten 
bzw. deutliche Anstiege in den kritischen Ratingklassen (ab Rating 4A) im Portfolio zu beobachten 
sind. 
Bewertung von Forderungen an Kreditinstitute und an Kunden (Finanzanlagevermögen iSd 
UGB) 
Der Ansatz von Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und sonstigen Anteilsrechten 
erfolgte zu Anschaffungskosten unter Beachtung des gemilderten Niederstwertprinzips. 
Der Ansatz der in anderen Aktivposten enthaltenen Wertpapieren des Anlagevermögens erfolgte 
zum gemilderten Niederstwertprinzip. 
Vom Wahlrecht der zeitanteiligen Ab- bzw. Zuschreibung gemäß § 56 Abs. 2 bzw. 3 BWG wurde 
Gebrauch gemacht. 
Für alle wesentlichen Beteiligungen erfolgt jährlich eine Beurteilung des Wertansatzes. Bei Auftreten 
negativer Entwicklungen bei einer Gesellschaft wird diese Beurteilung auch anlassbezogen durch-
geführt. Der Wert einer Beteiligung wird dabei auf Basis der Planungszahlen der Beteiligung mittels 
Discounted-Cashflow- Methode bzw. Discounted-Earnings-Methode ermittelt und dem Buchwert ge-
genübergestellt. Der Diskontierungszinssatz wird auf Basis aktueller Vergleichsdaten festgelegt. 
Sollten keine ausreichenden Informationen für eine Discounted-Cashflow Bewertung verfügbar sein, 
werden auch andere Verfahren zur Überprüfung der Wertansätze herangezogen. 
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten bewertet, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die planmäßigen Abschreibun-
gen werden linear vorgenommen. 
Die Abschreibungsdauer beträgt für Gebäude zwischen 10 und 67 Jahren, für die Betriebs- und 
Geschäftsausstattung zwischen 2 und 40 Jahren und für die immateriellen Vermögensgegenstände 
zwischen 3 und 5 Jahren. 
Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. 
Die Abfertigungsrückstellungen sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen nach dem 
Teilwertverfahren angesetzt. 
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Es wurde ein Rechnungszinssatz von 1,67 % (Vorjahr: 1,43 %) zugrunde gelegt. Es handelt sich um 
einen 7-Jahres Durchschnittssatz mit einer Restlaufzeit von 9 Jahren, der von der Deutschen Bun-
desbank nach Maßgabe einer Rechtsverordnung ermittelt und monatlich bekannt gegeben wird. 
Es wurde eine zukünftige Gehaltssteigerung in Höhe von 2,80 % (Vorjahr: 3,70 %) berücksichtigt. 
Rückstellungen für Pensionen sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen nach dem 
Teilwertverfahren angesetzt.  
Für die Berechnung wurde die Pensionsversicherungstafel „AVÖ 2018-P – Rechnungsgrundlagen 
für die Pensionsversicherung, Angestelltenbestand“ herangezogen. 
Es wurde ein Rechnungszinssatz von 1,67 % (Vorjahr: 1,43 %) zugrunde gelegt. Es handelt sich um 
einen 7-Jahres Durchschnittssatz mit einer Restlaufzeit von 9 Jahren, der von der Deutschen Bun-
desbank nach Maßgabe einer Rechtsverordnung ermittelt und monatlich bekannt gegeben wird.  
Die zukünftige Gehaltssteigerung wurde in Höhe von 2,80 % (Vorjahr: 3,70 %) und die zukünftige 
Pensionssteigerung in Höhe von 2,30 % (Vorjahr: 3,20 %) angesetzt. 
Das Pensionsantrittsalter bei Männern wurde mit 65 Jahren festgesetzt. Bei Frauen wurde die stu-
fenweise Anhebung von 60 Jahren auf 65 Jahre ab den Geburtenjahrgängen 1963 bei der Festset-
zung berücksichtigt. 
Die Rückstellung für Jubiläumsgelder wurde nach versicherungsmathematischen Grundsätzen nach 
dem Teilwertverfahren ermittelt. 
Es wurde ein Rechnungszinssatz von 1,67 % (Vorjahr: 1,43 %) zugrunde gelegt. Es handelt sich um 
einen 7-Jahres Durchschnittssatz mit einer Restlaufzeit von 9 Jahren, der von der Deutschen Bun-
desbank nach Maßgabe einer Rechtsverordnung ermittelt und monatlich bekannt gegeben wird.  
Die zukünftige Gehaltssteigerung wurde in Höhe von 2,80% (Vorjahr: 3,70 %) angesetzt. 
In den sonstigen Rückstellungen wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips alle im Zeitpunkt 
der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und, der Höhe oder dem Grunde nach, ungewisse Ver-
bindlichkeiten mit den Beträgen berücksichtigt, die nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung 
erforderlich sind. 

2. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ 
Aufgliederung der Fristigkeiten der Forderungen an Kreditinstitute 
 

Restlaufzeiten der Forderungen an Kreditinstitute 31.12.2024 
in € 

Vorjahr 
in T€  

täglich fällig 289.242.369,53 271.199  
bis drei Monate 2.079.349,12 2.860  
mehr als drei Monate bis ein Jahr 962.556,55 0  
mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 4.925.000,00 0  
mehr als fünf Jahre 0,00 4.940  
nicht täglich fällig 7.966.905,67 7.800  
Forderungen an Kreditinstitute gesamt 297.209.275,20 278.998  
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Aufgliederung der Fristigkeiten der Forderungen an Kunden 

Restlaufzeiten der Forderungen an Kunden 31.12.2024 
in € 

Vorjahr 
in T€  

täglich fällig 55.990.369,25 40.307  
bis drei Monate 52.801.957,03 46.689  
mehr als drei Monate bis ein Jahr 162.055.006,75 184.170  
mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 637.830.380,59 653.289  
mehr als fünf Jahre 1.510.459.546,37 1.497.866  
nicht täglich fällig 2.363.146.890,74 2.382.014  
Forderungen an Kunden gesamt 2.419.137.259,99 2.422.321  

Im Folgejahr fällige Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere der Ak-
tivposten 2, 3, 4 und 5 gemäß § 64 Abs. 1 Z 7 BWG 
Im auf den Bilanzstichtag folgendem Geschäftsjahr werden Forderungen aus Schuldverschreibun-
gen und anderen festverzinslichen Wertpapieren in Höhe von € 4.390.622,53 (Vorjahr: 3.289 T€) 
fällig. 
Aufgliederung der zum Börsenhandel zugelassenen Wertpapiere 

Börsennotierte Wertpapiere 31.12.2024 Vorjahr 
  in € in T€ 
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche 
Wertpapiere 11.452.892,07 12.028 

Aufgliederung der zum Börsenhandel zugelassenen Wertpapiere nach Art der Bewertung ge-
mäß § 64 Abs. 1 Z 11 BWG 

Zum Börsenhandel zugelassene Wertpapiere, die 
wie Anlagevermögen gemäß § 56 Abs. 1 BWG be-
wertet werden 

31.12.2024 Vorjahr 
in € in T€ 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche 
Wertpapiere 11.452.892,07 12.028 

Als Kriterium zur Unterscheidung ob, die Bewertung gemäß § 56 Abs. 1 BWG wie Anlagevermögen 
erfolgt, ergibt sich aus der beim Vermögensgegenstand dokumentierten Behalteabsicht und der da-
raus folgenden Widmung. 
Hinweis zur Führung des Handelsbuchs gemäß § 64 Abs. 1 Z 15 BWG 
Im Geschäftsjahr wurde, so wie im Vorjahr, kein Handelsbuch geführt.  
Bewertung von Wertpapieren des Anlagevermögens 
Bei festverzinslichen Wertpapieren, die die Eigenschaft von Finanzanlagen haben, wurden außer-
planmäßige Abschreibungen in Höhe von € 497.798,06 (Vorjahr: 702 T€) nicht vorgenommen, da 
davon auszugehen ist, dass die Wertminderung nicht von Dauer ist, da der Kursrückgang zinsindu-
ziert ist und keine Verschlechterung der Bonität des Emittenten vorliegt. 
Der Unterschiedsbetrag bei festverzinslichen Wertpapieren des Anlagevermögens zwischen den 
Anschaffungskosten und den niedrigeren Rückzahlungsbeträgen, der gemäß § 56 Abs. 2 BWG zeit-
anteilig abgeschrieben wird, beträgt € 277.439,50 (Vorjahr: 285 T€). 
Der Unterschiedsbetrag bei festverzinslichen Wertpapieren des Anlagevermögens zwischen den 
Anschaffungskosten und den höheren Rückzahlungsbeträgen, der gemäß § 56 Abs. 3 BWG zeitan-
teilig zugeschrieben wird, beträgt € 238.664,20 (Vorjahr: 102 T€). 
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Es besteht eine wechselseitige Beteiligung mit folgenden Unternehmen: 
Auflistung Firma und Sitz: 
- VOLKSBANK WIEN AG, Wien 
- VB Verbund Beteiligung eG, Wien 

Verbriefte und unverbriefte Forderungen gegenüber Beteiligungen 

Verbriefte und unverbriefte Forderungen an Unter-
nehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis be-
steht: 

31.12.2024 Vorjahr 
in € in T€ 

Forderungen an Kreditinstitute 292.131.590,56 278.994 
Forderungen an Kunden 27.217.450,49 23.050 
gesamt 319.349.041,05 302.044 

Verbriefte und unverbriefte Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen 

Verbriefte und unverbriefte Verbindlichkeiten ge-
genüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-
verhältnis besteht: 

31.12.2024 Vorjahr 
in € in T€ 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 334.774.352,57 476.156 
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 29.012.932,78 43.172 
nachrangige Verbindlichkeiten 1.309.820,06 1.300 
gesamt 365.097.105,41 520.628 

Erläuterungen zu den Posten immaterielles Anlagevermögen, Sachanlagevermögen und 
sonstige Vermögensgegenstände 
Der Anlagenspiegel gemäß § 226 Abs. 1 UGB iVm § 43 Abs. 1 BWG liegt als Anlage 1 bei. 
Die Buchwerte bebauter und unbebauter Grundstücke betrugen zum Abschlussstichtag 
€ 537.009,29 (Vorjahr: 537 T€). 
Die Entwicklung der COVID-19-Investitionsprämie war im Geschäftsjahr wie folgt: 

COVID-19- 
Investitionsprämie 

Immaterielle Vermö-
gensgegenstände 

in € 
Gebäude 

in € 
Sonstige 

Sachanlagen 
in €  

Stand Vorjahr 0,00 0,00 144.637,00  
Verbrauch 0,00 0,00 27.906,00  
Stand 2024 0,00 0,00 116.731,00  

Latente Steuern 
Zum Abschlussstichtag wurden aktive latente Steuern gemäß § 198 Abs. 9 UGB angesetzt.  
Den latenten Steuern liegt der im erwarteten Realisierungszeitpunkt gültige Steuersatz zugrunde. 
Dieser beträgt für die Folgejahre 23 %. Der im Geschäftsjahr gültige Körperschaftsteuersatz betrug 
23 %. 
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Die latenten Steuern resultieren aus temporären Differenzen zwischen den unternehmensrechtli-
chen und den steuerrechtlichen Wertansätzen folgender Bilanzposten: Forderungen an Kunden, 
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere, Beteiligungen, Sachanlagen, 
Rückstellungen für Abfertigungen, Rückstellungen für Pensionen, sonstige Rückstellungen. 

Entwicklung der latenten 
Steuern 

Betrag 
 in € 

Stand Vorjahr 4.810.561,36 
Auflösung 1.422.243,61 
Zuweisung 0,00 
Stand 2024 3.388.317,75 

Die erfolgswirksame Veränderung der latenten Steuern beträgt im Geschäftsjahr € -1.422.243,61 
(Vorjahr: -566 T€) und wird im Posten „Steuern vom Einkommen und Ertrag“ ausgewiesen. 
Erläuterungen zu auf fremde Währung lautende Aktiva und Passiva 
In den Aktivposten sind auf Fremdwährung lautende Aktiva im Gesamtbetrag von € 43.029.104,38 
(Vorjahr: 50.882 T€) enthalten. 
Der Gesamtbetrag der auf Fremdwährung lautenden Passiva beträgt € 42.808.469,27 (Vorjahr: 
50.731 T€). 
Aufgliederung der Fristigkeiten der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gegenüber Kre-
ditinstituten 

31.12.2024 Vorjahr 
in € in T€ 

täglich fällig 81.093.493,34 22.043 
bis drei Monate 49.080.766,72 48.656 
mehr als drei Monate bis ein Jahr 54.600.092,51 205.600 
mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 150.000.000,00 200.000 
mehr als fünf Jahre 0,00 0 
nicht täglich fällig 253.680.859,23 454.256 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten gesamt 334.774.352,57 476.299 

Aufgliederung der Fristigkeiten der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 

Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gegenüber Kun-
den 

31.12.2024 Vorjahr 
in € in T€ 

täglich fällig 1.636.385.748,55 1.607.010 
bis drei Monate 148.415.954,74 115.276 
mehr als drei Monate bis ein Jahr 255.015.775,48 267.988 
mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 98.781.392,88 57.296 
mehr als fünf Jahre 5.150.281,36 5.012 
nicht täglich fällig 507.363.404,46 445.572 
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden gesamt 2.143.749.153,01 2.052.582 

Die Mündelgeldspareinlagen betragen zum Abschlussstichtag € 7.889.191,54 (Vorjahr: 8.107 T€). 
Der dafür gewidmete Deckungsstock besteht aus mündelsicheren Wertpapieren und beläuft sich auf 
€ 9.667.380,00 (Vorjahr: 9.855 T€). 
Erläuterungen zum Posten sonstige Rückstellungen  
Die sonstigen Rückstellungen umfassen vor allem nicht konsumierte Urlaube, Mitarbeiterprämie, 
Sondervereinbarungen Personal, Jubiläumsgelder, Rückstellung für Zins- und Provisionsvergütung, 
Vorsorgen für Eventualverbindlichkeiten aus dem Kreditrisiko, Drohverlustrückstellungen sowie Prü-
fungs- und Prozessaufwand. 
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Entfall der Zwischenbankenbefreiung 
Am 28. Juni 2024 hat das Bundesfinanzgericht (BFG) ein Vorabentscheidungsersuchen nach 
Art 267 AEUV an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) gerichtet. Das BFG ersucht den EuGH um 
eine Entscheidung darüber, ob die sogenannte Zwischenbankbefreiung nach § 6 Abs. 1 Z 28 2. Satz 
UStG eine staatliche Beihilfe im Sinne von Art 107 Abs 1 AEUV ist. § 6 Abs. 1 Z 28 2. Satz UStG 
befreit Leistungen zwischen Unternehmen, die überwiegend Bank-, Versicherungs- oder Pensions-
kassenumsätze ausführen, von der Verpflichtung zur Verrechnung von Umsatzsteuer, soweit diese 
Leistungen unmittelbar zur Ausführung von steuerfreien Umsätzen verwendet werden. Die Volks-
bank Steiermark AG ist nicht selbst am Ausgangsrechtsstreit für das erwähnte Vorabentscheidungs-
verfahren beteiligt, hat im Geschäftsverkehr mit anderen Gesellschaften der Volksbanken-Gruppe 
die Zwischenbankbefreiung nach § 6 Abs. 1 Z 28 2. Satz UStG jedoch ebenso bis Ende 2024 in 
Anspruch genommen. Die Inhalte und Sachlage des Ausgangsrechtsstreits sind nicht öffentlich zu-
gänglich.  
Um Unsicherheiten für die Zukunft zu vermeiden, hat der österreichische Gesetzgeber den gesam-
ten zweiten Satz mit Wirkung ab 1. Jänner 2025 durch das Abgabenänderungsgesetz 2024 gestri-
chen.  
Aufgrund der besonderen Situation des Volksbanken-Verbundes durch den § 30a BWG und der 
bestehenden Organisationsstruktur hat die VOLKSBANK WIEN AG gemeinsam mit den anderen 
Verbundmitgliedern und weiteren Verbundgesellschaften vor dem Jahresende 2024 bei den zustän-
digen Finanzämtern das Bestehen einer Organschaft gemäß UStG mit Wirkung ab 1. Jänner 2025 
angezeigt, wodurch der Wegfall der Zwischenbankbefreiung innerhalb des Volksbankenverbundes 
keine Auswirkung hat. Die Voraussetzungen für die verbundweite Organschaft waren auch bereits 
in der Vergangenheit, seit Bestehen des Volksbanken-Verbundes gemäß § 30a BWG, materiell ge-
geben. Daher ist die Volksbank Steiermark AG überzeugt, dass etwaige Entscheidungen des EuGH 
oder der Europäischen Kommission zur bisherigen Anwendung der Zwischenbankbefreiung keine 
Auswirkung auf den Volksbanken-Verbund haben werden.  
Außerhalb der verbundweiten Organschaft liegende Leistungen, die bisher unter die Zwischenbank-
befreiung gefallen sind, liegen nur vereinzelt und in geringem Umfang vor. Aufgrund der unwesent-
lichen Beträge wurde von einer detaillierteren Untersuchung des Sachverhaltes abgesehen und 
keine Rückstellung gebildet. 
Sicherstellung von Verbindlichkeiten  
Der Gesamtbetrag der Sicherungsgegenstände zur Sicherstellung von unter den Passivposten bzw. 
Passivposten unter dem Bilanzstrich ausgewiesenen Verpflichtungen stellt sich wie folgt dar: 

Vermögensgegenstände als Sicherheit im Posten 31.12.2024 Vorjahr 
   in € in T€ 
Forderungen an Kunden 730.577.160,95 807.712 
Summe der Sicherheiten 730.577.160,95 807.712 

 

Besicherte Verbindlichkeiten unter Position 31.12.2024 Vorjahr 
  in € in T€ 
Eventualverbindlichkeiten 730.577.160,95 807.712 
Summe der Sicherstellungen 730.577.160,95 807.712 
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Verpflichtungen aus der Nutzung von in der Bilanz nicht ausgewiesenen Sachanlagen 
Es bestehen Verpflichtungen aus Mietverträgen in Höhe von jährlich rund € 1.509.704,50 (Vorjahr: 
1.083 T€). Die Gesamtverpflichtung für die nächsten fünf Jahre beträgt rund € 5.511.394,55 (Vorjahr: 
5.415 T€). 
Es bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von jährlich rund € 49.623,60 (Vorjahr: 
0 T€). Die Gesamtverpflichtung für die nächsten fünf Jahre beträgt rund € 154.261,48 (Vorjahr: 0 T€). 
Zum Abschlussstichtag bestanden Besserungsscheinverpflichtungen in Höhe € 79.593.096,32 (Vor-
jahr: 79.593 T€). Die Rückzahlungsverpflichtung orientiert sich insbesondere an der Höhe des Jah-
resgewinnes, der Eigenmittelsituation und der Mitgliedschaft zum Österreichischen Genossen-
schaftsverband. 
Derivative Finanzinstrumente und noch nicht abgewickelte Termingeschäfte 
Zum Abschlussstichtag bestanden folgende Termingeschäfte: 

  31.12.2024 
Volumen 

31.12.2024 
Marktwert 

Vorjahr 
Volumen 

Vorjahr 
Marktwert 

in € in € in T€ in T€ 
Zinsswaps 172.333.499,94 8.300.457,12 192.860 12.184 
Zinssatzoptionen 0,00 0,00 1.320 0 
ZVE Derivate 0,00 0,00 3.227 -381 

Die Berechnung des beizulegenden Zeitwerts (Marktwerts) bei den derivativen Finanzinstrumenten 
erfolgte nach der „Mark-to-Model“ Methode unter Zugrundelegung der zum Abschlussstichtag aktu-
ellen EZB-Währungskurse, soweit es sich um Geschäfte in Fremdwährung handelt, sowie den ak-
tuellen Zinskurven für Zinsinstrumente und Volatilitätskurven für Optionsgeschäfte. 
Die abgeschlossenen Zinsswaps dienen zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos. Diese Zins-
swaps wirken sich mit einem Betrag von € 5.175.703,68 (Vorjahr: 4.817 T€).) positiv auf das Zinser-
gebnis aus. 
Die Buchwerte der Optionsprämien sind in folgenden Bilanzpositionen enthalten: 

  31.12.2024 
in € 

Vorjahr 
in T€ 

Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 11 
gesamt 0,00 11 

Sicherungsbeziehungen von Derivaten 
Zur Absicherung von Zinsrisiken aus Forderungen an Kunden werden Zinsswaps im Rahmen eines 
Gruppen-Hedge eingesetzt. 
Die Sicherungsgeschäfte werden für einen Zeitraum von 5 bis 20 Jahren abgeschlossen. 
Die beizulegenden Zeitwerte am Abschlussstichtag betragen: 

  
31.12.2024 Vorjahr 

in € in T€ 
Zinsswaps 8.300.457,12 12.184 

Die Effektivität der Sicherungsbeziehung ergibt sich beim Micro-Hedge aus der Wertentwicklung 
aufgrund der gegenläufigen Risikoparameter von Grund- und Sicherungsgeschäft. 
Das Verhältnis der ermittelten Wertänderungen der einzelnen Grundgeschäfte und deren Siche-
rungsgeschäfte liegt in einem Intervall von 80 % bis 125 %. 
Beim Gruppen-Hedge wird die Effektivitätsmessung mittels der Dollar-Offset-Methode durchgeführt. 
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Der Zinsswap in Höhe von € 172.333.499,94 dient zur Absicherung zukünftiger Zahlungsströme.  
Im Geschäftsjahr wurden für nachrangige Verbindlichkeiten Aufwendungen in Höhe von € 82.631,01 
(Vorjahr: 109 T€) geleistet und im Posten Zinsen und ähnliche Aufwendungen erfolgswirksam er-
fasst. 
Das Grundkapital betrug zum Abschlussstichtag € 69.504.400,00 (Vorjahr: 69.504 T€) und ist in 
695.044 Stückaktien zerlegt. 
Die Unterstrich ausgewiesenen Eventualverbindlichkeiten beinhalten Credit Claims und Covered 
Bonds in Höhe von € 730.577.160,95 (Vorjahr: 807.712 T€). 

3. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 
Nettozinsertrag 
Im Posten Zinsen und ähnliche Erträge in Höhe von € 118.233.736,35 (Vorjahr: 108.909 T€) sind 
Zinserträge aus dem Kreditgeschäft, sowie Gebühren und Provisionen mit Zinsencharakter enthal-
ten. 
Im Posten Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von € 48.336.242,80 (Vorjahr: 34.528 T€) 
sind überwiegend Zinsen aus dem Refinanzierungsgeschäft enthalten. 
Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen 
Im Posten Erträge aus Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen in Höhe von 
€  5.596.605,11 (Vorjahr: 516 T€) sind im Wesentlichen Erträge aus der Schüttung der Dividende 
VB Verbund-Beteiligung eG mit € 3.679.096,00 enthalten. 
Provisionserträge und Provisionsaufwendungen 
Die Posten Provisionserträge in Höhe von € 30.840.835,54 (Vorjahr: 30.288 T€) und Provisionsauf-
wendungen in Höhe von € 2.284.946,29 (Vorjahr: 2.262 T€) ergeben sich aus Provisionen aus dem 
Kreditgeschäft, Zahlungsverkehr, Wertpapiergeschäft und sonstigen Dienstleistungen. 
Sonstige betriebliche Erträge 
Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im Wesentlichen Erträge mit € 381.140,09 aus der Auflö-
sung Rückstellung ZVE (Zukunftsvorsorgeeinrichtung) und mit € 59.774,03 aus der Auflösung Rück-
stellung Moratorium.  
Personalaufwand 
Im Posten Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekas-
sen sind Aufwendungen für Abfertigungen in Höhe von € 370.062,36 (Vorjahr: 465 T€) enthalten. 
Der Pensionsaufwand für Zusagen, für die in Form einer Rückstellung vorgesorgt wird, belief sich 
im Geschäftsjahr auf € 131.606,09 (Vorjahr: 126 T€).  
Der Pensionsaufwand für Zusagen, für die ausschließlich Beiträge zu leisten sind, betrug im Ge-
schäftsjahr € 315.350,92 (Vorjahr: 304 T€). 
Sachaufwand 
Im Posten Sachaufwand in Höhe von € 37.547.894,07 (Vorjahr: 33.060 T€) sind Aufwendungen von 
Sachkosten für Geschäftsräume, Mietaufwand, EDV-Aufwand, Rechts-, Prüfungs- und Beratungs-
kosten, Werbung/Repräsentation und sonstiger Verwaltungsaufwand im Wesentlichen enthalten. 
Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und 
Sachanlagen 
Im Posten Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und 
Sachanlagen in Höhe von € 1.695.557,62 (Vorjahr: 2.194 T€) sind im Wesentlichen Wertberichtigun-
gen auf Sachanlagen enthalten. 
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Sonstige betriebliche Aufwendungen 
Der Posten sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von € 395.697,36 (Vorjahr: 1.599 T€) um-
fasst im Wesentlichen Dotierung Drohverlustrückstellung und auf Garantiekosten ZVE. 
Die auf das Geschäftsjahr entfallenden Aufwendungen für den Abschlussprüfer betrugen für die Prü-
fung des Jahresabschlusses € 310.592,30 (Vorjahr: 307 T€) und für andere Bestätigungsleistungen 
€ 77.648,07 (Vorjahr: 77 T€). 
Zuführungen und Auflösungen von Wertberichtigungen auf Forderungen, Rückstellungen für 
Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken 
Im Posten Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu Rückstellungen für Eventual-
verbindlichkeiten und für Kreditrisiken sind im Wesentlichen Direktabschreibung von Forderungen 
€ 591.079,35 (Vorjahr: 303 T€), Wertberichtigungen von Forderungen an Kunden in Höhe von 
€ 35.353.289,27 (Vorjahr: 23.727 T€) und Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten in Höhe von 
€ 1.208.176,04 (Vorjahr: 1.242 T€) enthalten. 
Im Posten Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und aus Rückstel-
lungen für Eventualverbindlichkeiten und für Kreditrisiken sind im Wesentlichen Erträge aus der Be-
wertung von Forderungen Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken in Höhe von € 15.455.400,11 
(Vorjahr: 16.317 T€) enthalten. 
Zuführungen und Auflösungen von Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die wie Finanzanla-
gen bewertet werden, sowie Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen 
Im Posten Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die wie Finanzanlagen bewertet sind, sowie auf 
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen sind Aufwendungen aus der Bewertung 
von Wertpapieren des Anlagevermögens von Beteiligungen und Anteilsrechten an verbundenen Un-
ternehmen in Höhe von € 85.179,96 (Vorjahr: 68 T€) enthalten. 
Im Posten Erträge aus Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die wie Finanzanlagen bewertet wer-
den, sowie auf Beteiligungen und Anteile an verbunden Unternehmen sind im Wesentlichen Erträge 
aus der Bewertung von Wertpapieren des Anlagevermögens, Beteiligungen und Anteilsrechten an 
verbundenen Unternehmen in Höhe von € 1.140.054,88 (Vorjahr: 6.442 T€) enthalten. 
Steuern vom Einkommen 
Im Posten Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von € 2.031.538,59 (Vorjahr: 3.128 T€) sind 
im Wesentlichen Aufwendungen für die Körperschaftsteuer und Aufwand aus Steuerlatenz enthal-
ten. 
4. SONSTIGE ANGABEN 
Die Gesellschaft ist Mitglied im Kreditinstitute-Verbund der Volksbanken gemäß § 30a BWG. 
Die VOLKSBANK WIEN AG, Wien ist die Zentralorganisation dieses Kreditinstitute-Verbundes und 
erstellt daher als übergeordnetes Kreditinstitut den Konzernabschluss („Verbundabschluss“) gemäß 
§ 59a BWG.  
Für die hier berichtende Gesellschaft entfällt daher, als zugeordnetes Kreditinstitut, die Verpflichtung 
einen eigenen Konzernabschluss gemäß § 59 BWG aufzustellen. 
Der Kreditinstitute-Verbund dient sowohl dem geregelten Transfer von Liquidität zwischen den Mit-
gliedern (Liquiditätsverbund) als auch der Erbringung sonstiger Leistungen zwischen den Mitglie-
dern (Haftungsverbund), verbunden mit Weisungsrechten der Zentralorganisation. Damit ist auch 
eine indirekte Absicherung der Gläubiger aller Mitglieder gegeben. Direkte Forderungsrechte Dritter 
gegen die Vertragsparteien werden durch den Vertrag nicht begründet. Die Zentralorganisation ist 
verpflichtet, die Liquiditätsversorgung der zugeordneten Kreditinstitute sowie die Einhaltung der re-
gulatorischen Eigenmittelerfordernisse durch den Verbund sicherzustellen. 
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Die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen der Teile 2 bis 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR) 
sind vom Kreditinstitute-Verbund auf konsolidierter Basis einzuhalten. 
Die im Rahmen des aufsichtsrechtlichen Überprüfungs- u. Bewertungsprozesses der Eigenmittel-, 
Liquiditäts- und qualitativen Anforderungen des „Supervisory Review and Evaluation Process“ 
(SREP) von der Europäischen Zentralbank (EZB) vorgeschriebenen zusätzlichen Eigenmittelanfor-
derungen sind ebenfalls nur von der Zentralorganisation auf konsolidierter Basis einzuhalten. 
Die berichtende Gesellschaft leistet, als zugeordnetes Kreditinstitut des Kreditinstitute-Verbundes 
gemäß 30a BWG, den erteilten Weisungen der ZO zur Erfüllung der zugewiesenen Aufgaben un-
verzüglich Folge. 
Die Veröffentlichung des Verbundabschlusses der VOLKSBANK WIEN AG, mit Sitz in Wien, erfolgt 
im digitalen Amtsblatt des Bundes (https://www.evi.gv.at/). 
Die Offenlegung gemäß Art. 431 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 („CRR“) erfolgt auf der Website 
der VOLKSBANK WIEN AG, Wien, als Zentralorganisation des Kreditinstitute-Verbundes unter 
www.volksbankwien.at. 
Die berichtende Gesellschaft ist unter der Firma Volksbank Steiermark AG, mit Sitz in Graz beim 
Landesgericht LG für ZRS Graz unter der Firmenbuchnummer 421966p eingetragen. 
Aufgliederung des Kernkapitals und der ergänzenden Eigenmittel der Gesellschaft 

  31.12.2024 Vorjahr 
  in € in T€ 
gezeichnetes Kapital 88.378.082,78 88.378 
gebundene Kapitalrücklagen 40.532.921,40 40.533 
Gewinnrücklagen 123.956.891,36 105.380 
Haftrücklage 37.187.334,41 37.187 
abzüglich Abzugsposten gemäß Art. 47c CRR (NPL-Back-
stopp) 2.046.449,60 574 

Übergangsanpassung aufgrund der IFRS 9 Übergangsbe-
stimmung des Art. 473a CRR 2.141.467,98 2.991 

hartes Kernkapital 290.150.248,33 273.895 
 

  31.12.2024 Vorjahr 
  in € in T€ 
als Ergänzungskapital anrechenbare Kapitalinstrumente 331.442,09 588 
Ergänzungskapital nach Anpassungen (Tier 2) 331.442,09 588 

 

  31.12.2024 Vorjahr 
  in € in T€ 
hartes Kernkapital (Common Equity Tier 1, CET1) 290.150.248,33 273.895 
Kernkapital (Tier 1) 290.150.248,33 273.895 
Ergänzungskapital nach Anpassungen (Tier 2) 331.442,09 588 
anrechenbare Eigenmittel gemäß Teil 2 der Verord-
nung (EU) Nr. 575/2013 (CRR) 290.481.690,43 274.484 

Die Gesamtkapitalrentabilität gemäß § 64 Abs. 1 Z 19 BWG beträgt 0,71 % (Vorjahr: 1,42 %). 
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Angaben über Arbeitnehmer 
Während des Geschäftsjahres waren umgerechnet nach Vollzeitäquivalenten durchschnittlich 
234,30 (Vorjahr: 234) Angestellte und 2,00 (Vorjahr: 2) Arbeiter beschäftigt. 
Bezüge von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern 
Die Gesamtbezüge der im Geschäftsjahr tätigen Geschäftsleiter beliefen sich auf € 689.674,90 (Vor-
jahr: 645 T€). An ehemalige Geschäftsleiter und deren Hinterbliebene wurden € 100.088,63 (Vorjahr: 
91 T€) ausbezahlt. 
Die Gesamtbezüge der im Geschäftsjahr tätigen Aufsichtsratsmitglieder beliefen sich auf 
€ 56.000,00 (Vorjahr: 62 T€). 
Angaben zu Krediten an Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder 
An Vorstandsmitglieder gewährte Kredite betrugen im Geschäftsjahr € 0,00 (Vorjahr: 300 T€). 
An Aufsichtsratsmitglieder gewährte Kredite betrugen im Geschäftsjahr € 56.141,00 (Vorjahr: 
1.151 T€). 
Die Kredittilgungen von an Vorstandsmitgliedern gewährten Krediten betrugen im Geschäftsjahr 
€ 12.482,69 (Vorjahr: 5 T€) und bei an Aufsichtsratsmitgliedern gewährten Krediten € 454.451,41 
(Vorjahr: 570 T€).  
Die Kreditbedingungen und Konditionen, wie insbesondere Laufzeit, Zinssatz und Besicherung sind 
marktkonform. 
Aufwand für Abfertigungen und Pensionen 
Der Aufwand für Abfertigungen und Pensionen für Vorstandsmitglieder und leitende Angestellte be-
trug im Geschäftsjahr € 66.058,58 (Vorjahr: 39 T€). Für sonstige Arbeitnehmer betrug der Aufwand 
für Abfertigungen und Pensionen im Geschäftsjahr € 799.126,70 (Vorjahr: 805 T€). 
Geschäfte zu nahestehenden Unternehmen und Personen 
Gemäß § 238 Abs. 1 Z 12 UGB werden nachstehend Angaben über wesentliche und marktunübliche 
Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen gemacht: 
Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr, konform der verbundweitenweiten Richtlinien, keine marktun-
üblichen Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen oder Personen iSd Verordnung (EG) 
Nr. 1606/2002 abgeschlossen. 
Wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag 
Nach Abschluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, 
die auf den vorliegenden Jahresabschluss wesentliche Auswirkungen haben. 
Vorschlag zur Ergebnisverwendung 
Folgende Gewinnverteilung soll den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt werden, vorbehaltlich, 
dass die bestehenden Auflagen für die Dividendenzahlung erfüllt werden: 
Der Bilanzgewinn in Höhe von € 2.372.953,46 per 31. Dezember 2024 wird der freien Gewinnrück-
lage zugewiesen. 
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Organe 
Der Vorstand setzte sich im Geschäftsjahr aus den folgenden Personen, die auch als Geschäftsleiter 
gemäß § 2 Z 1 BWG tätig waren, zusammen: 
GD DI Monika Cisar-Leibetseder (Vorsitzende) 
Dir. Ing. Hannes Zwanzger (Vorsitzender-Stellvertreter) 
 
Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr wie folgt zusammen: 
Mag. Gerald Pilz (Vorsitzender) 
Dr. Annemarie Stipanitz-Schreiner (1. Vorsitzende-Stellvertreterin) 
DI Josef Schriebl (2. Vorsitzender-Stellvertreter)  
Johannes Jelinek 
DI Gerald Fleischmann 
Dr. Karl Schwaiger 
Mag. Beatrix Doppler 
 
Der Betriebsrat setzte sich im Geschäftsjahr wie folgt zusammen: 
Renate Friedl 
Edith Veitschegger 
Claudia Hinterleitner 
Reinhard Allmer 
 
Graz, am 3. April 2025 

Volksbank Steiermark AG 

Vorstand und Geschäftsleiter gemäß § 2 Z 1 BWG: 

 GD DI Monika Cisar-Leibetseder e.h. Dir. Ing. Hannes Zwanzger e.h. 
 (Vorsitzende) (Vorsitzender-Stellvertreter) 
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Anlagenspiegel (§ 226 Abs. 1 UGB in Verbindung mit § 43 Abs. 1 BWG; alle Angaben in Euro): Anlage

Anlagevermögen der Aktivpositionen 01.01.2024 Zugänge Abgänge 31.12.2024
kumulierte 

Abschreibungen 
1.1.2024

Abschreibung des 
GJ Zuschreibungen Abgänge

kumulierte 
Abschreibungen 

31.12.2024
31.12.2024 VJ 

in TEUR

Wertpapiere
 2. Schuldtitel öffentlicher
 Stellen und ähnliche
 Wertpapiere

6.744.786,80 1.352.640,00 1.209.491,80 6.887.935,00 159.242,37 19.135,28 22.955,57 -9.032,56 164.454,64 6.723.480,36 6.586

 3. Forderungen an
 Kreditinstitute (Wertpapiere) 5.100.000,00 0,00 0,00 5.100.000,00 160.000,00 15.000,00 0,00 0,00 175.000,00 4.925.000,00 4.940

  4. Forderungen an Kunden (Wertpapiere) 499.000,00 0,00 499.000,00 0,00 494.725,00 0,00 0,00 494.725,00 0,00 0,00 4
 5. Schuldverschreibungen
 und andere festverzinsliche
 Wertpapiere

12.160.946,10 1.406.846,00 2.083.951,80 11.483.840,30 132.635,92 4.062,60 91.870,78 13.879,51 30.948,23 11.452.892,07 12.028

 6. Aktien und andere nicht
 festverzinsliche Wertpapiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Summe 24.504.732,90 2.759.486,00 3.792.443,60 23.471.775,30 946.603,29 38.197,88 114.826,35 499.571,95 370.402,87 23.101.372,43 23.558

Beteiligungen
 7. Beteiligungen 166.597.745,01 312.441,31 86.812.241,41 80.097.944,91 100.373.937,93 59.000,00 1.061.794,88 77.019.446,53 22.351.696,52 57.746.248,39 66.224
Summe 166.597.745,01 312.441,31 86.812.241,41 80.097.944,91 100.373.937,93 59.000,00 1.061.794,88 77.019.446,53 22.351.696,52 57.746.248,39 66.224

Anteile an verbundenen Unternehmen
 8. Anteile an verbundenen
 Unternehmen 1.137.166,00 0,00 1.137.166,00 0,00 40.166,00 0,00 0,00 40.166,00 0,00 0,00 1.097

Summe 1.137.166,00 0,00 1.137.166,00 0,00 40.166,00 0,00 0,00 40.166,00 0,00 0,00 1.097

Immaterielle Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens / Sachanlagevermögen
 9. Immaterielle
 Vermögensgegenstände des
 Anlagevermögens

415.764,89 0,00 0,00 415.764,89 415.764,89 0,00 0,00 0,00 415.764,89 0,00 0

10. Sachanlagen 30.991.551,09 3.586.866,21 1.364.222,03 33.214.195,27 21.162.192,14 1.445.557,62 0,00 1.357.556,03 21.250.193,73 11.964.001,54 9.829
Summe 31.407.315,98 3.586.866,21 1.364.222,03 33.629.960,16 21.577.957,03 1.445.557,62 0,00 1.357.556,03 21.665.958,62 11.964.001,54 9.829

Sonstige Vermögensgegenstände
12. Sonstige
 Vermögensgegenstände 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 500.000,00 250.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 250

Summe 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 500.000,00 250.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 250

Gesamtsumme 224.396.959,89 6.658.793,52 93.106.073,04 137.949.680,37 123.438.664,25 1.792.755,50 1.176.621,23 78.916.740,51 45.138.058,01 92.811.622,36 100.958

Anschaffungskosten Abschreibungen Buchwerte



Bestätigungsvermerk 

Bericht zum Jahresabschluss 
Prüfungsurteil 
Ich habe den Jahresabschluss der 

Volksbank Steiermark AG, 

Graz, 

bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024, der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr und dem Anhang, geprüft. 
Nach meiner Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresabschluss den gesetzlichen Vor-
schriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. 
Dezember 2024 sowie der Ertragslage der Gesellschaft für das an diesem Stichtag endende 
Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmens- und bankrechtli-
chen Vorschriften. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 
Ich habe meine Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014 
(im Folgenden EU-VO) und mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International 
Standards on Auditing (ISA). Meine Verantwortlichkeit nach diesen Vorschriften und Standards 
sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses“ meines Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Ich bin von der Gesell-
schaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmens-, bank- und 
berufsrechtlichen Vorschriften und ich habe meine sonstigen beruflichen Pflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin der Auffassung, dass die von mir bis zum 
3. April 2025 erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für mein Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte 
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach meinem 
pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten für meine Prüfung des Jahresabschlusses des 
Geschäftsjahres waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit meiner Prüfung 
des Jahresabschlusses als Ganzes und bei der Bildung meines Prüfungsurteils hierzu be-
rücksichtigt, und ich gebe kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 

Werthaltigkeit von Forderungen an Kunden 
Das Risiko für den Abschluss 
Die Forderungen an Kunden stellen einen wesentlichen Posten der Bilanz dar. Der Buchwert 
der Forderungen an Kunden beträgt zum 31. Dezember 2024 € 2.419,14 Mio., d.s. 85,33 % 
der Aktiva von € 2.834,89 Mio.  
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Der Vorstand der Volksbank Steiermark AG beschreibt die Vorgehensweise für die Bildung 
von Risikovorsorgen im Anhang im Abschnitt Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und 
im Lagebericht im Abschnitt Wesentliche Risiken und Ungewissheiten. 
Im Rahmen der Überwachung der Forderungen an Kunden wird überprüft, ob Wertberichti-
gungen für Forderungsausfälle zu bilden sind. Dies beinhaltet auch die Einschätzung, ob 
Kunden die vertraglich vereinbarten Rückflüsse in voller Höhe leisten können. 
Die Berechnung der Wertberichtigungen für ausgefallene, individuell bedeutsame Forderun-
gen an Kunden basiert in der Regel auf einer individuellen Analyse der erwarteten und Sze-
nario-gewichteten zukünftigen Rückflüsse. Diese Analyse ist von der Einschätzung der wirt-
schaftlichen Lage und Entwicklung des jeweiligen Kunden, der Bewertung von Sicherheiten 
sowie der Schätzung der Höhe und des Zeitpunkts der daraus abgeleiteten Rückflüsse ab-
hängig. 
Für ausgefallene, individuell nicht bedeutsame Forderungen an Kunden wird eine Berech-
nung der Wertberichtigungen auf Basis statistisch ermittelter, gemeinsamer Risikomerkmale 
durchgeführt. Die Berechnung dieser Wertberichtigungen erfolgt in Abhängigkeit der Rating-
stufe für ausgefallene Kunden und der vorhandenen Sicherheiten mit statistischen Verlust-
quoten. Diese Verlustquoten werden aus intern berechneten und extern bezogenen Ausfall-
sinformationen ermittelt. 
Bei nicht ausgefallenen Forderungen an Kunden wird für den erwarteten Kreditverlust („ex-
pected credit loss“, „ECL“) ebenfalls eine Wertberichtigung gebildet, wobei die Anwendung 
der Wertberichtigungsmethodik gemäß generellen Weisung der Zentralorganisation erfolgt. 
Bei der Ermittlung des ECL sind Schätzungen und Annahmen erforderlich. Diese umfassen 
ratingbasierte Ausfallswahrscheinlichkeiten und Verlustquoten, die gegenwartsbezogene und 
zukunftsgerichtete Informationen sowie Stufentransfers berücksichtigen. Um die verschlech-
terten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für bestimmte Kunden, insbesondere Kunden 
aus energieintensiven Branchen und den Branchen Bauwirtschaft und Immobilien (Commer-
cial Real Estate) zu berücksichtigen, wurde im Rahmen der Ermittlung dieser Wertberichti-
gungen eine Erhöhung der im ECL-Modell ermittelten Wertberichtigungen („Post-Model-Ad-
justments“) vorgenommen.  
Das Risiko für den Abschluss ergibt sich daraus, dass die Ermittlung der Wertberichtigungen 
in bedeutendem Ausmaß auf Annahmen und Schätzungen basiert, aus denen sich Ermes-
sensspielräume und Schätzunsicherheiten in Bezug auf den Zeitpunkt der Identifizierung und 
auf die Höhe der Wertberichtigungen ergeben. Diese sind im Geschäftsjahr insbesondere 
durch finanzielle Schwierigkeiten von Kunden im Segment Commercial Real Estate beein-
flusst. 

Meine Vorgehensweise in der Prüfung 
Bei der Prüfung der Werthaltigkeit der Forderungen an Kunden habe ich folgende wesentliche 
Prüfungshandlungen durchgeführt: 
Ich habe die Dokumentation der Prozesse zur Überwachung und Bildung von Wertberichti-
gungen für Forderungen an Kunden analysiert und beurteilt, ob diese Prozesse geeignet sind, 
Ausfälle zu identifizieren und die Werthaltigkeit dieser Forderungen angemessen abzubilden. 
Ich habe die relevanten Schlüsselkontrollen erhoben, deren Ausgestaltung und Umsetzung 
beurteilt und in Stichproben auf ihre Wirksamkeit getestet. In diesem Zusammenhang wurden 
auch die Prozesse und implementierten Kontrollen zur Bewertung von Immobiliensicherhei-
ten berücksichtigt. 
In bewusst und zufällig ausgewählten Stichproben von Forderungen an Kunden habe ich 
untersucht, ob Indikatoren für Ausfälle vorliegen. Die risikoorientierte Stichprobenauswahl er-
folgte unter besonderer Berücksichtigung des Segments Commercial Real Estate. 
Im Bereich der Einzelwertberichtigungen bei signifikanten Forderungen habe ich Stichproben 
von Krediten untersucht, ob Ausfallsereignisse vorliegen und ob in angemessener Höhe Ein-
zelwertberichtigungen gebildet wurden. 
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Bei den pauschalen Einzelrisikovorsorgen, den Portfoliorisikovorsorgen sowie den gegen-
über dem vorhergehenden Jahresabschluss angepassten Risikomodellen habe ich die Zu-
verlässigkeit der Verfahren und Modelle sowie der darin verwendeten Parameter kritisch da-
hingehend gewürdigt, ob diese geeignet sind, Vorsorgen in angemessener Höhe zu ermitteln. 
Abschließend wurde beurteilt, ob die Angaben im Anhang zum Jahresabschluss zur Ermitt-
lung von Wertberichtigungen für Kundenforderungen angemessen sind. 

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Prüfungsausschusses für 
den Jahresabschluss 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses und 
dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmens- und bank-
rechtlichen Vorschriften ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die inter-
nen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern ist. 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, 
Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit – sofern ein-
schlägig – anzugeben sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, 
entweder die Gesellschaft zu liquidieren oder die Unternehmenstätigkeit einzustellen, oder 
haben keine realistische Alternative dazu. 
Der Prüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses der Gesellschaft. 

Verantwortlichkeiten des Bankprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
Meine Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern ist, und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der mein Prüfungsurteil beinhaltet. 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit der EU-VO und mit den österreichischen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Ab-
schlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. 
  

R44CFBA
Maschinengeschriebenen Text
Anhang ./A Finanzinformationen zum 31.12.2024                                                                                        Jahresabschluss 2024



Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und wer-
den als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffe-
nen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen. 
Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit der EU-VO und mit den österreichi-
schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfor-
dern, übe ich während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahre eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus gilt: 
- Ich identifiziere und beurteile die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von 

dolosen Handlungen oder Irrtümern im Abschluss, plane Prüfungshandlungen als Reaktion 
auf diese Risiken, führe sie durch und erlange Prüfungsnachweise, die ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für mein Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus 
dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt wer-
den, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zu-
sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellun-
gen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

- Ich gewinne ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kon-
trollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen an-
gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen 
Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben. 

- Ich beurteile die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dar-
gestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden 
Angaben. 

- Ich ziehe Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die gesetzlichen 
Vertreter sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebli-
che Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls ich die Schlussfolgerung ziehe, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, bin ich verpflichtet, in meinem Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Anga-
ben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, mein Prüfungsurteil zu modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum meines Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der Gesell-
schaft von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zur Folge haben. 

- Ich beurteile die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild 
erreicht wird. 

  

R44CFBA
Maschinengeschriebenen Text
Anhang ./A Finanzinformationen zum 31.12.2024                                                                                        Jahresabschluss 2024



- Ich tausche mich mit dem Prüfungsausschuss unter anderem über den geplanten Umfang 
und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prü-
fungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsys-
tem, die ich während meiner Abschlussprüfung erkenne, aus. 

- Ich bestimme von den Sachverhalten, über die ich mich mit dem Prüfungsausschuss aus-
getauscht habe, diejenigen Sachverhalte, die am bedeutsamsten für die Prüfung des Jah-
resabschlusses des Geschäftsjahres waren und daher die besonders wichtigen Prüfungs-
sachverhalte sind. Ich beschreibe diese Sachverhalte in meinem Bestätigungsvermerk, es 
sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des 
Sachverhalts aus oder ich bestimme in äußerst seltenen Fällen, dass ein Sachverhalt nicht 
in meinem Bestätigungsvermerk mitgeteilt werden sollte, weil vernünftigerweise erwartet 
wird, dass die negativen Folgen einer solchen Mitteilung deren Vorteile für das öffentliche 
Interesse übersteigen würden. 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 
Bericht zum Lagebericht 
Der Lagebericht ist aufgrund der österreichischen unternehmens- und bankrechtlichen Vor-
schriften darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob er nach 
den geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt wurde. 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts in Über-
einstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften. 
Ich habe meine Prüfung in Übereinstimmung mit den Berufsgrundsätzen zur Prüfung des 
Lageberichts durchgeführt. 

Urteil 
Nach meiner Beurteilung ist der Lagebericht nach den geltenden rechtlichen Anforderungen 
aufgestellt worden und steht in Einklang mit dem Jahresabschluss. 

Erklärung 
Angesichts der bei der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Erkenntnisse und des 
gewonnenen Verständnisses über die Gesellschaft und ihr Umfeld wurden wesentliche fehler-
hafte Angaben im Lagebericht nicht festgestellt. 

Zusätzliche Angaben nach Artikel 10 der EU-VO 
Der Österreichische Genossenschaftsverband // Schulze-Delitzsch als gesetzlich zuständige 
Prüfungseinrichtung hat mich als auftragsverantwortlichen Revisor mit der Durchführung der 
nach § 60 BWG und § 1 GenRevG gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung des Jahresabschlus-
ses zum 31. Dezember 2024 sowie des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2024 mit Be-
schluss vom 8. Mai 2024 beauftragt. 
Ich bin seit dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 auftragsverantwortlicher Revisor. 
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Ich erkläre, dass das Prüfungsurteil im Abschnitt „Bericht zum Jahresabschluss“ mit dem zu-
sätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 der EU-VO in Einklang steht. 
Ich erkläre, dass ich keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen erbracht habe und dass ich bei 
der Durchführung der Abschlussprüfung meine Unabhängigkeit von der geprüften Gesellschaft 
gewahrt habe. 

Wien, am 3. April 2025 
 
 

DI Wolfgang Hainzl e.h. 
 

Eingetragener Revisor 
Ö s t e r r e i c h i s c h e r  

G e n o s s e n s c h a f t s v e r b a n d  
// Schulze-Delitzsch 
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Lagebericht 2024 

der Volksbank Steiermark AG 

1 .  Bericht ~ber den Gesch~ftsverlauf und die wirtschaftliche Lage1 

1 . 1 .  Wirtschaftliche Lage 

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung 2024 

Reales BIP-Wachstum lnflationsrate laut HVPI Arbeitslosenrate 

JIJ J/J Nationale Definition (AMS) 

Stand 31.1 .2025 -1 ,0 % 2 , 9 %  7 , 0 %  

Quelle: WIFO, Statistik Austria und AMS 

Die ~sterreichische Wirtschaft ist aufgrund der fortgesetzten Rezession in der lndustrie und 

Bauwirtschaft auch 2024 in ~hnlicher H~he wie im Jahr zuvor geschrumpft. Trotz verbesserter 

Einkommen waren auch die Konsumausgaben der privaten Haushalte ein weiteres Mal ruck­ 

l~ufig, womit ein kr~ftiger Anstieg der Sparquote von 8,7 % 2023 auf 1 1 , 4  %  im Jahr 2024 

verbunden war. Auch die Investitionst~tigkeit lie~ erneut nach, bei Ausr~stungen und noch 

starker im Bausektor. Dies betraf insbesondere den Wohnbau, zunehmend aber auch das 

Baunebengewerbe. Die Industrieschw~che belastete dar~ber hinaus die Warenexporte, die 

vor allem in der ersten Jahresh~lfte abnahmen, sich im Laufe des Jahres aber etwas stabili­ 

sierten. Im Au~enhandel mit Waren und Dienstleistungen in den Vordergrund r~ckte ange­ 

sichts der erh~hten Lohn- und Energiekosten auch das Thema der internationalen Wettbe­ 

werbsf~higkeit. Die Verbraucherpreisinflation nahm im Jahresverlauf 2024 die meiste Zeit ab 

und sank vor allem dank sinkender Preise fur Haushaltsenergie zwischenzeitlich unter das 

EZB-Ziel von 2 % , erfuhr zum Jahresende aber einen moderaten Anstieg. Dienstleistungen 

wie insbesondere Bewirtungsdienstleistungen blieben dabei wichtige Preistreiber. 

Am Arbeitsmarkt dokumentierte sich die Konjunkturschw~che in einem Anstieg der Arbeitslo­ 

sigkeit, das Besch~ftigungswachstum war 2024 zudem gering und die Arbeitszeit je Besch~f­ 

tigten niedriger als 2023. Industrie, Bauwirtschaft und Handel waren mit einer r~ckl~ufigen 

Besch~ftigung konfrontiert. Die Arbeitslosenquote kletterte nach nationaler Berechnungsme­ 

thode um rund einen halben Prozentpunkt auf 7 ,0 %, im Jahresdurchschnitt war die Zahl an 

arbeitslos oder in Schulung gemeldeten Personen um 9,4 % h~her. Parallel dazu sank die 

Zahl der offenen Stellen. 

1 Aus Lesbarkeitsgr~nden wird in diesem Lagebericht auf die verschiedene Ansprechweisen, sei es m~nnlich, 
weiblich oder divers verzichtet. Alie Formulierungen sprechen gleicherma~en alle Geschlechter an. 

Seite 1 
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Im Gesamtjahr 2024 wurden laut KSV 6.587 Unternehmensinsolvenzen und damit um 22 % 

mehr als im Vorjahr gez~hlt, wobei der Handel, die Bauwirtschaft und der Bereich Beherber­ 

gung/Gastronomie besonders betroffen waren. Darunter befanden sich mit 86 zudem viele 

Gro~insolvenzen, die dazu beitrugen, dass die betroffenen Passive mit 35 % weitaus starker 

zunahmen als die Insolvenzzahl. Hervorgehoben wurde auch die in vielen F~llen hohe Zahl 

an Gl~ubigern, wodurch das Risiko f~r Folgeinsolvenzen steigt. Die Privatkonkurse stagnierten 

gegen~ber dem Vorjahr nahezu, gro~e Unterschiede zwischen den Bundesl~ndern machten 

sich aber bemerkbar. Nicht zuletzt aufgrund der schon l~nger anhaltenden schwierigen Wirt­ 

schaftslage verweist der KSV auf eine ~bliche Verz~gerung der Privatkonkurse gegeni.iber 

dem Unternehmenssektor. 

E ine deutliche Erholung der ~sterreichischen Wirtschaft ist auch laut dem w~chentlichen Wirt­ 

schaftsindex des WIFO noch nicht in Sicht. Der WWWI (siehe Grafik) sch~tzt auf Basis hoch­ 

frequenter Oaten das BIP und seine Teilkomponenten f~r einzelne Kalenderwochen. Im De­ 

zember konnte die Wirtschaftsleistung den Vorjahresmonat um 0,25 % ~bertreffen, in den ers­ 

ten beiden J~nner-Wochen fiel diese aber auf ein Minus im Jahresvergleich um 1 , 25 % zur~ck. 

Die privaten Konsumausgaben und die Bruttoanlageinvestitionen d~rften im Dezember stag­ 

niert, die Nettoexporte einmal mehr einen negativen Wachstumsbeitrag geliefert haben. Aus 

Branchensicht zeigt der WWI Wertsch~pfungsr~ckg~nge vor allem im von Besch~ftigungs­ 

r~ckg~ngen begleiteten gi.iterproduzierenden Bereich, aber auch in der Bauwirtschaft und in 

den meisten Wochen 2024 auch in Tourismus und Handel. Erholungstendenzen zeigen sich 

bei den Einzelhandelsums~tzen, positive Impulse gingen vorrangig von anderen Dienstleis­ 

tungsbereichen aus. Skeptisch blieben die wirtschaftlichen Einsch~tzungen auch laut WIFO­ 

Konjunkturtest, der im Dezember negative Werte sowohl f~r die Lagebeurteilungen als auch 

Konjunkturerwartungen brachte. Im gesamten vierten Quartal d~rfte das BIP gegen~ber den 

drei Monaten zuvor laut Schnellsch~tzung des WIFO stagniert haben, f~r das Gesamtjahr 

wurde damit eine Jahresrate von -1 ,0  % errechnet. 
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Die Geldmarktzinsen folgten 2024 einem klaren Abw~rtstrend und der 3-Monats-Euribor lag 

Ende des Jahres nur noch knapp Ober dem Niveau von Anfang 2023. Seit Juni 2024 hat die 

EZB ihre Zinsanhebungen des Vorjahres teilweise wieder zur~ckgenommen und den Einla­ 

gensatz in vier Schritten um 100 Basispunkte gesenkt. Die Leitzinsen lagen zum Jahreswech­ 

sel damit bei 3,0 % (Einlagen), 3, 1 5  % (Haupt-) und 3,4 % (Spitzenrefinanzierung). Bei den 

europ~ischen Kapitalmarktzinsen war die Richtung weniger eindeutig, die Rendite der deut­ 

schen zehnj~hrigen Benchmarkanleihe war wie auch jene der zehnj~hrigen ~sterreichischen 

Bundesanleihe Ende des Jahres kaum ver~ndert zum Wert vom Jahresbeginn . Die Erwartung 

fallender lnflationsraten bildete sich gegen Jahresende vor allem in den USA zur~ck, was sich 

um den Jahreswechsel 2024/25 in steigenden Renditen niederschlug . In den USA tendierten 

die Aktienindizes, begleitet von einigen R~ckschl~gen, das gesamte Jahr ~ber aufw~rts und 

wurden dabei in der zweiten Jahresh~lfte von den Erwartungen an die Wirtschaftspolitik der 

neuen Regierung (~Trump Trade") gest~tzt. Auch die europ~ischen Aktienindizes beendeten 

das Jahr trotz Seitw~rtsentwicklung im zweiten Halbjahr mit wenigen Ausnahmen mit Zuge­ 

w innen , die aber weniger ausgepr~gt waren als in den USA. 

Energiemarkt 

Der Energiepreisschock aus dem Jahr 2022 flaute war trotz andauernden Kriegs in der Ukraine 

etwas ab. Die Verbraucherpreisinflation war aufgrund insbesondere der billigeren Mineral~l­ 

produkte wieder moderater, obwohl beim Dienstleistungssektor noch die Nachwehen der Teu­ 

erungswelle zu sp~ren waren. Ab November kam es bei den europ~ischen Gaspreisen aber 

zu einem Auftrieb, als die Gaslieferungen von Gazprom an die OMV gestoppt wurden, nach­ 

dem diese einen Schadenersatz bei einem Schiedsgerichtsverfahren zugesprochen bekam. 

Der Gastransit durch die Ukraine ware mit Ende des Jahres 2024 aber ohnehin beendet ge­ 

wesen, die Liefersicherheit soll durch Diversifizierungsma~nahmen aber gew~hrt sein. Wie die 

Gaspreise lagen zudem auch die B~rsenstrompreise weiterhin ~ber Vorpandemieniveau. 

Im Gesamtjahr 2024 belief sich die lnflationsrate sowohl nach nationalem als auch nach har­ 

monisiertem Verbraucherpreisindex auf 2 ,9 %. Der Beitrag der Strompreise war aufgrund ver­ 

schiedener politischer Eingriffe wie beispielsweise der Anfang 2025 ausgelaufenen Strom­ 

preisbremse niedrig. Nach der Energiekrise w~chst auch die Sorge vor einem dauerhaften 

Wegfall bestimmter Teile der Produktion und eines l~ngerfristigen Verlusts der Wettbewerbs­ 

f~higkeit. 

Kreditmarkt 

Die weiterhin erh~hten Finanzierungskosten und die hohe Sparneigung der privaten Haushalte 

sowie die rezessive lndustriekonjunktur mit schwacher Auftragslage und Investitionszur~ck­ 

haltung spiegelte sich auch im Kreditgesch~ft wider. 
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Die Kredite an private Haushalte in Osterreich sanken in den Monaten Janner bis Dezember 
2024 mit einer durchschnittlichen Jahresrate von -1 ,4 %, jene an nicht-finanzielle Unterneh­ 
men wuchsen nur noch moderat mit +1 ,4 %. Der Abschw~chungstrend hatte in beiden Kate­ 
gorien nach einem insbesondere tor Unternehmenskredite starken Jahr 2022 schon Anfang 
2023 eingesetzt. W~hrend der Tiefpunkt bei den Krediten an private Haushalte aber schon um 
den Jahreswechsel 2023/2024 erreicht wurde und im Dezember 2024 der R~ckgang nur etwa 
ein Drittel davon betrug, waren die Zuw~chse bei den Unternehmenskrediten im Sommer 2024 
am niedrigsten. Auch hier waren die Anstiege in den letzten Monaten des Jahres wieder h~her, 
zu keinem Zeitpunkt war die Ver~nderung zum Vorjahr zudem negativ. F~r die gesamte Euro­ 
zone liegen die Wachstumsraten bei den Krediten an private Haushalte und Unternehmen 
n~her beieinander, die durchschnittlichen Jahresraten lagen von J~nner bis Dezember 2024 
bei den privaten Haushalten bei 0,5 % und den Unternehmen bei 0 ,7 % und bewegten sich 
stets im positiven Bereich. Die Bank Lending Survey vom J~nner 2025 zeigte f~r Osterreich 
eine im vierten Quartal weiter fallende Kreditnachfrage bei Unternehmenskrediten und -- wie 
auch schon im ersten und dritten Quartal - Anstiege der Nachfrage nach privaten Wohnbau­ 
kredite. 

lmmobilienmarkt 

Am ~sterreichischen Wohnimmobilienmarkt endete im vierten Quartal 2022 ein langer und 
kraftiger Preisaufschwung. Der lmmobilienpreisindex der OeNB wies fur das zweite Quartal 
2023 erstmals seit dem zweiten Quartal 2008 eine negative Jahreswachstumsrate aus , im 
Gesamtjahr 2023 belief sich das Minus auf 1 , 6  %  (2022 +10 ,3 %). Die R~ckg~nge im Quar­ 
talsvergleich haben sich im Laufe des Jahres 2024 verlangsamt und waren in Wien ausge­ 
pr~gter als im ~brigen Osterreich. Die Jahresrate war im dritten Quartal 2024 aber nur bei 
neuen Eigentumswohnungen au~erhalb Wiens positiv. Auch im Gesamtjahr 2024 ist mit einer 
negativen Rate zu rechnen, der durchschnittliche Indexwert Q1-Q3 2024 lag rund 2,4 % unter 
dem mittleren Wert der Vorjahresperiode, wobei insbesondere gebrauchte Eigentumswohnun­ 
gen bill iger wurden. 

Die Nachfrage im Wohnbausektor bleibt ged~mpft, aber auch die Jahre eines stark steigenden 
Angebots sind vorbei. Bereits seit 2020 ist der Markt von r~ckl~ufigen Baubewilligungen ge­ 

pr~gt und die Wohnbauinvestitionen lagen 2024 fast 20 % unter dem Wert van 2022. Ein Tief­ 

punkt k~nnte aber erreicht worden sein - die Stimmung hellte sich laut WIFO-Konjunkturtest 

Ende 2024 etwas auf und die Bank Lending Survey vom J~nner 2025 stellte f~r das zweite 

Halbjahr 2024 und das erste Quartal 2025 eine wieder etwas h~here Nachfrage nach privaten 
Wohnbaukrediten in Aussicht. Haben hohe Finanzierungskosten und strengere Kreditverga­ 

bestandards die Nachfrage in den letzten Jahren ged~mpft, so d0rften niedrigere Zinsen und 
eine Novelle der KIM-Verordnung wom~glich neue Impulse geben. 
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Regionale und sektorale Entwicklung 

Nieder- Ober­ 

bsterrelch Burgenland K~rten ~sterrelch sterrelch Salzburg Stelermark Tirol Vorartberg Wien 

Q2-2024 Produktlonswert % J/J 

Sachg~tererzeugung -4,6% -4,7% -7,7% -5,2% -9,4% 4,8% -2,5% 1,5% 0,4% -4,9% 

Bauwesen -2,3% -15,3% -1,1% -2,0% -0,4% 0,9% -0,9% -2,8% -1,5% -5,1% 

Arbeitstosenquote 2024 % 7,0% 6,8% 7,3% 6,3% 4,9% 4,2% 6,1% 4,3% 5,6% 11,4% 

Tourtsmus 2.024 

N~chtigungen % J/J 2,1% 4,5% -0,3% -0,3% 2,2% 0,1% 1,7% 1,6% 2,3% 9,3% 

Inland 0,9% 4,7% -1,2% 0,0% 1,9% -0,5% 0,4% 0,4% -1,0% 6,5% 

Ausland 2,5% 3,8% 0,3% -0,7% 2,6% 0,3% 3,5% 1,7% 2,7% 9,9% 

Quelle: WIFO, AMS, Statistik Austria 

Bei den regionalen Konjunkturdaten aus dem ersten Halbjahr 2024 gibt es teils deutliche Un­ 
terschiede. Die Schnellsch~tzung der realen Bruttowertsch~pfung des WIFO zeigt eine posi­ 
tive Entwicklung im ersten Halbjahr nur in Wien, Ober~sterreich war van der lndustrierezession 
besonders betroffen und schrumpfte demnach um 3,8 %. ~berdurchschnittlich waren die 
R~ckg~nge zudem in K~rnten und Nieder~sterreich -- die ebenfalls mit Einbu~en in der Sach­ 
g~terproduktion konfrontiert waren -- sowie im Burgenland. Der nominelle R~ckgang in der 
Bauproduktion war im zweiten Quartal ~sterreichweit geringer als jener der Sachg~tererzeu­ 

gung, die auff~llig gro~en Einbu~en der Bauproduktion im Burgenland lassen sich auch durch 

einen hohen Vorjahreswert erkl~ren. Ansonsten fiel die Bauproduktion insbesondere in Wien 
zur~ck, das sich aber in vielen anderen Bereichen als widerstandsf~hig erwies, wie zum Bei­ 
spiel auch hinsichtlich der Besch~ftigungsentwicklung, die im zweiten Quartal - bei im regio­ 
nalen Vergleich allerdings hoher Arbeitslosenquote - den ~sterreichischen Durchschnitt deut­ 

lich ~bertraf. Am gr~~ten war der Besch~ftigungsr~ckgang in Ober~sterreich. 

In der Steiermark zeigte sich in den ersten drei Quartalen 2024 in der Sachg~tererzeugung 

nach einem schwachen Vorjahr eine leichte Erholungstendenz, die Jahresrate der abgesetz­ 
ten Produktion war im dritten Quartal wieder positiv. Auch in der Bauproduktion war, ~hnlich 

der ~sterreichischen Entwicklung insgesamt, im Verlauf des Jahres eine Verbesserung zu se­ 
hen. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen erh~hte sich laut KSV im Jahr 2024 gegen~ber 

2023 ~hnlich deutlich wie in Gesamt~sterreich. Laut WIFO-Investitionsbefragung vom Herbst 

2024 ist bei den steirischen Unternehmen der Sachg~tererzeugung und Dienstleistungsbran­ 
chen im Jahr 2025 eine erneut sinkende Investitionst~tigkeit zu erwarten. Der N~chtigungszu­ 

wachs in der Steiermark lag im Jahr 2024 etwas unter dem ~sterreichischen Durchschnitt, der 
Zuwachs bei den ausl~ndischen G~sten war aber gr~er. Der Aufholbedarf nach dem Pande­ 

miejahr 2020 war in der Steiermark zudem geringer, gegen~ber dem Rekordjahr 2019 war das 

Plus hier mit am gr~~ten. Nach Ober~sterreich verzeichnete die Steiermark im Jahr 2024 den 

gr~~ten Arbeitslosenanstieg, die Arbeitslosenquote (AMS-Definition) erh~hte sich gegen~ber 

dem Vorjahr aber genau wie die ~sterreichische um 0,6 Prozentpunkte. 

Der im Dezember beobachtete Anstieg van Arbeitslosen und Schuldungsteilnehmern van 
6 ,8 % J/J war in der Industrie (+14 %) und trotz des Weihnachtsgesch~fts im Handel (+10 %) 

besonders hoch, unter den Bundesl~ndern verzeichnete Ober~sterreich, gefolgt von Salzburg, 

den gr~~ten Anstieg. Im Gesamtjahr 2024 sind die Arbeitslosenquoten f~r alle Bundesl~nder 

angestiegen, die h~chste Rate wies weiterhin Wien auf, am niedrigsten blieb sie in Salzburg, 

gefolgt van Tirol. 
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Die Zahl der Beherbergungsbetriebe bzw. Betten nahm im Tourismusjahr 2023/24 (November 

2023 bis Oktober 2024) um 2,3 % J/J bzw. 1 , 7  %  JNJ zu. Die prozentual gr~~ten Zuw~chse 

gab es in Bezug auf Betriebe im Burgenland und hinsichtlich Betten in Wien. Zuw~chse gab 

es aber in allen Bundesl~ndern mit Ausnahme von Tirol. Weiterhin nicht an das Vor-Pandemie­ 

Niveau konnte die Bettenauslastung der Betriebe anschlie~en, seit der Pandemie zeigt sich 

zudem eine Verschiebung der Auslastung in Richtung Sommer. 

Die Anzahl der N~chtigungen in osterreichischen Beherbergungsbetrieben belief sich im Ge­ 

samtjahr 2024 auf rund 154 Millionen und ~bertraf damit den bisherigen H~chstwert aus dem 

Jahr 2019. Gegen~ber 2023 ergab sich ein Plus von 2 , 1 % ,  wobei der Anstieg der internatio­ 

nalen G~ste (+2,5 %) h~her war als der ~sterreichischen G~ste (+0,9 %). Der h~chste prozen­ 

tuale Anstieg gegen~ber 2019 wurde in Wien gemessen, gegen~ber dem Vorjahr rOcklaufig 

war die N~chtigungszahl nur in K~rnten und in Nieder~sterreich. 

Trotz der fortgesetzten Konsumzur~ckhaltung konnten die Einzelhandelsumsatze im Laufe 

des Jahres zunehmen. Die schw~chelnde Industrie d~rfte den Gro~handel aber weiter belastet 

haben. Laut WIFO (Dezember 2024) soil die reale Bruttowertsch~pfung im Handel im Gesamt­ 

jahr um 2,0 % geschrumpft sein. Noch einmal gestiegen sind 2024 aber die Neuzulassungen 

von Personenkraftwagen, die das Vorjahr um 6 , 1 %  0bertrafen. Die Lucke zum Jahr 2019 re­ 

duzierte sich damit auf 23 %. Der Umsatzr~ckgang in der Industrie gegen~ber dem Vorjah­ 

resmonat blieb im Dezember 2024 mit 8 % gro~, im Baubereich konnte laut Fr~hsch~tzung 

der Statistik Austria ein kleines Plus von 0 ,3 % verzeichnet werden. Laut der Fr~hsch~tzung 

d~rfte sich im vierten Quartal erstmals auch wieder der Stra~eng~terverkehr positiv entwickelt 

haben . Die Auftragslage bleibt laut WIFO-Konjunkturtest vom Herbst verhalten, in alien Bun­ 

desl~ndern mit Ausnahme des Burgenlands lagen die Auftragsbest~nde in der Sachg~terer­ 

zeugung in der Oktober-Umfrage noch unter dem F~nfjahresdurchschnitt. Auch tor die Bau­ 

wirtschaft ist nur eine ansatzweise Stabilisierung zu beobachten. 

Das Gesundheitswesen z~hlte auch 2024 zu den im Vergleich ausgegl ichenen Sektoren mit 

niedrigen lnsolvenzzahlen. Die ~rztlichen Leistungen profitieren weiterhin von einem teilweise 

verknappten Angebot und der stabilen Konsumentwicklung im Sektor, die Herausforderungen 

des E inzelhandels, wie auch die wachsenden Online-Angebote, beeinflussen zum Teil aber 

auch das Umfeld der Apotheken. Diese k~nnten auf der anderen Seite von den wieder h~heren 

verf~gbaren Realeinkommen profitieren. 

1.2.  Analyse des Gesch~ftsverlauf 

Die Volksbank Steiermark AG ist eine selbst~ndige regionale Bank, die ihre Gesch~ftst~tigkeit 

auf das Bundesland konzentriert. In ihrem Einzugsgebiet versteht sich die Bank vor allem als 

Finanzierungspartner von Klein- und Mittelbetrieben, for Projektfinanzierungen sowie als Part­ 

ner tor Privatkunden. 
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Als gesetzlicher Revisionsverband hat der Osterreichische Genossenschaftsverband 
(Schulze-Delitzsch) den gesetzlichen Auftrag, den Jahresabschluss, den Lagebericht und die 
Gebarung der Volksbank zu pr~fen. 

Leistungsf~higkeit, Rentabilit~t und eine solide Eigenmittelausstattung nehmen in der Ge­ 
sch~ftspolitik einen hohen Stellenwert ein. 

Im Sinne der Strategie der gelebten ~Hausbankwelt" mit dem Credo ~Alles aus einer Hand" ist 
es ein wesentliches Ziel der Volksbank, ihr Produktportfolio und ihre Vertriebsorganisation 
nach den aktuellen Kundenbed~rfnissen auszurichten und die Kundinnen und Kunden in den 
Mittelpunkt zu stellen. Weiters sollen Kosten und Ertr~ge optimiert werden, um ihre Leistungs­ 
f~higkeit als Regionalbank, ihre Rentabilit~t und Eigenmittelausstattung weiter zu verbessern 

und damit ihre Stabilit~t und Krisenfestigkeit sicherzustellen. 

Die Gesch~ftspolitik ist in diesem Sinne auf langfristige Stabilit~t und Regionalit~t sowie Nach­ 

haltigkeit ausgerichtet. 

Die Gesch~ftsbereiche umfassen das Kredit-, Einlagen- und Wertpapierdepotgesch~ft sowie 
die Vermittlung von Konsumfinanzierungen und Versicherungen. Dem Bereich Prim~rmittel­ 
aufbringung wurde im abgelaufenen Gesch~ftsjahr verst~rkt Aufmerksamkeit gewidmet. 

Die allgemeine wirtschaftliche Lage in Osterreich gab die Rahmenbedingungen for die Unter­ 
nehmen der Region vor. Die angespannte wirtschaftliche Situation der Region wirkte sich ent­ 
sprechend auf das abgelaufene Gesch~ftsjahr aus. 

Die Bilanzsumme erh~hte sich im Vergleich zu Vorjahr um moderate 0,32 % und betrug zum 
Stichtag rund € 2,835 Mrd. 

Im Einlagengesch~ft (Prim~reinlagen und Best~nde auf Wertpapierdepots von Kunden) konn­ 

ten Zuw~chse von 8 , 10  % gegen~ber dem Gesch~ftsvorjahr erzielt werden. 

Die Kreditvergabe war weiterhin auf ein qualitatives Wachstum (ausreichende Besicherung 
und gute Kundenbonit~t) ausgerichtet. Die Forderungen an Kunden verringert sich gegen~ber 

dem Vorjahr geringfOgig um 0 , 13  %. 

Das Wertpapiergesch~ft konnte gegenOber dem Vorjahr um 18,22 % ausgebaut werden. Das 
im Berichtsjahr bestehende Zinsniveau wirkte sich positiv auf die Ertragslage aus. 

Mit lnvestitionen in moderne Technologie hat die Bank die Kostenbelastungen in einem wirt­ 
schaftlich vertretbaren Rahmen gehalten. Gleichzeitig profitieren Mitglieder und Kunden von 
einem funktionsf~higen Netz an Gesch~ftsstellen und Arbeitspl~tzen. Mit Jahresende konnten 

bereits 4 Filialen nach dem ,,Erlebnisbank"- Konzept adaptiert werden. 

Um den Kundenbed~rfnissen noch besser gerecht zu werden, wurden im abgelaufenen Ge­ 

sch~ftsjahr verst~rkt Investitionen in Digitalisierung vorgenommen. 
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Trotz des gegen~ber dem Vorjahr deutlich gesunkenen Zinsniveaus verringerte sich der Net­ 
tozinsertrag nur um 6,03 %. Daneben konnte das Provisionsergebnis weiter auf € 28,5 Mio. 
erh~ht werden. 

Kehrseite des raschen Zinsanstiegs 2023 sind im Bewertungsergebnis 2024 gestiegene Risi­ 
kovorsorgen for das Kreditrisiko, die sich auf € 21,4 Mio. belaufen und vorwiegend aus erfor­ 
derlichen, h~heren Einzelwertberichtigungen resultieren. Zur Ermittlung der Kreditrisikovorsor­ 
gen verweisen wir auf die umfassenden Angaben in den Notes. 

Das Gesch~ftsmodell des Volksbankverbundes ist seit Ober 170 Jahren durch die Konzentra­ 
tion auf alle Regionen Osterreichs der nachhaltigen Entwicklung verpflichtet. Die Volksbanken 
verstehen daher den Trend und die steigende Bedeutung der Nachhaltigkeit in allen Bereichen 
der Wirtschaft als Chance. 

Der Volksbanken-Verbund hat sich zu dem Pariser Klimaschutzabkommen bekannt und ein 
umfassendes Projekt zum Thema ~Nachhaltigkeit" bereits in die Linie ~berf~hrt, um ESG-Risi­ 
ken angemessen zu managen und die positiven Auswirkungen seiner Gesch~ftsaktivit~ten auf 
die Umwelt und die Menschen zu verst~rken. Die daraus resultierenden Ma~nahmen werden 
die Volksbanken auch in der Zukunft begleiten. 

Im Kundengesch~ft liegt die Konzentration des Volksbanken-Verbundes in diesem herausfor­ 
dernden Umfeld weiterhin in allen Regionen Osterreichs auf der hohen Beratungsqualit~t, die 

durch verst~rkte Digitalisierung im Bereich des Vertriebs unterst~tzt wird. Mit der Volksbank­ 
Videoberatung erhalten die Kunden beispielsweise die gleiche pers~nliche, vollumfassende, 

individuelle und professionelle Beratung wie bei einem Filialbesuch. Erfreulich ist weiterhin die 
Tatsache, dass die Volksbanken mit der App ,,hausbanking" ein sehr wettbewerbsf~higes Pro­ 
dukt am Markt haben. 

Auch im Bereich Private Banking wurde den W~nschen der Kunden durch die Erweiterung um 
eine Verm~gensverwaltung in Zusammenarbeit mit der Volksbank Vorarlberg Rechnung ge­ 
tragen. Private und institutionelle Anleger sowie Unternehmen profitieren bei der Verm~gens­ 

verwaltung von unterschiedlichen Veranlagungsm~glichkeiten, individuellen Anlagestrategien 
sowie einem vierstufigen nachhaltigen lnvestment-Ansatz. Hierbei wird innerhalb des Volks­ 
banken-Verbundes ganz im Sinne des genossenschaftlichen Prinzips mit der Volksbank Vor­ 

arlberg zusammengearbeitet, deren langj~hrige Expertise in der Verm~gensverwaltung nun 

auch Kunden anderer Volksbanken zugutekommt. 

Die Rating Agentur Moody's hat im April die Bonit~tsbeurteilung der Senior Unsecured Anlei­ 
hen der VOLKSBANK WIEN AG (VBW') von A3 (Ausblick positiv) auf A2 (Ausblick stabil) 
angehoben. Senior Unsecured und Einlagen-Rating befinden sich damit auf derselben Stufe. 
Alie anderen Ratings wurden von Moody's unver~ndert best~tigt, der Ausblick ist ~berall stabil. 
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1.3.  Bericht ~ber die Zweigniederlassungen 

Es bestehen keine Zweigniederlassungen. 

1.4. Finanzielle Leistungsindikatoren 

Kennzahlen 2024 2023 Ver~nderung in % 

T€ T€  T€  

Bilanzsumme 2.834.888 2.825.769 9 . 1 1 9  0.32 

Verbindlichkeiten geg. Kunden 2.143.749 2.052.582 9 1 . 167  4,44 

davon Spareinlagen 244.127 335.667 -91.540 -27.27 

Verbriefte Verbindlichkeiten 37.026 0 37.026 100,00 

Forderungen an Kunden 2.419 . 137  2.422.321 -3.184 -0.13 

Gesch~ftsvolumen 5.378.445 5.333.1 14 45.331 0,85 
Ausleihungsgrad I 990,94% 721,65% 37,32 

Ausleihungsgrad II 110,93% 1 18 ,0 1% -6,00 

Nettozinsertrag 69.897 74.382 -4.484 -6,03 

Zinsspanne 2,47% 2,63% -6,33 

Provisionssaldo 28.556 28.026 530 1 ,89 

Provisionsspanne 1 ,01% 0,99% 1,56 

Betriebsertr~ge 105.430 104.784 646 0,62 

Betriebsertragsspanne 3,72% 3,71% 0,29 

Betriebsaufwendungen 62.333 58.944 3.389 5,75 

Betriebsaufwandsspanne 2,20% 2,09% 5,41 

EGT 22.774 43.810 -21.035 -48,02 

EGT-Spanne 0,80% 1,55% -48,18 

Cost-Income-Ratio 59,12% 56,25% 5 , 10  

Kernkapital 290.150 273.895 16.255 5,93 

anrechenbare Eigenmittel 290.482 274.484 15.998 5,83 

Kernkapitalquote 19,0 1% 17,95% 5,91 
Eigenmittelquote 19,03% 17,99% 5,78 

Mit 990,94% weist der Ausleihungsgrad I (Forderungen an Kunden/Spareinlagen) eine stark 

steigende Tendenz auf. Dies ist zur~ckzuf~hren auf die kontinuierliche Umstellung von klassi­ 

schen Sparb~chern hin zu Online-Sparkonten, die nicht mehr den klassischen Spareinlagen 

zugerechnet werden. 

Der Ausleihungsgrad II (Forderungen an Kunden/Verbindlichkeiten gegen~ber Kunden zzgl. 

verbriefte Verbindlichkeiten) ist bedingt durch das starke Prim~reinlagenwachstum wie er­ 

w~nscht gesunken. 

Trotz des hohen Ausleihungsgrades warder Gesamtzinssaldo auf Grund der Entwicklung des 

allgemeinen Zinsniveaus moderat. Der Nettozinsertrag verringerte sich um 6,03 % als Falge 

der sinkenden Zinsspanne und der Entwicklung des Zinsniveaus. 
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Das Dienstleistungsgesch~ft war gepr~gt von einem angespannten wirtschaftlichen Umfeld. 

Der Provisionssaldo stieg daher nur um 1 ,89 % gegen~ber dem Vorjahr und betr~gt 1 , 0 1  % 

der Bilanzsumme. Dies ist im Sektorvergleich unterdurchschnittlich. 

Trotz der zufrieden stellenden Ertragsentwicklung wurde auf die Kostenentwicklung geachtet. 

Die Betriebsaufwendungen liegen mit 2,20 % der Bilanzsumme g~nstiger als der sektorale 

Durchschnitt. 

Der Kosten-Ertragskoeffizient (Cost-Income-Ratio", Verh~ltnis der Betriebsaufwendungen zu 

den Betriebsertr~gen) verschlechterte sich gegen~ber dem Vorjahr von 56,25 % auf 59 ,12 %, 

wobei sich die vergleichsweise hohe Inflation belastend auswirkte. 

Trotz der Vorsorgen im Kreditbereich entwickelte sich das Ergebnis der gewohnlichen Ge­ 

sch~ftst~tigkeit (EGT) mit 0,80 % der Bilanzsumme zufriedenstellend. 

Das Geschaftsvolumen, das sich aus den Ausleihungen an Kunden, E inlagen von Kunden, 

verbrieften Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten zusammensetzt, ist gegen~ber 

dem Vorjahr um 0,85% gestiegen. 

Im Gesch~ftsjahr 2024 wurde auf Grund der MREL-Quote eine Non-Preferred Schuldver­ 

schreibung in H~he von € 37, Mio. emittiert, die von der VOLKSBANK WIEN AG gezeichnet 

wurde und in den verbrieften Verbindlichkeiten verbucht ist. 

1.5.  Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren 

Die Volksbank ist gegen jede Form von Diskriminierung, Korruption und Geldw~sche und setzt 

sich fur die Einhaltung der Menschenrechte ein. Diese Grunds~tze sind im ~Code of Conduct" 

festgehalten, der auf der Website fur jedermann abrufbar ist. Der Code of Conduct bildet die 

Grundlage und dient als Hilfestellung fur rechtlich und moralisch bzw. ethisch einwandfreies 

Handeln jedes einzelnen Mitarbeiters. Mit dem Code of Conduct soil sichergestellt werden, 

dass sowohl die lnteressen der Volksbank als auch jene ihrer Kunden, Mitarbeiter und Ge­ 

sch~ftspartner hinreichend gesch~tzt, Kundenbindungen intensiviert, Risiken minimiert und 

schlie~lich die Mitarbeiter fur wertorientiertes und richtiges Handeln sensibilisiert werden. 

Datenschutz und Datensicherheit haben in der Volksbank einen hohen Stellenwert und daher 

wird der gesetzliche Auftrag sehr ernst genommen, den Schutz der Oaten von Kunden , Ge­ 

sch~ftspartnern und Mitarbeitern sowie von Betriebsgeheimnissen zu gew~hrleisten. Wesent­ 

liche Beitr~ge f~r die Datensicherheit bieten die sichere IT-Landschaft, umfassende Schulun­ 

gen der Mitarbeiter sowie die strikten Vertr~ge mit Geschaftspartnern. 

Die Zahl der Mitarbeiter ist gegen~ber dem Vorjahr mit 234 ,30 FTEs nahezu konstant geblie­ 

ben. 

Auf die fachliche Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter wird auch weiterhin gro~er Wert ge­ 

legt, um den Kunden ein hohes Beratungsniveau bieten zu k~nnen. Die Kundenberatung er­ 

folgt nicht nur in den Bankr~umlichkeiten, sondern auch im Rahmen der Au~endienstt~tigkeit 

der Mitarbeiter direkt bei den Kunden bzw. digital Ober Videoberatung. 
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Die Volksbank ber~cksichtigt in den Ausbildungspl~nen individuelle Karriere- und Lebenspla­ 

nungen. Im Berichtsjahr waren 266 Mitarbeiter insgesamt an 1.777 Tag en in Aus- und Weiter­ 

bildung. Die Ausbildung erfolgte neben fachlichen Ausbildungen in den Bereichen EDV (MS 

Office 365) und Pers~nlichkeitsentwicklung. 

Der verst~rkte Einsatz von blended-learning (Kombination von Pr~senztagen und e-learning) 

bietet den Mitarbeitern mehr M~glichkeiten, die Ausbildungsinhalte flexibel und nach eigenen 

Bed~rfnissen zu erlernen. 

Zur F~rderung der Gesundheit der Mitarbeiter stehen einige Angebote und Pr~ventivma~nah­ 

men zur Verf~gung. So werden im medizinischen Bereich Beratungen durch unsere Arbeits­ 

medizinerin, sowie lmpfungen (FSME und Grippe) angeboten. Ebenso gab es Workshops zur 

Prevention von Burn Out. Ein umfangreiches Angebot an Jobrad-Varianten liegt vor. Das An­ 

gebot von eigenen Sportgruppen zum gemeinsamen Laufen oder Wandern soil ebenfalls die 

Gesundheitsf~rderung unterst~tzen. 

Auf Basis der kollektivvertraglichen Regelung besteht fur Mitarbeiter eine beitragsorientierte 

Pensionskassenregelung. 

Die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben gewinnt zunehmend an Bedeutung und 

ist langfristig gesehen auch ein wesentlicher Gesundheitsfaktor. 

Zur Optimierung der (Arbeits-) Zeit verf~gt die Volksbank ~ber ein flexibles Gleitzeitmodell und 

eine umfassende Homeoffice-Regelung. 

Neben der fachlichen Kompetenz stellt auch die soziale Kompetenz der Mitarbeiter einen wich­ 

tigen Teil der Kundenbeziehung dar. Dies gelingt der Bank sehr gut, was durch die hohe Kun­ 

denzufriedenheit gemessen nach dem Net-Promotor-Score best~tigt wird. 

Unsere Bestrebungen zur St~rkung der Kundenpartnerschaft auf Basis verbesserter Beratung 

und Betreuung unserer Kunden manifestierten sich 2024 in einer Vielzahl von Marketingakti­ 

onen wie z . B .  produktbezogene Verkaufsaktionen in den Bereichen Wohnbau,  Leasing und 

Zukunftsvorsorge sowie der Organisation diverser Kundenveranstaltungen.  

Umwelt- und Klimaschutz, Energieeffizienz und Ressourcenschonung sind fur die Volksbank 

ein zentrales Anliegen. 

E ine der entscheidenden Ma~nahmen im Rahmen des Klimaschutzes ist die Senkung des 

Energieverbrauchs. In unseren Filialen Deutschlandsberg und F~rstenfeld wurde eine PV-An­ 

lage installiert, um regenerative Energie zu nutzen und unseren eigenen Strombedarf weitge­ 

hend zu decken. Des Weiteren wurde die Umr~stung in den F i l ialen von konventionellen 

Leuchtmittel auf energieeffiziente LED-Beleuchtung vorangetrieben, um den Stromverbrauch 

signifikant weiter zu senken. 

Durch die Anschaffung weiterer elektrisch betriebenen Dienstfahrzeuge wurde auch die eigene 

Fahrzeugflotte weitestgehend auf umweltfreundliche Antriebe umgestellt. 

Seite 1 1  

R44CFBA
Maschinengeschriebenen Text
Anhang ./A Finanzinformationen zum 31.12.2024                                                                             Jahresabschluss 2024



Eine Ma~nahme um den CO2 Aussto~ zu vermindern war die Umstellung einer bestehenden 

Gasheizung in einer Filiale auf eine Naturw~rmeanlage (Fernw~rme). Bei Umbauten und Sa­ 

nierungen wird generell darauf geachtet, dass Firmen aus der Region die T~tigkeiten durch­ 

fOhren um lange Anfahrten zu vermeiden und die Wertsch~pfung in der Region zu generieren. 

Weiters wurde hier auch auf die Verwendung von nachhaltigen Materialien (Verwendung von 

Holz und PVC-freien Materialien) gesetzt. 

Diese umfassenden Ma~nahmen haben dazu gefOhrt, dass wir unseren Energieverbrauch sig­ 

nifikant senken konnten und somit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. 

Es wird ebenfalls darauf geachtet, den Papierverbrauch bei Ausdrucken und Kopien zu senken 

bzw. nur ~kologisch einwandfreies Papier zu verwenden. 

Die Volksbank nimmt die soziale Verantwortung f~r die Gesellschaft wahr, indem sie zahlrei­ 

che karitative Organisationen und soziale Projekte unterst~tzt. So wird beispielsweise seit Jah­ 

ren auf Weltspartagsgeschenke f~r Erwachsene verzichtet. Diese finanziellen Beitr~ge gehen 

statt dessen an regionale steirische Einrichtungen wie ~W~nsch mir was", ,,Wendepunkt Le­ 

oben", ~Rainbow", ,,Pro Mente", Lebenshilfe, ,,Hauser helfen Hausern", Verein ,, lnklusions­ 

Team Joglland" und ,,Mimo More" oder die steirische Diabeteshilfe. Eine gro~z~gige Spende 

kam auch der Steirischen Krebshilfe zugute, die damit eine Steiermark weite Kampagne zu­ 

gunsten des Vereins f~r die Gew innung weiterer Unterst~tzungshilfen durchf~hren konnte. Im 

S inne des regionalen, genossenschaftlichen F~rderauftrages startete 2024 auch die Initiative 

der steirischen Volksbank Beteiligungsgenossenschaften in Kooperation mit der Volksbank 

Steiermark AG, mit den von der Bank erhaltenen Dividenden regionale Projekte entsprechend 

den definierten F~rderkriterien nachhaltig zu unterst~tzen. 

Weiters engagiert sich die Volksbank in Bildungs- Umwelt- und Kulturprojekten in der Region. 

Die Volksbank Steiermark pflegt umfassende Kooperationen, unter anderem mit der FH Joan­ 

neum und dem Campus 02, wo jeweils auch ein H~rsaal im Volksbank-Design gebrandet 

wurde. Zudem engagierte sie sich im Rahmen der Initiative ,,Kinderlesepatenschaft" der Klei­ 

nen Zeitung und ~bernahm im Vorjahr die Patronanz f~r rund 30 Volksschulen in der Steier­ 

mark. 

Auch kulturell zeigt die Volksbank starke Pr~senz: Sie kooperiert mit den Grazer Spielst~tten, 

darunter das Orpheum , die Schlossberg Kasematten und der Dom im Berg. 2024 unterst~tzte 

sie zudem als Patronanzpartner das Storytelling Festival von und mit Tessa und Folke Tegett­ 

hoff. 

lnsgesamt hat die Volksbank Steiermark mit rund 250 Sponsorings verschiedenster Gr~~en­ 

ordnungen Bildungs-, Umwelt- und Kulturprojekte in der Region ma~geblich gef~rdert und ge­ 

st~rkt. 
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2. Bericht Ober die voraussichtliche Entwicklung und die Risiken 

des Unternehmens 

2.1.  Wirtschaftliches Umfeld und voraussichtliche Entwicklung 

Wirtschaftliches Umfeld 2025 

Viele Faktoren, die bereits im Jahr 2024 das BIP belasteten, werden laut Prognosen des WIFO 

und der OeNB auch in diesem Jahr bremsend wirken, sodass ein BIP-Wachstum allenfalls 

moderat ausfallen di.irfte. Ein gro~er Unsicherheitsfaktor stellt in den Prognosen bei noch nicht 

erfolgter Regierungsbildung die notwendige Budgetkonsolidierung dar, die als zus~tzlicher 

D~mpfer wirken k~nnte. Zwar sorgt der Entfall von im Zuge der Energiekrise beschlossenen 

Ausgaben gemeinsam mit h~heren Netzentgelten und CO2-Preisen Anfang des Jahres 2025 

f~r einen lnflationsauftrieb, ein nachlassender Lohnanstieg d~rte die Teuerung aber abschw~­ 

chen und im Gesamtjahr eine niedrigere lnflationsrate van etwas Ober der Zielmarke van 2 % 

bewirken, die erst 2026 erreicht werden sollte. Der Wirtschaft d~rfte es an Wachstumstreibern 

fehlen, obwohl sich die Stimmung au~erhalb der lndustrie etwas aufhellte. Die lndustriekon­ 

junktur hat die Rezession noch nicht verlassen, bei den Bauinvestitionen gehen WIFO und 

OeNB von einer beginnenden Erholung aus, die dem Sektor sukzessive zugutekommen sollte. 

Den Konsumausgaben steht weiterhin eine prognostizierte hohe Sparquote im Weg, mit einer 

Belebung aufgrund erneut steigender Reall~hne wird erst im Jahresverlauf 2025 gerechnet, 

wenn die anfangs h~heren Energiepreise verarbeitet wurden. Zudem sehen sich die Konsu­ 

menten mit einem weiteren erwarteten Anstieg der Arbeitslosenquote konfrontiert. 

Fi.ir die ~sterreichischen Exporte wird parallel zum globalen Welthandel mit einer vorsichtigen 

Erholung gerechnet, wenngleich die angek~ndigten US-Handelsz~lle f~r Unsicherheiten sor­ 

gen, aber auch Vorzieheffekte zur Folge haben k~nnten. Nach dem gro~en Wahljahr bestehen 

hinsichtl ich der globalen Handelspolitik generell viele Fragezeichen, der Internationale Wah­ 

rungsfonds geht in seinem Update vom Janner 2025 zum World Economic Outlook von unter­ 

durchschnittlichen g lobalen Wachstumsraten in H~he von 3 ,3 % in den Jahren 2025 und 2026 

aus, tr~gt den erwarteten Handelsbeschr~nkungen aber nur durch eine generell erhhte han­ 

delspolitische Unsicherheit Rechnung. F~r die USA wird ein st~rkeres wirtschaftliches Wachs­ 

tum als f~r die Eurozone prognostiziert, das Wachstum des gr~~ten ~sterreichischen Handels­ 

partners Deutschland bleibt mit 0,3 % und 1 ,  1  %  sehr verhalten. 

Angesichts eines fehlenden Aufschwungs in der lndustrie, der handelspolitischen Unsicher­ 

heiten sowie der notwendigen staatlichen Sparma~nahmen sind die Aussichten fi.ir die lnves­ 

titionen - insbesondere f~r die Ausri.istungsinvestitionen - trotz der geldpolitischen Lockerung 

ged~mpft. Die Bauinvestitionen wie auch der lmmobilienmarkt di.irften van dem 2024 beschlos­ 

senen Wahn- und Baupaket sowie vom Auslaufen der KIM-Verordnung zum 30.6.2025 profi­ 

tieren. St~tzend d~rften auch die zuletzt geringere Wohnbauaktivit~t, die h~heren verf~gbaren 

Einkommen und der Sanierungsbedarfw irken. Die Nachfrage nach Wertpapierveranlagungen 

k~nnte ebenfalls von den verbesserten Einkommensaussichten profitieren. 
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Konjunkturprognosen fur 2025 

Reales BIP-Wachstum lnflationsrate laut HVPI Arbeitslosenrate 

Dez.24 J/J JJ Nationale Definition (AMS) 

WIFO 0 ,6% 2 ,3% 7 ,4% 

OeNB 0,8% 2, 4 %  7,4 % 

Risikofaktoren tor die ~sterreichische Konjunktur bleiben die geopolitischen Konflikte in der 

Ukraine und im Nahen Osten mit ihren m~glichen Implikationen f~r die Rohstoffm~rkte. Neue 

Handelsbeschr~nkungen k~nnen die Erholung der Investitionen, wie auch die internationalen 
Handelswege und Lieferketten st~ren und neue Inflationsanstiege mitbegr~nden, die einer 

weiteren Lockerung der Geldpolitik im Weg st~nden. Eine restriktive Geldpolitik birgt ange­ 
sichts der ohnehin schwierigen konjunkturellen Ausgangslage und des Konsolidierungsbe­ 
darfs Risiken. 

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens 

Die regional agierenden Volksbanken betreuen die Kundinnen und Kunden vor Ort sowie die 

Osterreichische rzte- und Apothekerbank AG ~rzte und Apotheken im gesamten Bundesge­ 
biet. Um als Hausbank der Osterreicherinnen und Osterreicher noch besser auf deren Bed~rf­ 
nisse eingehen zu k~nnen, setzen die Volksbanken das Betreuungskonzept ~Hausbank der 
Zukunft" konsequent im Verbund um. Die Kunden und Mitglieder der Genossenschaften in 

allen Regionen werden in den Mittelpunkt gestellt. Der genossenschaftliche F~rderauftrag ist 
daher angesichts der Herausforderungen aktueller als je zuvor. Die strukturellen und kulturel­ 
len Ver~nderungen in den letzten Gesch~ftsjahren haben dazu beigetragen, die Gemeinschaft 
der Volksbanken und der Osterreichischen Arzte- und Apothekerbank AG als modernsten 

Banken-Verbund in Osterreich zu etablieren. 

Die Ausrichtung als H a u s b a n k  der Zukunft steht auf zwei S ~ u l e n :  Einerseits auf einer hohen 

Betreuungsqualit~t bei der regionalen Kundenarbeit und andererseits auf der zentralisierten 

Steuerung und Abwicklung. 

For 2025 stehen gerade angesichts der herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingun­  
gen das Kundenwachstum verbundweit im Mittelpunkt. Zu diesem Zweck wird weiterhin an 

einer Verbesserung der Prozesse und an der Forcierung der Digitalisierung gearbeitet. 

Der Volksbanken-Verbund hat sich im Zuge der Mittelfristplanung eine Reihe strategischer 

Ziele gesetzt, die Ober die n~chsten Jahre im Fokus des Managements stehen werden. Dazu 

z~hlen unter anderem eine Cost-Income-Ratio von unter 65 %, eine Kernkapitalquote (CET 1 )  
von mindestens 1 6  %  auf Ebene des Volksbanken-Verbundes, eine NPL-Quote (Non-perfor­ 
ming loans) von unter 3,0 %, sowie einen Return on Equity (RoE) nach Steuern von Ober 7 %. 

Dar~ber hinaus sind h~chste Zufriedenheitswerte bei unseren Kunden durch ein genossen­ 

schaftlich nachhaltiges Gesch~ftsmodell sowie die erfolgreiche Umsetzung der gemeinsam 

mit dem neuen IT-Partner Accenture begonnenen Projekte zur Modernisierung der IT-Infra­ 

struktur wesentliche Zielsetzungen tor die n~chsten Jahren. 
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Der Volksbanken-Verbund hat Nachhaltigkeitsziele definiert, die sich auf alle ESG-Aspekte 

beziehen. Der Ausbau nachhaltiger Produkte, die Dekarbonisierung des Betriebes oder die 

Ziele zur Mitarbeiterentwicklung werden kontinuierlich quantifiziert, in die Planung der einzel­ 

nen Bereiche mit aufgenommen und Ober das Nachhaltigkeitskomitee und die Verbundbanken 

~berwacht. 

W~hrend die f~r das n~chste Jahr erwarteten fallenden kurzfristigen Zinsen und die h~heren 

Kapitalanforderungen aufgrund von Basel IV weiterhin eine fortlaufende Straffung der Kosten­ 

struktur sowie eine Erh~hung der Produktivitat erfordern, wird fur die Risikosituation eine Ent­ 

spannung erwartet. Die Prognosen erwarten, dass die Wirtschaft zumindest wieder moderat 

w~chst. Ein Indikator hierf~r ist das wieder steigende lnteresse am lmmobilienmarkt. 

Am 28.6.2024 hat das Bundesfinanzgericht (BFG) ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art 

267 AEUV an den Europ~ischen Gerichtshof (EuGH) gerichtet. Das BFG ersucht den EuGH 
um eine Entscheidung dar~ber, ob die sogenannte Zwischenbankbefreiung nach § 6 Abs. 1 
Z 2 8  2.  Satz UStG eine staatliche Beihilfe im S inne von Art 107 Abs 1 AEUV ist. Bez~glich der 
Einsch~tzungen der Auswirkungen einer etwaigen Entscheidung des EuGH oder der Europ~­ 
ischen Kommission wird auf die diesbez~glichen Ausf~hrungen im Anhang des Jahresab­ 

schlusses verwiesen. 

2.2. Wesentliche Risiken und Ungewissheiten 

2.2.1. Allgemeine lnformationen zu Risiken und Ungewissheit 

Die ~bernahme und professionelle Steuerung der mit den Gesch~ftsaktivit~ten verbundenen 
Risiken ist eine Kernfunktion jeder Bank. Die VOLKSBANK WIEN AG (VBW") als Zentralor­ 
ganisation (~ZO") des Kreditinstitute-Verbundes gem~~ & 30a BWG bestehend aus der VBW 
und den zugeordneten Kreditinstituten (ZK") des Volksbankensektors erf~llt diese zentrale 

Aufgabe, sodass dieser Ober Verwaltungs-, Rechnungs- und Kontrollverfahren fur die Erfas­ 

sung, Beurteilung ,  Steuerung und Oberwachung der bankgesch~ftlichen und bankbetriebli­ 

chen Risiken und der Verg~tungspolitik und -praktiken (§ 39 Abs. 2 BWG) verf~gt. Die Umset­ 

zung der Steuerung erfolgt durch Generelle und im Bedarfsfall durch Individuelle Weisungen 

und korrespondierende Arbeitsrichtlinien in den ZK. 

Folgende Risiken werden im Volksbanken-Verbund im Zuge der Risikoinventur als wesentlich 

eingestuft: 

- Kreditrisiken 

- Marktrisiken 

- Liquidit~tsrisiken 

- Operationelle Risiken 

- Sonstige Risiken (z.B. Strategisches Risiko, Eigenkapitalrisiko, Nachhaltigkeitsrisiken) 

Aktuelle Entwicklungen 

Die konsolidierten Eigenmittel des Volksbanken-Verbunds gem~~ CRR setzen sich aus dem 

Harten Kernkapital (Common Equity Tier 1 ,  CET1 ), dem Zusatzlichen Kernkapital (Additional 

Tier 1 ,  AT1) und dem Erg~nzungskapital (Tier 2, T2) zusammen. 
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Auf Basis des SREP-Bescheides aus November 2023 und unter Ber~cksichtigung der Zusam­ 

mensetzung der zus~tzlichen Eigenmittelanforderung (P2R) ergeben sich fur den Volksban­ 

ken-Verbund per 31.12.2024 die in der Tabelle dargestellten Kapitalanforderungen und Kapi­ 

talempfehlungen (ein etwaiger Shortfall in AT1/Tier 2 erh~ht den CET1 Bedarf entsprechend): 

31.12.2024 31.12.2023 

S~ule 1 

CET1 Mindestanforderung 4 ,50% 4 ,50% 

TIER1 Mindestanforderung 6 ,00% 6,00% 

Gesamteigenmittel Mindestanforderung 8 ,00% 8,00% 

Kombinierte Pufferanforderung (KPA) 3,95% 3,79 % 

Kapitalerhaltungpuffer (KEP) 2 ,50 % 2 ,50% 

Systemrisikopuffer (SRP) 0 ,50% 0,50% 

O-S11 Puffer (O-SIIP) 0,90% 0,75 % 

Antizyklischer Kapitalpuffer (AzKP) 0,05% 0,04% 

S~ule 2 2,25% 2,50 % 

CET1 Mindestanforderung 1 ,27 % 1 , 4 1. %  

Tier1 Mindestanforderung 1 ,69 % 1 ,88 % 

Gesamteigenmittel Mindestanforderung 2 ,25% 2 ,50% 

CET1 Gesamtkapitalanforderung 9,72% 9,70% 

Tier1 Gesamtkapitalanforderung 11,64 % 11 ,67 % 

Gesamtkapitalanforderung 14,20 % 14,29 % 

S~ule 2 Kapitalempfehlung 1,25 % 1,25 % 

CET1 Mindestempfehlung 10,97 % 10,95 % 

Tier1 Mindestempfehlung 12 ,89 % 12 ,92 % 

Gesamteigenmittel Mindestempfehlung 15,45 % 15,54 % 

W~hrend des Gesch~ftsjahres 2024 hat der Volksbanken-Verbund die sich aus dem SREP 

ergebenden Mindestkapitalanforderungen bzw. M indestkapitalempfehlungen durchgehend er­ 

fullt. 

Mit SREP Bescheid aus Dezember 2024 wurde der VBW als ZO des Volksbanken-Verbundes 

das Ergebnis des aufsichtlichen Oberpri.ifungs- und Bewertungsprozesses (SREP) fur das 

Jahr 2024 ~bermittelt. Die SREP-Anforderung (P2R) bleibt auch f~r 2025 bei 2 ,25 %. Die 

SREP-Empfehlung (P2G) bleibt im Vergleich zum Berichtsjahr unver~ndert bei 1 ,25 %. Der 

systemrelevante Institute Puffer (O-SIIP) wird sich auf konsolidierter Ebene im Jahr 2025 von 

0,90 % auf 0,45 % reduzieren. 
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Risikopolitische Grunds~tze 

Die risikopolitischen Grunds~tze umfassen die innerhalb des Volksbanken-Verbundes g~ltigen 

Normen im Umgang mit Risiken und werden zusammen mit dem Risikoappetit durch den ZO­ 

Vorstand festgelegt. Ein verbundweit einheitliches Regelwerk und Verst~ndnis zum Risikoma­ 

nagement ist die Basis fur die Entwicklung eines Risikobewusstseins und einer Risikokultur im 

Unternehmen. Der Volksbanken-Verbund l~sst sich in seinen Aktivit~ten vom Grundsatz lei­ 

ten, Risiken nur in dem Ma~e einzugehen, wie dies zur Erreichung der gesch~ftspolitischen 

Ziele erforderlich ist. Die damit verbundenen Risiken werden gesamthaft unter Anwendung 

von Grunds~tzen f~r das Risikomanagement durch die Gestaltung der Organisationsstruktur 

und der Gesch~ftsprozesse gesteuert. 

Organisation des Risikomanagements 

Im Volksbanken-Verbund wurden s~mtliche erforderlichen organisatorischen Vorkehrungen 

getroffen, um dem Anspruch eines modernen Risikomanagements zu entsprechen. Es gibt 

eine klare Trennung zwischen Markt und Marktfolge. Die Funktion eines zentralen und unab­ 

h~ngigen Risikocontrollings ist eingerichtet. Ander Spitze des Risikocontrollings steht aufVor­ 

standsebene der Chief Risk Officer (CRO). lnnerhalb des Vorstandsressorts des CRO gibt es 

eine Trennung zwischen Risikocontrolling und operativem Kreditrisikomanagement. Die Risi­ 

kobeurteilung, -messung und -kontrolle erfolgt nach dem 4-Augen-Prinzip. Diese Aufgaben 

werden zur Vermeidung van lnteressenskonflikten von unterschiedlichen Organisationseinhei­ 

ten wahrgenommen. 

Unser Gesch~ftsmodell erfordert es, Risiken effektiv zu identifizieren, zu bewerten, zu messen , 

zu aggregieren und zu steuern. Risiken und Kapital werden mithilfe eines Rahmenwerks von 

Grunds~tzen, Organisationsstrukturen sowie Mess- und Oberwachungsprozessen gesteuert, 
die eng an den T~tigkeiten der Unternehmens- und Gesch~ftsbereiche ausgerichtet sind. Als 
Voraussetzung und Basis fur ein solides Risikomanagement wird das Risk Appetite Frame­ 

work (RAF) fur die VBW und den Volksbanken-Verbund laufend weiterentwickelt, um den Ri­ 

sikoappetit bzw. den Grad der Risikotoleranz zu definieren, den die VBW bzw. der Volksban­ 

ken-Verbund bereit ist zu akzeptieren, um ihre/dessen festgelegten Ziele zu erreichen. Der 

Grad der Risikotoleranz manifestiert sich insbesondere durch die Festlegung und ~berpr~fung 
von geeigneten Limiten und Kontrollen. Das Rahmenwerk wird laufend im H inblick auf regula­ 

torische Anforderungen, Anderungen im Marktumfeld oder des Gesch~ftsmodells ~berpr~ft 
und weiterentwickelt. Das Ziel des Volksbanken-Verbundes ist es, durch dieses Rahmenwerk 
ein diszipliniertes und konstruktives Kontrollumfeld zu entwickeln, in dem alle Mitarbeiter ihre 

Rolle und Verantwortung verstehen und wahrnehmen. 

Die Steuerung der Risiken innerhalb des Volksbanken-Verbunds erfolgt Ober drei beschluss­ 

fassende Gremien in der VBW: (i) Risk Committee (RICO), (ii) Asset Liability Committee 

(ALCO), (iii) Kreditkomitee (KK). Die Zust~ndigkeiten dieser Komitees umfassen sowohl The­ 

menbereiche der VBW als Einzelinstitut als auch Agenden des gesamten Volksbanken-Ver­ 

bundes gem~~ &30a BWG. Die Risikoberichterstattung in den ZKs erfolgt in den jeweiligen 

lokalen Gremien. 
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Das RICO dient der Steuerung aller wesentlichen Risiken mit Fokus auf Portfolioebene und 

stellt sicher, dass Entscheidungen Ober Risikopolitik im Einklang mit dem Risikoappetit stehen. 

Das ALCO ist das zentrale Gremium zur Steuerung von Zins~nderungs-, W~hrungs- und Li­ 

quidit~tsrisiken, sowie von Veranlagungsrisiken durch Positionierungen des Bankbuches, un­ 

ter dem Gesichtspunkt der Optimierung von Risiko und Ertrag und der langfristigen Sicherstel­ 

lung der Refinanzierung. 

Das ,KK" ist ein Gremium f~r Kreditentscheidungen auf Basis der g~ltigen Kompetenzregelun­ 

gen, f~r die Abnahme von Ma~nahmenpl~nen bei Sanierungs- bzw. Betreibungskunden sowie 

fur die Genehmigung von Dotierungen von Einzelwertberichtigungen, R~ckstellungen und Ver­ 

zichten. 

Zus~tzlich wurde ein verbundweites, beschlussfassendes Nachhaltigkeitskomitee (NAKO) zur 

Berichterstattung und Steuerung der wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen eingef~hrt. 

Aufsichtsrechtliche Anforderungen 

Die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen stellen sich im Volksbanken-Verbund 

wie folgt dar: 

S~ule 1 :  Mindesteigenmittelanforderunqen 

Im Rahmen der S~ule 1 wird die Erf~llung der regulatorischen Mindestanforderungen sicher­ 
gestellt. Sowohl fur das Kreditrisiko als auch fur das Marktrisiko und das Operationelle Risiko 

kommen die jeweiligen regulatorischen Standardans~tze zur Bestimmung der Mindesteigen­ 
mittelanforderungen zur Anwendung. 

S~ule 2: Internal Capital & Liquid ity Adequacy Assessment 

~ber den internen Liquidit~ts- und Kapitalad~quanzprozess ergreift die VBW als ZO des Volks­ 
banken-Verbunds alle notwendigen Ma~nahmen um sicherzustellen, dass allen Risiken, die 

sich aus aktuellen und geplanten Gesch~ftsaktivit~ten des Volksbanken-Verbunds ergeben, 

eine jederzeit angemessene Liquidit~ts- und Kapitalausstattung gegen~bersteht. Die Ausge­ 

staltung des internen Liquidit~ts- und Kapitalad~quanzprozesses richtet sich dabei nach den 

regulatorischen Anforderungen und den aufsichtlichen Erwartungen der EZB sowie nach den 

internen Leitlinien. 

S~ule 3: Offenlequng 

Den Anforderungen der S~ule 3 wird durch die Ver~ffentlichung der qualitativen und quantita­ 

tiven Offenlegungsvorschriften gem~~ der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR) und der 

Richtlinie 2013/36/EU (CRD IV) sowie der g~ltigen Verordnung (EU) Nr. 2019/876 (CRR I I) 

und Richtlinie Nr. 2019/878 (CRD V) auf der institutseigenen Homepage unter Offenlegung / 

Volksbank Wien nachgekommen. 

Seite 18 

R44CFBA
Maschinengeschriebenen Text
Anhang ./A Finanzinformationen zum 31.12.2024                                                                             Jahresabschluss 2024



Verbundweites Risikomanagement 

Das Risikocontrolling innerhalb des Volksbanken-Verbunds verantwortet die Risiko-Gover­ 

nance, Methoden und Modelle tor die verbundweit strategischen Risikomanagementthemen 

sowie die Vorgaben zur Steuerung auf Portfolioebene. Die ZO hat zur Erf~llung ihrer Steue­ 

rungsfunktion Generelle Weisungen (GW) gegen~ber den ZKs erlassen. Die GW RAF (Risk 

Appetite Framework), GW ICAAP, GW ILAAP, GW Grunds~tze des Kreditrisikomanagements 

(GKRM) und die nachgelagerten Verbundhandb~cher und die damit verbundenen Arbeitsricht­ 

l inien regeln verbindlich und einheitlich das Risikomanagement. Die Risikostrategie tor den 

Volksbanken-Verbund wird ebenfalls in Form einer GW inkl. eines dazugeh~rigen Verbund­ 

handbuches erlassen. Ziel ist es, allgemeine und verbundweit konsistente Rahmenbedingun­ 

gen und Grunds~tze f~r die Messung und den Umgang mit Risiken sowie die Ausgestaltung 

von Prozessen und organisatorischen Strukturen verst~ndlich und nachvollziehbar zu doku­ 

mentieren bzw. festzulegen. Die Vorst~nde und Gesch~ftsf~hrer der ZKs haben im Rahmen 
ihrer allgeme inen Sorgfaltspflicht im lnteresse der Gesellschaften ausnahmslos und uneinge­ 
schr~nkt daf~r Sorge zu tragen, dass die Generellen Weisungen im jeweiligen Unternehmen 

formal und faktisch Geltung erlangen. Jegliche Abweichungen und Sonderregelungen zu den 

Generellen Weisungen sind nur in Ausnahmef~llen erlaubt und vorab mit der VBW als ZO 
abzustimmen und von dieser zu genehmigen. 

lnnerhalb des Volksbanken-Verbund werden eine umfassende Risikokommunikation und e in 

direkter lnformationsaustausch als besonders wichtig angesehen. Um einen fachlichen Aus­ 
tausch auf Arbeitsebene zu erm~glichen, wurde ein RMF-Jour Fixe (Fachausschuss) des Ri­ 
sikocontrolling eingef~hrt. Jedes ZK muss Ober eine eigene Risk-Management-Function 

(RMF) verf~gen, die f~r die unabh~ngige berwachung und Kommunikation der Risiken in der 

jeweiligen ZK zust~ndig ist. 

Die Risiko-Governance sowie die Methoden und Modelle werden seitens des ZO-Risikocon­ 

troll ing tourlich an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst bzw. weiterentwickelt. Neben 

der regelm~~igen Re-Modellierung, Re-Kalibrierung sowie Validierung der Risikomodelle wer­ 

den die Methoden im ICAAP & ILAAP laufend verbessert und neue aufsichtsrechtliche Anfor­ 

derungen ~berwacht und zeitgerecht umgesetzt. 

2.2.2. Interner Kapitalad~quanzprozess 

Zur Sicherstellung einer nachhaltigen, risikoad~quaten Kapitalausstattung hat die VBW in ihrer 

Funktion als ZO des Volksbanken-Verbundes - internationaler Best Practice folgend - einen 

internen Kapitalad~quanzprozess (ICAAP) als revolvierenden Steuerungskreislauf implemen­ 

tiert. Der ICAAP startet mit der ldentifikation der tor den Volksbanken-Verbund wesentlichen 

R i s i k e n ,  durchl~uft den Prozess der Risikoquantifizierung und -aggregation, der Ermittlung der 

Risikotragf~higkeit, der Limitierung und schlie~t mit der laufenden Risiko0berwachung und da­ 

raus abgeleiteten M a ~ n a h m e n .  Erl~uterungen zum ILAAP s i n d  unter dem Punkt d) Liquidit~ts­ 

risiko angef~hrt. 
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Die einzelnen Elemente dieses Kreislaufes werden hierbei mit unterschiedlicher Frequenz 

durchlaufen (z.B. t~glich fur die Risikomessung Marktrisiko Handelsbuch, quartalsweise f~r die 

Erstellung der Risikotragf~higkeitsrechnung, j~hrlich f~r Risikoinventur und Festlegung der Ri­ 

sikostrategie). Alie im Kreislauf beschriebenen Prozessschritte werden zumindest j~hrlich auf 

ihre Aktualit~t und ihre Angemessenheit hin gepr0ft, zeitnah an die aktuellen Rahmenbedin­ 

gungen angepasst und vom Vorstand der VBW / dem VB-ZO-Vorstand abgenommen. In den 

letzten Jahren wurde auch eine Integration von ESG-Anforderungen (E=Environment, 

S=Social, G=Governance) bzw. Anforderungen an die Adressierung von Nachhaltigkeitsrisi­ 

ken in den internen Kapitalad~quanzprozess aufgenommen. Somit werden auch die Anforde­ 

rungen an ESG-Risiken in den Elementen des internen Kapitalad~quanzprozesses ber~ck­ 

sichtigt. 

ESG-Risiken werden hierbei nicht als eigenst~ndige Risikoart aufgenommen, sondern werden 

in den derzeit bestehenden Risikoarten abgebildet. Die f~r ESG-Risiken angewandten Metho­ 

den, Modelle und Strategien werden in der VBW und innerhalb des Volksbanken-Verbunds 

kontinuierlich weiterentwickelt und sollen dazu beitragen, inh~rente ESG Risiken sukzessive 

genauer zu messen und in den Prozess einer nachhaltigen, risikoad~quaten Kapitalausstat­ 

tung zu integrieren. 

Risikoinventur 

Die Risikoinventur hat zum Ziel die Wesentlichkeit bestehender und neu eingegangener bank­ 

geschaftlicher Risiken zu bestimmen. Die Erkenntnisse aus der Risikoinventur werden gesam­ 

melt, ausgewertet und in einem Risikoinventar zusammengefasst. Die Ergebnisse der Risi­ 

koinventur flie~en in die Risikostrategie ein und bilden den Ausgangspunkt f~r die Risikotrag­ 

f~higkeitsrechnung, da wesentliche Risikoarten in der Risikotragf~higkeitsrechnung ber~ck­ 
sichtigt werden. 

ESG-Risiken werden zudem j~hrlich im Rahmen der Risikoinventur anhand von ESG-Heat­ 

maps analysiert und bewertet. Die ESG-Heatmap ist ein Werkzeug zur ldentifizierung, Analyse 

und Wesentlichkeitsbeurteilung von ESG Risiken und/oder deren Risikotreiber. In der ESG­ 

Heatmap werden verschiedene Risikoereignisse beschrieben und f~r alle relevanten Risikoar­ 

ten des Volksbanken-Verbundes evaluiert. Die Erkenntnisse werden dann im Rahmen beste­ 

hender Risikoarten im Risikoinventar abgebildet. 

Risikostrategie 

Die in der VBW umgesetzte Volksbanken-Verbund-Risikostrategie - vorgegeben durch den 

Vorstand der VBW basiert auf der Volksbanken-Verbund-Gesch~ftsstrategie und schafft somit 

konsistente Rahmenbedingungen und legt die Grunds~tze f~r das Volksbanken-Verbund-ein­ 

heitliches Risikomanagement. Die lokale Risikostrategie der VBW baut hierbei im Wesentli­ 

chen auf der Verbund-Risikostrategie auf und definiert daneben zus~tzlich regionale Spezifi­ 

kationen und lokale Besonderhe iten. Die Risikostrategie wird zumindest j~hrlich auf ihre Aktu­ 

alit~t und ihre Angemessenheit hin gepr~ft und an die aktuellen Rahmenbedingungen ange­ 

passt. Sie gibt die Regeln f~r den Umgang mit Risiken vor, und sorgt fur die jederzeitige Si­ 

cherstellung der Risikotragf~higkeit. Die Erstellung der Risikostrategie erfolgt im Zuge der Ge­ 

sch~ftsplanung. Die Verkn~pfung der Inhalte der Risikostrategie und der Gesch~ftsplanung 

des Volksbanken-Verbundes erfolgt durch die Integration der Zielvorgaben des Risk Appetite 

Statements in die GW Strategie, Planung und Reporting. 
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Der Volksbanken-Verbund bekennt sich ausdr~cklich zu einer nachhaltigen Unternehmens­ 

kultur und strebt es an, ESG-Aspekte in alien Unternehmensbereichen, entsprechend den ein­ 

heitlichen Volksbanken-Verbund-Vorgaben, zu etablieren. Die Risikostrategie umfasst auch 

eine Teilrisikostrategie tor ESG-Risiken. Diese bildet die in den bestehenden Risikoarten in­ 

h~renten ESG-Risiken ab, welche sich aus den sog. ESG-Heatmaps und dem internen Stress­ 

test ableiten lassen. 

Risikoappetiterkl~rung (Risk Appetite Statement--RAS) und Limitsystem 

Das Kernelement der Risikostrategie stellt ein im Einklang mit der Geschaftsstrategie stehen­ 

des Risk Appetite Statement (RAS) und integriertes Limitsystem dar. 

Der Risikoappetit, das hei~t die Indikatoren des RAS, wird aus dem Gesch~ftsmodell, dem 

aktuellen Risikoprofil, der Risikokapazit~t und den Ertragserwartungen bzw. der strategischen 

P lanung abgeleitet. Das auf Teilrisikoarten herunter gebrochene Limitsystem sowie das RAS 

geben den Rahmen tor jenes maximale Risiko vor, das die Bank bereit ist, tor die Erreichung 

der strategischen Ziele einzugehen. Die RAS-Kennzahlen werden in der Regel mit einem Ziel­ 

, einem Trigger- und einem Limitwert versehen und werden ebenso wie die Gesamtbank- und 

Teilrisikolimits laufend ~berwacht. Damit wird sichergestellt, dass Abweichungen von der Risi­ 

kostrategie rasch erkannt werden und zeitgerecht Ma~nahmen zur Gegensteuerung eingelei­ 

tet werden k~nnen. Das Kennzahlenset des RAS setzt sich im Wesentlichen aus folgenden 

strategischen und vertiefenden RAS-lndikatoren zusammen : 

- Kapitalkennzahlen (z.B . CET1-Ratio, T1-Ratio, TC-Ratio, Auslastung Risikotragf~higkeit) 

- Kreditrisikokennzahlen (z.B . NPL-Ratio, Coverage Ratio, Kundenforderungen Ausland , For- 

bearance Ratio, Branchenkonzentrationen) 

- Markt-/Liquidit~tsrisikokennzahlen (z.B. LCR, NSFR, Survival Period, Zinskoeffizienten 

- Kennzahlen f~r das operationelle Risiko (z.B. OpRisk Verluste im Verh~ltnis zum CET1, 

IKS-Durchf~hrungsquote) 

- Weitere risikorelevante Kennzahlen (z.B. Cost Income Ratio) 

Seit 2024 wurden auch zus~tzlich weitere Kennzahlen mit ESG-Fokus (Co2-Intensit~t, physi­ 

sche Risiken bzw. Portfolioabdeckung mit ESG-Scores) in das RAS-Kennzahlenset integriert. 

Risikotragf~higkeitsrechnunq 

Die Risikotragf~higkeitsrechnung stellt ein zentrales Element in der Umsetzung des ICAAP 

dar. Mit ihr wird die jederzeit ausreichende Deckung der eingegangenen Risiken durch ad~­ 

quate Risikodeckungsmassen nachgewiesen und tor die Zukunft sichergestellt. Zu diesem 

Zweck werden alle relevanten Einzelrisiken aggregiert. Diesem Gesamtrisiko werden die vor­ 

handenen und vorab definierten Risikodeckungsmassen gegen~bergestellt. Die Einhaltung 

der Limite wird quartalsweise ~berwacht und berichtet. 

Bei der Bestimmung der Risikotragf~higkeit werden unterschiedliche Zielsetzungen verfolgt, 

die sich in drei Sichtweisen widerspiegeln: 

- Regulatorische Perspektive (Einhaltung der regulatorischen Eigenmittelquoten) 

- Okonomische Perspektive 
- Normative Perspektive 
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Stress Testing 

F~r das Kredit-, Markt- und Liquidit~tsrisiko sowie f~r das operationelle Risiko werden regel­ 

m~~ig risikoartenspezifische Stresstests bzw. Risikoanalysen durchgef~hrt, wobei die Krisen­ 

szenarien derart gestaltet werden, dass das Eintreten von sehr unwahrscheinlichen, aber nicht 

unm~glichen Ereignissen simuliert bzw. gesch~tzt wird. Anhand dieser Vorgehensweise k~n­ 

nen z.B. extreme Verluste erkannt und analysiert werden. 

Neben diesen risikoartenspezifischen Stresstests und Sensitivit~tsanalysen werden regelm~­ 

~ig interne Stresstests durchgef~hrt, welche risikoarten~bergreifend sind. Der regelm~~ig 

durchgef~hrte interne Stresstest setzt sich aus Szenarioanalysen, Sensitivit~tsanalysen und 

dem Reverse Stresstest zusammen. In den Szenarioanalysen werden volkswirtschaftliche Kri­ 
senszenarien definiert und daraus ge~nderte Risikoparameter fur die einzelnen Risikokatego­ 

rien und Gesch~ftsfelder abgeleitet. Neben der Risikoseite werden auch die Effekte der Kri­ 

senszenarien auf die regulatorischen Eigenmittel sowie auf die Risikodeckungsmasse der ~ko­ 

nomischen Perspektive ermittelt. An dieser Stelle ~berschneiden sich die Vorgaben der nor­ 

mativen Perspektive mit den Anforderungen an die Szenarioanalysen fur den internen Stress­ 

test: Es wird ~ber einen mehrj~hrigen Zeitraum f~r verschiedene Krisenszenarien die Entwick­ 
lung der regulatorischen Eigenmittelquoten simuliert. Aus den Erkenntnissen des internen 

Stresstests werden bei Bedarf Hand lungsempfeh lungen definiert und diese in Ma~nahmen 

~bergeleitet. 

Im Rahmen des internen Stresstests werden auch Szenarien mit ESG Aspekten (insbeson­ 

dere mit Bezug auf Klima- und Umweltrisiken) berechnet, um die im bestehenden Portfolio 

inh~renten ESG Risiken fr~hestm~glich zu erkennen und zu bewerten. Die Szenarien lehnen 

sich an die Annahmen des Network for Greening the Financial System (NGFS) an und werden 

laufend um aktuelle Erkenntnisse erweitert. 

Von der EBA/EZB wird alle zwei Jahre ein EU-weiter, risikoartenubergreifender Stresstest 

durchgef~hrt an dem der Volksbanken-Verbund teilnimmt. Zuletzt fand im Jahr 2023 ein sol­ 

cher EBA/EZB Stresstest statt. Die Stresstestergebnisse des Volksbanken-Verbundes wurden 

von der EZB zur Beurtei lung des Kapitalbedarfs (S~ule 2 Kapitalempfehlung) im Rahmen des 

SREP herangezogen. 

Risikoreportinq 

Das im Volksbanken-Verbund implementierte Reporting-Rahmenwerk zielt darauf ab, sicher­ 

zustellen, dass alle wesentlichen Risiken vollst~ndig identifiziert, Oberwacht und effizient sowie 

zeitnah gesteuert werden. Das Reporting-Rahmenwerk bietet eine ganzheitliche und detail­ 

lierte Darstellung der Risiken und eine spezifische Analyse der einze lnen Risikoarten. 

Als Kernelement des Reporting-Rahmenwerks dient der monatliche bzw. fur die Risikotragf~­ 
higkeitsrechnung (RTFR) und Kapitalkennzahlen quartalsweise Gesamtbankrisikobericht. Der 

Gesamtbankrisikobericht gibt einen ~berblick ~ber die Situation und Entwicklung der RAS­ 

Kennzahlen, die Auslastung der Risikotragf~higkeit, adressiert die wesentlichen Risiken und 

enth~lt umfangreiche qualitative und quantitative Informationen. Der Gesamtbankrisikobericht 
liefert dem VBW Vorstand auch in seiner Funktion als ZO-Vorstand monatlich steuerungsrele­ 

vante lnformationen. Dieser ergeht auch quartalsweise an den Aufsichtsrat der VBW. Als Er­ 

g~nzung zum Gesamtbankrisikobericht komplettieren diverse risikospezifische Berichte (z.B. 

Analysen im Kreditrisiko Ober die Entwicklung einzelner Sub-Portfolien) das Reporting-Rah­ 

menwerk. 
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Sanierungs- und Abwicklungsplanung 

Da der Volksbanken-Verbund in Osterreich als ein bedeutendes lnstitut eingestuft wurde, 
muss dieser einen Sanierungsplan erstellen und bei der Europ~ischen Zentralbank einreichen. 
Die VBW in ihrer Funktion als ZO des Volksbanken-Verbundes ist fur die Erstellung dieses 
Gruppensanierungsplans (GSP) f~r den Volksbanken-Verbund zust~ndig. F~r die Bank selbst 
wird kein separater Sanierungsplan erstellt. Dieser Sanierungsplan wird mindestens einmal 
j~hrlich aktualisiert und ber~cksichtigt sowohl Anderungen in den Gesch~ftsaktivit~ten der 
VBW / des Volksbanken-Verbunds als auch ver~nderte aufsichtsrechtliche Anforderungen. 

2.2.3. Kreditrisiko 

Unter dem Kreditrisiko werden m~gliche Verluste verstanden, die dadurch entstehen, dass ein 
Vertragspartner seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt. 

Operatives Kreditrisikomanagement 

Grunds~tze Kreditverqabe 

- Kreditgesch~fte setzen zwingend Entscheidungen mit kreditnehmerbezogenen Limiten vo­ 
raus. Die Festlegung und ~berwachung bestimmter Limite wird einheitlich auf Verbundebene 
geregelt. 

- Die Ratingverpflichtung gilt fur jeden Kreditnehmer mit einem Obligo Ober der definierten 
Mindesth~he. Der Ratingprozess basiert auf einem 4-Augen-Prinzip und gilt verbundweit. 

- Kreditzusagen berucksichtigen die wirtschaftliche Leistungsf~higkeit der Kreditnehmer, Fi­ 
nanzierungsbedarf und lnvestitionsvolumen. Die R~ckzahlungsf~higkeit ist Voraussetzung 
fur eine Kreditgewahrung. Im Vorfeld werden Finanz ierungsbedarf und lnvestitionsvolumen 
abgestimmt. Die Kreditlaufzeiten ~bersteigen nicht die betriebsgew~hnliche Nutzungsdauer 

der finanzierten Objekte. Auf die Hereinnahme angemessener Eigenmittel wird geachtet. 

- Kreditgesch~fte mit Privatkunden unterliegen den Regelungen und lnformationspflichten des 
Verbraucherkreditgesetzes (VKrG) als auch jenen des Hypothekar- und lmmobilienkreditge­ 

setzes (HIKrG), welche unabh~ngig voneinander Bestand haben. 

- Die Bestimmungen gem. der Kreditinstitute-lmmobilienfinanzierungsmar..nahmen Verord­ 

nung (KIM-VO) der FMA fur neu vereinbarte private lmmobilienfinanzierungen werden ein­ 

gehalten und seit G~ltigkeit gesondert ~berwacht. 

- Das Thema Nachhaltigkeit/ESG Faktoren sowie m~gliche klimabedingte transitorische und 
physische Risken finden im Kreditvergabeprozess Ber~cksichtigung. 

- Bei der Auswahl von Kreditsicherheiten wird auf das Kosten-Nutzen-Verh~ltnis geachtet und 

somit auf vornehmlich werthaltige, wenig bearbeitungs- und kostenintensive, sowie auf tat­ 
s~chlich verwertbare Kreditsicherheiten zur~ckgegriffen. Aus diesem Grund werden Sachsi­ 

cherheiten, wie beispielsweise lmmobiliensicherheiten und finanzielle Sicherheiten, wie Bar­ 

oder Wertpapiersicherheiten, eine bevorzugte Stellung einger~umt. Die Werthaltigkeit und 
Durchsetzbarkeit van Kreditsicherheiten ist grunds~tzlich vor jeder Kreditentscheidung zu 
beurteilen. Grunds~tze f~r das Management von Sicherheiten bzw. einheitliche Regeln fur 
die Auswahl, Bestellung, Verwaltung und Bewertung van Kreditsicherheiten gelten auf Ver­ 
bundebene. 
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- Fremdw~hrungs- und Tilgungstr~gerkredite werden grunds~tzlich nicht mehr angeboten 

bzw. vergeben. 

- Der Hauptmarkt des Kreditgesch~ftes ist der ~sterreichische Markt. 

Entscheidungsprozess 

In alien Einheiten, die ein Kreditrisiko generieren, ist eine strenge Trennung von Vertriebs- und 

Risikomanagementeinheiten gegeben. S~mtliche Einzelfallentscheidungen werden unter 

strenger Beachtung des 4-Augen-Prinzips getroffen, fur welche eindeutige Abl~ufe festgelegt 

wurden. Eine wesentliche Rolle spielen dabei Limitsysteme, welche die Entscheidungskom­ 
petenzen der einzelnen Einheiten in einen Rahmen fassen. 

Engagement- ynd Sicherheiten~berwachung und Limitierung 

Die Prozesse zur ~berpr~fung der Engagements und Sicherheiten sind verbundweit geregelt 
und von alien ZKs einzuhalten. 

Die ~berwachung, Steuerung und Begrenzung des Risikos von Einzelengagements und von 

Klumpenrisiken erfolgt anhand differenzierter Limitkategorien. 

Im Volksbanken-Verbund wird die Gruppe verbundener Kunden (GvK) als Basis fur Limite bei 

Neukreditvergaben und die laufende ~berwachung herangezogen. Hinsichtl ich der Limite wird 

zwischen den Vorgaben auf Ebene des Volksbanken-Verbundes und fur die Einzelinstitute 

unterschieden. Die ~berpr~fung der Limitierungen auf Einzelgesch~ftsebene erfolgt kontinu­ 
ierlich im Kreditrisikomanagement der ZK und wird anhand zentraler Auswertungen durch das 

Kreditrisikomanagement der VBW als ZO ~berwacht. 

Im Zusammenhang mit Portfoliolimitierungen werden derzeit im Volksbanken-Verbund haupt­ 
sachlich Limite fur Auslandsfinanzierungen , Limite fur die gewerblichen Branchen sowie sepa­ 
rate Limite fur die lmmobilienwirtschaft definiert. Diese Limite sind fur den Kreditvergabepro­ 
zess relevant und werden monatlich durch das Risikocontrolling ~berwacht. 

Zus~tzlich sind auf Verbund- und ZK-Ebene Wesentlichkeitsgrenzen fur Branchen definiert, 

bei deren ~berschreitung weitere Steuerungsma~nahmen eingesetzt werden. 

Um eine entsprechend nachhaltig gesunde Portfolioqualit~t zu erzielen, gibt es bonit~tsabh~n­ 
gige verbundweite Vorgaben f~r Gesch~fte mit Neukunden und Obligoerh~hungen bei Be­ 

standskunden. 

lntensiviertes Kreditrisikomanagement 

Unter intensiviertem Kreditrisikomanagement wird im Volksbanken-Verbund die gesonderte 

Beobachtung von Kunden mit Zahlungsschwierigkeiten und/oder ausfallsgef~hrdeter Kunden 

verstanden. Das intensivierte Kreditrisikomanagement umfasst unter anderem Prozesse rund 

um die Fr~herkennung von ausfallsgef~hrdeten Kunden, das Mahnwesen, Forbearance-Pro­ 

zesse sowie die Ausfallserkennung. 
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Problem Loan Management 

Im Rahmen des VB-verbundweiten Problem Loan Management-Systems (PLM) erfolgt die 
Zuordnung der Kunden anhand eindeutig definierter lndikatoren, die verbundweit einheitlich 
zur Anwendung kommen. Es wird in weiterer Folge zwischen Kunden in 

- Intensivbetreuung (negative Anderung der Risikoeinsch~tzung, aber noch nicht ausgefallen), 

- Sanierung (akute Ausfallsgef~hrdung bzw. bereits ausgefallen, Kunde jedoch sanierungs- 
w~rdig) und 

- Betreibung (ausgefallene und nicht sanierungsw~rdige Kunden) 

unterschieden. Den Kunden und Sachverhalten entsprechend sind differenzierte Bearbei­ 
tungsprozesse im Volksbanken-Verbund einheitlich aufgesetzt. 

Branchenmonitoring 

Um Ober die bereits bestehenden Ma~nahmen und Limite hinaus eine noch detailliertere und 
vor allem branchenspezifischere Steuerung des Volksbanken-Verbundportfolios zu erm~gli­ 

chen, werden basierend auf den Ergebnissen aus regelm~~igen Branchenanalysen Branchen 

mit h~herem Risikogehalt identifiziert, wobei zwischen einem tourlichen, halbj~hrlichen Pro­ 

zess sowie einem ad-hoc Prozess zu unterscheiden ist. In weiterer Falge werden die Ergeb­ 
nisse aus diesem Analyseprozess in das bestehende EWS-System ~bergeleitet und damit 
eine branchenspezifische Fr~hwarnerkennung erm~glicht. 

Strategisches Kreditrisikomanagement bzw. Kreditrisikocontrolling 

Messung und Steuerung des Kreditrisikos 

Zur Messung und Steuerung des Kreditrisikos ist auch die Entwicklung von ausgereiften Mo­ 
dellen sowie von Systemen und Prozessen, die auf das bankindividuelle Portfolio zugeschnit­ 

ten sind, notwendig. Dadurch soil einerseits die Kreditentscheidung strukturiert und verbessert 
werden, andererseits bilden diese lnstrumente bzw. deren Ergebnisse auch die Grundlage fur 
die Portfoliosteuerung. 

Die Ergebnisse der Kreditrisikomessung werden monatlich im Rahmen des Risk Committees 
berichtet. Wichtigstes Ziel fur den Einsatz der Kreditrisiko-Modelle und lnstrumente ist die Ver­ 
lustvermeidung durch Fr~herkennung von Risiken. 

Ratingsysteme 

Verbundweit werden standardisierte Madelle zur Bonit~tsbestimmung (die VB Ratingfamilie) 
und zur Bestimmung der Verlusth~he im Ausfall angewandt. Die erwartete Ausfallwahrschein­ 

lichkeit jedes Kunden wird Ober die VB Ratingfamilie gesch~tzt und Ober die VB Masterskala 
ausgedr~ckt, die insgesamt 25 Ratingstufen umfasst. Das verwendete PD-Band erm~glicht 

nicht nur den Vergleich interner Ratings mit den Klassifizierungen externer Ratingagenturen, 
sondern auch den Vergleich der Bonit~tseinstufung ~ber Kundensegmente hinweg. 

Die Ratingstufen der Ratingklasse 5 decken die verbundweit zur Anwendung kommenden 
Ausfallsgr~nde f~r einen Kredit ab und werden auch zum Reporting nicht-performender Kredite 
(NPL) herangezogen. 
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Credit Value at Risk 

Die Berechnung des fur das Kreditrisiko erforderlichen ~konomischen Kapitalbedarfes erfolgt 

Ober die Credit Value at Risk (CVaR) Methodik. Der Volksbanken-Verbund hat sich zu diesem 

Zweck fur eine statistische Simulationsmethode entschieden. Im Detail wird fur die Modellie­ 

rung der Kreditrisiken im Kreditportfolio ein weiterentwickeltes und den internen Erfordernissen 

angepasstes Merton Modell herangezogen. 

Konzentrationen 

Die Quantifizierung und Bewertung hinsichtlich der Auswirkungen von Konzentrationen erfolgt 

monatlich einerseits Ober die ermittelten Risikoparameter und andererseits im Zuge der Erstel­ 

lung des Risikoberichtes. 

Kontrahentenausfallrisiko 

Dem Kontrahentenrisiko aus unbesicherten Derivaten wird mittels Credit Value Adjustments 

(CVA) bzw. Debt Value Adjustment (OVA) Rechnung getragen. Das expected future exposure 

(EFE) wird hierbei mittels Monte Carlo Simulation ermittelt. Fur jene Kontrahenten, fur die 

keine am Markt beobachtbaren Credit Spreads verf~gbar sind, basieren die Ausfallswahr­ 

scheinlichkeiten auf internen Ratings des Volksbanken-Verbundes. Der Verbund verwendet 

kein internes Modell zur Berechnung des Kontrahentenausfallrisikos. 

Kreditrisikominderung 

Die Ber~cksichtigung der Sicherheiten in den Kreditrisikomodellen fur CVaR und in den Ex­ 

pected Loss Berechnungen erfolgt prim~r ~ber die verbundweiten LGD-Modelle. Ausgangs­ 

punkt fur die Ber~cksichtigung von Sicherheiten ist jeweils der aktuelle Markt-, Verkehrs-, No­ 

minal- oder R~ckkaufswert. 

Zur Reduktion des Kontrahentenrisikos von derivativen Gesch~ften verwendet der Volksban­ 

ken-Verbund Kreditrisikominderungstechniken wie Netting und Sicherheitenaustausch. Der 

Verbund strebt mit alien wesentlichen Marktteilnehmern den Abschluss eines standardisierten 

ISDA-Rahmenvertrags fur das bilaterale Netting und eines entsprechenden Credit Support 

Annex (CSA) an. Es findet ein t~glicher Abgleich der Marktwerte der derivativen Gesch~fte mit 
den Kontrahenten statt. ~berschreiten die Marktwerte bestimmte vertraglich festgelegte 

Schwellenwerte, mussen diese Oberhange mit Sicherheiten abgedeckt werden. Diese Sicher­ 

heiten werden regulatorisch anerkannt und reduzieren das Risiko. 

Einflussfaktoren zur Sch~tzung der erwarteten Verluste (Expected Credit Losses 
,,ECL") fur die Ermittlung der Wertminderungen 

F~r die Entwicklung der Modelle zur Bestimmung des ECL sowie f~r die regelm~~ige Rekalib­ 

rierung der Risikoparameter sind Oaten auf Verbund-Ebene ausschlaggebend. Darunter fallen 

z.B. Ausfallszeitreihen oder Portfolio-Zusammensetzungen. Oaten externer Herkunft, wie z.B. 

makro~konomische Prognosen der EZB, haben ebenfalls f~r den gesamten Verbund G~ltig­ 

keit. Somit besteht grunds~tzlich methodische Einheitlichkeit f~r s~mtliche Aspekte in der Er­ 

mittlung der Wertminderung in alien Verbundbanken. Verbundbank-individuelle Methoden 

bzw. Vorgehensweisen bilden die absolute Ausnahme und unterliegen einer strengen Gover­ 

nance im Verbund. 
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Zur Messung eines wesentlichen Anstiegs des Kreditrisikos werden verschiedene Einflussfak­ 
toren, Annahmen und Techniken herangezogen. 

Ratingsysteme 

Jedes Exposure wird bei der erstmaligen Erfassung auf Basis der verf~gbaren Informationen 
Ober den Kreditnehmer einem Kreditrisiko-Rating zugeordnet. Die Engagements unterliegen 
einer laufenden Oberwachung, und die Risikomanagementrichtlinien der Bank erfordern eine 
mindestens j~hrliche Erneuerung der Bonit~t. Die etablierten Governance-Prozesse, ein­ 
schlie~lich der RAS-Limits (Risk Appetite Statement), stellen sicher, dass eine g~ltige Boni­ 
t~tsbeurteilung bei Ober 98 % der Engagements vorliegt. 

Alle Ratingsysteme werden regelm~~ig von einer unabh~ngigen Einheit innerhalb des Risi­ 

kocontrolling nach qualitativen und quantitativen Kriterien validiert, einschlie~lich Backtesting 

auf tats~chliche Ratingmigrationen und Ausf~lle. 

Lifetime Probability of Default 

Ratings sind ein wesentlicher Input tor die Bestimmung der Lifetime PD und in Folge tor die 
ECL-Berechnung. Die Bank beurteilt zu jedem Bilanzstichtag, ob sich das Ausfallrisiko bei 
einem Finanzinstrument seit dem erstmaligen Ansatz signifikant erh~ht hat. Zur Erkennung 
signifikanter Erh~hungen des Ausfallrisikos kann ein Unternehmen Finanzinstrumente anhand 
von gemeinsamen Ausfallrisikoeigenschaften in Gruppen zusammenfassen und auf diese 
Weise eine Analyse vornehmen, die darauf ausgerichtet ist, signifikante Erh~hungen des Aus­ 
fallrisikos zeitnah feststellen zu k~nnen. 

Ber~cksichtigung der zukunftsgerichteten lnformationen 

Im Volksbanken-Verbund werden eingehende Analysen durchgef~hrt, um die Zusammen­ 

h~nge zwischen der Ver~nderung der Ausfallraten und der Ver~nderung der wichtigsten mak­ 

ro~konomischen Faktoren zu identifizieren und zu kalibrieren. 

Die Analyse tor Privatkunden und tor Unternehmenskunden (KMU und Corporates inkl. Spe­ 
zialfinanzierungen) basiert auf einer Zeitreihe von durchschnitt l ichen Ausfallraten, die aus dem 
intern verf~gbaren Datensatz gesch~tzt werden. F~r Portfolien mit wenigen Ausf~llen (Banken, 

Staaten, Gemeinde) werden die Downgrade- und Ausfallszeitreihen der externen Ratingagen­ 

turen bzw. die Bilanzdaten der Gemeinden herangezogen. Auf Basis der historischen Zeitrei­ 
hen werden mithilfe von statistischen Verfahren die trennsch~rfsten makro~konomischen Va­ 
riablen festgelegt. Dabei werden pro Portfolio multivariate Regressionsanalysen durchgetohrt. 
Adverse makro~konomische Szenarien werden mithilfe von einem speziell auf negative Be­ 

obachtungen kalibriertes, zweites Set von Regressionskoeffizienten abgebildet. Erkl~rende 
Variablen sind u.a. das Gesamtwachstum des BIP und die Ver~nderung der Arbeitslosenrate 
in Osterreich und in der Eurozone sowie marktbasierte lndikatoren (Creditspreads, insb. 
Spreads zwischen den 10-j~hrigen ~sterreichischen und deutschen Staatsanleihen, sowie Ak­ 
tienindizes repr~sentativ f~r die Eurozone). 

Messung des erwarteten Verlustes (Expected Credit Loss ECL 

Die Bank ermittelt den ECL auf Einzelinstrumentenbasis, unabh~ngig von der Wesentlichkeit 
des Engagements. Gegebenenfalls werden kollektive Parameter und Annahmen herangezo­ 

gen. 
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Das verwendete Wertminderungsmodell ermittelt die Risikovorsorge generell in H~he der er­ 

warteten Kreditverluste: 

- ~ber 12  Monate fur Finanzinstrumente in Stage 1 (inklusive Finanzinstrumente mit einem 

niedrigen Ausfallrisiko - ~Low Credit Risk Exemption"), 

- ~ber die Restlaufzeit, fur Finanzinstrumente in Stage 2 oder Stage 3. 

ECL Lebendportfolio 

Fur das Lebendportfolio (Stage 1 und Stage 2) basiert die Messung auf Modellparametern, die 

aus intern entwickelten, statistischen Modellen und anderen historischen Oaten abgeleitet wer­ 

den. 

Die wichtigsten Modellparameter fur die Messung van ECL sind: 

- Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default, PD); 

- Exposure at Default (EAD), unterteilt in Secured-EAD und Unsecured-EAD; und 

- Verlust bei Ausfall (LGD). 

Die PD-Parameter sind abh~ngig vom aktuellen Rating und Segment des Kreditnehmers und 

werden wie oben beschrieben an zukunftsorientierte lnformationen angepasst. 

Post-Model Adjustments 

F~r Kreditrisiken bzw. makro~konomische Entwicklungen, die nicht vollst~ndig in den Model­ 

len, Szenarien und Annahmen abgebildet sind , wurden zus~tzliche Risikovorsorgen gebildet 

(Adaptierung der systemseitig verwendeten Standardmethodik, Erfassung van Post-Model­ 

Adjustments). 

Sensitivit~tsanalysen der Risikovorsorgen 

Um die Sch~tzunsicherheiten der Madelle zur ECL-Bemessung in der aktuellen neuartigen 

Situation zu quantifizieren, werden Sensitivit~tsanalysen durchgef~hrt. 

Aufsichtsrechtliche Risikovorsorge - NPL Backstop 

Aufgrund der Anforderungen zur Mindestdeckung notleidender Risikopositionen gem. CRR 

kann fur die betroffenen Risikopositionen ein zus~tzlicher Eigenkapitalbedarf entstehen. Diese 

Bestimmungen erg~nzen die fur den Volksbanken-Verbund zuvor bereits geltenden Anforde­ 

rungen der EZB (Supervisory Coverage Expectations for NPE) und der Anforderungen, welche 

mittels SREP-Bescheids ~bermittelt wurden. Somit unterliegen alle notleidenden Risikopositi­ 

onen einer der erw~hnten Anforderungen und k~nnen einer regulatorischen Bevorsorgung in 

Form von Abzugsposten auf das Eigenkapital in S~ule 1 bzw. S~ule 2 ausgesetzt sein. Die 

Ermittlung dieser Bevorsorgung erfolgt im Volksbanken-Verbund vollautomatisiert. 

Um die Eigenkapitaleffekte m~glichst zu begrenzen, wurde eine Beschr~nkung der Verweil­ 

dauer im NPL-Portfolio eingef~hrt. 
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Kreditrisikoberichtswesen 

Das Kreditrisiko-Reporting erfolgt monatlich (gek~rzte Version) bzw. quartalsweise (detaillierte 

Version) mit dem Zweck, stichtagsbezogen eine detaillierte Darstellung des bestehenden Kre­ 

ditrisikos darzustellen und an den Gesamtvorstand zu berichten. Entsprechende Reports wer­ 

den fur die wesentlichen Einheiten und die wesentlichen Gesch~ftsfelder erstellt. Die lnforma­ 

tionen flie~en auch in die Kreditrisikoteile des Gesamtbankrisikoberichts ein. 

Die Berichte umfassen die quantitative Darstellung der steuerungsrelevanten lnformationen 

zum Kreditrisiko, die durch eine kurze Lageeinsch~tzung und gegebenenfalls weitere qualita­ 

tive Informationen erg~nzt werden. 

Folgende Analysen sind Bestandteil des Reports: 

- Portfolioverteilung 

- Neugesch~ftsentwicklung 
- Bonit~tsverteilungen 
- Non-performing loans (NPL) 

- Forbearance 

- Kreditrisikokonzentrationen 

- L~ndergruppenanalyse 
- Kundensegmente 

- Branchenverteilungen 

Zus~tzlich zur Berichterstattung im Rahmen des Gesamtbankrisikoberichts wird monatlich un­ 

mittelbar nach Ultimo basierend auf tagesaktuellen Rohdaten aus dem Kernbanksystem ein 

Fast Close Risk Report auf Verbundebene erstellt. Der Bericht gibt eine erste lndikation zur 

aktuellen Entwicklung des Kundenportfo l ios , der Krisenindikatoren sowie In- und Outflows im 

NPL (Non Performing Loans) und Forbearance Portfolio und Informationen zur Entwicklung 
des 0berziehungportfolios. Weiters ist eine Kurz~bersicht zur Entw icklung der Risikovorsor­ 
gen beinhaltet, um Entwicklungen laufend verfolgen und Ma~nahmen zeitnah umsetzen zu 

k~nnen. 

2.2.4. Marktrisiko 

Das Marktrisiko ist definiert als Risiko eines Verlustes durch ung~nstige Entwicklungen von 

Marktrisikofaktoren, z.B. Z insen , Credit Spreads, Wechselkurse und Volatilit~ten. Es werden 

fo lgende Risikoarten des Marktrisikos unterschieden: 

- Zins~nderungsrisiko im Bankbuch 
- Credit Spread Risiko im Bankbuch 
- Fremdw~hrungsrisiko (offene Devisenpositionen) 
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Zins~nderungsrisiko im Bankbuch 

Zins~nderungsrisiken entstehen haupts~chlich durch das Eingehen von Fristentransformation, 

welche durch eine abweichende Zinsbindung zwischen Aktiva und Passiva entsteht. Die Bank 

verfolgt die Strategie einer positiven Fristentransformation, in der die Zinsbindung der Aktiva 

l~nger ist als jene der Passiva und die im Zinsergebnis eine Einkommensquelle in Form des 

Strukturbeitrags darstellt. Die Zinsposition ergibt sich haupts~chlich aus dem Kundengesch~ft, 

in dem auch Fixzinsdarlehen vergeben werden, welche durch Kundeneinlagen mit kurzer Zins­ 

bindung refinanziert werden. Das Fixzins-Portfolio wurde Ober mehrere Jahre aufgebaut, 

wodurch eine rollierende Fixzinsposition entstand. 

Das Zins~nderungsrisiko im Bankbuch umfasst s~mtliche zinstragenden bilanziellen und au­ 
~erbilanziellen Gesch~fte (mit Ausnahme von Gesch~ften des Handelsbuches) sowie sonstige 
zinssensitive Aktiva und Passiva (Beteiligungen und R~ckstellungen). Die mit dem Kundenge­ 
sch~ft einhergehende Zinsrisikoposition besteht haupts~chlich aus indexgebundenen Krediten 

sowie Krediten mit fixer Verz insung, Einlagen ohne Zinsbindung bzw. befristeter Bonus-Ver­ 
z insung in Form von Sicht- und Spareinlagen und fix verzinster Einlagen. Ber~cksichtigt werde 

auch die impliziten Zinsuntergrenzen sowohl im aktivseitigen als auch passivseitigen Kunden­ 

gesch~ft. Weitere ma~gebliche Einflussfaktoren sind Anleihepositionen des Eigendepots, Ei­ 

genemissionen und die zur Steuerung der Zinsposition eingesetzten Zins-Swaps. Zurn 

Hedging unter IFRS und UGB k~nnen sowohl Layer Hedges fur Fixzinskreditportfolios als auch 

Cash-Flow Hedges fur indexgebundene Kreditportfolios eingesetzt werden. Auch Micro Hed­ 
ges fur Wertpapierpositionen, Emissionen und einzelne Kredite k~nnen eingesetzt werden. 

Kundengesch~ft ohne Laufzeit und ohne Zinsbindung bzw. mit befristeter Bonus-Verzinsung 

wird mittels Zins-Replikaten in die Modellierung des Zinsrisikos aufgenommen, um die Sensi­ 
tivit~t gegen~ber Zins~nderungen abzubilden (z.B .  f~r Giro- und Spareinlagen und Giro-For­ 

derungen) . 

Die Bank weist strategiekonform eine positive Zinsfristentransformation auf -- gemessen mit 

dem regulatorischen EVE-Koeffizienten und dem PVBP. Das barwertige Z i n s ~ n d e ru n g s r i s ik o  

besteht bei positiver Fristentransformation in steigenden Zinsen. Durch fortgesetztes Fixzins­ 
kreditwachstum und Umschichtungen von indexgebundenen in fixverzinste Kredite, waren zur 

E inhaltung des internen Triggers im ersten Halbjahr 2024 Hedges erforderlich. Durch eine 

Rekalibrierung und Remodellierung der Zinsreplikate ist der EVE-Koeffizient im Ju l i 2024 deut­ 

lich gesunken und lost seither keinen Hedgebedarf mehr aus. Die monatliche Volatilit~t im 

Koeffizienten entstand haupts~chlich durch die ~ b l i c h e n  Zahlungsverkehrs- und Fixing-Ef­ 
fekte. 

Credit Spread Risiko im Bankbuch 

Der Credit Spread definiert sich als Aufschlag auf den risikolosen Zinssatz. Das Credit Spread 

Risiko entsteht aus den Schwankungen der Verm~genswerte aufgrund sich ver~ndernder Cre­ 

dit Spreads. 

Seite 30 

R44CFBA
Maschinengeschriebenen Text
Anhang ./A Finanzinformationen zum 31.12.2024                                                                             Jahresabschluss 2024



Bei den fur das Credit Spread Risiko relevanten Gesch~ften handelt es sich um eigene Ver­ 

anlagungen am Kapitalmarkt (Anleihen). Dieses Portfolio wird haupts~chlich als Liquiditatspuf­ 

fer und ~berwiegend zentral in der VBW gehalten und ist daher haupts~chlich in Anleihen des 

~ffentlichen Sektors europ~ischer Staaten mit guter Bonit~t und Covered Bonds investiert. Es 

ist zum Gro~teil an die regulatorische Liquidity Coverage Ratio (LCR) anrechenbar. Schuld­ 

scheindarlehen, CDS- und Fonds-Positionen w~ren auch einzubeziehen , bestehen aktuell im 

Kl-Verbund aber nicht. 

Konzentrationsrisiken im Credit Spread Risiko k~nnen auf Ebene von Emittenten oder Risiko­ 

clustern im Sinne von gleichartigen Emittenten entstehen, welche durch entsprechende Limite 

begrenzt werden. 

Fremdw~hrungsrisiko (offene Devisenpositionen) 

Das Fremdw~hrungsrisiko aus der offenen Devisenposition ist in der Bank immateriell. Es ent­ 

steht durch die Wert~nderung offener Forderungen und Verbindlichkeiten in einer Fremdw~h­ 

rung durch Schwankungen der Wechselkurse. Es wird durch Treasury im Rahmen des Liqui­ 

dit~tsmanagement minimiert. 

2.2.5. Liquidit~tsrisiko 

Die wichtigste Refinanzierungsquelle des Volksbanken-Verbunds besteht aus hoch diversifi­ 

zierten Kundeneinlagen, die sich als stabiles Funding erwiesen haben. Naturgem~~ entsteht 

daraus der ~berwiegende Teil des Liquidit~tsrisikos. Die Stabilit~t unserer Kundeneinlagen hat 
sich zuletzt in der Corona-Pandemie 2020/2021 gezeigt. 

Am Kapitalmarkt besteht fur die VBW als ZO des Volksbanken-Verbundes die M~glichkeit der 
Refinanzierung durch Emissionen, haupts~chlich durch Covered Bonds. Der Anteil van Kapi­ 

talmarkt Funding an der Bilanzsumme ist durch das Bilanzwachstum trotz der beiden Bench­ 

mark Emissionen weiterhin gering. Die VBW verf~gt als einziges lnstitut im Verbund Ober einen 

Zugang zu EZB/OeNB und kann sich damit auch Ober Zentralbankmittel refinanzieren. 

In der VBW wird zentralisiert fur den Verbund sowohl die operative, kurzfristige Liquidit~tssteu­ 
erung als auch das mittel- bis langfristige Liquiditatsmanagement durchgefuhrt. Ober die VBW 

decken die zugeordneten Kreditinstitute ihren Refinanzierungsbedarf ab und legen ihre Ober­ 

schussliquidit~t an. Die verbundweite Oberwachung und Limitierung des Liquidit~tsrisikos so­ 
wie die methodischen Vorgaben betreffend Risikomessung erfolgt durch die Abteilung Markt­ 

und Liquiditatsrisikocontrolling in der VBW. Gesteuert wird die Liquidit~tsposition des Volks­ 

banken-Verbundes durch das ALCO bzw. das Treasury der ZO der VBW im Rahmen von 

R isikolimiten, welche vom Risikocontrolling festgelegt und vom Vorstand genehmigt werden. 

Das operative Liquiditatsmanagement erfolgt durch die Abteilung Liquiditatsmanagement im 

Bereich Treasury. Sie ist auch zust~ndig f~r das Transferpricing, das verbundweite zentrale 

Management van Collateral, die Festsetzung der Fundingstruktur, die Disposition der verf~g­ 

baren liquiden Mittel und die Einhaltung der Refinanzierungsstrategie. 
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Im Liquidit~tsrisiko wird zwischen Illiquidit~tsrisiko und Fundingverteuerungsrisiko unterschie­ 

den. Das llliquiditatsrisiko ist die Gefahr, Zahlungsverpflichtungen zum Zeitpunkt der F~lligkeit 

nicht bedienen zu k~nnen. Es besteht f~r den Verbund, bestehend aus Retailbanken, typi­ 

scherweise in einem ,,Bankrun". Dieser tritt e i n ,  wenn Kunden aufgrund eines Vertrauensver­ 

lustes gro~e Volumina an E i n l a g e n  abziehen und gleichzeitig der Bank alternative Funding­ 

quellen nicht z u g ~ n g l i c h  s i n d .  Das llliquiditatsrisiko wird durch das Vorhalten eines ausreichen­ 

den Liquidit~tspuffers gesteuert. Der VBW obliegt die zentrale Verwaltung des Liquidit~tspuf­ 

fers f~r den gesamten Volksbanken-Verbund. Der Liquiditatspuffer besteht haupts~chlich aus 

hochliquiden An l e i h e n ,  welche gro~teils LCR-anrechenbar sind, Ein-lagen bei der National­ 

bank, EZB-Tenderpotenzial und Covered Bond Emissionspotenzial. Die Liquidit~t des Liquidi­ 

t~tspuffers wird regelm~~ig getestet. Das Fundingverteuerungsrisiko ist die Gefahr, dass zwar 

Zugang zu F u n d i n g  besteht, dieses aber teurer wird. Das Fundingverteuerungsrisiko belastet 

die GuV. Es wird als GuV-Risiko im Rahmen des ICAAP ber~cksichtigt. 

Die Risikomessung und Limitierung des llliquiditatsrisikos erfolgt Ober die regulatorischen 

Kennzahlen LCR und NSF R ,  die Survival Period aus dem bankinternen Liquidit~ts-Stresstes­ 

ting. Die LCR zielt auf die Sicherstellung der kurzfristigen Zahlungsf~higkeit von Banken unter 

Stressbedingungen Ober einen kurzfristigen Zeithorizont von 30 Kalendertagen ab. Die NSFR 

beschr~nkt die Liquidit~tsfristentransformation, indem in Abh~ngigkeit der Liquidit~tscharakte­ 

ristika der Aktiva und sonstigen au~erbilanziellen Gesch~ften einer Bank ein Mindestvolumen 

an stabiler Refinanzierung festgelegt wird. D ie Survival Period beschreibt jenen Zeitraum, in 

dem in einem Stress-Szenario der vorgehaltene Liquidit~tspuffer ausreicht, um kumulierte Net­ 

toliquidit~tsabfl~sse abzudecken. Die Berechnung der Kennzahlen erfolgt monatlich, und f~r 

die LCR zusatzlich wochentlich. Die R i s i k o m e s s u n g  des Fundingverteuerungsrisikos erfolgt 

durch eine Szenarioanalyse, welche die Auswirkung auf die Fundingkosten unter Ber~cksich­ 

tigung allgemeiner Planungsunsicherheiten sowie adverser idiosynkratischer Bedingungen 

ber~cksichtigt. Diese Berechnungen gehen in den ICAAP sowie das verbundweite Stresstes­ 

ting e i n .  

Durch das diversifizierte F u n d i n g  bei Kundeneinlagen ist das Konzentrationsrisiko nicht mate­ 

riell. Risikocluster k~nnten auf Kundenebene entstehen. Daher werden die gr~~ten Einlagen 

auf Kundenebene sowohl im Risikocontrolling als auch im operativen Liquiditatsmanagement 

~berwacht. Sie liegen in der Regel unter 1 % der Bilanzsumme. Au s n a h m e n  ergeben sich nur 

kurzfristig bei einzelnen Gro~kunden zur D u r c hfi.ih r u n g  von Zahlungsverkehrstransaktionen 

bzw. zum Liquidit~tsspitzenausgleich. Diese Einlagen werden im Rahmen der Liquidit~tsrisi­ 

kosteuerung regelm~~ig ~berwacht und berichtet. 

2.2.6. Operationelles Risiko 

Im Volksbanken-Verbund wird das Operationelle Risiko als Gefahr von Verlusten infolge der 

Unangemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren (Prozessen), Menschen , Sys­ 

temen oder externen Ereignissen sowie die damit in Verbindung stehenden Rechtsrisiken de­ 

fin i e rt .  Die Themen Reputations-, Verhaltens-, Modell-, IT- und Sicherheitsrisiko sind mit dem 

Operationellen Risiko eng verbunden u n d  werden aktiv mitberOcksichtigt. Die Berechnung des 

regulatorischen Eigenmittelerfordernisses erfolgt nach dem Standardansatz. F~r die ~konomi­ 

sche Betrachtung wird eine interne Methode, basierend aufVerlustdaten und Risikoszenarien, 

verwendet. 
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Organisation 

Im Volksbanken-Verbund ist das Management der operationellen Risiken (OpRisk Manage­ 

ment) in der VBW konzentriert. Dieses wird dabei durch zentral und dezentral angesiedelte 

Experten aus den Bereichen operationelles Risiko und internes Kontrollsystem unterst~tzt. Ziel 

ist die Optimierung von Prozessen, um die Eintrittswahrscheinlichkeit von operationellen Risi­ 

ken zu verringern und/oder die Auswirkung operationeller Sch~den zu reduzieren. Eine be­ 

reichs~bergreifende Zusammenarbeit (insbesondere mit Compliance, lnterner Revision und 

Security-, & Outsourcing-Governance) erm~glicht eine optimale und umfassende Steuerung 

operationeller Risiken. 

Methoden im Management operationeller Risiken 

Im Rahmen des Managements operationeller Risiken werden sowohl quantitative als auch 

qualitative Methoden verwendet. Quantitative Elemente sind beispielsweise die Durchf~hrung 
von Risikoanalysen, die Durchf~hrung von Stresstests, die Festlegung und ~berwachung des 
Risikoappetits sowie der Risikoindikatoren, die Erstellung der Ereignisdatensammlung und die 

Risikoberichterstattung. Qualitative Steuerungsma~nahmen umfassen die Durchf~hrung von 
Schulungen, DurchfOhrung van Risikoanalysen, Ma~nahmen zur Bewusstse insbildung , Ursa­ 

chenanalyse im Rahmen der Ereignisdatensammlung, die lmplementierung einheitlicher IKS 
Kontrollen sowie die Risikoberichterstattung. 

Im Fall der 0berschreitung der f~r das operationelle Risiko definierten Kennzahlen kommt der 

definierte Eskalationsprozess zur Anwendung. Dieser sieht eine detaillierte Ursachenanalyse 

sowie in weiterer Folge die Einleitung von Ma~nahmen vor. 

Abgeleitet aus der Risikostrategie gelten folgende Grunds~tze und Prinzipien im OpRisk Ma­ 

nagement: 

- Als oberstes Ziel f~r den gesamten OpRisk Managementprozess wird die Optimierung von 

Prozessen zur Verringerung der Eintrittswahrscheinlichkeit und/oder der Auswirkung opera­ 

tioneller Sch~den festgeschrieben. 

- Die Ereignisdokumentation erfolgt vollst~ndig und angemessen verst~ndlich in einer elektro­ 

nischen Plattform, um sachverst~ndigen Dritten die M~glichkeit zu geben, Nutzen daraus zu 

ziehen. Operationelle Ereignisse werden verbundweit in einheitlicher Form erfasst. Die dar­ 

aus resultierende Transparenz Ober eingetretene Ereignisse erm~glicht eine aus der Historie 

abgeleitete Risikobewertung. 

- Die Methoden, Systeme und Prozesse im OpRisk Management werden von der ZO vorge­ 

geben und sind von den jeweiligen lnstituten einzuhalten. 

- Die Angemessenheit der Risikosteuerungs- und 0berwachungsmar..nahmen sowie weiterer 

risikominimierender Ma~nahmen wird laufend, zumindest jedoch j~hrlich, bewertet und an 
den Vorstand berichtet. Ma~nahmen zur Risikosteuerung umfassen beispielsweise Bewusst­ 

seinsbildung/Schulungen, die ~berwachung der OpRisk Risikokennzahlen, die Sicherstel­ 

lung von Vertraulichkeit, Verf~gbarkeit und Integrit~t der Kunden- und Unternehmensdaten 

die betriebliche Notfallplanung,  aber auch insbesondere die angemessene Trennung von 

Verantwortlichkeiten sowie die Beachtung des 4-Augen-Prinzips. Operationelle (Rest-) Risi­ 

ken, die nicht vermieden, vermindert oder transferiert werden, m~ssen formal und nachweis­ 

lich durch die Gesch~ftsleitung akzeptiert werden. 

- Die Effizienz des OpRisk Managements wird auch durch periodische und unabh~ngige Re­ 

visionspr~fungen sichergestellt. 
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lnternes Kontrollsystem 

Im Volksbanken-Verbund ist ein internes Kontrollsystem (IKS) nach den Prinzipien der inter­ 

national anerkannten Standards des Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO) installiert. Es existieren detaillierte Beschreibungen der IKS-Abl~ufe und 

der Kontrollma~nahmen. Die Verantwortlichkeiten und Rollen in Bezug auf das IKS sind klar 

definiert. F~r das IKS erfolgt ein regelm~~iges Reporting. Kontrollaktivit~ten werden dokumen­ 

tiert und ~berpr~ft, die IKS-relevanten Risiken werden regelm~~ig evaluiert und angepasst. 
Samit ist ein laufender Optimierungsprozess gew~hrleistet. Die Revision pr~ft in ihrer Funktion 

als unabh~ngige Uberwachungsinstanz das IKS. Gepr~ft werden die Wirksamkeit und Ange­ 
messenheit des IKS sowie die E inhaltung der Arbeitsanweisungen. Das OpRisk und IKS-Rah­ 
menwerk stellt die einzelnen untereinander in Zusammenhang stehenden Komponenten dar, 
die im gesamten Volksbanken-Verbund zur ldentifikation, Messung, Uberwachung und Steu­ 
erung des operationellen Risikos implementiert sind. Die enge Verzahnung des OpRisk Ma­ 

nagements mit dem IKS gew~hrleistet die entsprechende Ber~cksichtigung der operationellen 

Risiken. 

3. Sonstige Risiken 

An sonstigen wesentlichen Risiken sieht sich der Volksbanken-Verbund dem strategischen 

Risiko, dem Eigenkapitalrisiko, dem direkten lmmobilienr isiko , ESG Risiken Compliance-Risi­ 

ken sowie Risiken aus Geldw~scherei, Terrorismusfinanzierung, Sanktionen & Embargos ge­ 

gen~ber. 

Das strategische Risiko ist das Risiko einer negativen Auswirkung auf Kapital und Ertrag durch 
gesch~ftspolitische Entscheidungen oder mangelnde Anpassung an Ver~nderungen im wirt­ 

schaftlichen Umfeld. 

Unter Eigenkapitalrisiko versteht der Volksbanken-Verbund die Gefahr einer unausgewoge­ 

nen Zusammensetzung des bankinternen Eigenkapitals hinsichtlich Art und Gr~~e der Bank 

oder Schwierigkeiten, zus~tzliche Risikodeckungsmassen im Bedarfsfall schnell aufnehmen 

zu k~nnen. 

Das direkte lmmobilienrisiko beschreibt die Gefahr, dass es zu negativen Wert~nderungen im 

lmmobilienportfolio kommt. 

Weitere Risiken wie z.B. Conduct-Risiken, Compliance-Risiken, Rechtsrisiken, Modellrisiken, 

IT- und Systemrisiken sowie Auslagerungsrisiken werden u.a. im Compliance-Rahmenwerk, 

im Rahmenwerk f~r operationelle Risiken und im Rahmenwerk f~r Auslagerungen ber0cksich­ 

tigt. 

ESG Risiken bezeichnen Ereignisse oder Bedingungen in Bezug auf Klima, Umwelt, Soziales 

oder Unternehmensf~hrung, dessen bzw. deren Eintreten tats~chlich oder potenziell negative 

Auswirkungen auf den Wert von Verm~genswerten bzw. auf die Verm~gens-, Finanz- und 

Ertragslage sowie die Reputation des Volksbanken-Verbundes haben k~nnten. 
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Zur Steuerung dieser Risiken sind vor allem organisatorische und prozessuale Ma~nahmen 

implementiert. ESG-Risiken werden in bestehenden Risikokategorien abgebildet. 

Unter Beteiligungsrisiko versteht die Bank das Risiko, dass eine gehaltene Beteiligung ausf~llt. 

Das Ausfallrisiko von Beteiligungen wird Ober das Credit Value at Risk Medell berechnet und 

im Zuge des Kreditrisikoreportings auch berichtet und im UGB-Abschluss ber~cksichtigt, wo­ 

bei nicht nur klassische Beteiligungen, sondern auch Kredite an diese Beteiligungen, die der 

,,IAS 24 Related Parties Definition" entsprechen, in dieser Risikoart ber~cksichtigt werden. 

3.1.  Verwendung von Finanzinstrumenten 

In der Bank sind zinssatzbezogene derivative Finanzinstrumente im Einsatz. Hinsichtlich der 

Volumina (Derivatespiegel) und der Angaben zu den Finanzinstrumenten gemar.. § 238 UGB 

wird auf den Anhang (,,Erganzende Angaben") des Jahresabschlusses zum 3 1 .  Dezember 

2024 verwiesen. Im Bankbuch werden Finanzinstrumente in erster Linie zu Hedgingzwecken 

verwendet, d .h .  zur Absicherung von Liquidit~ts-, Fremdw~hrungs- und Zins~nderungsrisiken. 

Die Vorschriften gem~ AFRAC Stellungnahme "Derivate und Sicherungsinstrumente (UGB)" 

zur unternehmensrechtlichen Bilanzierung von Derivaten und Sicherungsinstrumenten sowie 

das FMA Rundschreiben zu Rechnungslegungsfragen bei Derivaten (Dezember 2012) werden 

angewendet. Die Absicherung der Zinsrisiken erfolgt Ober Micro Hedges sowie Macro Hedges 

{Layer Hedge). Andere im Gesch~ftsjahr 2024 entstandene Risiken und drohende Verluste 

aus derivativen Finanzinstrumenten wurden in der H~he der negativen Marktwerte durch Do­ 

tierung von R~ckstellungen ber~cksichtigt. Effektivit~tsmessungen werden f~r Bewertungsein­ 

heiten laufend vorgenommen. Fur negative Marktwerte aus ineffektiven Bewertungseinheiten 

sowie fur den ineffektiven Teil von effektiven Sicherungsbeziehungen (negativer Marktwert­ 

~berhang des Derivats) werden entsprechende Risikovorsorgen (R~ckstellungen) gebildet. 

4. Bericht ~ber Forschung und Entwicklung 

Im Bereich Forschung und Entwicklung wurden keine Aktivit~ten gesetzt. 
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Graz, am 3. April 2025 

Vorstandsvorsitzende 

Volksbank Steiermark AG 

der 
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BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

AKTIVA € € € Vorjahr in T€

1. Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbanken

und Postgiroämtern 17.349.873,14 17.946

2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel,

die zur Refinanzierung bei der

Zentralnotenbank zugelassen sind:

a) Schuldtitel öffentlicher Stellen und ähnliche Wertpapiere 6.592.794,45 7.715
b) zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken 

zugelassene Wechsel --,-- 6.592.794,45 -- 7.715

3. Forderungen an Kreditinstitute

a) täglich fällig 271.198.590,12 257.178
b) sonstige Forderungen 7.799.773,21 278.998.363,33 8.461 265.640

4. Forderungen an Kunden 2.422.321.490,02 2.395.082

5. Schuldverschreibungen und andere

festverzinsliche Wertpapiere

a) von öffentlichen Emittenten --,-- --
b) von anderen Emittenten 12.112.246,44 12.112.246,44 10.181 10.181

darunter:

eigene Schuldverschreibungen --,-- --

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere --,-- 4

7. Beteiligungen 66.223.807,08 59.917

darunter:

an Kreditinstituten 50.891.322,99 49.221

8. Anteile an verbundenen Unternehmen 1.097.000,00 1.100

darunter:

an Kreditinstituten --,-- --

9. Immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens --,-- --

10. Sachanlagen 9.829.358,95 9.655

darunter:

Grundstücke und Bauten, die vom 

Kreditinstitut im Rahmen seiner eigenen

Tätigkeit genutzt werden 1.943.770,81 2.830

11. Anteile an einer herrschenden oder

an mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft --,-- --

darunter:

Nennwert --,-- --

12. Sonstige Vermögensgegenstände 6.311.502,17 4.666

13. Gezeichnetes Kapital, das eingefordert,

aber noch nicht eingezahlt ist --,-- --

14. Rechnungsabgrenzungsposten 121.638,13 150

15. Aktive latente Steuern 4.810.561,36 5.376

SUMME DER AKTIVA 2.825.768.635,07 2.777.437

Posten unter der Bilanz

1. Auslandsaktiva 25.582.522,81 24.543

 

Volksbank Steiermark AG

69834,416573Kontrollsumme
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BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

PASSIVA € € € Vorjahr in T€

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) täglich fällig 22.042.558,88 62.218
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 454.255.972,63 476.298.531,51 608.818 671.036

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

a) Spareinlagen 335.666.560,42 568.268
darunter:

aa) täglich fällig 320.165.901,93 562.473
bb) mit vereinbarter Laufzeit 

oder Kündigungsfrist 15.500.658,49 5.794
b) Sonstige Verbindlichkeiten 1.716.915.647,65 2.052.582.208,07 1.282.829 1.851.097

darunter:

aa) täglich fällig 1.286.844.553,19 1.248.278
bb) mit vereinbarter Laufzeit 

oder Kündigungsfrist 430.071.094,46 34.550
3. Verbriefte Verbindlichkeiten

a) begebene Schuldverschreibungen --,-- --
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten --,-- --,-- 60 60

4. Sonstige Verbindlichkeiten 4.335.133,31 4.131
5. Rechnungsabgrenzungsposten 3.590.862,57 3.015
6. Rückstellungen

a) Rückstellungen für Abfertigungen 4.430.830,00 4.198
b) Rückstellungen für Pensionen 1.464.846,00 1.579
c) Steuerrückstellungen 1.155.135,14 --
d) sonstige 6.873.941,42 13.924.752,56 6.777 12.556

6a. Fonds für allgemeine Bankrisiken --,-- --
7.

1.300.000,00 1.700
8.

--,-- --

--,-- --
8b. --,-- --

9. Gezeichnetes Kapital 88.378.082,78 88.378
10. Kapitalrücklagen

a) gebundene 40.532.921,40 40.532
b) nicht gebundene --,-- 40.532.921,40 -- 40.532

11. Gewinnrücklagen

a) gesetzliche Rücklage 860.000,00 860
b) satzungsmäßige Rücklagen --,-- --
c) andere Rücklagen 104.520.133,11 105.380.133,11 64.870 65.730

12. Haftrücklage gemäß § 57 Abs. 5 BWG 37.187.334,41 37.187
13. Bilanzgewinn 2.258.675,35 2.010

SUMME DER PASSIVA 2.825.768.635,07 2.777.437

Posten unter der Bilanz

1. Eventualverbindlichkeiten 858.210.028,34 965.084
darunter:

a) Akzepte und Indossamentverbindlichkeiten aus 
weitergegebenen Wechseln --,-- --

b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Haftung 
aus der Bestellung von Sicherheiten 858.210.028,34 965.084

2. Kreditrisiken 264.394.347,64 334.731
--,-- --

3. Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften 95.170,00 126
4.

274.483.799,67 225.716

--,-- --
5.

--,-- --
darunter:

--,-- --,--

--,-- --,--

--,-- --,--
6. Auslandspassiva 41.841.595,07 41.792

Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92
 Abs. 1 lit b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
(Kernkapitalquote in %)

Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92
 Abs. 1 lit  c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
(Gesamtkapitalquote in %)

darunter: Verbindlichkeiten  aus Pensionsgeschäften

Zusätzliches Kernkapital gemäß Teil 2 Titel 1 Kapitel 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Anrechenbare Eigenmittel gemäß Teil 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013

69834,416573Kontrollsumme

Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel 1 Kapitel 4 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 
Abs. 1 lit a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
(harte Kernkapitalquote in %)

darunter: Ergänzungskapital gemäß Teil 2 
Titel 1 Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Instrumente ohne Stimmrechte gemäß § 26a BWG

darunter: Pflichtwandelschuldverschreibungen 
gemäß § 26a BWG
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2023

€ € € Vorjahr in T€

1. Zinsen und ähnliche Erträge 108.909.301,42 49.363

darunter:

aus festverzinslichen Wertpapieren 325.343,38 91

2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -34.527.631,19 -4.353

I. NETTOZINSERTRAG 74.381.670,23 45.009

3. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen

a) Erträge aus Aktien, anderen Anteilsrechten und

nicht festverzinslichen Wertpapieren 27,74 4

b) Erträge aus Beteiligungen 247.042,46 186

c) Erträge aus Anteilen an verbundenen Unternehmen 269.064,74 516.134,94 -- 191

4. Provisionserträge 30.287.824,36 30.211

5. Provisionsaufwendungen -2.262.312,44 -2.373

6. Erträge / Aufwendungen aus Finanzgeschäften --,-- --

7. Sonstige betriebliche Erträge 1.860.386,17 9.518

II. BETRIEBSERTRÄGE 104.783.703,26 82.556

8. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

a) Personalaufwand -22.090.964,27 -21.267

darunter:

aa) Löhne und Gehälter -16.640.023,73 -15.064

bb) Aufwand für gesetzlich vorgeschriebene soziale

Abgaben und vom Entgelt abhängige

Abgaben und Pflichtbeiträge -4.255.899,09 -4.236

cc) sonstiger Sozialaufwand -259.420,77 -298

dd) Aufwendungen für Altersversorgung

und Unterstützung -429.937,71 -453

ee) Dotierung der

Pensionsrückstellung 115.056,00 -323

ff) Aufwendungen für Abfertigungen und 

Leistungen an betriebliche 

Mitarbeitervorsorgekassen -620.738,97 -891

b) sonstige Verwaltungsaufwendungen (Sachaufwand) -33.059.726,36 -55.150.690,63 -32.445 -53.712

9. Wertberichtigungen auf die in den Aktivposten 9

und 10 enthaltenen Vermögensgegenstände -2.193.510,25 -1.577

10. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.599.315,11 -488

III. BETRIEBSAUFWENDUNGEN -58.943.515,99 -55.779

IV. BETRIEBSERGEBNIS 45.840.187,27 26.777

11.+12. Saldo aus Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu

Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten sowie

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und

aus Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten -8.411.968,41 -221

13.+14. Saldo aus Wertberichtigungen auf Wertpapiere, die wie

Finanzanlagen bewertet sind, sowie auf Beteiligungen

sowie Erträge aus Wertberichtigungen auf Wertpapiere,

die wie Finanzanlagen bewertet sind, sowie auf 

Beteiligungen 6.381.667,18 -441

V. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 43.809.886,04 26.114

Volksbank Steiermark AG

69834,416573Kontrollsumme
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€ € € Vorjahr in T€

15. Außerordentliche Erträge --,-- --

darunter:

Entnahmen aus dem Fonds

für allgemeine Bankrisiken --,-- --

16. Außerordentliche Aufwendungen --,-- --

darunter:

Zuweisungen zum Fonds

für allgemeine Bankrisiken --,-- --

17. Außerordentliches Ergebnis --,-- --

(Zwischensumme aus Posten 15 und 16)

18. Steuern vom Einkommen und Ertrag -3.127.728,29 -2.147

19. Sonstige Steuern, soweit nicht in Posten 18 auszuweisen -423.482,40 -256

VI. JAHRESÜBERSCHUSS 40.258.675,35 23.710

Dotierung (-) Auflösung (+)

20. Rücklagenbewegung -38.000.000,00 --,-- -38.000.000,00 -21.700 -- -21.700

davon: 

Haftrücklage --,-- --,-- -- --

VII. JAHRESGEWINN 2.258.675,35 2.010

21. Gewinnvortrag --,-- --

VIII. BILANZGEWINN 2.258.675,35 2.010

Graz, am 3. April 2024

Dir Ing. Hannes-Zwanzger e.h.GD DI Monika Cisar-Leibetseder e.h.

Volksbank Steiermark AG 

Geschäftsleiter:

Dotierung (-) Auflösung (+)

69834,416573Kontrollsumme
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Volksbank Steiermark AG 
ANHANG zum JAHRESABSCHLUSS 2023 
 
BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN 

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Bestimmungen des Bankwesengesetzes 
und des Unternehmensgesetzbuches. 
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie 
der Generalnorm, die die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Unternehmens fordert, aufgestellt. 
Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbe-
wertung sowie des Stetigkeitsgrundsatzes in der Bewertung beachtet und von der Fortführung des 
Unternehmens ausgegangen. 
Dem Vorsichtsprinzip wurde unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Bankgeschäftes Rech-
nung getragen, indem insbesondere nur die am Abschlussstichtag verwirklichten Gewinne ausge-
wiesen wurden. Alle erkennbaren Risiken und drohende Verluste, die im Geschäftsjahr oder einem 
vorhergehenden Geschäftsjahr entstanden sind, wurden berücksichtigt. 
Die Vergleichswerte des Vorjahres wurden auf volle Tausend Euro (TEUR) gerundet und sind im 
Anhang in Klammern angemerkt, in der Summenbildung sind daher Rundungsdifferenzen nicht aus-
zuschließen. 
Die Form der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ist gegenüber dem Vor-
jahr unverändert. 
Bewertung von Forderungen an Kreditinstitute und an Kunden (Umlaufvermögen iSd UGB) 
Forderungen an Kreditinstitute und an Kunden werden zu Anschaffungskosten angesetzt. 
Die Folgebewertung erfolgt zum niedrigeren beizulegenden Zeitwert gemäß § 207 UGB iVm § 189a 
Z4 UGB. Die Ermittlung der Risikovorsorgen/Wertberichtigungen erfolgt gemäß IFRS 9 unter Be-
achtung der Empfehlungen „Gemeinsames Positionspapier des AFRAC und FMA - Fragen der 
Folgebewertung bei Kreditinstituten“. 
Für finanzielle Verträge, die Schuldinstrumente sind, kommt folgender Bilanzierungs- und Bewer-
tungsgrundsatz (unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wesentlichkeit) zur Anwendung: So-
fern im Ursprungsvertrag keine entsprechende Möglichkeit zu einer Vertragsanpassung bestand, 
wird im Falle einer späteren - nicht erheblichen - Vertragsanpassung eine Wertminderung des Schul-
dinstruments erfasst. Im Falle einer erheblichen Vertragsanpassung wird der Buchwert des (alten) 
Schuldinstruments vor Vertragsanpassung ausgebucht und der beizulegende Zeitwert des (neuen) 
Schuldinstrumentes nach Vertragsanpassung eingebucht. 
Grundsatz der Ermittlung der Risikovorsorgen/Wertberichtigungen auf Kreditforderungen 
Für die Entwicklung der Modelle zur Bestimmung des ECL sowie für die regelmäßige Rekalibrierung 
der Risikoparameter sind Daten auf Verbundebene ausschlaggebend. Darunter fallen z.B. Ausfalls-
zeitreihen oder Portfolio-Zusammensetzungen. Daten externer Herkunft, wie z.B. makroökonomi-
sche Prognosen der EZB, haben ebenfalls für den gesamten Verbund Gültigkeit. Somit besteht 
grundsätzlich methodische Einheitlichkeit für sämtliche Aspekte in der Ermittlung der Wertminderung 
in allen Verbundbanken. Verbundbank-individuelle Methoden bzw. Vorgehensweisen bilden die ab-
solute Ausnahme und unterliegen einer strengen Governance im Verbund. 
Erwartete Verluste werden entweder auf der Basis des 12-M-ECL oder des Gesamtlaufzeit-ECL 
erfasst. Dies richtet sich danach, ob sich das Kreditrisiko für das Finanzinstrument seit dem erstma-
ligen Ansatz signifikant erhöht hat. Monatlich findet ein Prozess für die Bewertung der Kreditforde-
rungen statt. 
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Eine signifikante Erhöhung des Kreditrisikos wird in erster Linie anhand einer Ratingverschlechte-
rung gemessen. Zusätzlich wird ein Leistungsverzug von mindestens 30 Tagen, die Einstufung als 
„forborne“ oder der Wechsel des Kunden in die Intensivbetreuung als eine signifikante Erhöhung 
des Kreditrisikos interpretiert. 
Angaben zur Berechnungslogik: 
– Zeithorizont: Die erwarteten Verluste werden entweder für einen 12-Monatszeitraum oder für die 

gesamte Restlaufzeit berechnet.  
– Einzelgeschäfts- bzw. Portfoliobetrachtung: Die Berechnung der Wertminderung auf Einzelge-

schäftsebene erfolgt in der Regel für Kunden in Stufe 3 ab einer bestimmten Obligogröße von 
TEUR 750 (Einzelwertberichtigungen und -rückstellungen). Für alle anderen Obligos wird die Be-
rechnung zwar ebenfalls für jedes Geschäft einzeln durchgeführt, die dazu verwendeten Para-
meter (PD, LGD, etc.) werden allerdings aus Portfolien mit denselben Risikocharakteristika ab-
geleitet. 

– Szenarioanalyse: Die Wertminderung wird anhand von mindestens zwei wahrscheinlichkeitsge-
wichteten Szenarien ermittelt. 

– Erwartete Cashflows: Für die Ermittlung der erwarteten Verluste gibt es Vorgaben für die Schät-
zung der erwarteten Cashflows (Ermittlung Sicherheiten Cashflows, Cashflows aus dem laufen-
den Betrieb, etc.). 

– Zeitwert des Geldes: Der erwartete Verlust beinhaltet den Zeitwert des Geldes und stellt damit 
einen diskontierten Wert dar. 

– Berücksichtigung von verfügbaren Informationen: Für die Berechnung der Wertminderung wer-
den schuldnerspezifische, geschäftsspezifische und makroökonomische Informationen über ver-
gangene Ereignisse, aktuelle Bedingungen und Prognosen über die Zukunft im Rahmen der an-
gewendeten PD-, LGD- und Cash-flow Modelle berücksichtigt. 

Für unwiderrufliche Kreditzusagen und Finanzgarantien werden Wertminderungen unter Anwen-
dung des für Kreditforderungen verwendeten Verfahrens ermittelt und als Rückstellungen ausgewie-
sen. 
Zukunftsgerichtete Informationen und Post Model Adjustments 
Für die Bewertung des ECL werden zukunftsorientierte Informationen verwendet. Die makroökono-
mischen Prognosen der EZB vom Juni 2023 dienen dabei als Ankerpunkt. Bei der Gewichtung der 
Szenarien wird die Risikosituation und Zusammensetzung des Kreditportfolios auf Verbundebene 
berücksichtigt. Die Ausgangsbasis bilden grundsätzlich 3 Szenarien: Ein Baseline Szenario, mit ei-
ner Gewichtung von 60 %, sowie 2 vom Baseline Szenario abweichende Szenarien - optimistisch 
und pessimistisch - mit einer Gewichtung von jeweils 20 %. Die seitens EZB veröffentlichten Szena-
rien beinhalteten keine optimistische Sicht. Es wurde daher angenommen, dass das Baseline Sze-
nario die optimistische Sicht subsummiert. Aufgrund der aktuellen Ereignisse am österreichischen 
Immobilienmarkt und der weiterhin bestehenden geopolitischen und gesamtwirtschaftlichen Unsi-
cherheiten wurde eine angemessene Vorgehensweise gewählt, und wie im Vorjahr eine Gewichtung 
von 25 % des Baseline Szenarios und 75 % des pessimistischen Szenarios vorgenommen. 
Risiken, die noch nicht vollständig in den vorhandenen Daten abgebildet sind bzw. mögliche makro-
ökonomische Entwicklungen, die nicht vollständig in den Modellen, Szenarien und Annahmen re-
flektiert sind, werden als Post-Model-Adjustments erfasst. Da aus heutiger Sicht ein Potential für 
eine weitere Verschlechterung der Immobilienmarktlage besteht, wurden Post Model Adjustments 
für folgende Kreditportfolien gebildet: 
– Bei spekulativen Immobilienfinanzierungen gemäß Definition CRR. 
– Bei Spezialfinanzierungen (IPRE), die sich noch in die Grundstücksbevorratung- oder Bauphase 

befinden. 
– Bei Privatkunden mit unterdurchschnittlichen Bonitäten und Krediten mit variablen Zinsen. 
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Bewertung von Forderungen an Kreditinstitute und an Kunden (Finanzanlagevermögen iSd 
UGB) 
Der Ansatz von Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und sonstigen Anteilsrechten 
erfolgte zu Anschaffungskosten unter Beachtung des gemilderten Niederstwertprinzips. 
Der Ansatz der in anderen Aktivposten enthaltenen Wertpapieren des Anlagevermögens erfolgte 
zum gemilderten Niederstwertprinzip. 
Vom Wahlrecht der zeitanteiligen Ab- bzw. Zuschreibung gemäß § 56 Abs. 2 bzw. 3 BWG wurde 
Gebrauch gemacht. 
Für alle wesentlichen Beteiligungen erfolgt jährlich eine Beurteilung des Wertansatzes. Bei Auftreten 
negativer Entwicklungen bei einer Gesellschaft wird diese Beurteilung auch anlassbezogen durch-
geführt. Der Wert einer Beteiligung wird dabei auf Basis der Planungszahlen der Beteiligung mittels 
Discounted-Cashflow- Methode bzw. Discounted-Earnings-Methode ermittelt und dem Buchwert ge-
genübergestellt. Der Diskontierungszinssatz wird auf Basis aktueller Vergleichsdaten festgelegt. 
Sollten keine ausreichenden Informationen für eine Discounted-Cashflow Bewertung verfügbar sein, 
werden auch andere Verfahren zur Überprüfung der Wertansätze herangezogen 
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten bewertet, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die planmäßigen Abschreibun-
gen werden linear vorgenommen. 
Die Abschreibungsdauer beträgt für Gebäude zwischen 10 und 67 Jahren, für die Betriebs- und 
Geschäftsausstattung zwischen 2 und 40 Jahren und für die immateriellen Vermögensgegenstände 
zwischen 3 und 5 Jahren. 
Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. 
Die Abfertigungsrückstellungen sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen nach dem 
Teilwertverfahren angesetzt. 
Es wurde ein Rechnungszinssatz von 1,43 % (Vorjahr 1,19 %) zugrunde gelegt. Es handelt sich um 
einen 7-Jahres Durchschnittssatz mit einer Restlaufzeit von 10 Jahren, der von der Deutschen Bun-
desbank nach Maßgabe einer Rechtsverordnung ermittelt und monatlich bekannt gegeben wird. 
Es wurde eine zukünftige Gehaltssteigerung wurde in Höhe von 3,70 % (Vorjahr: 3,80 %) berück-
sichtigt. 
Rückstellungen für Pensionen sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen nach dem 
Teilwertverfahren angesetzt.  
Für die Berechnung wurde die Pensionsversicherungstafel „AVÖ 2018-P – Rechnungsgrundlagen 
für die Pensionsversicherung, Angestelltenbestand“ herangezogen. 
Es wurde ein Rechnungszinssatz von 1,43 % (Vorjahr 1,19 %) zugrunde gelegt. Es handelt sich um 
einen 7-Jahres Durchschnittssatz mit einer Restlaufzeit von 10 Jahren, der von der Deutschen Bun-
desbank nach Maßgabe einer Rechtsverordnung ermittelt und monatlich bekannt gegeben wird.  
Die zukünftige Gehaltssteigerung wurde in Höhe von 3,70 % (Vorjahr: 3,80 %) und die zukünftige 
Pensionssteigerung in Höhe von 3,20 % (Vorjahr: 3,00 %) angesetzt. 
Das Pensionsantrittsalter bei Männern wurde mit 65 Jahren festgesetzt. Bei Frauen wurde die stu-
fenweise Anhebung von 60 Jahren auf 65 Jahre ab den Geburtenjahrgängen 1963 bei der Festset-
zung berücksichtigt. 
Die Rückstellung für Jubiläumsgelder wurde nach versicherungsmathematischen Grundsätzen nach 
dem Teilwertverfahren ermittelt. 
Es wurde ein Rechnungszinssatz von 1,43 % (Vorjahr 1,19 %) zugrunde gelegt. Es handelt sich um 
einen 7-Jahres Durchschnittssatz mit einer Restlaufzeit von 10 Jahren, der von der Deutschen Bun-
desbank nach Maßgabe einer Rechtsverordnung ermittelt und monatlich bekannt gegeben wird.  
Die zukünftige Gehaltssteigerung wurde in Höhe von 3,70 % (Vorjahr: 3,80 %) angesetzt. 
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In den sonstigen Rückstellungen wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips alle im Zeitpunkt 
der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und, der Höhe oder dem Grunde nach, ungewisse Ver-
bindlichkeiten mit den Beträgen berücksichtigt, die nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung 
erforderlich sind. 
 
ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ 

Aufgliederung der Fristigkeiten der Forderungen an Kreditinstitute 

Restlaufzeiten der Forderungen an Kreditinstitute 31.12.2023 Vorjahr 
  in EUR in TEUR 
täglich fällig 271.198.590,12 257.178 

bis drei Monate 2.859.773,21 3.460 

mehr als fünf Jahre 4.940.000,00 5.002 

nicht täglich fällig 7.799.773,21 8.462 

Forderungen an Kreditinstitute gesamt 278.998.363,33 265.640 

Aufgliederung der Fristigkeiten der Forderungen an Kunden 

Restlaufzeiten der Forderungen an Kunden 31.12.2023 Vorjahr 
  in EUR in TEUR 
täglich fällig 40.307.351,65 37.770 

bis drei Monate 46.689.485,04 53.650 

mehr als drei Monate bis ein Jahr 184.169.653,26 175.282 

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 653.289.393,92 679.976 

mehr als fünf Jahre 1.497.865.606,15 1.448.405 

nicht täglich fällig 2.382.014.138,37 2.357.313 

Forderungen an Kunden gesamt 2.422.321.490,02 2.395.083  
Im Folgejahr fällige Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere der Ak-
tivposten 2, 3, 4 und 5 gemäß § 64 Abs. 1 Z 7 BWG 
Im auf den Bilanzstichtag folgendem Geschäftsjahr werden Forderungen aus Schuldverschreibun-
gen und anderen festverzinslichen Wertpapieren in Höhe von EUR 3.288.596,65 (Vorjahr: 
TEUR 1.190) fällig. 
Aufgliederung der zum Börsenhandel zugelassenen Wertpapiere 

Börsennotierte Wertpapiere 31.12.2023 Vorjahr 
  in EUR in TEUR 
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wert-
papiere 12.028.310,18 10.148 
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Aufgliederung der zum Börsenhandel zugelassenen Wertpapiere nach Art der Bewertung ge-
mäß § 64 Abs. 1 Z 11 BWG 

Zum Börsenhandel zugelassene Wertpapiere, die wie 
Anlagevermögen gemäß § 56 Abs. 1 BWG bewertet 
werden 

31.12.2023 Vorjahr 

in EUR in TEUR 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wert-
papiere 12.028.310,18 10.148 

Als Kriterium zur Unterscheidung, ob die Bewertung gemäß § 56 Abs. 1 BWG wie Anlagevermögen 
erfolgt, ergibt sich aus der beim Vermögensgegenstand dokumentierten Behalteabsicht und der da-
raus folgenden Widmung.  
Hinweis zur Führung des Handelsbuchs gemäß § 64 Abs. 1 Z 15 BWG 
Im Geschäftsjahr wurde, so wie im Vorjahr, kein Handelsbuch geführt.  
Bewertung von Wertpapieren des Anlagevermögens 
Bei festverzinslichen Wertpapieren, die die Eigenschaft von Finanzanlagen haben, wurden außer-
planmäßige Abschreibungen in Höhe von EUR 701.908,73 (Vorjahr: TEUR 1.141) nicht vorgenom-
men, da davon auszugehen ist, dass die Wertminderung nicht von Dauer ist, da der Kursrückgang 
zinsinduziert ist und keine Verschlechterung der Bonität des Emittenten vorliegt. 
Der Unterschiedsbetrag bei festverzinslichen Wertpapieren des Anlagevermögens zwischen den 
Anschaffungskosten und den niedrigeren Rückzahlungsbeträgen, der gemäß § 56 Abs. 2 BWG zeit-
anteilig abgeschrieben wird, beträgt EUR 284.545,30 (Vorjahr: TEUR 274). 
Erläuterungen zu den Posten immaterielles Anlagevermögen, Sachanlagevermögen und 
sonstige Vermögensgegenstände 
Der Anlagenspiegel gemäß § 226 Abs. 1 UGB iVm § 43 Abs. 1 BWG liegt als Anlage 1 bei.  
Erläuterungen zu auf fremde Währung lautende Aktiva und Passiva 
In den Aktivposten sind auf Fremdwährung lautende Aktiva im Gesamtbetrag von 
EUR 50.881.750,33 (Vorjahr: TEUR 57.564) enthalten. 
Der Gesamtbetrag der auf Fremdwährung lautenden Passiva beträgt EUR 50.730.978,33 (Vor-
jahr: TEUR 57.393). 
Aufgliederung der Fristigkeiten der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-
instituten 31.12.2023 Vorjahr 

  in EUR in TEUR 
täglich fällig 22.042.558,88 62.219 

bis drei Monate 48.655.880,12 93.168 

mehr als drei Monate bis ein Jahr 205.600.092,51 105.650 

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 200.000.000,00 410.000 

nicht täglich fällig 454.255.972,63 608.818 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten gesamt 476.298.531,51 671.037  
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Aufgliederung der Fristigkeiten der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 

Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 31.12.2023 Vorjahr 
  in EUR in TEUR 
täglich fällig 1.607.010.455,12 1.810.752 

bis drei Monate 115.275.557,35 12.910 

mehr als drei Monate bis ein Jahr 267.988.076,38 20.385 

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 57.295.626,67 7.012 

mehr als fünf Jahre 5.012.492,55 38 

nicht täglich fällig 445.571.752,95 40.345 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden gesamt 2.052.582.208,07 1.851.098  

Sicherstellung von Verbindlichkeiten  
Der Gesamtbetrag der Sicherungsgegenstände zur Sicherstellung von unter den Passivposten bzw. 
Passivposten unter dem Bilanzstrich ausgewiesenen Verpflichtungen stellt sich wie folgt dar: 

Vermögensgegenstände als Sicherheit im Posten 31.12.2023 Vorjahr 
   in EUR in TEUR 
Forderungen an Kunden 807.712.051,31 887.895 

Summe der Sicherheiten 807.712.051,31 887.895 
 

Besicherte Verbindlichkeiten unter Position 31.12.2023 Vorjahr 
  in EUR in TEUR 
Eventualverbindlichkeiten 807.712.051,31 887.895 

Summe der Sicherstellungen 807.712.051,31 887.895 
 
Derivative Finanzinstrumente und noch nicht abgewickelte Termingeschäfte 
Zum Abschlussstichtag bestanden folgende Termingeschäfte: 
 

  31.12.2023 
Volumen 

31.12.2023 
Marktwert 

Vorjahr 
Volumen 

Vorjahr 
Marktwert 

in EUR in EUR in TEUR in TEUR 
Zinsswaps 192.860.071,38 12.183.975,18 148.887 22.497 

Zinssatzoptionen 1.319.879,00 0,00 1.422 0 

ZVE Derivate 3.227.265,85 -381.140,09 4.809 -646 

Die Berechnung des beizulegenden Zeitwerts (Marktwerts) bei den derivativen Finanzinstrumenten 
erfolgte nach der „Mark-to-Model“ Methode unter Zugrundelegung der zum Abschlussstichtag aktu-
ellen EZB-Währungskurse, soweit es sich um Geschäfte in Fremdwährung handelt, sowie den ak-
tuellen Zinskurven für Zinsinstrumente und Volatilitätskurven für Optionsgeschäfte. 
Die abgeschlossenen Zinsswaps dienen zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos. Diese Zinss-
waps wirken sich mit einem Betrag von EUR 4.817.174,85 (Vorjahr: TEUR 72) positiv auf das Zins-
ergebnis aus. 
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Die Buchwerte der Optionsprämien sind in folgenden Bilanzpositionen enthalten: 
 

  31.12.2023 
in EUR 

Vorjahr 
in TEUR 

Sonstige Verbindlichkeiten 11.037,03 0 

gesamt 11.037,03 0 
Im Geschäftsjahr wurden für nachrangige Verbindlichkeiten Aufwendungen in Höhe von 
EUR 108.688,81 (Vorjahr: TEUR 194) geleistet und im Posten Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
erfolgswirksam erfasst. 
 
ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 
Nettozinsertrag 
Im Posten Zinsen und ähnliche Erträge in Höhe von EUR 108.909.301,42 (Vorjahr: TEUR 49.363) 
sind Zinserträge aus dem Kreditgeschäft, sowie Gebühren und Provisionen mit Zinsencharakter ent-
halten. 
Im Posten Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von EUR 34.527.631,19 (Vorjahr: 
TEUR 4.354) sind überwiegend Zinsen aus dem Refinanzierungsgeschäft enthalten. 
Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen 
Im Posten Erträge aus Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen in Höhe von 
EUR 516.134,94 (Vorjahr: TEUR 191) sind im Wesentlichen Erträge aus der Schüttung der Divi-
dende enthalten. 
Provisionserträge und Provisionsaufwendungen 
Die Posten Provisionserträge in Höhe von EUR 30.287.824,36 (Vorjahr: TEUR 30.211) und Provisi-
onsaufwendungen in Höhe von EUR 2.262.312,44 (Vorjahr: TEUR 2.373) ergeben sich aus Provisi-
onen aus dem Kreditgeschäft, Zahlungsverkehr, Wertpapiergeschäft und sonstigen Dienstleistun-
gen. 
Sonstige betriebliche Erträge 
Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im Wesentlichen Erträge mit EUR 264.517,55 aus der Auf-
lösung Rückstellung ZVE (Zukunftsvorsorgeeinrichtung) und mit EUR 372.049,35 aus der Teilauflö-
sung Rückstellung Moratorium.  
Personalaufwand 
Im Posten Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekas-
sen sind Aufwendungen für Abfertigungen in Höhe von EUR 465.314,97 (Vorjahr: TEUR 741) ent-
halten. 
Der Pensionsaufwand für Zusagen, für die in Form einer Rückstellung vorgesorgt wird, belief sich 
im Geschäftsjahr auf EUR 126.215,44 (Vorjahr: TEUR 153).  
Der Pensionsaufwand für Zusagen, für die ausschließlich Beiträge zu leisten sind, betrug im Ge-
schäftsjahr EUR 303.722,27 (Vorjahr: TEUR 300). 
Sachaufwand 
Im Posten Sachaufwand in Höhe von EUR 33.059.726,36 (Vorjahr: TEUR 32.446) sind Aufwendun-
gen von Sachkosten für Geschäftsräume, EDV-Aufwand, Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten, 
Werbung/Repräsentation und sonstiger Verwaltungsaufwand im Wesentlichen enthalten. 
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Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und 
Sachanlagen 
Im Posten Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und 
Sachanlagen in Höhe von EUR 2.193.510,25 (Vorjahr: TEUR 1.578) sind im Wesentlichen Wertbe-
richtigungen auf Sachanlagen enthalten. 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
Der Posten sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von EUR 1.599.315,11 (Vorjahr: 
TEUR 489) umfasst im Wesentlichen Aufwendungen für Beiträge Einlagensicherungsfond, Abwick-
lungsfond, Dotierung Drohverlustrückstellung und auf Garantiekosten ZVE. 
Im Geschäftsjahr 2023 erfolgte eine Umgliederung der aufsichtsrechtlichen Kosten in Höhe von 
EUR 1.119.935,52 (Vorjahr: TEUR 1.963) von den sonstigen Verwaltungsaufwendungen (Sachauf-
wand) in die sonstige betriebliche Aufwendungen.  
Steuern vom Einkommen 
Im Posten Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von EUR 3.127.728,29 (Vorjahr: 
TEUR 2.148) sind im Wesentlichen Aufwendungen für die Körperschaftsteuer und Aufwand aus 
Steuerlatenz enthalten. 
 
SONSTIGE ANGABEN 
Die Gesellschaft ist Mitglied im Kreditinstitute-Verbund der Volksbanken gemäß § 30a BWG. 
Die VOLKSBANK WIEN AG, Wien ist die Zentralorganisation dieses Kreditinstitute-Verbundes und 
erstellt daher als übergeordnetes Kreditinstitut den Konzernabschluss („Verbundabschluss“) gemäß 
§ 59a BWG.  
Für die hier berichtende Gesellschaft entfällt daher, als zugeordnetes Kreditinstitut, die Verpflichtung 
einen eigenen Konzernabschluss gemäß § 59 BWG aufzustellen. 
Der Kreditinstitute-Verbund dient sowohl dem geregelten Transfer von Liquidität zwischen den Mit-
gliedern (Liquiditätsverbund) als auch der Erbringung sonstiger Leistungen zwischen den Mitglie-
dern (Haftungsverbund), verbunden mit Weisungsrechten der Zentralorganisation. Damit ist auch 
eine indirekte Absicherung der Gläubiger aller Mitglieder gegeben. Direkte Forderungsrechte Dritter 
gegen die Vertragsparteien werden durch den Vertrag nicht begründet. Die Zentralorganisation ist 
verpflichtet, die Liquiditätsversorgung der zugeordneten Kreditinstitute sowie die Einhaltung der re-
gulatorischen Eigenmittelerfordernisse durch den Verbund sicherzustellen. 
Die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen der Teile 2 bis 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR) 
sind vom Kreditinstitute-Verbund auf konsolidierter Basis einzuhalten. 
Die im Rahmen des aufsichtsrechtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses der Eigenmittel-
, Liquiditäts- und qualitativen Anforderungen des „Supervisory Review and Evaluation Process“ 
(SREP) von der Europäischen Zentralbank (EZB) vorgeschriebenen zusätzlichen Eigenmittelanfor-
derungen sind ebenfalls nur von der Zentralorganisation auf konsolidierter Basis einzuhalten. 
Die berichtende Gesellschaft leistet, als zugeordnetes Kreditinstitut des Kreditinstitute-Verbundes 
gemäß 30a BWG, den erteilten Weisungen der ZO zur Erfüllung der zugewiesenen Aufgaben un-
verzüglich Folge. 
Die Veröffentlichung des Verbundabschlusses der VOLKSBANK WIEN AG, mit Sitz in Wien, erfolgt 
im digitalen Amtsblatt des Bundes (https://www.evi.gv.at/). 
Die Offenlegung gemäß Art. 431 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 („CRR“) erfolgt auf der Website 
der VOLKSBANK WIEN AG, Wien, als Zentralorganisation des Kreditinstitute-Verbundes unter 
www.volksbankwien.at. 
Die berichtende Gesellschaft ist unter der Firma Volksbank Steiermark AG, mit Sitz in Graz beim 
Landesgericht LG für ZRS Graz unter der Firmenbuchnummer 421966p eingetragen. 
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Aufgliederung des Kernkapitals und der ergänzenden Eigenmittel der Gesellschaft 
 

  31.12.2023 Vorjahr 
  in EUR in TEUR 
gezeichnetes Kapital 88.378.082,78 88.378 

gebundene Kapitalrücklagen 40.532.921,40 40.533 

Gewinnrücklagen 105.380.133,11 65.730 

Haftrücklage 37.187.334,41 37.187 

abzüglich Abzugsposten gemäß Art. 47c CRR (NPL-Backstopp) 573.649,09 365 

abzüglich zusätzliche, aufgrund von Artikel 3 der CRR vorzuneh-
mende Abzüge vom harten Kernkapital 0,00 10.591 

Übergangsanpassung aufgrund der IFRS 9 Übergangsbestim-
mung des Art. 473a CRR 2.990.537,06 3.755 

hartes Kernkapital 273.895.359,67 224.629 
 

  31.12.2023 Vorjahr 
  in EUR in TEUR 
als Ergänzungskapital anrechenbare Kapitalinstrumente 588.440,00 1.088 

Ergänzungskapital nach Anpassungen (Tier 2) 588.440,00 1.088 
 

  31.12.2023 Vorjahr 
  in EUR in TEUR 
hartes Kernkapital (Common Equity Tier 1, CET1) 273.895.359,67 224.629 

Kernkapital (Tier 1) 273.895.359,67 224.629 
Ergänzungskapital nach Anpassungen (Tier 2) 588.440,00 1.088 

anrechenbare Eigenmittel gemäß Teil 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 (CRR) 274.483.799,67 225.717 

Die Gesamtkapitalrentabilität gemäß § 64 Abs. 1 Z 19 BWG beträgt 1,42 % (Vorjahr: 0,85 %). 
Angaben über Arbeitnehmer 
Während des Geschäftsjahres waren umgerechnet nach Vollzeitäquivalenten durchschnittlich 
234,36 (Vorjahr: 239) Angestellte und 2,00 (Vorjahr: 2) Arbeiter beschäftigt. 
Bezüge von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern 
Die Gesamtbezüge der im Geschäftsjahr tätigen Geschäftsleiter beliefen sich auf EUR 645.391,77 
(Vorjahr: TEUR 656). An ehemalige Geschäftsleiter und deren Hinterbliebene wurden 
EUR 91.026,57 (Vorjahr: TEUR 117) ausbezahlt. 
Die Gesamtbezüge der im Geschäftsjahr tätigen Aufsichtsratsmitglieder beliefen sich auf 
EUR 62.264,90 (Vorjahr: TEUR 63). 
Aufwand für Abfertigungen und Pensionen 
Der Aufwand für Abfertigungen und Pensionen für Vorstandsmitglieder und leitende Angestellte be-
trug im Geschäftsjahr EUR 39.200,41 (Vorjahr: TEUR 43). Für sonstige Arbeitnehmer betrug der 
Aufwand für Abfertigungen und Pensionen im Geschäftsjahr EUR 805.393,70 (Vorjahr: 
TEUR 1.508). 
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Wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag 
Nach Abschluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, 
die auf den vorliegenden Jahresabschluss wesentliche Auswirkungen haben. 
Organe 
Der Vorstand setzte sich im Geschäftsjahr aus den folgenden Personen, die auch als Geschäftsleiter 
gemäß § 2 Z 1 BWG tätig waren, zusammen: 
GD DI Monika Cisar-Leibetseder (Vorsitzende) 
Dir. Ing. Hannes Zwanzger (Vorsitzender-Stellvertreter) 
 
Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr wie folgt zusammen: 
Mag. Gerald Pilz (Vorsitzender) 
Dr. A. Stipanitz-Schreiner (1. Vorsitzende-Stellvertreterin) 
DI Josef Schriebl (2. Vorsitzender-Stellvertreter)  
Johannes Jelinek 
DI Gerald Fleischmann 
Dr. Karl Schwaiger 
Ing. MBA Günter Glatz (bis 30.09.2023) 
Mag. Beatrix Doppler (ab 25.05.2023) 
 
Der Betriebsrat setzte sich im Geschäftsjahr wie folgt zusammen: 
Renate Friedl 
Edith Veitschegger 
Claudia Hinterleitner 
Reinhard Allmer 
 
 
Graz, am 03. April 2024 
 

Volksbank Steiermark AG 
 

Vorstand: 
GD DI Monika Cisar-Leibetseder e.h.                              Dir. Ing. Hannes Zwanzger e.h. 
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Bestätigungsvermerk 

Bericht zum Jahresabschluss 
Prüfungsurteil 
Ich habe den Jahresabschluss der 

Volksbank Steiermark AG, 

Graz, 

bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023, der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr und dem Anhang, geprüft. 
Nach meiner Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresabschluss den gesetzlichen Vor-
schriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 
31. Dezember 2023 sowie der Ertragslage der Gesellschaft für das an diesem Stichtag en-
dende Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmens- und bank-
rechtlichen Vorschriften. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 
Ich habe meine Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014 
(im Folgenden EU-VO) und mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International 
Standards on Auditing (ISA). Meine Verantwortlichkeit nach diesen Vorschriften und Standards 
sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses“ meines Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Ich bin von der Gesell-
schaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und ich habe meine sonstigen beruflichen Pflichten in Über-
einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin der Auffassung, dass die von mir bis 
zum 3. April 2024 erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für mein Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte 
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach meinem 
pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten für meine Prüfung des Jahresabschlusses des 
Geschäftsjahres waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit meiner Prüfung 
des Jahresabschlusses als Ganzes und bei der Bildung meines Prüfungsurteils hierzu be-
rücksichtigt, und ich gebe kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 

Werthaltigkeit von Forderungen an Kunden 
Das Risiko für den Abschluss 
Die Forderungen an Kunden stellen einen wesentlichen Posten der Bilanz dar. Der Buchwert 
der Forderungen an Kunden beträgt zum 31. Dezember 2023 € 2.422,32 Mio., d.s. 85,72 % 
der Aktiva von € 2.825,77 Mio.  
Der Vorstand der Volksbank Steiermark AG beschreibt die Vorgehensweise für die Bildung 
von Risikovorsorgen im Anhang im Abschnitt Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und 
im Lagebericht im Abschnitt Wesentliche Risiken und Ungewissheiten. 
Im Rahmen der Überwachung der Forderungen an Kunden wird überprüft, ob Wertberichti-
gungen für Forderungsausfälle zu bilden sind. Dies beinhaltet auch die Einschätzung, ob 
Kunden die vertraglich vereinbarten Rückflüsse in voller Höhe leisten können. 
Die Berechnung der Wertberichtigungen für ausgefallene, individuell bedeutsame Forderun-
gen an Kunden basiert in der Regel auf einer Analyse der erwarteten und Szenario gewich-
teten zukünftigen Rückflüsse. Diese Analyse ist von der Einschätzung der wirtschaftlichen 
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Lage und Entwicklung des jeweiligen Kunden, der Bewertung von Sicherheiten sowie der 
Schätzung der Höhe und des Zeitpunkts der daraus abgeleiteten Rückflüsse abhängig. 
Für ausgefallene, individuell nicht bedeutsame Forderungen an Kunden wird eine Berech-
nung der Wertberichtigungen auf Basis statistisch ermittelter, gemeinsamer Risikomerkmale 
durchgeführt. Die Berechnung dieser Wertberichtigungen erfolgt in Abhängigkeit der Default-
Stufe und der vorhandenen Sicherheiten mit statistischen Verlustquoten. Diese Verlustquo-
ten werden aus intern berechneten und extern bezogenen Ausfallsinformationen ermittelt. 
Bei nicht ausgefallenen Forderungen an Kunden wird für den erwarteten Kreditverlust („ex-
pected credit loss“, „ECL“) ebenfalls eine Wertberichtigung gemäß IFRS 9 gebildet, wobei die 
Anwendung der Wertberichtigungsmethodik nach IFRS 9 gemäß generellen Weisung der 
Zentralorganisation erfolgt. Bei der Ermittlung des ECL sind Schätzungen und Annahmen 
erforderlich. Diese umfassen ratingbasierte Ausfallswahrscheinlichkeiten und Verlustquoten, 
die gegenwartsbezogene und zukunftsgerichtete Informationen sowie Stufentransfers be-
rücksichtigen. Zur angemessenen Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen am Immo-
bilienmarkt und der weiterhin bestehenden geopolitischen und gesamtwirtschaftlichen Unsi-
cherheiten wurden die im Vorjahr vorgenommenen und im Anhang beschriebenen ECL Mo-
delanpassungen beibehalten. Zusätzlich wurden für das Risiko einer weiteren Verschlechte-
rung der Immobilienmarktlage Post Model Adjustments für die Bereiche spekulative Immobi-
lienfinanzierungen, Spezialfinanzierungen, die sich noch in der Grundstücksbevorratungs- 
oder Bauphase befinden und Privatkunden mit unterdurchschnittlichen Bonitäten und Kredi-
ten mit variabler Verzinsung gebildet. 
Das Risiko für den Abschluss ergibt sich daraus, dass die Ermittlung der Wertberichtigungen 
in bedeutendem Ausmaß auf Annahmen und Schätzungen basiert, aus denen sich Ermes-
sensspielräume und Schätzunsicherheiten in Bezug auf den Zeitpunkt der Identifizierung und 
auf die Höhe der Wertberichtigungen ergeben. 

Meine Vorgehensweise in der Prüfung 
Bei der Prüfung der Werthaltigkeit der Forderungen an Kunden habe ich folgende wesentliche 
Prüfungshandlungen durchgeführt: 
Ich habe die Dokumentation der Prozesse zur Überwachung und Bildung von Wertberichti-
gungen für Forderungen an Kunden analysiert und beurteilt, ob diese Prozesse geeignet sind, 
Ausfälle zu identifizieren und die Werthaltigkeit dieser Forderungen angemessen abzubilden. 
Ich habe die relevanten Schlüsselkontrollen erhoben, deren Ausgestaltung und Umsetzung 
beurteilt und in Stichproben auf ihre Wirksamkeit getestet. In diesem Zusammenhang wurden 
auch die Prozesse und implementierten Kontrollen zur Bewertung von Immobiliensicherhei-
ten und zur Identifizierung von Kreditausfällen berücksichtigt. 
In bewusst und zufällig ausgewählten Stichproben von Forderungen an Kunden habe ich 
untersucht, ob Indikatoren für Ausfälle vorliegen.  
Im Bereich der Einzelwertberichtigungen bei signifikanten Forderungen habe ich Stichproben 
von Krediten untersucht, ob Ausfallsereignisse vorliegen und ob in angemessener Höhe Ein-
zelwertberichtigungen gebildet wurden. 
Bei den pauschalen Einzelrisikovorsorgen, den Portfoliorisikovorsorgen sowie den gegen-
über dem vorhergehenden Jahresabschluss angepassten Risikomodellen habe ich die Zu-
verlässigkeit der Verfahren und Modelle sowie der darin verwendeten Parameter kritisch da-
hingehend gewürdigt, ob diese geeignet sind, Vorsorgen in angemessener Höhe zu ermitteln. 
Abschließend wurde beurteilt, ob die Angaben im Anhang zum Jahresabschluss zur Ermitt-
lung von Wertberichtigungen für Kundenforderungen angemessen sind. 
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Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Prüfungsausschusses für 
den Jahresabschluss 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses und 
dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmens- und bank-
rechtlichen Vorschriften ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die inter-
nen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern ist. 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, 
Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit – sofern ein-
schlägig – anzugeben sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, 
entweder die Gesellschaft zu liquidieren oder die Unternehmenstätigkeit einzustellen, oder 
haben keine realistische Alternative dazu. 
Der Prüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses der Gesellschaft. 

Verantwortlichkeiten des Bankprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
Meine Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern ist, und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der mein Prüfungsurteil beinhaltet. 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit der EU-VO und mit den österreichischen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Ab-
schlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und wer-
den als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffe-
nen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen. 
Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit der EU-VO und mit den österreichi-
schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfor-
dern, übe ich während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahre eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus gilt: 
- Ich identifiziere und beurteile die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von 

dolosen Handlungen oder Irrtümern im Abschluss, plane Prüfungshandlungen als Reaktion 
auf diese Risiken, führe sie durch und erlange Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für mein Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolo-
sen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, 
ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammen-
wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder 
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

- Ich gewinne ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontroll-
system, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemes-
sen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontroll-
systems der Gesellschaft abzugeben. 
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- Ich beurteile die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Anga-
ben. 

- Ich ziehe Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die gesetzlichen Vertre-
ter sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-
cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen können. Falls ich die Schlussfolgerung ziehe, dass eine wesentliche Unsicherheit be-
steht, bin ich verpflichtet, in meinem Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
mein Prüfungsurteil zu modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum meines Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der Gesellschaft von der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zur Folge haben. 

- Ich beurteile die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäfts-
vorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht 
wird. 

- Ich tausche mich mit dem Prüfungsausschuss unter anderem über den geplanten Umfang 
und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prü-
fungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsys-
tem, die ich während meiner Abschlussprüfung erkenne, aus. 

- Ich bestimme von den Sachverhalten, über die ich mich mit dem Prüfungsausschuss ausge-
tauscht habe, diejenigen Sachverhalte, die am bedeutsamsten für die Prüfung des Jahres-
abschlusses des Geschäftsjahres waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssach-
verhalte sind. Ich beschreibe diese Sachverhalte in meinem Bestätigungsvermerk, es sei 
denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sach-
verhalts aus oder ich bestimme in äußerst seltenen Fällen, dass ein Sachverhalt nicht in 
meinem Bestätigungsvermerk mitgeteilt werden sollte, weil vernünftigerweise erwartet wird, 
dass die negativen Folgen einer solchen Mitteilung deren Vorteile für das öffentliche Inte-
resse übersteigen würden. 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 
Bericht zum Lagebericht 
Der Lagebericht ist aufgrund der österreichischen unternehmens- und bankrechtlichen Vor-
schriften darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob er nach 
den geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt wurde. 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts in Über-
einstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften. 
Ich habe meine Prüfung in Übereinstimmung mit den Berufsgrundsätzen zur Prüfung des 
Lageberichts durchgeführt. 

Urteil 
Nach meiner Beurteilung ist der Lagebericht nach den geltenden rechtlichen Anforderungen 
aufgestellt worden und steht in Einklang mit dem Jahresabschluss. 

Erklärung 
Angesichts der bei der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Erkenntnisse und des 
gewonnenen Verständnisses über die Gesellschaft und ihr Umfeld wurden wesentliche fehler-
hafte Angaben im Lagebericht nicht festgestellt. 
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Zusätzliche Angaben nach Artikel 10 der EU-VO 
Der Österreichische Genossenschaftsverband // Schulze-Delitzsch als gesetzlich zuständige 
Prüfungseinrichtung hat mich als auftragsverantwortlichen Revisor mit der Durchführung der 
nach § 60 BWG und § 1 GenRevG gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung des Jahresabschlus-
ses zum 31. Dezember 2023 sowie des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2023 mit Be-
schluss vom 7. Juni 2023 beauftragt. 
Ich bin seit dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 auftragsverantwortlicher Revisor. 
Ich erkläre, dass das Prüfungsurteil im Abschnitt „Bericht zum Jahresabschluss“ mit dem zu-
sätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 der EU-VO in Einklang steht. 
Ich erkläre, dass ich keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen erbracht habe und dass ich bei 
der Durchführung der Abschlussprüfung meine Unabhängigkeit von der geprüften Genossen-
schaft gewahrt habe. 

Wien, am 3. April 2024 
 
 

DI Wolfgang Hainzl e.h. 
 

Eingetragener Revisor 
Ö s t e r r e i c h i s c h e r  

G e n o s s e n s c h a f t s v e r b a n d  
// Schulze-Delitzsch 
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Lagebericht 2023 

der Volksbank Steiermark AG 

1 .  Bericht ~ber den Gesch~ftsverlauf und die wirtschaftliche Lage 

Wirtschaftliche Lage 

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung 2023 

Reales BIP-Wachstum lnflationsrate laut HVPI Arbeitslosenrate 

Nationale Definition (AMS) 

I Stand 31 .1 .2024 -0,7 % 7 ,7% 6,4 % 

Quelle: WIFO, Statistik Austria und AMS 

Mit dem Auslaufen der Nachholeffekte aus der COVID-19 Krise setzte schon im Jahr 2022 ein 
Konjunkturabschwung ein, der sich im Jahr 2023 beschleunigte und in Osterreich in einer Re­ 
zession m~ndete. Die Teuerung belastete Ober den Kaufkraftverlust der privaten Haushalte die 
Konsumausgaben und die lndustrie wurde mit einem Nachfrager~ckgang nach Waren kon­ 
frontiert, was zum Teil auch dem Abbau der Lagerbest~nde an Vorprodukten geschuldet war. 
Insbesondere in der zweiten Jahresh~lfte waren auch vermehrt Investitionsg~ter von einer 
Nachfrageschw~che betroffen, anders als in der Bauwirtschaft zeichnete sich in der Sachg~ter­ 

erzeugung gegen Jahresende laut W IFO aber eine Bodenbi ldung ab. In der Bauwirtschaft brei­ 
teten sich die anfangs var allem im zinssensiblen Hochbau beobachteten Effekte zunehmend 
auch auf die anderen Segmente der Branche aus. Die Verbraucherpreisinflation nahm im Jah­ 
resverlauf 2023 deutlich ab, vor allem bei den Dienstleistungen, wie auch der 2023 noch van 
Wertsch~pfungszuw~chsen gepr~gten Beherbergung und Gastronomie, blieb diese aber in der 

zweiten Jahresh~lfte weiterhin hoch. Der Konjunktureinbruch macht sich langsam auch auf dem 

Arbeitsmarkt bemerkbar, das W IFO sieht aufgrund erh~hter Suchkosten dennoch oft die Be­ 
reitschaft der Unternehmen, ihre Besch~ftigten zu halten. Die Zahl der arbeitslosen Personen 
und Schulungsteilnehmer/ lnnen nahm seit dem Sommer stetig zu und die Arbeitslosenrate 
laut nationaler Berechnung war im Dezember m it 7,8 % um 0,4 %-Punkte h~her als im Vorjah­ 

resmonat. Zu einem kr~ftigen Anstieg kam es 2023 bei den Unternehmensinsolvenzen , die zu­ 
dem auch wesentlich Ober dem Vorpandemie-Jahr 2019 lag en. Vergleichsweise hoch waren die 
lnsolvenzen im Handel , sowie in der Bauwirtschaft und im Bereich Beherbergung/Gastronomie. 

Zahlreiche Indikatoren - wie auch der WIFO-Index zur w~chentlichen Wirtschaftsaktivit~t 

r,NWWI) und der WIFO-Konjunkturtest vom Dezember - deuten auf eine Stabi l isierung der 
Konjunktur auf niedrigem Niveau. Der WWWI sch~tzt auf Basis hochfrequenter Daten das B IP 

und seine Teilkomponenten fur einzelne Kalenderwochen. Der private Konsum, noch starker 
aber die Bruttoanlageinvestitionen lieferten im Dezember gegen~ber dem Vorjahresmonat ei­ 

nen negativen Beitrag. Aus Branchensicht wird mit Wertsch~pfungsr~ckg~ngen vor allem im 

g~terproduzierenden Bereich (-4 % J/J) und im Handel (-3 % J/J) gerechnet. Trotz einer Auf­ 
hellung der unternehmerischen Erwartungen im vierten Quartal, bleiben diese laut WIFO-Kon­ 
junkturtest im negativen Bereich. Im gesamten vierten Quartal d~rfte das BIP gegen~ber den 

drei Monaten zuvor laut Schnellsch~tzung des W IFO wieder leicht zugenommen haben 
(+0,2 %), fur das Gesamtjahr wurde damit eine negative Jahresrate von 0,7 % errechnet. 
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Die Geldmarktzinsen haben in der ersten Jahresh~lfte stark zugenommen und der 3-Monats­ 

Euribor zwischenzeitlich auch den Einlagensatz erreicht. Nachdem sie den Hauptrefinanzie­ 

rungssatz 2022 von O % auf 2,5 % gesteigert hatte, legte die EZB in den ersten drei Quartalen 

2023 noch einmal insgesamt 200 Basispunkte nach, sodass das Jahr mit Leitzinsen von 4,0 % 

(Einlagen), 4,5 % (Haupt-) und 4,75 % (Spitzenrefinanzierung) endete. Die Kapitalmarktzinsen 

sind 2023 zun~chst gestiegen und haben bei langfristigen Benchmarkanleihen im Oktober teils 

16-Jahres-Hochs erreicht, mit der Erwartung einer fortgesetzten Disinflation ist seither aber ein 

deutlicher Gegentrend eingetreten, der an manchen Stellen der Renditekurven eine Inversion 

zur Folge hatte. Die Rendite der 10-j~hrigen ~sterreichischen Bundesanleihe lag zum Jahres­ 
ende 2023 etwas unter dem Niveau vom Jahresbeginn bei rund 2,8 %, nachdem sie unterj~hrig 
auf rund 3,6 % gestiegen war. Dank einer kr~ftigen Jahresendrallye vor dem Hintergrund der 
erwarteten Trendwende im Straffungszyklus verzeichneten die europ~ischen Aktienindizes 
kr~ftige Zugewinne (ATX rund + 10  %) denen die teils eskalierten geopolitischen Konflikte kei­ 

nen Abbruch taten. 

En erg iema rkt 

Der Krieg in der Ukraine halt an und die Sanktionen gegen Russland bleiben bestehen, der 

Energiepreisschock aus dem Vorjahr ist im Jahr 2023 aber dennoch abgeebbt. Im Laufe des 

Jahres sind die europ~ischen Gaspreise auf ihr Niveau von Mitte 2021 zur~ckgefallen und l ie­ 
ferten mit dem ebenfalls gefallenen Strompreis einen negativen lnflationsbeitrag. Damit l iegen 

die Energiepreise - mit ihren Folgen fur den Konsum und die Industrie - aber noch wesentlich 

~ber dem Niveau vor der Pandemie. Abgesehen von der bestehenden Schw~che der ~sterrei­ 

chischen lndustrie wird durch den Energiepreisschock auch die Gefahr eines dauerhaften Weg­ 

falls bestimmter Teile der Produktion sowie eines Verlusts der Wettbewerbsf~higkeit im globa­ 

len Vergleich gesehen. Staatliche Unterst~tzungsma~nahmen f~r private Haushalte und Unter­ 

nehmen wie insbesondere die bis Ende 2024 laufende Strompreisbremse schw~chen die kon­ 

junkturellen Ausw irkungen weiterhin ab. 
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Die Teuerung der Energie hat sich auch auf andere Bereiche wie jenem der Industrieg~ter, der 

Nahrungsmittel und der Dienstleistungen ausgewirkt und h~lt s ich dadurch hartn~ckig. Die 

harmonisierten Verbraucherpreise erh~hten sich im Gesamtjahr 2023 mit 7,7 % J/J wesentlich 

starker als in der Eurozone und nur etwas weniger als im Vorjahr (8,6 %). lnflationstreibend 

wirkten neben der Kategorie Wohnung, Wasser, Energie vor allem die fur die ~sterreichische 

Wirtschaft wichtigen Restaurants und Hotels. 

Kreditmarkt 

Der mit den hohen Finanzierungskosten, dem Realeinkommensverlust und der schwachen Auf­ 

tragslage einhergegangene Einbruch der lnvestitionsnachfrage schlug sich auch auf das Kre­ 

d i t g e s ch ~ ft  n i e d e r.  Hinzu kam die schon im Vorjahr eingetretene strengere Regulierung von 

Wohnraumfinanzierungen durch die FMA. Zur Transmission der geldpolitischen Straffung be­ 
merkte Christine Lagarde M itte Dezember:  ,, Proper Transmission is part of the m i s s i o n " .  Im 
Jahresdurchschnitt 2023 nahmen die Kredite an private Haushalte in Osterreich m i n i m a l  um 

rund - 0 , 1  %  ab u n d  j e n e  an nicht- finanzielle Unternehmen noch um 6,0 % zu. Damit unter­ 
scheiden sie sich von der Entwicklung in der gesamten Eurozone, die sich durch ein noch klar 

positives Plus bei den Krediten an private H a u s h a l t e  ( + 1 , 7  %), aber ein weniger als halb so 

starkes Wachstum bei den Krediten nicht- finanzieller U n t e r n e h m e n  ( + 2 , 7  %) a u s z e i c h n e t e.  Die 

Zuw~chse g e g e n ~ b e r  den Vorjahresperioden n a h m e n  i n  Osterreich von Monat zu Monat ab, 
bei den privaten Haushalten wurde seit Juni  eine negative Jahreswachstumsrate gemessen. Bei 

den n i c h t - fi n a n z i e l l e n  U n t e rnehmen wurde zwar bis zum Jahreswechsel ein Kreditwachstum 

beobachtet, gegen~ber den hohen Ausgangswerten vom Jahresanfang war das Plus zuletzt 
aber verhalten. Von einer fallenden Kreditnachfrage in alien Quarta len 2023 und der Erwartung 

eines weiteren R~ckgangs bei Unternehmenskrediten im ersten Quartal 2024 wurde auch im 

Bericht zur Bank Lending Survey f~r Osterreich berichtet. 

lmmobilienmarkt 

Am ~sterreichischen Wohnimmobil ienmarkt endete im vierten Quartal 2022 ein langer und 
kr~ftiger Preisaufschwung. In der Gesamtjahresbetrachtung hatte sich die Serie an hohen Preis­ 
steigerungen 2022 mit + 10,4 % noch fortgesetzt, der lmmobi l ienpreisindex der OeNB g ing 

vom dritten zum vierten Quartal al lerdings schon sp~rbar (um fast -2 % Q/Q) zur~ck und ab 

dem zweiten Quartal 2023 waren dann erstmals seit Q2-2008 auch die Jahresraten negativ. Im 

Gesamtjahr 2023 ging der lmmobi l ienpreis index der OeNB um 1 ,6 % J/J zur~ck, im vierten 

Quartal lag die Jahresrate bei -2,3 % J/J. 

Positiv blieb das j~hrliche Plus nur bei neuen Eigentumswohnungen, die lndexwerte erreichten 

in diesem Segment zudem neue H~chstwerte. In den Bereichen Einfamil ienh~user und ge­ 

brauchte Eigentumswohnungen waren die R~ckg~nge - vor al lem in Wien -- umso deutlicher. 

Auch im Gesamtjahr 2023 ist mit einer negativen Rate zu rechnen, der durchschnittliche Index­ 

wert Q1-Q3 2023 lag rund 1 ,4 % unter dem mittleren Wert der Vorjahresperiode. 
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Gegenwind erfahren die Immobil ienm~rkte insbesondere durch die hohen Finanzierungskos­ 

ten und strengeren Kreditvergabestandards. Die geringere Leistbarkeit d~mpft die Nachfrage, 

w~hrend das Angebot noch von den Vorjahren profitiert. Erstmals seit 2007 wurden im Jahr 

2022 aber weniger Wohnungen bewilligt als fertiggestellt. Auch innerhalb der schw~chelnden 

Bauwirtschaft ist es das Segment des Wohnungsbaus, das im Vorjahr deutlich an Wertsch~p­ 

fung einb~~te. Die Baukosten im Siedlungs- und Wohnungsbau verteuerten sich im Jahr 2023 

nur noch wenig, kr~ftige Lohnanstiege und R~ckg~nge der sonstigen Kosten hielten sich in 
etwa die Waage. 

Regionale und sektorale Entwicklung 

Nieder­ Ober­ 

~sterreich Burgenland K~rnten ~sterreich ~sterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien 

02-2023 Produktionswert % J/J 

Sachg~tererzeugung -2,1 3,0 -1,0 -4,9 0,7 0,7 -4,8 -1,5 -5,7 -2.2 

Bauwesen -1,4 10,4 -4,7 1,5 -5,3 -0,4 0,9 -4,4 -6,7 1,0 

Arbeitslosenquote 2023 % 6,4 6,4 7,1 5,9 4,2 3,8 5,5 3,9 5,2 10,6 

Tourismus 2023 

N~chtigungen %I/J 10,4 7,2 2,6 11,2 9,1 11,5 5,4 8,0 8,7 30,7 

Inland 2,6 4,8 -4,0 6,6 5,0 1,9 -0,6 1,8 5,0 15,1 

Ausland 13,5 15,9 7,8 21,0 14,6 14,6 14,1 8,6 9,2 34,8 

Quelle: WIFO, AMS, Statistik Austria 

Bei den regionalen Konjunkturdaten aus dem ersten Halbjahr 2023 gibt es teils deutl iche Un­ 
terschiede. Die im Vergleich zu den Produktionswerten bessere Entwick lung von Tourismus 

und Besch~ftigung bleibt ~ b e r  d i e  B u n d e s l ~ n d e r  hinweg tendenziell vorhanden. 

In der Steiermark kam es im zweiten Quartal 2023 zu einer d e u t l i c h e n  Abschw~chung in der 

Sachg~tererzeugung, die zudem noch st~rker ausfiel als im ~sterreichischen Durchschnitt. Auch 
in der Bauproduktion kam es im Laufe des ersten Halbjahrs zu e i n e m  kr~ftigen Dynamikverlust, 
in Osterreich i n s g e s a m t  war die Entw icklung im Bauwesen aber noch verhaltener. Laut WIFO­ 
lnvestitionsbefragung vom Herbst 2023 ist bei den steirischen Unternehmen der Sachg~terer­ 

zeugung  und D ienstleistungsbranchen im Jahr 2024 eine sinkende Investitionst~tigkeit zu er­ 
warten. 

Die Branchenentwicklung schl~gt sich auch auf die Arbeitsmarktsituation nieder, in Ober~ster­ 

reich und der Steiermark gab es im Dezember gegenuber dem Vorjahresmonat relativ starke 

Arbeitslosenanstiege, der insgesamt beobachtete Besch~ftigungszuwachs fu~te weitgehend 

auf dem Tourismussektor . Die Zahl der Beherbergungsbetriebe bzw. Betten nahm im Touris­ 

musjahr 2022/23 (November 2022 bis Oktober 2023) um 2,4 % J/J bzw. 1 ,9 % J/J zu. Die pro­ 

zentual gr~~ten Zuw~chse gab es in Wien, mit Ausnahme von K~rnten und Nieder~sterreich 

wurden aber durchwegs Anstiege beobachtet. Noch nicht an das Vor-Pandemie-Niveau konnte 

die Auslastung der Betriebe anschlie~en, was allerdings mitunter dem Anstieg des Bettenan­ 

gebots geschuldet war. Die Zunahme von Betten und Betrieben war im Tourismusjahr bei den 

gewerblichen Beherbergungsbetrieben h~her als bei den privaten. 
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Die Anzahl der N~chtigungen belief sich im Gesamtjahr auf rund 1 5 1  Millionen und lag damit 
knapp unter dem Wert aus dem Rekordjahr 2019 (inl~ndische G~ste +2,6 %, ausl~ndische G~ste 
+13 ,5  % gegen~ber 2022). Das Jahr 2018, das mit B lick auf die N~chtigungen nun den dritten 
Platz unter den von der Statistik Austria erfassten Kalenderjahren einnimmt, z~hlte rund 1 50  
Millionen Ubernachtungen. Der gr~~te prozentuale Anstieg wurde 2023 in Wien gemessen, 
der Aufholbedarf war in der Bundeshauptstadt aber auch am gr~~ten. Der N~chtigungszu­ 

wachs in der Steiermark war im Jahr 2023 kleiner als in Gesamt~sterreich, was wie in K~rnten 

eine Folge der r~ckl~ufigen Zahl inl~ndischer G~ste war. Der Aufholbedarf nach dem Pande­ 
miejahr 2020 war in den beiden Bundesl~ndern aber auch vergleichsweise niedriger. Die Ar­ 

beitslosenquote (AMS-Definition) war in der Steiermark niedriger als im ~sterreichischen 

Durchschnitt, der Abstand hat s ich durch den gr~~eren Anstieg in der Steiermark aber weiter 
verringert. 

W~hrend der Tourismus trotz der schw~chelnden Haushaltseinkommen wohl noch von Auf­ 

holeffekten nach der Pandemie profitierte, brachen die Ums~tze im E inzelhandel durch die 
gesunkene Konsumnachfrage weg. Im Gro~handel machte sich zudem die erlahmte lndustrie 
bemerkbar. Laut WIFO (Dezember 2023) d~rfte die Bruttowertsch~pfung im Handel im Ge­ 

samtjahr um 5,5 % geschrumpft sein .  Erfreu l icher war allerdings die Entwicklung bei den 
Neuzulassungen von Personenkraftwagen, die nach dem deutlichen Ruckgang im Vorjahr wie­ 

der das Niveau von 2021 erreichten, d ie Lucke zum Jahr 2019  blieb mit rund 27 % dennoch 
gro~. Zum zehnten Mal in Folge waren im Dezember 2023 die Ums~tze in der lndustrie und im 
Bau im Jahresvergleich r~ckl~ufig, in der Industrie laut vorl~ufiger Sch~tzung noch st~rker 
( - 1 1 ,6 % J/J) als im Bau (-4,1 % /J). Die Auftragslage gestaltet sich in den beiden Sektoren 
schwierig, im Bau l~ste ein Mangel an Auftr~gen beim WIFO-Konjunkturtest vom J~nner 2024 

den Arbeitskr~ftemangel als wichtigstes Produktionshemmnis ab. Mitte des Jahres waren die 
Bau-Auftragsbest~nde in fast al len Bundesl~ndern (ausgenommen Burgenland und K~rnten) 
teilweise deutlich niedriger als im Vorjahr. 

Das Gesundheitswesen z~hlte auch 2023 zu den im Vergleich ausgeglichenen Sektoren mit 
niedrigen lnsolvenzzahlen. Die ~rztlichen Leistungen profitieren weiterhin von einem teilweise 
verknappten Angebot und der tendenziell stabilen Konsumentwicklung im Sektor, Faktoren 
wie die gesunkenen verf~gbaren Realeinkommen und damit verbundene Anderungen im Kon­ 

sumverhalten sowie andere Herausforderungen des E inzelhandels, wie auch die wachsenden 
Online-Angebote, beeinflussen zum Teil aber auch fur das Umfeld der Apotheken . 

Die makro~konomischen Prognosen der EZB werden als Ankerpunkt f~r die Festlegung der 

rea lw irtschaft l ichen Szenarien eingesetzt. Basierend auf der Analyse der Wirtschaftsexperten 
der Researchabteilung der Bank und unter Ber~cksichtigung weiterer Marktdaten werden zwei 
oder mehrere Szenarien definiert. Jedenfalls wird ein "Base Case"-Szenario auf die zuk~nftige 

Entwicklung der relevanten wirtschaft l ichen Variablen definiert .  Das "Base Case"-Szenario stellt 

das wahrscheinlichste Ergebn is dar und entspricht im Wesentlichen dem Baseline Szenario der 
EZB. Das Szenario ist ebenfalls mit den lnformationen abgestimmt, die von der Bank fur andere 
Zwecke wie strategische Planung und Budgetierung verwendet werden. Es werden dar~ber 

hinaus weitere m ~ g l i c h e  P r o g n o s e s z e n a r i e n  definiert, die ein vom "Base Case" abweichendes 
Ergebnis der relevanten w irtschaft l ichen Variablen darstellen. Die Anzahl und Ausgestaltung 
der weiteren Szenarien richten sich den Vorgaben der EZB. 
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Gesch~ftsverlauf 

Die Volksbank Steiermark AG ist eine selbst~ndige regionale Bank, die ihre Gesch~ftst~tigkeit 
auf das Bundesland Steiermark konzentriert. In ihrem Einzugsgebiet versteht sich die Bank vor 

allem als Finanzierungspartner der Klein- und Mittelbetriebe sowie fur Privatkunden und als 

Partner fur Projektfinanzierungen. 

Als gesetzlicher Revisionsverband hat der Osterreichische Genossenschaftsverband (Schulze­ 
Delitzsch) den gesetzlichen Auftrag, den Jahresabschluss, den Lagebericht und die Gebarung 
der Volksbank zu pr~fen. 

Leistungsf~higkeit, Rentabilit~t und eine solide Eigenmittelausstattung nehmen in der Ge­ 
sch~ftspolitik einen hohen Stellenwert ein. 

Im Sinne der Strategie der ~Hausbankwelt" ist es ein wesentliches Z iel der Volksbank, ihr Pro­ 
duktportfo l io und ihre Vertriebsorganisation nach den aktuellen Kundenbed~rfnissen auszu­ 

richten und die Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Weiters sollen Kosten 
und Ertr~ge optimiert werden, um ihre Leistungsf~higkeit als Regionalbank, ihre Rentabilit~t 

und Eigenmittelausstattung weiter zu verbessern und damit ihre Stabilit~t und Krisenfestigkeit 
sicherzustellen . 

Die Gesch~ftspolitik ist in diesem Sinne auf langfristige Stabilit~t und Nachhaltigkeit ausge­ 

richtet. 

Die Gesch~ftsbereiche umfassen das Kredit-, Einlagen- und Wertpapierdepotgesch~ft. Der Be­ 
reich Prim~rmittelaufbringung wurde im abgelaufenen Gesch~ftsjahr verst~rkt betrieben. 

Die allgemeine wirtschaftliche Lage in Osterreich gab die Rahmenbedingungen fur die Unter­ 
nehmen der Region vor. D ie gute wirtschaftliche Situation der Region wirkte sich positiv auf 
das abgelaufene Gesch~ftsjahr aus. 

Die Bilanzsumme erhbhte sich im Vergleich zu Vorjahr um 1,74 % und betrug zum Stichtag 
rund € 2,825 Mrd. 

Im Einlagengesch~ft (Pr im~reinlagen und Best~nde auf Wertpapierdepots von Kunden) 
konnten Zuw~chse von 1 1 ,72  % gegen~ber dem Gesch~ftsvorjahr erzielt werden. 

Die Kreditvergabe war weiterhin auf ein qualitatives Wachstum (ausreichende Besicherung und 
gute Kundenbonit~t) ausgerichtet. Das Kreditvolumen konnte gegen~ber dem Vorjahr um 

1 ,  14 % gesteigert werden . 

Das Wertpapiergesch~ft konnte gegen~ber dem Vorjahr um 14,09 % ausgebaut werden. Das 

im Berichtsjahr bestehende Z insniveau wirkte sich positiv auf die Ertragslage aus. 

Mit lnvestitionen in moderne Technologie hat die Gesellschaft die Kostenbelastungen in einem 
wirtschaftlich vertretbaren Rahmen gehalten . Gleichzeitig profitieren Mitg l ieder und Kunden 
von einem funktionsf~higen Netz an Gesch~ftsstellen und Arbeitspl~tzen. 

Um den Kundenbed~rfnissen noch besser gerecht zu werden, wurden im abgelaufenen Ge­ 
sch~ftsjahr verst~rkt Investitionen in Digitalisierung vorgenommen. 
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Die Gesellschaft blickt auf eine erfolgreiche Gesch~ftsentwicklung im Jahr 2023. Die Ertrags­ 

steigerung im Vergleich zur Vorperiode ist vornehmlich auf den deutlichen und raschen Zins­ 

anstieg w~hrend des abgelaufenen Jahres zur~ckzuf~hren, der das Zinsergebnis um 65,26 % 

auf € 74,3 Mio. steigerte. Daneben konnte das auf hohem Niveau befindliche Provisionsergeb­ 

nis auf € 28 Mio. erh~ht werden. 

Kehrseite des raschen Zinsanstiegs sind im Bewertungsergebnis gestiegene Risikovorsorgen 

fur das Kreditrisiko, die sich auf € 8,4 Mio. belaufen und vorwiegend aus h~heren Einzelwert­ 

berichtigungen resultieren. Bisher kam es weder zu nennenswerten COVID-19 noch aufgrund 

der geopolitischen Spannungen bedingten Kreditausfallen im Volksbanken-Verbund. Zur Er­ 
mitt lung der Kreditrisikovorsorgen verweisen wir auf die umfassenden Angaben in den Notes. 

Nach der vorzeitigen R~ckzahlung des noch offenen Betrages an die Republik und damit der 

Erf~llung der letzten offenen Pfl ichten aus der Restrukturierungsvereinbarung fur die Volks­ 
banken im Dezember 2022 hat die EU-Kommission Ende Janner 2023 das Schlie~en des Beihi l­ 
feverfahrens best~tigt. 

Das Gesch~ftsmodell des Volksbankverbundes ist seit ~ber 170 Jahren durch die Konzentration 

auf alle Regionen Osterreichs der nachhaltigen Entwick lung verpflichtet. Die Volksbanken be­ 
greifen daher den Trend und die steigende Bedeutung der Nachhaltigkeit in allen Bereichen 

der Wirtschaft als Chance. 

Der Volksbanken-Verbund hat sich zu dem Pariser Klimaschutzabkommen bekannt und ein 

umfassendes Projekt zum Thema ~Nachhaltigkeit" bereits in die Linie ~berf~hrt, um ESG-Risi­ 
ken angemessen zu managen und die positiven Auswirkungen seiner Gesch~ftsaktivit~ten auf 
die Umwelt und die Menschen zu verst~rken. Die daraus resultierenden Ma~nahmen werden 
die Volksbanken auch in der Zukunft begleiten. Fur die gep lanten nachhaltigen Anleihen der 

VOLKSBANK W IEN AG wurde von der Nachhaltigkeitsrating-Agentur Sustainalytics eine Be­ 
wertung des Verbundes eingeholt. Nachdem sich bereits im Vorjahr der ESG Risk Rating Score 

von 26,7 auf 17,4 verbessert hatte, wurde in 2023 mit dem neuen Rating von 10,2 im globalen 
Ranking durch die VOLKSBANK W IEN AG der hervorragende zehnte Platz in der Kategorie "Re­ 
gional Banks" erreicht. Dieses erfreu l iche Ergebnis unterstreicht die Anstrengungen des Volks­ 
banken-Verbundes im Nachhalt igkeitsbereich. 

Im Kundengesch~ft liegt die Konzentration des Volksbanken-Verbundes in diesem herausfor­ 
dernden Umfeld weiterhin allen Regionen Osterreichs auf der hohen Beratungsqualit~t im Kun­ 
dengesch~ft, die durch verst~rkte Digital isierung des Vertriebs unterst~tzt wird. Mit der Volks­ 

bank-Videoberatung erhalten die Kunden beispielsweise die gleiche pers~nliche, vollumfas­ 

sende, individuelle und professionelle Beratung wie bei einem F ilialbesuch. Erfreulich ist wei­ 

terhin die Tatsache, dass die Volksbanken mit der App ,,hausbanking" ein sehr wettbewerbsf~­ 

higes Produkt am Markt haben . 
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Auch im Bereich Private Banking wurde den W~nschen der Kunden durch die Erweiterung um 

eine Verm~gensverwaltung in Zusammenarbeit mit der Volksbank Vorarlberg Rechnung ge­ 

tragen. Private und institutionelle Anleger sowie Unternehmen profitieren bei der Verm~gens­ 

verwaltung von unterschiedlichen Veranlagungsm~glichkeiten, individuel len Anlagestrategien 

sowie einem vierstufigen nachhaltigen lnvestment-Ansatz. Hierbei wird innerhalb des Volks­ 

banken-Verbundes ganz im Sinne des genossenschaftlichen Prinzips mit der Volksbank Vor­ 

arlberg zusammengearbeitet, deren langj~hrige Expertise in der Verm~gensverwaltung nun 

auch Kunden weiterer Volksbanken zugutekommt. 

Der Volksbanken-Verbund wird von der Rating Agentur Fitch bewertet, sowie zus~tzlich die 

VOLKSBANK WIEN AG von der Rating Agentur Moody's. W~hrend die Bonit~tseinstufung des 

Volksbanken-Verbundes (das Rating gilt f~r alle Banken) im Jahr 2023 unver~ndert blieb, hat 

die Rating Agentur Moody's im Februar die Bonit~tsbeurteilung der VOLKSBANK WIEN AG von 

Baa1 (Ausblick positiv) auf A2 (Ausblick stabil) angehoben .  Diese Verbesserung ist vor al lem 

auf die positive Entwicklung bei Ertragskraft, Kapitalisierung und Kreditrisiko zur~ckzuf~hren. 

Der Ausblick ~stabil" bedeutet, dass keine unm ittelbare, weitere Verbesserung des Ratings zu 

erwarten ist. 

Bericht ~ber die Zweigniederlassungen 

Es bestehen keine Zwe igniederlassungen. 

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren 

Finanzielle Leistungsindikatoren 

Kennzahlen 2023 2022 Ver~nderung in % 

T €  T €  T €  

Bilanzsumme 2.825.769 2.777.438 48.331 1 ,74 

Verbindlichkeiten geg. Kunden 2.052.582 1 .851 .098 201.485 10.88 

Forderungen an Kunden 2.422.321 2.395.083 27.239 1 , 1 4  

davon Spareinlagen 335.667 568.268 -232.602 -40.93 

Gesch~ftsvolumen 5.333 . 1 14  5 .2 1 1 .325 12 1 .789 2 34 
Ausleihungsgrad I 721 ,65% 421,47% 71 ,22 

Ausleihungsgrad II 1 1 8, 0 1 %  129,39% -8,79 

Nettozinsertrag 74.381 ,7 45.009 29.372 65,26 

Zinsspanne 2,63% 1,62% 62,43 

Provisionssaldo 28.026 27.838 188 0,68 

Provisionsspanne 0,99% 1,00% -1 ,05 

Betriebsertr~ge 104.784 82.557 22.227 26,92 

Betriebsertragsspanne 3 ,7 1% 2,97% 24,75 

Betriebsaufwendungen 58.944 55.780 3 . 164 5,67 

Betriebsaufwandsspanne 2,09% 2,01% 3,86 

EGT 43.810 2 6. 1 1 5  17.695 67,76 

EGT-Spanne 1 ,55% 0,94% 64,89 

Cost-Income-Ratio 56,25% 67,57% -16,74 

Kernkapital 273.895 224.629 49.267 21 ,93 

anrechenbare Eigenmittel 274.484 225.717 48.767 21 ,6 1  

Kernkapitalquote 17,95% 15,45% 1 6 , 1 8  

Eigenmittelquote 17 ,99% 15,52% 15 ,91  
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Mit 721 ,65 % weist der Ausleihungsgrad I (Forderungen an Kunden/Spareinlagen) eine stark 

steigende Tendenz auf. Dies ist zur~ckzuf~hren auf die kontinuierl iche Umstellung von klassi­ 

schen Sparb~chern hin zu Online-Sparkonten, die nicht mehr den klassischen Spareinlagen 

zugerechnet werden. 

Der Ausleihungsgrad I I  (Forderungen an Kunden/Verbindlichkeiten gegen~ber Kunden zzgl. 

verbriefte Verbindlichkeiten) ist bedingt durch ein starkes Primareinlagenwachstum stark ge­ 

sunken. 

Der hohe Ausleihungsgrad und die allgemeine Zinsentwicklung wirkten sich positiv auf den 

Gesamtzinssaldo aus. 

Das Dienstleistungsgesch~ft war gepr~gt von einem angespannten wirtschaftlichen Umfeld. 

Der Provisionssaldo stieg daher nur um 0,68 % gegen~ber dem Vorjahr und betr~gt 0,99 % der 

B i lanzsumme. Dies ist im Verbundvergleich unterdurchschnittlich . 

Trotz der guten Ertragsentwicklung wurde das Hauptaugenmerk weiterhin auf die Kostenent­ 

wicklung gelegt. Die Betriebsaufwendungen liegen mit 2,09 % der B i lanzsumme unter dem 

sektoralen Durchschnitt. 

Der Kosten-Ertragskoeffizient (~Cost-Income-Ratio", Verh~ltnis der Betriebsaufwendungen zu 

den Betriebsertr~gen) konnte gegen~ber dem Vorjahr von 67,57 % auf 56,25 % verbessert wer­ 

den. 

Aufgrund von positiven Bewertungseffekten aus Beteil igungen entwickelte sich das Ergebnis 

der gew~hnlichen Gesch~ftst~tigkeit (EGT) trotz ad~quater Bi ldung von Vorsorgen im Kredit­ 

bereich mit 1 ,55 % der B i lanzsumme sehr gut. 

Das Gesch~ftsvolumen, das sich aus den Ausleihungen an Kunden, E in lagen von Kunden, ver­ 

brieften Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten zusammensetzt, ist gegen~ber dem 

Vorjahr um 2,34 % gestiegen. 

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren 

Die Volksbank ist gegenjede Form von D iskriminierung, Korruption und Geldw~sche und setzt 

sich fur die E inhaltung der Menschenrechte ein. Diese Grunds~tze sind im ,,Code of Conduct" 

festgehalten, der auf der Website fur jedermann abrufbar ist. Der Code of Conduct bildet die 

Grund lage und d ient a ls Hilfestellung fur rechtlich und mora l isch bzw. ethisch einwandfreies 

Handeln jedes einze lnen Mitarbeiters. Mit dem Code of Conduct soll sichergestellt werden, 

dass sowohl die lnteressen der Vo lksbank Steiermark AG als auchjene ihrer Kunden , M itarbei­ 

ter und Gesch~ftspartner hinreichend gesch~tzt, Kundenbindungen intensiviert, Risiken mini­ 

miert und schl ie~lich die Mitarbeiter fur wertorientiertes und richtiges Handeln sensibi l is iert 

werden. 
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Datenschutz und Datensicherheit haben in der Volksbank einen hohen Stellenwert und daher 

wird der gesetzliche Auftrag sehr ernst genommen, den Schutz der Daten von Kunden, Ge­ 

sch~ftspartnern und Mitarbeitern sowie von Betriebsgeheimnissen zu gew~hrleisten. Wesent­ 

l iche Beitr~ge f~r die Datensicherheit bieten die sichere IT-Landschaft, umfassende Schulungen 

der Mitarbeiter sowie die strikten Vertr~ge mit Gesch~ftspartnern. 

Die Zahl der Mitarbeiter hat sich gegenuber dem Vorjahr um 3,99 FTE auf 234,41 FTE verringert. 

Auf die fachliche Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter wird auch weiterhin gro~er Wert ge­ 

legt, um den Kunden ein hohes Beratungsniveau bieten zu k~nnen. Die Kundenberatung er­ 

folgt nicht nur in den Bankr~umlichkeiten, sondern auch im Rahmen der Au~endienstt~tigkeit 

der Mitarbeiter direkt bei den Kunden. 

Die Volksbank ber~cksichtigt in den Ausbildungspl~nen individuel le Karriere- und Lebenspla­ 

nungen. Im Berichtsjahr waren 275 Mitarbeiter insgesamt an 1 .652 Tagen (13.218,88 Stunden) 

in Aus- und Weiterbildung. Die Ausbildung erfolgte verst~rkt in den Bereichen der Fachausbil­ 

dung sowie Verkaufs- und Produktschulung. 

Der verst~rkte Einsatz von blended-learning (Kombination Pr~senztage und e-learning) bietet 

den Mitarbeitern mehr Moglichkeiten ,  die Ausbildungsinhalte flex ibel und nach eigenen Be­ 

d~rfnissen zu erlernen. 

Zur F~rderung der Gesundheit der Mitarbeiter stehen einige Angebote und Pr~ventivma~nah­ 

men zur Verf~gung, so werden z.B. Beratung durch unsere Arbeitsmedizinerin, sowie lmpfun­ 

gen (FSME und Grippe) angeboten. Ebenso besteht die 2020 ins Leben gerufene Kooperati­ 

onsvereinbarung mit ,,Keep Balance" weiterhin. Im Rahmen dieser kostenlosen Hotline fur al le 

Mitarbeitenden stehen Psychologen und Berater in heiklen bzw. schwierigen Lebensituationen 

anonym zur Seite. 

Auf Basis der kollektivvertraglichen Regelung besteht fur Mitarbeiter eine beitragsorientierte 

Pensionskassenregelung . 

Die Vereinbarkeit von Beruf, Famil ie und Privatleben gewinnt zunehmend an Bedeutung und 

ist langfristig gesehen auch ein wesentlicher Gesundheitsfaktor. Zur Optimierung der (Arbeits­ 

) Zeit verf~gt die Volksbank ~ber ein flexibles Gleitzeitmodell und eine Homeoffice-Regelung. 

Neben der fachl ichen Kompetenz der Mitarbeiter stellt auch die soziale Kompetenz der Mitar­ 

beiter einen wichtigen Teil der Kundenbeziehung dar. Dies wird durch eine hohe Kundenzu­ 

friedenheit best~tigt. 

Unsere Bestrebungen zur St~rkung der Kundenpartnerschaft auf Basis verbesserter Beratung 

und Betreuung unserer Kunden manifestierten sich 2023 in einer Vielzahl von Marketingaktio­ 

nen wie z.B. Kunden- und Netzwerkveranstaltungen zu aktuellen Themen, neue strategische 

(Sponsoring)Kooperationen sowie gezielte Vertriebsschwerpunkte im Kredit-, Einlagen- und 

Provisionsgesch~ft. Ein weiterer Schwerpunkt lag zudem auf dem Ausbau der digitalen Service­ 

leistungen. 
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Umwelt- und Klimaschutz, Energieeffizienz und Ressourcenschonung sind fur die Volksbank 
ein zentrales Anliegen. 

Eine der entscheidenden Ma~nahmen im Rahmen des Klimaschutzes ist die Senkung des Ener­ 

gieverbrauchs, wir haben diesbez~glich eine Reihe von gezielten Ma~nahmen ergriffen. 

In unserer F i l ia le in Bad Gleichenberg wurde eine PV-Anlage install iert, um regenerative Energie 

zu nutzen und unseren eigenen Strombedarf zu decken. Des Weiteren wurden Wallboxen an­ 

geschafft, um die Nutzung von Elektrofahrzeugen zu erleichtern und deren Verbreitung zu for­ 
dern. Durch die Anschaffung von drei E-Dienst KFZs haben wir begonnen, unsere eigenen Fahr­ 
zeugflotte auf umweltfreundliche Antriebe umstellen. 

Dar~ber hinaus sind wir eine Kooperation mit TIM Graz eingegangen, um unseren Mitarbeitern 
eine weitere Alternative zur Nutzung von Privat-PKWs fur Dienstfahrten anzubieten. Durch die 

Anmietung von Elektroautos erm~glichen wir ihnen eine emissionsfreie Mobilit~t. 

Wir haben in einigen unserer Fi l ia len begonnen, d ie gesamte Beleuchtung auf energieeffiziente 
LED-Beleuchtung umzur~sten, um den Stromverbrauch weiter zu senken. Eine weitere d iesbe­ 

z~gliche Ma~nahme war es, unsere Werbeanlagen von 22:00 bis 6:00 Uhr zu deaktivieren, so­ 
weit dies m~glich war. Zudem haben wir uns dazu entschieden, auf die Verwendung von Weih­ 
nachtsbeleuchtungen zu verzichten, um unn~tigen Energieverbrauch in der Adventszeit zu ver­ 

meiden . Bei jeglichen Neuanschaffungen von Elektroger~ten achten wir besonders auf den 
Stromverbrauch und bevorzugen Ger~te und Anlagen der besten Energieeffizienzklasse. 

Diese ersten Ma~nahmen haben dazu gef~hrt, dass wir unseren Energieverbrauch signifikant 
senken konnten und somit einen weiteren wichtigen Beitrag zum K l imaschutz leisten. 

Es wird darauf geachtet, den Pap ierverbrauch bei Ausdrucken und Kopien zu senken bzw. nur 
~kologisch einwandfreies Pap ier zu verwenden. 

Die Volksbank nimmt die soziale Verantwortung fur die Gesellschaft wahr, indem sie zah lreiche 

karitative Organisationen und soziale Projekte unterst~tzt. Die Volksbank Steiermark AG un­ 
terst~tzte 2023 unter anderem den Verein Steirer helfen Steirern im Zuge der Hochwasser­ 

Katastrophe mit einem gro~z~gigen Spendenbeitrag. Im Zusammenhang mit den Gesund­ 
heitstagen flossen finanzielle Unterst~tzungsbeitr~ge, wie bereits traditionell bei uns verankert, 

anstelle von Weltspartaggeschenken an Erwachsene, an gemeinn~tzige Einrichtungen in der 
gesamten Steiermark, darunter die Ep i lepsie lnteressensgemeinschaft, das Therapiezentrum 
Sonnleiten, die Lebenshilfe Hartberg und Voitsberg, die Steirische Krebshilfe, d ie Vinzenzge­ 

meinschaft Hei l iger Jakobus, an Kiwanis, Lionsclub und Rotary C lub Liezen-Rottenmann. Zu­ 

s~tzliche Unterst~tzung gab es f~r das Katholische Hilfswerk anl~sslich ihrer Bildungswochen 
2023 und fur die Steirische Diabeteshilfe fur K inder und Jugendliche. 
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2. Bericht ~ber die voraussichtliche Entwicklung und die Risiken des 

Unternehmens 

Ausblick 2024 

Zurn Jahresauftakt ist die Verbraucherpreisinflation weiter zur~ckgegangen. Die im Vorjah­ 

resmonat stark gestiegenen administrierten Preise wie insbesondere die Netznutzungsgeb~h­ 

ren hatten im Janner sinkende Haushaltsenergiepreise zur Falge. Im laufenden Jahr d~rfte die 

Teuerung noch etwas mehr als halb so hoch sein wie im Jahr 2023, die Entschleunigung der 

Kerninflationsrate wird dabei voraussichtlich langsamer erfolgen. Ein inflationstreibender Effekt 

durch das Auslaufen der Anti-Teuerungsma~nahmen d~rfte sich insofern in Grenzen halten, 

als die Strompreisbremse bis Ende 2024 verl~ngert wurde. Als st~tzend f~r das BIP-Wachstum 

so i l  sich 2024 allen voran der private Konsum erweisen, nach dem erneuten R~ckgang der real 

verf~gbaren Einkommen im Jahr 2023 d~rften diese 2024 aufgrund der erwarteten kr~ftigen 

Kollektivvertragserh~hungen, verst~rkt durch die Abschaffung der kalten Progression und der 

Preisindex ierung van Sozialleistungen, deutlich zunehmen. Auch wenn die Konjunktur schon 

2023 den Tiefpunkt erreicht haben d~rfte, bleibt der prognostizierte BIP-Zuwachs 2024 verhal­ 

ten, da die lndustrie im Gegensatz zum D ienstleistungssektor nur langsam an Dynamik gewin­ 

nen wird und var allem die Wohnbauinvestitionen weiter schw~cheln. H~her als die Jah­ 

reswachstumsrate wird die vom WIFO gesch~tzte Jahresverlaufsrate ausfa l len, welche den Kon­ 

junkturverlauf innerhalb eines Jahres betrachtet. 

F~r das internationale Umfeld und die Absatzm~rkte Osterreichs werden die zahlreichen f~r 

2024 angesetzten Wahlen relevant sein, in ~ber 70 L~ndern wird zur Wahl aufgerufen. Der IWF 
hat seine globalen Wachstumserwartungen im World Economic Outlook Update vom 

30.01.2024 gegen~ber seinem Oktober-Bericht var allem wegen Anpassungen bei den USA 

und China etwas nach oben rev idiert. Das Welthandelswachstum wird laut W~hrungsfonds 
weiterhin vom fortgesetzten Trend zunehmender Handelsbeschr~nkungen belastet. 

Die geringe Wohnbauaktivit~t k~nnte ~ber eine h~here Nachfrage den im Jahr 2023 stocken­ 

den lmmobil ienmarkt mittelfristig st~tzen, ebenso der erwartete Anstieg bei den verf~gbaren 

Einkommen und die stagnierenden Baukosten. Zudem besteht insbesondere im H inbl ick auf 

Renovierungen, Umr~stungen und den Ausbau erneuerbarer Energien F inanzierungsbedarf . 
Die Finanzierung im lmmobil iensektor gestaltet sich aber auch Anfang des Jahres schwierig. 

D ie Nachfrage nach Wertpapierveranlagungen k~nnte ebenfalls van den verbesserten Einkom­ 

mensaussichten profitieren, dar~ber hinaus wird das Sparen durch ein sinkendes Renditeniveau 

zugunsten der Aktienm~rkte weniger attraktiv. 
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Konjunkturprognosen f~r 2024 

Reales BIP-Wachstum lnflationsrate laut HVPI Arbeitslosenrate 

Dez.23 J/J J/J Nationale Definition (AMS) 

WIFO 0,9 % 4,0% 6,4 % 

OeNB 0,6% 4,0% 6,8% 

Als Risikofaktoren fur die ~sterreichische Konjunktur bleiben der Krieg in der Ukraine und dam it 
verbunden m~gliche neue lnflationssch0be relevant, hinzu kommt der Konflikt im Gaza-Strei­ 
fen, der auch durch die Ausweitung in andere Regionen die gerade wieder hergestellten inter­ 
nationalen Lieferketten gefahrdet. Eine l~nger andauernde Hochinflationsphase oder lndust­ 
rieschw~che bergen zudem Risiken fur den Export- und Arbeitsmarkt. 

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens 

Die regional agierenden Volksbanken betreuen die Kundinnen und Kunden vor Ort sowie die 
Osterreichische Arzte- und Apothekerbank Arzte und Apotheken im gesamten Bundesgebiet. 
Um als Hausbank der bsterreicherinnen und Osterreicher noch besser auf deren Bed~rfnisse 
eingehen zu k~nnen, setzen die Volksbanken das Betreuungskonzept ,,Hausbank der Zukunft" 
konsequent im Verbund um .  Die Kunden in den Regionen werden in den M ittelpunkt gestellt. 
Die strukturellen, wie kulturellen Ver~nderungen in den letzten Gesch~ftsjahren haben dazu 
beigetragen, die Volksbanken und die Osterreichische Arzte- und Apothekerbank AG als mo­ 
dernsten Banken-Verbund in Osterreich zu etablieren . Die Ausrichtung als Hausbank der Zu­ 
kunft steht auf zwei S~ulen: Einerseits auf einer hohen Betreuungsqualit~t f~r die regionale 
Kundenarbeit und andererseits auf der zentralisierten Steuerung und Abwicklung . 

Fur 2024 stehen die Kunden und das Wachstum mit den Kunden verbundweit im M ittelpunkt. 
Zu diesem Zweck wird weiterhin an einer Verbesserung der Prozesse und an der Forcierung 
der Digital is ierung gearbeitet. 

Der Volksbanken-Verbund hat sich im Zuge der M ittelfr istplanung eine Reihe neuer strategi­ 
scher Z iele gesetzt, deren Erreichung, Einhaltung bzw. Unter- oder berschreitung ~ber die 
n~chsten Jahre im Fokus des Managements stehen wird. Dazu z~hlen unter anderem eine Cost­ 
Income-Rat io von unter 65 %, eine Kernkapitalquote (CET 1)  von mindestens 1 6  %  auf Ebene 
des Volksbanken-Verbundes, eine NPL Quote (Non-performing loans) von unter 3,0 %, sowie 
einen Return on Equity (RoE) nach Steuern von Ober 5,5 %. Dar~ber hinaus sind h~chste Zu­ 
friedenheitswerte bei unseren Kunden durch ein genossenschaft l ich nachhaltiges Gesch~fts­ 
modell sowie die erfolgreiche Umsetzung der gemeinsam mit dem neuen IT-Partner Accenture 
begonnenen Projekte zur Modern is ierung der IT-lnfrastruktur wesentliche Z ie lsetzungen fur 
die n~chsten Jahren. 
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Der Volksbanken-Verbund hat Nachhaltigkeitsziele definiert, nach denen das Nachhaltigkeits­ 
management des Volksbanken-Verbundes auch weiterhin gesteuert wird. Diese Ziele beziehen 
sich auf al le ESG-Aspekte wie Ausbau nachhaltiger Produkte, Dekarbonisierung des Betriebes 
oder Ziele zu Mitarbeiterentwicklung und werden kontinuierl ich quantifiziert, in die Planung 
der einzelnen Bereiche mit aufgenommen und ~ber das Nachhaltigkeitskomitee und die Ver­ 
bundbanken ~berwacht. 

Die fur das n~chste Jahr weiterhin zu erwartende hohe Inflation erfordert eine fortlaufende 
Straffung der Kostenstruktur sowie eine Erh~hung der Produktivit~t. 

Wesentliche Risiken und Ungewissheiten 

Die ~bernahme und professionelle Steuerung der mit den Gesch~ftsaktivit~ten verbundenen 

Risi ken ist eine Kernfunktionjeder Bank . D ie VOLKSBANK WIEN AG als Zentralorganisation (ZO) 

des Kreditinstitute-Verbundes gemaB § 30a BWG bestehend aus der VOLKSBANK WIEN AG 

und den zugeordneten Kreditinstituten (ZK) des Volksbankensektors erf~llt diese zentrale Auf­ 

gabe f~r den Volksbanken-Verbund, sodass dieser ~ber Verwaltungs-, Rechnungs- und Kon­ 

trollverfahren f~r die Erfassung, Beurteilung, Steuerung und Uberwachung der bankgesch~ftli­ 
chen und bankbetrieblichen Risiken und der Verg~tungspolitik und -praktiken (8 39 Abs. 2 
BWG) verf~gt. Die Umsetzung der Steuerung im Volksbanken-Verbund erfolgt durch Generelle 
und im Bedarfsfall durch lndiv iduelle Weisungen und korrespondierende Arbeitsrichtlinien in 
den ZKs. 

Fo lgende Risiken werden im Volksbanken-Verbund im Zuge der R isikoinventur als wesentlich 
eingestuft: 

- Kreditrisiken 
- Marktrisiken 

- Liquidit~tsrisiken 
Operationelle Risiken 

- Sonstige R isiken (z.B. Strategisches Risiko) 
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Aktuelle Entwicklungen 

Die konsolidierten Eigenmittel gem~~ CRR setzen sich aus dem Harten Kernkapital (Common 

Equity Tier 1 ,  CET1), dem Zus~tzlichen Kernkapital (Additional Tier 1 ,  AT1) und dem Erg~n­ 

zungskapital (Tier 2, T2) zusammen. 

31.12.2023 31 .12.2022 

S~ule 1 

CET1 Mindestanforderung 4,50 % 4,50 % 

TIER1 Mindestanforderung 6,00% 6,00% 

Gesamteigenmittel Mindestanforderung 8,00% 8,00 % 

Kombinierte Pufferanforderung (KPA) 3,79 % 3,50 % 

Kapitalerhaltungpuffer (KEP) 2,50 % 2,50 % 

Systemrisikopuffer (SRP) 0,50% 0,50% 

O-SII Puffer (O-SIIP) 0,75 % 0,50% 

Antizyklischer Kapitalpuffer (AzKP) 0,04% 0,00% 

S~ule 2 2,50 % 2,50 % 

CET1 Mindestanforderung 1,41 % 1,41 % 

Tier1 Mindestanforderung 1,88 % 1,88 % 

Gesamteigenmittel Mindestanforderung 2,50 % 2,50 % 

CET1 Gesamtkapitalanforderung 9,70 % 9 , 4 1 %  

Tier1 Gesamtkapitalanforderung 11 ,67 % 1 1 ,38  % 

Gesamtkapitalanforderung 14,29 % 14,00 % 

S~ule 2 Kapitalempfehlung 1,25 % 1,25 % 

CET1 Mindestempfehlung 10,95 % 10,66 % 

Tier1 Mindestempfehlung 12,92 % 12,63 % 

Gesamteigenmittel Mindestempfehlung 15,54 % 15,25 % 

W~hrend des Gesch~ftsjahres 2023 hat der Volksbanken Verbund die sich aus dem SREP erge­ 

benden Mindestkapitalanforderungen bzw. Mindestkapitalempfehlungen durchgehend erf~llt. 

Mit dem SREP Bescheid aus November 2023 wurde der VOLKSBANK WIEN AG als ZO des 

Volksbanken-Verbundes das Ergebnis des aufsichtlichen Uberpr~fungs- und Bewertungspro­ 
zesses (SREP) aus 2023 ~bermittelt. Die SREP-Anforderung (P2R) sin kt ab 01 .01.2024 um 0,25 
Prozentpunkte von 2,50 % auf 2,25 %. Die SREP-Empfehlung (P2G) bleibt im Verg leich zum 

Berichtsjahr unverandert bei 1 ,25 %. Der systemrelevante Institute Puffer (O-SIIP) wird sich auf 
konsolidierter Ebene in 2024 von 0,75 % auf 0,90 % erh~hen. 
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Risikopolitische Grunds~tze 

Die risikopolitischen Grunds~tze der VOLKSBANK WIEN AG umfassen die innerhalb des Volks­ 

banken-Verbundes g~ltigen Normen im Umgang mit Risiken und werden zusammen mit dem 

Risikoappetit vom ZO-Vorstand festgelegt. Ein verbundweit einheitl iches Regelwerk und Ver­ 

st~ndnis zum Risikomanagement ist die Basis fur die Entwicklung eines Risikobewusstseins und 

einer Risikokultur im Unternehmen. Der Volksbanken-Verbund l~sst sich in seinen Aktivit~ten 

vom Grundsatz leiten, Risiken nur in dem Ma~e einzugehen, wie dies zur Erreichung der ge­ 

sch~ftspolitischen Ziele erforderlich ist. D ie dam it verbundenen Risi ken werden gesamthaft un­ 

ter Anwendung von Grunds~tzen f~r das Risikomanagement durch die Gestaltung der Organi­ 

sationsstruktur und der Gesch~ftsprozesse gesteuert. 

Organisation des Risikomanagements 

Die Volksbank hat alle erforderlichen organisatorischen Vorkehrungen getroffen, um dem An­ 

spruch eines modernen Risikomanagements zu entsprechen. Es gibt eine klare Trennung zwi­ 

schen Markt und Marktfo lge. D ie Funktion eines zentralen und unabh~ngigen Risikocontrol­ 

l ings ist eingerichtet. An der Spitze des Risikocontroll ings steht auf Vorstandsebene der Chief 

Risk Officer (CRO). Innerhalb des Vorstandsressorts des CRO gibt es eine Trennung zwischen 

Risikocontroll ing und operativem Kreditrisikomanagement. Die Risikobeurteilung, -messung 

und -kontrolle erfolgt nach dem 4-Augen-Prinzip. Diese Aufgaben werden zur Vermeidung 

von lnteressenskonfl ikten von unterschiedlichen Organisationseinheiten wahrgenommen . 

Das Gesch~ftsmodell erfordert es, Risi ken effektiv zu identifizieren, zu bewerten, zu messen, zu 

aggregieren und zu steuern . R isiken und Kapital werden mithilfe eines Rahmenwerks von 

Grunds~tzen, Organisationsstrukturen sowie Mess- und 0berwachungsprozessen gesteuert, 

die eng an den T~tigkeiten der Unternehmens- und Gesch~ftsbereiche ausgerichtet sind. Als 
Voraussetzung und Bas is fur ein sol ides Risikomanagement wird das Risk Appetite Frame-work 

(RAF) fur die Volksbank laufend weiterentwickelt, um den Risikoappetit bzw. den Grad der Ri­ 
sikotoleranz zu definieren, den die Volksbank bereit ist zu akzeptieren, um seine festgelegten 

Ziele zu erreichen. Der Grad der Risikotoleranz manifestiert sich insbesondere durch die Fest­ 

legung und 0berprufung von geeigneten Limiten und Kontrollen. Das Rahmenwerk wird lau­ 

fend im H inb l ick auf regulatorische Anforderungen, Anderungen im Marktumfeld oder des Ge­ 
sch~ftsmodells ~berpr~ft und weiterentwickelt. Das Ziel des Volksbanken-Verbundes ist es, 
durch dieses Rahmen-werk ein d iszip l iniertes und konstruktives Kontrollumfeld zu entwickeln, 

in dem alle Mitarbeiter ihre Rolle und Verantwortung verstehen und wahrnehmen. 

Aufsichtsrechtliche Anforderungen 

Die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen stellen sich in der Volksbank wie folgt 

dar: 

S~ule 1 :  Mindesteigenmittelanforderungen 

Im Rahmen der S~ule 1 wird die Erf~llung der regulatorischen Mindestanforderungen sicher­ 

gestellt. Sowohl fur das Kreditris iko a ls auch fur das Marktrisiko und das Operationelle Risiko 

kommen die jeweiligen regulatorischen Standardans~tze zur Bestimmung der Mindesteigen­ 

mittelanforderungen zur Anwendung. 
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S~ule 2: Internal Capital & Liquidity Adequacy Assessment 

Uber den internen Liquidit~ts- und Kapitalad~quanzprozess ergreift die VOLKSBANK WIEN AG 
als ZO des Volksbanken-Verbundes alle notwendigen Ma~nahmen um sicherzustellen, dass 
a l len Risiken, die sich aus aktuellen und geplanten Gesch~ftsaktivit~ten ergeben, eine jederzeit 
angemessene Liquidit~ts- und Kapitalausstattung gegen~bersteht. Die Ausgestaltung des in­ 

ternen Liquidit~ts- und Kapitalad~quanzprozesses richtet sich dabei nach den regulatorischen 

Anforderungen und den aufsichtlichen Erwartungen der EZB sowie nach den internen Leitl inien . 

S~ule 3: Offenlegung 

Den Anforderungen der S~ule 3 wird durch die Ver~ffentlichung der qualitativen und quanti­ 

tativen Offenlegungsvor-schriften gem~~ der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR) und der 
Richtlinie 2013/36/EU (CRD IV) sowie der g~ltigen Verordnung (EU) Nr. 2019/876 (CRR I I) und 

R ichtlinie Nr. 2019/878 (CRD V) auf der institutseigenen Homepage unter Offenlegung / Volks­ 

bank Wien nachgekommen .  

Verbundweites Risikomanagement 

Das R isikocontroll ing der VOLKSBANK WIEN AG als ZO verantwortet die Risiko-Governance, 
Methoden und Madelle fur die verbundweit strategischen R isikomanagementthemen sowie 
die Vorgaben zur Steuerung auf Portfolioebene. Die ZO hat zur Erf~llung ihrer Steuerungsfunk­ 

tion Generelle Weisungen (GW) gegen~ber den ZKs erlassen. Die GW RAF (Risk Appetite 
Framework), GW ICAAP, GW ILAAP, GW-Grunds~tze des Kreditrisikomanagements (GKRM) und 
die nachgelagerten Verbundhandb~cher und die damit verbundenen Arbeitsrichtlinien regeln 
verbind l ich und einheitl ich das R isikomanagement. Die Risikostrategie fur den Vo lksbanken­ 

Verbund wird ebenfalls in Form einer GW inkl. einen dazugeh~rigen Verbundhandbuchs erlas­ 

sen . Ziel ist es, allgemeine und verbundweit konsistente Rahmenbedingungen und Grunds~tze 

f~r die Messung und den Umgang mit Risiken sowie die Ausgestaltung von Prozessen und 

organisatorischen Strukturen verst~ndlich und nachvollziehbar zu dokumentieren bzw. festzu­ 

legen. Die Vorst~nde und Gesch~ftsf~hrer der ZKs haben im Rahmen ihrer allgemeinen Sorg­ 

fa ltspflicht im lnteresse der Gesellschaften ausnahmslos und uneingeschr~nkt daf~r Sorge zu 
tragen, dass die Generellen Weisungen im jeweiligen Unternehmen formal und faktisch Gel­ 

tung erlangen .  Jegliche Abweichungen und Sonderregelungen zu den Generel len Weisungen 
sind nur in Ausnahmef~llen erlaubt und vorab mit der VOLKSBANK WIEN AG als ZO abzustim­ 

men und von dieser zu genehmigen .  

Im Volksbanken-Verbund werden eine umfassende R isikokommunikation und ein direkter ln­ 

formationsaustausch als besonders wichtig angesehen .  Um einen fach l ichen Austausch auf Ar­ 
beitsebene zu erm~glichen, wurde ein RMF-Jour Fixe (Fachausschuss) des R isikocontrollings 
eingef~hrt. Jedes ZK muss ~ber eine eigene Risk Management Function (RMF) verf~gen, die 
f~r die unabh~ngige Uberwachung und Kommunikation der Risiken im jeweil igen ZK zust~ndig 
ist. 

Die R isiko-Governance sowie d ie Methoden und Madel le werden vom Risikocontrolling der 
VOLKSBANK W IEN AG a ls ZO tourl ich an die aktuellen Rahmenbed ingungen angepasst bzw. 

weiterentwickelt. Neben der regelm~~igen Re-Modellierung, Re-Kalibrierung sowie Valid ie­ 

rung der Risikomodelle werden die Methoden im ICAAP & ILAAP laufend verbessert und neue 
aufsichtsrechtliche Anforderungen ~berwacht und zeitgerecht umgesetzt. 
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a) Interner Kapitalad~quanzprozess 

Zur Sicherstellung einer nachhaltigen, risikoad~quaten Kapitalausstattung hat die VOLKSBANK 

WIEN AG in ihrer Funktion als ZO des Volksbanken-Verbundes internationaler Best Practice 

folgend einen internen Kapitalad~quanzprozess (ICAAP) als revolvierenden Steuerungskreis­ 

lauf aufgesetzt dem sowohl die VOLKSBANK WIEN AG als auch alle ZKs unterliegen. Der ICAAP 

startet mit der ldentifikation der wesentlichen Risiken, durchl~uft den Prozess der Risikoquan­ 

tifizierung und -aggregation, der Ermittlung der Risikotragf~higkeit, der Limitierung und 

schlie~t mit der laufenden Risiko~berwachung und daraus abgeleiteten Ma~nahmen. Erl~ute­ 

rungen zum ILAAP sind unter dem Punkt d) Liquidit~tsrisiko angef~hrt. 

D ie einzelnen Elemente des Kreislaufes werden mit unterschiedlicher Frequenz durchlaufen 

(z.B. t~glich f~r die Risikomessung Marktrisiko Handelsbuch, quartalsweise f~r die Erstellung 

der Risikotragf~higkeitsrechnung, j~hrlich f~r Risikoinventur und Festlegung der Risikostrate­ 

gie). Alle im Kreislauf beschriebenen Prozessschritte werden zumindest j~hrlich auf ihre Aktu­ 

alit~t und ihre Angemessenheit hin gepr~ft, bei Bedarf an die aktuellen Rahmenbedingungen 

angepasst und vom Vorstand der ZO abgenommen. Eine Erweiterung hat im Jahr 2021 auf­ 

grund der Integration von ESG-Risiken in den internen Kapitalad~quanzprozess begonnen, in­ 

dem ESG-Risiken in alle Elemente des internen Kapitalad~quanzprozesses integriert wurden. 

ESG-Risiken wurden hierbei n icht als eigenst~ndige Risikoart aufgenommen, sondern in den 

bestehenden R isikoarten abgeb i ldet. D ie fur ESG-Risiken angewandten Methoden, Madelle 

und Strategien werden kontinu ierl ich weiterentwickelt und sollen dazu beitragen, inh~rente 

ESG-Risiken sukzessive genauer zu messen. 

Risikoinventur 

Die Risikoinventur hat zum Ziel d ie Wesentlichkeit bestehender und neu e ingegangener bank­ 

gesch~ftlicher Risiken zu bestimmen. Die Erkenntnisse aus der R isikoinventur werden gesam­ 

melt, fur d ie VOLKSBANK W IEN AG ausgewertet und in einem Risikoinventar zusammengefasst. 

Die Ergebnisse der Risikoinventur fl ie~en in die Risikostrategie ein und bilden den Ausgangs­ 
punkt fur die Risikotragf~higkeitsrechnung, da wesentliche Risikoarten in der Risikotragf~hig­ 
keitsrechnung ber~cksichtigt werden. 

ESG-Risiken werden zudem j~hrlich im Rahmen der Risikoinventur anhand von ESG-Heatmaps 
analysiert und bewertet. D ie ESG-Heatmap ist ein Werkzeug zur ldentifizierung, Analyse und 

Wesentlichkeitsbeurteilung von ESG-Risiken und/oder deren Risikotreiber. In der ESG-Heat­ 

map werden verschiedene Risikoereignisse beschrieben und fur alle relevanten R isikoarten des 

Volksbanken-Verbundes evaluiert. Die Erkenntnisse werden dann im Rahmen bestehender Ri­ 

sikoarten im Risikoinventar abgeb i ldet. 

Risikostrategie 

Die Verbund-Risikostrategie basiert auf der Verbund-Gesch~ftsstrategie und schafft konsis­ 

tente Rahmenbedingungen und Grunds~tze f~r ein einheitliches Risikomanagement. Die loka­ 

len Risikostrategie der Volksbank baut im Wesentlichen auf der Verbund-Risikostrategie auf 

und definiert regionale Spezifikationen und lokale Besonderheiten. D ie Risikostrategie wird zu­ 

mindest j~hrlich auf ihre Aktualit~t und ihre Angemessenheit hin gepr~ft und an die aktuellen 

Rahmenbedingungen angepasst. Sie gibt die Regeln fur den Umgang mit Risi ken vor, und sorgt 

fur die jederzeitige Sicherstellung der Risikotragfahigkeit. 
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Die Erstellung der Risikostrategie erfolgt im Zuge der Gesch~ftsplanung. Die VerknUpfung der 

lnhalte der Risikostrategie und der Gesch~ftsplanung erfolgt verbundweit durch die Integration 

der Zielvorgaben des Risk Appetite Statements in die GW-Strategie, Planung und Reporting. 

Die Volksbank bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmenskultur und strebt an, ESG­ 

Aspekte in allen Unternehmensbereichen zu etablieren. Die Risikostrategie umfasst auch eine 

separate Teilrisikostrategie f~r ESG-Risiken. Diese bildet die in den bestehenden Risikoarten 

inh~renten ESG-Risiken ab, welche sich aus den ESG-Heatmaps und dem internen Stresstest 

ableiten lassen. 

Risikoappetiterkl~rung (Risk Appetite Statement -- RAS) und Limitsystem 

Das Kernelement der Risikostrategie stellt ein im Einklang mit der Gesch~ftsstrategie stehendes 

Risk Appetite Statement (RAS) und integriertes Limitsystem dar. Das aus strategischen und 

vertiefenden Kennzahlen bestehende RAS-Kennzahlen-Set unterst~tzt den Vorstand bei der 

Umsetzung zentraler strategischer Ziele der Volksbank und operationalisiert diese. Zusatzlich 

wird ein umfassendes Set an Beobachtungskennzahlen regelmaBig betrachtet. 

Der Risikoappetit, d.h. die lndikatoren des RAS, wird aus dem Gesch~ftsmodell, dem aktuellen 

Risikoprofil, der Risikokapazit~t und den Ertragserwartungen bzw. der strategischen P lanung 

abgeleitet. Das auf Teilrisikoarten herunter gebrochene Limitsystem sowie das RAS geben den 

Rahmen f~r jenes maxima le Risiko vor, das die Volksbank bereit ist, f~r die Erreichung der stra­ 

tegischen Z iele einzugehen . Die RAS-Kennzahlen werden in der Regel mit einem Ziel-, einem 

Trigger- und einem Limitwert versehen und werden ebenso wie die Gesamtbank- und Teilr isi­ 

kolimits laufend ~berwacht. Damit wird sichergestellt, dass Abweichungen von der Risikostra­ 

tegie rasch erkannt werden und zeitgerecht Ma~nahmen zur Gegensteuerung eingeleitet wer­ 

den k~nnen. Das Kennzahlenset des RAS setzt sich im Wesentlichen aus fo lgenden strategi­ 

schen und vertiefenden RAS- lndikatoren zusammen : 

- Kapitalkennzahlen (z.B. CET1-Ratio, T1-Ratio, TC-Ratio, Auslastung RTF, MREL) 

- Kreditrisikokennzahlen (z.B. NPL-Ratio, Coverage Ratio, Kundenforderungen Ausland, For- 

bearance Ratio, Branchenkonzentrationen) 

- Markt-/Liquidit~tsrisikokennzahlen (z.B. LCR, NSFR, Surv ival Period, Asset Encumbrance Ratio, 

Zinskoeffizienten (EVE & NI I )  

-  Kennzahlen f~r das operationelle Risiko (z.B. OpRisk Verluste im Verh~ltnis zum CET1, IKS­ 

Durchf~hrungsquote) 

- Weitere risikorelevante Kennzahlen (z.B. CIR, Leverage Ratio, Compliance Risk, IT-Systemver- 

f~gbarkeit) 

Risikotragf~higkeitsrechnung 

Die Risikotragf~higkeitsrechnung stellt ein zentrales Element in der Umsetzung des ICAAP dar. 

M it ihr wird die jederzeit ausreichende Deckung der eingegangenen Risiken durch ad~quate 

Risikodeckungsmassen nachgew iesen und f~r die Zukunft sichergestellt. Zu diesem Zweck wer­ 

den alle relevanten Einzelrisiken aggregiert. Diesem Gesamtrisiko werden die vorhandenen und 

vorab definierten Risikodeckungsmassen gegen~bergestel l t.  Die Einhaltung der Limite wird 

q u a rt a l s w e i s e  ~berwacht und berichtet. 
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Bei der Bestimmung der Risikotragf~higkeit werden unterschiedliche Zielsetzungen verfolgt, 
die sich in drei Sichtweisen widerspiegeln: 

- Regulatorische Perspektive (Einhaltung der regulatorischen Eigenmittelquoten) 

- Okonomische Perspektive 

- Normative Perspektive 

Die regulatorische S~ule 1 Perspektive stellt den nach gesetzlichen Vorgaben berechneten Ge­ 
samtrisikobetrag den regulatorischen Eigenmitteln gegen~ber. Die Sicherstellung der regula­ 
torischen Risikotragf~higkeit ist gesetzlich verankert und stellt eine Mindestanforderung dar. 
Die Zusammensetzung der regulatorischen Gesamtrisikoposition der Volksbank entspricht 
dem Muster einer regional t~tigen Retail Bank. 

Die ~konomische Perspektive tr~gt zur Sicherstellung des Fortbestands der Volksbank bei, in­ 
dem bei der Steuerung der Kapita lausstattung der wirtschaft l iche Wert im Vordergrund steht. 
Die Risikotragf~higkeit der ~konomischen Perspektive ergibt sich aus der Gegen~berstellung 
~konomischer Risiken und dem internen Kapital (Risikodeckungsmasse). Okonomische Risiken 
sind Risiken, die den wirtschaftlichen Wert des Instituts beeintr~chtigen k~nnen und somit die 

Angemessenheit der Kapitalausstattung aus ~konomischer Sicht beeintr~chtigen k~nnen. Bei 

der Quantifizierung der ~konomischen Risiken wird auf interne Verfahren, in der Regel Value 
at Risk (VaR) mit einem Konfidenzniveau von 99,9 % und einem Zeithorizont von einem Jahr, 
zur~ckgegriffen. Dabei werden alle quantifizierbaren Risiken ber~cksichtigt, die im Rahmen der 
Risikoinventur als wesentlich identifiziert wurden. Als Risikodeckungsmasse werdenjene Eigen­ 
mittel, die bei der Fortf~hrung der Gesch~ftst~tigkeit zur Verlustabsorption zur Verf~gung ste­ 

hen, (i.d.R. CET1 -Kapital) sowie das im laufenden Gesch~ftsjahr erzielte Jahresergebnis , redu­ 
ziert um Abzugspositionen fur strategische Risiken, etwaige stille Lasten sowie etwaige Aus­ 
sch~ttungserfordernisse, angesetzt. Das Gesamtbankrisikolimit ist mit 95 % der verf~gbaren 

Risikodeckungsmasse festgelegt. Voraussetzung fur die Angemessenheit der Kapitalausstat­ 
tung aus ~konomischer Perspektive ist, dass das interne Kapital fortlaufend zur Abdeckung der 
Risiken und zur Unterst~tzung der Strategie ausreicht. 

Im Rahmen der normativen Perspektive wird sichergestellt, dass die Volksbank uber einen 
mehrj~hrigen Zeitraum in der Lage ist, seine Eigenmittelanforderungen zu erf~llen und sonsti­ 

gen externen finanziel len Zw~ngen gerecht zu werden. Sie stellt die Risikotragf~higkeit auf Ba­ 
sis der strategischen Planung unter normalen und adversen Bedingungen dar und umfasst im 
Wesentlichen die Simulation der GuV- und Eigenmittelpositionen ~ber drei Jahre. Dabei wer­ 
den die strategische Planung sowie verschiedene Krisenszenarien s imul iert und unter Ber~ck­ 

sichtigung der Auswirkungen des jeweil igen Szenarios die Entwicklung der regulatorischen Ei­ 

genmittelquoten berechnet. Die zentralen Betrachtungsgr~~en der normativen Perspektive 
sind daher die regulatorischen E igenmittelquoten CET 1 ,  T ier 1 und Total Cap ital. 

Stress Testing 

F~r das Kredit-, Markt- und Liquidit~tsrisiko sowie f~r das operationelle Risiko werden regel­ 

m~~ig risikoartenspezifische Stresstests bzw. Risikoanalysen durchgef~hrt,  wobei die Krisen­ 
szenarien derart gestaltet werden, dass das Eintreten von sehr unwahrschein l ichen ,  aber nicht 

unm~glichen Ereignissen s i m u l i e rt  bzw. gesch~tzt wird. Anhand dieser Vorgehensweise k~n­ 

nen z.B. extreme Verluste erkannt und analysiert werden. 
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Neben diesen risikoartenspezifischen Stresstests und Sensitivit~tsanalysen werden regelm~~ig 

interne Stresstests durchgef~hrt, welche risikoarten~bergreifend sind. Der regelm~~ig durch­ 

gef~hrte interne Stresstest setzt sich aus Szenarioanalysen, Sensitivit~tsanalysen und dem Re­ 

verse Stresstest zusammen. In den Szenarioanalysen werden volkswirtschaftliche Krisenszena­ 

rien definiert und daraus ge~nderte Risikoparameter fur die einzelnen Risikokatego-rien und 

Gesch~ftsfelder abgeleitet. Neben der Risikoseite werden auch die Effekte der Krisenszenarien 

auf die regulatorischen E igenmittel sowie auf die R isikodeckungsmasse der ~konomischen Per­ 

spektive ermittelt. An dieser Stelle ~berschneiden sich die Vorgaben der normativen Perspek­ 

tive mit den Anforderungen an die Szenarioanalysen fur den internen Stresstest: Es wird Ober 

einen mehrj~hrigen Zeitraum fur verschiedene Kr isenszenarien die Entw icklung der regulatori­ 

schen Eigenmittelquoten simuliert. Aus den Erkenntnissen des internen Stresstests werden bei 

Bedarf Handlungsempfehlungen definiert und d iese in Ma~nahmen ~bergeleitet. 

Im Rahmen des internen Stresstests werden auch Szenarien mit ESG-Aspekten ( insbesondere 

mit Bezug auf Klima- und Umweltrisiken) berechnet, um die im bestehenden Portfolio inh~ren­ 

ten ESG-Risiken fr~hestm~glich zu erkennen und zu bewerten. Die Szenarien lehnen sich an 

die Annahmen des Network for Greening the F inancial System (NGFS) an und werden laufend 

um aktuelle Erkenntnisse erweitert. 

Von der EBA/EZB wird alle zwei Jahre ein EU-weiter, risikoarten~bergreifender Stresstest durch­ 

gef~hrt an dem der Volksbanken-Verbund teilnimmt. Im Jahr 2023 fand erneut ein EBA/EZB 
Stresstest statt. Die Stresstestergebnisse des Volksbanken-Verbundes wurden von der EZB zur 

Beurteilung des Kapitalbedarfs (S~ule 2 Kapitalempfehlung) im Rahmen des SREP herangezo­ 

gen. 

Risikoreporting 

Das in der Volksbank implementierte Reporting-Rahmenwerk zielt darauf ab, sicherzustellen, 

dass alle wesentlichen Risiken vollst~ndig identifiziert, Oberwacht und effizient sowie zeitnah 

gesteuert werden. Das Reporting-Rahmenwerk bietet eine ganzheitliche und detail l ierte Dar­ 
stellung der R isiken und eine spez ifische Analyse der einzelnen Risikoarten . 

Als Kernelement des Reporting-Rahmenwerks dient der monatliche bzw. fur die RTFR und Ka­ 

p italkennzahlen quartalsweise Gesamtbankrisikobericht. Der Gesamtbankrisikobericht gibt ei­ 

nen Uberblick ~ber die Situation und Entwicklung der RAS-Kennzahlen , die Auslastung der 

Risikotragf~higkeit, adressiert die wesentlichen Risiken und enthalt umfangreiche qualitative 

und quantitative lnformationen. Der Gesamtbankrisikobericht liefert dem Vorstand monatlich 

steuerungsrelevante lnformationen und ergeht quartalsweise an den Aufsichtsrat der Volks­ 

bank. Als Erg~nzung zum Gesamtbankrisikobericht komplettieren diverse risikospez ifische Be­ 

richte (z.B. Analysen im Kreditris iko Ober die Entwicklung einzelner Sub-Portfo l ien) das Repor­ 

ting-Rahmenwerk. 
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Sanierungs- und Abwicklungsplanung 

Da der Volksbanken-Verbund in bsterreich als ein bedeutendes lnstitut eingestuft wurde, muss 
der Verbund einen Sanierungsplan erstellen und bei der Eurapaischen Zentralbank einreichen. 
Die VOLKSBANK WIEN AG in ihrer Funktion als ZO des Volksbanken-Verbundes ist f~r die Er­ 
stellung des Gruppensanierungsplans (GSP) f~r den Verbund zust~ndig. F~r die VOLKSBANK 
WIEN AG sowie Zugeordnete Institute wird kein separater Sanierungsplan erstellt. Der GSP wird 
mindestens einmal j~hrlich aktualisiert und ber~cksichtigt sowohl Anderungen in den Ge­ 
sch~ftsaktivit~ten als auch ver~nderte aufsichtsrechtliche Anforderungen. 

b) Kreditrisiko 

Unter dem Kreditrisika werden m~gliche Verluste verstanden, die dadurch entstehen, dass ein 
Vertragspartner seinen Zahlungsverpfl ichtungen nicht nachkommt. Die mit dem Kreditrisiko in 
Zusammenhang stehenden Aufgaben werden van den aperativen Kreditrisikamanagement­ 
Funktionen und dem Risikocontrolling wahrgenommen. 

Grunds~tze in der Kreditvergabe 

Kreditgesch~fte setzen zwingend Entscheidungen mit kreditnehmerbezagenen Limiten voraus. 
Die Festlegung und Uberwachung bestimmter Li mite wird einheitl ich auf Verbundebene gere­ 
gelt. 

Die Ratingverpfl ichtung gilt fur jeden Kreditnehmer mit einem Obligo ~ber der definierten 
Mindesth~he. Der Ratingprozess basiert auf einem 4-Augen-Prinzip und gi lt verbundweit. 

Kreditzusagen ber~cksichtigen die wirtschaftliche Leistungsf~higkeit der Kreditnehmer, Finan­ 
zierungsbedarf und Investitionsvolumen. Die R~ckzahlungsf~higkeit ist Voraussetzung f~r eine 

Kreditgew~hrung. Im Vorfeld werden Finanzierungsbedarf und Investitionsvolumen abge­ 
stimmt. Die Kreditlaufzeiten ~bersteigen nicht die betriebsgew~hnliche Nutzungsdauer der fi­ 

nanz ierten Objekte. Auf die Hereinnahme angemessener Eigenmittel wird geachtet. 

Kreditgesch~fte mit Privatkunden unterliegen den Regelungen und Informationspflichten des 

Verbraucherkreditgesetzes (VKrG) als auchjenen des Hypothekar- und lmmabilienkreditgeset­ 

zes (HIKrG), welche unabh~ngig voneinander Bestand haben. 

Die Bestimmungen gem. der Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsma~nahmen Verordnung 

(KIM-VO) der FMA fur neu vereinbarte private Immobil ienfinanzierungen werden eingehalten 
und seit G~ltigkeit gesondert ~berwacht. 

Das Thema Nachhaltigkeit/ESG Faktoren sowie m~gliche kl i m a b e d i n g t e  t r a n s i t o ri s c h e  und 

physische Risken finden i m  Kreditvergabeprozess B e r ~ c k s i ch ti g u n g .  

Bei der Auswahl van Kreditsicherheiten wird auf das K o s t e n - N u t z e n - V e r h ~ l t n i s  geachtet und 
s o m i t  auf va rnehmlich werthaltige, wenig bearbeitungs-  und kostenintensive sowie auf tat­ 

s ~ ch l i c h  verwertbare K r e d i t s i c h e rh ei t e n  z u r ~ c k g e g ri ff e n .  

F r e m d w ~ h r u n g s -  u n d  Ti l g u n g s t r ~ g e rk r e d i t e  werden g r u n d s ~ t z l i c h  nicht m eh r  a n g e b o t e n  bzw. 

vergeben. 
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Der Hauptmarkt des Kreditgesch~ftes ist der ~sterreichische Markt. 

Konsortialkredite werden grunds~tzlich gemeinsam mit der ZO eingegangen. 

Entscheidungsprozesse 

In allen Einheiten der Bank, die Kreditrisiko generieren, ist eine strenge Trennung von Vertriebs­ 
und Risikomanagementeinheiten gegeben. S~mtliche Einzelfallentscheidungen werden unter 
strenger Beachtung des 4-Augen-Prinzips getroffen, fur welche eindeutige Abl~ufe festgelegt 
wurden. Eine wesentliche Rolle spielen dabei Limitsysteme, welche die Entscheidungskompe­ 
tenzen der einzelnen Einheiten in einen Rahmen fassen. 

Engagement- und Sicherheiten~berwachung und Limitierung 

Die Prozesse zur ~berpr~fung der Engagements und Sicherheiten sind verbundweit einheitlich 
geregelt. 

Die ~berwachung, Steuerung und Begrenzung des Risikos von Einzelengagements und von 
Klumpenrisiken erfolgt anhand differenzierter Limitkategorien. 

Es wird die Gruppe verbundener Kunden (GvK) als Basis fur Limite bei Neukreditvergaben und 
die laufende 0berwachung herangezogen. Die ~berpr~fung der Limitierungen auf Einzelge­ 
sch~ftsebene erfolgt in den operativen Kreditrisikomanagement-Funktionen. 

Im Zusammenhang mit Portfo l iol im it ierungen werden derzeit haupts~chlich Limite fur Aus­ 
landsfinanzierungen und sowie Limite fur die gewerblichen Branchen und lmmobil ienportfo­ 
l ien definiert . Diese Limite sind fur den Kreditvergabeprozess relevant und werden monat l ich 
durch das Risikocontrolling ~berwacht. 

Zus~tzlich sind Wesentlichkeitsgrenzen fur Branchen definiert, bei deren Uberschreitung wei­ 
.  .  .  .  

tere Steuerungsma~nahmen eingesetzt werden. 

Um eine entsprechend nachhaltig gesunde Portfolioqualit~t zu erzielen, gibt es bonit~tsabh~n­ 
gige verbundweite Vorgaben f~r Gesch~fte mit Neukunden und Obligoerh~hungen bei Be­ 
standskunden. 

lntensiviertes Kreditrisikomanagement 

Unter intensiviertem Kreditrisikomanagement wird die gesonderte Beobachtung von Kunden 
mit Zahlungsschwierigkeiten und/oder ausfallsgef~hrdeter Kunden verstanden. Das intensi­ 
vierte Kreditrisikomanagement umfasst unter anderem Prozesse rund um die Fr~herkennung 
von ausfallsgef~hrdeten Kunden, das Mahnwesen, Forbearance-Prozesse sowie die Ausfallser­ 
kennung. 

Problem Loan Management 

Im Rahmen des Problem Loan Management-Systems (PLM) erfo lgt die Zuordnung der Kunden 
anhand eindeutig definierter lndikatoren, die verbundweit einheitl ich zur Anwendung kom­ 
men. Es wird in weiterer Falge zw ischen Kunden in 

- Intensivbetreuung (negative Anderung der Risikoeinsch~tzung, aber noch nicht ausgefallen) , 
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- Sanierung (akute Ausfallsgef~hrdung bzw. bereits ausgefallen, Kunde jedoch sani- 

erungsw~rdig) und 

- Betreibung (ausgefallene und nicht sanierungsw~rdige Kunden) 

unterschieden und entsprechend differenzierte Bearbeitungsprozesse sind im Volksbanken­ 

Verbund einheitlich aufgesetzt. 

Branchenmonitoring 

Um ~ber die bereits bestehenden Ma~nahmen und Limite hinaus eine noch detaill iertere und 

var allem branchenspezifischere Steuerung des Kreditportfolios zu erm~glichen, werden ba­ 

sierend auf den Ergebnissen aus regelm~~igen Branchenanalysen Branchen mit h~herem Risi­ 

kogehalt identifizieren, wobei zw ischen einem tourlichen, halbjahrl ichen Prozess sowie einem 

ad-hoc Prozess zu unterscheiden ist. In weiterer Fa lge werden die Ergebnisse aus diesem Ana­ 

lyseprozess in das bestehende EWS System ~bergeleitet und damit eine branchenspezifische 

Fr~hwarnerkennung erm~glicht. 

Messung und Steuerung des Kreditrisikos 

Zur Messung und Steuerung des Kreditrisikos ist auch die Entw icklung von ausgereiften Mo­ 

del len sowie von Systemen und Prozessen notwendig. Dadurch soll einerseits die Kreditent­ 

scheidung strukturiert und verbessert werden, andererseits b i lden diese lnstrumente bzw. de­ 

ren Ergebnisse auch die Grundlage fur die Portfoliosteuerung.  

Verbundweit werden standardis ierte Madelle zur Bonit~tsbestimmung und zur Bestimmung 

der Verlusth~he im Ausfall angewandt. Die erwartete Ausfallswahrscheinlichkeitjedes Kunden 

wird ~ber die Ratingmodelle gesch~tzt und ~ber eine Masterskala ausgedr~ckt, die insgesamt 

25 Ratingstufen umfasst. Das verwendete PD-Band erm~glicht nicht nur den Vergleich interner 

Ratings mit den Klassifizierungen externer Ratingagenturen ,  sondern auch den Vergleich der 

Bonit~tseinstufung ~ber Kundensegmente hinweg. 

Die Berechnung des fur das Kreditrisiko erforderlichen ~konomischen Kapitalbedarfes erfolgt 

~ber die Credit Value at Risk (CVaR) Methodik.  Zu diesem Zwecke kommt eine statistische 

Simulationsmethode zum Einsatz. Im Detail wird fur die Modellierung der Kreditrisiken im Kre­ 

ditportfolio ein weiterentwickeltes und den internen Erfordernissen angepasstes Merton Mo­ 

dell herangezogen .  

D ie Quantifizierung und Bewertung h insichtlich der Auswirkungen von Konzentrationen erfolgt 

einerseits ~ber die ermittelten Risikoparameter und andererseits im Zuge der Erstellung des 

Risikoberichtes. 

Dem Kontrahentenrisiko aus unbesicherten Derivaten wird mittels Credit Value Adjustments 

(CVA) bzw. Debt Value Adjustment (DVA) Rechnung getragen. Das expected future exposure 

(EFE) wird hierbei mittels Monte Carlo S imulation ermittelt. Fur jene Kontrahenten, fur die keine 

am Markt beobachtbaren Credit Spreads verfugbar sind, basieren die Ausfallswahrscheinlich­ 

keiten auf den internen Ratings.  Es wird kein internes Medell zur Berechnung des Kontrahen­ 

tenausfallrisikos verwendet. 
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Die Ber~cksichtigung der Sicherheiten in den Kreditrisikomodellen fur CVaR und in den Expec­ 
ted Loss Berechnungen erfolgt prim~r ~ber die LGD-Modelle. Ausgangspunkt f~r die Ber~ck­ 
sichtigung von Sicherheiten ist jeweils der aktuelle Markt-, Verkehrs-, Nominal- oder Ruck­ 
kaufswert. 

Zur Reduktion des Kontrahentenrisikos von derivativen Gesch~ften werden Kreditrisikominde­ 
rungstechniken wie Netting und Sicherheitenaustausch verwendet. Es wird mit alien wesentli­ 
chen Marktteilnehmern ein Abschluss eines standardisierten ISDA-Rahmenvertrags fur das bi­ 
laterale Netting und eines entsprechenden Credit Support Annex (CSA) angestrebt. Es findet 
ein t~glicher Abgleich der Marktwerte der derivativen Gesch~fte mit den Kontrahenten statt. 
~berschreiten die Marktwerte bestimmte vertraglich festgelegte Schwellenwerte, m~ssen diese 
~berh~nge mit Sicherheiten abgedeckt werden. Diese Sicherheiten werden regulatorisch an­ 
erkannt und reduzieren das Risiko .  

Sch~tzung der erwarteten Verluste (Expected Credit Losses ~ECL") 

F~r die Entwicklung der Modelle zur Bestimmung des ECL sowie f~r die regelm~~ige Rekalib­ 
rierung der Risikoparameter sind Daten auf Verbundebene ausschlaggebend. Darunter fa l len 
z.B. Ausfallszeitreihen oder Portfol io-Zusammensetzungen. Daten externer Herkunft, wie z .B. 
makro~konomische Prognosen der EZB, haben ebenfalls f~r den gesamten Verbund G~ltigkeit. 
Somit besteht grunds~tzlich methodische Einheitlichkeit f~r s~mtliche Aspekte in der Ermitt­ 
lung der Wertminderung in al ien Verbundbanken. Verbundbank-individuelle Methoden bzw. 
Vorgehensweisen bilden die absolute Ausnahme und unterl iegen e iner strengen Governance 
im Verbund . 

Zur Messung eines wesentlichen Anstiegs des Kreditrisikos werden verschiedene Einflussfak­ 
toren, Annahmen und Techniken herangezogen. Jedes Exposure wird bei der erstmaligen Er­ 
fassung auf Basis der verf~gbaren Informationen Ober den Kreditnehmer einem Rating zuge­ 
ordnet. D ie Risikomanagementr ichtlinien der Bank erfordern eine mindestens j~hrl iche Erneu­ 
erung der Bonit~t. Es besteht ein umfassendes Set an Ratingsystemen, um alle relevanten For­ 
derungsarten abzudecken . 

Ratings sind ein wesentlicher Input fur die Bestimmung der Lifetime PD fur die ECL-Berech­ 
nung. Es wird zujedem Bilanzstichtag beurteilt,  ob sich das Ausfallrisiko bei einem F inanz instru­ 
ment seit dem erstmaligen Ansatz signifikant erh~ht hat. Zur Erkennung signifikanter Erh~hun­ 
gen des Ausfallrisikos kann ein Unternehmen F inanz instrumente anhand von gemeinsamen 
Ausfallrisikoe igenschaften in Gruppen zusammenfassen und auf diese Weise eine Analyse vor­ 
nehmen,  die darauf ausgerichtet ist, signifikante Erh~hungen des Ausfallrisikos zeitnah fest­ 
stellen zu k~nnen. 

Erwartete Verluste werden entweder auf der Basis des 12-M-ECL oder des Gesamtlaufzeit-ECL 
erfasst. Dies richtet sich danach ,  ob sich das Kreditrisiko fur das F inanz instrument seit dem 
erstmaligen Ansatz signifikant erh~ht hat. Monatlich findet ein Prozess fur die Bewertung der 
Kreditforderungen statt. 

Eine signifikante Erh~hung des Kreditrisikos wird in erster Linie anhand einer Ratingverschlech­ 
terung gemessen. Zus~tzlich wird ein Leistungsverzug von mindestens 30 Tagen, die Einstu­ 
fung als ,,forborne" oder der Wechsel des Kunden in die lntensivbetreuung als e ine signifikante 
Erh~hung des Kreditrisikos interpretiert. 
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Angaben zur Berechnungslogik: 

- Zeithorizont: Die erwarteten Verluste werden entweder fur einen 12-Monatszeitraum oder fur 

die gesamte Restlaufzeit berechnet. 

- Einzelgesch~fts- bzw. Portfoliobetrachtung: Die Berechnung der Wertminderung auf 

Einzelgesch~ftsebene erfolgt in der Regel fur Kunden in Stufe 3 ab einer bestimmten Obli­ 

gogr~~e von TEUR 750 (Einzelwertberichtigungen und -r~ckstellungen). F~r al le anderen Ob­ 

ligos wird die Berechnung zwar ebenfalls f~r jedes Gesch~ft einzeln durchgef~hrt, die dazu 

verwendeten Parameter (PD, LGD, etc.) werden allerdings aus Portfolien mit denselben Risiko­ 

charakteristika abgeleitet. 

- Szenarioanalyse: Die Wertminderung wird anhand von m indestens zwei wahrscheinlich­ 

keitsgewichteten Szenarien ermittelt. 

- Erwartete Cashflows: Fur die Ermitt lung der erwarteten Verluste gibt es Vorgaben fur die 

Sch~tzung der erwarteten Cashflows (Ermitt lung S icherheiten Cashflows, Cashflows aus dem 
laufenden Betrieb, etc.). 

- Zeitwert des Gel des: Der erwartete Verlust beinhaltet den Zeitwert des Geldes und stellt dam it 
einen diskontierten Wert dar. 

- Ber~cksichtigung von verf~gbaren Informationen: F~r die Berechnung der Wertminderung 

werden schuldnerspezifische, gesch~ftsspezifische und makro~konomische Informationen 

~ber vergangene Ereignisse, aktuelle Bed i n g u n g e n  und Prognosen ~ b e r  die Zukunft im Rah­ 

men der angewendeten PD-, LGD- und Cashflow Modelle ber~cksichtigt. 

Fur die Bewertung des ECL werden zukunftsorientierte lnformationen verwendet. Die makro­ 

~ k o n o m i s c h e n  Prognosen der EZB dienen dabei als Ankerpunkt. Bei der Gewichtung der Sze­ 

narien wird d ie Risikosituation und Zusammensetzung des Kreditportfolios auf Verbundebene 

ber~cksichtigt. Die Ausgangsbasis b i l d e n  grunds~tzlich 3 Szenarien:  Ein Baseline Szenario, mit 

einer Gewichtung von 60 %, sowie 2 vom Baseline Szenario abweichende Szenarien - optimis­ 

tisch und pessimistisch - mit einer Gewichtung vonjeweils 20 %. Die seitens EZB ver~ffentlichen 

Szenarien beinhalteten keine optimistische S icht. Es wurde daher angenommen ,  dass das Ba­ 

sel ine Szenario die optimistische Sicht subsummiert. Aufgrund der aktuellen Ereignisse am s­ 

terreichischen lmmobil ienmarkt und der weiterhin bestehenden geopolitischen und gesamt­ 

wirtschaftlichen Unsicherheiten wurde eine angemessene Vorgehensweise gew~hlt, und wie 

im Vorjahr eine Gewichtung van 25 % des Baseline Szenarios und 75 % des pessim istischen 

Szenarios vorgenommen. 

Risiken, die noch nicht vollst~ndig in den vorhandenen Daten abgebildet sind bzw. m~gliche 

makro~konomische Entwicklungen, die nicht vollst~ndig in den Modellen, Szenarien und An­ 

nahmen reflektiert sind, werden als Post-Model-Adjustments erfasst. Da aus heutiger e in Po­ 

tential fur eine weitere Verschlechterung der lmmobilienmarktlage besteht, wurden Post Model 

Adjustments fur folgende Kreditportfolien gebildet: 

- Bei spekulativen Immobil ienfinanzierungen gem~~ Definition CRR 

- Bei Spezialfinanzierungen (IPRE) die sich noch in die Grundst~cksbevorratung- oder Bauphase 
befinden. 

- Bei Privatkunden mit unterdurchschnittlichen Bonit~ten und Krediten mit variablen Z insen .  
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Kreditrisikoberichtswesen 

Das Kreditrisikoberichtswesen hat den Zweck, stichtagsbezogen eine detaillierte Darstellung 

des bestehenden Kreditrisikos darzustellen und an den Vorstand zu berichten. Die Berichte 

umfassen die quantitative Darstellung der steuerungsrelevanten lnformationen zum Kreditri­ 

siko, die durch eine kurze Lageeinsch~tzung und gegebenenfalls weitere qualitative lnformati­ 

onen erg~nzt werden. 

Folgende Analysen sind Bestandteil des Reports: 

- Portfolioverteilung 

- Neugesch~ftsentwicklung 

- Bonit~tsverteilungen 

- Non-performing loans (NPL) 

- Forbearance 

- Kreditrisikokonzentrationen 

- L~ndergruppenanalyse 

- Kundensegmente 
- Branchenverteilungen 

Zus~tzlich zur Berichterstattung wird monatlich unmittelbar nach Ultimo basierend auf tages­ 

aktuellen Rohdaten aus dem Kernbanksystem ein Fast Close Risk Report auf Verbundebene 

erstellt. Der Bericht gibt eine erste lndikation zur aktuellen Entwicklung des Kundenportfolios , 
der Krisenindikatoren sowie In- und Outflows im NPL (Non Performing Loans) und Forbearance 

Portfo l io und lnformationen zur Entwicklung des 0berz iehungportfo l ios. Weiters ist eine Kur­ 

z~bersicht zur Entwicklung der Risikovorsorgen beinhaltet, um Entwicklungen laufend verfol­ 
gen und Ma~nahmen zeitnah umsetzen zu k~nnen. 

c) Marktrisiko 

Das Marktrisiko ist definiert als Risiko eines Verlustes durch ung~nstige Entwicklungen von 

Marktrisikofaktoren, z.B . Zinsen, Credit Spreads, Wechselkurse und Volatil it~ten. Die Volksbank 

unterscheidet fo lgende Risikoarten des Marktrisikos: 

- Zins~nderungsrisiko im Bankbuch 
- Credit Spread Risiko im Bankbuch 
- Marktrisiko im Hande lsbuch 

- Fremdw~hrungsrisiko (offene Devisenpositionen) 

Zins~nderungsrisiko im Bankbuch 

Zins~nderungsrisiken entstehen haupts~chlich durch das Eingehen von Fristentransformation, 

welche durch eine abweichende Z insbindung zwischen Aktiva und Passiva entsteht. D ie Volks­ 

bank verfolgt die Strategie einer positiven Fristentransformation. Diese stellt im Zinsergebnis 

eine E inkommensquelle in Form des Strukturbeitrags dar, da die Zins-bindung der Aktiva im 

Durchschnitt l~nger und damit die Verzinsung h~her ist als jene der Passiva. Die Zinsposition 

ergibt sich aus dem Kundengesch~ft, in dem auch Fixzinsdarlehen abgeschlossen werden, wel­ 

che hauptsachlich durch Kundeneinlagen mit kurzer Zinsbindung refinanziert werden. Das Fix­ 

zins-Portfolio wurde Ober mehrere Jahre aufgebaut, wodurch eine rollierende Fixzinsposition 

entstand. 

Seite 27 von 35 

R44CFBA
Maschinengeschriebenen Text
Anhang ./B Finanzinformationen zum 31.12.2023                                                                                    Jahresabschluss 2023



Das Zins~nderungsrisiko im Bankbuch umfasst s~mtliche zinstragenden bilanziellen und au­ 

~erbilanziellen Gesch~fte (mit Ausnahme von Gesch~ften des Handelsbuches) sowie sonstige 

zinssensitive Aktiva und Passiva (Beteil igungen und R~ckstellungen). Die mit dem Kundenge­ 

sch~ft einhergehende Zinsrisikoposition der Volksbank besteht haupts~chlich aus indexgebun­ 
denen Krediten sowie Krediten m it fixer Verz insung , E inlagen ohne Zinsbindung bzw. befriste­ 
ter Zinsbindung in Form von Sicht- und Spareinlagen sowie imp l iziten Zinsuntergrenzen so­ 
wohl im aktivseitigen als auch passivseitigen Kundengesch~ft. Weitere maBgebliche E influss­ 
faktoren sind Anleihepositionen des E igendepots, E igenemissionen und die zur Steuerung der 

Zinsposition eingesetzten Zins-Swaps. Kundengeschaft ohne Zinsbindung bzw. befristeter 

Zinsbindung wird mittels Zins-Replikaten in die Modell ierung des Zinsrisikos aufgenommen, 
um die Sensitivit~t gegen~ber Zins~nderungen abzubilden (z.B. f~r Sicht-/Spareinlagen, Giro­ 
~berziehungen, b.a.w.-Kredite, etc.). Es wird zwischen dem barwertigen Zins~nderungsrisiko 
und dem Zinsertragsrisiko (Net Interest lncome-/NII-Risiko) unterschieden. 

Die Volksbank weist strategiekonform eine positive Zinsfr istentransformation auf - gemessen 
mit dem regulatorischen EVE-Koeffizienten und dem PVBP. Das barwertige Zins~nderungsri­ 
siko besteht bei positiver Fristentransformation in steigenden Zinsen . Der EVE-Koeffizient ist 

im Jahr 2023 deutlich in Richtung RAS-Triggerschwelle angestiegen. Hedgingma~nahmen im 
zweiten Halbjahr haben eine Uberschreitung des Triggers verhindert . Ursachen fur den barwer­ 
tigen Risikoanstieg waren Umschichtungen von Spar-/S ichtein lagen mit modell ierter Z insb in­ 
dung hin zu h~her verzinsten Termineinlagen mit k~rzerer Zinsbindung sowie fortgesetztes 
Fixzinskreditwachstum (inklusive Umschichtungen von indexgebundenen in fixverzinste Darle­ 

hen). Die monatliche Volatilit~t im Koeffizienten entstand haupts~chlich durch die ~blichen 

Zahlungsverkehrs- und Fixing-Effekte sowie Bewertungseffekte aus Bewegungen der Zins­ 

kurve. 

Konzentrationsrisiko im Zins~nderungsrisiko 

Im Zins~nderungsrisiko bestehen keine Konzentrationsrisiken . 

Credit Spread Risiko 

Der Credit Spread definiert sich als Aufschlag auf den risikolosen Zinssatz. Das Credit Spread 

Risiko entsteht aus den Schwankungen der Verm~genswerte aufgrund sich ver~ndernder Cre­ 

dit Spreads. 

Bei den fur das Credit Spread R isiko relevanten Gesch~ften handelt es sich um eigene Veran­ 

lagungen am Kapitalmarkt (Anle ihen). Dieses Portfo l io wird haupts~chlich als Liquiditatspuffer 

und ~berwiegend zentral in der VOLKSBANK W IEN AG gehalten und ist daher haupts~chlich in 

Anleihen des ~ffentlichen Sektors europ~ischer Staaten mit guter Bonit~t und Covered Bonds 

investiert. Es ist zum Gro~teil an die regulatorische Liquidity Coverage Ratio (LCR) anrechenbar. 

Schuldscheindarlehen ,  CDS- und Fonds-Positionen w~ren auch einzubeziehen, bestehen aktu­ 

ell im Kl-Verbund aber nicht. 

Konzentrationsrisiko im Credit Spread Risiko 

Konzentrationsrisiken im Credit Spread Risiko k~nnen auf Ebene von Emittenten oder Risiko­ 

clustern im S inne von gleichart igen Emittenten entstehen, welche durch entsprechende Limite 

begrenzt werden. 

Seite 28 von 35 

R44CFBA
Maschinengeschriebenen Text
Anhang ./B Finanzinformationen zum 31.12.2023                                                                                    Jahresabschluss 2023



Marktrisiko im Handelsbuch 

Es besteht kein Handelsbuch. 

Fremdw~hrungsrisiko (offene Devisenpositionen) 

Das Fremdw~hrungsrisiko aus der offenen Devisenposition ist in der Volksbank immateriell. Es 
entsteht durch die Wert~nderung offener Forderungen und Verbindlichkeiten in einer Fremd­ 
w~hrung durch Schwankungen der Wechselkurse. Es wird durch Treasury im Rahmen des Li­ 
quidit~tsmanagement minimiert. 

d) Liquidit~tsrisiko 

Die VOLKSBANK WIEN AG ist als ZO des Volksbanken-Verbundes fur das verbundweite Liqui­ 
dit~tsmanagement zust~ndig. Uber die VOLKSBANK WIEN AG decken die ZK ihren Refinanzie­ 
rungsbedarf ab und legen ihre ~berschussliquidit~t an. 

Die wichtigste Refinanz ierungsquelle der Volksbank besteht aus hoch diversifizierten Kunden­ 
einlagen, die sich als stabiles Funding erwiesen haben. Naturgem~~ entsteht daraus der ~ber­ 

wiegende Teil des Liquidit~tsrisikos. Die Stabilit~t der Kundeneinlagen hat sich zuletzt in der 

Corona-Pandemie 2020/2021 gezeigt. Im Jahr 2023 waren von der Bank aktiv gesteuerte Um­ 
schichtungen von Sicht-/Spareinlagen in Termineinlagen und Retail-Emissionen zu beobach­ 
ten. Der Gesamtbestand an Kundeneinlagen (inkl. Retail-Emissionen) blieb weitgehend kon­ 
stant. 

Am Kapitalmarkt besteht fur die VOLKSBANK WIEN AG als ZO des Volksbanken-Verbundes die 
M~glichkeit der Refinanzierung durch Emissionen, haupts~chlich durch Covered Bonds. Die 
Abh~ngigkeit des Vo lksbanken-Verbundes von Kap italmarktfunding ist mit rund 1 5  %  der Bi­ 
lanzsumme weiterhin gering. Die VOLKSBANK WIEN AG verf~gt als einziges lnstitut im Volks­ 
banken-Verbund ~ber einen Zugang zu EZB/OeNB und kann sich damit auch ~ber Zentral­ 
bankmittel refinanz ieren. 

In der VOLKSBANK W IEN AG wird zentralisiert fur den Verbund sowohl die operative, kurzfris­ 
tige Liquidit~tssteuerung als auch das mittel- bis langfristige Liquidit~tsmanagement durchge­ 
fuhrt. Ober die VOLKSBANK W IEN AG decken die zugeordneten Kreditinstitute ihren Refinan­ 
zierungsbedarf ab und legen ihre Oberschussliquiditat an. Die verbundweite Oberwachung und 
Limitierung des Liqu i d i t ~ t s r i s i k o s  sowie die methodischen Vorgaben betreffend Risikomessung  

erfolgt durch d ie Abteilung  Markt- u n d  Li q u i d i t ~ t s r i s i k o c o n t r ol l i n g  i n  der VOLKSBANK W IEN 
AG. 
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I m  Liquidit~tsrisiko wird zwischen I l l i q u i d i t ~ t s ri s i k o  und F u n d i n g v e rt e u e r u n g s r i s i k o  unterschie­ 

den. Das l l l i q u i d i t a t s r i s i k o  ist die Gefahr, Z a h l u n g s v e r p fl i c h t u n g e n  zum Zeitpunkt der F ~ l l i g k e i t  

nicht b e d i e n e n  zu k~nnen. Es besteht fur den Verbund, bestehend aus Retailbanken, typischer­ 

weise in einem ,, B a n k r u n " .  Dieser tritt e i n ,  wenn K u n d e n  aufgrund eines Vertrauensverlustes 

gro~e V o l u m i n a  an E i n l a g e n  abziehen und gleichzeitig der B a n k  alternative F u n d i n g q u e ll e n  

nicht z u g ~ n g l i c h  s i n d .  Das I l l iquidit~tsrisiko wird durch das Vorhalten eines a u s r e i c h e n d e n  Li­ 

quidit~tspuffers gesteuert. Der VOLKSBANK WIEN AG obliegt die zentrale Verwaltung des Li­ 

quidit~tspuffers f~r den gesamten Volksbanken-Verbund. Der Liquidit~tspuffer besteht haupt­ 

s~chlich aus h o c h l i q u i d e n  An l e i h e n ,  welche gro~teils LCR-anrechenbar sind, E i n- l a g e n  bei der 

Na t i o n a l b a n k ,  EZB-Tenderpotenzial und Covered Bond Emissionspotenzial. Die Liquidit~t des 

Liquiditatspuffers wird regelm~~ig getestet. Das F u n d i n g v e rt e u e r u n g s r i s i k o  tritt ein, wenn zwar 

Zugang zu F u n d i n g  besteht, dieses aber teurer wird. Das F u n d i n g v e rt e u e r u n g s r i s i k o  belastet 

d i e  GuV. Es wird als GuV-R isiko im Ra h m e n  des ICAAP berOcksichtigt. 

Die Risikomessung und Lim i t i e r u n g  des l l l i q u i d i tat s r i s i k o s  erfolgt Ob e r  d i e  regulatorischen 

Kennzahlen LCR und NSFR, d i e  Surv ival Period aus dem bankinternen Liquidit~ts-Stresstesting 

und ~ber zus~tzliche operative Kennzahlen. Die LCR zielt auf die S icherstellung der kurzfristigen 

Zahlungsf~higkeit von Banken unter St r e s s b e d i n g u n g e n  Ober e i n e n  kurzfristigen Zeithorizont 

von 30 Kalendertagen ab. Die NSFR beschr~nkt die Liquidit~tsfristentransformation, indem in 

Abh~ngigkeit der Liquidit~tscharakteristika der Aktiva und sonstigen au~erbilanziellen Ge­ 
sch~ften einer B a n k  ein M i n d e s tvo l u m e n  a n  stabiler Refinanzierung festgelegt wird. Die Surv i­  

val Period beschreibtjenen Zeitraum, in dem in e i n e m  Stress-Szenario der vorgehaltene Liqui­ 

dit~tspuffer ausreicht, um kumulierte Nettoliquidit~tsabfl~sse abzudecken. Die Berechnung der 
Kennzahlen erfolgt monatlich, und fur die LCR und die operativen Kennzahlen zus~tzlich w~­ 

chentlich. Die Risikomessung des Fundingverteuerungsrisikos erfolgt durch e i n e  Szenarioana­ 

lyse, welche die Auswirkung auf die Fundingkosten unter Ber~cksichtigung al lgemeiner P la­ 

nungsunsicherheiten sowie adverser idiosynkratischer Bedingungen ber~cksichtigt. Diese Be­ 

r e c h n u n g e n  g e h e n  in den ICAAP sowie das verbundweite Stresstesting e i n .  

I n  der VOLKSBANK W I EN AG wird zentralisiert fur  den Verbund sowohl die operative, kurzfris­ 

tige Liquidit~tssteuerung als auch das mittel- bis langfristige Liquidit~tsmanagement durchge­ 
f~hrt. Die verbundweite Uberwachung und Li m i t i e r u n g  des Liquidit~tsrisikos sowie d i e  metho­ 

dischen Vorgaben betreffend R i s i k o m e s s u n g  werden von der Abtei lung Markt- und Liqu i d i ­  

tatsrisikocontro l l ing in der VOLKSBANK W IEN AG w a h r g e n o m m e n .  

Konzentrationsrisiko im Liquidit~tsrisiko 

Durch das diversifizierte Fu n d i n g  bei K u n d e n e i n l a g e n  ist das Konzentrationsrisiko nicht mate­ 

riell . Risikocluster kbnnten auf K u n d e n e b e n e  entstehen. Daher werden die gr~~ten Einlagen 

auf K u n d e n e b e n e  sowohl i m  Risikocontrolling als a u c h  i m  operativen Liquidit~tsmanagement 

~berwacht. Sie l i e g e n  i n  der Regel unter 1 % der B i l a n z s u m m e .  Au s-n a h m e n  ergeben sich n u r  

kurzfristig bei e i n z e l n e n  GroBk u n d e n  zur Durchfuhrung von Zahlungsverkehrstransaktionen 

bzw. zum Liquidit~tsspitzenausgleich. Diese E i n l a g e n  werden i m  Rahmen der Liquidit~tsrisi­ 

kosteuerung regelm~~ig ~berwacht und berichtet. 
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Operatives Liquidit~tsmanagement 

Die Abteilung Liquidit~tsmanagement im Bereich Treasury ist u.a. verantwortlich f~r das ope­ 

rative Liquidit~tsmanagement. Die Abteilung ist die zentrale Stelle im Volksbanken-Verbund 

f~r Fragestellungen betreffend Pricing von Liquidit~t (Transferpricing), das verbundweite zent­ 

rale Management von Collateral, die Festsetzung der Fundingstruktur, die Disposition der ver­ 

f~gbaren liquiden Mittel und die E inhaltung der Refinanzierungsstrategie Die Abteilung nimmt 

fo lgende wesentliche Aufgaben wahr: 

- Cash-Management (Settlement aller Transaktionen des Verbundes sowie Disposition der 

von der Volksbank unterhaltenen Bankverbindungen) 

- Collateralmanagement: EZB-f~higes Collateral des Verbundes (Anleihen und Credit Claims), 

Deckungsstock f~r M~ndelgelder, Liquidit~tspuffer gem. 521 Pfandbriefgesetz 

- Fristigkeitsstruktur der Emiss ionsplanung 

- T~gliche Liquidit~tsvorschau f~r die n~chsten 3 1  Tage und w~chentlich f~r die n~chsten 12  
Monate 

Monitoring der Refinanzierungspositionen des Volksbanken-Verbundes sowie das mit 
Genehmigung des § 30a BWG von der VOLKSBANK WIEN AG als ZO in Kraft gesetzte 

Kontrollsystem fur die zugeordneten Kreditinstitute - u.a. Liquidit~tsmeldungen, Refinan­ 

zierungssteuerung, Collateralnutzung, Fr~hwarnsystem 

- Management/Abstimmung der offenen Devisenposition sowie Ermitt lung FW-Refinanzier- 

ungsposition 

- Einhaltung der Mindestreservevorschriften fur den Volksbanken-Verbund 

- Reporting an den ZO-Vorstand und das ALCO 

- T~gliches ZK-Li-Reporting und ALCO-Berichte 

- Monitoring Asset-Encumbrance-Ratio 

e) Operationelles Risiko 

Die VOLKSBANK WIEN AG definiert das Operationelle Risiko als Gefahr von Verlusten infolge 

der Unangemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren (Prozessen), Menschen, 

Systemen oder externen Ereignissen sowie die damit in Verbindung stehenden Rechtsrisiken. 

Die Themen Reputations-, Verhaltens-, Modell-, IT- und Sicherheitsrisiko sind mit dem Opera­ 

tionellen Risiko eng verbunden und werden aktiv mitber~cksichtigt. Die Berechnung des regu­ 

latorischen Eigenmittelerfordernisses erfolgt nach dem Standardansatz. F~r die ~konomische 

Betrachtung wird eine interne Methode, basierend auf Verlustdaten und Risikoszenarien, ver­ 

wendet. 
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Organisation 

I n  der VOLKSBANK W I E N  AG ist das Li n i e n m a n a g e m e n t  fur das M a n a g e m e n t  der operationel­ 
len Risiken (OpRisk Management) verantwortlich. Dieses wird dabei durch zentral und dezent­ 
ral a n g e s i e d e l t e  Experten aus den Bereichen operationelles Risiko u n d  internes Kontrollsystem 
unterst~tzt. Ziel ist die O p t i m i e r u n g  van Prozessen, um d i e  Eintrittswahrscheinlichkeit van ope­ 
rationellen Risiken zu verringern und/oder die Auswirkung operationeller Sch~den zu reduzie­ 
ren. Weiters erm~glicht eine e n g e  Zusammenarbeit mit dem Security-, Safety- und Versiche­ 
r u n g s m a n a g e m e n t  e i n e  optimale und u m fa s s e n d e  Steuerung operationeller R i s i k e n .  

Methoden im Management operationeller Risiken 

I m  Rahmen des Managements operationeller Risi ken werden sowohl quantitative als auch q u a ­  
litative Methoden verwendet. Quantitative Elemente s i n d  beispielsweise d i e  Durchf~hrung von 
Risikoanalysen, d i e  Durchfuhrung van Stresstests, die Festlegung und U b e rw a c h u n g  des Risi­ 
koappetits sowie der Risikoindikatoren, die Erstellung der E r e i g n i s d a t e n s a m m l u n g  und die Ri­ 
sikoberichterstattung. Qualitative S t e u e r u n g s m a ~ n a h m e n  umfassen die D u r c h fu h r u n g  von 
S c hulungen, Durchf~hrung von Risikoanalysen, Ma~nahmen zur Bewusstseinsbildung, Ursa­ 
chenanalyse im R a h m e n  der Ereignisdatensammlung, d i e  l m p l e m e n t i e r u n g  einheitlicher IKS­ 
Kontrollen sowie d i e  Risikoberichterstattung. 

Im Fall der Uberschreitung der fur das operationelle Risiko definierten Kennzahlen kommt der 
definierte Eskalationsprozess zur Anwendung . D ieser sieht e i n e  d e t a i l l i e rt e  Ursachenanalyse 
sowie in weiterer Fa lge die E i n le i t u n g  von Ma~nahmen vor. 

Abgeleitet aus der Risikostrategie des Volksbanken-Verbunds gelten folgende Grunds~tze und 
Pr i n z i p i e n  im OpRisk M a n a g e m e n t  in der Volksbank : 

- Als oberstes Ziel fur den gesamten OpRisk Managementprozess wird die Optimierung von 
Prozessen zur Verringerung der Eintrittswahrscheinlichkeit und/oder der Auswirkung opera­ 
tioneller Sch~den festgeschrieben. 

- Die Ereignisdokumentation erfolgt vollst~ndig und angemessen verst~ndlich in einer el­ 
ektronischen Plattform, um sachverst~ndigen Dritten die M~glichkeit zu geben, Nutzen 
daraus zu ziehen . Operationelle Ereignisse werden verbundweit i n  e i n h e i t l i c h e r  Form erfasst. 
Die daraus resultierende Transparenz ~ber eingetretene Ereignisse erm~glicht eine aus der 
Historie abgeleitete Risikobewertung. 

- Die Methoden, Systeme und Prozesse im OpRisk M a n a g e m e n t  werden von der ZO vorgeg­ 
eben und s i n d  van den je w e i l i g e n  lnstituten e i n z u h a l t e n .  

- Die Angemessenheit der Risikosteuerungs- und Uberwachungsma~nahmen sowie weiterer 
ris ikominimierender Ma~nahmen wird laufend, zumindest jedoch j~hrlich, bewertet u n d  an 
den Vorstand berichtet. Ma~nahmen zur Risikosteuerung umfassen beispielsweise Bewusst­ 
s e i n s b i l d u n g/S c h u l u n g e n ,  die Uberwachung der OpRisk Risikokennzahlen, d ie Sicherstellung 
von Vertraulichkeit, Verfi.igbarkeit und Integrit~t der Ku n d e n -  u n d  Unternehmensdaten d i e  
betr iebliche Notfallplanung, aber a u c h  insbesondere die a n g e m e s s e n e  Trennung von Verant­ 
wortlichkeiten sowie die Beachtung des 4-Augenprinzips . O p e r a t i o n e l l e  (Rest-) Risiken, d ie 
nicht vermieden, v e r m i n d e rt  oder transferiert werden, m~ssen formal und n a c h w e i s l i c h  durch 
die Gesch~ftsleitung akzeptiert werden. 

- Die Effizienz des OpRisk Managements wird durch periodische und unabh~ngige Revi­ 

sionspr~fungen best~tigt. 
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lnternes Kontrollsystem 

I n  d e r  V o l k s b a n k  ist e i n  internes Kontrollsystem (IKS) n a c h  d e n  P r i n z i p i e n  d e r  i n t e rn a t i o n a l  

a n e r k a n n t e n  Standards des C o m m i tt e e  of S p o n s o r i n g  O r g a n i z a t i o n s  of t h e  Treadway C o m m i s ­  

s i o n  (COSO) i n s t a ll i e rt .  Es existieren d e t a i ll i e rt e  B e s c h r e i b u n g e n  d e r  IKS-Abl~ufe u n d  d e r  Kon­ 

t r o l l m a ~ n a h m e n .  Die Verantwortlichkeiten u n d  Rollen i n  Bezug auf das IKS s i n d  k l a r  definiert. 

F~r das IKS erfolgt e i n  r e g e l m ~ ~ i g e s  Reporting. Kontrollaktivit~ten werden dokumentiert u n d  

~berpr~ft, d i e  IKS-relevanten Risiken werden r e g el m ~ ~ i g  evaluiert u nd angepasst. Somit ist ein 
laufender Optimierungsprozess gew~hrleistet. Die Revision pr~ft in ihrer Funktion als unab­ 
h~ngige Uberwachungsinstanz das IKS. Gepr~ft werden die Wirksamkeit und Angemessenheit 
des I K S  sowie d i e  E i n h a l t u n g  d e r  Arbe i t s a n w e isun g e n .  Das O pR i s k  und IKS-Rahmenwerk stellt 
d i e  e i n z e l n e n  u n t e r e i n a n d e r  i n  Zu s a m m e n h a n g  s t e h e n d e n  Komponenten dar, die im Volks­ 
banken-Verbund zur l d e n t ifik a t i o n, Me s s u n g, 0b erwa c hun g  u n d  S t eue r u n g  des ope r a t i o n e ll e n  

Risikos i m p l e m e n t i e rt  s i n d .  D i e  e n g e  Verzahnung des O pR i s k  Ma n a g e m e n t s  mit d e m  IKS ge­ 

w~hrleistet die entsprechende Ber~cksichtigung der operationellen Risiken im Volksbanken­ 

Verbund. 

f) Sonstige Risiken 

An s o n s t i g e n  w e s e n t l i c h e n  R i s i k e n  s i e h t  s i c h  der Volksbanken-Verbund dem strategischen Ri­ 

siko, d e m  E i g e n k a p i t a l r i s i k o, d e m  direkten l m m o b i l i e n r i s i k o , sowie ESG-R i s i k e n  g e g e nub e r .  

Das strategische Risiko ist das Risiko e i n e r  negativen Auswirkung auf Kapital u n d  Ertrag durch 

gesch~ftspolitische Entscheidungen oder mangelnde Anpassung an Ver~nderungen im wirt­ 

schaftlichen Umfeld. 

Unter E i g e n k a p i t a l r i s i k o  versteht der Volksbanken-Verbund die Gefahr e i n e r  u n a u s g e w o g e n e n  

Zu s a m m e n s e t z u n g  des ba n k i n t e rn e n  E i g e n k a p i t a l s  h i n s i c h t l i c h  Art und Gr~~e der B a n k  oder 

Schwierigkeiten, zus~tzliche Risikodeckungsmassen im Bedarfsfall schnell aufnehmen zu k~n­ 

n e n .  

Das direkte l m m o b i l i e n r i s i k o  beschreibt d i e  Gefahr, dass es zu negativen Wert~nderungen im 

l m m o b i l i e n p o rtfolio  ( I m m o b i l i e n  i n  d e r  E i g e n b i l a n z  oder der B i l a n z  eines Tochter-unterneh­ 

mens) kommt. 

Weitere Ri s i  ken wie Conduct-Risiken, Compliance-Risiken, Rechtsrisiken, Mo d e ll r i s i k e n, IT- und 

Systemrisiken sowie Aus l a g e r u n g s r i s i k e n  werden u . a . im Compliance-Rahmenwerk, im Rah­ 

menwerk f~r operationelle Risiken und im Rahmenwerk f~r Auslagerungen ber~cksichtigt. 

ESG-Risiken bezeichnen E r e i g n i s s e  o d e r  B e d i n g u n g e n  i n  Bezug a u f  K l i m a, Umwelt, Soziales 

oder Unternehmens-f~hrung, dessen bzw. deren Eintreten tats~chlich oder potenziell negative 

Auswirkungen auf den Wert von Verm~genswerten bzw. auf die Verm~gens-, Finanz- und Er­ 

tragslage sowie d i e  Reputation des Volksbanken-Verbundes haben k~nnten. 
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Zur Steuerung dieser Risiken sind auch organisatorische und prozessuale MaBnahmen imple­ 
mentiert. ESG-Risiken werden in bestehenden Risikokategorien abgebildet. 

Unter Beteil igungsrisiko versteht die Bank das Risiko, dass eine gehaltene Beteil igung ausfallt. 

Das Ausfallrisiko von Betei l igungen wird ~ber das Credit Value at Risk Modell berechnet und 
im Zuge des Kreditrisikoreportings auch berichtet und im UGB-Abschluss ber~cksichtigt, wobei 

nicht nur klassische Beteil igungen, sondern auch Kredite an diese Beteil igungen, die der ,,IAS 
24 Related Parties Definition" entsprechen, in dieser Risikoart ber~cksichtigt werden. 

Verwendung von Finanzinstrumenten 

In der Gesellschaft sind zinssatz- und w~hrungsbezogene im Einsatz. Hinsichtl ich der Volumina 

(Derivatespiegel) und der Angaben zu den Finanzinstrumenten gemaB § 238 UGB wird auf den 
Anhang (Erg~nzende Angaben") des Jahresabschlusses zum 3 1 .  Dezember 2023 verwiesen. Im 

Bankbuch werden F inanzinstrumente in erster Linie zu Hedgingzwecken verwendet, d.h. zur 

Absicherung von Liquidit~ts-, Fremdw~hrungs- und Z i n s ~ n d e r u n g s ri s i k e n .  

Die Vorschriften gem~~ AFRAC Stellungnahme "Derivate und Sicherungsinstrumente (UGB)" 

zur unternehmensrechtlichen Bilanzierung von Derivaten und Sicherungsinstrumenten sowie 
das FMA Rundschreiben zu Rechnungslegungsfragen bei Derivaten (Dezember 20 12 )  werden 

angewendet. Die Absicherung der Zinsr isiken erfolgt ~ b e r  Micro Hedges sowie Macro Hedges 
(Layer Hedge). Andere im Gesch~ftsjahr 2023 entstandene Risiken und drohende Verluste aus 

derivativen Finanzinstrumenten wurden in der H ~ h e  der negativen Marktwerte durch Dotie­ 

rung von R~ckstellungen ber~cksichtigt. Effektivit~tsmessungen werden f~r B e w e rt u n g s e i n h e i ­  

ten laufend vorgenommen. Fur negative Marktwerte aus ineffektiven Bewertungseinheiten so­ 

wie fur den ineffektiven Teil von effektiven Sicherungsbeziehungen (negativer Marktwert~ber­ 
hang des Derivats) werden entsprechende Risikovorsorgen (R~ckstellungen) gebildet. 

Im Handelsbuch werden Finanzinstrumente mit der Absicht verwendet, Kundencashflows aus­ 
zusteuern sowie um bestehende oder erwartete Unterschiede zwischen den Kauf- und Ver­ 

kaufspreisen oder Schwankungen von Marktpreisen kurzfristig zu nutzen. Die Einhaltung der 
Limite sowohl im Handelsbuch als auch im Bankbuch werden durch eine eigene  Marktrisiko­ 

abteilung laufend uberwacht und ist in der Richtlinie ,,Marktrisiko" geregelt. Fur die Kontrolle 
des Marktrisikos im Handelsbuch werden Backtesting-Berechnungen angestellt, die t~glich die 

Plausibilit~t und Verl~sslichkeit der Risikokennziffern durch R~ckvergleiche (Backtesting) ~ber­ 

pr~fen. 

3 Bericht i.iber Forschung und Entwicklung 

Im Bereich Forschung und Entwicklung wurden keine Aktivit~ten gesetzt. 
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BERICHT  

über die Prüfung der Geldflussrechnung und der Eigen- 
kapitalveränderungsrechnung iZm VO (EU) 2019/980  
zum 31. Dezember 2023 und 31. Dezember 2024 
der 

Volksbank Steiermark AG 

Graz 

Prüfer: DI Wolfgang Hainzl 
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1 Beauftragung und Durchführung 
Der vom Österreichischen Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch) bestellte Revisor 
DI Wolfgang Hainzl hat bei der 

Volksbank Steiermark AG 

mit Sitz in Graz (FN 421966p) eine unabhängige Prüfung der Geldflussrechnung und der Ei-
genkapitalveränderungsrechnung iZm VO (EU) 2019/980 zum 31. Dezember 2023 und 31. De-
zember 2024 durchgeführt. 

Ich wurde am 3. Juni 2025 beauftragt die unabhängige Prüfung der Geldflussrechnung und der 
Eigenkapitalveränderungsrechnung für das Geschäftsjahr 2025 bei der Volksbank Steiermark 
AG durchzuführen. Die Geldflussrechnung und die Eigenkapitalveränderungsrechnung be-
ziehen sich auftragsgemäß ausschließlich auf den Einzelabschluss der Volksbank Steiermark 
AG. 

Die Prospekt-VO (Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission vom 29. April 2004) legt fest, 
dass im Falle der Zulassung der Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt neben 
den gesetzlichen Bestandteilen des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 
und Anhang) auch eine Geldflussrechnung und Eigenkapitalveränderungsrechnung in den 
Prospekt aufzunehmen ist. Dieser zusätzliche Bestandteil ist nicht vom Umfang der 
Jahresabschlussprüfung bzw. Bankprüfung umfasst. 

Die mit der Gesellschaft vereinbarten „Allgemeine Auftragsbedingungen (Erklärung zum 
Prüfungsauftrag) des Österreichischen Genossenschaftsverbandes // Schulze-Delitzsch“ gelten 
nicht nur zwischen der Genossenschaft und dem Revisor, sondern auch gegenüber Dritten. Die 
Verantwortlichkeit und Haftung des Revisors gegenüber der Genossenschaft und gegenüber 
Dritten richtet sich nach § 62a BWG und § 275 UGB. 
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2 Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers zur Prüfung der 
Geldflussrechnung und der Eigenkapitalveränderungsrechnung 

2.1 Prüfungsurteil 

Ich habe die Geldflussrechnung und die Eigenkapitalveränderungsrechnung der 

Volksbank Steiermark AG, 
Graz, 

für die Geschäftsjahre vom 1. Jänner 2023 bis zum 31. Dezember 2023 und vom 1. Jänner 2024 
bis 31. Dezember 2024 geprüft. Die Geldflussrechnung und die Eigenkapitalveränderungs-
rechnung ergänzen die nach unternehmensrechtlichen Grundsätzen aufgestellten Jahres-
abschlüsse der Volksbank Steiermark AG, Graz, für die zum 31. Dezember 2023 und zum 
31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahre. 

Nach meiner Beurteilung wurden die Geldflussrechnungen und die Eigenkapitalveränderungs-
rechnungen für die Geschäftsjahre vom 1. Jänner 2023 bis zum 31. Dezember 2023 und vom 
1. Jänner 2024 bis zum 31. Dezember 2024 in allen wesentlichen Belangen in Übereinstimmung 
mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den diesbezüglichen 
fachlichen Empfehlungen aufgestellt. 

2.2 Grundlage für das Prüfungsurteil 

Ich habe meine Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die 
Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Meine Verantwortlichkeiten nach 
diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt "Verantwortlichkeiten des Ab-
schlussprüfers“ meines Vermerks weitergehend beschrieben. Ich bin von der Gesellschaft unab-
hängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmens- und berufsrechtlichen 
Vorschriften, und ich habe meine sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin der Auffassung, dass die von mir bis zum Datum des 
Vermerks des unabhängigen Prüfers erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für mein Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen. 

Bezüglich meiner Verantwortlichkeit und Haftung als Abschlussprüfer gegenüber der Gesell-
schaft und Dritten kommt § 62a BWG und § 275 UGB zur Anwendung. 

2.3 Hervorhebung eines Sachverhalts 

Ich weise darauf hin, dass die Prüfung des Jahresabschlusses, der der Geldflussrechnung und 
Eigenkapitalveränderungsrechnung zugrunde liegt, nicht Gegenstand dieser Abschlussprüfung 
ist, und verweise dazu auf den von mir gesondert erstatteten Bestätigungsvermerk. 
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2.4 Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Geldflussrechnung 
und Eigenkapitalveränderungsrechnung 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung der 
Geldflussrechnung und Eigenkapitalveränderungsrechnung und dafür, dass diese in 
Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften aufgestellt 
wurden, um die Aufstellung einer Geldflussrechnung und Eigenkapitalveränderungsrechnung 
zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern sind. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des der Geldflussrechnung und Eigenkapitalveränderungsrechnung 
zugrunde liegenden Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, 
Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit – sofern 
einschlägig anzugeben, sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, 
entweder die Gesellschaft zu liquidieren oder die Unternehmenstätigkeit einzustellen oder 
haben keine realistische Alternative dazu. 

2.5 Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung der Geld-
flussrechnung und Eigenkapitalveränderungsrechnung 

Meine Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Geldflussrechnung und 
die Eigenkapitalveränderungsrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen 
Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind und einen Vermerk zu 
erteilen, der mein Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung und mit den 
österreichischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Abschlussprüfung, die die Anwendung der 
ISA erfordern, durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche 
vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser 
Geldflussrechnung und Eigenkapitalveränderungsrechnung getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Nutzern beeinflussen. 

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, übe ich während 
der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahre eine kritische 
Grundhaltung.  
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Darüber hinaus gilt: 
- Ich identifiziere und beurteile die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von 

dolosen Handlungen oder Irrtümern in der Geldflussrechnung und der Eigenkapitalverän-
derungsrechnung, plane Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führe sie durch 
und erlange Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
mein Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende 
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern 
resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können. 

- Ich gewinne ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen 
Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen 
Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben. 

- Ich beurteile die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende 
Angaben. 

- Ich ziehe Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die gesetzlichen 
Vertreter sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen kann. Falls ich die Schlussfolgerung ziehe, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, bin ich verpflichtet, in meinem Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
mein Prüfungsurteil zu modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolgerung auf der Grundlage der 
bis zum Datum meines Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der Gesellschaft von der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zur Folge haben. 

2.6 Auftragsverantwortlicher Wirtschaftsprüfer 

Der für die Abschlussprüfung auftragsverantwortliche Revisor ist Herr DI Wolfgang Hainzl. 

Wien, am 21. Juli 2025 

qualifiziert elektronisch signiert: 

DI Wolfgang Hainzl 
Eingetragener Revisor 
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GFR und EKVÄR 2023 und 2024 / ÖGV Nr. 98 Seite 5 

Beschluss des Verbandsvorstandes: 

Der Vorstand des Österreichischen Genossenschaftsverbandes // Schulze-Delitzsch hat den 
vorliegenden Bericht des Prüfers über die Prüfung der Geldflussrechnungen und der Eigenka-
pitalveränderungsrechnungen iZm VO (EU) 2019/980 zum 31. Dezember 2023 und zum 31. De-
zember 2024 der Volksbank Steiermark AG, Graz, zur Kenntnis genommen. 

qualifiziert elektronisch signiert: 

Österreichischer Genossenschaftsverband 
 // Schulze-Delitzsch 
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Anlage 1

Geldflussrechnung für das Geschäftsjahr 2024 und 2023 der Volksbank Steiermark AG

2024 2023
EUR EUR

Ergebnis vor Steuern (EGT) 22.774.465,72 43.809.886,04

im Jahresüberschuss enthaltene zahlungsunwirksame Posten

   +/- Abschreibungen auf Finanz- und Sachanlagen 1.792.755,50 2.271.821,03
   +/- Zuschreibungen auf Finanz- und Sachanlagen -1.176.621,23 -6.302.370,65 
   +/- Ergebnis aus der Veräußerung von Finanz- und Sachanlagen -1.462,46 -21.008,40 
   +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen 722.452,79 1.307.546,86
   +/- Zunahme/Abnahme von Risikovorsorgen 21.266.448,86 8.509.062,74
   -    Zinsergebnis -69.897.493,55 -74.381.670,23 
   -    Dividenden -5.596.605,11 -516.107,20 
   +/- sonstige Anpassungen 1.499.125,53 88.700,78
Summe der zahlungsunwirksamen Posten und sonstigen Anpassungen -51.391.399,67 -69.044.025,07 

Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus operativer
Geschäftstätigkeit nach Korrektur um zahlungsunwirksame Bestandteile
   +/- Abnahme/Zunahme Forderungen an Kreditinstitute -18.230.780,16 -13.417.040,02 
   +/- Abnahme/Zunahme Forderungen an Kunden -20.042.994,14 -36.436.709,34 
   +/- Abnahme/Zunahme sonstige Aktiva -710.725,02 -1.616.770,16 
   +/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -139.890.625,27 -195.751.583,01 
   +/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 88.187.049,72 197.048.382,71
   +/- Zunahme/Abnahme Verbriefte Verbindlichkeiten 37.000.000,00 -460.000,00 
   +/- Zunahme/Abnahme sonstige Passiva 5.245.172,51 200.944,27
   +/- Zunahme/Abnahme Rückstellungen -3.103.990,41 -1.094.341,87 
  gezahlte Steuern -1.066.970,98 -1.898.198,40 
  erhaltene Steuern 31.687,62 159.337,39
  erhaltene Zinsen 119.181.817,16 108.954.978,26
  gezahlte Zinsen -46.812.356,74 -28.962.000,88 
  erhaltene Dividende 4.197.546,40 516.107,20

Cash-flow aus operativer Geschäftstätigkeit -4.632.103,26 2.008.967,12

Mittelzufluss aus der Veräußerung bzw. Tilgung von
  Wertpapieren 3.298.111,25 1.665.021,49
  Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen 10.596.748,59 1,00
  Sachanlagen 2.400,10 114.091,98
Mittelabfluss durch Investitionen in
  Wertpapieren -2.759.486,00 -1.804.771,80 
  Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen -312.441,31 0,00
  Sachanlagen -3.586.866,21 -2.218.832,65 

Cash-flow aus Investitionstätigkeit 7.238.466,42 -2.244.489,98 

 + Einzahlungen Geschäftskapital 0,00 0,00
 - Auszahlungen Geschäftskapital 0,00 0,00
 - Dividendenzahlungen -1.651.917,11 -360.805,84 
 + Einzahlungen aus der Begebung von Nachrangkapital 0,00 0,00
 - Auszahlungen aus der Begebung von Nachrangkapital 0,00 0,00

Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit -1.651.917,11 -360.805,84 

Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode 17.349.873,14 17.946.201,84
Cash-flow aus operativer Geschäftstätigkeit -4.632.103,26 2.008.967,12
Cash-flow aus Investitionstätigkeit 7.238.466,42 -2.244.489,98 
Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit -1.651.917,11 -360.805,84 
Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode 18.304.319,19 17.349.873,14
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Anlage 2

Eigenkapitalveränderungsrechnung 2023 und 2024
in EUR

Eigenkapitalveränderung Stand
01.01.2023 Zugänge (+) Abgänge (-) Ausschüttungen (-) Umbuchungen (+/-) Stand 

31.12.2023

Gezeichnetes Kapital 88.378.082,78 0,00 0,00 0,00 0,00 88.378.082,78

Kapitalrücklagen 40.532.921,40 0,00 0,00 0,00 0,00 40.532.921,40

Gewinnrücklagen 65.730.477,11 38.000.000,00 0,00 0,00 1.649.656,00 105.380.133,11

Haftrücklagen 37.187.334,41 0,00 0,00 0,00 0,00 37.187.334,41

Bilanzgewinn 2.010.461,84 2.258.675,35 0,00 -360.805,84 -1.649.656,00 2.258.675,35

Summe Eigenkapital 233.839.277,54 40.258.675,35 0,00 -360.805,84 0,00 273.737.147,05

Eigenkapitalveränderung Stand
01.01.2024 Zugänge (+) Abgänge (-) Ausschüttungen (-) Umbuchungen (+/-) Stand 

31.12.2024

Gezeichnetes Kapital 88.378.082,78 0,00 0,00 0,00 0,00 88.378.082,78

Kapitalrücklagen 40.532.921,40 0,00 0,00 0,00 0,00 40.532.921,40

Gewinnrücklagen 105.380.133,11 17.970.000,00 0,00 0,00 606.758,25 123.956.891,36

Haftrücklagen 37.187.334,41 0,00 0,00 0,00 37.187.334,41

Bilanzgewinn 2.258.675,35 2.372.953,46 0,00 -1.651.917,10 -606.758,25 2.372.953,46

Summe Eigenkapital 273.737.147,05 20.342.953,46 0,00 -1.651.917,10 0,00 292.428.183,41
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Allgemeine Auftragsbedingungen (AAB) des 
Österreichischen Genossenschaftsverbandes // Schulze-Delitzsch 

Bereich Revision 
Fassung vom 1. Juni 2018 
(Version gültig ab 1. Mai 2024)

1. Präambel
(1) Diese Allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB) gelten für alle Mitglieder des Österreichischen Genossenschaftsverbandes //

Schulze-Delitzsch, im Folgenden kurz ÖGV genannt, und sind sinngemäß auch auf alle Handlungen der vom ÖGV beauftragten Re-
visoren, Sachverständigen und sonstigen Dritten anzuwenden („Beauftragte“).

(2) Für alle Teile dieser Auftragsbedingungen gilt, dass der Beauftragte verpflichtet ist, bei der Erfüllung der vereinbarten Leistung nach
den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung vorzugehen. Er ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages hiefür
geeigneter Mitarbeiter zu bedienen.

(3) Für alle Teile dieser Auftragsbedingungen gilt weiters, dass ausländisches Recht vom Beauftragten nur bei ausdrücklicher schriftlicher
Vereinbarung zu berücksichtigen ist.

(4) Für alle Teile dieser Auftragsbedingungen gilt schließlich, dass, falls einzelne Bestimmungen unwirksam sein sollten, dies die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel
möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

(5) Die im Betrieb des Beauftragten erstellten Arbeiten können nach Wahl des Beauftragten entweder mit oder ohne elektronische
Datenverarbeitung erstellt werden. Für den Fall des Einsatzes elektronischer Datenverarbeitung ist der Auftraggeber, nicht der
Beauftragte, verpflichtet, die nach dem Datenschutzgesetz notwendigen Registrierungen oder Verständigungen vorzunehmen.

2, Geltungsbereich 
(1) Diese Allgemeinen Auftragsbedingungen gelten für alle Prüfungen mit und ohne Bestätigungsvermerk von Genossenschaften und 

Unternehmen in anderer Rechtsform, die dem ÖGV als Mitglieder angehören, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich
vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Beauftragten und Dritten begründet, so gelten 
auch gegenüber solchen Dritten die nachstehenden Bestimmungen, soweit sie anwendbar sind, insbesondere Punkt 9.

3. Gegenstand und Umfang
(1) Gegenstand der Prüfung ist die zu erbringende Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. 
(2) Der Umfang des Auftrages ergibt sich in der Regel aus dem Gesetz und der schriftlichen Auftragsvereinbarung zwischen Auftrag-

geber und Beauftragten. Gegenstand und Umfang der gesetzlichen Prüfung von Genossenschaften, Unternehmen in anderer
Rechtsform und Beteiligungsunternehmen ergeben sich aus § 1 GenRevG, aus §§ 268 ff UGB und bei Kreditinstituten ergänzend aus 
§ 60 ff BWG. 

(3) Zweck der Prüfung ist in der Regel nicht die Vornahme von Einzeluntersuchungen zur Aufdeckung von unerlaubten Handlungen
und sonstigen Unregelmäßigkeiten, es sei denn, dass sich bei der Durchführung der Prüfung dazu Anlass ergibt oder dies ausdrück-
lich schriftlich vereinbart wird. Zweck der Prüfung sind in der Regel auch nicht Einzeluntersuchungen hinsichtlich der Einhaltung
steuerrechtlicher und anderer Vorschriften wie z.B. des Arbeits-, Lebensmittel-, Wettbewerbs-, Verwertungsgesellschaften- oder Um-
weltschutzrechts. 

(4) Die Verpflichtung zur Erbringung anderer Leistungen bedarf jedenfalls nachweislich einer gesonderten Beauftragung. 
(5) Vorstehende Absätze gelten - ausgenommen Abs. 1 - nicht bei Sachverständigentätigkeit. 
(6) Es bestehen keinerlei Pflichten des Beauftragten zur Leistungserbringung, Warnung oder Aufklärung über den Umfang des Auftrages

hinaus. 
(7) Der Beauftragte ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages geeigneter Mitarbeiter und sonstiger Erfüllungsgehilfen (Sub-

unternehmer) zu bedienen, als auch sich bei der Durchführung des Auftrages durch einen Berufsbefugten substituieren zu lassen.
Mitarbeiter im Sinne dieser Bedingungen meint alle Personen, die den Beauftragten auf regelmäßiger oder dauerhafter Basis bei
seiner betrieblichen Tätigkeit unterstützen, unabhängig von der Art der rechtsgeschäftlichen Grundlage. Der Beauftragte verrechnet
die daraus resultierenden Nebenkosten zusätzlich. Zu diesen verrechenbaren Nebenkosten zählen auch Personal- und Sachaufwen-
dungen (z.B. für die Erstellung von Berichten oder Gutachten) und belegte oder pauschalierte Barauslagen, Reisespesen, Diäten,
Kilometergeld, Kopierkosten und ähnliche Nebenkosten.

(8) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden schriftlichen als auch mündlichen beruflichen Äußerung, so ist der
Beauftragte nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen. Dies gilt auch für
in sich abgeschlossene Teile eines Auftrages.

(9) Der Auftraggeber ist verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass die von ihm zur Verfügung gestellten Daten vom Beauftragten im
Rahmen der Leistungserbringung verarbeitet werden dürfen. Diesbezüglich hat der Auftraggeber insbesondere aber nicht aus-
schließlich die anwendbaren datenschutz- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen zu beachten.
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4. Aufklärungspflicht 
(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Beauftragten auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung 

des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis ge-
geben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und 
Umstände, die erst während der Tätigkeit des Beauftragten bekannt werden. Darunter fallen auch Geschäftsbeziehungen zu nahe-
stehenden Personen und Genossenschaften/Gesellschaften sowie Verdachtsmomente betreffend möglicher doloser Handlungen. 

(2) Der Auftraggeber hat dem Beauftragten die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen sowie der gegebenen Auskünfte und Er-
klärungen im Falle von Prüfungen, Gutachten und Sachverständigentätigkeit schriftlich in der vom Beauftragten vorgegebenen 
Form (berufsübliches Formular) zu bestätigen. 

(3) Der Auftraggeber hat dem Beauftragten jeweils aktuelle Kontaktdaten (insbesondere Zustelladresse) bekannt zu geben. Der Be-
auftragte darf sich bis zur Bekanntgabe neuer Kontaktdaten auf die Gültigkeit der zuletzt vom Auftraggeber bekannt gegebenen 
Kontaktdaten verlassen, insbesondere Zustellungen an die zuletzt bekannt gegebene Adresse vornehmen lassen. 

5. Sicherung der Unabhängigkeit 
(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen um zu verhindern, dass die Unabhängigkeit des Beauftragten und 

der ihm zugeteilten Prüfer gefährdet wird, und hat selbst jede Gefährdung dieser Unabhängigkeit zu unterlassen. Dies gilt insbe-
sondere für Angebote auf Anstellung eines Mitarbeiters des ÖGV und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu überneh-
men. 

(2) Der Auftraggeber ist verpflichtet, bereits bei einem Abwerbeversuch, aber auch in den Fällen einer erfolgreichen Abwerbung und 
Anstellung eines Mitarbeiters des ÖGV, eine nicht dem richterlichen Mäßigungsrecht unterliegende Konventionalstrafe in der Höhe 
des 12-fachen letzten Bruttomonatsentgelts des betroffenen Mitarbeiters beim ÖGV an den Beauftragten zu bezahlen.  

6. Berichterstattung und mündliche Auskünfte sowie Kommunikation 
(1) Bei Prüfungen und Gutachten ist, soweit nichts anderes vereinbart wurde, ein schriftlicher Bericht zu erstatten. 
(2) Gibt der Beauftragte über die Ergebnisse seiner Tätigkeit eine schriftliche Äußerung ab, so haftet er für mündliche Erklärungen über 

diese Ergebnisse nicht. Für schriftlich nicht bestätigte Erklärungen und Auskünfte von am Auftrag mitwirkenden Prüfern und sons-
tigen Mitarbeitern haftet der Berufsberechtigte nicht. 

(3) Alle Auskünfte und Stellungnahmen vom Beauftragten sind nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich erfolgen oder schriftlich 
bestätigt werden. Als schriftliche Stellungnahmen gelten nur solche, bei denen eine firmenmäßige Unterfertigung oder zumindest 
die Unterfertigung durch den Beauftragten und einen Vorstand des ÖGV erfolgt. Schriftliche Auskünfte und Stellungnahmen, die 
im Rahmen von Abschlussprüfungen erteilt werden, gelten auch dann verbindlich, wenn sie von zwei mit der Prüfung beauftragten 
Revisoren des ÖGV unterfertigt wurden. Als schriftliche Stellungnahmen gelten keinesfalls Auskünfte auf elektronischem Wege, 
insbesondere auch nicht per E-Mail. 

7. Weitergabe von schriftlichen Darstellungen 
(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die im Rahmen des Auftrages vom Beauftragten erstellten schriftlichen 

Berichte, Gutachten und Stellungnahmen nur für Auftragszwecke verwendet werden, soweit sich nicht bereits aus dem Auftrags-
inhalt oder aus gesetzlichen Bestimmungen die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt. Im Übrigen bedarf 
die Weitergabe schriftlicher Berichte, Gutachten und Stellungnahmen des Beauftragten an einen Dritten zur Nutzung der schriftli-
chen Zustimmung des Beauftragten. 

(2) Die Verwendung schriftlicher Darstellungen des Beauftragten zu Werbezwecken ist unzulässig; im Übrigen wird auf die Bestimmun-
gen des Punktes 13 verwiesen. 

(3) Dem Beauftragten verbleibt an seinen Leistungen das Urheberrecht. Die Einräumung von Werknutzungsbewilligungen bleibt der 
schriftlichen Zustimmung des Beauftragten vorbehalten. 

8. Mängelbeseitigung 
(1) Der Beauftragte ist berechtigt und verpflichtet, nachträglich hervorkommende Unrichtigkeiten und Mängel in seiner beruflichen 

schriftlichen als auch mündlichen Äußerung zu beseitigen, und verpflichtet, den Auftraggeber hievon unverzüglich zu verständigen. 
(2) Der Auftraggeber hat Anspruch auf die kostenlose Beseitigung dieser Unrichtigkeiten, sofern diese durch den Beauftragten zu 

vertreten sind. 

9. Haftung 
(1) Der Beauftragte haftet nur für vorsätzliche und grob fahrlässig verschuldete Verletzungen der übernommenen Verpflichtungen, 

soweit in gesetzlichen Sondervorschriften nichts anderes bestimmt ist. 
(2) Im Falle grober Fahrlässigkeit ist die Ersatzpflicht des Beauftragten auf den Betrag von EUR 350.000 pro Schadensfall begrenzt, soweit 

in gesetzlichen Sondervorschriften nichts anderes bestimmt ist. 
(3) Gelten für die Tätigkeit des Beauftragten die Bestimmungen des § 10 (2) GenRevG, treten diese Bestimmungen an die Stelle der 

Absätze 1 und 2 (Revision nach dem GenRevG). 
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(4) Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs Monaten, nachdem der oder die Anspruchsberechtigten von dem Scha-
den Kenntnis erlangt haben, spätestens aber innerhalb von drei Jahren ab Eintritt des (Primär)Schadens nach dem anspruchsbegrün-
denden Ereignis gerichtlich geltend gemacht werden, soweit nicht in sonstigen gesetzlichen Bestimmungen andere Verjährungs-
fristen festgesetzt sind. 

(5) Gilt für Tätigkeiten § 275 UGB kraft zwingenden Rechtes, so gelten die Haftungsnormen des § 275 UGB, insoweit sie zwingenden 
Rechtes sind, und zwar auch dann, wenn an der Durchführung des Auftrages mehrere Personen beteiligt gewesen oder mehrere 
zum Ersatz verpflichtende Handlungen begangen worden sind, und ohne Rücksicht darauf, ob andere Beteiligte vorsätzlich gehan-
delt haben. 

(6) Die Haftungsbestimmungen des § 275 UGB gelten auch für alle freiwilligen Abschlussprüfungen, und zwar auch dann, wenn an der 
Durchführung des Auftrages mehrere Personen beteiligt gewesen oder mehrere zum Ersatz verpflichtende Handlungen begangen 
worden sind, und ohne Rücksicht darauf, ob andere Beteiligte vorsätzlich gehandelt haben. 

(7) In Fällen, in denen ein förmlicher Bestätigungsvermerk erteilt wird, beginnt die Verjährungsfrist spätestens mit Erteilung des Be-
stätigungsvermerkes zu laufen. 

(8) Als einzelner Schadensfall ist auch bei anderen Tätigkeiten die Summe der Schadenersatzansprüche aller Anspruchsberechtigten 
zu verstehen, die sich aus ein und demselben Verstoß ergeben. Hierbei gilt mehrfaches, auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle 
beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitlicher Verstoß, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder 
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. 
Als einzelner Schadensfall gelten ferner auch alle Verstöße, die bei einer Prüfung oder bei einer sonstigen Leistung (fachlich als 
einheitliche Leistung zu wertende abgrenzbare berufliche Tätigkeit) von einer Person oder von mehreren Personen begangen 
worden sind. 

(9) Wird die Tätigkeit unter Einschaltung eines Dritten, z.B. eines Daten verarbeitenden Unternehmens, durchgeführt und der Auftrag-
geber hievon benachrichtigt, so gelten nach Gesetz und den Bedingungen des Dritten entstehende Gewährleistungs- und Schaden-
ersatzansprüche gegen den Dritten als an den Auftraggeber abgetreten. Der Beauftragte haftet nur für Verschulden bei der Auswahl 
des Dritten. Eine Haftung des Beauftragten dem Dritten gegenüber wird dadurch nicht begründet. 

(10) Eine Haftung des Beauftragten einem Dritten gegenüber wird bei Weitergabe beruflicher schriftlicher als auch mündlicher Äuße-
rungen durch den Auftraggeber ohne Zustimmung oder Kenntnis des Beauftragten nicht begründet. 

(11) Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht nur im Verhältnis zum Auftraggeber, sondern auch gegenüber Dritten, soweit ihnen 
der Beauftragte ausnahmsweise doch für seine Tätigkeit haften sollte. Ein Dritter kann jedenfalls keine Ansprüche stellen, die über 
einen allfälligen Anspruch des Auftraggebers hinausgehen. Die Haftungshöchstsumme gilt nur insgesamt einmal für alle Geschä-
digten, einschließlich der Ersatzansprüche des Auftraggebers selbst, auch wenn mehrere Personen (der Auftraggeber und ein Drit-
ter oder auch mehrere Dritte) geschädigt worden sind; Geschädigte werden nach ihrem Zuvorkommen befriedigt. Der Auftragge-
ber wird den Beauftragten und dessen Mitarbeiter von sämtlichen Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit der Weitergabe 
schriftlicher als auch mündlicher beruflicher Äußerungen des Beauftragten an diese Dritte schad- und klaglos halten. 

10. Verschwiegenheitspflicht 
(1) Der Beauftragte und die für ihn tätigen Personen sind verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihnen im Zusammenhang mit ihrer 

Tätigkeit bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet 
oder gesetzliche Äußerungspflichten entgegenstehen oder soweit der Beauftragte oder der ÖGV nicht zur Weitergabe solcher 
Informationen befugt ist. 

(2) Der Beauftragte darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit 
Einwilligung des Auftraggebers aushändigen, es sei denn, dass eine gesetzliche Verpflichtung hiezu besteht. 

(3) Soweit es zur Verfolgung von Ansprüchen des Beauftragten oder zur Abwehr von Ansprüchen gegen den Beauftragten (insbeson-
dere Schadenersatzansprüche des Auftraggebers oder Dritter gegen den Beauftragten) notwendig ist, ist der Beauftragte von seiner 
beruflichen Verschwiegenheitspflicht entbunden. 

(4) Der Beauftragte ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung zu verarbeiten oder durch 
Dritte verarbeiten zu lassen. 

(5) Der Beauftragte ist datenschutzrechtlich Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) hinsichtlich aller 
im Rahmen des Auftrages verarbeiteter personenbezogenen Daten. Der Beauftragte ist daher befugt, ihm anvertraute personen-
bezogene Daten im Rahmen der Grenzen des Auftrages zu verarbeiten. Dem Beauftragten überlassene Materialien (Papier und 
Datenträger) werden grundsätzlich nach Beendigung der diesbezüglichen Leistungserbringung vom Beauftragten verwahrt oder 
vernichtet. Der Beauftragte ist berechtigt diese aufzubewahren soweit er diese zur ordnungsgemäßen Dokumentation seiner Leis-
tungen benötigt oder es rechtlich geboten oder berufsüblich ist. 

(6) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 10 (1) GenRevG, § 6 DSG und § 38 BWG. 

11. Honorar 
(1) Das Honorar richtet sich nach dem angefallenen Zeitaufwand unter Heranziehung der mittels Rundschreiben idgF bekannt gege-

benen Stundensätze. 
(2) Der ÖGV ist berechtigt, Vorschüsse auf das Honorar zu verlangen. Er kann hierbei seine Tätigkeit oder deren Fortsetzung von der 

Zahlung dieser Vorschüsse abhängig machen. 
(3) Auf die Anwendung des § 934 ABGB im Sinne des § 351 UGB wird verzichtet. 
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12. Aufbewahren von Unterlagen 
(1) Der ÖGV bewahrt die im Zusammenhang mit der Durchführung der Prüfung und Erledigung sonstiger Aufträge ihm übergebenen 

und von ihm selbst angefertigten Unterlagen zumindest gemäß den gesetzlich erforderlichen Aufbewahrungsfristen – generell 
sieben Jahre - und im Übrigen darüber hinaus so lange auf, wie im Zusammenhang mit Prüfungstätigkeiten Ansprüche gegen den 
Revisionsverband oder gegen Organe eines Klienten oder andere Personen gestellt werden können und der Abschlussprüfer als 
Auskunftsperson in Anspruch genommen werden kann. 

(2) Der Auftraggeber hat keinen Anspruch auf Ausfolgung von im Zuge der Auftragserfüllung vom Beauftragten erstellten Arbeitspa-
pieren und ähnlichen Unterlagen. 

13. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungen 
(1) Bei Abschlussprüfungen, die mit dem Ziel der Erteilung eines förmlichen Bestätigungsvermerkes durchgeführt werden (wie z.B. 

§§ 268ff UGB), erstreckt sich der Auftrag, soweit nicht anderweitige schriftliche Vereinbarungen getroffen worden sind, nicht auf die 
Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z.B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbs-
beschränkungs- und Devisenrechts, eingehalten sind. Die Abschlussprüfung erstreckt sich auch nicht auf die Prüfung der Führung 
der Geschäfte hinsichtlich Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit, da diese Bereiche im Rahmen der Gebarungsprüfung 
abgedeckt werden. Im Rahmen der Abschlussprüfung besteht auch keine Verpflichtung zur Aufdeckung von Buchfälschungen und 
sonstigen Unregelmäßigkeiten. 

(2) Bei Abschlussprüfungen ist der Jahresabschluss, wenn ihm der uneingeschränkte oder eingeschränkte Bestätigungsvermerk bei-
gesetzt werden kann, mit jenem Bestätigungsvermerk zu versehen, der der betreffenden Unternehmensform entspricht. 

(3) Wird ein Jahresabschluss mit dem Bestätigungsvermerk des Prüfers veröffentlicht, so darf dies nur in der vom Prüfer bestätigten 
oder in einer von ihm ausdrücklich zugelassenen anderen Form erfolgen. 

(4) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschlusses oder 
Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Beauftragten. Wurde ein 
Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durchgeführte Prüfung nur mit schriftlicher Einwilligung des Beauftragten 
in dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig. 

(5) Widerruft der Prüfer den Bestätigungsvermerk, so darf dieser nicht weiterverwendet werden. Wurde der Jahresabschluss mit dem 
Bestätigungsvermerk veröffentlicht, so ist auch der Widerruf in gleicher Weise zu veröffentlichen. 

(6) Für sonstige gesetzliche und freiwillige Abschlussprüfungen sowie für andere Prüfungen gelten die obigen Grundsätze sinngemäß. 

14. Kommunikation mittels elektronischer Datenübertragung 
(1) Bei elektronischer Übermittlung von Informationen und Daten können Übertragungsfehler nicht ausgeschlossen werden. Der Be-

auftragte und seine Mitarbeiter haften nicht für Schäden, die durch die elektronische Übermittlung verursacht werden. Die elektro-
nische Übermittlung (inkl. Internet/E-Mail) erfolgt ausschließlich auf Gefahr der Auftraggeber. Der Auftraggeber ist sich bewusst, 
dass bei der Nutzung des Internet die Geheimhaltung nicht gesichert ist. Weiters sind Änderungen oder Ergänzungen zu Doku-
menten, die durch den Beauftragten übermittelt werden, nur mit ausdrücklicher Zustimmung zulässig. 

(2) Der Auftraggeber stimmt hiermit zu, dass der Beauftragte elektronische Kommunikation mit dem Auftraggeber (z.B. via 
E-Mail) auch in unverschlüsselter Form vornimmt. Der Auftraggeber erklärt, über die mit der Verwendung elektronischer Kommu-
nikation verbundenen Risiken (insbesondere Zugang, Geheimhaltung, Veränderung von Nachrichten im Zuge der Übermittlung) 
informiert zu sein. Der Beauftragte, seine Mitarbeiter, sonstigen Erfüllungsgehilfen oder Substitute haften nicht für Schäden, die 
durch die Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel verursacht werden. 

(3) Der Empfang und die Weiterleitung von Informationen an den Beauftragten und seine Mitarbeiter sind bei Verwendung von Telefon, 
insbesondere in Verbindung mit automatischen Anrufbeantwortungssystemen, Fax, E-Mail und anderen elektronischen Kommu-
nikationsmitteln, nicht immer sichergestellt. Aufträge und wichtige Informationen gelten daher dem Beauftragten nur dann als 
zugegangen, wenn sie auch schriftlich zugegangen sind, es sei denn, es wird im Einzelfall der Empfang ausdrücklich bestätigt. 
Automatische Übermittlungs- und Lesebestätigungen gelten nicht als solche ausdrücklichen Empfangsbestätigungen. Dies gilt ins-
besondere für die Übermittlung von Bescheiden und anderen Informationen über Fristen. Kritische und wichtige Mitteilungen 
müssen daher per Post oder Kurier an den Beauftragten gesandt werden. Die Übergabe von Schriftstücken an Mitarbeiter außerhalb 
des ÖGV gilt nicht als Übergabe. Schriftstücke, die den mit der Prüfung beauftragten Revisoren des ÖGV im Zuge der Prüfung au-
ßerhalb des ÖGV übergeben werden, gelten nur dann als übermittelt, wenn sie im Zusammenhang mit der Prüfung stehen. 

15. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand 
(1) Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt ausschließlich österreichisches Recht. 
(2) Erfüllungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung des Beauftragten. 
(3) Gerichtsstand ist - mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung - das sachlich zuständige Gericht des Erfüllungsortes. 
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